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Einleitung  

Die schwierigen Vermittlungen zwischen Theoriekonzepten und  

Praxisinnovationen in einem Handlungsforschungsprojekt 

In seinem programmatischen Aufsatz „Traditionelle und kritische Theorie“ schrieb Max Horkheimer 

1937 u. a.: „Eine Wissenschaft, die in eingebildeter Selbständigkeit die Gestaltung der Praxis, der sie 

dient und angehört, bloß als ihr Jenseits betrachtet und sich bei der Trennung von Denken und Han-

deln bescheidet, hat auf die Humanität schon verzichtet. Selbst zu bestimmen, was sie leisten, wozu 

sie dienen soll, und zwar nicht nur in einzelnen Stücken, sondern in ihrer Totalität, ist das auszeich-

nende Merkmal der denkerischen Tätigkeit. Ihre eigene Beschaffenheit verweist sie daher auf ge-

schichtliche Veränderung, die Herstellung eines gerechten Zustands unter den Menschen.“ (Horkhei-

mer, 1970, S. 56) Das bedeutet zugleich (ebd., S. 48): „Die Feindschaft gegen das Theoretische über-

haupt, die heute im öffentlichen Leben grassiert, richtet sich in Wahrheit gegen die verändernde Ak-

tivität, die mit dem kritischen Denken verbunden ist.“ Hier ist angedeutet, daß die immer wieder 

beklagte Kluft zwischen Theorie und Praxis vorrangig aus un- bis antidemokratischen gesellschaftli-

chen Strukturen herrührt, also nicht vorrangig einzelnen Konzeptionen und Personen anzulasten ist. 

Die demokratiefördernde Verschränkung von Wissenschaft und Lebenspraxis ist eine unverzichtbare 

politische Aufgabe und zugleich ein kompliziertes wissenschaftliches und forschungsmethodologi-

sches Problem. 

Die Erfahrungen mit der (pädagogischen) Handlungsforschung seit Ende der 60er Jahre haben deut-

lich gemacht, wie komplex und widersprüchlich der Übersetzungs- und Vermittlungsprozeß zwi-

schen theoretischen Konzepten und praktischen Veränderungen ist. Entgegen relevanten aktuellen 

Tendenzen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung (in der psychologischen hat die Hand-

lungsforschung nie einen relevanten Platz eingenommen), angesichts der für viele offensichtlich un-

erwarteten Komplexität der Probleme diese Forschungsausrichtung generell aufzugeben und entwe-

der zu traditionellen, „harten“ Verfahren zurückzukehren oder zu hermeneutischen Ansätzen überzu-

gehen, sind wir – mit Klafki (1987b, S. 19, 22) – der Auffassung, daß die Erkenntnis- und Demokra-

tisierungspotentiale der Handlungsforschung noch längst nicht ausgeschöpft sind, daß also die Wei-

terentwicklung dieses Ansatzes für die konkrete Reformarbeit „vor Ort“ – auch in der Sozialarbeit/So-

zialpädagogik – unverzichtbar ist. Insofern verstehen wir unser Projekt und dieses Buch auch als 

einen Beitrag zur Traditionsbildung subjektwissenschaftlich ausgerichteter Forschungsmethodologie. 

[10] Der eigentliche Projektzeitraum erstreckte sich vom September 1987 bis zum Juli 1989 (Zuwei-

sungserlaß des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 4.9.1987, Az: W I 1.1–

907/10–798); aber dieses Projekt hatte natürlich seine Vorgeschichte: Wie in Kap. 1.1 näher erläutert, 

reichen die Bemühungen um eine Verschränkung des kritisch-psychologischen Subjektivitätskonzep-

tes mit Problemstellungen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik an der Fachhochschule Fulda in die spä-

ten siebziger Jahre zurück. Sie zeitigten erste systematischere Resultate in der empirischen Untersu-

chung über ehemalige Heroinabhängige, die ohne pädagogisch-therapeutische Hilfen „aufgehört“ 

hatten (vgl. Braun/Gekeler, 1983) und in der Durchführung der „2. Internationalen Ferien-Universität 

Kritische Psychologie“ (9.–13.1.1984 in Fulda) mit dem Thema „Kritische Psychologie und soziale 

Arbeit und Erziehung“. Gerade die Arbeit mit dem Berichtsband (Braun/Gekeler, 1984) in der Sozi-

alarbeitsausbildung wie in entsprechenden Weiterbildungsveranstaltungen hat uns die erhebliche 

Kluft zwischen dem theoretischen Grundlagenkonzept und den praktischen Handlungsnotwendigkei-

ten des Berufsalltags deutlich gemacht. Einen Beitrag zur Überwindung dieser Diskrepanz sollte die 

im Wintersemester 1984/85 durchgeführte Ringvorlesung „Praxisanalysen der Kritischen Psycholo-

gie“ leisten (vgl. Braun/Gekeler, 1985); sie hat dies aber nur begrenzt erreicht, weil die Beiträge 
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einerseits eher disparaten wissenschaftlichen Ansätzen entsprangen und andererseits das Verhältnis 

von Theorie und Praxis nicht ihr systematischer Gegenstand war. Sie hat aber dazu beigetragen, die 

Ausrichtung unserer weiteren Bemühungen zu präzisieren; sie läßt sich mit Klafki (1984, S. 141) so 

umreißen: „Weil die Theorie der Praxis ihre eigene Verantwortung, ihre Selbstbestimmungsmöglich-

keilen nicht abnehmen kann und weil die Aussagen und Vorschläge der Theorie immer mehr oder 

minder verallgemeinernden Charakter haben, also ‚oberhalb‘ der jeweils konkreten Praxissituationen 

angesiedelt sind und folglich im jeweiligen Praxisfeld erst der kritisch-produktiven Transformation 

bedürfen, deshalb kann die Theorie der Praxis für die Bewältigung der zentralen pädagogischen Auf-

gaben keine ‚Techniken‘, kein sog. ‚technologisches Wissen‘ (im strengen Sinne des Wortes) bieten, 

sondern handlungsrelevante und handlungsorientierende Erkenntnisse, die von der pädagogischen 

Praxis, von den Handelnden und Betroffenen als ‚operative Einsichten‘ eigenverantwortlich genutzt 

werden müssen.“ – Zugleich hatte uns diese Ringvorlesung deutlich gemacht, daß handlungsleitendes 

Wissen für die Sozialarbeit/Sozialpädagogik nicht allein aus psychologischen Frageperspektiven ge-

wonnen werden kann, sondern immer auch pädagogische Problemstellungen einbeziehen muß. Dar-

aus folgt auch unser Bemühen um eine systematische, nicht-eklektizistische Verschränkung von Kri-

tischer Psychologie und kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft (vorrangig vertreten von 

Klafki); dies bestimmt auch die Gesamtanlage dieses Buches. 

Wenn das Verhältnis von Theorie und Praxis kein Deduktionsverhältnis sein kann, dann muß das All-

tagsbewußtsein Ausgangspunkt und Erkenntnisquelle der wissenschaftlichen Reflexion sein; das be-

trifft in besonderem Maße die argumentative Begründung des eigenen Handelns vor sich selbst und 

anderen. Dabei [11] gilt es folgende Einsicht von Habermas (1976, S. 339 f) zu bedenken: „Selbst 

jemanden, der noch nie an einer Argumentation teilgenommen hat, können wir aussichtsreich vom Ver-

nunftprinzip zu überzeugen suchen, indem wir an das intuitive Wissen appellieren, über das er als kom-

petenter Sprecher ‚immer schon‘ verfügt. Die Idee der vernünftigen Rede ... ist nicht erst in den allge-

meinen Diskurs- und Begründungsstrukturen, sondern in den Grundstrukturen sprachlichen Handelns 

angelegt ... Jeder, der verständigungsorientiert handelt, muß mithin, indem er unvermeidlicherweise 

Wahrheits- und Richtigkeitsansprüche erhebt, implizit anerkannt haben, daß sein Handeln auf Argu-

mentation als einzigen Weg der Fortsetzung konsensuellen Handelns für den Fall verweist, daß die naiv 

erhobenen und faktisch anerkannten Geltungsansprüche problematisiert werden. Sobald wir den Sinn 

der diskursiv einlösbaren Geltungsansprüche explizit machen, wird uns bewußt, daß wir schon im kon-

sensuellen Handeln die Möglichkeit von Argumentation voraussetzen.“ Damit sind – was auch dem 

Titel dieses Buches entspricht – die grundlegenden Fragen unseres Projekts umrissen: Wie können in 

der und durch die Aus- und Weiterbildung von SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen deren Fähig-

keiten zur Begründung des eigenen Handelns, zur Reflexion der eigenen Praxis, zum aktiven Eingreifen 

in die Bedingungen ihres Tuns gefördert werden, welche institutionellen und didaktischen Hilfen kön-

nen diese Lernprozesse unterstützen, welche objektiven und subjektiven Widerstände entstehen dabei 

und in welcher Weise können sie bis zu einem gewissen Grade überwunden werden? 

Aufgrund der Spezifik der Fachhochschulausbildung (mindestens 3 Jahre an der Fachhochschule, 

dann ein Jahr Berufspraktikum) war es naheliegend die Betreuung im Anerkennungsjahr zur Aufga-

benstellung des Projekts zu machen. Im Antrag vom 16.6.1986 an das Hessische Ministerium für 

Wissenschaft und Kunst mit dem Titel „Analyse der Zielbegründung sozialarbeiterischen Handelns 

– Entwicklung eines Bausteins für ein Curriculum der Betreuung von Sozialarbeitern im Berufsprak-

tikum“ hieß es im Sinne der Spezifizierung und Konkretisierung (wenn man so will: „Operationali-

sierung“) unserer bisher knapp erläuterten prinzipiellen Überlegungen zunächst zur Begründung des 

Projekts: 

„Im Studium wird durch anwendungsbezogene Lehre eine Ausbildung vermittelt, die auf Erkenntnis-

sen der Forschung beruht (§ 4 HHG). Wenn dies im Hinblick auf spätere Praxis sinnvoll sein soll, 

dann muß der Vollzug dieser Praxis in wissenschaftlich begründeter Weise erfolgen, und dann besteht 

die zentrale Funktion des Studiums darin, diejenigen Qualifikationen zu vermitteln, die nötig sind, 

um Praxis wissenschaftlich zu begründen.“ (S. 2) Und weiter: „Als Ausbildungsphase unterscheidet 

sich das Berufspraktikum vom Studium im Hinblick auf die eben dargestellten Aspekte nicht 
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prinzipiell: Der Anspruch auf wissenschaftliche Begründung von Praxis kann im Berufspraktikum 

natürlich nicht aufgegeben werden. Aber im Berufspraktikum steht ‚Praxis‘ weit mehr im Vorder-

grund als im Studium und es geht im Unterschied dazu schwerpunktmäßig um ein Lernen von der 

Praxis. Dabei kann es leicht geschehen, daß Praxis als etwas erscheint, das einfach durch Nachmachen 

‚erlernbar‘ ist, wo es lediglich auf ‚Be-[12]rufserfahrung‘ ankommt. Wissenschaftliche Begründung 

eigener Praxis erscheint dann fast überflüssig und wegen des teilweise enormen Zeitdruckes auch gar 

nicht mehr leistbar. 

Die Betreuung der Sozialarbeiter im Berufspraktikum seitens der Fachhochschule muß gegen diese 

Tendenz der Entwissenschaftlichung von Praxis gerichtet sein, wenn der Anspruch auf wissenschaft-

lich begründete Praxis nicht aufgegeben werden soll. Das kann nur gelingen, wenn in Reflexio-

nen/Analysen von Praxis deutlich wird, daß wissenschaftliche Begründungen zu ‚besserer‘ Praxis 

führen ... Es genügt aber nicht, nur aufzuzeigen, daß wissenschaftliche Begründungen Voraussetzung 

für ‚gute‘ sozialarbeiterische Praxis sind, sondern es gilt zu vermitteln, wie solche Begründungen 

angesichts beschränkter Zeit zu leisten sind. Es geht damit um den Aufbau der Fähigkeit zu routinier-

ter wissenschaftlicher Begründung eigener Praxis“. (S. 3) Mit Blick auf die didaktische Aufgaben-

stellung wird dann ausgeführt: „Von den Reflexionsveranstaltungen an der Fachhochschule erwarten 

Berufspraktikanten allem Anschein nach zweierlei: 

– Sie sollen einerseits Gelegenheit haben, fachliche Informationen zu erhalten, die für die Bewälti-

gung beruflicher Aufgaben notwendig sind und 

– sie sollen andererseits eine Gelegenheit zur Analyse bisheriger Erfahrungen und der Entwicklung 

künftiger Handlungsstrategien bieten. 

Beide Funktionen sind in dem, was bislang als ‚wissenschaftliche Begründung beruflichen Handelns‘ 

angesprochen wurde, aufgehoben ... Im deutlichen Gegensatz zu den vielfältigen Bemühungen um 

eine Klärung curricularer Probleme bezüglich des Studiums der Sozialarbeit fehlen solche Bemühun-

gen im Hinblick auf das Berufspraktikum weitgehend. Dementsprechend unklar ist, was im Berufs-

praktikum mit welchem Ziel, welchen Methoden und welchem Erfolg vermittelt wird/werden soll.“ 

(S. 4) – Zur Schwerpunktsetzung auf die Begründungsfrage wird dann festgestellt: „Die Begründung 

von Zielen beruflichen Handelns hat von sich aus eine integrative Funktion: Sie kann nicht losgelöst 

vom Bereich ‚Diagnose‘ bzw. vom Bereich ‚Umsetzung operativer Einsichten‘ erfolgen und stellt 

zugleich die Grundlage für den Prozeß der Evaluation dar. Die Zentrierung auf das Problem der Ziel-

begründung ermöglicht also einerseits eine notwendige Komplexitätsreduktion der Forschungsauf-

gabe und verhindert andererseits, daß der Gesamtzusammenhang aus dem Blick gerät.“(S. 5) Und 

weiter: „In der Bearbeitung des Problems der Zielbegründung muß es darum gehen, (1) die Möglich-

keit und Notwendigkeit wissenschaftlicher Zielbegründung aufzuweisen und (2) eine Didaktik für 

die Vermittlung der entsprechenden Fähigkeit zu entwickeln. Dazu ist es notwendig, die relevanten 

Grundbegriffe (Kategorien) herauszuarbeiten und Verfahren zu entwickeln, mit denen vorliegende 

Praxis über diese Kategorien ‚aufschließbar‘ wird.“ 

Dementsprechend werden als projektierte Ergebnisse genannt: 

„1. Der Handlungsfragebogen 

Er stellt, zusammen mit der ‚Anleitung‘, ein globales Instrument dar, eigene Praxis kategorial aufzu-

schließen und wissenschaftlich durchdringbar zu machen. [13] 

2. Das Raster für Zielbegründungen 

Es stellt eine Vertiefung des Handlungsfragebogens bezüglich eines zentralen Aspektes dar. Seine 

Entwicklung stellt zugleich die Entwicklung eines Bausteines für ein Curriculum für die Betreuung 

von Sozialarbeitern im Berufspraktikum dar. 

3. Expertisen 

Sie stellen eine Basis für die Entwicklung weiterer Aspekte eines Curriculums für die Betreuung von 

Sozialarbeitern im Berufspraktikum dar. 
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4. Entwicklung eines curricularen Bausteins ‚Zielbegründung‘ und Entwurf eines Gesamtcurriculums 

in Grundzügen (Integration der Punkte 1–3). 

5. Modell einer interdisziplinären Betreuung von Berufspraktikanten 

In dieses Modell gehen die Erfahrungen aus der Arbeit der ‚Fachreferenten‘ ein, auf die sich die 

Berufspraktikanten bei Informationsbedarf beziehen können. 

6. Anregungen für das Grund- und Hauptstudium 

Am Projekt nehmen Berufspraktikanten teil, deren bisherige Ausbildung im Studium durch das Be-

rufspraktikum einer ersten Bewährungsprobe unterzogen wird. Rückmeldungen bezüglich des Studi-

ums sind daher zu erwarten. 

7. Modell für Fort- und Weiterbildung 

Möglicherweise läßt es sich organisieren, daß an der Vorbereitungsveranstaltung im Oktober 1986 

neben Berufspraktikanten auch Berufspraktiker teilnehmen. Gegebenenfalls könnte mit dieser 

Gruppe ein Modell der Fort- und Weiterbildung diskutiert werden, das schwerpunktmäßig auf allge-

meine Prinzipien der wissenschaftlichen Fundierung beruflicher Tätigkeit und dabei auf spezifische 

Arbeitsbereiche ... in exemplarischer Form ausgerichtet ist.“ (S. 9 f.) 

Da sich der Projektbeginn aus haushaltstechnischen Gründen um ein Jahr verzögerte, nutzten wir 

diese Zeit zunächst einmal zur nochmaligen, vertieften Beschäftigung mit der pädagogischen Hand-

lungsforschung1. Ferner wurde damit begonnen, die BerufspraktikantInnen mit dem Projekt vertraut 

zu machen und die ein- bis zweitägigen Reflexionssitzungen an den Projektzielen auszurichten. In 

den vier Sitzungen bis zum eigentlichen Projektbeginn sammelten wir die wichtige Erfahrung, daß 

sich die Praxisreflexion weitgehend auf den Erfahrungsaustausch reduzierte und es uns weitgehend 

unmöglich war, eine analytische Beschäftigung mit der eigenen Praxis zumindest anzuregen. Um die 

institutionelle Seite der Theorie-Praxis-Vermittlung zu verbessern haben wir in unserem Rundbrief 

vom 10.11.1987 (also nach Beginn des eigentlichen Projekts) nochmals die Bedeutung des Anerken-

nungsjahres als Teil der Ausbildung betont und eine Dreiteilung der Sitzungen vorgeschlagen: [14] 

„1) Erfahrungsaustausch 

Da soll es aber nicht weiterhin so sein, daß ihr erzählt was euch so einfällt, sondern daß ihr schon 

vorher überlegt, was euch wichtig und was für alle Beteiligten wichtig ist. Ein brauchbarer Hebel, 

eine solche vorherige Verdichtung zu erreichen, erscheint uns die schriftliche Fixierung 

2) Methodische Probleme der Erfahrungsverarbeitung 

Praxis-Reflexion heißt nicht zuletzt, sich mit den Erfahrungen auseinandersetzen, sie verarbeiten, sie 

verallgemeinern. Wie geht das? Darüber werden wir wohl regelmäßig sprechen sollen/müssen, denn 

es gibt da eine ganze Reihe von methodischen Ansätzen. 

3) Exemplarische Diskussion eines Praxisbereichs, der in der Gruppe vertreten ist. 

Hier sollen quasi Zusatzqualifikationen erarbeitet werden, um die Arbeit im jeweiligen Arbeitsfeld 

zu verbessern. Im Forschungsprojekt wurden/werden dazu eine Reihe von Planungs- und Ordnungs-

rastern entwickelt, die eine konkrete Praxisstütze sein können.“ 

Diese auch praktisch vollzogene Aufgabenstellung löste in der Sitzung vom 9./10.12.1987 einige 

Irritationen und Kontroversen aus. Diese rührten zum Teil daher, daß nun (qualitativ) neue Lern- und 

Entwicklungsaufgaben gestellt wurden, die mit gewissen erfahrungszentrierten Traditionen der Pra-

xisreflexion brachen (einige dieser subjektiven Entwicklungsschwierigkeiten haben wir in Kap. 5 

 
1 In diesem Zusammenhang wurden 1986/87 – durch einen Werkvertrag finanziert – drei Expertisen verfaßt: 

– Pädagogische Handlungsforschung: Bilanz der neueren Traditionsbildungen; 

– Rahmenkonzept für die Analyse sozialarbeiterischer Praxis. Ein Gutachten; 

– Reflexion der Praxis von Sozialarbeitern im Berufspraktikum. 

Diese Arbeiten sind teilweise eingegangen in Kapitel 4 und in Braun (1987). 
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näher dargestellt). Die Annahme in unserem Antrag (S. 4; s. o.), wonach Praxisreflexion subjektiv 

real in einem doppelten Lerninteresse (Informationsvermittlung, Entwicklung von Handlungsstrate-

gien) gründe, erwies sich als etwas naiv: Die entsprechende Strukturierung der Veranstaltungen 

wurde mehrheitlich allenfalls hingenommen. 

Für die Gesamtanlage des Projekts zogen wir daraus den Schluß, daß eine Entwicklung und Erpro-

bung der curricularen Bausteine nur mit den BerufspraktikantInnen angesichts dieser konfliktträchti-

gen Kluft zwischen notwendigen und vorhandenen Analysefähigkeiten eine zu schmale empirische 

Basis ergeben würde. Deshalb bezogen wir nun einerseits auch die StudentInnen mit ein; entweder 

im Rahmen ohnehin angebotener Lehrveranstaltungen (so das Seminar zur Begleitung eines Gemein-

wesenprojektes) oder in speziell eingerichteten Seminaren, einem Theorieprojekt „Biographische 

Fallstudien“ und dem zur „Handlungsforschung in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik: Theorie, Me-

thode und Verfahrensweisen“, in dem neben einem Text von Holzkamp (1985b) und ausgewählten 

Teilen des Sammelbandes von Heiner (1988b) zur „Selbstevaluation in der sozialen Arbeit“ auch 

Teile von Kap. 4.2 bis 4.5 dieses Buches diskutiert wurden. – Ein anderes wichtiges „Erprobungsfeld“ 

der Bausteinentwürfe stellte das Seminar „Pädagogische Handlungstheorie (auch „Theorie-Praxis-

Seminar“ genannt) dar, in dessen insgesamt fünf Sitzungen StudentInnen (die sich nochmals in einer 

eineinhalb- bis zweitägigen Blocksitzung eigenständig vorbereiteten) und PraktikerInnen mit zumeist 

mehrjähriger Berufstätigkeit in einer Wochenendsitzung gemeinsam Praxisanalysen zu bestimmten 

Berufsfeldern dis-[15]kutierten. Sowohl für die studentischen Vorbereitungssitzungen wie auch für 

die Berufsfeldanalysen wurden in über der Hälfte der Fälle Zwischen- und Teilresultate des Projektes 

verwendet2. – Aufgrund der Erfahrungen, Einwendungen und Einsichten in diesen drei Diskussions-

gruppen wurden die curricularen Entwürfe – z. T. ganz erheblich – überarbeitet; ihre aktuelle Form 

haben sie in diesem Buch gefunden. 

Bezogen auf die anvisierten Forschungsresultate (so.) ergab sich also schon vor dem eigentlichen 

Projektbeginn die wesentliche Konsequenz, daß die „Entwicklung eines curricularen Bausteins Ziel-

begründung“ (Punkt 4) nun unmittelbar verschränkt wurde mit den „Anregungen für das Grund- und 

Hauptstudium“ (Punkt 6) und einem „Modell für die Fort- und Weiterbildung“ (Punkt 7). Die didak-

tischen Materialien zentrieren sich somit um das übergreifende Verhältnis von Theorie und Praxis in 

 
2 Es sind in die verschiedenen Kapitel dieses Buches folgende Entwürfe und Teilbausteine 

eingegangen: 

In Kapitel 1: 

– Ziele und Gründe sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns (Teile davon sind auch für Kap. 2.1 und Kap. 5 

verwendet worden). 

In Kapitel 2: 

– Typische Formen psychischer Konfliktabwehr. 

(Wesentliche Teile dieses Kapitels wurden erarbeitet durch eine empirisch-inhaltsanalytische Auswertung der insgesamt 

19 Praktikumsberichte, die für die Zulassung zur Abschlußprüfung verfaßt wurden, und die entsprechende Auswertung 

der Tonbandaufzeichnungen der Sitzungen des „Theorie-Praxis-Seminars“.) 

In Kapitel 3: 

– Entstehung und Geschichte der Frauenunterdrückung 

– Frauenunterdrückung und Frauenbefreiung in der bürgerlichen Gesellschaft; 

– Ausdrucksformen und Ebenen der Gewalt gegen Frauen – auch in der Ehe; 

– Gewalt gegen Frauen: Gesellschaftliche, soziale und psychologische Ursachen. 

In Kapitel 4: 

– Was sind und wozu brauchen wir pädagogische Fallstudien?; 

– Entwicklung und Systematik der Handlungsforschung; 

– Theorie und Methode der Institutionsanalyse in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik; 

– Fallstudien 

In Kapitel 5: 

– Widersprüche kritischer Berufspraxis; 

– Objektive und subjektive Widersprüche pädagogischen Handelns; 

– Typische Widerstände gegen die Verwissenschaftlichung/Theoretisierung der (Berufs-) Praxis. 

An anderer Stelle wurde ein Beitrag zur Drogenarbeit veröffentlicht (vgl. Braun/Gekeler, 1988); nicht aufgenommen 

wurde ein Baustein zum pädagogisch-therapeutischen Handeln, weil es uns noch nicht hinreichend gelungen ist, die sub-

jektiven Widerspruchsverhältnisse zu erfassen. 
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der Aus- und Weiterbildung von SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen und sind weniger an den 

spezifischen Theorie-Praxis-Vermittlungsschwierigkeiten von BerufspraktikantInnen ausgerichtet. 

(Darin sehen wir eine wichtige Verschiebung gegenüber der Ausgangszielsetzung.) 

Bezüglich der anderen anvisierten Projektergebnisse ist anzumerken: 

– Zu Beginn des Projekts fand vom 5. bis 10.10.1987 in Fulda die 4. Internationale Ferien-Universität 

Kritische Psychologie mit dem Thema „Zum Verhält-[16]nis von Theorie und Praxis in der Psycho-

logie“ statt (vgl. Dehler/Wetzel. 1988), deren Resultate wir als weitere Expertisen unmittelbar in un-

sere Arbeit einbezogen haben3. 

– Es ist uns (Punkt 5) nicht gelungen, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit am Fachbereich Sozial-

arbeit der FH Fulda herzustellen. Zwar haben wir auf der Fachbereichsratssitzung vom 20.4.1988 ein 

Papier mit „Thesen zur Strukturierung der FBR-Diskussion zur curricularen Entwicklung“ und zur 

Sitzung vom 11.5.1988 „Fragende Thesen zur objektiven und subjektiven Bedeutung der Projekte in 

der/unserer Sozialarbeitsausbildung“ vorgelegt4 und in zwei Fortbildungswochen für alle Berufsprak-

tikantInnen des Fachbereichs Vorträge über „Die Begründung von Erziehungszielen in der Sozialar-

beit“ (am 20.1.1987) bzw. über „Die Konzipierung und Gliederung des Praktikumsberichts“ (eine 

knappe Zusammenfassung von Kap. 4.2 bis 4.5) gehalten (am 18.1.1989), aber diese Initiativen sind 

teils skeptisch, teils gutwillig, in jedem Fall aber folgenlos aufgenommen worden. Auch ist es uns 

trotz mehrfacher Anstrengungen nicht gelungen, mit dem fachbereichseigenen Praktikantenamt zu 

einer kontinuierlichen, inhaltsbestimmten Zusammenarbeit zu kommen. Wir hatten diese institutio-

nellen Schwierigkeiten der Theorie-Praxis-Vermittlung drastisch unterschätzt. 

– Was den „Handlungsfragebogen“ (Punkt 1), und zu seiner Vertiefung das „Raster für Zielbegrün-

dungen“ (Punkt 2), angeht, so kommt darin das projektspezifische Verhältnis von Produktorientie-

rung und Entwicklungsorientierung zum Ausdruck: Konzipierung und Verlauf waren zwar wesent-

lich davon bestimmt, didaktische Mittel zur Unterstützung von Lern- und Entwicklungsprozessen 

bereitzustellen (und insofern kann besonders Kap. 4 als ein Raster zur konkreten Zielbegründung des 

eigenen Handelns angesehen werden), aber das konnte nie heißen, daß wir die Analyse dieser didak-

tisch geförderten Entwicklungen völlig außen vor lassen konnten. Allerdings war die Konzipierung 

des „Handlungsfragebogens“ zu einseitig produktorientiert; es bedurfte vielmehr eines Verfahrens, 

mit dem diese Praxisanalysen der BerufspraktikantInnen bzw. der BerufspraktikerInnen unmittelbar 

und „individuumsspezifisch“ gefördert werden konnten. Dazu haben wir dann die „dialogischen In-

terviews“ entwickelt und durchgeführt (vgl. dazu die näheren Ausführungen in Kap. 6.1). 

Insgesamt betrachten wir unser Projekt als einen Beitrag zu jener (neueren) Tendenz in der sozialar-

beiterischen/sozialpädagogischen Praxisforschung, in der die PraktikerInnen im Zentrum der Er-

kenntnisprozesse stehen und die WissenschaftlerInnen sich in diese unterstützend „einklinken“ (vgl. 

Heiner 1988c, S. 8 f): Für eine solche „praxisorientierte, begründungszentrierte Evaluation“ (Heiner 

[17] 1988d, S. 39) der eigenen Berufspraxis bietet das Kap. 1 eine problemorientierte Hinführung zur 

zentralen Bedeutung von Begründungsfragen und Kap. 5 und 6 eine Dokumentation und Analyse von 

Widersprüchen bei entsprechenden subjektiven Theoriebildungsprozessen; Kap. 2 und 3 beinhalten 

eine didaktisch aufbereitete Theorie des pädagogischen Handelns in der Sozialarbeit, und Kap. 4 ei-

nen methodisch akzentuierten Leitfaden zur Selbsterforschung der sozialarbeiterischen/sozialpäda-

gogischen Berufspraxis. 

Mit Hilfe dieser Konzepte wollen wir in den nächsten zwei bis drei Jahren mit interessierten Prakti-

kerInnen zusammen eine Reihe von Fallstudien zu ausgewählten Praxisfeldern der Sozialarbeit/So-

zialpädagogik erarbeiten und – ebenfalls in dieser Reihe – veröffentlichen. Erst in dem Zusammen-

hang wird sich zeigen, in welcher Weise und „Intensität“ das vorgelegte theoretische wie didaktische 

Konzept unmittelbare praktische Innovationen zu fördern vermag. 

 
3 Geplant war noch eine Expertise zum Thema „Sozialrecht“, die als Exkurs in dieses Buch aufgenommen werden sollte, 

welche aber aufgrund von anderen Verpflichtungen des Autors nicht erstellt werden konnte; wir können – als schwachen 

Trost – hier nur auf Birk u. a. (1989) verweisen. 
4 Einige der Überlegungen finden sich in Braun/Dehler (1988, bes. S. 222 ff); vgl. auch Kap. 6.6. 
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Zum Schluß wollen wir dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst für die Finanzie-

rung des Projektes und dieser Publikation danken; Waltraut Mattheis (von der FH Fulda) für die 

Transkription der Interviews; den StudentInnen, BerufspraktikantInnen und BerufspraktikerInnen für 

ihre Mitarbeit; und nicht zuletzt Reinhold Jäger und Reinhard Naumann (Verlag Arbeiterbewegung 

und Gesellschaftswissenschaft) für die verlegerische und technische Betreuung. 

Karl-Heinz Braun 

Fulda, im August 1989  Gert Gekeler 

Konstanze Wetzel 

[19] 
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Teil I  

Didaktische Bausteine zur Praxisreflexion und Innovation 

Die Nachtlager 

Ich höre, daß in New York 

An der Ecke der 26. Straße und des Broadway 

Während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht 

Und den Obdachlosen, die sich ansammeln 

Durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft. 

Die Welt wird dadurch nicht anders 

Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht 

Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt 

Aber einige Männer haben ein Nachtlager 

Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten 

Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. 

Leg das euch nicht nieder, der du das liesest, Mensch. 

Einige Menschen haben ein Nachtlager 

Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten 

Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße 

Aber die Welt wird dadurch nicht anders 

Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht 

Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. 

Bertold Brecht 

(aus: Brecht, B.: Gesammelte Werke 

in 20 Bänden, Bd. 8, S. 373 f, 

Frankfurt a.M. 1967) 

[21] 
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Kapitel 1  

Subjekttheorie und personale Handlungsziele 

Mit der Frage nach den Zielen des eigenen sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns haben 

wir sowohl in den Interviews mit den BerufspraktikantInnen wie auch in der Praxisreflexionsgruppe 

und dem Forschungsprojekt beigeordneten Seminaren immer wieder Verwirrung hervorgerufen. 

Nachdem geklärt werden konnte, daß es in dieser oder jener Form, ausgesprochen oder verdeckt, 

Ziele geben muß und gibt, ging es im zweiten Diskussionsschritt um die Klärung, welche Ziele denn 

für das eigene Handeln bestimmend sind. Die Klärung der unterschiedlichsten Ziele bzw. der unter-

schiedlichsten Ebenen der Zielformulierung (gesamtgesellschaftlich, alltäglich, individuell) ergab 

dann im dritten Diskussionsschritt die zentrale Frage, warum diese Ziele für richtig, sinnvoll, eman-

zipatorisch, notwendig gehalten werden bzw. aus diesen Gründen abgelehnt werden. Während wir 

im Teil II mit den „Dialogischen Interviews“ diese Diskussionsprozesse z. T. dokumentieren, wollen 

wir an dieser Stelle einen anderen Weg gehen, um die verschiedenen Ebenen und Problemstellungen 

zu verdeutlichen, die sich bei der Erörterung von Erziehungszielen stellen: Wir werden im ersten 

Unterkapitel deutlich machen, daß und wie Fragen der Praxisreflexion, der theoretischen Begründung 

des eigenen Handelns aus der unmittelbaren Praxis selber als – mehr oder weniger klar begriffene – 

Aufgabe erwachsen. Und wir werden im zweiten Unterkapitel uns mit verschiedenen Komplexen und 

Verfahren der Erziehungszielbegründungen, wie sie im Alltag wie auch in den Wissenschaften anzu-

treffen sind, auseinandersetzen. Erst im dritten Unterkapitel wollen wir dann unseren eigenen Ansatz 

darstellen. 

1.1 Notwendigkeit und Schwierigkeiten von Praxisreflexion – aufgezeigt am Beispiel des 

Fuldaer Projekts „Selbsthilfeförderung“ 

Um ein konkretes Beispiel für einen langjährigen Prozeß von Praxisreflexion und Bemühung um 

Praxisentwicklung für die weiteren Ausführungen zur Verfügung zu haben, soll zunächst versucht 

werden, einen solchen Prozeß nachzuzeichnen. Dazu einige Vorbemerkungen: 

– Nachgezeichnet wird die Bemühung um Praxisverbesserung und Theoriebildung eines kollektiven 

Subjekts, nämlich einer Untergruppe des Projekts „Psychosoziale Beratung“ am Fachbereich Sozial-

arbeit der Fachhochschule Fulda. Diese Untergruppe beschäftigte sich von 1975 bis 1986 mit Selbst-

hilfe bzw. Selbsthilfe-Förderung. Im Vordergrund der Ausführungen stehen somit Han-[22]deln und 

Denken der Projektgruppe. Differenzierungen innerhalb der Gruppe treten dementsprechend in den 

Hintergrund, wenngleich zuweilen auf relevante Prozesse innerhalb der Gruppe eingegangen wird. 

– Die ganze Vielfalt der Probleme, die im Laufe der Jahre in jeweils neuen Zusammenhängen im 

Projekt behandelt wurden (z. B. „Professionalität“, „Lernen im Projekt“, „Projektarbeit“, „Beziehun-

gen innerhalb des Projekts“, „Beziehungen des Projekts zu anderen Initiativen und Institutionen“, 

„Kooperation mit Fachleuten“, „Funktion und Relevanz von Selbsthilfe und Selbsthilfeförderung“, 

„Institutionalisierung von Selbsthilfe-Förderung“, „Finanzielle Abhängigkeit und Selbstausbeutung“, 

„Selbsthilfe und Sozialarbeit“, usw.), kann im gegebenen Rahmen nicht behandelt werden. Zugunsten 

einer prägnanten Darstellung wird auf Vielfalt verzichtet und nur die Entwicklung eines Problems 

nachgezeichnet. 

– Ein differenzierter subjekt-theoretisch begründeter Ansatz für Praxisreflexion, wie er von uns in 

diesem Buch entwickelt wird, stand dem Projekt nicht zur Verfügung. Die Fruchtbarkeit unseres An-

satzes ist somit durch die Schilderung der früheren Praxisreflexionen nicht zu belegen. Es handelt 

sich vielmehr um eine Erfahrung, die für uns mit Anlaß war, uns explizit mit den Problemen der 

Praxisreflexion auseinanderzusetzen. 

– Nachgezeichnet werden insbesondere diejenigen Prozesse, die von der Projektgruppe selbst aus-

drücklich als Praxisreflexion angesehen wurden. Andere Gespräche und Auseinandersetzungen, auch 

wenn sie für die Entwicklung des Projekts wichtig waren, werden demgemäß eher beiläufig erwähnt. 
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1.1.1 Ausbildung von SozialarbeiterInnen und Projektstudium – Der institutionelle Hintergrund 

des Projekts 

Im Jahre 1975 veranstaltete der Fachbereich Sozialarbeit der Fachhochschule Fulda eine dreitägige 

„Nachbereitung“ der üblichen Praktika, in der es um die „Aufarbeitung“ der gemachten Erfahrungen 

ging. Die StudentInnen stellten unmißverständlich klar, daß sie mit diesen „Erfahrungen“ nichts an-

zufangen wußten und die ganzen Praktika für überflüssig und unsinnig hielten. „Da sitzte rum, und 

etwas rauscht an dir vorüber, und bevor du was kapiert hast, mußte wieder gehen“ – so etwa lautete 

die zentrale Aussage. Einige StudentInnen fühlten sich in ihren Praktika aufgrund der ihnen kurzfris-

tig und ohne Vorbereitung übertragenen Aufgaben völlig überfordert, andere hatten „nichts zu tun“. 

Zumindest aufgrund dieser Stimmung war an eine fruchtbare Nachbereitung nicht zu denken. Seitens 

der Lehrenden wollte allerdings auch niemand so recht darüber nachdenken, was denn noch zu tun 

wäre. Die mühselige und vielleicht auch objektiv kaum zu leistende Aufbereitung von Erfahrungen 

aus einigen Wochen Praxiskontakt schien angesichts der Möglichkeit, ein projektzentriertes Studium 

einzuführen, viel zu wenig attraktiv. Die Einführung eines projektzentrier-[23]ten Studiums schien 

auch den Studierenden die richtige Richtung der Entwicklung. 

Also wurde im Hauptstudium das Projektstudium (de facto obligatorisch) für die Studierenden ein-

geführt. Für die Lehrenden war die Mitarbeit in Projekten zwar nicht per Prüfungsordnung geregelt, 

aber es bestand Konsens, daß alle Lehrenden in Projekten je nach ihrer Kompetenz mitarbeiteten, d. 

h. Projekte verantwortlich leitend als Lernfeld benutzten. 

Einige heftige Diskussionen zwischen den Lehrenden gab es über die Art sozialarbeiterischer Praxis, 

die durch das Projektstudium erfahrbar werden sollte. 

Es war nicht ausgeschlossen, daß ein Projekt mit einer Institution sozialer Arbeit zusammenarbeitete, 

aber in Fulda waren solche Institutionen sehr rar – um es noch freundlich auszudrücken. Immerhin 

war die ausdrückliche Absicht der meisten Lehrenden, „sich in die Angelegenheit der Kommunen 

einzumischen“, bekannt geworden. Mit „Solchen“ konnte/wollte kaum jemand zusammenarbeiten. 

Andererseits hatten Lehrende wie Studierende so massive Vorbehalte gegen die – insbesondere vor 

Ort – praktizierte soziale Arbeit, daß nur wenige Versuche gemacht wurden, mit etablierten Instituti-

onen zusammen zu arbeiten. Dementsprechend lautete das Fachbereichsmotto „Wir machen unsere 

Praxis selbst.“ Diese Praxis richtete sich – vom heutigen Standpunkt aus gesehen vielleicht zu pau-

schal – gegen etablierte Sozialarbeit und war ausdrücklich auf die Entwicklung „alternativer Ansätze“ 

gerichtet. Die Kritik gegen die Streichung der Praktika richtete sich somit darauf, daß während des 

Studiums keine Erfahrungen mehr in bezug auf übliche etablierte Sozialarbeit in den einschlägigen 

Institutionen erworben werden konnten. Diese Kritik flammte öfter wieder auf, aber mehrheitlich 

wurde das exemplarische Lernen widerstandsbetonten Eintretens für die Interessen derjenigen Men-

schen, deren Chancen am gesellschaftlich-kulturellen Leben teilzuhaben, relevant eingeschränkt wa-

ren, für so wichtig erachtet, daß umgekehrt Erfahrungen in/mit etablierten Institutionen sozialer Ar-

beit praktisch für überflüssig gehalten wurden. Zwar wurden Institutionen sozialer Arbeit auch als 

historische Errungenschaften angesehen, aber zugleich wurde der „Sozialstaatskompromiß“ (vgl. 

Kap. 2.1) nicht einfach hingenommen. Weder wollten die Lehrenden „gut funktionierende“ Sozial-

arbeiterInnen ausbilden, noch wollten die damaligen StudentInnen sich dazu ausbilden lassen. 

Es gelang, das Projektstudium in der Prüfungsordnung zu verankern. Dies dürfte der weitverbreiteten 

Ansicht zu danken sein, wonach besonders Fachhochschulen sich um einen weitreichenden Praxis-

bezug zu bemühen haben (vgl. Braun/Dehler, 1988). Was darunter zu verstehen sei, schien Mitte der 

70er Jahre noch so unbedeutend, daß Praxis noch womöglich auch eine kritische Praxis sein konnte. 

Die Projekte des Fachbereichs Sozialarbeit waren – wie bereits gesagt – auf die Entwicklung und 

Erprobung alternativer sozialarbeiterischer Ansätze gerichtet, die den Interessen der Betroffenen eher 

gerecht zu werden versprachen als die der etablierten Sozialarbeit. Damit erfüllten sie zugleich eine 

wichtige Funktion für die Entwicklung der Lehre. Mit wenigen Ausnahmen hatten die [24] Lehrenden 

keine Erfahrung als SozialarbeiterInnen. Juristen hatten es in ihrer früheren Praxis mit juristischen, 
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Pädagogen mit pädagogischen, Psychologen mit psychologischen Problemen usw. zu tun; als Sozi-

alarbeit ließ sich die jeweilige Praxis jedenfalls zumindest nicht eindeutig identifizieren. Kraß ausge-

drückt: Fachfremde vermittelten Studierenden der Sozialarbeit etwas, was diese zu Asozialarbeite-

rInnen qualifizieren sollte. 

In der Projektarbeit eröffnete sich nun den Lehrenden die Möglichkeit, sich unmittelbar und (selbst-)ver-

antwortlich mit sozialarbeiterischen Problemen zu befassen, dabei Erfahrungen zu sammeln und diese 

als Bezugspunkte für ihre Lehre zu nutzen. (Daß dies tatsächlich realisiert wurde, läßt sich dadurch 

nachweisen, daß sich alle Lehrenden über ihre Projektarbeit zumindest einen gewissen Expertenstatus 

erworben haben.) 

Von vornherein gehörte nach dem Konzept des Fachbereichs zum Projektstudium sowohl Praxis wie 

auch Praxisreflexion. In weiteren Lehrveranstaltungen sollten die theoretischen und methodischen 

Grundlagen für die Projektarbeit in so allgemeiner Form vermittelt werden, daß sie als Lernveran-

staltungen für alle StudentInnen taugten. 

Um die Projektarbeit zu sichern, wurde den (bis zu 15) Projekten aus den Mitteln, die dem Fachbe-

reich für „Lehre und Forschung“ zugewiesen wurden, Gelder zur Verfügung gestellt, kaum mehr als 

DM 2.000 pro Jahr. Diese Gelder konnten (haushaltsrechtlich) nur für Anschaffungen ausgegeben 

werden, die für die Projekte weniger bedeutsam waren. Allein schon, um sich weitere finanzielle 

Quellen zu erschließen, war es für die meisten Projekte notwendig, Vereine zu gründen. 

In mehreren Anläufen wurde versucht, die Kooperation zwischen den Projekten einzuleiten und ein 

Voneinander-Lernen zu ermöglichen. Diese Versuche müssen als gescheitert angesehen werden. 

1.1.2 Anfangsphase des Projekts 

Da Projektarbeit „angesagt“ war, vereinbarten kurzerhand ein lehrender Sozialarbeiter und ein Psy-

chologe, zusammen ein Projekt „Psychosoziale Beratung“ „zu machen“. Über einen Aushang wurden 

interessierte StudentInnen zur ersten Sitzung eingeladen. Etwa 20 Studierende entschlossen sich, in 

dieses Projekt einzusteigen. 

Ein Konzept, das präzise genug gewesen wäre, um wenigstens mehrheitliche Zustimmung zu erhal-

ten, existierte nicht. Die auf eine Konzeptformulierung gerichteten Diskussionen gerieten zu einem 

zähen Gewürge, das von den Beteiligten wohl nur deshalb ausgehalten werden konnte, weil ein schier 

unerschütterlicher Wille vorhanden war, ein projektzentriertes Studium aufzubauen und die Leitidee 

„Wir machen unsere Praxis selbst“ auf jeden Fall zu realisieren. 

In dieser Anfangsphase des Projekts war weitestgehend unklar, wie ein Projekt mit der Überschrift 

„Psychosoziale Beratung“ eigentlich „aussehen“ sollte. [25] Kernmoment für ein derartiges Konzept 

war am ehesten die tiefe Überzeugung, zumal der studentischen Projektmitglieder, daß es genug Men-

schen (Drogenabhängige, (psychisch) kranke Menschen, usw.) gäbe, denen es in der Region an an-

gemessener Hilfe fehlte. Auf die Frage, wie „angemessene“ Hilfe zu denken sei und durch eine Lehr-

veranstaltung zu realisieren wäre, gab es zunächst kaum eine Spur von Antwort. 

Um endlich etwas „Konkretes“ zu tun zu haben, beschlossen zunächst die studentischen Projektmit-

glieder einstimmig, eine Wohnung zu mieten, in der eine Kontaktstelle eingerichtet werden sollte. 

Nachdem ein Mietobjekt ausgemacht war und geklärt war, wer pro Monat wieviel bezahlen konnte – 

alle Projektmitglieder beteiligten sich daran –‚ wurde in der angemieteten Wohnung eine Kontakt-

stelle eingerichtet. Diese Kontaktstelle wurde von drei aufeinanderfolgenden Projektgenerationen aus 

eigener Tasche bezahlt und wurde zu einer recht bekannten Adresse. Später ergaben sich andere Fi-

nanzierungsarrangements. 

Gegen Ende dieser Phase massiv handwerklicher Arbeit wurde die zwischenzeitlich suspendierte 

Konzeptdiskussion erst recht dringlich: Um über die Kontaktstelle zu informieren, sollten Infos her-

gestellt und verteilt werden. Wer dabei worüber informiert werden sollte, war keineswegs klar. Um 

dieses Problem zu lösen, begannen die Projektmitglieder mit intensiverer Literaturarbeit. Es wurde 

versucht zu klären, was Drogenabhängigkeit, psychisches Kranksein, abweichendes Verhalten usw. 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 12 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

bedeutet und welche Arbeitsansätze es in der Sozialarbeit und anderswo diesbezüglich gab. Grund-

orientierungen wurden aus der Kritischen Psychologie bezogen (Standardliteraturbezug: Holzkamp-

Osterkamp, 1976, insbesondere Kapitel 5; Kappeler, Holzkamp, H.-Osterkamp, 1977, H. Osterkamp, 

1978). In Gesprächen mit Fachleuten und „Betroffenen“ wurde zudem deutlich, wie unzureichend 

die psychosoziale Versorgung in Fulda war. (Für „psychisch Kranke“ waren niedergelassene Ärzte 

oder aber die Psychiatrie in Marburg zuständig, „davor“ und „dazwischen“ gab es praktisch keine 

Versorgungsangebote; Drogenberatung existierte überhaupt nicht, weil es offiziell in Fulda keine 

Drogenabhängigen gab, obwohl die Polizei wußte, daß – von Frankfurt aus gesehen – Fulda als 

Übungsfeld aufsteigende Dealer galt.) In Berichten über Untersuchungen der „Effizienz“ von Laien-

arbeit wurde zudem deutlich, daß Laien sehr wohl etwas „bewirken“ konnten. Das Projekt begann, 

das Konzept zu akzeptieren, daß zumindest die studentischen Projektmitglieder als Nicht-Fachleute 

im psychosozialen Bereich arbeiten sollten. Hierbei war die Möglichkeit, in „Notfällen“ auf einen 

Fachmann, einen Psychologen (der lehrende Sozialarbeiter war inzwischen aus dem Projekt ausge-

schieden), zurückgreifen zu können, von erheblicher Bedeutung. 

Es kam zu intensiveren Kontakten mit zwei/drei „Betroffenen“, in denen den Projektmitgliedern die 

Not dieser Menschen nachhaltig deutlich wurde und in denen vor allem die eigenen Mutmaßungen 

über das Elend der psychosozialen Versorgung in unerwartetem Maß bestätigt wurden. 

Prägend für viele weitere Aktivitäten war die Erfahrung des Projekts, einem Mitglied, das massive 

Wahnvorstellungen entwickelte und das unter den gegebe-[26]nen Bedingungen sicherlich in der 

Psychiatrie gelandet wäre, aus diesem Wahn herausgeholfen zu haben. Das Projekt entwickelte da-

raufhin das über mehrere Jahre praktizierte Konzept der „Begleitung rund um die Uhr“. Einige stu-

dentische Projektmitglieder begannen, sich für „Drogenabhängigkeit“ zu interessieren, fanden Kon-

takte zur Szene und betrieben die Einrichtung einer Drogenberatungsstelle. Etwas später stießen nach-

folgende StudentInnen auf das Phänomen, daß Heroinsüchtige „von allein aufhörten“ (vgl. Braun/Ge-

keler, 1983, Gekeler, 1983, Braun/Gekeler, 1988). 

Sowohl in die Drogenarbeit wie in die „Begleitung rund um die Uhr“ schlitterten die Projektmitglie-

der fast ohne Vorbereitung hinein. Die ungeheuere Wucht des Gefordert-Seins ließ ausdrückliche 

Praxisreflexionen nicht mehr zu, es kam allenfalls noch zu Besprechungen über das, was „einleuch-

tenderweise“ gerade als nächstes getan werden konnte. 

Einer derjenigen, die ihre Heroinabhängigkeit ohne institutionelle Hilfe überwunden hatten und der 

als Nicht-Student über längere Zeit im Projekt mitarbeitete, begründete im Projekt eine Tradition der 

Zärtlichkeit, die es erlaubte, Zuneigung und freundschaftliche Verbundenheit ebenso zu zeigen wie 

Schmerz, Niedergeschlagenheit, Arger oder Widerstand. 

Noch vor dieser Entwicklung fand ein kleines folgenreiches Ereignis statt: Zwei Studierende hatten 

etwas von „Selbsthilfe“ gehört und sprachen darüber in einer Projektsitzung. Das Wort Selbsthilfe 

schien ganz unmittelbar das anzusprechen, was den Projektmitgliedern wichtig war: sich selbst zu 

helfen. Die eigene antiinstitutionelle Grundhaltung schien damit ebenso angesprochen wie ein gewis-

ser Antiprofessionalismus und ein offenkundiges Bedürfnis, nur Arbeit zu verrichten, die den eige-

nen, weitgehend unmittelbaren Bedürfnissen entsprach. 

Das Projekt beschloß mehrheitlich, „Selbsthilfe zu machen“ das hieß, sich selbst als Selbsthilfegruppe 

zu definieren. Daraus entwickelte sich bald eine Untergruppe des Projekts. 

Die weiteren Entwicklungen des Projekts (Vereinsarbeit und Auflösung des Vereins, Zusammenar-

beit mit einigermaßen progressiven Institutionen, Entwicklung weiterer Untergruppen, z. B. der 

„Raute“, in der es um Frauenprobleme und den Paragraphen 218 ging), können hier nicht weiterver-

folgt werden. 

1.1.3 Praxisreflexionen im Zusammenhang mit dem Problem „Stabilität von Selbsthilfegruppen“ 

Die Treffen, in denen sich die Projektmitglieder als Selbsthilfegruppe „mit sich selbst“ beschäftigten, 

hatten ein zentrales Charakteristikum: viel Schweigen. Einigen gingen diese Sitzungen auf die Ner-

ven, weil „nichts dabei herauskam“. Andere sahen aber diese Situation als „Übergangsphase“ und 
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hofften auf irgendetwas „danach“. Es wurde begonnen, über „Privates“ zu sprechen, auch über Be-

ziehungen im Projekt, auch darüber, weshalb denn der Projektleiter nicht einfach [27] von sich aus 

anfinge, über seine Probleme zu reden. Es gelang zunächst nicht, diese Privatisierung von Problemen 

zu überwinden. 

Fast im gleichen Maße, wie die Projektmitglieder den Mut fanden, etwas über sich zur Sprache zu 

bringen, wurde auch problematisiert, was denn die ganze Veranstaltung mit Lernen für die spätere 

berufliche Praxis zu tun hätte. Diese Diskussion lief darauf hinaus, daß zentraler Inhalt der Selbsthil-

fegruppengespräche die eigene gemeinsame Situation wurde: lehren und lernen im Projekt. Die Klä-

rung dieser Frage gedieh nicht sehr weit. Es schien sehr schwierig zu sein, darüber nachzudenken, es 

war kein rechter Anfang für die Gespräche zu finden. 

Dann erfuhr das Projekt vom „Gießener Modell“ (vgl. Moeller, 1978). Einige Projektmitglieder fuh-

ren nach Gießen, nahmen an einem „Gesamttreffen“ teil, berichteten darüber im Projekt, und ab da 

begann das Projekt nach diesem Modell zu arbeiten. Aus der Arbeit als Selbsthilfegruppe war recht 

unvermittelt eine Arbeit für Selbsthilfegruppen geworden. 

Nach kurzer Zeit definierte sich die Projektgruppe als RAG SHG (Regionale Arbeits-Gemeinschaft 

Selbsthilfegruppen Fulda), eine Art Terminus technicus für eine Gruppe oder einen Verein mit dem 

Ziel, Selbsthilfegruppen zu fördern. 

Diese Änderung des Arbeitsziels und der Arbeitsinhalte erfolgte fast ohne jede explizite Begründung. 

Sie wurde zudem gleichsam reaktiv vorgenommen, insofern von außen an die Projektgruppe Aufga-

ben herangetragen wurden. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, daß sich das Projekt als Selbst-

hilfegruppe verstand. Das brachte ihm zunächst das Etikett ein, „Bauchnabelschau“ zu betreiben, und 

machte es zugleich relativ bekannt. Einige Studierende der Fachhochschule fanden dieses Tun so 

interessant, daß sie sich erkundigten, wie man denn zu einer solchen Selbsthilfegruppe kommen 

könne. Aufgrund der Schilderung der Projektmitglieder konnten andere es offenbar schaffen, eben-

falls Selbsthilfegruppen zu gründen. Damit hatte das Projekt einen völlig neuen Arbeitsinhalt: Bera-

tung von Menschen, die eine Selbsthilfegruppe suchten. Das „Gießener Modell“ schien sich für eine 

derartige Ausrichtung der Projektarbeit zu eignen und wurde darum übernommen. 

Die Mitglieder der Projektgruppe waren aus mehreren Gründen mit dieser Entwicklung zufrieden: 

Zum einen löste diese Beratungstätigkeit einen Teil der (Selbst-)Anforderung ein, die sich aus der 

Bezeichnung des Projekts (‚Psychosoziale Beratung‘) ergab. Zum anderen eröffnete sich damit ein 

Lernfeld, das mit späterer beruflicher Praxis einen deutlicheren Zusammenhang hatte. Zudem war – 

und das war sehr wichtig – diese Entwicklung noch in besonderer Form im eigenen Interesse: Wenn 

es weitere Selbsthilfegruppen gab, konnte man ja mit denen im Sinne eines Gesamttreffens einen 

Austausch von Erfahrungen organisieren und so voneinander lernen. Darüber hinaus lag eine Gene-

ralisierung des Selbsthilfegruppenkonzeptes nahe: Selbsthilfegruppen brauchten sich ja überhaupt 

nicht auf studentische Mitglieder zu beschränken, sondern ließen sich als (selbstorganisierter) Teil 

der psychosozialen Versorgung verstehen. 

Allerdings wurden in ersten Gesprächen über die eigene Arbeit, die sich dann später deutlicher zu 

Phasen der Praxisreflexion entwickelten, klar, daß diese Zu-[28]friedenheit keinesfalls ungebrochen 

war: Die Vorstellung, wonach die Existenz vieler Selbsthilfegruppen – fast automatisch – zu einer 

Verbesserung der psychosozialen Versorgung führen würde, wurde in Zweifel gezogen, weil die 

Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen war, daß Selbsthilfegruppen nur die Funktion haben könn-

ten, die gegebene Situation der psychosozialen Versorgung „erträglicher“ zu machen. Allerdings 

wußte niemand zu sagen, wie das gesellschaftliche System auf „massenhafte Selbsthilfe“ reagieren 

würde. Die Projektgruppe jedenfalls hoffte auf einen positiv bewertbaren Effekt massenhafter Selbst-

hilfegruppen. Damit war für mehrere Jahre die Arbeitsrichtung des Projekts festgelegt: Es galt, mög-

lichst viele Selbsthilfegruppen zu gründen, um damit eine positive Wirkung zu erreichen. 

Die Projektgruppe hatte damit zunächst etwas zu tun, wo gerade noch weiterreichende Bedeutungen 

des eigenen Handelns ahnbar waren, aber noch keine Überlegungen nötig schienen, die eigenen 

Handlungsansätze zuende zu denken“. Dementsprechend gering war die Neigung, sich zu überlegen, 
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wie dieses Handeln denn eigentlich zu begründen wäre. Eine fast radikale und zugleich naiv-bornierte 

Selbstbezogenheit zeichnete die Arbeit aus: Projektarbeit sollte der Befriedigung der eigenen Bedürf-

nisse dienen und nicht primär „im Interesse von ...“‚ auch nicht im Interesse von „Betroffenen“ ge-

macht werden. Als eigene Bedürfnisse konnten selbstverständlich nicht die unmittelbar wahrgenom-

menen und erlebten Bedürfnisse angesehen werden, diese mußten erst in Richtung auf die „eigentli-

chen“, „produktiven“ Bedürfnisse (H.-Osterkamp, 1976, bes. Kap. 4) durchdrungen werden. 

Diesen Bedürfnissen schien Selbsthilfe von vornherein näher zu sein als Fremdhilfe. Neue Perspek-

tiven für die eigene, spätere berufliche Arbeit wetterleuchteten. Der Widerstand der etablierten Profis, 

der sich in einer Vielfalt von Gesprächen als Skepsis, Abwertung und Ablehnung zeigte, schien die 

Richtigkeit des eigenen Ansatzes grundsätzlich zu bestätigen. Eine theoretische Fundierung der eige-

nen Arbeit erschien ebenso überflüssig wie eine Reflexion der Bedeutung von Selbsthilfe im Hinblick 

auf den Sozialstaatskompromiß und seine vielschichtigen Folgen. 

in dieser Phase hatte die Organisation und Durchführung von Gesamttreffen zentrale Bedeutung. Zu 

Gesamttreffen wurden Mitglieder aller vorhandenen Selbsthilfegruppen eingeladen. Sie dienten dem 

Erfahrungsaustausch zwischen den Selbsthilfegruppen. Zugleich wurden Interessenten, die eine neue 

Selbsthilfegruppe suchten, zu diesen Treffen eingeladen. Dort konnten sie – was erst später deutlich 

wurde – so viel darüber erfahren, wie die Leute in Selbsthilfegruppen miteinander redeten, worum es 

in Selbsthilfegruppen ging und welche Erfolge und Probleme es dabei gab, daß die neu gegründeten 

Selbsthilfegruppen „wie von selbst liefen“. Es entstand eine ganze Reihe von Selbsthilfegruppen, die 

keine studentischen Mitglieder hatten. 

Unterstützt wurde die „Gründung“ neuer Selbsthilfegruppen in dieser Phase seitens der Projektgruppe 

durch Mitteilungen an die Presse, in der die Leser im Lokalteil darüber informiert wurden, wann und 

wo ein Gesamttreffen oder das [29] Gründungstreffen einer „Selbsthilfegruppe für ...‚ stattfinden 

würde und daß Interessenten herzlich eingeladen seien. 

Die Projektgruppe/die RAG kümmerte sich auch um die räumliche und zeitliche Organisation. 

Die Projektarbeit wurde auch in den veranstaltungsfreien Zeiten fortgeführt. Krankheitsbedingt brach 

allerdings die Tradition der Gesamttreffen einmal in den Semesterferien zusammen und konnte da-

nach nicht mehr aufgebaut werden. Ohne die Einführung über das Gesamttreffen wurden etwa acht 

Selbsthilfegruppen gegründet, die sich kurze Zeit nach ihrer Gründung wieder auflösten. Erst nach 

längeren Überlegungen erkannte die Projektgruppe/RAG, daß dies wohl daran läge, daß keine Ge-

samttreffen mehr stattfanden. 

Mit dieser „Entwicklung“ war die Projektgruppe überhaupt nicht zufrieden. Fundiert durch diese Un-

zufriedenheit kam es zu einer intensiveren Reflexion der Praxis. Das Bemerken von Unzufriedenheit 

war zunächst Anlaß für Überlegungen, die darauf hinausliefen herauszufinden, worin diese Unzufrie-

denheit gründete und führte zudem zu der Frage, was zu tun war, um durch die eigene Arbeit einen 

höheren Grad von Zufriedenheit zu erreichen. 

Um diese Überlegungen möglichst eng an die Reflektierenden, an deren Interessen, Bedürfnisse und 

Motivationen zu „binden“, um sie also für das je eigene Handeln relevant zu halten, diente die Frage 

nach dem „Wozu“ des eigenen Handelns gleichsam als Grundfrage. 

Während die Warum-Frage zumindest umgangssprachlich eher Antworten in bezug auf Bedingungen 

hervorruft, liegt die Angabe von Zielen und deren Begründungen bei der Wozu-Frage näher. Phasen 

ausdrücklicher Praxisreflexion waren im Projekt in jedem Fall emotional mit fundiert und durch die 

Wozu-Frage auf die Ziele der Arbeit und deren Begründung ausgerichtet. In welcher Weise die 

Wozu-Frage im Vergleich zur Warum-Frage in diesen Reflexionen wirksam wurde, mag an einem 

Beispiel aus einem ganz anderen Bereich deutlicher werden: 

Wenn jemand ein Magengeschwür hat, läßt sich darüber relativ leicht reden, wenn gefragt wird: „Wa-

rum hast du das Magengeschwür?“ Die Frage kann nämlich leicht so auf die Bedingungen bezogen 

werden, daß sich aus diesen das Symptom als sozusagen notwendig ableiten läßt. Das Magengeschwür 

wird erklärt etwa unter Bezug auf einen empfindlichen Magen, unregelmäßiges Essen, Rauchen und 
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Trinken, Streß. Es handelt sich bei derartigem Umgang mit der Warum-Frage sicher um eine Verkür-

zung ihrer Reichweite, um ein Ausweichen vor der subjektiven Komponente. Wird jedoch die Wozu-

Frage gestellt, dann ist dieses Ausweichen erschwert. In der Frage „Wozu hast du dieses Magenge-

schwür?“ klingt die Unterstellung an, daß das Magengeschwür wohl irgendeinen subjektiven Sinn hat, 

daß es subjektiv funktional und so wichtig ist, daß sogar die scheußlichen Schmerzen in Kauf genom-

men werden. Dem Symptom wird ein – möglicherweise noch nicht erkannter – subjektiver Sinn un-

terstellt, der durch die Wozu-Frage eher in den Vordergrund gerückt wird als durch die Warum-Frage. 

[30] Ähnlich scheint der Umgang mit den beiden Fragen hei Reflexionen in sein. Während die Wa-

rum-Frage leichter so verwendet wird, daß zu ihrer Beantwortung nur objektive Bedingungen aufge-

führt werden, werden bei der Wozu-Frage immer auch die subjektiven Faktoren angesprochen. 

Die Frage „Warum handeln wir so oder so?“ läßt es zu, auf die Bedingungen des eigenen Handelns 

auszuweichen. „Wir handeln so, weil die institutionellen Bedingungen und die Leute usw. so sind.“ 

Erst ein Ausschöpfen der Warum-Frage durch die Zusatzfrage „Und warum handeln wir nicht anders?“ 

konfrontiert mit den Handlungsalternativen und den Gründen, sie (bisher) nicht realisiert zu haben. 

Durch die Frage „Wozu handeln wir so oder so?“ werden demgegenüber primär die subjektiven Ziele 

thematisiert. Die Antwort auf diese Frage lautet allgemein: „Wir handeln so, um dies oder jenes zu 

erreichen.“ Die Wozu-Frage scheint „heißer“ zu sein als die Warum-Frage, weil sie direkter und un-

ausweichlicher auf die Subjektivität der Befragten und deren Selbst-Verantwortung Bezug nimmt. 

Die Praxisreflexionen im Projekt wurden regelmäßig auf die Wozu-Frage zentriert. Den Projektmit-

gliedern ging es darum herauszufinden, welche Ziele ihrem Handeln bisher – vielleicht unbemerkt – 

Richtung gaben und welche Ziele ihrem Handeln künftig – möglichst in begründeter Form – Sinn 

geben sollten. Auf diesem Hintergrund wurden Handlungsalternativen entwickelt. Damit enthielten 

die Reflexionen folgende prinzipielle Aspekte: 

– Unzufriedenheit, die vielleicht schon längere Zeit vorhanden war, ohne thematisiert zu sein, wurde 

Gegenstand expliziter Behandlung. Die Bedeutung der Unzufriedenheit wurde analysiert. 

– Bisheriges und künftiges Handeln wurde über die Wozu-Frage im Hinblick auf Zielsetzungen re-

flektiert. 

– Handlungsalternativen wurden entwickelt, bewertet und realisiert. 

Es wurde schon erwähnt, daß die schnelle Selbstauflösung von neu gegründeten Selbsthilfegruppen 

keineswegs den Vorstellungen der Projektgruppe entsprach, dementsprechend Unzufriedenheit her-

vorrief und Anlaß für eine explizite Phase von Praxisreflexion wurde. 

Zunächst wurde versucht, die Qualität dieser Unzufriedenheit präziser zu fassen. Dabei stellte die 

Projektgruppe recht entgeistert fest, daß es ihr offenbar um die Realisierung einer „Machermentalität“ 

ging. Solange es gelang, viele Selbsthilfegruppen „aufzumachen“ und dieses „erfolgreiche“ Wirken 

bei anderen Neid und damit Achtung hervorrief, je mehr man also mit der eigenen Arbeit prahlen 

konnte, umso zufriedener konnte man sein. 

Diese Konkurrenzbezogenheit war in der Projektgruppe nicht bewußt gewesen. Nach weiterer Ana-

lyse wurde aber auch deutlich, daß im Stolz auf die eigene Wirkung auch eine akzeptable Kompo-

nente enthalten war. Die Projektarbeit sollte ja den eigenen Interessen dienen. Arbeit im Interesse 

anderer, auch im Interesse von „Betroffenen“, schien nur dann akzeptabel, wenn die eigenen Interes-

sen mit denen anderer einen gewissen Grad der Übereinstimmung aufwiesen. [31] Im Fall von vielen 

„gut laufenden Selbsthilfegruppen“ war es offenbar so, daß eine Reihe von Menschen versuchten, 

durch Teilnahme an diesen Gruppen ihre Lebenssituation zu verbessern. Diese Bereitschaft, in Selbst-

hilfegruppen mitzuarbeiten, wurde von der Projektgruppe identifiziert als Ausdruck dafür, daß sich 

in der Gesellschaft etwas regte, das auf Veränderung hinaus lief. Selbsthilfegruppen wurde – auf 

lange Sicht gesehen – die Potenz zugeschrieben, einen Beitrag zur Auflösung – sattsam selbsterfah-

rener – herrschaftsstabilisierender und ohnmachtfördernder Strukturen zu leisten. Die Genugtuung, 

an dieser Entwicklung beteiligt zu sein, schien völlig akzeptabel. 
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Selbstverständlich war durch diese Analyse die zuvor geschilderte Tendenz, Zufriedenheit über glor-

reich bestandene Konkurrenz und den Neid anderer zu erlangen, nicht einfach verschwunden. Aber 

diese nicht akzeptierte Tendenz war bewußt geworden, und daher konnte sie von der anderen Tendenz 

unterschieden werden. Es konnte gefragt werden, ob Unzufriedenheit als Gefühl, das in einer Konkur-

renzbezogenheit gründete, handlungsleitend sein sollte oder nicht. Zugleich war deutlich geworden, 

daß eine akzeptable Befriedigung durch die eigene Arbeit dann möglich war, wenn sichergestellt war, 

daß durch sie ein individuell relevanter und dadurch positiv bewerteter gesellschaftlicher Änderungs-

prozeß angezielt wird. Allerdings: Sicher waren sich die Projektmitglieder keineswegs, ob die eigne 

Art der Selbsthilfeförderung und die Existenz von Selbsthilfegruppen tatsächlich etwas mit einem 

gewünschten gesellschaftlichen Änderungsprozeß zu tun hatten. Die entsprechende Hoffnung beflü-

gelte und ließ – ob trügerisch oder nicht – weitreichende und tiefe Befriedigung vorstellbar werden. 

In die Analyse der festgestellten Unzufriedenheit mit der Instabilität von Selbsthilfegruppen war die 

Bemühung, die Wozu-Frage zu beantworten, verwoben. Das Ziel der eigenen Arbeit konnte bewußt 

natürlich keine letztlich selbstschädigende und daher inakzeptable Form der Befriedigung sein. Die 

Beteiligung an einem selbst gewollten gesellschaftlichen Veränderungsprozeß war die ganz große 

Perspektive, das dafür vor Ort Machbare mußte noch präzisiert werden. 

Wenn – und das stand zunächst außer Frage! – durch eine Vermehrung von Selbsthilfegruppen ein 

Prozeß unterstützt werden konnte, der zu einer demokratischen „Bewegung“ beitrug, dann war es 

vordringliche Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Selbsthilfegruppen eine gewisse Stabilität erreichten. 

(Die damals noch nicht herausgearbeiteten Implikationen dieser Argumentation wurden später Ge-

genstand weiterer Reflexionen.) 

Die Projektarbeit war also auf die Stabilisierung von Selbsthilfegruppen zu richten. Die Antwort auf 

die Wozu-Frage, d. h. auf die Frage nach der Begründung dieses Ziels, erfolgte gleichsam unter pau-

schalem Verweis auf die allgemein menschliche Konstitution von Bedürfnissen. 

Um sich dem Ziel „Stabilität der Selbsthilfegruppen“ nähern zu können, bedurfte es noch einer Er-

klärung, weshalb die Selbsthilfegruppen so instabil waren. Als Erklärung galt, daß die Menschen in 

Selbsthilfegruppen nicht in der Lage [32] seien, so zu kommunizieren, daß dabei das herauskam, was 

für sie herauskommen mußte, um zufrieden sein zu können. 

Um dieses „Defizit an kommunizierter Kompetenz“ aus der Welt zu schaffen, formulierte das Projekt 

unter Bezug auf Papiere, die im Umlauf waren, „Regeln“ für eine fruchtbare Kommunikation. Diese 

Regeln basierten auf Formulierungen, die aus der themenzentrierten Interaktion (Cohn, 1975) stamm-

ten und durch Anleihen bei Rogers (Rogers, 1973) ergänzt wurden. 

Die Regeln wurden leicht verständlich formuliert und den Selbsthilfegruppen zur Verfügung gestellt. 

Sich neu gründenden Selbsthilfegruppen wurde „Anfangsbegleitung“ angeboten, die wesentlich darin 

bestand, die formulierten Regeln exemplarisch in ihrer Verwobenheit und teilweisen „fruchtbaren 

Widersprüchlichkeit“ zu besprechen und zu erproben. Die Projektgruppe beschloß, sich selbst aus-

drücklich in ihrer Kommunikation an diesen Regeln zu orientieren, um ihre „Tragfähigkeit“ zu er-

proben. Innerhalb recht kurzer Zeit wurde, ohne daß darüber lang gesprochen wurde, dieses Selbst-

experiment eingestellt: In den Selbsthilfegruppen schienen die Regeln gute Dienste zu tun, in der 

Projektgruppe wurden sie nicht gebraucht. 

Durch die Anfangsbegleitung der Selbsthilfegruppen kamen die Projektmitglieder mit Mitgliedern 

der Selbsthilfegruppen in näheren Kontakt: Nach dem Selbsthilfegruppentreffen wurde noch über 

dies und jenes geredet. Einzelne Selbsthilfegruppenmitglieder besuchten die Projektgruppe in ihrem 

Büro und erzählten dort über ihre Erfahrungen. Über diese Kontakte vermittelte sich der Projekt-

gruppe ein Bild über die inneren Prozesse der Selbsthilfegruppen, das schlicht unbefriedigend war. 

Zwar wußten alle, daß deutlich wahrnehmbare positive Entwicklungen für die einzelnen Selbsthilfe-

gruppenmitglieder erst nach längerer Zeit zu erwarten waren, aber die Art, wie in Selbsthilfegruppen 

geredet wurde, erschien doch reichlich ziellos, unsystematisch, verworren und verwirrend. Hinzu 

kam, daß auch bei denen, die schon längere Zeit in Selbsthilfegruppen Mitglieder waren, kein Be-

greifen von größeren Zusammenhängen zu beobachten war. 
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Letzteres fiel besonders auf, als eine Frau aus einer Selbsthilfegruppe mehrfach der Projektgruppe 

über ihre Psychiatrieerfahrungen so berichtete, daß den Projektmitgliedern „die Ohren wegflogen“. 

In diesen Schilderungen war die unmittelbare Wut und das unmittelbare Entsetzen der Frau so un-

mißverständlich „da“, daß es eigentlich nur noch eines kleinen Schrittes bedurfte, um über die psy-

chiatrische Versorgung in allgemeiner Form betroffen zu sein. 

Im Projekt festigte sich sehr schnell die Idee, darüber eine öffentliche Veranstaltung zu machen. Psy-

chiater aus dem regionalen und überregionalen Bereich und kompetente Laien (Selbsthilfe Köln) 

wurden zu einer Tagung über Wirklichkeit und Möglichkeit psychiatrischer Versorgung eingeladen. 

Auf dieser Tagung erzählten dann auch Betroffene über ihre konkreten Erfahrungen. Wie üblich in 

solchen Veranstaltungen, hatten sie Wichtigeres zu sagen als die Experten, die es gerade noch schaff-

ten, Ansätze für ihre Verteidigung zu formulieren, die für die Teilnehmer Anlaß zu Empörung waren. 

Die Berichte in der lo-[33]kalen Presse spiegelten dies in etwas gedämpften Tönen wider. (Das öf-

fentlich-Machen solcher Ereignisse über die Presse, die Skandalisierung, war grundsätzliches Ziel 

bei allen derartigen Veranstaltungen.) 

So eigentlich stellte sich die Projektgruppe eine Zusammenarbeit mit Selbst hilfegruppen vor. Den-

noch war die Wirkung in der Öffentlichkeit deutlich größer als in den Selbsthilfegruppen, die sich 

übrigens an dieser Veranstaltung nicht besonders stark beteiligten. Die beiden Frauen allerdings, die 

sich auf der Tagung als Mitglieder einer Selbsthilfegruppe zu Wort meldeten und über ihre Erfahrun-

gen berichteten, formten Inhalte und Ziele der Diskussion durch ihre Konkretheit ganz erheblich. 

Die Folgenlosigkeit der Veranstaltung für die Selbsthilfegruppen ließ die Frage aufkommen, ob die 

Aktion im Sinne dieser Gruppen „richtig“ war. Grundlage dieser Frage war eine erhebliche Enttäu-

schung über so viel Aufwand und so wenig „Wirkung“. Wenngleich in der Projektgruppe Genugtu-

ung darüber vorhanden war, wieder einmal die psychiatrische Versorgung skandalisiert zu haben, war 

die Enttäuschung im Hinblick auf die Selbsthilfegruppen doch so stark, daß sie Ausgangspunkt für 

eine intensivere Reflexion wurde. 

Die Frage „Wozu machen wir solche Aktionen?“ verwies diesmal auf eine ganze Reihe von Proble-

men. Zunächst wurde sie bezogen auf die Selbsthilfegruppen. 

Ganz offenkundig war ja die geringe (An-)Teilnahme der Selbsthilfegruppen an der Aktion. Erklärt 

wurde dieser Sachverhalt daraus, daß sie Selbsthilfegruppen (noch) keine Kraft hatten, sich mit The-

men und Zusammenhängen zu beschäftigen, die über ihre unmittelbare Betroffenheit hinausreichten. 

Für sie schien die Aktion keinen Sinn und keinen Wert zu haben, jedenfalls nicht unmittelbar erkenn-

bar. Die Projektgruppe konnte im nachhinein kein Bedürfnis seitens der Selbsthilfegruppen ausma-

chen, dem die Veranstaltung hätte entsprechen können. 

Die Projektgruppe gelangte so – im Sinn einer Arbeitshypothese – zu der Ansicht, daß die Probleme 

der Selbsthilfegruppenmitglieder in den Gruppen eingekapselt blieben und dort wohl auch nicht in 

ihren allgemeinen Dimensionen begriffen wurden. 

Damit war aber die bis dahin unreflektiert akzeptierte Idee, wonach viele stabile Selbsthilfegruppen 

quasi automatisch zu einer Bewegung beitragen würden, nicht mehr haltbar! Es war nicht erklärbar, 

wie denn eine Bewegung durch eine Vielzahl einzelner/vereinzelter und selbst relativ bewegungslo-

ser Selbsthilfegruppen zustande kommen könne. Nicht nur das eigene Reden von einer Selbsthilfe-

Bewegung“, sondern auch das in einschlägiger Literatur (z. B. Moeller, 1978, Kap. 2) erschien von 

hier aus eher als Beschwörungsformel und frommer Wunsch denn als Realität. 

Bezogen auf die Projektgruppe selbst wurde durch die Wozu-Frage deutlich, daß eine ganz direkte 

Genugtuung darüber existierte, wieder einmal zur Skandalisierung der psychiatrischen Versorgung 

beigetragen zu haben. Die Genugtuung gründete in der Ablehnung der unerträglichen Art, wie psy-

chiatrisch – zumindest [34] in einigen wichtigen Bereichen – mit hilflos gewordenen Menschen um-

gegangen wurde. Darin schien sich ein Moment gesellschaftlicher Grundstruktur auszudrücken, 

wenngleich dies nicht einmal notwendigerweise so sein mußte, wie ein Blick auf Ansätze in anderen 

Regionen und Länder bewies. 
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Die Beschäftigung mit Fragen der Psychiatrie war für die Projektgruppe nur vorübergehend, die För-

derung von Selbsthilfe sollte das Zentrum der Bemühungen bleiben. Die Projektgruppe hatte keine hin-

reichend präzise Vorstellung über die Verbesserung psychiatrischer Versorgung und konnte in bezug 

auf psychiatrische Institutionen ohnehin nur „von außen“ tätig werden, was wenig Aussicht auf Erfolg 

versprach. Es bestand allerdings Konsens, daß, falls entsprechende Anregungen von den Selbsthilfe-

gruppen kommen würden, diese auf jeden Fall aufgegriffen werden sollten. Ohne Unterstützung bzw. 

Aufforderung durch „Betroffene“ sollte jedoch diese Arbeitsrichtung nicht weiter verfolgt werden. 

In diesem Zusammenhang vergewisserten sich die Projektmitglieder nochmals ihrer generellen Ziel-

setzung durch die eigene Arbeit zu einer Bewegung beizutragen. Von der Realität einer solchen Be-

wegung mochte niemand mehr ausgehen. Also galt es herauszufinden, wie denn Bewegung „erzeugt“ 

werden könnte. Das, was an Bewegung wahrnehmbar erschien, war allem Anschein nach die Bewe-

gung derjenigen, die Selbsthilfe förderten: PolitikerInnen, ForscherInnen, AutorInnen verschiedens-

ter Artikel und Bücher, KongressemacherInnen, die Zusammenschlüsse von Selbsthilfeförderern in 

regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen und -gemeinschaften. 

Die Projektgruppe ging aber davon aus, daß eine Selbsthilfebewegung nur durch die Bewegung derer 

zustande kommen könne, die sich selbst helfen. Dies schien eigentlich nur in autonomen Zusammen-

schlüssen (z. B. Netzwerken) möglich und nur dann, wenn die einzelnen Gruppen eine Notwendigkeit 

dafür erkennen konnten. 

Dieser Prozeß wollte die Projektgruppe vor Ort unterstützen. Um der Realisation der dargestellten 

Ziele näherzukommen, wurde beschlossen, zweierlei zu tun: 

– Einmal sollten Veranstaltungen in der örtlichen Volkshochschule, in der eine andere Untergruppe 

des Projekts aufgrund der Darstellung von Kategorien der Kritischen Psychologie und darauf bezo-

genen Diskussionen Probleme des „normalen Alltags“ deutlich und durchdringbar zu machen ver-

suchte, für Selbsthilfegruppen „geöffnet“ werden. Die Selbsthilfegruppen wurden über die Teilnah-

memöglichkeit informiert. 

– Außerdem sollte versucht werden, die recht isoliert voneinander arbeitenden Selbsthilfegruppen 

einander näher zu bringen. 

Tatsächlich nahmen einige Mitglieder der Selbsthilfegruppen an den VHS-Veranstaltungen teil. 

(Etwa 8 von 35 TeilnehmerInnen kamen aus den Selbsthilfegruppen, mit denen die Projektgruppe 

unmittelbar zu tun hatte.) Es stellte sich heraus, daß der in den Kursen gewählte Ablauf – ca. 10 

Minuten Vortrag/Einführung, danach 70 Minuten Diskussion mit anschließendem Versuch einer 

strukturierenden Zusammenfassung und danach noch Gespräche in irgend-[35]einer Kneipe – bei den 

Selbsthilfegruppenmitgliedern nur bedingt „ankam“. Sie blieben in der Veranstaltung recht stumm, 

schienen jedoch die Diskussion aufgeregt/sprachlos zu verfolgen. In der Kneipe sprachen sie dann 

über ihre Probleme, ohne daß dabei ein Bezug auf die Inhalte der Veranstaltung zu erkennen gewesen 

wäre. Direktes Nachfragen ergab, daß sie mit den Ausführungen im Kurs tatsächlich wenig anzufan-

gen wußten. (Die auf diese Erfahrungen bezogene Reflexion in der Projektgruppe soll – wie eine 

ganze Reihe anderer ebenfalls interessanter Reflexionen – hier nicht weiter aufgegriffen werden.) 

Einen irritierenden Effekt hatte die VHS-Veranstaltung Es bildete sich eine neue Selbsthilfegruppe, 

die sich in sehr bemühter Weise mit den – schriftlich vorliegenden – Eingangsreferaten und den zu-

sammenfassenden Diskussionen beschäftigte. Diese Selbsthilfegruppe versank aber, wie die Projekt-

gruppe recht entgeistert feststellte, in Harmonie. Die Gespräche – so wurde aus den Schilderungen 

der Mitglieder deutlich – enthielten viel Verständnis füreinander und basierten auf liebevollen Um-

gangsweisen. Diese Harmonie schienen die Mitglieder einerseits im Sinne einer sehnsüchtig er-

wünschten Situation zu genießen, andererseits wurde sie der Projektgruppe gegenüber so dargestellt, 

daß ihre Unzufriedenheit deutlich wurde. Es schien so, als halte diese Gruppe brauchbares Werkzeug 

in den Händen, aber statt es zu benutzen, streichelten sie es nur. 

Der Versuch, die voneinander isoliert agierenden Selbsthilfegruppen einander näherzubringen, wur-

zelte in der Überzeugung, daß gemeinsame Aktionen nur dann möglich seien, wenn es eine gemeinsame 
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Notwendigkeit dafür gab. Voraussetzung für die zugehörige Erkenntnis von Gemeinsamkeit war 

selbstverständlich, daß die verschiedenen Gruppen einander kennen mußten. In diesem Zusammen-

hang wurde in der Projektgruppe geklärt, daß die eigene Arbeit zwar schwerpunktmäßig auf Selbst-

hilfegruppenförderung ausgerichtet sei, aber grundsätzlich eine Förderung von Selbsthilfe in den un-

terschiedlichsten Formen und Bereichen erfolgen sollte. (Vgl. hierzu Vilmar und Runge, 1986) Dem-

entsprechend wurden zunächst einmal Adressen von weiteren Selbsthilfegruppen und von sonstigen 

Initiativen gesammelt. Die dabei zunächst ermittelten 32 Selbsthilfegruppen und Initiativen wurden 

zu einem Gesamttreffen eingeladen. 

Zur Vorbereitung dieses Gesamttreffens war mit einer Journalistin der lokalen Presse vereinbart wor-

den, daß sie in einer Serie von Artikeln über die regionalen Selbsthilfegruppen und Initiativen berich-

ten werde. (vgl. hierzu Gekeler, 1984). 

Die Projektgruppe ging davon aus, daß sich das Selbstverständnis der Gruppen ändern würde, wenn 

sie deutlicher wahrnehmen würden, daß es noch viele andere Selbsthilfegruppen gibt, die alle darum 

bemüht waren, Probleme zu lösen, die keineswegs nur ihre „Privatsache“ waren. Es bestand die Hoff-

nung, daß sich längerfristig gemeinsame Aktionen oder gegenseitige Unterstützung für bestimmte 

Aktionen/Forderungen in der Öffentlichkeit ergeben würden. 

Beim ersten Treffen erschienen praktisch von allen eingeladenen Gruppen VertreterInnen, etwa von 

den „Stotterern“, den „Frauen nach Krebs“, den Leuten vom Volkszählungsboykott, von Amnesty 

International, von den Anonymen Al-[36]koholikern und den „Emotional Anonymus“, von den Leu-

ten mit psychischen Problemen, von der Altengruppe, von der Schwulen-/Lesbengruppe, von der 

Friedensinitiative, von Frauengruppen, von den Guttemplern usw. usf. 

Schon die recht vorsichtigen Reaktionen im Rahmen der gegenseitigen Vorstellungen ließen ahnen, 

daß Unterschiede zwischen einigen der Gruppen wechselseitig als so groß angesehen wurden, daß 

dahinter die Gemeinsamkeiten verschwanden. Dennoch wurde ein zweites Treffen vereinbart, um 

konkret abzusprechen, in welcher Weise über die anwesenden Gruppen in der Presse berichtet werden 

sollte. In diesem Treffen wurde vereinbart, daß die Journalistin unter Mitwirkung der Projektgruppe 

einen einführenden Artikel über „Selbsthilfe und Initiativen in der Region“ schreiben sollte. Danach 

sollten Berichte über Gruppen folgen, die thematisch zusammengefaßt werden konnten, z. B. über 

Alkoholiker-Selbsthilfe, über Selbsthilfegruppen, die Geschlechterprobleme und Sexualität behan-

delten, über Gruppen, die sich explizit politischer Probleme annahmen, über Gruppen, die sich mit 

körperlicher Krankheit beschäftigten, über Gruppen, die Behinderung zum Thema hatten, über Grup-

pen, die sich um psychische Probleme kümmerten, usw. 

Die Artikelserie begann recht flott, verebbte dann aber wegen der zögerlichen Informationsvermitt-

lung an die Journalistin, die auch nicht „nachhaken“ konnte, weil sie von Fulda wegzog. Zwei Jahre 

später griff eine andere Journalistin die Möglichkeit zur Berichterstattung auf und berichtete in einer 

Serie über 21 einzelne Selbsthilfegruppen. Die Auflistung aller Initiativen und Selbsthilfegruppen in 

der Region wurde im Zuge der Erstellung des „Fulda Stadt-Buches“ (1985) komplettiert und veröf-

fentlicht. Etwa 80 Gruppen wurden dort aufgeführt. 

Durch diese Aktionen wurde – was allgemein Erstaunen auslöste – deutlich, wie vielfältig die 

„Scene“ der Selbsthilfegruppen und Initiativen in der Region war. Die Projektgruppe, die schon 

längere Zeit mit der „Regionalen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen Fulda“ (RAG SHG Fulda) 

identisch war, wurde auch in den Beratungsführer der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG), 

den die Stadt herausgab, aufgenommen. (Die PSAG war mehrere Jahre zuvor im Zusammenhang 

mit der Drogenarbeit des Projekts auf Initiative des Projekts als ein selbsthilfegruppenartiger Zu-

sammenschluß der Fachleute/Organisationen im Bereich der psychosozialen Versorgung gegründet 

worden.) 

Trotz der damals schon erkennbaren Öffentlichkeitswirkung war die Projektgruppe mit ihrer Arbeit 

nicht zufrieden, weil gerade das, was sie angestrebt hatte, nämlich das kooperative Aktiv-werden der 

Selbsthilfegruppen, nicht realisiert wurde. 
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Dieses ausdrücklich angestrebte Ziel wurde nicht erreicht, und es schien insgesamt so, als wären die 

akzeptablen Entwicklungen unbegründet erfolgt und die begründet angezielten Entwicklungen nicht 

erreicht worden. Bezogen auf das Problem „Stabilität von Selbsthilfegruppen“ stellte sich der Pro-

jektgruppe die Entwicklung wie folgt dar: 

Die Stabilität der Selbsthilfegruppen wurde erreicht durch eine Intervention, die nicht in Überein-

stimmung mit der Theorie stand, die ansonsten die Ausrich-[37]tung der Arbeit bestimmte. Gemäß 

dieser Theorie ging es ja darum. kurz gesagt, die Handlungsfähigkeit der Mitglieder von Selbsthilfe-

gruppen und zugleich die eigene Handlungsfähigkeit zu erweitern. Auf seiten der Selbsthilfegruppen 

war aber kaum etwas zu erkennen, was auf eine Tendenz hinwies, mehr an der Gestaltung der eigenen 

Lebensbedingungen teilzuhaben oder auch nur teilhaben zu wollen. 

Aus der von der Projektgruppe akzeptierten und als verbindlich angesehenen Theorie schien aber zu 

folgen, daß zum einen ein entsprechendes Bedürfnis als grundsätzlich gegeben angesehen werden 

mußte, daß dieses Bedürfnis aber kaum als solches von den Betroffenen erkannt wurde und daß es 

darauf ankam, dieses Bedürfnis ins Bewußtsein zu heben. 

Auf der anderen Seite sah die Projektgruppe eine gewisse Entwicklung der eigenen Handlungsfähig-

keit Die Information über Selbsthilfe/Selbsthilfegruppen und die Betreuung von Selbsthilfegruppen 

waren immer routinierter geworden. Ohne eine explizite Begründung war es im Hinblick auf die 

Anfangsbegleitung von Selbsthilfegruppen zu einer Veränderung gekommen. Die früher praktizierte 

Einführung der Kommunikationsregeln war aufgegeben worden. Statt dessen waren Projektmitglie-

der in den konstituierenden Sitzungen einfach anwesend. Sie begründeten ihre Anwesenheit nur da-

mit, daß sie zunächst wegen einiger Fragen, die seitens der Selbsthilfegruppe bezüglich der RAG 

gestellt werden könnten, anwesend seien, und um organisatorische Dinge, insbesondere Raum- und 

Terminfragen zu klären. Zusätzlich wurde angeboten, daß die RAG in den Fällen, in denen es Schwie-

rigkeiten in den Selbsthilfegruppen geben würde, mit denen sie nicht allein fertig werden könnten, 

Unterstützung anbietet. Diese Unterstützung konnte darin bestehen, einen Austausch mit anderen 

Selbsthilfegruppen zu organisieren oder darin, daß Mitglieder der RAG an den Sitzungen von Selbst-

hilfegruppen teilnahmen. 

Dieses Angebot wurde regelmäßig so von den Selbsthilfegruppen akzeptiert, daß sie allerspätestens 

im dritten Treffen die MitarbeiterInnen der RAG „hinauskomplimentierten“, mit dem Bemerken, man 

könne und wolle nun allein weiterarbeiten und unter sich bleiben. 

Begründet war diese Veränderung in der Projektarbeit lediglich durch die Ansicht, daß es den Selbst-

hilfegruppenmitgliedern nicht etwa an kommunikativer Kompetenz mangele, daß sie vielmehr sehr 

wohl auf einer bestimmten Ebene über ihre Angelegenheiten miteinander reden könnten. Es schien 

aber Angst vor irgendwelchen „Problemen“ in den Selbsthilfegruppen zu bestehen, die keineswegs 

klar und deutlich benannt werden konnten, mit denen die Gruppen aber offenbar irgendwie „rechne-

ten“. Worin diese Probleme bestanden, wußte offenbar niemand zu sagen, aber die Angst davor war 

dennoch vorhanden. Die angebotene Unterstützung sollte den Selbsthilfegruppen die Gewißheit ge-

ben, im Falle eines Falles nicht allein gelassen zu sein. 

Durch die Öffentlichkeitsarbeit war die Idee von Selbsthilfe verbreitet worden. Insbesondere über die 

PSAG setzten sich Fachleute mit den Möglichkeiten von [38] Selbsthilfe auseinander, behielten wohl 

einige Ressentiments, wagten aber fast gar nicht mehr, etwas gegen Selbsthilfegruppen zu sagen. 

Die Arbeit der Projektgruppe/RAG „lief“. Es entstand aber der Eindruck, als versuche man mit der 

eigenen Arbeit offene Türen einzurennen, freilich ohne dabei „weiterzukommen“. Eine zwiespältige 

Gefühlslage begann sich in der Projektgruppe auszubreiten: Einerseits war da eine Zufriedenheit, 

routiniert mit Problemen umgehen zu können, andererseits gab es Unzufriedenheit über den etablier-

ten Leerlauf. 

Diese Gefühlslage gab Anlaß zu einer neuerlichen Reflexionsphase. Die Frage nach dem Wozu der 

eigenen Arbeit war auch hierbei grundlegend. Was war das Ziel der Arbeit? Worauf sollte sie hinaus-

laufen? Was hatten die Mitglieder der Projektgruppen von ihrer Arbeit? 
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In der Reflexion wurde zunächst deutlich, daß sich die Projektgruppe eigentümlich isoliert fühlte. 

Man wurde zwar gebraucht, das war unübersehbar, aber es gab keine Kooperation. Weder war es 

gelungen, Mitglieder aus den Selbsthilfegruppen „herüberzuziehen“ in die Arbeit der RAG, noch 

gingen von den Selbsthilfegruppen Impulse aus, die seitens der Projektgruppe hätten aufgegriffen 

werden können oder die gar unabhängig von ihr etwas in Bewegung gesetzt hätten. 

Das Gefühl der Isoliertheit schien darauf hinzudeuten, daß die Projektgruppe seitens der Selbsthilfe-

gruppen instrumentalisiert wurde: „Die wollen von uns ja nur, daß wir ihnen ein schönes Nest bauen“. 

Dieser Vorwurf wurde lapidar ergänzt durch einen Beitrag: „... damit die das tun können, was sie 

wollen!“ 

Lachen wollte über diese Verkehrung niemand, weil zu deutlich wurde, daß etwas schiefgelaufen 

war. Die Projektgruppe fühlte sich instrumentalisiert und wurde gewahr, daß sie ihrerseits die Selbst-

hilfegruppen instrumentalisierte. Die Instrumentalisierung der Selbsthilfegruppen bestand darin, daß 

diese aktiv werden sollten, um als Teil einer – von der Projektgruppe gewünschten – Bewegung zu 

funktionieren. Offenbar wußte die Projektgruppe immer schon, was für die Selbsthilfegruppen nicht 

nur gut, sondern besser war. 

Unter dem Diktat dieses Besserwissens (vgl. die Ausführungen über den „engagierten Normativis-

mus“ in Kapitel 2.4) versuchte die Projektgruppe, die Selbsthilfegruppen „in Bewegung zu setzen“, 

damit diese das Ziel der großen Bewegung realisierten. 

Zugleich wurde auch deutlich, daß einige „Fehldiagnosen“ bezüglich der Selbsthilfegruppen vorge-

kommen waren. So wurde diskutiert, ob es angemessen war, Selbsthilfe-Gruppenmitgliedern Unfä-

higkeit zu kommunizieren zuzuschreiben oder ein Defizit zu konstatieren, das darin bestand, die ei-

gene Situation nicht angemessen zu verstehen. 

Das Projekt hatte seine Arbeit mit dem Ziel begonnen, die „Medikalisierung“ und „Klientifizierung“ 

von Menschen im Expertensystem aufzulösen, indem auf die immer vorhandenen Kräfte für Entwick-

lung Bezug genommen wurde, aber zugleich war doch der Blick auf die Defizite der Menschen in 

den Selbsthilfe-[39]gruppen gerichtet. Wohl wissend, daß diese „Defizite“ weder einfach als Persön-

lichkeitseigenschaften anzusehen noch durch eine Behandlung der Seele zu beheben waren, wurde 

doch versucht, sie zu „beseitigen“. Andererseits schien das Motto „Reden hilft“ gerechtfertigt zu sein, 

und es schien auch richtig zu sein, Selbsthilfegruppen ihre Angelegenheiten selbst regeln zu lassen. 

Diese Ansicht wurde gestützt durch Erfahrungen wie die folgende: In einer „Selbsthilfegruppe für 

Menschen mit seelischen Problemen“ wurde schon in der ersten Sitzung deutlich, daß alle darunter 

litten, Psychopharmaka zu benutzen, mit denen sie schlechte Erfahrungen gemacht hatten. 

Nach wenigen Treffen einigten sich die Mitglieder der Selbsthilfegruppe darauf, die Medikamente 

einfach abzusetzen und sich gegenseitig zu stützen (Anrufe, Treffen außerhalb der Selbsthilfegruppen 

...). Diese Absprachen wurden konsequent eingehalten. 

Andererseits starrte das Projekt gebannt auf die Defizite der Selbsthilfegruppen. Da schien doch die 

RAG gefordert zu verstehen, was die Probleme der Menschen in Selbsthilfegruppen waren und sie 

schien auch gefordert, Voraussetzungen zu schaffen, damit diese Probleme möglichst gut gelöst wer-

den konnten. „Betroffenheitskompetenz“ schien nicht ausreichend, sonst hätten ja vielmehr Erfolge 

der Selbsthilfegruppen bekannt werden müssen. 

Das Verstehen der Probleme, um die es in den Selbsthilfegruppen ging, war aber erschwert durch die 

relative Autonomie, die den Selbsthilfegruppen zugestanden wurde. So schien nichts anderes übrig 

zu bleiben, als „Diagnosen“ zu stellen, für die es wenig Grundlagen gab und die ohne Zweifel massiv 

hypothetischen Charakter hatten. Überlegt wurde, wie denn diese Diagnosen möglichst treffsicher 

und fundiert zu stellen seien, bis deutlich wurde, daß in dieser Ausrichtung die Menschen in den 

Selbsthilfegruppen zu einem erheblichen Maße zu Diagnose-Objekten disqualifiziert würden und daß 

nach einer – mehr oder weniger „guten“ – Diagnose zwangsläufig eine „Behandlung“ eine „Maß-

nahme“ eingeleitet werden müßte. Dadurch würden aber Selbsthilfegruppenmitglieder zu Objekten 

der Projektgruppe/RAG. Diese Art des Umgangs mit Selbsthilfegruppen war inakzeptabel, entsprach 
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aber in Teilen der Praxis und Handlungstendenzen im Projekt. Es gab dieses Denken, und ein Teil 

der Projektarbeit war dadurch charakterisierbar, was erschreckend genug war. 

Ein Widerspruch in der Projektarbeit wurde deutlich: Einerseits sollten die Selbsthilfegruppen ihre 

Autonomie haben, und andererseits war deren innere Situation für die außenstehende RAG nicht ver-

stehbar, weil Kommunikation mit den Selbsthilfegruppen identifiziert wurde als „Einmischung“. 

Zugleich war aber für die Projektgruppe die Isolation von den Selbsthilfegruppen unerträglich. Diese 

Isolation wurde als Ausdruck und als Basis für Versuche angesehen, Selbsthilfegruppen zu „behan-

deln“. 

Andererseits erschien aber auch ein Rückzug auf die Position, der zufolge Selbsthilfeförderung ledig-

lich darin zu bestehen habe, die Voraussetzungen für die Existenz von Selbsthilfegruppen zu schaffen, 

auch nicht befriedigend. Einerseits hätte dies bedeutet, die unbekannten Ziele von Selbsthilfegruppen 

einfach [40] zu akzeptieren, was auf eine freiwillige Funktionalisierung der Projektgruppe hinaus ge-

laufen wäre. Zum andern war gar nicht ausgeschlossen, daß der „bescheidene“ Rückzug auf die bloße 

Vermehrung von Selbsthilfegruppen den konservativen politischen Kräften zugute kam. 

Ganz offensichtlich fehlte – nicht nur der Projektgruppe – ein Konzept für Selbsthilfeförderung in 

dem sowohl die Interessen der Selbsthilfegruppenmitglieder als auch die Interessen der RAG zum 

Tragen kamen. 

Die Berechtigung der zunächst im Gefühl der Isolation gründenden Frage nach einer befriedigenden 

Perspektive der eigenen Arbeit wurde in diesem Diskussionsprozeß zunehmend deutlicher. 

Der Bezug auf Partiale der Kritischen Psychologie, die eine besondere Nähe zur eigenen Arbeit auf-

wiesen und nach ihrer Veröffentlichung in den Diskussionen der Projektgruppe eine zentrale Rolle 

spielten (Holzkamp und H.-Osterkamp, 1976; Holzkamp-Osterkamp, 1976; H.-Osterkamp, 1978; 

später auch Holzkamp, 1983 (insbes. Kap. 3 und Kap. 7); Holzkamp, 1984) sowie auf Literatur der 

„Demokratischen Psychiatrie“ (Basaglia ‚1974; Jervis, 1978) und auf grundlegende Literatur über 

psychosoziale Versorgung (insbes. Keupp 1980) ermöglichte zunächst die Fixierung von Grundposi-

tionen. 

– Selbsthilfeförderung sollte die Entfaltung der Subjekte sowohl der Selbsthilfegruppenmitglieder als 

auch der Förderer zum Ziel haben. 

– Selbsthilfeförderung hatte ihre Funktion im Gesamt der (gesundheits-)politischen Geschehnisse und 

Strukturen zu definieren. 

Ohne eine angemessene Form der Kooperation zwischen den Mitgliedern der Selbsthilfegruppen und 

der Förderer schien ein Ernstnehmen der Subjekte nicht möglich. Die Selbsthilfegruppenmitglieder 

wurden deshalb nicht mehr einfach als „Betroffene“ angesehen, sondern als (potentielle) Bündnis-

partner (vgl. Gekeler 1988a, 1988b). 

Diese „neue Sicht“ war mehr Programm als Realität: Sie setzte eine solche Art der Kommunikation 

zwischen Förderern und Selbsthilfe-Gruppenmitgliedern voraus, daß sich darin erweisen konnte, in 

welchen Dimensionen Bündnisse möglich waren oder angestrebt werden konnten. Eine derartige 

Kommunikation existierte nicht und erforderte eine neue Definition der Autonomie der Selbsthilfe-

gruppen, die sich nicht in der gegenseitigen Abkapselung und in der Kommunikationslosigkeit zu 

den „Förderern“ erschöpfte. Aus diesem Grund wurden wieder Gesamttreffen organisiert, in denen 

geklärt werden sollte, wer welche Ziele verfolgte und worum es kurzfristig und langfristig eigentlich 

ginge. 

Zudem hatte die Projektgruppe zu klären, welchen Status Selbsthilfe in einem staatlich organisierten 

System der psychosozialen Versorgung haben sollte. 

Dieses System war erst einmal in seinen wesentlichen Aspekten und Widersprüchen zu begreifen, 

danach war zu beschreiben und zu begründen, worin eine Verbesserung unter Einschluß von Selbst-

hilfegruppen zu sehen sei. 
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Darüber hinaus war die Kooperation mit anderen Initiativen, die sich mit Fragen der Selbsthilfe und 

Selbsthilfeförderung befaßten, zu intensivieren, um [41] dabei wiederum der Frage nach möglichen 

Bündnissen und deren Qualität nachzugehen. 

Dies führte zu vermehrten Kontakten zu anderen RAG’s auf Landes- und Bundesebene und dazu, den 

Aufbau von RAG’s in anderen Städten und Gemeinden zu unterstützen. 

In dieser Phase der Projektarbeit übernahm der Projektleiter an der Fachhochschule Fulda eine neue 

Funktion, in der es ihm nicht mehr möglich war, die Arbeit im Projekt fortzusetzen. Das Projekt in 

der bisherigen Tradition lief damit 1986 praktisch aus. 

1.1.4 Schlußfolgerung: Die Notwendigkeit der Verwissenschaftlichung von sozialarbeiterischer/so-

zialpädagogischer Praxis 

In den Phasen der Projektarbeit, die vom Projekt ausdrücklich als Praxisreflexion bezeichnet wurden, 

waren immer Gefühle der Unzufriedenheit Anlaß für Praxisreflexionen. Diese Gefühle bezogen sich 

auf die bisherige Arbeit und signalisierten zunächst, daß da „etwas nicht stimmte“. Es wurde der 

Versuch gemacht zu klären, worin die Unzufriedenheit bestand (vgl. hierzu Gekeler, 1984), um von 

da aus zu Handlungsansätzen zu gelangen, die mehr Zufriedenheit für die Beteiligten versprachen. 

Hierbei wurde antizipatorisch künftige Praxis bewertet. Die Bewertung der bisherigen und der anti-

zipierten Projektarbeit erfolgte unter Bezug auf Ziele, die selbst immer wieder Gegenstand der Re-

flexion waren. Hierbei wurde versucht, auf spezifisch menschliche Bedürfnisse einerseits und auf die 

Realisierbarkeit der Ziele unter den gegebenen Bedingungen andererseits Bezug zunehmen. 

Teilweise erwuchsen die Gefühle der Unzufriedenheit gleichsam aus der Projektarbeit, teilweise hin-

gen sie auch damit zusammen, daß neue Erkenntnisse oder Anregungen deutlich werden ließen, daß 

die bisherige Praxis in unzulänglichen „operativen Einsichten“ gründete oder unangemessene Ziele 

verfolgte. 

Auf jeden Fall standen die Praxisreflexionen durch den zentralen Bezug auf Gefühle von vornherein 

kaum in Gefahr, zu Veranstaltungen einer konsequenzenscheuen Disputierlust zu werden, weil sie an 

Gegebenheiten ansetzte, die eine erhebliche personale Bedeutsamkeit besaßen. Da die Gefühle mit 

dem eigenen Handeln zusammenhingen und sich nur durch eine Änderung des Handelns, eine Ände-

rung der emotionalen Situation erreichen ließ, standen die Praxisreflexionen auch nicht in der Gefahr, 

in einen folgenlosen wohlig-aufregenden Rekurs auf die eigene Innerlichkeit abzugleiten. 

Dennoch ist der geschilderte Ansatz unbefriedigend. Es ist nämlich nicht ausgewiesen, daß der Bezug 

auf die Gefühle eine sichere Methode darstellt, die wirklich bedeutsamen Aspekte des eigenen Han-

delns zu erfassen. Immerhin ist es möglich, daß auch kollektiv bestimmte Gefühle, die auf Unange-

nehmes oder gar Gefährliches verweisen würden, „übersehen“ werden. Solche Gefühle – das ist je-

denfalls nicht auszuschließen – können soweit zurückgedrängt werden, daß sie [42] nicht „zur Spra-

che kommen“ können, und damit könnten auch die zugehörigen Aspekte der Praxis nicht thematisch 

werden. 

Die Projektgruppe hat sich in ihren Reflexionen zwar ausdrücklich mit den Zielen der Projektarbeit 

auseinander gesetzt, aber Zielbegründungen kamen allenfalls ansatzweise zustande. Als Ursache hier-

für ist der unzureichende Stand der Theorieentwicklung anzusehen. An Versuchen, theoretische An-

sätze zu finden, die zur Fundierung der eigenen Arbeit tauglich sein könnten, fehlte es nicht. Insbe-

sondere der Bezug auf kritisch-psychologische Literatur führte zu bedeutsamen Ausrichtungen des 

Handelns. Die Kluft zwischen dem kategorialen Ansatz der Kritischen Psychologie und dem eigenen 

konkreten Handeln wurde „irgendwie“ gefühlsmäßig „überbrückt“. Die Projektgruppe hatte – zumin-

dest über lange Zeit – nicht begriffen, daß eine theoretische Fundierung ihrer Arbeit nicht einfach nur 

Voraussetzung für eine nachvollziehbare Arbeit ist, sondern auch Aufgabe und Folge. Die Projekt-

gruppe monierte zwar den Theoriemangel, erkannte aber nicht die Notwendigkeit, selbst zur Ent-

wicklung der Theorie beizutragen. 

Von hier aus läßt sich die eigentümliche Theorieferne der Praxisreflexion ebenso verstehen wie der 

zuweilen fast hilflos wirkende und zugleich radikale Selbstbezug. Auch die ausgesprochen mangelhafte 
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Dokumentation wird von daher verständlich: Die Funktion einer theoriegeleiteten und zugleich für 

die Theoriebildung unerläßlichen Dokumentation war nicht deutlich; das Dokumentieren wesentli-

cher Prozesse und Ereignisse erschien als Selbstzweck. 

Durch ihre Arbeit wollte die Projektgruppe Ziele verfolgen, die ihr wichtig erschienen. Die Wichtig-

keit dieser Ziele war aber hauptsächlich durch eine Art „kollektiver Evidenz“ begründet, die allenfalls 

ansatzweise zur Diskussion stand und allenfalls ansatzweise nachvollziehbar gemacht wurde. Die 

Bemühungen, die eigene Praxis wissenschaftlich zu fundieren, sie zu „verwissenschaftlichen“, um zu 

sichereren – d. h. immer auch: kritisierbaren – Begründungen zu gelangen, sind als unzureichend 

anzusehen. 

Um Praxisreflexionen eine sicherere und umfänglichere theoretische Basis zur Verfügung zu stellen, 

entfalten wir im weiteren eine Reihe von grundsätzlichen Aspekten von Praxis in subjekttheoretischer 

Begründung. Der erste Aspekt bezieht sich auf die Analyse von Zielen praktischen Handelns und auf 

die Begründung von Zielen. Gerade die Reflexion der Ziele eigenen Handelns scheint für Praktiker 

ausgesprochen schwierig zu sein, so daß sie gleichsam übergangen wird. Wenn jedoch Ziele eigenen 

Handelns einfach von irgendwoher übernommen werden, bleiben sie unausgewiesen und unbegrün-

det. Eine grundsätzlich unbegründete Praxis, die wissenschaftlich inakzeptabel ist, ist die Folge. Wir 

wollen im weiteren durch den Aufweis allgemeiner Widersprüche Ansatzpunkte für die Reflexion je 

eigener konkreter Praxis und für deren Verwissenschaftlichung entwickeln. [43] 

1.2 Einige typische Schwierigkeiten der Begründung von personalen Handlungszielen – am Bei-

spiel der Erziehungsziele1 

Die einfachste Form der Begründung des eigenen sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns 

besteht in dem empirischen Hinweis, daß es entsprechende Ziele und Vorgaben gibt; dies sind z. B. 

die Institutionsziele. 

1.2.1 Erziehungsziele im institutionellen Selbstverständnis 

Diese Ziele finden sich in Verlautbarungen und Dokumenten der verschiedensten sozialarbeiteri-

schen und sozialpädagogischen Institutionen (sei es zur Außendarstellung gegenüber politischen 

Stellen, Auftrag- und Geldgebern, sei es zur Selbstverständigung unter den Mitarbeiterinnen). So 

verfolgt z. B. das „Diakoniewerk für Sozialtherapie. Duisburg GmbH“ in der Drogenarbeit u. a. fol-

gende Absichten: 

„Zielsetzung der sozialtherapeutischen Arbeit ist, ausgehend von dem Bild, daß jeder Klient über 

hinreichende Ressourcen verfügt, die persönliche Kompetenz zu entwickeln, die Fixierungen auf ne-

gatives Erleben und Verhalten hin aufzuheben, damit der Einzelne fähig wird, sein künftiges Leben 

in Eigenverantwortung nach seinen persönlichen Vorstellungen würdevoll zu gestalten. 

Als Ziele für das Zusammenleben in der Sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft gelten Offenheit 

und Ehrlichkeit, die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit sich und Anderen, sowie deren Unter-

stützung. Als mit einer Therapie unvereinbar werden gesehen: Alkohol-, Medikamenten- und Dro-

genkonsum, körperliche Gewaltanwendung, symbiotische Beziehungen.“ (Konzeption und Struktur 

der Sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft Duisburg. Nachsorgeprinzipien; zitiert nach Peters, 

1986, Bd. 2, S. 203) 

Die „Bürgerinitiative für Soziale Fragen“ (BSF) stellt sich im Kinderbereich u. a. folgende Aufgabe: 

„Um die soziale Benachteiligung und die Minderwertigkeitsgefühle der Kinder aufarbeiten zu können, 

ist das soziale Lernen Hauptinhalt unserer Neigungsgruppenangebote. Hier geht es darum, daß die 

Kinder die Erfahrung machen, daß sie über individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen und 

diese in die Gesamtgruppe einbringen können ... Ziel dabei ist es, die Kinder zur Kooperation und 

 
1 Wir nehmen an dieser Stelle Überlegungen von Habermas (1983) auf, die er im Rahmen seiner Entfaltung der diskurs-

ethischen Problematik formuliert hat, weil die dort vorgetragenen Schwierigkeiten der Begründung von moralischen Nor-

men im Grundsatz mit den Schwierigkeiten der Erziehungszielbegründung übereinstimmen (in diesem Sinne auch Klafki, 

1989b, S. 154 ff.) 
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solidarischem Handeln zu befähigen, weshalb sich die Inhalte der Arbeit an den kindlichen Interessen 

und Bedürfnissen orientieren. Sie sollen lernen, [44] Mitverantwortung für gemeinsame Vorhaben zu 

tragen.“ (Bürgerinitiative für Soziale Fragen, Arbeitsbericht 1983–1984, Marburg 1984, S. 15) 

Dieser empirische Hinweis auf bestimmte Erziehungsziele löst mein Begründungsproblem schon des-

halb nicht, weil ich sie in dieser Form gar nicht „umsetzen“ kann, sondern sie immer konkretisieren 

und spezifizieren muß für je meine Fallarbeit, daß ich mich zu ihnen also in dieser oder jener Weise 

aktiv-interpretierend verhalten muß (so ist es ja keineswegs offensichtlich, was unter „persönlicher 

Kompetenz“, „Offenheit“, „solidarischem Handeln“ usw. inhaltlich eigentlich zu verstehen ist). Die-

ser Interpretationsvorgang ist aber nicht nur ein Konkretisierungs- und Spezifizierungsprozeß, son-

dern immer auch einer des – direkten oder indirekten – Hinterfragens, also der Suche nach Gründen, 

warum diese Ziele sinnvoll und damit pädagogisch verantwortbar sein sollen. Damit ist aber die rein 

empirische Begründungsebene bereits verlassen, wird also nach dem Geltungsanspruch von Zielen 

gefragt. Die einfachste Form ist dabei der Anspruch auf intersubjektive Geltung wie sie z. B. im 

Hinweis auf Alltagsnormen enthalten ist. 

1.2.2 Erziehungsziele im alltagskulturellen Selbstverständnis 

Diese Ziele sind zwar interpersonal wirksam, aber sie können von den Agierenden häufig gar nicht 

oder nur nach erheblichen kognitiven Anstrengungen formuliert werden.2 Ein Beispiel dafür sind die 

neueren Diskussionen über den sogenannten „Wertewandel“ (dem realiter die Herausbildung neuer 

sozialer Bedürfnisse zugrundeliegt); dazu heißt es z. B. bei Habermas (1988b): 

„Seit 1968 haben sich die Definitionen des Politischen verändert. Manches von dem, was früher still-

schweigend in die Privatsphäre gehörte, wird heute als eine politische Selbstverständlichkeit behan-

delt – zum Beispiel die Beziehungen zwischen den Geschlechtern (‚Gewalt in der Ehe‘) oder der 

Status der Haus- und Erziehungsarbeit, Themen der Kindererziehung usw. Private Bedürfnisse sind 

politisiert worden ... Karl Mannheim hat von einer Fundamentaldemokratisierung gesprochen – so 

weit reicht es in unseren Breiten noch nicht. Aber ein von der Kulturrevolte damals angestoßener 

Prozeß der Fundamentalliberalisierung – davon sieht man schon etwas. Die veränderten Umgangs-

formen in Familien, Schulen, Universitäten, manchmal sogar im Gerichtssaal, berühren nicht die fest 

verankerten sozialen Ungleichheiten, aber sie sind auch nicht nichts.“ 

Nun gibt es unzweifelhaft Erzieherinnen, die diesen Tendenzen zur „Fundamentalliberalisierung“ 

skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen; in einem solchen Fall wäre der Hinweis auf die intersub-

jektive Geltung sinnlos, weil es diesen Konsens gar nicht gibt. – Dann wäre es allerdings noch mög-

lich, die soziale Geltung solcher Alltagsnormen ins Feld zu führen. Dies trägt aber auch nicht [45] 

sehr weit, weil eben diese soziale Geltung ja sehr umstritten ist und gerade die konservative Schul-

politik und Pädagogik wieder zu den traditionellen, affirmativen Wertorientierungen zurückkehren 

will. Darüber hinaus findet der Verweis auf die soziale Geltung bestimmter Erziehungsziele seine 

Grenze prinzipiell an der Tatsache des sozialen Wandels (was schon mit dem Begriff des Werte-

Wandels angedeutet ist). – Ein weiterer Schritt zur Lösung des Begründungsproblems wäre nun der 

Hinweis auf übergreifende politische, besonders staatliche Zusammenhänge und Entscheidungen. 

1.2.3 Staatliche Festlegungen von Erziehungszielen 

Ein Beispiel dafür sind Bildungsreformpläne und in ihnen enthaltene Grundsatzerklärungen. So heißt 

es in einem bedeutsamen öffentlichen Dokument der Bildungsreformpläne für die 70er Jahre, dem 

„Bildungsbericht ’70“, u. a.: 

„1. Oberstes Ziel ist ein demokratisches, leistungs- und wandlungsfähiges Bildungssystem, das jedem 

Bürger von der Vorschulerziehung bis zur Weiterbildung zu seiner persönlichen, beruflichen und 

politischen Bildung offensteht. 

2. Der Verfassungsgrundsatz der Chancengleichheit muß durch eine intensive und individuelle För-

derung aller Lernenden in allen Stufen des Bildungssystems verwirklicht werden. 

 
2 Klafki (1970b, S. 18) spricht deshalb in diesem Zusammenhang von „in der Erziehung mitwirkenden Normen“. 
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Bildung soll den Menschen befähigen, sein Leben selbst zu gestalten. Sie soll durch Lernen und Er-

leben demokratischer Werte eine dauerhafte Grundlage für freiheitliches Zusammenleben schaffen 

und Freude an selbständig-schöpferischer Arbeit wecken.“ (Bundesministerium für Bildung und Wis-

senschaft, Bildungsbericht ’70, Bonn 1970, S. 9) 

Eine andere Form staatlicher Fixierung von Erziehungszielen sind Gesetze; so heißt es z. B. in der 

„Jugendarrestvollzugsordnung“ (JAVollzO): 

„§ 10. Erziehungsarbeit. (1) Der Vollzug soll so gestaltet werden, daß die körperliche, geistige und 

sittliche Entwicklung des Jugendlichen gefördert wird. 

§ 11. Arbeit und Ausbildung. (1) Der Jugendliche wird zur Arbeit oder nach Möglichkeit zum Unter-

richt oder zu anderen ausbildenden Veranstaltungen herangezogen. Er ist verpflichtet, fleißig und 

sorgfältig mitzuarbeiten.“ 

Eine solche staatliche Fixierung hat eine über die rein interpersonale Verständigung und alltagskul-

turelle Wirksamkeit hinausgehende Bedeutung, sie nimmt in einer bis zu einem gewissen Grade ver-

bindlichen Weise zu diesen angedeuteten Konflikten und Kontroversen um die Erziehungsziele Stel-

lung, d. h. mit ihr werden Entscheidungen getroffen. Diese selber beziehen ihre Legitimation ggf. aus 

parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen. Der weniger wichtige Einwand dagegen ist der Hinweis 

darauf, daß auch Mehrheiten (zumal parlamentarische) keinerlei Irrtumsschutz (oder auch nur Irr-

tumsminderungsgarantien) haben; daß ferner zur Erkenntnis eben dieser Irrtümer Kriterien und Ein-

sichten notwendig sind, die nicht aus den (parlamentarischen) Mehrheitsregeln [46] resultieren kön-

nen. Wichtiger ist der Hinweis, daß diese parlamentarischen Mehrheiten Macht ausüben (und dies 

bedeutet unter unseren gesellschaftlichen Verhältnissen: Herrschaftssicherung betreiben) und inso-

fern der Bezug auf den staatlichen Geltungsanspruch einen rein affirmativen Verweis auf aktuelle 

Machtverhältnisse darstellt, und die Begründungsfragen hiermit zu Machtfragen umgedeutet und de-

gradiert werden. Damit wird zugleich an die Stelle subjektiver Einsichtsfähigkeit der ErzieherInnen 

ihre Folgebereitschaft gesetzt („gefördert“ durch die Androhung von Sanktionen). 

Ein mögliches Gegenargument wäre nun allerdings der Hinweis auf die Kompromisse, die „man halt 

im realen Leben schließen müsse“. Das ist zwar in gewisser Weise richtig, hat aber eine wichtige 

Voraussetzung: Um einen Kompromiß als Kompromiß zu erkennen, brauche ich (verallgemeine-

rungsfähige) Kriterien und Orientierungen, die ich im Falle des Kompromisses aufgrund der politi-

schen Verhältnisse nur begrenzt durchsetzen konnte. Habe ich diese Kriterien nicht, dann identifiziere 

ich die aktuellen Machtgrenzen mit den prinzipiellen Argumentations- und Begründungsgrenzen, d. 

h. ich beraube mich der übergreifenden Orientierungen (die es mir ggf. auch verbieten, einen Kom-

promiß überhaupt einzugehen). 

An dieser Stelle könnte nun – z. B. in Bezug auf die Sekundärtugenden „Fleiß“ und „Pünktlichkeit“ 

im zitierten § 11 der JAVollzO – noch das Nützlichkeits-Argument „nachgeschoben“ werden (es sei 

eben „nützlich“, „fleißig“ und „sorgfältig“ zu sein, bestimmte instrumentelle, operative Fertigkeiten 

– wie die Benutzung von Geräten und Maschinen – zu erwerben, usw.). Da aber über Nützlichkeit 

nur gesprochen werden kann, wenn über Schädlichkeit nicht geschwiegen wird, bleibt das Dilemma 

erhalten, daß ich auch hier über keine übergreifenden Orientierungen verfüge, die je mich in meinem 

sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handeln unterscheiden lassen zwischen dem Nutzen und 

dem Schaden meiner eigenen wie fremder Handlungen. 

Solche übergreifenden Orientierungen können z. B. von den Verfassungsnormen her gewonnen werden. 

1.2.4 Verfassungsrechtliche Fixierungen von Erziehungszielen 

Sowohl das Grundgesetz (GG) wie auch alle Länderverfassungen formulieren Erziehungsziele3 diese 

sind somit – dem Anspruch nach – für staatliches Handeln unmittelbar, und für nicht-staatliches Han-

deln mittelbar verbindlich. So heißt es in Art. 2, Abs. 1 des GG: 

 
3 Eine Übersicht über die Erziehungsziele des GG und der Landesverfassungen findet sich in: Deutscher Juristentag, 1981, 

S. 137; vgl. ferner Gamm, 1979, S. 190 f. 
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„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 

verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ Und in Art. 

12, Abs. 1 GG heißt es: „Alle [47] Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungs-

stätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt 

werden.“ – Beide Bestimmungen hat Rehbein zusammengezogen und daraus folgende wichtige Kon-

sequenz gezogen: 

„Der Erziehungsauftrag der Erzieher leitet sich konkret aus dem Grundrechtsanspruch auf Erziehung 

der Minderjährigen ab. Um diesen Auftrag verfassungskonform als Verwirklichung eigener Grund-

rechte gemäß Art. 2 (1) und 12 GG erfüllen zu können, muß der Erzieher nach Ausbildung, Organi-

sationsbedingungen und ideologischem Überbau in der Lage sein und in die Lage versetzt werden, 

mit den noch nicht Volljährigen eine konkrete Lebensbeziehung derart einzugehen, daß deren Erzie-

hungsanspruch als Grundrechtsverwirklichung durch die Grundrechtswahrnehmung im Rahmen der 

Berufsfreiheit erfüllt wird 

Werden die Bedingungen nicht geschaffen, unter denen Erziehung grundgesetzkonform verwirklicht 

werden kann, ist der Erzieher nicht in der Lage, sein berufliches Handeln normgerecht zu erfüllen. 

Die Folge ist, notwendig eine Machtordnung gegen die Rechtsordnung aufrecht zu erhalten.“ (Reh-

bein, 1980, S. 76; zwischenzeitlich hat Rehbein diesen Ansatz ausgebaut zum Konzept der „Grund-

rechtsmündigkeit“; vgl. ders., 1988) 

Damit hat Rehbein deutlich gemacht, daß Argumente, die sich mit ihrem Geltungsanspruch auf die 

Verfassung beziehen, qualitativ über denen stehen, die ihre Legitimation aus den Machtverhältnissen 

beziehen. – Zwar haben diese Verfassungsbestimmungen eine höhere soziale Stabilität als Alltags-

normen, politische Programme und Gesetze, aber das bedeutet nicht, daß sie weitgehend oder gar 

völlig dem sozialen Wandel entzogen sind (so ist das moderne Vernunftrecht, welches auch für das 

Grundgesetz tragend ist, eine Errungenschaft der bürgerlichen Gesellschaft, war also zu einer Zeit 

unbekannt, wo ohne jeden Zweifel schon erzogen wurde). – Eine Möglichkeit diese Grenze der ver-

fassungsrechtlichen Argumentation zu überschreiten ist die Orientierung an einer Wissenschaft, die 

sich den allgemeinen Emanzipationsperspektiven der menschlichen Gattung auch pädagogisch ver-

pflichtet weiß. 

1.2.5 Erziehungsziele in der kritisch-emanzipatorisch orientierten pädagogischen Wissenschaft 

Ein Beispiel dafür sind die von Klafki (1977, S. 29) – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – genannten 

Ziele: 

– verbale und extraverbale Kommunikationsfähigkeit ...; 

– Fähigkeit zu reflektierter Rollenübernahme und Rollendistanz; 

– Empathie (als Fähigkeit, eine Situation bzw. ein Problem vom Standpunkt des/der Interaktions-

partner aus sehen zu können); 

– Ambiguitätstoleranz (Fähigkeit, die Offenheit bzw. Unentschiedenheit von Situationen aushalten 

zu können, um kommunikativ nach rationalen Problemlösungen zu suchen) und Frustrationstoleranz; 

[48] 

– Selbststeuerungsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, eigene Triebimpulse und Motive in Abwägung ihrer 

Folgen selbständig kontrollieren und unter Berücksichtigung der Interessen ggf. betroffener Bezugs-

personen in sinnvolles Verhalten bzw. Handeln übersetzen zu können; 

– Fähigkeit, sich eigener Trieberfahrungen und der eigenen Emotionalität angstfrei bewußt werden 

zu können; 

– Kreativität und Problemlösungsfähigkeit; 

– Kritikfähigkeit und Kritisierbarkeitsfähigkeit; 

– Fähigkeit zu reflektierter Toleranz; 
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– Fähigkeit, soziale Beziehungen aufnehmen zu können, Kooperations- bzw. Solidaritätsfähigkeit; 

– Fähigkeit, an praktischen Diskursen teilnehmen zu können, d. h. in kommunikativer Reflexion über 

die Geltung bzw. die Begründbarkeit von Werten, Normen, Handlungsmaximen argumentieren zu 

können.“ 

Nachdem wir uns nun so abgemüht haben mit den Begründungs- und Geltungsfragen, könnte ein(e) 

mögliche(r) Dialogpartner(in) aus unserer gesamten Argumentationsweise noch aussteigen – im Na-

men eines relativen oder grundsätzlichen Skeptizismus. 

1.2.6 Der vorsichtige und der radikale Skeptizismus gegenüber den Erziehungszielen 

Der vorsichtige Skeptizismus hält die ganze Begründungsfrage für ein „rationalistisches Mißverständ-

nis“, eine „eurozentristische Fehldeutung“ menschlichen, damit auch pädagogischen Denkens, die es 

gelte – schleunigst – zu überwinden.4 Allerdings begibt sich dieser Skeptizismus damit bereits auf 

den Boden „anthropologischer Grundannahmen“, gesteht damit aber auch zu, daß solche Aussagen 

möglich, damit ggf. auch widerlegbar sind. 

Der letzte Ausweg ist dann der radikale Skeptizismus: Er bezweifelt total die Begründbarkeit von 

Zielen, ja schon den Sinn dieser Frage überhaupt. Nun ist es aber nicht nur so, „daß der Skeptiker 

durch sein Verhalten seine Mitgliedschaft in der Gemeinschaft derer, die argumentieren, aufkündigt 

...“ (Habermas, 1983, S. 109), sondern daß er allein durch die Tatsache, daß er diese Auffassung 

vertritt, sich schon selber widerlegt: „Er kann ... Moralität verleugnen, aber nicht die Sittlichkeit der 

Lebensverhältnisse, in denen er sich sozusagen tagsüber aufhält ... Er kann sich ... der kommunikati-

ven Alltagspraxis, in der er kontinuierlich mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ Stellung zu nehmen genötigt ist, nicht 

entwinden; sofern er überhaupt am Leben bleibt, ist eine Robinsonade, mit der der Skeptiker sein 

Aussteigen aus dem kommunikativen Handeln auf stumme und eindrucksvolle Weise [49] demonst-

rieren könnte, nicht einmal als eine fiktive Versuchsanordnung vorstellbar ... Deshalb erweist sich 

die Argumentationsverweigerung des radikalen Skeptikers als leere Demonstration.“ (ebd., S. 110; 

ähnlich argumentiert bezüglich des pädagogischen Handelns Gamm, 1979, S. 73) – Diese Tatsache 

läßt sich auch für die pädagogische Alltagspraxis ganz einfach deutlich machen: Selbst Eltern, die 

ganz radikal Erziehungsziele ablehnen, werden ein/ihr Kleinkind davor beschützen, auf eine stark 

befahrene Straße zu laufen mit der hohen Wahrscheinlichkeit tödlich verletzt zu werden (würden sie 

es nicht tun, würden sie – völlig zu Recht – strafrechtlich verfolgt). Also auch die radikalsten Skep-

tiker verhalten sich im Alltag – tendenziell – begründend und Verantwortung wahrnehmend, sie wer-

den auf praktische Weise in ihren theoretischen Auffassungen widerlegt, es entsteht ein – folgen-

schwerer – Widerspruch zwischen „praktischen“ und kognitiven Orientierungsbegriffen. 

Damit dürfte deutlich sein, daß es einer Begründung von Erziehungszielen bedarf, die auf einem aus-

weisbaren Grundverständnis menschlicher Subjektivität fußt, daß also auch alltägliche Einzelent-

scheidungen (wie ich mich z. B. zu bestimmten Ordentlichkeitsvorstellungen beim gemeinsamen Es-

sen mit den Kindern meiner Gruppe verhalte) in letzter Instanz eines übergreifenden „background“-

Wissens bedürfen, was menschliche Bedürfnisse und Interessen sind. Weil wir dabei das gute Leben 

nicht auf das nackte Leben reduzieren dürfen und wollen (vgl. Habermas, 1983, S. 118 f), bleibt nun 

die entscheidende Frage, wie wir die Entwicklungsmöglichkeiten der menschlichen Gattung erken-

nen können, wo doch wir selbst wie auch die Menschen, die uns begegnen, stets durch die gesell-

schaftlichen Entfremdungsprozesse in ihren Möglichkeiten eingeschränkt, fehlgeleitet usw. wurden 

und werden. Habermas hat in einem anderen Zusammenhang diese Schwierigkeiten auf den Punkt 

gebracht: Der Fortschritt einer konkreten Lebensweise müßte sich an Dingen bemessen, „die wir bei 

klinischen Beurteilungen im Auge haben: ob die Leute unter diesen oder jenen Umständen ein 

‚schweres‘ Leben führen, ob sie sich selbst entfremdet sind. Für die Intuition eines nicht-verfehlten 

Lebens bringen wir Maßstäbe in Anschlag, die zunächst einmal im Rahmen unserer Kultur gelten, in 

 
4 Solche Auffassungen haben heute wieder Konjunktur; daß sie sich als „postmodern“ bezeichnen, ist allerdings ein – 

interessiertes – Selbstmißverständnis, denn sie reproduzieren alle relevanten Auffassungen der Gegen-Aufklärung (vgl. 

dazu ausführlich Habermas, 1985a, bes. Kap. IV–X). 
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unserem Traditionszusammenhang plausibel sind, die jedenfalls nicht in derselben Weise generalisiert 

werden können wie die Standards, anhand deren wir Lernprozesse beurteilen – Naturerkenntnisse, 

Moral- und Rechtsvorstellungen, die trotz ihrer Paradigmenabhängigkeit eben nicht völlig inkom-

mensurabel sind. Ich weiß bis heute nicht, wie man den universellen Kern jener klinischen Intuitio-

nen, wenn sie denn einen haben, theoretisch fassen kann.“ (Habermas, 1985d, S. 236) Genau an dieser 

Stelle setzt die Kritische Psychologe und die mit ihr kooperierende Kritische Erziehungswissenschaft 

mit ihrem historischen Begründungsverfahren an: Sie hat in vielen Grundsatz- und Einzelanalysen 

gezeigt, daß die Beliebigkeit der Kategorienbildung und damit auch die der Begründung von Erzie-

hungszielen nur dadurch überwunden werden kann, daß die weltgeschichtliche Herausbildung der 

menschlichen Gattung als eine Notwendigkeit – zunächst des naturgeschichtlichen und dann immer 

mehr auch und schließlich dominant des gesellschaftsgeschichtlichen [50] Prozesses – rekonstruiert 

und verstanden werden muß, die als solche theoretisch und empirisch begriffen werden kann und 

muß. Im Gang dieser Analysen können dann auch der Stellenwert und die Entfaltungsmöglichkeiten 

der jeweiligen Dimensionen, Aspekte und Ebenen des individuellen Vergesellschaftungsprozesses 

bestimmt werden (womit sich dann auch zeigen läßt, daß sich die von Habermas im obigen Zitat 

vorgenommene Trennung zwischen klinischen und moralischen Frage auf dieser grundsätzlichen, 

kategorialen Ebene wohl nicht durchhalten läßt. In anderer Wendung: Nur durch die so verstandene 

historische Analyse können sowohl Beliebigkeit wie dogmatische Festschreibungen von Subjektivi-

tätsvorstellungen, damit auch von Erziehungszielen begründet zurückgewiesen, weil überwunden 

werden (vgl. dazu auch Holzkamp, 1977, bes. Pkt. 3 u. 5; in ähnlicher Richtung argumentiert auch 

Gamm, 1979, Kap. 1, und das Schaubild auf S. 71). 

Wir können nun in diesem Argumentationszusammenhang die Analysen nicht noch einmal nach-

zeichnen5, sondern wir müssen uns auf die Darstellung der wesentlichen Resultate beschränken, die 

für das Begründungsproblem von Erziehungszielen wichtig sind; das soll nun geschehen. 

1.3 Die subjekttheoretischen kategorialen Voraussetzungen der Begründung von personalen 

Handlungszielen in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik 

Das Gesamtresultat dieser Prozesse während der Anthropogenese (also des Tier-Mensch-Übergangs-

Feldes und der subhumanen Phase der Hominisation) war der gesellschaftliche Mensch in der 

menschlichen Gesellschaft. Der innere Zusammenhang von gesellschaftlichen Lebensbedingungen 

und subjektiver Lebensweise ist dabei vierdimensional. 

1.3.1 Übergreifende, historisch-gesellschaftliche Ziele 

Auch wenn sich uns die Gesellschaft in unmittelbarer Betrachtung als ein vom Zufall bestimmtes 

Chaos darstellen mag, so hat sie dennoch eine ganz entscheidende Funktion bisher offensichtlich 

erfüllt: Die Gattung Mensch am Leben zu erhalten, durch gesellschaftliche Arbeit die primären Exis-

tenzgefährdungen abzuwehren bzw. – was nur die andere Seite dieser Betrachtung darstellt – den 

Prozeß der natürlichen Selektion für die eigene Gattung aufgrund der selbstge-[51]schaffenen Exis-

tenzerhaltungsmittel außer Kraft zu setzen.6 In diesen Prozeß der gesellschaftlichen Arbeit gehen die 

Erfahrungen der gemeinschaftlichen Auseinandersetzungen mit der Natur ebenso ein wie die der ge-

meinschaftlichen Regelung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten; insofern ist dieser Prozeß in 

seinem Wesen einer der verallgemeinerten Lebensvorsorge. Und diese lebenspraktischen Verallge-

meinerungen existieren in relativer Unabhängigkeit vom institutionellen Alltag und meinem unmit-

telbaren Agieren in ihm; in diesen Verallgemeinerungen wird daher – wie gebrochen auch jeweils – 

in überindividueller Weise antizipiert, was übermorgen zu sichern ist, und was deshalb schon heute 

und morgen dafür zu tun ist (z. B. Sicherung eines bestimmten gesellschaftlichen Arbeitsvermögens, 

 
5 Die neueste systematische Darstellung dieser Prozesse findet sich bei Holzkamp, 1983, Kap. 2–7 und das empirische 

Material findet sich ausgebreitet bei H.-Osterkamp, 1975, Kap. 2–3.4; vgl. ergänzend auch Braun, 1982, Kap. 2.1/2.2 und 

Wetzel, 1983. 
6 Dem widerspricht nicht die Tatsache, daß die Menschheit sich heute durch eine militärische oder ökologische Katastro-

phe selber vernichten kann, denn dabei handelt es sich eben um eine Selbst-Vernichtung, die gerade nicht Resultat natür-

licher Prozesse ist (und wofür die Menschheit deshalb auch die volle Verantwortung trägt). 
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damit der Prozeß der Produktion und der Reproduktion erhalten und verbessert werden kann; man 

denke aktuell an die verschiedensten Diskussionsbeiträge zum Thema „Bildung 2000“). Der Charak-

ter dieser überindividuellen Antizipationen wird auch daran deutlich, daß verfassungsrechtliche Best-

immungen wie staatliche Grundsatzentscheidungen (z. B. für den Erhalt der relevanten Sozialaufga-

ben des kapitalistischen Staates), die nur für wenige Jahre Gültigkeit hätten, weitgehend sinnlos bzw. 

sogar bestandsgefährdend wären. 

In meinem je individuellen pädagogischen Handeln muß ich diese übergreifenden Ziele erkennen, 

umsetzen und ggf. verändern: d. h. durch mein Handeln stelle ich praktisch eine Verknüpfung her 

zwischen meinem (Berufs- und Lebens-) Alltag und den übergreifenden, vermittelten gesellschaftli-

chen Verhältnissen. Diesem gesellschaftlichen Ziel-Mittel-Verhältnis liegt eine dreifache Relation 

zugrunde (vgl. dazu Holzkamp, 1983, S. 283 f.). 

– Es werden in den Ziel-Mittel-Beziehungen jene Erfahrungen tendenziell verallgemeinert, die bei 

der kollektiven Auseinandersetzung der Menschen mit der Natur gewonnen wurden (z. B. die physi-

kalischen Gesetzmäßigkeiten, die beim Betrieb von Dampfmaschinen im Bergbau zu beachten sind). 

Die „Tauglichkeit“ der Ziele und Mittel bemißt sich hier danach, ob sie für die jeweilige Funktion 

innerhalb der Produktion und Reproduktion der Gesellschaft angemessen sind (hier also z. B. zur 

Sicherung der Energieträger). 

– Aus diesem Ziel-Mittel-Verhältnis ergibt sich ferner der Zusammenhang zwischen den übergrei-

fenden Aufgaben und meinem je individuellen Beitrag dazu (z. B. als Bergmann und Bergfrau im 

funktionsteiligen Arbeitsprozeß des Bergbaus während des Frühkapitalismus in England). 

– Und es beinhaltet die Relation zwischen der gesamtgesellschaftlichen und der individuellen Le-

bensvorsorge (so hat z. B. der erfolgreiche Kampf um den „Normalarbeitstag“ nicht nur das gesamt-

gesellschaftliche Arbeitsvermögen des Proletariats im Frühkapitalismus erhalten, sondern auch die 

individuellen Existenzbedingungen verbessert; oder aktuell: Der Kampf um die 35-Stunden-[52]Wo-

che ist einerseits ein Beitrag gegen die gesamtgesellschaftliche Arbeitslosigkeit und zugleich sichert 

er auch tendenziell meinen Arbeitsplatz). Aus dieser dreistelligen Relation ergibt sich nun u. a., daß 

das Erziehungsziel „Kooperations- und Solidaritätsfähigkeit“ nicht nur begründet ist, sondern Worin 

es seine inhaltliche Substanz hat. 

Nun enthält aber jede Wirklichkeit auch noch nicht verwirklichte, aber doch im Prinzip verwirklich-

bare Möglichkeiten, in jeder menschlichen Lebenspraxis ist gesamtgesellschaftlich und individuell – 

mit Habermas gesprochen – die Spannung zwischen nacktem und gutem Leben eingeschlossen. Die 

Vermenschlichung der menschlichen Gattung ist daher immer schon Wirklichkeit und zugleich im-

mer auch nur Möglichkeit. Jedes anspruchsvolle pädagogische Handeln findet sich in dieser Span-

nung, in diesem produktiven Widerspruch von Wirklichkeit und Möglichkeit; sie ist ein zwingender 

Teil der übergreifend gesellschaftlichen Antizipationsmöglichkeiten der Gattung Mensch. Gerade 

Ernst Bloch hat diesen Zusammenhang von Fortschritt und Utopie immer wieder hervorgehoben: 

„Der Begriff Fortschritt impliziert ein Wohin und Wozu, und zwar ein zu wollendes, also gutes Wozu 

und ein zu erkämpfendes, also noch nicht erreicht-vorhandenes.“ (Bloch, 1963, S. 196) Und weiter: 

„Sinn also ist Perspektive, wie sie in der zu verändernden Welt möglich ist, wie sie in der Vervoll-

kommnungsfähigkeit der Welt die Latenz guter Ziele für sich hat. Diese Perspektive geht schrittweise 

auf vor dem Denken und Tun dessen, was aktuell nottut, aber stets muß in diesem Denken und Tun 

das Totum dessen, was überhaupt nottut, ein Gemeintsein und Eingedenken haben, damit sowohl 

Sinn als Perspektive wie Perspektive als Sinn da seien ... Fehlen freilich das umfassende Bewußtsein 

und das Bewußtsein des Umfassenden eines solchen utopisch-real fundierten (mindestens noch durch 

keinerlei totales Umsonst vereitelten) Sinns, dann sind auch die jeweils einzelnen und besonderen 

Sinngehalte des historischen Fortschritts ohne letzthinnigen Halt, ohne einen philosophisch, also uni-

versalwissenschaftlich vertretbaren Ernst.“ (ebd. S. 197 f.) In ähnlicher Weise argumentiert auch 

Gamm, der mit explizitem Bezug auf Erziehungsfragen schreibt: „Pädagogik hat es ihrem Wesen 

nach auch mit der Utopie zu tun, von deren Strahlkraft erst die Gegenwart in Richtung auf Zukunft 

hin erleuchtet werden und Weisung empfangen kann. Wer auf diese Kraft verzichtet, macht sich der 
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schlechten Realität dienstbar, gelangt nicht über sie hinaus, versäumt Zukunft.“ (Gamm, 1979, S. 24; 

vgl. auch ders. 1983, S. 150 ff) 

Aus diesen Überlegungen von Bloch und Gamm ergibt sich eine erste wichtige Schlußfolgerung für 

die Gesamtanlage unseres Konzeptes des sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Handelns: 

Ein solches Konzept muß einerseits kritisch sein, indem es die je konkret-historische Differenz zwi-

schen gesellschaftlichen Möglichkeiten und Wirklichkeit thematisiert und ins Bewußtsein hebt. Es 

muß andererseits konstruktiv sein, indem es die im Namen der Möglichkeiten geübte Kritik an der 

Wirklichkeit praktisch werden läßt, Schritte erwägt und einleitet, um die Wirklichkeit im Sinne der 

Möglichkeiten zu verändern – und damit zugleich neue Möglichkeiten in einer neuen Wirklichkeit 

schafft. Dieser im [53] Prinzip unabschließbaren Humanisierungsperspektive wird dann entgegenge-

arbeitet, wenn die beiden Pole „kritisch“ und „konstruktiv“ innerhalb des Handlungskonzeptes aus-

einandergerissen werden, wenn „kritisch“ zum passivistischen Selbstzweck und „konstruktiv“ zur 

Affirmation gegenüber dem Bestehenden wird. Auch in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik werden die 

Verhältnisse nur „zum Tanzen gebracht“, wenn die kritischen und konstruktiven Perspektiven laufend 

wechselseitig ineinander übergehen (vgl. dazu auch Klafki, 1976, S. 9). – Das alles impliziert selbst-

verständlich, daß „Kritikfähigkeit“, „Kritisierbarkeitsfähigkeit“, „Kreativität“ und „Problemlösungs-

fähigkeit“ ausweisbare Erziehungsziele sind. 

1.3.2 Alltägliche Ziele 

Obwohl ich als agierendes Individuum letztlich von diesen übergreifenden gesellschaftlichen Lebens-

verhältnissen abhängig bin bzw. zur längerfristigen Verbesserung meiner unmittelbaren Lebenssitu-

ation (z. B. meiner Arbeitsbedingungen) auf diese Verhältnisse verändernd Einfluß nehmen muß (z. 

B. durch Schwerpunktverlagerung in der Wirtschafts- und Sozialpolitik), begegnen mir diese über-

greifenden Verhältnisse nicht unmittelbar. Meine unmittelbare Lebensrealität ist mein Alltag, in dem 

ich zugleich eine bestimmte Position innerhalb der gesellschaftlich-technischen Arbeitsteilung ein-

nehme (einen „Beruf“ in einer bestimmten Institution, Fabrik, Behörde usw.; vgl. Holzkamp, 1983, 

S. 196 f.). – Eben weil der Alltag meine unmittelbare Wirklichkeit ist, weil er relativ eigenständig 

gegenüber dem gesellschaftlichen Gesamtprozeß ist, kann ich ihn auch für die ganze Wirklichkeit 

halten und mein individuelles Agieren nur an ihm ausrichten, also aus dem gesellschaftlich begrün-

deten kollektiven Zukunftsbezug meines Handelns einen nur auf mich und meine unmittelbare per-

sonale Umwelt bezogene Zukunftsorientierung und Zielerfassung machen. Dann würde ich allerdings 

nur noch operativ agieren, würde mich nicht an übergreifenden Aufgaben orientieren (z. B. grund-

sätzliche Bekämpfung der Arbeitslosigkeit), sondern auf rein interindividuelle, u. U. noch interinsti-

tutionelle Koordinationen beschränken (z. B. zwischen „meinem Heim“ und „meinen Jungen und 

Mädchen“ und „unserem Arbeitsamt“). Die Volksweisheit „Das eine tun ohne das andere zu lassen“ 

würde hier bedeuten, den Zusammenhang zwischen gesamtgesellschaftlicher Entwicklung (z. B. den 

Kriterien für die Vergabe von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wie sie von der Bundesregierung und 

der Bundesanstalt für Arbeit erlassen werden), und meinem Lebens- und Berufsalltag mit seinen Ent-

scheidungen (z. B. wie ich einem arbeitslosen Jugendlichen konkret helfen kann) permanent produk-

tiv herzustellen. Ich erhöhe also die Wirksamkeit, die „Erfolgsaussichten“ meiner Alltags-Operatio-

nen qualitativ, wenn ich sie in umfassende Handlungs-Zusammenhänge integriere.7 

[54] Eben weil mein Alltag meine direkt erfahrbare Wirklichkeit ist und weil er gleichzeitig seine 

eigenen Existenzvoraussetzungen den gesellschaftlichen Gesamtprozeß, nicht einfach „offenlegt“, 

deshalb kommt der Sprache (als gesamtgesellschaftlicher Kommunikationsweise wie als individuel-

les Sprachvermögen) die wichtige Funktion zu, zwischen diesen beiden Wirklichkeitsdimensionen 

eine Brücke zu schlagen: Sie ist objektiv ein umfassendes System der historisch gewachsenen 

 
7 Welche Schwierigkeiten das mit sich bringt, haben wir immer wieder an den Praktikumsberichten ablesen können: Die 

dort erforderliche Institutionsanalyse beschränkte sich häufig auf eine [54] Beschreibung des institutionellen Selbstver-

ständnisses der unmittelbaren Arbeitsregelungen und -vollzüge Sowie der zwischenmenschlichen Kontaktmöglichkeiten 

und -schwierigkeiten. 

Auch für subjektiv wahrgenommene und als belastend empfundene „Probleme“ wurden dann Ursachen und Lösungsva-

rianten nur in dieser Unmittelbarkeit/Alltäglichkeit gesucht – und zumeist nicht gefunden. 
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Wirklichkeitsinterpretationen sichert und verallgemeinert Erfahrungen und Erkenntnisse, die im Pro-

zeß der gesellschaftlichen Lebensgestaltung gemacht wurden (die materielle Wirklichkeit wäre für 

uns ohne ihre sprachliche Interpretation weitgehend unverständlich, und wir wären daher ohne sie 

auch nicht in der Lage, in ihr – angemessen – zu handeln). Durch ihre spezifische Qualität als sym-

bolische Repräsentanz ermöglicht sie mir subjektiv eine Beschäftigung auch und gerade mit den Sach-

verhalten, die mir unmittelbar nicht verfügbar sind. Indem ich mir die begrifflich-symbolischen 

Sprachbedeutungen individuell aneigne, kann ich mein individuelles Agieren bewußt in gesellschaft-

liche Zusammenhänge stellen und auf diese Weise meine Operationen in Handlungszusammenhänge 

integrieren. – Daraus folgt, daß das Erziehungsziel „Fähigkeit, an praktischen Diskursen teilnehmen 

zu können“ sowie das der „verbalen und extraverbalen Kommunikationsfähigkeit“ zentralen Stellen-

wert besitzt, sowohl für die „Educandi“ wie auch für die Pädagoginnen. Da es keinen unmittelbaren, 

linearen Zusammenhang zwischen übergreifenden gesellschaftlich-historischen Verhältnissen und 

dem Alltag gibt, entstehen in diesem Vermittlungsprozeß von Gesamtgesellschaft und Alltag auch 

immer neue, eigene Möglichkeiten und Wirklichkeiten, die es gilt kritisch aufzuschlüsseln und kon-

struktiv zu nutzen. 

1.3.3 Personale Lebensziele als subjektive Handlungsgründe 

Auf unsere Interviewfrage „Warum machst du das und das so und so?“ haben wir häufig als Antwort 

den Hinweis auf die institutionellen Ziele (die praktisch verfolgten Ziele bzw. die im Selbstverständ-

nis bzw. im Arbeitsvertrag fixierten) erhalten. Dem liegt – wie wir schon in Kapitel 1.1 angedeutet 

haben – eine (selbstentlastende) Selbsttäuschung zugrunde: Wie genau diese Ziele formuliert sein 

mögen (z. B. die o.g. zur Drogenarbeit in einer Duisburger Einrichtung), sie sind nie so eindeutig, 

daß sie nicht noch interpretiert und ausgestaltet werden müßten (was wäre denn in einem konkreten 

Fall eine „symbiotische Beziehung“, oder was sind – in einem konkreten institutionellen Zusammen-

hang – denn „Offenheit und Ehrlichkeit“?). Daß hier ein „Klärungsbedarf“ vorhanden ist, zeigt sich 

auch daran, daß die Mitarbeiterinnen sich über jeweils „ihr“ Aufgabenverständnis [55] streiten kön-

nen. – Dies erfordert nun eine wichtige Schlußfolgerung: Es gibt keinen direkten, linearen Weg von 

den Alltagszielen (z. B. zur Kinderarbeit in der Bürgerinitiative für Soziale Fragen, S. o.) zu meinem 

konkreten Handeln (im Beispiel: meiner Gestaltung der Kindergruppenarbeit, der Hausaufgabenhilfe, 

der gemeinsamen Ferienfahrt); und umgekehrt: der Hinweis auf die institutionellen Voraussetzungen 

und Ziele ist so wichtig wie er unzureichend ist, weil er zu ungenau ist, um mein Handeln für mich 

und andere verständlich, diskutierbar und ggf. kritisierbar zu machen. Eben weil die „Denk-, Ent-

scheidungs- und Handlungsmöglichkeiten“ des Subjekts „nie völlig in seiner je schon gegebenen Ge-

sellschaftlichkeit aufgehen ...“ (Klafki, 1977, S. 15), deshalb haben sie eine Möglichkeitsbeziehung 

zu diesen historisch-gesellschaftlichen wie alltäglichen Bedingungen („Prämissen“) ihres Lebens und 

ihres Handelns; diese Möglichkeitsbeziehung ist aber keine Beliebigkeitsbeziehung denn: 

– Nur um den Preis der Gefährdung selbst ihres nackten Lebens könnten die Individuen von der 

übergreifenden Lebenssicherung abstrahieren (sie müssen im individuellen Lebensplan zumindest 

darauf setzen/vertrauen, am Nutzen dieser kollektiven Vorsorge Anteil haben zu können). 

– Zugleich haben die Individuen nicht nur die Entwicklungsvoraussetzungen, um jene Fähigkeiten, 

Kenntnisse usw. – durch Aneignung – zu erwerben, die ihnen eine aktive Teilhabe am gesamtgesell-

schaftlichen wie alltäglichen Leben erlauben, sondern sie haben zugleich ein „unstillbares“ Bedürfnis 

danach. Die Individuen werden also – allgemein-menschlich betrachtet – nicht durch Zwang verge-

sellschaftet, sondern sie wenden sich der Gesellschaft, ihren materiellen und ideellen Errungenschaf-

ten, aus „innerem“ Bedürfnis, aus „freien Stücken“ zu. 

– Unbedingte Grundlage des individuellen Vergesellschaftungsprozesses ist die „menschliche Natur“ 

als „gesellschaftliche Natur des Menschen“ (im streng naturwissenschaftlichen Sinn), als in sich dif-

ferenzierte biologische Funktionsgrundlage der individuellen Gesellschaftlichkeit. Sie hat sich wäh-

rend des ersten qualitativen Sprungs der Menschwerdung (vgl. Kapitel 1.3.1) herausgebildet und in 

ihr schlagen sich – vermittelt über das biologische Selektionsgesetz – die objektiven Überlebensnot-

wendigkeiten der entstehenden neuen Gattung Mensch als subjektive Bedürftigkeiten nieder. Ent-

scheidend ist hier einmal, daß in diesem Vergesellschaftungsbedürfnis die primären Bedürfnisse 
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(Hunger, Durst, Sexualität usw.) aufgehoben sind (für sie wird quasi „mitgesorgt“) und daß zum an-

deren die „menschliche Natur“ keine festgelegten Lernfolgen, Entwicklungsinhalte o. ä. enthält, son-

dern als allgemeine Vergesellschaftungsfähigkeit nur die Richtung der Individualentwicklung fest-

legt: aktive Teilhabe an der gemeinschaftlichen Regelung aller menschlichen Angelegenheiten, somit 

auch Überschreitung der eigenen Individualität hin zu kollektiver und übergreifend-historischer Sub-

jektivität (z. B. aktuell in Gestalt der Arbeiterbewegung, den Neuen sozialen Bewegungen; vgl. dazu 

Holzkamp, 1983, Kap. 7.4). 

[56] Damit ist aber auch festgehalten, daß meine Handlungsgründe für meine Mitmenschen prinzipiell 

verstehbar sein müssen, denn sonst wäre eine unmittelbare Koordination und übergreifende Koope-

ration gar nicht möglich; und: daß ich meine Handlungsgründe grundsätzlich für verallgemeinerbar 

halte, ich also davon ausgehe, daß andere Individuen unter meinen Bedingungen genauso handeln wür-

den, wie ich es tue bzw. beabsichtige (also z. B. einen Drogenabhängigen vor dem Zugriff der Polizei 

zu schützen). – Die „Empathie“ als Erziehungsziel liegt also im wesentlichen darin, daß ich mich als 

„Fall von“ betrachte, als verallgemeinerten Anderen, und daß mir meine Handlungsgründe nur ver-

ständlich sein können, wenn auch andere sie verstehen können. Wenn die subjektiven Handlungs-

gründe („Beweggründe“) als prinzipiell nur begrenzt verstehbar, im Kern immer auch irrational usw. 

betrachtet werden, dann habe ich schon die Möglichkeit aufgegeben, fall- bzw. individuumsspezifische 

Erziehungsziele zu formulieren. Dann kann ich nur noch der Beliebigkeit das Wort reden oder aber 

übergreifende inhaltlich Orientierungen gegen die Ansprüche der Individuen auf Selbstbestimmung 

und Individualisierung durchsetzen, was Klafki (1985a, S. 15) als Moment der Verfallsgeschichte der 

klassischen Bildungstheorien diagnostiziert hat. Ein gängiges Verfahren ist dann der Rückgriff auf 

Normen als Erziehungsziele: Ich soll dann etwas tun, weil man es tut, auch wenn ich das gar nicht 

einsehen kann bzw. will. Demgegenüber erlaubt das hier – knapp – vorgestellte Konzept der Möglich-

keitsbeziehung eine Formulierung von Erziehungszielen, in denen Vergesellschaftung und Individu-

alisierung tatsächlich als – widersprüchliche – Einheit gedacht und realisiert werden; denn: „Mein 

mir jeweils aktuell vorliegender Möglichkeitsraum ist ... sowohl in seinen Dimensionen wie in seiner 

Reichweite, obwohl durch gesellschaftliche Bedeutungszusammenhänge bestimmt, dennoch ein in-

dividueller, nur von meinem konkreten subjektiven Standort innerhalb der gesellschaftlichen Bedeu-

tungskonstellationen ausmachbarer Handlungsspielraum ... Die subjektiven Möglichkeitsräume sind 

mithin nicht nur durch die mir von meiner Lebenslage aus zugänglichen (alltäglichen; d. Verf.) Be-

deutungen, sondern auch durch die in meiner ‚Person‘ liegenden Bedingungen determiniert und be-

schränkt: Das Individuum kann in seinen subjektiven Möglichkeiten hier also hinter den in den Bedeu-

tungen gegebenen Möglichkeiten/Möglichkeitserweiterungen der Handlungsfähigkeit zurückbleiben, 

es kann sich aber auch über das Ausmaß und die Art der real gegebenen Möglichkeiten tauschen, etc.“ 

(Holzkamp, 1983, S. 368) So kann z. B. eine Frau, die in ein Frauenhaus gegangen ist, weil sie der 

Gewalt ihres Mannes entgehen wollte, die angebotene Möglichkeit, sich von ihm zu trennen und eine 

eigene Existenz, ein „neues“ Leben aufzubauen, u. U. aus „Schuldgefühlen“ gegenüber den gemein-

samen Kindern nicht annehmen, verwirklichen; oder aber ein Drogenabhängiger läßt sich bei einem 

„Bruch“ gezielt von der Polizei „erwischen“, weil er nur so eine Möglichkeit sieht, aus der „Scene“ 

auszusteigen, er unterschätzt oder „übersieht“ aber die vielfältigen Schwierigkeiten und Hemmnisse, 

die aus dem ganzen Konzept „Therapie statt Strafe“ jetzt unweigerlich auf ihn zukommen. 

[57] Wir können nun zwei weitere Konsequenzen für die allgemeine Anlage unseres sozialarbeiteri-

schen/sozialpädagogischen Arbeitskonzeptes ziehen: 

– Zunächst einmal ist diese „subjektive Begründungsebene“ der entscheidende Ansatzpunkt, die ent-

scheidende Fragestellung, von der her das Verhältnis zwischen den übergreifend-historischen/alltäg-

lichen Lebensbedingungen und der subjektiven Lebensweise in pädagogischer Absicht zu thematisie-

ren ist. „Es scheint mir im Sinne des zugrundegelegten Erkenntnisinteresses sachlich geboten zu sein, 

die Untersuchung des Verhältnisses von Organisation und Interaktion in pädagogischen Feldern vom 

Interaktionsaspekt aus in Angriff zu nehmen. Denn pädagogische Interaktionen sind der Ort jener edu-

kativen Prozesse, in denen Selbst- und Mitbestimmungsfähigkeit entwickelt oder mindestens deren 

Entwicklung angeregt werden kann.“ (Klafki, 1977, S. 28; vgl. auch ders., 1987a, S. 55 ff). 
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– Die andere Konsequenz bezieht sich auf unser Verständnis von kritisch und konstruktiv: Offen-

sichtlich werden auch auf der individualgeschichtlichen, ontogenetischen Ebene die realen Ein-

schränkungen der Subjektentwicklung im Namen objektiver und subjektiver Möglichkeiten kritisiert; 

und diese Kritik wird dadurch lebenspraktisch relevant, daß sie Ausgangs- und Orientierungspunkt 

für entsprechende individuelle Schritte ist, diese Möglichkeiten in einem bestimmten Bereich, an ei-

nem bestimmten Punkt zur individuellen Wirklichkeit zu machen und damit zugleich neue objektive 

und subjektive Möglichkeiten zu schaffen. Die Qualität sozialarbeiterischer/sozialpädagogischer 

Handlungen „bemißt“ sich demnach daran, ob und wieweit es ihnen gelingt, die produktive Entfal-

tung dieses Spannungs- und Widerspruchsverhältnisses von übergreifend-historischen, alltäglichen 

und individuellen Möglichkeiten und Wirklichkeiten zu entfalten, d. h. es zu unterstützen und es ab-

zusichern. 

1.3.4 Kognitive Zielerkenntnis und emotional-motivationale Zielbewertung 

In die Überlegungen zu den Handlungsgründen ist schon indirekt eingeflossen, daß Individuen Ziele 

nur dann verfolgen können, wenn sie einerseits die darin enthaltenen Ziel-Mittel-Verhältnisse und 

die eigene Einbezogenheit in sie erkannt haben und andererseits die Zielrealisierung als im eigenen 

Interesse liegend bewerten. Zielerkenntnis als kognitive Erfassung des Handlungszusammenhanges 

zwischen übergreifend-historischen und alltäglichen Zielen ist deshalb möglich, weil die – soeben 

erläuterte – Möglichkeitsbeziehung den Individuen eine kognitive Distanz zu ihrem Erkenntnisge-

genstand verschafft, sie sich also reflexiv-bewußt, unter Auslotung von Widerständen und Alternati-

ven, auf die Wirklichkeit beziehen können (das kommt auch in solchen Alltagsformulierungen wie 

„Da brauche ich Zeit, um drüber nachzudenken und mich zu entscheiden“ zum Ausdruck). Diese 

Möglichkeitsbeziehung erlaubt aber auch ein bewußtes Verhältnis zur eigenen Subjektivität, den ei-

genen Fähigkeiten, Kenntnissen, Bedürfnissen und Absichten. Entfaltung der eigenen Handlungsfä-

higkeit [58] bedeutet somit stets Entfaltung der kognitiven Seite der menschlichen Bedürfnisse wie 

der motivationalen Seite des menschlichen Denkens. In den Erziehungszielen „Ambiguitätstoleranz“, 

„Selbststeuerungsfähigkeit“ und „Bewußtmachung der eigenen Emotionalität“ ist zentral an diese 

Verschränkung von Kognitionen und Emotionen gedacht. 

Wir beschränken uns an dieser Stelle auf diese sehr knappen Hinweise, weil wir dem Verhältnis 

von Kognition und Emotion in den nachfolgenden didaktischen Bausteinen noch ausführlich nach-

gehen. 

1.4 Vertiefende Arbeits- und Literaturhinweise 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, sollen diese Arbeits- und Literaturhinweise Hilfen bieten zur 

Vertiefung der dargestellten Probleme und des vorgeschlagenen Lösungsansatzes. Um den aktiven 

Anteil bei der Aneignung zu erhöhen, ist es in jedem Fall ratsam, sich erst den Arbeitshinweisen und 

danach den Literaturhinweisen zuzuwenden. 

Bei den Arbeitshinweisen, die nach steigendem Schwierigkeitsgrad angeordnet wurden, sei nochmals 

daran erinnert, daß nicht jede(r) LeserIn alle Aufgaben lösen muß, es mag auch reichen, sie fiktiv, im 

Kopf, nur vorgestellt zu lösen (was neben Ehrlichkeit auch genaue Selbsteinschätzung erforderlich 

macht). 

Arbeitshinweise 

1) Analysieren Sie mit Hilfe des in Kap. 1.3 vorgeschlagenen Ansatzes die in Kap. 1.2 genannten/zi-

tierten Beispiele für Erziehungsziele, prüfen Sie sie auf ihre Stringenz, ihre Begründ- bzw. Widerleg-

barkeit; Sie können dies mit allen Beispielen oder in Auswahl machen. 

2) Versuchen Sie für die von Ihnen abgelehnten Erziehungsziele subjektive Gründe zu finden, warum 

PraktikerInnen sie dennoch vertreten. 

3) Nehmen Sie sich eine x-beliebige Zeitung oder Zeitschrift (es „darf“ sogar die BILD-Zeitung sein) 

und untersuchen Sie sie auf explizite bzw. implizite Erziehungsziele und deren mögliche oder vorge-

tragene Begründ- bzw. Widerlegbarkeit. 
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4) Analysieren Sie verschiedene Gesetztexte bzw. politische Dokumente (z. B. der Bundes- und Lan-

desregierungen, der Parteien und Verbände, der Gewerkschaften) auf darin enthaltene, explizite und 

implizite Erziehungsziele und deren Begründ- bzw. Widerlegbarkeit. 

5) Besorgen Sie sich Arbeitsvorschriften, Selbstverständigungsdokumente, Außendarstellungen von 

Institutionen (z. B. Festschriften) und analysieren Sie sie auf ihre expliziten/impliziten Erziehungs-

ziele und ihre Begründ- bzw. Widerlegbarkeit. 

6) Machen Sie eine „Umfrage“ im Seminar, in der Institution, auf der Straße, unter Bekannten, auf 

Behörden usw. und fragen nach deren Erziehungszielen; analysieren Sie kritisch die empirischen Be-

funde (auch im Sinne der Aufgabe 2). [59] 

7) Suchen Sie in ihrer eigenen Praxis, in Praxisberichten, in Diskussionen mit PraktikerInnen nach 

Ansatzpunkten zur Verwissenschaftlichung der eigenen Praxis (im Sinne der Projektschilderung von 

Kap. 1.1). Untersuchen Sie die dort auftretenden Schwierigkeiten, deren institutionellen und interper-

sonalen Ursachen so wie die Bemühungen um ihre (partielle) Lösung. 

8) Setzen Sie sich mit den verschiedensten Argumenten für und wider den hier vorgeschlagenen An-

satz der Handlungsgründe-Analyse auseinander; eine Möglichkeit dazu bietet der folgende Beitrag: 

K. Holzkamp, Die Verkennung von Handlungsbegründungen als empirische Zusammenhangsannah-

men in sozialpsychologischen Theorien: Methodologische Fehlorientierung infolge von Begriffsver-

wirrung; 

und: 

Experimentieren in der Sozialpsychologie: Empirische Prüfung theoretischer Vorhersagen oder Her-

stellung von Beispielen für theoretische „Begründungsmuster“? – Eine Diskussion des Artikels unter 

den Herausgebern (H. Feger, C. F. Graumann, K. Holzkamp, M. Irle); beides in: Zeitschrift für Sozi-

alpsychologie, 1986, H. 4. 

9) Vergleichen Sie den hier vorgeschlagenen Ansatz mit dem von J. Habermas, Diskursethik – Noti-

zen zu einem Begründungsprogramm, in: ders., Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, 

Frankfurt/M. 1983. 

Literaturhinweise 

Die wissenschafts-logischen Probleme der Begründung von Erziehungszielen werden knapp und sys-

tematisch umrissen bei 

W. Klafki, Kann Erziehungswissenschaft zur Begründung pädagogischer Zielsetzungen beitragen? – 

Über die Notwendigkeit, bei pädagogischen Entscheidungsfragen hermeneutische, empirische und 

ideologiekritische Untersuchungen mit diskurs-ethischen Erörterungen zu verbinden, in: H. Röhrs/H. 

Scheuerl (Hrsg.), Richtungsstreit in der Erziehungswissenschaft und pädagogische Verständigung 

(Wilhelm-Flitner-Festschrift), Frankfurt/M. 1989. 

Der hier als Basiskonzept dargestellte subjekttheoretische Ansatz ist am umfassendsten begründet bei 

K Holzkamp, Grundlegung der Psychologie, Frankfurt/M. 1983. 

Eine Zusammenfassung der zentralen Befunde und Offenlegung der theoretischen Quellen und im-

manenten Entwicklungen sowie den Beziehungen zu pädagogischen Fragestellungen findet sich bei 

K-H. Braun, Genese der Subjektivität, Köln 1982. 

[60] Die komprimierteste Darstellung der kategorialen Grundlagen, der pädagogisch-therapeutischen 

Konsequenzen und wissenschaftstheoretisch-methodologischen Grundlagen liefert 

K Wetzel (Red.), Karl Marx und die Wissenschaft vom Individuum, Marburg 1983. 

Für den historischen Begründungsansatz ist wichtig der programmatische Aufsatz von 

A. N. Leontjew, Über das historische Herangehen an die Untersuchung der menschlichen Psyche, in: 

ders., Probleme der Entwicklung des Psychischen, Frankfurt/M. 1973. 
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Den besten theorie- und ideengeschichtlichen Abriß vom „Handlungstheorem“ bietet immer noch 

(wenn auch kritisch zu lesen) 

H. Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 1960. Die angelsächsischen Diskussionen 

zum Problemkomplex „Handlungsgründe“ werden gut dokumentiert und dargestellt von 

J. Ritsert (Hrsg.), Gründe und Ursachen gesellschaftlichen Handelns, Frankfurt/M. 1975. 

Eine komprimierte, kritische wie konstruktive Auseinandersetzung mit anderen, sozialarbeite-

risch/sozialpädagogisch relevanten Subjekttheorien findet sich bei 

K Holzkamp, Handeln, in: G. Rexilius/S. Grubitsch (Hrsg.), Psychologie, Reinbek 1986. 

U. H.-Osterkamp, Erkenntnis, Emotionalität, Handlungsfähigkeit, in: Forum Kritische Psychologie, 

Bd. 3, Berlin/W. 1978. 

K Holzkamp, Zur Stellung der Psychoanalyse in der Geschichte der Psychologie; K Wetze!, Identität 

oder Handlungsfähigkeit; beides in: K.-H. Braun, K. Wetzel u. a., Geschichte und Kritik der Psycho-

analyse, Marburg 1985. 

K Holzkamp, Kritische Psychologie und phänomenologische Psychologie, in: Forum Kritische Psy-

chologie, Bd. 14, Berlin/W. 1984. 

R. Scholz Wissenschaftlicher Humanismus und humanistische Psychologie, Bd. 6, Berlin/W. 1980. 

(Da wir in diesem Kapitel pädagogische Fragen nur angesprochen haben, sie aber in Kap. 2 systema-

tischer erörtern werden, finden sich auch dort die entsprechenden erziehungswissenschaftlichen Li-

teraturhinweise.) 

[61] 
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Kapitel 2  

Pädagogische Ziele in der Sozialarbeit:  

Elemente eines interessenbezogenen Arbeitskonzeptes 

Eine der besonderen Schwierigkeiten sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns besteht in 

der Komplexität der Aufgaben; dies einmal in der Hinsicht, daß nur schwer eingrenzbar ist, was „ei-

gentlich“ noch Aufgaben von Sozialarbeit/Sozialpädagogik sind und was nicht mehr (z. B. bei Part-

nerschafts-, Ehe- und Familienproblemen) und daß zum anderen in jedem einzelnen Fall (z. B. bei 

einer drohenden Zwangsräumung aufgrund von Mietschulden) eine Vielzahl von Aspekten (juristi-

sche, ordnungspolitische, finanzielle, pädagogische, psychische usw.) beachtet und in ihrem jeweili-

gen Stellenwert gewichtet werden müssen. Sozialarbeiterisches/sozialpädagogisches Handeln bedarf 

also integrierender Ordnungsbegriffe, die die sozialpolitischen, pädagogischen und psychologischen 

Aspekte in sich aufnehmen. Einer davon ist der Begriff des „Interesses“, den wir zur Grundlage un-

serer weiteren Überlegungen in diesem Baustein machen wollen. 

2.1 Erziehungsziele als widersprüchliche Vermittlungsinstanz zwischen gesellschaftlichen und 

individuellen Interessen 

Die Bedeutung des Wortes „Interesse“ ist im alltäglichen wie im wissenschaftlichen Denken außer-

ordentlich vielschichtig und schillernd: 

– So kann ich z. B. sagen, daß mich eine bestimmte Fernsehsendung, ein bestimmtes Fußballspiel 

usw. interessiert und andere kulturelle Angebote nicht. 

– Gerade als SchülerInnen hat man uns bei „mangelndem Lerneifer“ immer entgegengehalten, daß 

Lernaufgaben doch in „unserem ureigensten“, in unserem „wohlverstandenen“ Interesse seien, ein 

Interesse, was wir ganz offensichtlich selbst nicht zu sehen bzw. zu verstehen vermochten. 

– Dieser Gedankenansatz wird dann noch deutlicher, wenn ausdrücklich von objektiven Interessen 

gesprochen wird, über die man sich subjektiv (hinweg-) täuschen könne. 

– In manchen Zusammenhängen wird der Interessenbegriff auch direkt negativ verwendet, so wenn 

ein Gegensatz von „Erkenntnis“ und „Interesse“ angenommen wird, nach der Grundüberlegung: 

„Wer Interessen hat, wer sich an Interessen bindet, der kann die Wahrheit nicht finden, die Wirklich-

keit nicht konkret, umfassend in ihrer Entwicklung erkennen.“ [62] 

– Eine frühe theoretische Fassung des Interessenbegriffs findet sich in der berühmten „Enzyklopädie“ 

von d’Alembert und Diderot; dort schrieb Diderot um 1765 u. a.: „Dieses Wort hat in der französi-

schen Sprache sehr viele Bedeutungen. Faßt man es im absoluten Sinne auf, ohne ihm eine unmittel-

bare Beziehung zu einem Individuum, einer Körperschaft, einem Volk zu geben, so bedeutet es jenes 

Laster, das uns veranlaßt, unsere Vorteile unter Verachtung der Gerechtigkeit und Tugend zu suchen, 

und dies ist ein niedriger Ehrgeiz, ist gleichbedeutend mit Habsucht und Geldgier ... Sagt man: ‚Das 

Interesse eines Individuums, einer Körperschaft, einer Nation; mein Interesse, das Interesse des Staa-

tes, sein Interesse, ihr Interesse, dann bedeutet dieses Wort das, was dem Staat, der Person, mir usw. 

zukommt. Dabei sieht man von dem ab, was den anderen zukommt, besonders wenn man das Adjek-

tiv persönlich hinzufügt.“ (Artikel ...‚ 1985, S. 556 f) 

Lassen wir es bei diesen Hinweisen bewenden; die Vielschichtigkeiten und Widersprüchlichkeiten 

zwischen diesen Interessenbegriffen, ihr „Schwanken“ zwischen objektiven und subjektiven, gesell-

schaftlichen und individuellen, materiellen und ideellen Bestimmungen werden als solche deutlich 

und lösen sich konstruktiv auf, wenn man den Begriff des Interesses nicht jeweils einem dieser Be-

reiche und Momente zuordnet, sondern in ihm den praktisch hilfreichen Versuch sieht, ein Verhältnis 

zwischen diesen „Dimensionen“ und Momenten (wie wir sie auch in Kap. 1.3 erläutert haben) her-

zustellen, also den wechselseitigen Übergang von gesellschaftlichen und individuellen, objektiven 

und subjektiven, von materiellen und ideellen Aspekten zu thematisieren1. Insofern erfaßt der 

 
1 Eine historisch-materialistische Interessentheorie fehlt noch weitgehend; neben der Arbeit von Bollhagen (1967), auf 

die wir uns im weiteren hauptsächlich stützen, ist hier zu verweisen auf die systematische Arbeit von Hund (1981) sowie 

die problemgeschichtliche Studie von Neuendorff (1973). 
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Interessenbegriff gerade die Entwicklungsdynamik der gesellschaftlichen, sozialen, politischen und 

kulturellen Lebensbedingungen, stellt die Möglichkeiten und Begrenzungen eines aktiven, problem-

lösenden Handelns in den Vordergrund. Ein solches Handeln (z. B. die Beschaffung von Ausbil-

dungsplätzen) stößt (darauf wurde auch bereits in Kap. 1.3 hingewiesen) auf objektive Bedingungen, 

damit auch auf objektive Interessen (von einzelnen Betrieben, einer jeweiligen Branche, lokale und 

regionale Wirtschaftsbedingungen, einschließlich ihrer Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, usw.), also 

auf „eine bestimmte Disposition, eine bestimmte Ausrichtung der Gesellschaft, der einzelnen Klas-

sen, Gruppen, Schichten oder Individuen(,) auf ein in der objektiven gesellschaftlichen Entwicklung 

angelegtes Ziel, wobei dieses Ziel umfassender oder auch besonderer Art sein kann. Diese objektiven 

Interessen existieren als Tendenz auch dann, wenn sie von denjenigen, deren Interesse sie sind, nicht 

erkannt werden und auch dann, wenn sie sogar gegen diese objektiven Interessen handeln.“(Bollha-

gen, 1967, S. 41) Dies geschieht – im Beispiel –‚ wenn einzelne meinen, die übergreifenden Ver-

schlechterungen auf dem Arbeitsmarkt durch verstärkte Konkurrenz, Ausländerfeindlichkeit, Ver-

heimli-[63]chen von entsprechenden Informationen gegenüber FreundInnen, die sich ggf. auch auf 

die Stelle bewerben würden, usw., angehen und zumindest teilweise „aushebeln“ zu können. – Ob-

jektive Notwendigkeiten, Interessen und Ziele bedürfen zu ihrer Verwirklichung offensichtlich der 

Aktivitäten von einzelnen Individuen, von Gruppen, ggf. auch von Schichten, Klassen oder auch der 

ganzen Gesellschaft, sie bedürfen somit der Artikulation von subjektiven Interessen und Zielen, denn 

„in ihnen ist die aktive Seite des Interesses allseitig entwickelt, aber zugleich entsprechen die subjek-

tiven Interessen nur annähernd den objektiven Interessen, befinden sich mit ihnen nur in relativer 

Übereinstimmung, drücken damit auch den gesetzmäßigen Gang der gesellschaftlichen Bewegung 

und Entwicklung weniger deutlich aus als die objektiven Interessen. Ferner sind subjektive Interessen 

gegenüber objektiven Interessen häufig kurzlebiger, verändern sich schneller usw. Diese Beschränkt-

heit der subjektiven Interessen bedingt aber wiederum ihrerseits, daß die Entstehung neuer Interessen 

hier relativ rasch vor sich geht.“ (ebd., S. 42) D. h. etwa – im Beispiel –‚ daß das subjektive Interesse 

an einem bestimmten Ausbildungsberuf, an einer bestimmten Lehrstelle in einem bestimmten Be-

trieb, vielleicht sogar an der Berufsausbildung überhaupt sehr schwanken kann (z. B. auch deshalb, 

weil man beim „Schwarzarbeiten“ mehr Geld verdient als in der Ausbildung, dieses Mehr an Geld 

aber benötigt, um sich eine eigene Wohnung leisten zu können, die man braucht, weil man endlich 

der elterlichen Kontrolle entkommen will). 

Die konkreten Individuen stellen über ihre sozialen Beziehungen die jeweils ihnen sinnvoll und be-

gründet erscheinenden Zusammenhänge zwischen ihren individuellen und gesellschaftlichen, zwi-

schen den unmittelbar vorfindlichen, alltäglichen, und ihren vermittelten, grundsätzlichen, histori-

schen Aufgaben her (vgl. auch Kap. 1.3.1/1.3.2), damit auch zwischen ihren objektiven und subjek-

tiven Interessen, seien diese nun wirtschaftlicher, sozialer, politischer, kultureller oder pädagogischer 

Art. Sofern in diesen Beziehungen die vielschichtigen objektiven und subjektiven Interessen hinsicht-

lich ihrer grundsätzlichen Ausrichtung im Einklang stehen, es sich hier also um das überindividuelle 

Bemühen (z. B. in einer Arbeitsloseninitiative) zur Lösung eines überindividuellen Problems handelt 

(hier besonders der Jugendarbeitslosigkeit und des Lehrstellenmangels), die Individuen also ihre In-

dividualität „überschreiten“ und durch den Zusammenschluß zu einem gesellschaftlichen Subjekt 

werden, einem Subjekt der gesellschaftspolitischen Entwicklung im lokalen, regionalen oder auch 

nationalen Raum (und so z. B. den Umfang und die Verteilung von berufsbildenden Maßnahmen, 

von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, von arbeitsplatzschaffenden Investitionen beeinflussen oder 

dies doch zumindest versuchen), haben diese Beziehungen den Charakter von Subjektbeziehungen. 

„Der Umstand, daß individuelle Subjektivität sich als zwischenmenschliche Beziehung, eben als 

‚Subjektbeziehung‘ darstellen läßt, ergibt sich aus der erwähnten Tatsache, daß die individuelle Sub-

jektivität immer die Überschreitung der bloßen Individualität in Richtung auf Teilhabe an gesell-

schaftlicher Subjektivität ist, mithin interpersonalen Charakter hat. Der besondere Charakter der Sub-

jektbeziehungen ist generell dadurch be-[64]stimmt, daß hier die gemeinsamen Ziele der Beteiligten 

prinzipiell mit allgemeinen gesellschaftlichen Zielen zusammenfallen. Dieser Zusammenhang ent-

steht dadurch, daß die allgemeinen Ziele auf die Erweiterung der bewußten Verfügung über gesell-

schaftliche Lebensbedingungen, damit auf die Erhöhung der Selbstbestimmung jedes einzelnen 
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gerichtet sind, und somit notwendig gemeinsame Ziele der Beteiligten sein müssen.“ (Holzkamp, 

1979, S. 13 f) 

Generell, historisch übergreifend sind pädagogische Zielbestimmungen daran ausgerichtet, die Entfal-

tung solcher Subjektbeziehungen zu unterstützen und abzusichern; insofern sind in diese pädagogi-

schen Zielbestimmungen – auch für die Sozialarbeit/Sozialpädagogik – allgemeine, verallgemeinerte 

Bildungsperspektiven eingelagert (in dieser Richtung argumentieren auch Klafki, 1985a, z. B. S. 17, 

und Gamm, 1984, S. 54 ff). Es ist nun aber schon oberflächlich betrachtet deutlich, daß der Entwicklung 

solcher Subjektbeziehungen, und der in ihnen zum Ausdruck kommenden, gelungenen Vermittlung 

zwischen objektiven und subjektiven, zwischen gesellschaftlichen und individuellen Interessen man-

nigfache strukturelle Widerstände entgegenstehen, in die auch das sozialarbeiterische/sozialpädago-

gische Handeln einbezogen ist, weil es als – unmittelbarer oder vermittelter – Teil der Sozialfunktion 

des bürgerlichen Staates von dessen inneren Widersprüchlichkeiten bestimmt wird. Diese hat Haber-

mas (1980a, 2. Bd., S. 511) so umrissen: „Die Sozialpolitik fängt extreme Benachteiligungen und Un-

sicherheiten auf, ohne freilich die strukturell ungleichen Eigentums-, Einkommens- und Abhängig-

keitsverhältnisse zu berühren. Regelungen und Leistungen des Sozialstaates orientieren sich aber nicht 

nur an Zielen des sozialen Ausgleichs durch individuelle Entschädigungen, sondern auch an der Be-

wältigung kollektiv spürbarer externer Effekte, beispielsweise in den ökologisch empfindlichen Berei-

chen der Standort- und Verkehrsplanung, der Energie- und Wasserwirtschaft sowie des Landschafts-

schutzes, oder in Bereichen der Gesundheits-, Kultur- und Bildungspolitik ... Das Dilemma besteht 

darin, daß der Sozialstaat sowohl die unmittelbaren negativen Auswirkungen des kapitalistisch orga-

nisierten Beschäftigungssystems wie auch die dysfunktionalen Nebenwirkungen eines über Kapitalak-

kumulation gesteuerten ökonomischen Wachstums auf die Lebenswelt auffangen soll, ohne Organi-

sationsform, Struktur und Antriebsmechanismus der wirtschaftlichen Produktion antasten zu dürfen. 

Der Sozialstaat darf die Stabilitätsbedingungen und die Mobilitätsanforderungen des kapitalistischen 

Wachstums nicht zuletzt deshalb nicht verletzen, weil korrigierende Eingriffe in das Verteilungsmuster 

sozialer Entschädigungen im allgemeinen nur dann keine Reaktionen von seiten der privilegierten 

Gruppen auslösen, wenn sie aus den Zuwächsen des Sozialprodukts bestritten werden können und 

Besitzstände nicht berühren; sonst können sie die Funktion der Eingrenzung und Stillegung des Klas-

senkonflikts nicht erfüllen.“ – Diese Bestimmungen sind für uns in fünffacher Hinsicht wichtig: 

a) Der „Sozialstaatskompromiß“ ist ein – besonders von der Arbeiterbewegung erfochtener – histo-

rischer Fortschritt, weil er die wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Lebensbedin-

gungen der Lohnabhängigen deutlich verbessert; dies besonders für die Teile, die nur vom Verkauf 

ihrer Ware Arbeitskraft [65] leben, also ohne Einschluß sozialer Privilegien, also der Arbeiterklasse. 

– Zwar sind diese Sozialfunktionen in ihrer Existenz nicht grundsätzlich gefährdet (der Kapitalismus 

wäre auf dem heutigen Entwicklungsniveau ohne diese Sozialfunktionen nicht mehr reproduktions-

fähig), aber Umfang und Charakter der Leistungen, Dienste, Initiativen usw. sind ganz erheblichen 

Schwankungen und Veränderungen ausgesetzt, die – als Resultat politischer Auseinandersetzungen 

und Moment der Kräfteverhältnisse – jeweils von Veränderungen in der Prioritätenskala staatlichen 

Handelns herrühren, welche wiederum in besonderer Weise auf Veränderungen der Wirtschaftspro-

zesse reagieren (z. B. veränderte Arbeitsmarktpolitik und Umbau der Sozialfunktion aufgrund von 

sich ausweitender Arbeitslosigkeit, die wiederum auch von zunehmender Rationalisierung herrührt). 

b) Diese Sozialfunktionen bringen als einen ihrer Bestandteile die Sozialarbeit/Sozialpädagogik her-

vor. Dabei zeigt schon die Begriffskombination „Sozialarbeit“ – „Sozialpädagogik“ an, daß dieser 

Funktionskomplex nicht entweder den objektiven Interessen, damit der Bedingungsveränderung, 

oder nur den subjektiven Interessen, damit der Subjektveränderung zugeordnet werden kann, sondern 

daß hier gerade eine „Brücke“ gebaut wird zwischen sozialen und pädagogischen Hilfeleistungen, 

Unterstützungen und Absicherungen. Das bedeutet aber zugleich, daß auch beide Aspekte des sozi-

alarbeiterischen und sozialpädagogischen Handelns gleichermaßen analysiert werden müssen, daß 

PraktikerInnen über beide „Bereiche“ differenzierte, und das heißt immer auch: empirische Kennt-

nisse besitzen müssen, damit sie den „Betroffenen“ tatsächlich optimal helfen können (gerade hier 

wird die o.g. Vermittlungs- und Brückenfunktion des Interessenbegriffs wichtig). 
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c) Der „Sozialstaatskompromiß“ beruht aber zugleich auf der strategischen Anerkennung des Lohn-

arbeitsverhältnisses als eines Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisses2, damit des Kapitalismus 

als eines Gesellschaftssystems, das auf dem Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital aufbaut und in 

dem das Interesse an der Erhaltung dieser Gesellschaftsordnung in einen grundlegenden, unüber-

brückbaren Widerspruch steht zu der Bildungsperspektive einer freien Entwicklung aller Gesell-

schaftsmitglieder. Das Allgemeininteresse an Bildung tritt in einen unauflösbaren Widerspruch zum 

Sonderinteresse an kapitalistischer Herrschaft(ssicherung)(vgl. dazu umfassend Heydorn, 1979, so-

wie Gamm, z. B. 1984, S. 44 ff). [66] 

d) Dieser – sozialstaatlich vermittelte – Widerspruch zwischen Sonder- und Allgemeininteressen 

macht die übergreifenden Interessenstrukturen in sich widersprüchlich, erschwert die Vermittlung 

zwischen gesellschaftlichen und individuellen bzw. zwischen objektiven und subjektiven Interessen, 

drängt den Individuen statt konstruktiver Subjektbeziehungen entwicklungsfehlleitende bzw. -blo-

ckierende Instrumentalbeziehungen auf. „Die interpersonalen Beziehungen und Zusammenschlüsse 

erfolgen hier ... stets unter bloß individuellen Zielen der Beteiligten bzw. unter Partialinteressen als 

Zusammenfassung gleicher Individualinteressen, die als Partialinteressen notwendig mit anderen Par-

tialinteressen in Widerspruch stehen. Da bei solchen Beziehungen und Zusammenschlüssen die je-

weils anderen nur ‚Instrumente‘ zur Realisierung der eigenen individuellen Interessen sind, nenne ich 

derartige interpersonale Verhältnisse ‚Instrumentalverhältnisse‘ ... Wenn also solche instrumentellen 

Beziehungen nicht wie Subjektbeziehungen, auf der aus der Allgemeinheit des Ziels sich notwendig 

ergebenden Interessenidentität beruhen, sondern Interessen kombinieren, die als Individualinteressen 

zunächst ‚nichts miteinander zu tun haben‘, muß es andere, äußere Kräfte geben, die hier den Zu-

sammenhalt hervorbringen. Dies sind die Vorteile, die sich für einzelne oder alle Beteiligten, nicht 

aus der (ja nicht vorhandenen) grundsätzlichen Ziel- und Interessenidentität, sondern aus der Tatsa-

che der Beziehung bzw. des Zusammenschlusses selbst für die Wahrnehmung oder Durchsetzung der 

jeweils eigenen Individualinteressen ergeben.“ (Holzkamp, 1979, S. 15) – Dies äußert sich dann auch 

in einer entwicklungsblockierenden Spaltung zwischen langfristigen und kurzfristigen Interessen und 

Zielen: So sehr ich immer schon heute etwas für meine Interessen tun muß, um morgen ihrer Ver-

wirklichung ein Stück näher zu kommen, so wenig darf ich heute etwas unternehmen, was mir mor-

gen schadet (so kann ich z. B. mit meinem konkurrenzbestimmten Auftreten gegenüber den anderen 

KollegInnen, dem/der MeisterIn, den Vorgesetzten usw. aktuell u. U. meinen Arbeitsplatz sichern, 

bin aber dann auch in besonderem Maße von deren „Anerkennung“ als besonders fleißige(r) Arbei-

terin angewiesen, ich verschärfe also meine ohnehin bestehende Abhängigkeit, und wenn in einigen 

Monaten wieder Rationalisierungskündigungen anstehen, kann ich mir zumindest sicher sein, daß 

meine mitbetroffenen Kolleginnen sich nicht für mich miteinsetzen werden). Eine kurzfristige Inte-

ressenorientierung ist eben deshalb kurzsichtig, weil sie nicht zur Stabilisierung oder gar zur Verbes-

serung meiner Lebenssituation führt, sondern sie im Gegenteil immer unsicherer macht. Der nahelie-

gende, kürzeste Weg ist also der längste, der „unendliche“ Weg, weil er mich nicht zu dem Ziel der 

(relativen) Verbesserung meiner Lebens- und Erlebnismöglichkeiten führt. 

e) Es wäre nun illusionär, die Menschen aufzufordern, sich nur an den Allgemeininteressen zu orien-

tieren, nur Subjektbeziehungen aufzubauen, also in einer objektiv widersprüchlichen Welt subjektiv 

widerspruchsfrei zu leben. Als eine realistische Zielbestimmung sozialarbeiterischen/sozialpädago-

gischen Handelns ist vielmehr jene anzusehen, die die notwendigen Widersprüchlichkeiten dieser 

Entfremdungsprozesse erkennt, also auch ihr Vorhandensein anerkennt, aber [67] zugleich die Per-

spektive ihrer Veränderung und schließlichen Überwindung im Bewußtsein hält und das jeweils heute 

 
2 An dieser Stelle gehen wir über Habermas hinaus, der die Gültigkeit der hier vorausgesetzten Werttheorie bestreitet 

(vgl. Habermas, 1985a, S. 101 ff; ders., 1988a, 2. Bd. S. 492 (f, bes. S. 498 ff). Wir können die Diskussion zu diesem 

Problemkomplex an dieser Stelle nicht führen, sondern verweisen einerseits auf die Ausführungen in Kap. 3.1 und ande-

rerseits auf die problemgeschichtliche Studie von Hofmann (1979), in der der historische wie systematische Stellenwert 

der Werttheorie sowie der gegen sie jeweils vorgebrachten Einwände ausführlich erörtert wird. Insgesamt hoffen wir im 

Gang der weiteren Argumentation deutlich machen zu können, daß eine nicht-eklektizistische Integration dessen, was 

Habermas „innere Kolonialisierung“ nennt, in eine werttheoretisch fundierte Analyse möglich und geboten ist; wichtige 

Anregungen dazu liefert auch der Sammelband von Müller/Otto (1984). 
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schon Mögliche dafür unternimmt (vgl. dazu auch Wetzel, 1986a, bes. S. 18 ff) – In der Geschichte 

des pädagogischen Denkens und Handelns ist diese Widersprüchlichkeit als Verhältnis von Bildung 

und Erziehung immer wieder thematisiert worden; so heißt es etwa bei Heydorn (1979, S. 10): „Mit 

dem Begriff der Bildung wird die Antithese zum Erziehungsprozeß entworfen; sie bleibt zunächst 

unvermittelt. Erziehung ist verhängt ... Bildung dagegen begreift sich als entbundene Selbsttätigkeit, 

als schon vollzogene Emanzipation. Mit ihr begreift sich der Mensch als sein eigener Urheber, ver-

steht er, daß ihm die Ketten, die das Fleisch aufschneiden, von Menschen angelegt sind, daß es eine 

Aussicht gibt, sie zu zerreißen.“ Dieses Verhältnis von Bildung und Erziehung als das von Möglich-

keit und Wirklichkeit nimmt in den kapitalistischen Lebensverhältnissen das von Möglichkeit und 

Behinderung an. Erziehungsziele, auch die in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, beinhalten daher im-

mer eine Verschränkung von Erweiterung und Beschränkung der Lebensmöglichkeiten, von Hilfe 

und Unterdrückung, sie sind – sofern die Prinzipien des bürgerlichen Rechtsstaates eingehalten wer-

den – durch „die Ambivalenz von Freiheitsverbürgung und Freiheitsentzug“ (Habermas, 1988a, 2. 

Bd., S. 531) bestimmt. Und diese grundlegende Widersprüchlichkeit der Erziehungsziele, die Hey-

dorn (1979) und Gamm (1979, Teil II) programmatisch auf den schon erwähnten Widerspruch von 

Bildung und Herrschaft zurückführen – bestimmt damit die pädagogischen Vermittlungen zwischen 

gesellschaftlichen und individuellen bzw. zwischen objektiven und subjektiven Interessen. In diesem 

Sinne charakterisiert Habermas (1988a, 2. Bd., S. 533 f) die Funktion der sozialen Dienste in folgen-

der Weise: „An den paradoxen Folgen der sozialen Dienste, überhaupt einer Therapeutokratie, die 

sich vom Strafvollzug über die medizinische Betreuung von Geisteskranken, Süchtigen und Verhal-

tensgestörten, über die klassischen Formen der Sozialarbeit und die neueren psychotherapeutischen 

und gruppendynamischen Formen der Lebenshilfe, der Seelsorge, der religiösen Gruppenbildung bis 

zu Jugendarbeit, öffentlichem Bildungssystem, Gesundheitswesen und generalpräventiven Maßnah-

men aller Art erstreckt, zeigt sich die Ambivalenz des letzten, des sozialstaatlichen Verrechtlichungs-

schubes mit besonderer Deutlichkeit. In dem Maße, wie der Sozialstaat über die Pazifizierung des 

unmittelbar in der Produktionssphäre auftretenden Klassenkonflikts hinausgreift und ein Netz von 

Klientenverhältnissen über die privaten Lebensbereiche ausbreitet, um so stärker treten die erwarteten 

pathologischen Nebeneffekte einer Verrechtlichung hervor, die gleichzeitig eine Bürokratisierung 

und Monetarisierung von Kernbereichen der Lebenswelt bedeutet. Die dilemmatische Struktur dieses 

Verrechtlichungstyps besteht darin, daß die sozialstaatlichen Verbürgungen dem Ziel der sozialen 

Integration dienen sollen und gleichwohl die Desintegration derjenigen Lebenszusammenhänge för-

dern, die durch eine rechtsförmige Sozialintervention vom handlungskoordinierenden Verständi-

gungsmechanismus abgelöst und auf Medien wie Macht und Geld umgestellt werden.“ 

[68] Eben weil der Interessenbegriff seinem ganzen Inhalt nach auf den wechselseitigen Übergang 

von objektiven und subjektiven bzw. von gesellschaftlichen und individuellen Interessen zielt, weil 

er die darin notwendig eingelagerten Widersprüchlichkeiten und Widerstände gegen ihre produktive 

Umsetzung deutlich macht, scheint er uns auch in ganz besonderer Weise dazu geeignet, die Bezie-

hungen zwischen dem kritische,: und dem konstruktiven Pol unseres Arbeitskonzeptes deutlich und 

praktisch „handhabbar“ zu machen, denn dieses Interessenverständnis zielt gerade auf die praktische 

Durchsetzung gesellschaftlicher und individueller Notwendigkeiten, damit auch auf die – mehr oder 

weniger grundlegende – Umgestaltung der objektiven und subjektiven Lebenswirklichkeit. 

2.2 Verstehen zwischen konfliktabwehrender Selbstfeindschaft und konfliktverarbeitender 

Standpunktfindung 

Verstehen ist gerade bei den SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen hoch im Kurs, die sich in 

ihrem Handeln in besonderer Weise den Betroffenen als Subjekten verpflichtet fühlen. Wir sind bei 

einer unsystematischen „Befragung“ in Seminaren wie unter den BerufspraktikantInnen zu ganz ähn-

lichen Ergebnissen gekommen wie Lauff (1984, S. 64 ff): 

– Es wird mit dem Verstehen die Haltung und Absicht verbunden, eine Beziehung, eine „persönliche“ 

Beziehung zu den „Betroffenen als Mitmenschen“ herzustellen; diese soll es erlauben, ihre Absichten, 

Wünsche, Hoffnungen und Handlungen nachvollziehen zu können (etwa durch das Sich-Einfühlen 

in den anderen). 
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– Verstehen wird zugleich als eine Herausforderung an sich selbst als PraktikerIn verstanden, weil 

ich mich in diesem Prozeß mit meinen Ängsten, Vermutungen, Erwartungen, Vorurteilen, normativen 

Regeln usw. nicht ausschließen kann; d. h. ich bin mit meiner Subjektivität als PraktikerIn in diesen 

Verstehensprozeß voll einbezogen. 

– Verstehen wird so zum Brennpunkt des eigenen humanistischen, nichtentfremdeten Engagements 

für mein Gegenüber, dem ich ggf. auch handelnd helfen will, dem ich aber in keinem Fall meine 

Überzeugungen, Einschätzungen und Ziele „aufpfropfen“ will; Verstehen ist somit der kritische Ge-

genbegriff zu Kontrolle, Fremdbestimmung und Anpassung. 

Mit Verstehen ist also nicht (nur) ein bestimmtes Arbeitsverfahren oder Arbeitskonzept charakteri-

siert, sondern – wenn auch zumeist nur indirekt – eine (Alltags-)Theorie emanzipatorischer, subjekt-

bezogener Sozialarbeit/Sozialpädagogik. – Gleichzeitig entstehen immer wieder auch Bedenken, ob 

denn Verstehen tatsächlich so bruchlos subjektfreundlich ist (vgl. etwa Thiersch, 1984, bes. S. 15 f, 

22 ff; und sehr pointiert Brumlik, 1984, bes. S. 33 ff, 58 ff): 

– Ist Verstehen nicht – so wird gefragt – vielleicht ein besonders schwerwiegender Eingriff in die 

Lebenswelt und Subjektivität der „Betroffenen“, wird Ver-[69]stehen nicht betrieben, um mein Ge-

genüber besser dirigieren und manipulieren zu können, also innere Anpassungsprozesse voranzutrei-

ben; ist Verstehen deshalb nicht lediglich einfühlendes Aushorchen? 

– Wird die Anteilnahme am „Schicksal“ der „Betroffenen“ nicht zugleich zur „Begründung“, zur 

Ausrede, ihnen nicht (mehr) helfen zu können, wird Verstehen dann nicht geradezu als Ersatz für 

soziale Hilfe, für „handfeste“ Unterstützung angeboten, die ggf. die Funktion hat, daß die Sozialar-

beiterInnen/SozialpädagogInnen nicht selber in Konflikte mit Instanzen und Behörden (z. B. einer 

Wohnungsbaugesellschaft, die einen Mieter auf die Straße setzen will) geraten? 

– Ist Verstehen – um einen weiteren Einwand zu formulieren – nicht ein Moment der „neuen Inner-

lichkeit“, die es den RezipientInnen auf „beiden Seiten des Arbeitstisches“ erlaubt, sich – „nach bes-

tem Wissen und Gewissen“ – von den gesellschaftlichen Verantwortungen und Handlungsaufforde-

rungen zurückzuziehen? 

– Damit hängt schon eine andere Frage direkt zusammen: Wird Verstehen nicht unter der Hand zur 

Alternative für tatsächliche Professionalität, wird hier nicht einer ungehinderten Entprofessionalisie-

rung das Wort geredet – nach dem Motto: Verstehen ist eine allgemein-menschliche Fähigkeit, dazu 

bedarf es keiner Ausbildung, also kann Sozialarbeit/Sozialpädagogik von jedem betrieben werden? 

Ganz offensichtlich wird bei der theoretischen und praktischen Ausrichtung an Verstehens-Konzep-

tionen der Versuch unternommen, die subjektiven Interessen der Betroffenen zur Geltung zu bringen; 

genauso offensichtlich ist, daß immer wieder die Gefahr entsteht, diese subjektiven Interessen von 

den objektiven Interessen abzulösen, sie schwebend zu machen, sie innerlich auszuhöhlen und sie 

damit ihrer entscheidenden Potenz zu berauben, in subjektiv begründeter Weise auf eine Veränderung 

der eigenen Lebensumstände zu drängen und – gemeinsam mit anderen – darum praktisch zu ringen. 

Wie können nun diese Gefahren gebannt werden, ohne einem ebenso problematischen Objektivismus 

zu verfallen? Einen Hinweis darauf enthält ein weiterer Problematisierungsaspekt: Bedeutet Verste-

hen nicht immer schon zu akzeptieren, den anderen nur so zu sehen wie er sich selber sieht, d. h. 

seinen Selbsttäuschungen aufzusitzen? Diese Fragestellung findet sich schon beim Begründer der 

neueren Verstehenskonzeptionen in den Sozial- bzw. Geisteswissenschaften, bei Dilthey, und er ant-

wortete mit der Unterscheidung zwischen elementaren und höheren Formen des Verstehens; wir wol-

len seinen Problemaufriß durch eine Zitatmontage knapp deutlich machen: 

„Das Verstehen erwächst zunächst in den Interessen des praktischen Lebens. Hier sind die Personen 

auf den Verkehr miteinander angewiesen. Sie müssen sich gegenseitig verständlich machen. Einer 

muß wissen, was der andere will. So entstehen zunächst die elementaren Formen des Verstehens. 

(Dilthey, Bd. VII, S. 207) ... Der Übergang von den elementaren Formen des Verstehens zu den hö-

heren ist schon in den elementaren angelegt. Je weiter die innere Distanz zwischen einer gegebenen 

Lebensäußerung und dem Verstehenden wird, desto öfter [70] entstehen Unsicherheiten. Es wird 
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versucht, sie aufzuheben ... Wenn im Ergebnis des Verstehens eine innere Schwierigkeit oder ein 

Widerspruch mit sonst Bekanntem auftritt, wird der Verstehende zur Prüfung geführt. Er erinnert sich 

der Fälle, in denen das normale Verhältnis von Lebensäußerung und Innerem nicht stattfand. Eine 

solche Abweichung ist nun schon in den Fällen vorhanden, wenn wir unsere inneren Zustände, unsere 

Ideen und unsere Absichten durch eine undurchdringliche Haltung oder durch Schweigen dem Blick 

Unberufener entziehen. Hier wird nur die Abwesenheit einer sichtbaren Lebensäußerung von dem 

Beobachter falsch gedeutet. Aber in nicht wenigen Fällen müssen wir darauf rechnen, daß darüber 

hinaus die Absicht, uns zu täuschen, besteht (S. 210) ... Das Geheimnis der Person reizt um seiner 

selbst willen zu immer neuen und tieferen Versuchen des Verstehens. Und in solchem Verstehen 

öffnet sich das Reich der Individuen, das Menschen und ihre Schöpfungen umfaßt.“ (S. 212) 

In diese Unterscheidung von elementarem und höherem Verstehen geht ganz offensichtlich eine über-

greifende Vorstellung von menschlicher Subjektivität ein; oder anders ausgedrückt: die mögliche Be-

rechtigung, Verstehen zum Element eines interessenbezogenen Arbeitskonzeptes in der Sozialar-

beit/Sozialpädagogik zu machen, läßt sich nur im Zusammenhang mit grundlegenden subjekttheore-

tischen Erwägungen klären. Hinter diese Problemsicht von Dilthey kann es historisch kein Zurück 

geben; das heißt aber nicht, daß man seiner geisteswissenschaftlichen Antwort heute noch folgen 

muß. Vielmehr wollen wir nun deutlich machen, welche Antwort sich aufgrund der Überlegungen 

von Kap. 1.1/1.3 und Kap 2.1 anbieten.3 Dort hatten wir zunächst deutlich gemacht, daß psychische 

Konflikte, individuelle Befürchtungen, Ängste, Wünsche und Hoffnungen nicht durch unmittelbaren 

Blick auf sie zu begreifen sind, sondern nur dadurch, daß man sie als Ausdruck des Verhältnisses des 

konkreten Individuums zu seinen alltäglichen und seinen übergreifend gesellschaftlichen Lebensbe-

dingungen aufklärt. Dieses Verhältnis ist nicht starr und festgeschrieben, sondern dynamisch und 

widersprüchlich, es ist also ein Entwicklungsverhältnis des konkreten Menschen zu seinen Mitmen-

schen, seinem Alltag und seiner Geschichte. Der grundlegende Entwicklungswiderspruch liegt dabei 

darin, daß die Individuen als Subjekte die alltäglichen und übergreifend-historischen Bedingungen 

einerseits schaffen und sie somit verändern können, und daß sie ihnen andererseits vorausgesetzt sind, 

sie sich ihnen also in gewissem Sinne anpassen müssen; dieses Widerspruchsverhältnis von objekti-

ver Bestimmtheit und subjektiver Bestimmung bestimmt alle Etappen und Aspekte des individuellen 

Lebenslaufs. – Weiterhin hatten wir oben erläutert, daß die Menschen quasi auf die Gesellschaft hin 

„angelegt“ sind, daß sie die Fähigkeiten und Bedürfnisse zur Vergesellschaftung haben bzw. diese 

herausbilden können und an deren Herausbildung ein subjektives Interesse besteht, daß individuelle 

Entwicklung also immer individuelle Verge-[71]sellschaftung meint. Deshalb können sich Menschen 

grundsätzlich nicht bewußt selber schaden, können sie nicht bewußt gegen ihre objektiven Interessen 

und Bedürfnisse handeln, denn diese sind ja immer auch Aspekt der Gattungsinteressen und -bedürf-

nisse. Werden sie aber aufgrund objektiver Bedingungen (wie dies in Klassengesellschaften mit ihren 

ausbeutenden und entfremdenden Abhängigkeitsbeziehungen durchgängig der Fall ist) doch gezwun-

gen, gegen ihre Interessen und Bedürfnisse zu handeln, dann müssen ihnen relevante Aspekte dieses 

ihres eigenen Handelns und damit auch relevante Aspekte ihrer eigenen Subjektivität wie ihres Ver-

hältnisses zum Alltag und zur Geschichte unbewußt werden. Dieses Unbewußte ist nun nicht einfach 

da, wird nicht als kollektives Unbewußtes quasi mitvererbt, sondern es wird individuell „erworben“, 

ist notwendiger Aspekt der individuellen Vergesellschaftung unter den Bedingungen entfremdeter 

und selbstentfremdender gesellschaftlicher Verhältnisse: In einem solchen Fall unterstelle ich auch 

Handlungen, die mir objektiv in meinen Interessen, meiner Entwicklung schaden, daß sie mir nützen 

und daraus entsteht dann überhaupt erst die subjektive Bereitschaft, solche selbstfeindschaftlichen 

Handlungen auszuführen. Die analytische Leitfrage lautet mithin: 

Was wird mit bestimmten Handlungsstrategien subjektiv beabsichtigt und was objektiv bewirkt und 

wie spiegeln sich subjektiv entsprechende Diskrepanzen zwischen Absichten und Wirkungen wider? 

Der individuelle „Erwerb“ des Unbewußten geschieht, verläuft über die Abwehr psychischer Ent-

wicklungskonflikte. Diese Konflikte entstehen – sehr allgemein formuliert – dadurch, daß ein 

 
3 Vgl. zum nachfolgend dargestellten Konzept der psychischen Konflikte, der psychischen Konfliktabwehr und -verar-

beitung bes. H.-Osterkamp, (1976 Kap. 5.3–5.6; und 1978) sowie Holzkamp (1983, Kap. 7.5). 
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konkretes Individuum in einer konkreten Lebenssituation und -spanne eine zwiespältige Erfahrung 

macht: Es erkennt einerseits wie es seine Situation verbessern kann, wie es sie befriedigender, glückli-

cher gestalten kann, wie es sie so umstrukturieren kann, daß seine Entwicklungsinteressen – und -be-

dürfnisse besser zum Tragen kommen; und eine solche Aussicht wird emotional positiv bewertet, 

wird als Glückszuwachs, als ein Mehr an subjektiver Lebensqualität bewertet. – Andererseits ist mit 

der eigenen Interessen- und Bedürfnisdurchsetzung immer auch das Risiko des Scheiterns verbunden, 

weil es dagegen vielschichtige Widerstände, offene und verdeckte, gibt, sei es von den Eltern, dem 

Ehepartner, dem Vorgesetzten usw. Ausweitung meiner Handlungs- und Befriedigungsmöglichkei-

ten ist ohne Risiko grundsätzlich nicht möglich. Ich muß also immer auch die Möglichkeit eines 

Scheiterns meiner Absichten, u. U. sogar eine Verschlechterung gegenüber meiner gegenwärtigen 

Lebenssituation einkalkulieren: „ich kann mehr Glück gewinnen, aber es muß nicht so ausgehen, es 

kann am Schluß sogar weniger herauskommen, als ich jetzt habe.“ – Daraus folgt schon: Entwick-

lungsfreude ist immer auch Risikofreude, Risikoscheu führt immer zur Entwicklungslosigkeit und 

Interessenverleugnung. Demgegenüber besteht psychische Konfliktabwehr darin, daß das Moment 

„drohende Handlungsunfähigkeit“ bzw. „Verminderung der jetzigen Lebensqualität“ gegenüber dem 

Moment „erweiterte Handlungsfähigkeit“ führend und für die psychische Gesamtlage bestimmend 

wird. Dieses Moment gewinnt an Schärfe, wenn zugleich antizipiert wird, daß bei einer realen Be-

drohung keine oder nur unzu-[72]reichende Hilfe von anderen Menschen, ggf. auch von einer Insti-

tution zu erwarten ist. Dann wird aus der Angstbereitschaft (also der Bereitschaft, soziale und perso-

nale Existenzbedrohung individuell zur Kenntnis zu nehmen und gefühlsmäßig zum Ausdruck zu 

bringen, nämlich als Angst), manifeste Angst; d. h. ich fühle mich in einer bestimmten Situation, einer 

bestimmten Lebensetappe verunsichert, beunruhigt, ausgeliefert, hilflos – und ich weiß – im Grund-

satz – auch warum. Da nun aber manifeste Ängste unmittelbar handlungseinschränkend, lähmend 

wirken, ich mich dann „fix und fertig“, „völlig durcheinander“ fühle, mit „den Nerven am Ende bin“, 

ist zur Aufrechterhaltung einer auch nur begrenzten Handlungsfähigkeit eine Abwehr der angsterzeu-

genden Kenntnisse, Erfahrungen und Einsichten notwendig. D. h. während bei Dominanz des Kon-

fliktpols „erweiterte Handlungsfähigkeit“ konkrete Schritte zur Überwindung der Bedrängungs- und 

Abhängigkeitssituation (durch Ausweitung der Handlungsspielräume, Vertiefung der sozialen Bezie-

hungen, Erweiterung meiner Fähigkeiten) bedacht und verwirklicht werden (es also zu einer lebendi-

gen Wechselwirkung zwischen Lebensbedingungen und bedürfnisorientierter Lebensgestaltung, zwi-

schen objektiven und subjektiven Interessen kommt), wird im Falle der Konfliktabwehr das Prob-

lem/der Problemkomplex quasi ins Individuum hineinverlagert und das Problem dort gelöst; und weil 

es selbstverständlich gar nicht geht, die Ursachen eines Problems durch Bearbeitung seiner Folgen 

zu kurieren, deshalb besteht die Konflikt„lösung“ in diesem Fall in der intrapsychischen Konfliktver-

leugnung: Ich nehme die äußeren, gesellschaftlichen, sozialen, zwischenmenschlichen Zwänge in 

mich hinein, ich verinnerliche sie, sie werden – durch mein aktives Zutun – zu intrapsychischen 

Zwängen. Die aktuelle Angstfreiheit wird also durch verminderten Realitätsbezug und intrapsychi-

sche Zwänge (also – wie die Psychoanalyse sagt: durch Installierung eines Über-Ichs, eine unterdrü-

ckende Instanz dritter Person in mir selbst) erkauft. 

Da sich auf diese Weise meine Abhängigkeiten verschärfen, damit auch neue manifeste Ängste ent-

stehen, die mich wieder handlungsunfähig zu machen drohen, deshalb bedarf ein derartiger „Lösungs-

weg“ nicht nur dauerhafter intrapsychischer Abwehrleistungen gegenüber bestimmten Aspekten so-

wohl der objektiven Interessen wie auch meiner eigenen Subjektivität und Lebensweise, sondern auch 

einer Vertiefung und Ausweitung dieser Abwehrprozesse. Diese Dauerhaftigkeit und Ausweitungs-

tendenz macht die Beseitigung ihres Gewahrwerdens aus dem Bewußtsein zur subjektiven Notwen-

digkeit, weil ja das Bewußtsein darüber zugleich das Wissen um die angsterzeugenden sozialen und 

individuellen Realitätsaspekte bedeutet, die zur regressiven Bewältigung der Konflikte gerade zu ver-

leugnen sind. – Diese Abwehr ist kein einmaliger Akt, weil sich die soziale Realität immer wieder 

ändert, immer wieder neue Aspekte in ihr auftauchen, die stets von mir daraufhin befragt werden 

müssen, ob sie mir nicht gefährlich werden können. Deshalb „verbrauchen“ diese Abwehrprozesse – 

psychoanalytisch-bildhaft gesprochen – so viele „Energien“. Und weil zwischen „gefährlichen“ und 

„ungefährlichen“ Realitätsaspekten nicht trennscharf entschieden werden kann, entsteht die spontane 
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Tendenz zu immer erweiterter Aufschaukelung von Angst-[73]bereitschaft/manifester Angst und er-

weiterter Abwehr; darin liegt die regressive Entwicklungslogik solcher psychischer Abwehrprozesse. 

Diese psychischen Konfliktabwehrprozesse beziehen sich nun nicht nur auf aktuelle Wahrnehmun-

gen, sondern auch auf die „Erinnerung“ an jene Realitätsaspekte, die angstauslösend waren bzw. sind. 

Das so entstehende und bestehende „dynamische Unbewußte“ ist also ein Aspekt, ein Funktionsele-

ment der individuellen Gedächtnistätigkeit, in der diese angstauslösenden Realitätsbereiche und -mo-

mente „gespeichert“ sind, deren Erinnerung für mich subjektiv nicht verfügbar ist, weil das zugleich 

eine Wiederbelebung der nicht verarbeiteten Konflikte bedeuten würde, an der ich vordergründig 

gerade kein subjektives Interesse habe. Da die soziale Wahrnehmung wie die Selbstwahrnehmung 

durch das gespeicherte Wissen „hindurch“ stattfindet, ist dieses Unbewußte zugleich ein bedeutsamer 

Wahrnehmungsregulator, d. h. er blendet aktiv die psychische Wahrnehmung der angsterzeugenden 

objektiven Interessenmomente systematisch aus. Diese systematische Ausblendung impliziert eine 

Zerstörung der Erkenntnis von Zusammenhängen in der sozialen und personalen Wirklichkeit, damit 

auch die Einsichten in objektive und subjektive Interessenbeziehungen und -widersprüche: Man 

könnte also sagen, daß je systematischer das Unbewußte „arbeitet“, desto unsystematischer und un-

strukturierter ist die Welt- und Selbstwahrnehmung und das entsprechende objektive und subjektive 

Interessenverständnis. In bestimmten Konfliktabwehrverläufen wird diese primäre Unstrukturiertheit 

des Selbst- und Weltbezuges durch eine sekundäre, „aufgesetzte“ Strukturierung scheinbar kompen-

siert. Das äußert sich dann in einer besonderen Rigidität bei der Interpretation sozialer Tatsachen und 

beim Umgang mit anderen Menschen wie mit sich selbst. Die Qualität der Abwehrprozesse und der 

Handlungsfähigkeit stehen in einem reziproken Verhältnis zueinander. Dadurch wird auch die bio-

graphische Verdichtung von Erfahrungs-, Erkenntnis- und Gestaltungsprozessen erheblich einge-

schränkt bis verunmöglicht. Je „ausgedehnter“ daher mein Unbewußtes ist, desto weniger bin ich zu 

einer angemessenen Verarbeitung meiner Lebenserfahrungen in der Lage, desto mehr sind mir meine 

Gefühle meiner Kontrolle entzogen, werden sie auch und gerade für mich selbst undurchschaubar, 

unverständlich, fühle ich mich auf „geheimnisvolle“ Weise von ihnen bestimmt, ohne auf sie Einfluß 

ausüben zu können. 

Ein wesentlicher Aspekt der psychischen Konfliktabwehr ist also die Unklarheit über meine eigenen 

objektiven und subjektiven Interessen, über die Ziele, die mir wichtig, realistisch und verfolgenswert 

sind bzw. erscheinen. Die Übereinstimmung zwischen meinen Handlungen und Bedürfnissen wird 

immer geringer, das Verhältnis nimmt immer mehr den Charakter eines Gegensatzes an. Ich empfinde 

noch ein Unbehagen, daß etwas nicht stimmt mit mir und meinem Leben, daß ich etwas falsch mache, 

aber ich weiß weder – hinreichend – was ich falsch mache, noch was ich richtiger tun sollte. Damit 

unterliege ich aber auch immer mehr meinen „spontanen“, auf rein unmittelbare Anforderungen be-

zogenen Handlungsimpulsen und Eingebungen, handle immer weniger bewußt, begründet, mit dem 

Wissen um die gesellschaftlich verursachte „lange Kette“ von [74] Handlungsfolgen, innerhalb derer 

auch meine eigenen Handlungen und subjektiven Interessen überhaupt erst ihren spezifischen Stel-

lenwert und Sinn erhalten. So erlangen kurzfristige, unmittelbare Ziele und das Erreichen eines di-

rekten, aktuellen Wohlbefindens auch eine grundsätzliche Vorrangstellung vor der längerfristigen 

Orientierung meiner aktuellen Lebensentscheidungen; nach dem Motto: „Ich lebe heute, was küm-

mert mich das Morgen“. Das ist aber kein Ausdruck von Bedürfnisorientiertheit sondern von Bedürf-

nisverleugnung (wie wir in Kap 2.1. bei der Unterscheidung von „Subjektbeziehungen“ und „Instru-

mentalbeziehungen“ schon angedeutet hatten). Die damit verbundene subjektive Ungesichertheit (ich 

weiß nicht, was ich eigentlich tun soll, ob überhaupt, usw.) ist dabei durch die allgemeine gesell-

schaftliche Ungesichertheit unserer Lebensbedingungen auch stets nahegelegt; Konkurrenz fördert 

Einzelkämpfertum und Einsamkeit, nicht solidarisches Handeln und gemeinschaftliches Glück. 

Eben weil die entfremdende Konkurrenz und dauerhafte Existenzbedrohung Isolation und Ängste 

erzeugt, sowohl für die „Betroffenen“ wie die SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen aber auch 

nicht nur für sie, deshalb entsteht immer wieder die „spontane“ Neigung, zwischenmenschliche Be-

ziehungen als einen reinen Selbstzweck zu betrachten, und sie nicht mehr daraufhin zu befragen, was 

in ihnen an Gemeinsamkeiten, an übereinstimmenden Entwicklungsprozessen vorhanden ist und 
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umgesetzt werden kann. An die Stelle einer längerfristigen wechselseitigen Verbundenheit aufgrund 

gemeinsamer Entwicklungsinteressen und -bedürfnisse (ich habe ein Interesse, daß sich der andere 

entwickelt, weil ich mich dann auch besser/optimal bzw. überhaupt entwickle), tritt die Brüchigkeit 

reiner Sympathiebeziehungen, die wegen ihrer Undeutlichkeit, Diffusität, Vagheit stets von der realen 

Gefahr bedroht sind, daß sie kurzfristig, von heute auf morgen, abgebrochen werden. Und weil dieses 

Gefühl und diese Angst permanent vorhanden sind, deshalb klammere ich mich immer mehr an diese 

eigentlich grundlose, bodenlose Beziehung. An die Stelle der Befriedigung meines Bedürfnisses nach 

emotionaler Geborgenheit tritt jetzt die Stimmungslage permanenter Verunsicherung, das Gefühl in 

diesem „Sumpf der Sympathie“ unterzugehen, von ihm erstickt zu werden, alle Ansprüche, Ideen und 

Ziele, die mir mal wichtig waren, zu verlieren – und trotzdem nicht auszubrechen, weil ich nicht weiß, 

„ob ich das packe“, ob es dann wirklich besser wird, ob ich die emotionale „Durststrecke“ und diese 

emotionalen Anstrengungen durchstehe, wie denn dieses bessere, schönere, glücklichere Leben aus-

sieht bzw. für mich aussehen könnte. Diese „Klima“ ist also durch und durch entwicklungsfeindlich 

es dünnt die eigenen Emotionen aus, macht mich tendenziell kraftlos und „blutleer“. Die darin lie-

gende Angst vor kraftvoller Emotionalität, vor engagierten Stellungnahmen führt auch dazu, daß ich 

mein Denken in jeweils risikolosere Bahnen lenke, ich Erkenntniswege ausschlage, an deren Ende 

die Einsicht stehen könnte, daß risikohaftes Engagement erlebnisreicher ist als „blutleere intrapsy-

chische Ode“ – verbunden mit dauerhaften Versagungs- und Bedrohungsängsten. 

In einer Lebenssituation, in der ich mir der Unterstützung meiner Freundinnen, KollegInnen, Mitbe-

wohnerInnen usw. nie grundsätzlich und tendenziell si-[75]cher sein kann, muß fast jede Anforde-

rungssituation den Charakter einer existenziellen Bewährungssituation, eines sich-gerade-jetzt-be-

währen-müssens annehmen, wobei das Dauerhafte dieses „gerade jetzt“ die spezifische Streßqualität 

ausmacht. In dieser psychischen Angespanntheit sind nicht nur die kleinsten Fehler ein „Schlag ins 

psychische Kontor“, ein „subjektives Desaster“, sondern auch jede begründete Anerkennung subjek-

tiv weitgehend folgenlos, uninteressant, ja ihr Aussprechen vielleicht sogar eine besonders „hinter-

hältige“ Variante, einem, mir zu zeigen, daß man nicht erwartet hat, daß ich etwas „so leichtes“ schaf-

fen kann. Trotzdem „lechze“ ich nach solcher Anerkennung, die mir nichts bringt, obwohl sie es 

könnte. – Das hat auch noch eine andere Seite: Die Anerkennung der anderen wird zum reinen Selbst-

zweck, ich befrage deren Bewertungen nicht mehr am Maßstab meiner eigenen Interessen und Be-

dürfnisse, sondern sie sind für mich „an sich“ wichtig. Gerade dadurch behindere ich mich selber bei 

der Findung eines eigenen, meines Standpunktes, denn dies kann nur in der Auseinandersetzung mit 

den Inhalten meiner Aufgaben und ihrer Lösung und darauf beruhender sozialer Integration und emo-

tionaler Anerkennung gelingen. Die Trennung von Aufgabe und Person, von sachlicher Anforderung 

und sozialer Bestätigung und die damit verbundene Verschiebung meiner Aufmerksamkeit auf Per-

son und Bestätigung ist demgegenüber entwicklungsdesorientierend, also – blockierend. 

Quasi spiegelbildlich zur reinen Orientierung auf die Emotionen verläuft in einem anderen Abwehr-

mechanismus der Versuch ihrer weitgehenden Ignorierung: Emotionen sind dann irrational, unbe-

herrschbar, undurchschaubar, sie stören bei der „rationalen“, „klaren“, „zweckgebundenen“ und 

„funktionalen“ Bewältigung der Arbeits- und Lebensaufgaben. Das „Idealbild“ ist hier der „Mann 

mit den stahlharten Nerven, der emotionslos den schwierigsten und gefährlichsten Aufgaben nach-

geht und der selbstverständlich und deshalb erfolgreich ist, weil er so selbstverständlich selbstbe-

herrscht“ ist. Die damit in bestimmten Konstellationen verbundene Aufforderung, sich „emotionslos“ 

mit etwas auseinanderzusetzen, führt zu einer tendenziellen subjektiven Beliebigkeit meiner Lebens-

ziele. Daß die Abstimmung von subjektiven und objektiven Momenten im eigenen Leben eine – wi-

dersprüchliche und konflikthafte – Aufgabe ist, wird hier ausgeblendet „zugunsten“ einer weitrei-

chenden Unterwerfung unter und Anpassung an die objektiven Anforderungen; in diesem Selbstver-

ständnis müssen dagegen rebellierende Gefühle und Stimmungen als irrational und störend empfun-

den werden, sie haben dann keine Warnfunktion mehr („Vorsicht! Ich mache etwas falsch“) und ver-

lieren so auch die Funktion als Auslöser von Umorientierungs- und Entwicklungsprozessen, als Hin-

weise darauf, daß die o.g. Abstimmung zwischen den objektiven Interessen, Anforderungen und den 

subjektiven Interessen, Wünschen und Zielen neu bzw. überhaupt erst einmal hergestellt werden muß; 
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mögliche – grundlegende – Widersprüche zwischen Anforderungen und Wünschen können so allen-

falls untergründig weiterwirken – und müssen auch aus „Selbsterhaltungsinteresse“ in jenem Dunkel 

gehalten werden, „wo alle Katzen grau sind“ – mir also keine Entscheidungen abverlangen. 

[76] Die beschriebenen Trennungen von Emotionen und Kognitionen und damit ihre jeweilige bzw. 

wechselseitige Entwertung für die eigene Lebenspraxis sind immer auch als subjektive Reaktion auf 

die objektive Situation mangelnder soziale r Integration, unzureichender Vergesellschaftung der eige-

nen Lebensinteressen und -bedürfnisse zu begreifen. Sie bringt jene „spontane“ subjektive Tendenz zur 

Ziellosigkeit und Orientierungslosigkeit mit sich, durch die Menschen weitgehend manipulierbar wer-

den. D. h. wenn ich nicht weiß, was ich will (und nur ich selber kann es ja wissen, dies allerdings nicht 

„einfach so“, sondern in bewußter Abarbeitung an den Zielen anderer bzw. an gesellschaftlichen Zielen 

und Interessen), dann bin ich „dankbar“ dafür, daß andere mir sagen, was ich will und tun soll. Ich trete 

dann meine Interessenfindung „freiwillig“ an andere ab, ich will dann etwas für mich tun, indem ich 

andere für mich Entscheidungen treffen lasse, ich will mich dann dadurch von meiner Entscheidungs-

zwangslage befreien, daß ich mich den Entscheidungen anderer unterwerfe. Und wenn ich das tue bzw. 

getan habe, dann erwarte ich „selbstverständlich“ von den anderen dafür soziale Anerkennung und 

emotionale Zuwendung. Da ich auf diesem Wege meine eigene Abhängigkeit und Ohnmacht aber nur 

noch verstärke, somit soziale Mißerfolge und emotionale Enttäuschungen schon „vorprogrammiert“ 

sind, deshalb entsteht hier die biographische Tendenz entweder zu einer sich schrittweise verallgemei-

nernden Passivität und Bewegungslosigkeit oder aber zu einer hilf- und ziellosen Erhöhung meines 

Aktivitätsniveaus, beidesmal verbunden mit den intensiven Gefühlen der Ängstlichkeit. 

Gerade in der Situation eigener Unsicherheit ist die Auseinandersetzung mit anderen Menschen immer 

bedrohlich – und es gilt ihr möglichst aus dem Weg zu gehen. Das kann „handfest“ dadurch gesche-

hen, daß ich den Menschen direkt aus dem Wege gehe, mich von ihnen zurückziehe, womit ich selbst-

verständlich meine eigene soziale Isolation und psychische Unsicherheit nochmals verschärfe. Das 

kann auch dadurch geschehen, daß ich konfliktträchtige und für mich bedrohliche bzw. als bedrohlich 

empfundene Themen meide, zu ihnen nichts sage, das Thema versuche zu wechseln, oder mich 

„weise“ zurückhalte, den/die „Abgeklärte(n)“ spiele, u. ä. Ist der Konflikt aber nicht mehr unter, son-

dern „auf dem Tisch“, habe ich noch immer die Möglichkeit, den (tatsächlichen oder vermeintlichen) 

„Angreifer“ ins Leere laufen zu lassen, indem ich etwa eine weniger emotional „aufgeladene“ Ge-

sprächssituation fordere, indem ich Empörung als unvernünftig und damit eine unmittelbare Diskus-

sion als problemlösungshinderlich abqualifiziere (also Problemanerkennung durch Problemverschie-

bung betreibe), u. ä. In besonders „hinterhältiger“ Form kann ich dann sogar „Verständnis“ für den/die 

Kritisierende(n) zeigen, aber ihre/seine Anwürfe global als unbegründet von mir weisen und sie mir 

so auch vom Halse halten. Oder aber ich erkenne die Probleme an, erkläre sie aber verursacht durch 

bestimmte „Charakterzüge“ von mir (für die ich ggf. noch ungünstige biographische Bedingungen und 

Erlebnisse reklamiere), die es mir „ganz, ganz schwer fällt“ zu überwinden. Mit dem Motto „Du mußt 

mich schon nehmen wie ich bin“ betreibe ich Problemanerkennung [77] durch Problemverfestigung 

(mit spezifisch „charakterologischer“ oder „allgemein-anthropologischer“ Attitüde). 

Wie immer im einzelnen, ich folge dem Grundsatz, daß ich mich nicht auf Veränderungsmögliches 

festlegen lasse (darauf lege ich mich fest), ich vermeide darauf zielende Stellungnahmen und Ausei-

nandersetzungen bzw. ich versuche sie zumindest herunterzuspielen, mache dabei aus meiner Not, 

daß ich zu meinen eigenen Lebensbedingungen und -interessen nur ein weitgehend beliebiges Ver-

hältnis habe eine Tugend: ich schwebe über mir selbst und betrachte mich „von (weit) draußen“ bzw. 

„oben“. Das ist die psychische („psycho-dynamische“, psycho-logische) Grundlage für jene Art von 

„Toleranz“, „Abgeklärtheit“, „Weisheit“ und „Individualität“, die immer Konfliktscheu und Entwick-

lungsblockiertheit bedeutet und die sich zugleich, durch die positiven Anklänge, die diese „Haltun-

gen“ oder „Tugenden“ im veröffentlichten Bewußtsein haben, zugleich eine scheinhaft plausible 

Rechtfertigung für mein resignativ-defätistisches Handeln bieten. 

Nun gibt es aber keine perfekten intrapsychischen Abwehrprozesse, immer noch „lugen“ Erinne-

rungsspuren und aktuelle Stimmungen von einem besseren oder einem nur möglicherweise besseren 

Leben über meine Abwehrmauern bzw. durch ihre Risse, immer wieder erfahre ich, daß es auch 
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anders und besser ginge, daß also auch ich es besser machen könnte. Das Erlebnis des Widerspruchs 

zwischen meiner inneren Stimme“ und meinen „äußeren Taten“ wird damit immer auch zum Erlebnis 

des subjektiven Widerspruchs zwischen den „freiwillig“ akzeptierten Handlungs- und Entwicklungs-

grenzen und dagegen gerichteten kritischen Stimmungen und Handlungsimpulsen. In diesem Zusam-

menhang entstehen Schuldgefühle dadurch, daß ich es als negativ empfinde, daß ich mich gegen 

meine eigenen Wohlverhaltensanforderungen auflehne, daß ich ihnen nicht (genügend) gerecht 

werde, daß ich „maßlos“, „undankbar“, „unvernünftig“ bin – und mich genau deshalb selber (dau-

ernd) in Gefahr bringe, meine soziale und personale Sicherheit aufs Spiel setze, usw. 

Ergänzend zu den Schuldgefühlen entstehen auch Minderwertigkeitsgefühle, weil ich den eigenen 

Anforderungen ausweiche, in meiner Selbstbeschränkung bzw. Selbstinstrumentalisierung nicht er-

folgreich (genug) bin und deshalb „selbstverschuldet“ soziale und emotionale Einbußen erleide. Um-

gekehrt fühle ich mich wohl, geht es mir gut, wenn mir diese Selbstunterdrückungen gelingen, „freue“ 

ich mich über die Unterdrückung meiner eigenen Entwicklungsfreude. 

Schuldgefühle und Minderwertigkeitsgefühle werden – wie alle anderen Abwehrformen und -inhalte 

auch – bei ihrer biographischen Stabilisierung unbewußt; damit treten sie für mich, aber auch für 

meine Mitmenschen unerwartet und „unberechenbar“ auf, fühle ich mich ihnen blind und kriterienlos 

unterworfen. Ich weiß weder, warum ich dauerhaft an mir zweifle noch was ich dagegen tun kann. 

Wegen ihres freischwebenden Charakters können sie dann auch durch ganz beliebige, u. U. sogar 

gegensätzliche Anlässe ausgelöst werden, sich an Anforderungen und Personen festmachen und ent-

zünden, die „bei Lichte besehen“ damit (fast) gar nichts zu tun haben. In manchen Fällen geht die 

Entwicklung hier noch einen Schritt weiter: dann findet eine quasi nachträgliche, sekundäre [78] Bin-

dung der Schuldgefühle und des Minderwertigkeitsempfindens an Anlässe, Personen und Inhalte 

statt, die ursprünglich überhaupt nichts damit zu tun hatten, nun aber damit in eine Verbindung ge-

bracht werden – und auf diesem Wege mir es auch „erspart“ bleibt, mich mit den eigentlichen, „tie-

fergehenden“ Ursachen zu beschäftigen, wo doch diese sekundären so ungeheuer offensichtlich und 

für mich, ggf. auch für meine Mitmenschen so plausibel sind. Daraus entstehen vielfaltige, verselb-

ständigte und deshalb stereotype Konfliktverläufe. 

Vor dem Hintergrund dieses Konfliktabwehrverständnisses wird nun auch deutlicher, wogegen sich 

einige der o.g. Bedenken gegen das Verstehen richten: nämlich dagegen, durch ein sozialarbeiteri-

sches/sozialpädagogisches Handlungskonzept diese Selbstfeindschaftstendenzen zu übersehen bzw. 

sie sogar zu fördern und zu verfestigen, die psychischen Konfliktabwehrprozesse zu unterstützen, 

statt sie schrittweise zu durchbrechen, die Verinnerlichung gesellschaftlicher Abhängigkeits- und Ge-

waltverhältnisse zu stabilisieren, statt sie als solche deutlich und schrittweise rückgängig zu machen. 

Ein solches Verstehen ist gegenüber den tatsächlichen Prozessen „in“ den Subjekten weitgehend ver-

ständnislos, es fördert auf seine Weise die Spaltung zwischen objektiven und subjektiven Interessen 

und scheitert letztlich daran, daß eine solche ich-eingekapselte, tendenziell realitätsabgewendete Sub-

jektivität die wirklichen Gestaltungs- und Erlebnismöglichkeiten der Menschen nur in sehr einge-

schränkter Form zum Ausdruck bringt. Da eine tatsächliche Interessenvertretung hier nicht in den 

Blick kommt, die Individuen aber dennoch bis zu einem gewissen Grade und in gewissen Ausschnit-

ten ihre objektiven Interessen subjektiv vertreten und durchsetzen müssen, geschieht das dann vor-

rangig in der Form instrumenteller Vorteilsbeziehungen (statt in Form subjektbezogener Solidarbe-

ziehungen; vgl. Kap. 2.1). Wird Verstehen im oben skizzierten Sinne eingeschränkt, ist es solchen 

Tendenzen hin zu instrumentellen sozialen Beziehungen hilflos ausgesetzt bzw. kann ihnen nichts 

nennenswertes entgegensetzen (vgl. dazu auch Holzkamp, 1979, S. 18 f). Nochmals in anderen Wor-

ten: Verstehen ist als Arbeitskonzept in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik immer dann problematisch, 

wenn es gegenüber den Ursachen emotionaler Orientierungslosigkeit und Selbstunterdrückung, die 

in dem instrumentellen Charakter zwischenmenschlicher Beziehungen liegen, auf „verständnisvolle“ 

Weise verständnislos und damit auch alternativlos bleibt. Denn so gut dann auch alle Bemühungen 

gemeint sind (z. B. bei Gesprächen in einer Frauengruppe oder bei Ehe- und Partnerschaftsproble-

men), so wenig können sie den „Betroffenen“ wirklich helfen, tragen sie vielmehr – häufig gewiß 

entgegen guten Absichten – zur Manipulation der Ratsuchenden bei. 
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Es wäre nun aber falsch und zugleich perspektivlos, vorrangig die einzelnen SozialarbeiterInnen/So-

zialpädagogInnen für solche Tendenzen zum Subjektivismus und Psychologismus verantwortlich zu 

machen, denn die Ursachen dafür liegen in den übergreifenden gesellschaftlichen Verhältnissen, han-

delt es sich hier doch um eine Form und eine Konsequenz des (in Kap. 2.1) erläuterten Widerspruchs 

von Freiheitsverbürgung und Freiheitsentzug: „Auch für die Neutralisierung der verallgemeinerten 

Staatsbürgerrolle zahlt der Sozialstaat in der [79] Münze der Gebrauchswerte, die die Staatsbürger 

als Klienten wohlfahrtsstaatlicher Bürokratien erhalten. Klienten, das sind die Abnehmer, die in den 

Genuß des Sozialstaates kommen; und die Klientenrolle ist das Pendant, das eine zur Abstraktion 

verflüchtigte, ihrer Effektivität beraubte politische Teilnahme akzeptabel macht. Die Folgelasten der 

Institutionalisierung eines entfremdeten Modus der Mitbestimmung wird auf die Klientenrolle in ähn-

licher Weise abgewälzt wie die Last der Normalisierung der entfremdeten Arbeit auf die Konsumen-

tenrolle.“ (Habermas, 1988a, 2. Bd. S. 514 f) Damit sind jene strukturellen Zwänge umrissen, denen 

sich „Betroffene“ wie SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen – in je spezifischer Weise – ausge-

setzt sehen, deren Anerkennung – über vielfältige Mechanismen von gesetzlichen Regelungen über 

Amtsanweisungen bis hin zur Common-Sense-Propaganda der öffentlichen Meinung – nahegelegt, 

gefördert, gefordert bis erzwungen wird. Soll dem Verstehen die bei Dilthey, aber auch in den oben 

erwähnten Seminaräußerungen zugedachte entwicklungsfördernde Funktion wirklich zukommen, 

dann muß es einen Beitrag leisten zur Überwindung der Selbstfeindschaft durch das Finden eines 

eigenen Standpunktes, also der fall- bzw. individuumsspezifischen Vermittlung zwischen objektiven 

und subjektiven Interessen. Gefördert wird dabei der Prozeß der psychischen Konfliktverarbeitung, 

der im Kern darin besteht, daß die kognitive Erkenntnis des Zieles und des Weges zur Verbesserung 

der eigenen Lebenssituation in der emotionalen Bewertung gegenüber den Ängsten und Verunsiche-

rungen die „Oberhand“ gewinnt, also der konstruktive Umgang mit diesen Anforderungen vorrangig 

wird und als positive emotionale Bewertung die Risiko- und Konfliktbereitschaft entstehen läßt, die 

notwendig ist, um die eigenen Angelegenheiten in die Hände zu nehmen und sie – gemeinsam mit 

anderen – zumindest teilweise voranzubringen, – zum verallgemeinerten Nutzen aller Beteiligten. 

Diese Handlungs- und Entwicklungsbereitschaft entsteht selbstredend nicht von alleine, nicht im in-

trapsychischen Selbstlauf, sondern sie erfordert eine kognitive und emotionale Durcharbeitung der 

konkreten objektiven und subjektiven Interessenlagen und -widersprüche sowie der psychischen Ver-

arbeitung der damit verbundenen Ängste, Bedenken, Schwankungen, wie auch der Hoffnungen, 

Wünsche und Erwartungen. Hierzu gehört immer auch eine realistische Abschätzung der objektiven 

Konfliktgefahren, der subjektiven Verarbeitungsfähigkeiten (wieviele Konflikte traue ich mir zu, wie 

werde ich mit Anfeindungen, Verleumdungen usw. fertig) sowie der „Bündnismöglichkeiten“ i. w. 

S. d. W. (wer hilft mir, wenn es „brenzlig“ wird, wenn es „hart auf hart“ geht, auf wen kann ich mich 

verlassen, wer verläßt mich). Ziel des Verstehens ist es hier also nicht mehr die Betroffenen auszu-

horchen, um sie besser kontrollieren und manipulieren zu können, sondern die je konkreten, indivi-

duellen Zusammenhänge zwischen den emotionalen Stimmungen und objektiven Lebensumständen 

und -interessen schrittweise herzustellen bzw. diesen Prozeß bei den „Betroffenen“ zu fördern. Die 

je individuelle, konkrete Emotionalität wird somit als Ausdruck der subjektiven Notwendigkeit ver-

standen, die relative Abkoppelung der individuellen Lebensziele von den alltäglichen und übergrei-

fend-historischen Entwicklungsperspektiven [80] schrittweise rückgängig zu machen. Es gilt also den 

inneren Zusammenhang zwischen emotionaler Bewertung und kognitiver Erkenntnis meiner Lebens-

verhältnisse dadurch herzustellen, daß die subjektiven Stimmungen wie Ängste, Befürchtungen, „rät-

selhaftes Niedergeschlagensein“ usw. als Aufforderung betrachtet werden, sie sich selbst verständlich 

zu machen, ihnen „auf den Grund zu gehen“, sich Rechenschaft abzulegen, wann und warum sie 

auftreten, welche Momente der eigenen Lebensführung hier hoffend oder bangend ins Bewußtsein 

drängen. Diese Stimmungen enthalten somit eine Erkenntnisaufforderung; dies bedeutet umgekehrt: 

wenn ich dieser Erkenntnisaufforderung nicht nachgehe, dann nehme ich meine eigenen Gefühle 

nicht wirklich ernst, dann verweigere ich mich der psychischen Notwendigkeit, „Gefühl“ und „Ver-

stand“ zu „legieren“ (wie Walter Hollitscher das gerne ausdrückte). – Aber mehr noch: In jeder emo-

tionalen und kognitiven Erkenntnis liegt zugleich eine Handlungsaufforderung in dem Sinne: Wenn 

ich emotional diese Bedingungen als Einschränkung meiner Lebensmöglichkeiten und meiner 
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Lebensfreude empfinde, ich unter ihnen leide, wenn ich zugleich die Ursachen dafür bis zu einem 

gewissen Grade kognitiv erkannt habe, dann gilt es auch diese Bedingungen entsprechend zu verän-

dern, sie umzugestalten mit der Perspektive erhöhter Selbst- und Mitbestimmung, damit auch erhöh-

ten Lebensgenusses. Im Rahmen eines interessenbezogenen Arbeitskonzeptes will Verstehen einen 

Beitrag dazu leisten, daß die Abkoppelung der Emotionalität von den Kognitionen schrittweise rück-

gängig gemacht und überwunden wird, daß die Individuen sich selbst schrittweise (wieder) kennen-

lernen, ihre Fremdheit sich selbst gegenüber bis zu einem gewissen Grade, jetzt schon möglichen 

Grade überwinden, so daß ihnen ihre eigenen Gefühle nicht mehr (relativ) beliebig erscheinen und 

damit (relativ) gleichgültig werden, sondern daß sie tendenziell eine verpflichtende, handlungsorien-

tierende lebenspraktische Bedeutung (wieder-)erhalten, also die „Betroffenen“ schrittweise lernen, 

zu sich selbst, ihren Bedürfnissen, ihren subjektiven Interessen zu stehen und in dem Maße, wie sie 

sie aktiv durchsetzen, dabei auch objektive Interessen verwirklichen, so sich selber und ihre subjek-

tiven Interessenlagen verändern. 

In dem Maße, wie somit die Beziehungen zwischen objektiven und subjektiven Interessen sich ver-

ändern, werden auch die zwischenmenschlichen Beziehungen der Betroffenen sich umgestalten 

(müssen): denn eine aktive Durchsetzung der eigenen Entwicklungsbedürfnisse erfordert immer auch 

die schrittweise Überwindung der unmittelbaren Abhängigkeitsbeziehungen, wobei hier zugleich 

jene (tendenziell) subjekthaften Beziehungen entstehen, die die Überwindung der Abhängigkeitsbe-

ziehungen überhaupt erst möglich machen. Dagegen wird es die vielfältigsten, offenen wie verdeck-

ten Widerstände geben (offene Drohungen, „hinterhältiges“ Erzeugen von Schuldgefühlen, usw.), auf 

die die „Betroffenen“ bis zu einem gewissen Punkt dadurch sich vorbereiten bzw. vorbereitet werden 

können, daß die Berechtigung der eigenen Entwicklungsansprüche hervorgehoben und die Konse-

quenzen von pseudoharmonischen Abhängigkeitsbeziehungen (nämlich: intensives psychisches Lei-

den zu erzeugen) verdeutlicht. Mit anderen Worten: Indem Verstehen einen je individuell-konkreten 

Zusammenhang zwi-[81]schen objektiven und subjektiven Interessen herstellt klärt es auch die ob-

jektiven und subjektiven Widerstände gegen die Interessendurchsetzung auf, „verobjektiviert“ somit 

auch die psychischen Konflikte und versucht so, deren Personalisierung und Individualisierung ent-

gegenzuarbeiten. Diese Konflikte und Risiken – das dürfte schon deutlich geworden sein – werden 

nicht willkürlich provoziert, sondern sie entstehen aus den objektiven Interessenwidersprüchen unse-

rer bürgerlichen Gesellschaft (vgl. Kap. 2.1), ergeben sich aus dem o.g. Widerspruch von Bildung 

und Herrschaft. Deshalb ist die Hoffnung auf harmonische Interessenverwirklichung trügerisch und 

führt laufend zu Interessenverletzungen und Leidensdruck (der dann ggf. nochmals, nachträglich ab-

gewehrt wird, indem ich mir einrede, mehr wäre ja gar nicht möglich gewesen, ich bin so wie ich lebe 

ja „eigentlich“ doch ganz zufrieden, u. ä.). 

Ein interessenbezogenes Arbeitskonzept verbietet es von selbst, daß die SozialarbeiterInnen/Sozial-

pädagogInnen die Bedürfnisse ihrer KlientInnen selber befriedigen, denn dies liefe auf die Verschlei-

erung und Verfestigung dieser „professionellen“ Abhängigkeitsbeziehung hinaus. Standpunktfin-

dung im hier umrissenen Sinne meint vielmehr die Fähigkeit und Bereitschaft der „Betroffenen“ zu 

fördern, ihre Interessen und Wünsche selber zu erkennen, sie sich selbst und anderen deutlich zu 

machen und soweit wie möglich – mit den „geeigneten“ Mitmenschen – umzusetzen. Dies nicht in 

dem Sinne, daß es nun gelte und „koste es, was es wolle“, die eigenen, nur privat, individualistisch 

und egoistisch verstandenen Interessen „ohne Rücksicht auf Verluste“ durchzusetzen; sondern die ob-

jektiv vorhandenen Interessenähnlichkeiten und -überschneidungen, manchmal sogar -identitäten, 

subjektiv zu erkennen und zum zentralen Element der Interessenverwirklichung dadurch zu machen, 

daß ich meine nicht nur kurzfristigen, sondern auch und gerade mittel- und langfristigen Interessen auf 

die Interessen der anderen beziehe und damit mir und den anderen die Möglichkeit schaffe, gemeinsam 

unsere je individuellen, aber nie nur individuellen Interessen zur Geltung zu bringen. D. h. ich trage 

hier zur Realisierung der individuellen Interessen der anderen bei, weil das auch in meinem Interesse 

liegt – und umgekehrt. In diesem Sinne erfordert die Erweiterung der Selbstbestimmungsmöglichkei-

ten durch Erweiterung der gesellschaftlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten die Herausbildung sub-

jektiver Solidarisierungsfähigkeiten (vgl. Klafki, 1985a, S. 17), also der Fähigkeiten zum Aufbau sub-

jekthafter Lebensbeziehungen. Fördert das Verstehen in diesem Sinne die Standpunktfindung, dann 
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ist es gegenüber der subjektiv-emotionalen Seite der Instrumentalbeziehungen nicht mehr verständ-

nislos, sondern versteht sie als eingeschlossene, eingeschränkte Form menschlicher Lebens- und Er-

lebensmöglichkeiten, die es gilt, schrittweise durch die Überwindung objektiver und subjektiver Be-

hinderungen ihren eigentlichen menschlichen Möglichkeiten näherzubringen. „Die Klarheit der Ziel-

vorstellungen als Grundlage und Bedingung persönlicher Stabilität und des allgemeinen Engage-

ments, die sich nur über die aktive Vertretung der Bedürfnisse in der Erweiterung der individuellen 

Handlungsmöglichkeiten herausbilden kann, ist somit zugleich die zentrale Voraussetzung für die 

Offenheit der Mitmenschen [82] untereinander und damit eindeutiger und zuverlässiger Beziehungen 

als Grundlage der vollen Realisierung menschlicher Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten.“ (H.-

Osterkamp, 1978, S. 72) 

Aus diesen Überlegungen folgt nun auch, daß sozialarbeiterisches/sozialpädagogisches Handeln im-

mer dann problematisch wird, wenn es sich (z. B. in einer Frauengruppe, in einer Jugendgruppe) 

darauf beschränkt, das jeweils unmittelbare Leiden an bestimmten Situationen und Problemen zu 

thematisieren, ohne den je spezifischen und z. T. recht unterschiedlichen sozialen „background“ der 

Gruppenmitglieder genau zu beachten. Erst wenn die Interessenübereinstimmungen und -differenzen 

(z. B. zwischen den verschiedenen Frauen, die im Frauenhaus von der Sozialhilfe leben müssen) in 

der Arbeit bekannt und berücksichtigt werden, können sich die einzelnen Mitglieder in der Gruppe 

begründet, d. h. ohne von ihren konkreten objektiven und subjektiven Interessen abstrahieren zu müs-

sen, „geborgen“ fühlen, „bringt“ ihnen die Gruppe tatsächlich was, müssen sie sich das nicht einbil-

den oder einreden oder über ihre Enttäuschungen hinwegtäuschen. Dies ist allerdings kein glatter, 

gradliniger Prozeß, sondern er ist für alle Beteiligten mit Konflikten verbunden, für den je einzelnen 

wie auch die ganze Gruppe. Zur eigenen Emotionalität, den eigenen Ansprüchen und Hoffnungen zu 

stehen, ihrer Einschränkung oder Banalisierung („ist das denn wirklich so wichtig“, „wozu denn der 

ganze Aufwand“) zu widerstehen, bedeutet zunächst einmal, die emotionale Seite der Beziehungen 

zuzuspitzen, bedeutet also, daß es „ganz schön Zoff geben“ kann. Dieser „Zoff“ ist dann produktiv, 

wenn er nicht als Selbstzweck oder Endstufe der Entwicklung begriffen wird, sondern als ein not-

wendiges Durchgangsstadium und Mittel der eigenen Standpunktfindung, die es weiterzuentwickeln 

gilt in Richtung auf gezieltere und solidarischere Interessenartikulation und -durchsetzung. 

Nun können aus solchen Konflikten durchaus subjektive Überforderungen entstehen, selbstverständ-

lich können die Betroffenen ihre subjektiven „Belastungs“grenzen falsch einschätzen und „naiv“ in 

ein gewisses persönliches „Chaos“ hineinlaufen, muß also bei solchen Entwicklungen immer mit 

Stillstand und Rückschlägen gerechnet werden, bedeutet ein bewußtes Verhältnis zu mir selbst immer 

auch, daß ich versuche, meine eigenen subjektiven Entwicklungsmöglichkeiten und Konfliktbereit-

schaften und -verarbeitungsfähigkeiten realistisch abzuschätzen – anderen dabei zu helfen. Der Um-

gang mit dem „Realitätssinn“ ist aber in den Fällen keineswegs realistisch, wo er als Ausrede dafür 

dient, daß ich wieder zurückstecke und mich zurückziehe, also die eigenen subjektiven Möglichkeiten 

(radikal) unterschätze und unterschreite. Gerade hier muß Verstehen herausfordernd sein; damit dies 

aber nicht zur Überforderung wird, sind die SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen in ganz beson-

derer Weise gefordert, die konfliktträchtige Welt- und Selbsterprobung der „Betroffenen“ so weit wie 

möglich zu unterstützen und abzusichern, und in dem Fall, wo es doch zur Überforderung kommt, 

ihnen bei der produktiven Verarbeitung dieser aktuellen Grenzerfahrungen zu helfen; und zwar mit 

der Perspektive, diese Verarbeitungsgrenzen schrittweise auszudehnen. 

[83] In diesem Zusammenhang kann es sowohl für die „Betroffenen“ wie auch für die Sozialarbeite-

rInnen/SozialpädagogInnen zu Überschreitungskonflikten kommen, also zur unmittelbaren Notwen-

digkeit, bestehende gesetzliche Regelungen, Dienstanweisungen, institutionelle Vorschriften punk-

tuell zu verletzen – im Bewußtsein darüber, daß dies für beide Seiten erhebliche Konsequenzen haben 

kann (wenn ich z. B. als DrogenarbeiterIn die „Flucht“ eines Drogenabhängigen aus meiner Klinik 

nicht sofort melde und damit nicht nur meine Kündigung, sondern auch Strafverfolgung riskiere, mir 

dies aber tragbar wie notwendig erscheint, weil diese „flucht“ aus der Klinik sich mir als ein notwen-

diges „Austesten“ der eigenen Interessen des Betroffenen darstellt – der „Test“, ob ich schon stand-

haft bin und in der Scene keinen Stoff annehme – was pädagogisch notwendig, aber juristisch 
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verboten ist). Das Durchstehen solcher Überschreitungskonflikte, solcher „begrenzten Regelverlet-

zungen“ (Habermas), ist eine wichtige Bewährungsprobe für die Qualität der „Beziehung“ zwischen 

„Betroffenen“ und „Profis“, hier zeigt sich schlaglichtartig, ob und wie sich beide wechselseitig auf-

einander verlassen können, ob ihr Vertrauen aufeinander Bestand hat, weil es dafür „handfeste“ 

Gründe gibt. „Auf der Grundlage der reziproken Gewißheit, daß der andere aus seinem ureigensten 

Interesse heraus sein Bestes für mich geben muß, sind Subjektbeziehungen durch Angstlosigkeit, 

Freiheit, Offenheit und Eindeutigkeit der wechselseitigen Zuwendung charakterisiert. Widersprüche 

zwischen den Beteiligten kann es hier niemals über die Hauptsache, das Ziel geben, sondern nur über 

die abgeleitete Frage des besten Weges dorthin, wobei solche Widersprüche durch die wechselseitige 

Gewißheit, daß auch bei der Suche nach dem richtigen Weg der jeweils andere sein Bestes geben 

wird und von mir das gleiche weiß, auf der Basis der prinzipiellen Verbundenheit nicht auf ‚persön-

liche‘, ‚empfindliche‘ Weise, sondern in optimaler Sachgerechtigkeit ausgetragen und aufgehoben 

werden können.“ (Holzkamp, 1979, S. 14; alle Sperrungen entfernt, d. Verf.) 

Verstehen bedeutet im Rahmen unseres interessenbegründeten Arbeitskonzeptes also – um unsere 

Überlegungen knapp zusammenzufassen – die produktive Entfaltung des Spannungs- und Wider-

spruchsverhältnisses von Selbstfeindschaft und Standpunktfindung. Es thematisiert das je individu-

elle (bzw. fallspezifische) Verhältnis des Subjekts zu seinen Lebensbedingungen in der kritischen 

Absicht, die Selbstfeindschaftsprozesse als solche und in ihren Ursachen deutlich zu machen. Dies 

geschieht zugleich auf konstruktive Weise, indem die subjektiven Entwicklungsnotwendigkeiten und 

-absichten zur Geltung gebracht werden durch die Unterstützung und Absicherung der eigenen Inte-

ressenartikulation und Standpunktfindung. Im Verstehen wird somit aus der Subjektperspektive die 

Beziehung zwischen je individueller, personaler Befindlichkeit, Emotionalität, Denk- und Wahrneh-

mungsweise und den Lebensvoraussetzungen hergestellt und produktiv“ wirksam gemacht, d. h. in 

Bewegung versetzt. Die pädagogischen Zielsetzungen stellen sich in diesem Zusammenhang als 

„Brücke“, als je personale Vermittlungsschritte zwischen objektiven Lebensbedingungen und sub-

jektiven Lebensinteressen dar. [84] 

2.3 Entwicklungsförderung zwischen therapeutisierender Defizitbeseitigung und gemeinwesen-

bezogener Herausbildung von Handlungsfähigkeit 

Ein zentrales Moment zumindest der traditionellen Formen von Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist die 

Orientierung an den Defiziten und ihrer Aufhebung. Dies zeigt sich u. a. an folgenden Zielen, Ab-

sichten, Handlungen und (alltags-) theoretischen Erwägungen:4 

– Das angenommene Defizit ist die Voraussetzung dafür, daß Institutionen oder Personen der Sozi-

alarbeit/Sozialpädagogik überhaupt aktiv werden (z. B. bei vermuteter Verwahrlosung eines Kindes 

das Jugendamt); bzw. die Existenzberechtigung einer Institution (z. B. eines Gemeinwesenzentrums) 

wird damit gerechtfertigt („begründet“), daß die Bewohner (z. B. eines sozialen Brennpunktes) in 

besonderer Häufung zwischenmenschliche bzw. psychische Defizite aufweisen, um die sich Sozial-

arbeit/Sozialpädagogik „zu kümmern habe“. 

– In dieser oder jener Weise wird vorausgesetzt, daß bestimmte Personen mit ihrem Verhalten „stö-

ren“ (z. B. „randalierende“ Jugendliche oder orientierungslose ältere Menschen oder die Patienten 

eines naheliegenden Psychiatrischen Krankenhauses), daß sie das „geregelte“ Zusammenleben er-

schweren, vielleicht sogar in Unordnung bringen, damit auch die Selbstverständlichkeiten dieses Zu-

sammenlebens (z. B. einer Villengegend in einem Großstadt-Vorort) praktisch in Frage stellen, und 

daß diese „Störungen“ nun nicht durch unmittelbare Repression (z. B. die Polizei oder Jugendpolizei, 

oder durch Ausgangsverbot der älteren Menschen bzw. der Patienten des Psychiatrischen Kranken-

hauses) gelöst werden sollen, sondern durch „soziale“ und „pädagogische“ Maßnahmen. 

– Die negativen Vorstellungen von „Defiziten“ und „Störungen“ setzten immer – gewußt oder nicht 

– voraus, daß eine positive Bestimmung dessen „wie“ Menschen sich zu verhalten haben, wie sie zu 

 
4 Kritisch analysierte Beispiele für die folgenden Handlungs- und Denkmuster finden sich etwa bei Jungblut (1982, S. 

220 ff, 230 f), Leube (1982, S. 185 ff) und Meinhold (1982, S. 166 f, 173 f). 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 53 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

denken, zu fühlen, wahrzunehmen und zu interagieren haben, vorhanden ist; d. h. es wird eine inhalt-

lich faßbare „Normalität“ angenommen, von der die KlientInnen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik in 

dieser oder jener Weise „abweichen“. 

– Zugleich wird unterstellt, daß diese „Abweichungen“ in den konkreten Individuen nicht nur ihre 

Erscheinungsformen (z. B. besondere, scheinbar grundlose Aggressivität), sondern auch ihre Ursache 

haben (in rein intrapsychischen Konflikten), daß sie daher einerseits dafür weitgehend verantwortlich 

sind und daß ihnen andererseits mit Handlungsformen, die an der psychologischen Beratung und 

Therapie orientiert sind (mit dem Ziel: Widerherstellung oder Stärkung der psychischen Funktionen), 

zu helfen ist – und geholfen werden [85] kann. Hieraus erklärt sich auch die enge Beziehung zwischen 

diesem „klinischen“ Denkansatz und der traditionellen Einzelfallhilfe. 

– Nun wird im „klinischen Paradigma“ aber nicht nur eine Beziehung zwischen Normalverletzung 

und Hilfsbedürftigkeit vorausgesetzt, sondern zugleich tritt der Professionelle als der Normale und 

der über Normalität informierte Abweichungen Erkennende auf, d. h. wir haben es hier immer auch 

mit einem Machtgefälle zu tun (was sich z. B. in der Aktenführung, bei der Vorbereitung gerichtlicher 

Entscheidungen u. ä. unmittelbar auswirkt). Angenommenes Normalitätsgefälle und reales Machtge-

fälle ergänzen und bedingen sich somit gegenseitig. 

Schon in diesen wenigen Beispielen (die LeserInnen werden recht zwanglos viele weitere hinzufügen 

können) wird eine Reihe von Problemen angesprochen. Wir wollen uns zunächst dem eigentlichen 

argumentativen Kern zuwenden, der in der Annahme besteht, daß es mittels eines (wie auch immer 

gestalteten) diagnostischen Verfahrens möglich ist, bestimmte „problematische“ Entwicklungen ei-

ner „Persönlichkeit“ in objektiver, intersubjektiv überprüfbarer Weise festzustellen und diese „wis-

senschaftlich“ festgestellten Entwicklungsmängel durch ein entsprechendes Beratungs- und Thera-

pieverfahren aufzuheben (aus dieser Nähe der klinischen Denkweise zum diagnostischen Verfahren 

entsteht auch die Tendenz in der praktischen Sozialarbeit/Sozialpädagogik, in „schwierigen“ Fällen 

den „kompetenten“ Rat von PsychologInnen einzuholen). Diese Hoffnungen auf die Diagnostik als 

Begründungsverfahren für das eigene Handeln sind aber im wesentlichen unbegründet (vgl. zum fol-

genden Holzkamp, 1985a, bes. S. 96 ff; und grundlegend Dreier, 1986): Denn die Diagnostik setzt 

zunächst einmal voraus, daß es möglich und sinnvoll ist, an Menschen, die mir im alltäglichen Zu-

sammenleben begegnen, spezifische Merkmale, Stärken, Schwächen, Besonderheiten (z. B. Ängst-

lichkeit, Gesprächsintensität, Aufnahmebereitschaft, Willensschwäche) herauszuheben, aus denen 

sich dann für mich wie für mein Gegenüber, aber auch für andere deren „Besonderheit“, deren „We-

sen“, deren „Sein“ als Mensch, als konkretes Individuum, als einheitliche Person ergeben. Aufgrund 

dieser (scheinbar) erkannten, situationsüberdauernden Besonderheiten wird nun auch das je konkrete 

Verhalten in je spezifischen Situationen (in der Familie, gegenüber den Nachbarn, auf dem Fußball-

platz, bei einer Polizeikontrolle usw.) als Ausfluß seines Charakters, eines spezifischen Charakterzu-

ges angeblich hinreichend erklärbar. Wir sagen schon „angeblich“, weil diese Heraushebung von 

Persönlichkeitsmerkmalen, die als praktische Orientierungshilfe dienen soll, bereits dadurch erreicht 

wurde, daß vielfältige Wirklichkeitsaspekte ausgeklammert wurden (z. B. in welchen Situationen der 

Betroffene ängstlich, zurückhaltend, aggressiv usw. reagierte), wobei – und das ist wichtig – diese 

Ausblendungen nicht als erkenntnisbehindernd angesehen werden (was ja auch heißt, daß über sie 

nicht diskutiert zu werden braucht). So betrachtet sind diese Persönlichkeitsvorstellungen ein Instru-

ment, um über andere Kontrolle auszuüben, weil ich als Professionelle(r) aufgrund meiner „charak-

terkundlichen“ und diagnostischen Fähigkeiten ohnehin besser weiß als die „Betroffenen“ selber“, 

daß ihnen etwas fehlt [86] und ggf. sogar meine, daß ich weiß, was ihnen fehlt. Von einem derartigen 

Herangehen berichtet Meinhold (1982, S. 177) in einem eindrucksvollen Beispiel: „Die Mitarbei-

ter[in] einer Familienfürsorgestelle wirbt Klientinnen für eine ‚Frauengruppe‘. Diese Mitarbeiterin 

setzt voraus, daß die Klientinnen ‚Probleme haben‘. Sie möchte die Frauen ermutigen, in den Grup-

pensitzungen über ihre Probleme zu sprechen. Auf dieses Vorhaben hat sie sich durch eine Fortbil-

dung über ‚Gesprächsführung in Gruppen‘ vorbereitet. Die Frauen erwähnen bei einem der ersten 

Treffen das ‚Problem‘ der ungünstigen Verkehrsbedingungen im Wohngebiet. Einige fragen, ob man 

ein Fahrzeug organisieren könne, um hin und wieder zu den Kinos in der weiter entfernten City zu 
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fahren. Und wenn dieses nicht klappen sollte – so schlagen andere vor – könne man gemeinsam ein 

näher gelegenes Bowling-Center aufsuchen, weil sonst in diesem Gebiet ‚nichts los sei‘. Die Mitar-

beiterin ist enttäuscht. Sie besteht darauf, über Probleme zu reden. Die Gruppe löst sich nach kurzer 

Zeit auf.“ 

Die hier beispielhaft zutage tretende, machtgestützte Willkür im (professionellen) Umgang mit anderen 

Menschen, mit „Betroffenen“, ist nun nicht durch die mangelnde Kompetenz dieser Sozialarbeiterin 

verursacht (das wäre dann schon wieder eine Personalisierung und die Konstruktion eines Persönlich-

keitsmerkmals „im problemaufdeckenden Umgang mit Frauen tendenziell ungeeignet“), sondern es 

resultiert aus der grundsätzlichen Willkür diagnostischer bzw. quasi-diagnostischer Urteilsbildung, 

in der der zwischenmenschliche Realitätsverlust, die Erfahrungseinschränkung und das interpersonale 

Kontroll- und Unterdrückungsinteresse gegenüber den Betroffenen besonders durch den Abbruch eines 

kritischen, hinterfragenden Kommunikationsprozesses stabilisiert wird und somit – wie im Beispiel 

– besserwisserisch „über die Menschen“ statt „mit den Menschen“ gesprochen wird. Zugespitzt ist 

hier darauf zu verweisen, „daß (wie letztlich auch von niemandem ernsthaft geleugnet wird) in der 

traditionellen Persönlichkeitsdiagnostik keines der hier selbst aufgestellten statistischen Kriterien für 

die Gültigkeit und inhaltliche Aussagekraft der diagnostischen Urteile auch nur annähernd erfüllbar 

ist (so daß man in den einschlägigen empirischen Prüfungen an Interpretationen der Befunde durch-

gängig kaum mehr findet als – mittlerweile schon ritualisierte – Ausreden und Surrogat-Angebote) ... 

Dies ist auch kein Wunder, da durch den Abbruch der intersubjektiven Verständigung/Erfahrungsge-

winnung die interessierte Mithilfe der Betroffenen bei der Klärung ihrer eigenen Entwicklungsmög-

lichkeiten und -beschränkungen im Dienst der Verbesserung ihrer Lebensqualität hier ja zugunsten 

eines obskuren diagnostischen ‚Indizienprozesses‘ vorsätzlich ausgeschlossen ist.“ (Holzkamp, 

1985a, S. 97; alle Sperrungen entfernt, d. Verf.) Und er schlußfolgert daraus (ebd.): „Wenn man nun 

angesichts dieser Problemlage der Frage nicht ausweicht, warum die gängigen persönlichkeitsdiag-

nostischen Konzepte und Verfahren trotz ihres geringen bzw. unausweisbaren Erkenntniswertes nicht 

etwa fallen gelassen, sondern im Gegenteil immer weitergehend ausgebaut, perfektioniert und durch-

gesetzt werden, so sollte man auch die Berechtigung der Konsequenz wenigstens für möglich halten, 

daß es um wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dabei nicht [87] (mindestens aber nicht in erster Li-

nie) gehen kann: Vielmehr spricht m. E. alles dafür, daß hier das herrschende Interesse an der ideolo-

gischen Personalisierung/Individualisierung der gesellschaftlichen Privilegierung, Benachteiligung 

und Ausgrenzung von Menschen(gruppen) sich (hinter dem Rücken der Psychologen) als bestimmend 

durchgesetzt hat, und die wissenschaftliche Aufmachung demgegenüber nur eine dienende Legitimie-

rungs- und Verschleierungsfunktion erfüllt ...“ (alle Sperrungen entfernt, d. Verf.)5 

Es dürfte deutlich geworden sein, daß dem klinischen Denkansatz (einschließlich seiner vulgarisier-

ten Formen) mit seinen diagnostischen Verfahren und seiner Absicht, „Defizite“ aufzuheben, die 

grundlegende Tendenz innewohnt, die subjektiven Interessen gegenüber den objektiven zu verselb-

ständigen und zu vereinseitigen, und zugleich über diese subjektiven Interessen Aussagen zu machen 

und quasi-therapeutische Konzepte für ihre „Entfaltung“ zu entwerfen und zu praktizieren, ohne die 

bewußte Zustimmung der Betroffenen, ggf. sogar gegen ihre Absichten und Selbsteinschätzungen. 

Dieser Denk- und Handlungsansatz ist also nicht nur willkürlich und normativ-zensierend, sondern 

er fördert auch opportunistische Zustimmung erheblich mehr als reflektierte Einsichten, mit ihm kann 

ich mich als PraktikerIn scheinbar auf die Subjekte einlassen und zugleich vor den „Betroffenen“ und 

anderen (z. B. in meiner Institution) verbergen, daß ich die „Betroffenen“ in Wirklichkeit überhaupt 

nicht verstehe. 

 
5 In ganz ähnlicher Weise argumentiert Meinhold (1986, S. 55): „Die weite Verbreitung und Beliebtheit psychologisie-

render Deutungen hat diese zu Bestandteilen des Alltagswissens werden lassen, welche nahezu unbegrenzt einsetzbar 

sind: Politiker nutzen psychologisierende Deutungsmuster, um Mütter von außerhäuslicher Berufstätigkeit fernzuhalten; 

der chemischen Industrie liefern diese Deutungsmuster in Gestalt entsprechender Krankheitsmythen willkommene Argu-

mente zur Verharmlosung krebserzeugender Substanzen; und erwachsenen Menschen hellen sie, bei Partnerschaftskrisen 

und beruflichen Mißerfolgen die Schuld hierfür bei ihren möglicherweise längst verstorbenen Eltern zu finden ... Die 

Sprache psychologisierender Deutungsmuster zeichnet sich durch eine eigentümliche Gegenstandsblindheit aus ...“ 
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Als (ggf. zusätzliche) subjektive und institutionelle Rechtfertigung für ein solches verstehensfeindli-

ches Kontrollverhalten gegenüber denjenigen, denen ich helfen will oder soll, dient dann auch die 

Unterstellung, daß die Betroffenen „irrational“ handeln: Vor dem Hintergrund meiner „Vernunfter-

wartungen“ an das Handeln der Betroffenen (daß er doch z. B. froh sein soll, jetzt endlich einen Platz 

in einer Drogenklinik bekommen zu haben) erscheint mir ein gegenteiliges Verhalten (Verzicht auf 

dieses Angebot) dann „vernunftswidrig“, „irrational“, wobei ich „großzügig“ die zentrale Frage über-

gehe, warum der Betreffende denn so handelt, welche subjektiven Gründe es ihm durchaus sinnvoll 

erscheinen lassen, auf ein solches Angebot eben nicht einzugehen und ob dies nicht vielleicht tatsäch-

lich mit seinen objektiven Interessen übereinstimmt (weil er sich – im Beispiel – von der extremen 

Repressivität der Klinik zu Recht keine Hilfe verspricht, weil er es absurd findet, daß er erst „clean“ 

sein muß, bevor ihm pädagogisch und therapeutisch geholfen wird, weil er sich nicht „von denen“ 

umkrempeln lassen will und deshalb u. U. lieber in den Knast statt in die Klinik geht, usw.). – Aber 

selbst dann, wenn ich als PraktikerIn die begründete Vermutung äußern kann, [88] daß eine entspre-

chende Handlung nicht im objektiven Interesse des „Betroffenen“ liegt, ihr also vermutlich selbst-

feindschaftliche Tendenzen zugrundeliegen, ist eine von außen gesetzte, normierte, unhinterfragbare 

Setzung von pädagogischen Zielen und Wegen genau der falsche Weg, muß ich mich hier vielmehr 

auf das schwierige Widerspruchsfeld von Selbstfeindschaft und Standpunktfindung einlassen (vgl. 

dazu den vorangegangenen Abschnitt dieses curricularen Bausteins). 

Es ist anzunehmen, daß wir bei den kritisch eingestellten SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen 

mit den bisherigen Argumenten gegen die Defizitorientierung und dem darin enthaltenen autoritären 

Normativismus weitgehend Zustimmung gefunden haben. Daß in diesem klinischen Paradigma aber 

noch ganz andere Gefahren lauern, gerade für engagierte PraktikerInnen, wollen wir an einem ande-

ren, sozialpolitisch und pädagogisch besonders wichtigen Problemkomplex verdeutlichen, nämlich 

dem Verhältnis von Arbeitslosigkeit und Subjektentwicklung6. Die verschiedenen Befunde über die 

psychische Seite der Arbeitslosigkeit besagen knapp zusammengefaßt ungefähr dies: Die ältere De-

privationsforschung stellte bei Arbeitslosen eine Zerstörung der Zeitstrukturen, eine Minderung des 

Selbstwertgefühls, die Intensivierung von Ohnmachtserfahrungen, das Zurückgeworfensein ins Pri-

vatleben sowie die deutliche bis drastische Abnahme der politischen und kulturellen Interessen fest. 

Sie faßte die Ergebnisse typologisch zusammen in den „Ungebrochenen“, den „Resignierten“, den 

„Verzweifelten“ und den „Apathischen“ (vgl. etwa Jahoda u. a., 1982, bes. S. 64 ff). Die neuere 

psychologische Arbeitslosenforschung brachte differenzierte, und besonders: widersprüchliche Re-

sultate hervor: Sie verweist auf die Bedeutung anderer, nicht unmittelbar mit der Arbeit(slosigkeit) 

zusammenhängende Lebensbereiche, auf die Relevanz der bisherigen Sozialisationsprozesse für die 

Verarbeitung dieser psycho-sozialen „Belastungen“, den allgemeinen Wertewandel und die damit 

sich ändernde Einstellung zur Arbeit, insbesondere verweist sie darauf, daß die Arbeitslosigkeit indi-

viduell negative und positive „Folgen“ hat: für die interne Zeitstrukturierung, für das Engagement 

außerhalb der Privatsphäre, für die – z. T. extreme – Erhöhung der Aktionsbereitschaft bis hin dazu, 

daß die Identität aus dem sozialen Status der Arbeitslosigkeit selber gewonnen wird. 

Betrachten wir diese Befunde insgesamt, stellen wir fest, daß von den „Folgen“ der Arbeitslosigkeit 

gar nicht gesprochen werden kann, sondern daß diese vielschichtig sind und – was noch wichtiger ist 

– sich als widersprüchliche herausstellen, daß also die objektiv eindeutige soziale Situation, die Ar-

beitslosigkeit, subjektiv vieldeutige bis gegensätzliche „Folgen“ hat. An diesen Befunden wird sich 

– das steht zu vermuten – wenig ändern, wenn die Untersuchungsinstrumentarien u. ä. verbessert 

werden. – Es könnte nun allerdings noch – in ideologiekritischer Absicht – angenommen werden, daß 

es sich hier um den Versuch der veröffent-[89]lichten, herrschenden Meinung handelt, gestützt auf 

pseudo-wissenschaftliche Befunde, die psychischen „Folgen“ der Arbeitslosigkeit zu verharmlosen 

oder sogar zu verleugnen, um so vom sozialpolitischen Skandal Nr. 1 in den hochentwickelten kapi-

talistischen Ländern, der Arbeitslosigkeit, abzulenken. Gewiß spielt dies bei der ideologischen Figur 

 
6 Wir orientieren uns in der weiteren Darstellung hauptsächlich an Holzkamp (1986a); das angesprochene empirische 

Material ist u. a. ausgebreitet und aufbereitet in: Jahoda u. a. (1982); Maiers/Markard (1980); Kieselbach/Offe (1979) und 

Wacker (1976, 1978). 
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„Freiheit durch Freizeit“ bzw. „Arbeitslosigkeit als neue Freizügigkeit“ eine gewisse Rolle. Und den-

noch: wem tun engagierte SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen eigentlich einen Gefallen, wenn 

sie einen eindeutigen und negativen Zusammenhang zwischen der objektiven Bedingung Arbeitslo-

sigkeit und den subjektiven Lebensinteressen und Befindlichkeiten herstellen (und damit zur älteren 

psychologischen Arbeitslosigkeit zurückkehren)? Gewiß nicht denjenigen, die von Arbeitslosigkeit 

betroffen sind, denn sie tragen entgegen gut und kritisch gemeinter Absicht – mit dazu bei, daß die 

Arbeitslosen abgestempelt, ausgegrenzt usw. werden, daß bei ihnen – ähnlich wie im oben angespro-

chenen „diagnostischen Indizienprozeß“ – nach den negativen psychischen Folgen der Arbeitslosig-

keit „gesucht“ wird (ähnlich wie im Beispiel von Meinhold die Sozialarbeiterin nach den ‚Problemen‘ 

der Frauen suchte). Auffällig ist also, „daß auch die kritische bzw. fortschrittliche psychologische 

Arbeitslosenforschung den ‚entsubjektivierenden‘ Fallstricken der traditionellen Arbeitslosenfor-

schung bisher deswegen nicht recht entkommen konnte, weil sie unreflektiert mit dieser die Grund-

fragestellung teilte, nämlich voraussetzte, es müsse bei der psychologischen Annäherung an das Prob-

lem der Arbeitslosigkeit selbstverständlich um die Erforschung der psychischen ‚Wirkungen‘, ‚Fol-

gen‘, oder auch ‚psychischen Korrelate‘, die besondere Qualität des ‚Niederschlags‘ der Arbeitslo-

sigkeit ‚in der psychischen Verfassung‘ ... gehen ... Sofern man unhinterfragt läßt, daß ‚Einwirkung‘ 

das angemessene Konzept zur Fassung der Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und arbeitslosem 

Subjekt ist, hat man nämlich der traditionell-psychologischen Sichtweise, der gemäß die Arbeitslo-

sigkeit theoretisch als ‚Stimulus-Situation‘ und methodisch als ‚unabhängige Variable‘ aufzufassen 

sei, nichts begründetes entgegenzusetzen, da es sich tatsächlich dabei um nichts anderes handelt, als 

bestimmt geartete ‚Terminologisierungen‘ des ‚Einwirkungs‘-Konzeptes.“ (Holzkamp, 1986, S. 22) 

Wenn die Subjektseite im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit, aber auch beim Leben in unters-

ten Lohngruppen, in sozialen Brennpunkten, in Obdachlosengebieten u. ä., weitgehend ausgeklam-

mert wird, dann sehen wir darin eine Art von hilfloser Sozialkritik, die das voraussetzt, was sie kriti-

sieren will, den subjektverleugnenden Objektstatus der Betroffenen. Das ist gewiß gut gemeint, aber 

es nützt weder den „Betroffenen“ noch den kritisch Engagierten, sondern – wenn auch in wider-

sprüchlicher Weise! – denjenigen, die die „Betroffenen“ tatsächlich gerne in einem reinen Objektsta-

tus sehen/sähen: den Herrschenden bzw. den herrschenden Instanzen. Insgesamt wird hier nämlich 

die Unfähigkeit der „Betroffenen“ unterstellt, ihre subjektiven Interessen an Umgestaltung der objek-

tiven Bedingungen zumindest an bestimmten Punkten (z. B. Weiterzahlung der Arbeitslosenhilfe, 

Gewährung von Zuschüssen bei einer Umschulungsmaßnahme, Durchsetzung von Urlaubsansprü-

chen und Urlaubsgeldzuschuß durch das Sozialamt) erfolgreich geltend zu machen. Das [90] unter-

wandert aber auch die übergreifende Einsicht und Perspektive, daß gerade engagierte Sozialarbeit/So-

zialpädagogik nur mit den Betroffenen erfolgreich sein kann. – Bezogen auf das Verhältnis von Ar-

beitslosigkeit und Subjektentwicklung bedeutet dies, daß die gesellschaftspolitische Kritik an der Ar-

beitslosigkeit als Kritik an der extremen Einschränkung der subjektiven Entwicklungs- und Wahl-

möglichkeiten zu führen ist, zu der sich die Individuen – wie in Kap. 1.3.3 ausführlich erläutert – 

verschiedenartig, ggf. auch gegensätzlich, aber nie beliebig verhalten können. „Indem das Indivi-

duum sich ... zur Arbeitslosigkeit bewußt ‚verhalten‘ kann, muß es sich eben zur ‚Arbeitslosigkeit‘ 

bewußt ‚verhalten‘, d. h. ihm stehen nur diejenigen objektiven Handlungsmöglichkeiten und -alter-

nativen zur Verfügung, die mit der gesellschaftlichen Bedeutungskonstellation ‚Arbeitslosigkeit‘ ob-

jektiv gegeben sind. Mithin ist jede Nutzung oder Verweigerung von Handlungsmöglichkeiten jede 

Wahl zwischen verschiedenen Handlungsalternativen, objektiv durch die Beschränkungen und Wi-

dersprüchlichkeiten von Handlungsmöglichkeiten gezeichnet, wie sie gerade für die gesellschaftliche 

Bedeutungskonstellation ‚Arbeitslosigkeit‘ charakteristisch sind ... Die ‚Arbeitslosigkeit‘ verschwin-

det also in subjektwissenschaftlichen Herangehensweise nicht hinter ihren ‚psychischen‘ Auswirkun-

gen, sondern bleibt als objektives Charakteristikum der gesellschaftlichen Realität, die vom Indivi-

duum subjektiv erfahren wird, voll präsent.“ (Holzkamp, 1986, S. 23 f) 

Wir argumentierten bisher gegen einen unmittelbaren „Durchschlag“ der (radikalen) Einschränkung 

der objektiven Interessenrealisierungsmöglichkeiten (des „Rechts auf Arbeit für alle“) auf die Reali-

sierungsmöglichkeiten der subjektiven Interessen (des „Rechts auf freie Entfaltung“). Ist damit ge-

sagt, daß wir die Bedeutung der Arbeit und der individuellen Teilhabe am gesellschaftlichen 
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Produktions- und Reproduktionsprozeß für die Subjektentwicklung leugnen? Gewiß nicht; allerdings 

formulierten wir aus der Subjektperspektive begründete Anspruche an die „Humanisierung der Ar-

beit“. Wir argumentieren also gegen den engagierten Normativismus („Jede Arbeit braucht der 

Mensch“) und betonen: 

Die berühmte Formulierung von Marx (in: MEW, Bd. 19, S. 21), daß „die Arbeit selbst das erste 

Lebensbedürfnis geworden“ ist, wird nur dann ihrem möglichen konservativreaktionären Mißbrauch 

entzogen, wenn sofort hinzugefügt wird: „Nicht die ‚Arbeit‘ als solche ist erstes Lebensbedürfnis, 

sondern ‚Arbeit‘ nur soweit, wie sie dem Einzelnen die Teilhabe an der Verfügung über den gesell-

schaftlichen Prozeß erlaubt, ihn also ‚handlungsfähig‘ macht. Mithin ist nicht ‚Arbeit‘, sondern 

‚Handlungsfähigkeit‘ das erste menschliche Lebensbedürfnis – dies deswegen, weil Handlungsfähig-

keit die allgemeinste Rahmenqualität eines menschlichen und menschenwürdigen Daseins ist, und 

Handlungsunfähigkeit die allgemeinste Qualität menschlichen Elends der Ausgeliefertheit an die 

Verhältnisse, Angst, Unfreiheit und Erniedrigung.“ (Holzkamp, 1983, S. 243) 

Mit diesen theoretischen Grundsatzüberlegungen haben wir nun schon die Alternative zur „therapeu-

tisierenden Defizitbeseitigung“ angedeutet: die gemeinwesenorientierte Förderung der Handlungs-

fähigkeit. Dementsprechend ist Gemeinwesenarbeit nicht eine Form sozialarbeiterischen/sozialpäda-

gogischen [91] Handelns (neben der Einzelfallhilfe und der Gruppenarbeit), sondern das Arbeitsprin-

zip überhaupt (welches die anderen Momente in sich aufnimmt). Dieser Gedanke ist in den bundes-

republikanischen Diskussionen immer wieder von Oelschlägel eingebracht worden; so wenn es z. B. 

heißt: „Gemeinwesenarbeit muß Beiträge zur tendenziellen Aufhebung und Überwindung von Ent-

fremdung leisten, also die Selbstbestimmung handelnder Subjekte ermöglichen. Damit ist Gemein-

wesenarbeit Befreiungsarbeit insofern, als sie die unmittelbaren Wünsche und Probleme der Men-

schen ernst nimmt, zu veränderndem Handeln unter Berücksichtigung der politisch-historischen 

Möglichkeiten motiviert und Einsicht in die strukturellen Bedingungen von Konflikten vermittelt. In 

diesem Sinne kann [dezidierter: soll und muß; d. Verf.] Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip jede 

soziale Arbeit strukturieren.“ (Boulet/Krauss/Oelschlägel, 1980, S. 156 f) Sie bezeichnen dement-

sprechend Gemeinwesenarbeit als eine professionelle Tätigkeit mit folgenden Merkmalen und Ziel-

setzungen: 

„– sie ist auf ein Gemeinwesen – z. B. Stadtteil, Dorf, Institution – bezogen; dieses wird als handeln-

des Subjekt begriffen, 

– sie sieht und bearbeitet die Probleme in ihrem sozialökologischen Kontext (‚ökologisches Prinzip‘), 

– sie integriert verschiedene Methoden, nicht nur der SA/SP, wie Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, Pla-

nung, Therapie, Beratung, Go in, Bürgerversammlung, Demonstration, Öffentlichkeitsarbeit, Hand-

lungsforschung, aktivierende Sozialforschung, Stadtteilanalyse und Kulturarbeit, 

– sie arbeitet in aller Regel trägerübergreifend, 

– unabdingbar ist für sie die Aktivierung der Bevölkerung, dabei arbeitet sie auch zielgruppenüber-

greifend; sie richtet sich auf die gesamte Bevölkerung des Gemeinwesens, 

– Ausgangspunkt für GWA sind meist soziale Konflikte, zunehmend hat sie auch einen präventiven 

Ansatz (‚Frühwarnsystem‘, Sozialplanung).“ (ebd., S. 179 f; vgl. dazu auch Oelschlägel, 1989, bes. 

S. 20 ff) 

Wir wollen diese grundsätzliche Arbeitsausrichtung – auch um ein weiteres didaktisches Arbeitsmit-

tel vorzustellen – nun exemplarisch verdeutlichen anhand einer Umorientierung der Arbeits- und 

Handlungsziele im Familienzentrum Melbourne (Träger: die „Brotherhoud of Samt Laurence, eine 

recht große Wohlfahrtsorganisation der „Church of England“), von der Meinhold (1982) berichtet 

und die wir hier komprimiert darstellen wollen.7 

 
7 Ein anderes eindringliches Beispiel für einen solchen, tatsächlich subjektbezogenen Arbeitsansatz ist das Familien-

dienste-Projekt, von dem Meinhold/Radatz (1988) berichten. 
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Ausgangspunkt der Unzufriedenheit war die Erfahrung, daß die Betreuung der in wirtschaftlicher, 

sozialer und individueller Hinsicht benachteiligten Familien durch anspruchsvolle Fallarbeit (haupt-

sächlich im Sinne pädagogisch-psychologisch-therapeutischer Beratung, nur am Rande und völlig 

unzureichend durch unmittelbare finanzielle Unterstützung) weitgehend entmutigend, weil we-

[92]nig erfolgreich war. Die 1972 nach der Beendigung dieser Fallarbeit eingeleitete Umorientierung 

enthielt im wesentlichen drei Zielsetzungen: 

– Ausgangspunkt aller Überlegungen und Arbeitsschritte mußte es sein, die objektiven Interessen der 

Betroffenen kennenzulernen und ihnen gerecht zu werden. Das bedeutete vorrangig, die materielle 

Sicherheit der Familien zu gewährleisten. 

– Das Nachdenken und die Gespräche über die subjektiven Interessen orientierten sich nicht mehr 

vorrangig an den „Problemen“ der Betroffenen, sondern an ihren Handlungsmöglichkeiten und -bereit-

schaften. Dieser „Non-Problem-Ansatz“ ging davon aus, daß es keine totale Handlungsunfähigkeit 

und Passivität gibt, daß alle Menschen in allen Lagen noch in dieser oder jener Weise versuchen, ihr 

eigenes Leben in die eigenen Hände zu nehmen bzw. es zu behalten, und daß diese vorhandenen 

Selbstbestimmungsinteressen für die SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen der entscheidende An-

satzpunkt, die entscheidenden „inneren Verbündeten“ ihrer Arbeit mit den Betroffenen sind. Insge-

samt wurde also versucht, die normative Kontrolle, Fehlinterpretation und „Verstümmelung“ der sub-

jektiven Interessen soweit wie möglich zurückzudrängen. Dies zeigte dich auch daran, daß in dem 

Fall, wo tatsächlich gewisse psychische Schwierigkeiten auftraten, für einen unaufdringlichen Umgang 

mit ihnen, also auch für ein weitgehendes Zurückstellen von Beratungsangeboten plädiert wurde. 

– Die Vermittlung zwischen diesen Selbstbestimmungsinteressen und denen nach materieller Sicher-

heit durfte nicht vorrangig den Professionellen überlassen werden, sondern mußte durch die aktive 

Teilnahme der Betroffenen an der Umsetzung und Verwirklichung ihrer objektiven und subjektiven 

Interessen erreicht werden. Diesen Interessenvertretungsprozeß galt es von Seiten der Sozialarbeite-

rInnen/SozialpädagogInnen zu unterstützen und abzusichern, so daß sie sich möglichst schnell und 

„gründlich“ (zumindest für diese „Betroffenen“) überflüssig machten: Nur durch die aktive Teil-

nahme an der Vertretung ihrer eigenen Interessen konnten die „Betroffenen“ auch die biographisch 

bedeutsame Erfahrung machen, daß sie – auch sie! – ihre Angelegenheiten erst zum Teil, dann immer 

mehr und schließlich alleinvertreten konnten; und nur durch und in einem solchen Prozeß werden die 

dazu notwendigen Selbst-, Mitbestimmungs- und Solidarisierungsfähigkeiten erlernt. – Pointiert kam 

die gesamte Arbeitsweise in dem Ziel zum Ausdruck: 

„Wir behandeln Situationen – nicht Personen „. Um dieses pädagogische Handlungsziel zu realisie-

ren, wurden im wesentlichen fünf Arbeitsmittel und Arbeitsschritte entwickelt: 

– Es wurden konkrete Mitbestimmungsmöglichkeiten geschaffen, d. h. die „Betroffenen“ erhielten 

das „verbriefte“ Recht, an den Entscheidungen der Institution beteiligt zu werden. Dies geschah mit 

der Perspektive, daß die betroffenen Familien nach einer gewissen „Gewöhnungszeit“ und Lernphase 

das gesamte Projekt selber übernehmen sollten und könnten. 

[93] Der wichtigste Lernschritt wurde hier vollzogen durch die Neugestaltung der Verteilung der 

Einkommensergänzung für die Familien: Sie richtete sich nach den Familieneinkünften, der Kinder-

zahl und der Miete und wurde wöchentlich ausgezahlt. Von den „Betroffenen“ wurden nun nicht nur 

die notwendigen Verwaltungsarbeiten übernommen, sondern auch – und das war entscheidend 

– die (von den „Profis“ erarbeiteten und veröffentlichten) Verteilungskriterien infragegestellt und 

verändert, weil sie als ungerecht und zu starr empfunden wurden. Es wurde ein Beirat zur Überarbei-

tung dieser Kriterien und damit das erste Selbstverwaltungsgremium geschaffen. – In der weiteren 

Entwicklung gelang es dann auch, ehemalige „KlientInnen“ als Mitarbeiterinnen einzustellen. Am 

Ende des dritten Jahres waren nur noch zwei „alte Profis“ im Projekt: Eine(r) für „Erziehung und 

Beratung“ und eine(r) für Forschung. 

– Insbesondere erhielten im Rahmen dieser Umgestaltung der Arbeitsgrundlagen die „Betroffenen“ 

Kontrollrechte bezüglich aller Informationssammlungen und -weitergaben. Das schlug sich besonders 
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in der Einführung der „offenen Akte“ nieder: Die Akten, besonders die in ihnen enthaltenen „Diag-

nosen“, sind ein besonders wichtiges und in der behördlichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik weitver-

breitetes Unterdrückungsinstrument (vgl. dazu auch ausführlicher Kap. 4, S. 1). Hier wurde nun der 

Versuch unternommen, sie zu einem Instrument der Selbstfindung und Selbsterkenntnis der „Be-

troffenen“ zu machen, in dem sie nicht nur ungehinderten Einblick in die Akten nehmen konnten, 

sondern auch und besonders lernten ihre Akten selber zu führen, ihre Sicht der „Dinge“, ihre Interes-

sen, Absichten, Ziele und Erwartungen zu formulieren, und das heißt immer auch: sich selbst und 

anderen bewußter zu machen. Dies schließt dann auch ggf. Kritik an Personen und Prozessen in der 

Institution ein. – Dies war sowohl für die „Profis“ wie auch die Familien ein z. T. schmerzhafter, aber 

letztlich als richtig empfundener Schritt. 

– Es mußte auch eine neue, geeignete Organisationsform für diese Arbeitsorientierung gefunden wer-

den, denn die bisher dargestellten pädagogischen Handlungsziele und Arbeitsmittel waren für die 

„Betroffenen“ zunächst einmal „abstrakt“, eher formal, in manchem auch schlicht unverständlich, sie 

konnten sich darunter „nichts vorstellen“. So entschloß man sich, das Familienzentrum als „Club“ 

umzustrukturieren, der verschiedene Angebote machte (Wochenendunternehmungen, Freizeiten, 

Camps für Erwachsene und Jugendliche, Sonntagsabendessen als Familientreff, usw.). 

– Auch in diesem Projekt wurde die Erfahrung gemacht, daß es in bestimmten Fällen durchaus eine 

relative Verselbständigung der psychischen Entwicklung gegenüber der sozialen Mitwelt geben kann 

und gibt (vgl. dazu unsere Überlegungen zur psychischen Konfliktabwehr in Kap. 2.2) und daß darauf 

ggf. auch einzugehen ist. Dies geschah durch die Einrichtung einer Beratungsstelle. 

– Eine sehr bedeutsame Komponente des gesamten Projektverlaufs waren die Lernprozesse der Mit-

arbeiterInnen selbst: Sie waren nun „gezwungen“, die Lebensweise und Lebenseinstellung der „Be-

troffenen“ zu akzeptieren, sie konnten ihr Unverständnis nicht mehr hinter „diagnostischen Befun-

den“ o. ä. [94] verstecken, konnten sich die Lebenswirklichkeit der „Betroffenen“ nicht mehr dadurch 

vom Halse halten, daß sie sie als „krank“ abqualifizierten. So wurde es immer deutlicher, daß ihre 

(quasi-) therapeutischen Sichtweisen und Gewohnheiten für sie ein Schutz waren, um das Unver-

ständliche nicht verstehen zu müssen; und es wurde zugleich praktisch-konkret deutlich, daß diese 

„Therapeutisierungen“ und „Klinifizierungen“ eine schroffe „Kolonialisierung“ der Lebenswelt der 

Betroffenen darstellten. In dem Maße nun, wie diese Umorientierung gelang, trat an die Stelle des 

„diagnostischen Blicks der Norm- und GesetzeshüterInnen“ der „kritisch-lebenspraktische Blick der 

‚Betroffenen‘“. Was das konkret hieß, macht ein Protokollauszug deutlich (und dieser schließt un-

mittelbar an unsere obigen Überlegungen zum Verhältnis von Arbeit und Subjektentwicklung an): 

„Wir versuchen zu verstehen, wenn einige Jobs, die angeboten werden, nicht angenommen werden, 

weil sie so strapaziös und gesundheitsgefährdend sind, daß wir eigentlich kein Recht haben, jemanden 

zur Annahme dieser Arbeiten zu drängen. Wir haben unsere Arbeitsmoral auf dem Hintergrund an-

genehmer, wenig gefährdender Arbeiten entwickeln können. Wir wissen nicht, wie lange wir diese 

Moral im Bergbau beibehalten würden.“ (zitiert bei Meinhold, 1982, S. 173 f) 

Die kritische Komponente dieses Elements unseres Arbeitskonzeptes liegt darin, daß die vorfindli-

chen Personalisierungen individueller Problemlagen bzw. die Unterdrückung und Fehlleitung sub-

jektiver Interessen im Namen herrschender Normen, Klassifizierungen usw. als solche aufgedeckt 

und wegen ihrer theoretischen und praktischen Unzulänglichkeiten sowie der impliziten Enthumani-

sierungs- und Ausgrenzungstendenz zurückgewiesen werden. Diese Orientierung ist konstruktiv, weil 

sie nach Zielen, Organisationsformen und Handlungsschritten sucht, in denen – soweit dies unter den 

Sozialstaatsbedingungen der bürgerlichen Gesellschaft in ihren je spezifischen historischen, nationa-

len, regionalen und lokalen Ausprägungen möglich ist – die subjektiven Interessen zum Ausgangs-

punkt und zum Motor der Veränderung der Lebensbedingungen werden können und dies durch die 

professionelle Sozialarbeit/Sozialpädagogik zu unterstützen ist – mit der Perspektive, daß sie sich 

dabei so schnell und so weit wie möglich überflüssig macht. 
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2.4 Lernfreude und die Widersprüche demokratischen Handelns 

Gegenüber dem hier vorgestellten Ansatz zu einer pädagogischen Interessentheorie (für die Sozialar-

beit) sind nun in der PraktikantInnengruppe, in beigeordneten Seminaren, aber auch bei Diskussionen 

von entsprechenden Vorträgen u. a. Einwände wie die folgenden erhoben worden: [95] 

– Mit dem zentralen Begriff der „Unterstützung“ sei schon eine Tendenz zum Sich-Heraushalten aus 

der pädagogischen Verantwortung verbunden, das gesamte Konzept laufe somit auf einen Erzie-

hungsverzicht hinaus, auf ein nicht mehr eingreifen-wollen in die Entwicklungsprozesse der Kinder, 

Jugendlichen und lernenden Erwachsenen.8 

– Es wird zwar zugestanden, daß mit dem Begriff der „Handlungsfähigkeit“ eine übergreifende Ziel-

orientierung verbunden sei, aber es wird zugleich vermutet, daß hier inhaltliche Festlegungen grund-

sätzlich abgelehnt würden. Entgegengehalten wird, daß zur Einsicht in die eigene Lebenssituation 

individuelle Erfahrungen und verallgemeinerte Einsichten notwendig seien, die es gelte organisiert 

zu vermitteln, damit solidarisches, besonders klassenbewußtes Handeln überhaupt möglich sei. 

– Die Subjektivitätszugewandtheit dieses Ansatzes sei unhistorisch oder abstrakt, tendenziell unpoli-

tisch, weil eine inhaltliche Beeinflussung der Kinder, Jugendlichen und lernenden Erwachsenen prob-

lematisiert werde. Demgegenüber wird betont, daß die richtigen Erziehungsziele vorausgesetzt wer-

den müßten (wenn man nicht grundsätzlich auf die Weitergabe von gesellschaftlich gewonnenen Ein-

sichten verzichten wolle); Fehler seien vorrangig bei der Anwendung der entsprechenden Mittel und 

Wege „einzukalkulieren“, weil Entwicklungen immer mit Risiken und Umwegen verbunden seien 

(inwieweit die jeweiligen Entwicklungsschritte „voraussagbar“ sind, war immer wieder umstritten). 

– In mehr übergreifender Weise wurde darauf hingewiesen, daß unter unseren gesellschaftlichen Be-

dingungen so viel Falsches gelehrt und gelernt werde und daß es gerade deshalb für kritisch einge-

stellte PädagogInnen darauf ankäme, eine Art von Gegenerziehung zu installieren, dies auch dann, 

wenn sich diese Gegenerziehung ihrer Erfolge nicht immer sicher sein könne. 

– Problematisch ist diesen KritikerInnen eine Erziehung vorrangig dann, wenn die ErzieherInnen im 

Erziehungsprozeß quasi ihr eigenes Scheitern (im Beruf, im Privatleben usw.) kompensieren wollen, 

wenn sie eine Diskrepanz aufkommen lassen zwischen ihrem eigenen Leben und ihren Erziehungs-

auffassungen (und dies ggf. mit Zwang versuchen zu überdecken). 

– Es wurde auch kritisiert, daß hier jeder Erziehung in der bürgerlichen Gesellschaft die Vermittlung 

von Herrschaft und Zwang unterstellt werde, und dies nicht auf die herrschenden Erziehungsprozesse 

beschränkt werde. Es wurde dabei angenommen, daß durch entsprechende Inhaltsauswahl und gerade 

durch vorbildhaftes Verhalten der Erzieherinnen eine Erziehung ohne Elemente von Unterdrückungs-

weitergabe schon hier und heute möglich sei. 

– Eine weitgehend politische Zuspitzung fanden diese Einwände in dem Vorwurf, daß unsere Bil-

dungs- und Erziehungsvorstellungen in einem grundsätzli-[96]chen Widerspruch zu denen an der 

(Geschichte der) Arbeiterbewegung orientierten Ansätze einer bewußten und zielgerichteten Erzie-

hung ständen, daß sie darauf verzichten, zu demokratischem Handeln und damit auch zu demokrati-

schem Widerstand gegen die herrschenden Verhältnisse zu erziehen. 

Solche und ähnlich gelagerte Bedenken gegen das hier vorgestellte Verständnis von Subjekttheorie 

und pädagogischem Handeln zeigen nochmals recht deutlich, wie schwierig es ist, den inneren Zu-

sammenhang von objektiven Lebensbedingungen und subjektiven Lebensstrategien der Menschen 

theoretisch überzeugend zu fassen und im sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handeln ange-

messen zu berücksichtigen. Aufgrund der Überlegungen im ersten Baustein und der bisherigen Er-

läuterungen in diesem zweiten Baustein dürfte folgender Zusammenhang jetzt deutlich(er) sein9: 

Weil die Menschen nicht mit den notwendigen, gattungserhaltenden Fähigkeiten zur Welt kommen, 

 
8 Es sei hier nur am Rande darauf verwiesen, daß Schleiermacher (1983, Allgemeiner Teil) in der verhütenden, der ge-

genwirkenden und hauptsächlich in der unterstützenden Tätigkeit die zentralen „Maximen“ pädagogischen Handelns sah. 
9 Vgl. zu den folgenden Überlegungen generell: Braun (1982, Kap. 3; 1989); Holzkamp (1987); H.-Osterkamp (1984); 

Klafki 19 ‚ b, c, d; 1988); Wetzel (1983a, 1985a, S. 113 ff; 1985 b) 
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weil sie sich entwickeln können, müssen sie dies vom gesellschaftlichen Standpunkt aus, denn sonst 

würde die Gesellschaft in ihrer Entwicklung eingeschränkt, u. U. sogar in ihrem Bestand gefährdet. 

Dieses gesellschaftliche Erfordernis ist den individuellen Subjekten nicht grundsätzlich äußerlich, 

sondern es korrespondiert strukturell mit den subjektiven Entwicklungs- und Lerninteressen: Denn 

nur in dem Maße, wie die Heranwachsenden, aber auch die lernenden Erwachsenen sich mit den 

materiellen und geistigen Errungenschaften der Menschen (mit ihren widersprüchlichen Traditionen, 

wie Gamm, 1979, Kap. 12 schreibt), auseinandersetzen, nur in dem Maße entwickeln sich auch ihre 

individuellen Fähigkeiten, auf die wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Prozesse 

Einfluß zu nehmen und damit auch ihr eigenes Leben selbstbestimmt zu gestalten (z. B. durch den 

Erwerb von technischen Kenntnissen sowohl Autos reparieren und ggf. weiterentwickeln zu können 

wie auch u. U. dadurch einen bezahlten Beruf auszuüben). Allerdings ist – wie wir in Kap. 1.3.3 

schon erläutert haben – dieser Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen und individuellen Lerni-

nteressen keineswegs unmittelbar offensichtlich (wie vereinfachende, eindimensionale Lerntheorien 

bis in die Gegenwart unterstellen) sondern es ist ein Verhältnis, das von den Lernsubjekten bewußt 

hergestellt werden muß und kann. Und die Herstellung dieses bewußten Verhältnisses zu den Lern-

aufgaben ist den Subjekten eben nicht äußerlich, sie geschieht aufgrund eines „inneren“ Bedürfnisses, 

sie beruht somit auf wirklich menschlicher Lernfreude, wenn und weil es zur schrittweisen Überwin-

dung von Abhängigkeiten, Unsicherheiten, Ängsten usw., damit zur Herausbildung von Handlungs-

fähigkeit, Eröffnung neuer Erkenntnis- und Erfahrungshorizonte, von produktivem Zukunftsbezug 

und sinnlichem Gegenwartsgenuß führt. Es ist im Grundsatz also paradox, wenn durch Erziehung die 

Menschen zu etwas gezwungen werden sollen, was sie ohnehin wollen; wenn man also grundsätzlich 

unterstellt, daß die subjektiven Interessen in einem beliebigen, wenn nicht gar gegensätzlichen Ver-

hältnis zu den objektiven Interessen stehen, wo sie doch gerade [97] vorrangig daran ausgerichtet 

sind, die Lebensansprüche durch Umgestaltung der Lebensbedingungen zu realisieren und weiterzu-

entwickeln. Das wäre nur dann keine Paradoxie, wenn die subjektiven Interessen als un-soziale, wenn 

nicht gar a-soziale gedacht werden. Dann hätte es aber die Menschheit nie gegeben, denn zu ihren 

Existenzvoraussetzungen gehört, daß sich die objektiven Lebensnotwendigkeiten als subjektive Be-

dürfnisse „niederschlagen“, verankern. – Mehr noch: Wenn die subjektiven Interessen tatsächlich den 

objektiven weitgehend entgegengesetzt wären, dann wäre es auch nicht möglich, für die pädagogi-

schen Zielbegründungen das „wohlverstandene Interesse der Zu-Erziehenden“ zu reklamieren, denn 

diese subjektiven Interessen müßten dabei ja schlichtweg übergangen werden, im Namen „des ge-

sellschaftlichen Fortschritts“ (oder was immer auch als „Begründung“ herangezogen wird). Solche 

engagierten politischen Positionen können wir im Anschluß an unsere Überlegungen in Kap. 2.2/2.3 

als engagierten Normativismus bezeichnen. Dabei geraten sie noch in einen weiteren Widerspruch: 

Einerseits wollen sie durch die Erweiterung der gesellschaftlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten die 

gesellschaftlichen Lebensbedingungen verbessern, wollen also zur Entfaltung überindividueller, kol-

lektiver Subjektivität beitragen; zugleich sind sie aber gegenüber den individuellen Subjekten recht 

skeptisch, ob diese denn tatsächlich dazu beitragen können oder wollen, die wirtschaftlichen, sozia-

len, politischen und kulturellen Demokratisierungsprozesse voranzutreiben. Ihr Subjektbezug ist da-

her tendenziell instrumentalistisch. Im Namen der politischen Verantwortung für die demokratische 

Gestaltung der menschlichen Zukunft werden die Prozesse der individuellen Standpunktfindung, die 

Entfaltung der Selbstbestimmung, die Herausbildung der personalen Handlungsfähigkeit und die ent-

sprechenden pädagogischen Unterstützungs- und Absicherungshandlungen mit – mehr oder weniger 

– großer Skepsis betrachtet bzw. z. T. schlichtweg übergangen. Denn dieses Lernen soll sich jetzt 

nicht mehr an der Entfaltung je meiner Genuß- und Reflexionsfähigkeit, an je meinen Selbst-, Mit-

bestimmungs- und Solidarisierungsmöglichkeiten ausrichten, sondern soll stattfinden aufgrund über-

individueller Einsichten, Wissensbestände und politischer Orientierungen.10 Wir behaupten damit 

 
10 Es wird schon eine grundsätzliche Ähnlichkeit zu unserer Argumentationsweise in Kap. 2.3 aufgefallen sein: Der de-

mokratische Normativismus behandelt die je konkret vorfindliche individuelle Subjektivität der Kinder, Jugendlichen und 

lernenden Erwachsenen nach politischen Defizitkriterien, ihm liegt quasi eine Defizittheorie des politischen Denkens und 

Handelns zugrunde; damit unterliegt er – auf „höherem“, politischen Niveau – den gleichen Problemen und Schwierig-

keiten wie das „klinische Paradigma in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 62 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

nicht, daß es solche überindividuellen Denk- und Politikformen nicht gibt bzw. daß sie unnütz oder 

gar schädlich für die individuelle Subjektentwicklung sind, sondern wir sagen, daß die je konkreten 

Individuen für sich selbst ein bewußtes Verhältnis zwischen diesen Denk- und Politikformen einer-

seits und ihren je individuellen Befindlichkeiten, Erfahrungen, Motivationen, Fähigkeiten usw., also 

zwischen je ihren objektiven und subjektiven Interessen andererseits herstellen müssen – und dies 

aufgrund ihrer „inneren“ Entwicklungsinteressen auch wollen. 

[98] Das sich konflikthaft, über die produktive Verarbeitung von vielschichtigen Entwicklungskon-

flikten und -widersprüchen herstellende und entfaltende Verhältnis von gesellschaftlichen und indi-

viduellen Lebensinteressen, kann sich dabei – wie auch schon im ersten Unterabschnitt dieses didak-

tischen Bausteins angedeutet – nicht nur und primär auf die Erziehungs-Mittel beziehen (nach dem 

Motto: Das Ziel ist eindeutig, nur die Wege und Mittel können mehrdeutig sein), sondern muß alle 

Momente des pädagogischen Prozesses einbeziehen. Denn das Verhältnis zwischen Ziel und Mit-

tel/Weg ist selber prozeßhaft, am Beginn dieses Prozesses können – methodisch gesprochen – nur 

Hypothesen darüber aufgestellt werden, wie im vorliegenden Fall bzw. bei den je konkreten Indivi-

duen, mit denen ich gerade zusammenarbeite (z. B. in einem Arbeitskreis „Antifaschismus“ eines 

Jugendzentrums) diese Vermittlung gelingen kann; erst nach relativem Abschluß dieser Prozesse 

weiß ich, wie sie tatsächlich möglich war und kann überprüfen, ob meine Vermutungen und Planun-

gen (Hypothesen) – mehr oder weniger – richtig waren (wie z. B. in einem solchen Arbeitskreis ein 

tatsächlicher Disput mit neofaschistischen Jugendlichen möglich wird und ausgestaltet werden kann). 

– Was Klafki (1982, S. 87) in Bezug auf subjektbezogene Unterrichtsprozesse schreibt, gilt grund-

sätzlich für alle pädagogischen Handlungen: „Die in der Curriculum- und Unterrichtstheorie betonte 

Einsicht, daß vorwegnehmende Unterrichtsplanung nicht ein Ableitungsprozeß aus vorweg fixierten 

allgemeinen Lernzielen ist, sondern ein didaktischer Erkenntnisprozeß, in dem die vorgreifend for-

mulierten allgemeinen Zielsetzungen und der thematische Rahmen nicht das Fundament einer De-

duktion sind, sondern eher Orientierungsmarken“, haben auch die empirischen Befunde des „Mar-

burger Grundschulprojektes“ gezeigt. „Was die allgemeinen Zielsetzungen, die zunächst Zielhypo-

thesen sind, ihrer Substanz nach besagen, als im Unterrichtsprozeß an konkreten Beispielen mit den 

Kindern zu erarbeitende Erkenntniszusammenhänge oder Fähigkeiten einschließlich ihrer emotiona-

len Momente und ihrer Handlungsdimensionen, worin ihre Bedeutsamkeit für die gegenwärtige und, 

vermutlich zukünftige Lebenssituation und die Aktivitätsmöglichkeiten der Kinder in einer bestimm-

ten Klasse liegen können, welche Zugangsweisen diese Kinder vermutlich gemäß ihren – eventuell 

schichtenspezifisch unterschiedlichen – Sozialisationsvoraussetzungen haben, welche Strukturmo-

mente des Problemzusammenhanges in welcher Abfolge in den Vordergrund rücken sollen usw. – 

Antworten auf solche und ähnliche Fragen sind selbst Beiträge zur Erkenntnis dessen, worum es sich 

bei der Zielsetzung für den Unterricht eigentlich handelt; sie sind zugleich Anregungen zur Reflexion 

des Lehrers über sein sich entwickelndes Verständnis solcher Zielsetzungen und der jeweiligen The-

matik und über sein Verhältnis zu den damit angesprochenen Problemen.“ 

Der tendenziell instrumentelle Subjektbezug ignoriert aber nicht nur die pädagogischen Erkenntnis- 

Prozesse, sondern übergeht auch die politischen Erkenntnis-Prozesse (bzw. hält diese Dimension für 

pädagogisch unwichtig), daß nämlich politische Einsichten, Auffassungen, Erfahrungsverallgemei-

nerungen und Strategien selber historischen Veränderungen, Wandlungen, gezielten und ge-[99]woll-

ten Umgestaltungen unterliegen und daß in solchen Veränderungen der politischen Strategiebildung 

in besonders ausgeprägter Form die Subjektivität der Beteiligten zum Ausdruck kommt und daß die 

pädagogische Arbeit geradezu „darauf aus sein muß“ möglichst viele Menschen zu befähigen, an 

solchen gemeinsamen Ausarbeitungen gesellschaftlicher Demokratisierungsstrategien aktiv teilneh-

men zu können und zu wollen, weil sie damit ihre Selbstbestimmungsmöglichkeiten am günstigsten 

entfalten können. Dem muß aber nicht nur durch Demokratisierung der politischen Organisationen 

bzw. des staatlichen Handelns, sondern auch der pädagogischen Prozesse und Institutionen Rechnung 

getragen werden. Es wäre sonst eine weitere Paradoxie, wenn Erziehung zu demokratischem Handeln 

nicht in demokratischen Strukturen stattzufinden brauchte (vgl. Klafki, 1985d, S. 41). 
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Damit haben wir schon angedeutet wie wir uns die Vermittlung, Verknüpfung, Verschränkung von 

gesellschaftlichen und individuellen Lerninteressen, damit die Entfaltung produktiver Lernfreude 

vorstellen: Ausgangspunkt für Lernprozesse, auch für ausdrücklich politische, sind zunächst die ak-

tuellen subjektiven Interessen (z. B. nach einer Disco im Stadtteil, nach mehr Sportmöglichkeiten, 

usw.) und die Kinder/Jugendlichen versuchen, diese Interessen gegen aktuelle, objektive Widerstände 

(z. B. der Stadtverwaltung, die Räumlichkeiten und Gelder für eine Disco nicht zur Verfügung stellen 

will, oder der Schulleitung, die ihren Fußballplatz nachmittags nicht freigeben will, oder der Leitung 

eines Jugendzentrums, die Samstag/Sonntag nicht für eine Disco öffnen will) durchzusetzen. Dabei 

machen sie die vielfältigsten Erfahrungen, ggf. auch die, daß solche Einschränkungen nicht vorrangig 

von den entsprechenden Personen bzw. Gremien verfügt werden, sondern aufgrund übergeordneter 

Bedingungen zustande kommen (z. B. aufgrund von Aufsichtspflichten auf dem Schulgelände oder 

aufgrund von Personalmangel im Jugendzentrum). In solchen Prozessen – so sie gelingen und voran-

schreiten, was selbstredend nicht immer unterstellt werden kann – weitet sich einerseits der Erfah-

rungs- und Fragehorizont der Kinder/Jugendlichen, damit auch ihr Problemverständnis aus, und an-

dererseits entsteht ein konkretes Bedürfnis nach erweitertem Wissen und nach Vorschlägen für neue, 

angemessene politische (i. w. S. d. W.) Durchsetzungsformen. Hier können sich die SozialarbeiterIn-

nen/SozialpädagogInnen zum einen mit ihrem Wissen und ihren politisch-sozialen Erfahrungen ein-

schalten, können Vorschläge machen, die dann gemeinsam beraten und über die demokratisch be-

schlossen wird (siehe auch das obige Beispiel aus dem Familienzentrum in Melbourne); und zum 

anderen können sie dort auch ihre subjektiven Interessen an besserer, befriedigenderer Berufspraxis 

einbringen (d. h. sie handeln nicht „den Kindern zuliebe“, sondern sie unterstützen diese, weil sie 

damit auch ihre eigenen, subjektiven wie objektiven Interessen vertreten). D. h., nur in dem Maße, 

wie ich die subjektiven Interessen der Kinder/Jugendlichen (aber auch die der lernenden Erwachse-

nen) unzensiert unterstütze, sie also auch bei der Erprobung ihrer Interessen absichere, nur in dem 

Maße werden sie die objektiven Interessen und Widersprüche, also auch die Widerstände kennenler-

nen und in ihrem eigenen [100] Interessenverständnis zu berücksichtigen lernen; nur dann werden sie 

auch „bemerken“ können, daß es zwischen ihren Interessen (hier: an mehr und verbesserten Freizeit-

möglichkeiten) und den Interessen der „Profis“ (an besseren und sichereren Arbeitsbedingungen) ei-

nen objektiven Zusammenhang gibt, der auch ein begründetes gemeinsames Handeln, also Solidari-

tät, möglich und nötig macht. 

– Nochmals in anderer Wendung: Es geht nicht darum, daß ich als SozialarbeiterIn/SozialpädagogIn 

bei meinem sozialen und politischen Engagement von meinen individuellen Interessen, Wünschen, 

Hoffnungen, Befürchtungen abstrahiere, daß ich „uneigennütz“ bin und andere, hier: die Kinder/Ju-

gendlichen dazu anhalte (im Namen hehrer politischer Ziele), dies auch zu sein. Vielmehr geht es 

darum, die eigenen sozialen und politischen Aktivitäten als ein subjektiv notwendiges Moment der 

Durchsetzung meiner individuellen Interessen, damit auch meiner Lerninteressen begreifbar zu ma-

chen; d. h. ich ringe um gesellschaftliche Reformen, um eine Demokratisierung aller Lebensbereiche, 

damit auch die letztliche Aufhebung aller Herrschaftsverhältnisse zunächst einmal aus eigenen Eman-

zipationsinteressen, weil ich als konkretes Individuum, als SozialarbeiterIn/SozialpädagogIn in einem 

Frauenhaus, bei einer kommunalen Behörde, in einer Drogenklinik usw. unter den konkreten Arbeits- 

und Lebensbedingungen leide, weil sie mir „stinken“, weil ich mir tatsächlich was besseres vorstellen 

kann und dies auch erreichen will. Weil diese Emanzipationsinteressen aber nicht nur meine sind, 

weil die Widerstände nicht nur welche für mich sind, sondern auch für andere, weil die entscheiden-

den Widerstände gegen die wirtschaftliche, soziale, politische und kulturelle Demokratisierung in 

letzter Instanz durch die grundlegenden Herrschaftsverhältnisse in der (spät-)kapitalistischen Gesell-

schaft hervorgerufen werden, habe ich ein Interesse am Bündnis mit anderen in gleicher oder ähnli-

cher Klassen- oder Schichtenlage; dies, weil in dem Maße, wie es uns gemeinsam gelingt, unsere 

Interessen durchzusetzen, auch die Möglichkeiten zur Befriedigung je meiner Glücks- und Genußan-

sprüche sich (qualitativ) verbessern. – Und genau dasselbe gilt für mein pädagogisches Verhältnis zu 

den Kindern, Jugendlichen und lernenden Erwachsenen: In dem Maße, wie ich die Verwirklichung 

ihrer Interessen unterstütze, haben sie und ich die Chance, den Zusammenhang mit meinen Interessen 

zu erkennen und wir können dann gemeinsam an die „große Aufgabe“ gehen, diese Gesellschaft zu 
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demokratisieren und zu humanisieren, was letztlich ohne qualitative Umgestaltung, wie sie ja auch 

das Grundgesetz in Art. 14 (3) und 15 vorsieht, nicht gehen wird. 

Für ein solches interessenbezogenes Arbeitskonzept bildet die Auffassung, die SozialarbeiterIn-

nen/SozialpädagogInnen müßten „Vorbilder“ sein, nur einen schlechten Ersatz: Denn dann werden 

nicht die eigenen Interessen zum Ausgangspunkt und zur Richtschnur der eigenen Entwicklung, 

sondern die personifiziert fremden Ziele („so wie der oder ich sollst du auch werden“). Damit wird 

nicht nur die Frage ausgeklammert, ob denn der Weg des anderen der je meine sein kann, sondern 

es werden auch die Vielschichtigkeit, die Widersprüchlichkeit, die relative Unabgeschlossenheit je-

der politischen wie auch individuellen Interessen- und Zielfindung ausgeschaltet bzw. übergangen. 

Da aber diese objektive [101] Komplexität und subjektive Widersprüchlichkeit durch solche Orien-

tierungen (oder „Deklarationen“) nicht aus der Welt zu schaffen sind, bleiben sie „hinterrücks“ wirk-

sam. Was zugleich heißt: Ich lasse die „Zu-Erziehenden“ diesen objektiven und subjektiven Wider-

sprüchlichkeiten gegenüber hilf- und orientierungslos, ich setze sie ggf. „moralisch“ unter Druck, 

dieses oder jenes jetzt unbedingt zu tun (darin liegt das Pseudomoralische) und verleite sie zu (ext-

rem) vereinfachenden Welt- und Selbstsichten. Da dies auf eine laufende Selbsttäuschung, ja sogar 

einen Selbstbetrug hinauslaufen muß, den ich selbst als Kind, Jugendlicher und lernender Erwach-

sener irgendwie ja auch spüre, der in mir aber laufend Zweifel, Unsicherheiten, Unwohlsein u. ä. 

auslöst, die ich zwar übergehen, verleugnen, ignorieren kann, die aber – wie wir in Kap. 2.2 im 

Zusammenhang mit der psychischen Konfliktabwehr ausgeführt haben – trotzdem psycho-„dyna-

misch“ wirksam bleiben, deshalb kommt es dann irgendwann „wie aus heiterem Himmel“ zum „gro-

ßen Knall“, zum (völligen) Rückzug aus sozialen Zusammenhängen und von gesellschaftlicher Ver-

antwortung aus großer und kleiner Politik. Dann finde ich u. U. „Politik an sich“ individuumsfern, 

subjektfeindlich usw. So wenig dies „an sich“ stimmt, so wenig ist dies in solchen biographischen 

Entwicklungsverläufen subjektiv „unbegründet“. – Zusammengefaßt besteht die pädagogische Frag-

würdigkeit von Vorbildern in folgendem: „Sofern die Forderung nach Vermittlung von Leitbildern 

... bedeuten soll, daß die Jugend – ausdrücklich oder ohne daß ihr das bewußt wird – auf solche 

festgelegt werden soll, daß sie also als gültige Idealvorstellungen gesetzt und undiskutiert übernom-

men werden sollen, dann gilt die gleiche Kritik, die wir schon im Hinblick auf Bildungsideale vor-

trugen: Die eigene Entscheidung des jungen Menschen und seine Offenheit in die Zukunft hinein 

werden blockiert.“ (Klafki, 1970b, S. 45) 

Zu den besonderen Widersprüchlichkeiten des demokratischen Normativismus und seines instrumen-

tellen Subjektbezugs gehört die Tatsache, daß er einerseits kapitalismuskritisch ist, aber andererseits 

die Erfahrungen mit kapitalistischen Herrschafts- und Entfremdungsprozessen auf das eigene päda-

gogische Handeln entweder übersieht oder verleugnet und abstreitet. Damit geraten politische und 

pädagogische Orientierungen wiederum in einen merkwürdigen Widerspruch: Als politischer Mensch 

übe ich Kritik am Kapitalismus, an seinen un- bis antidemokratischen Verhältnissen, als Sozialarbei-

terIn/SozialpädagogIn sehe ich bezogen auf mein Handeln dazu keinen Anlaß, weil ich meine, ich 

sei aufgrund meines kritischen Denkens und Handelns von den bürgerlichen Herrschafts- und Ent-

fremdungsprozessen nicht oder nur unwesentlich berührt. Eine solche Arbeitsorientierung übergeht 

nicht nur die historisch-übergreifenden Entwicklungsprozesse und deren Widersprüchlichkeiten, son-

dern auch die historisch spezifischen Entfremdungsprozesse und damit verbundenen herrschaftsver-

ursachten Widersprüchlichkeiten, verkennt also, daß hier der Ideologie einer weitgehenden Wider-

spruchslosigkeit das Wort geredet wird. Weil aber Entwicklung immer durch Widersprüche und ihre 

produktive Bewältigung hervorgerufen und herausgefordert wird, führt eine solche demokratisch ge-

meinte „Entsorgung“ [102] von entwicklungsnotwendigen wie herrschaftsverursachten Widersprü-

chen zur weitgehend pädagogischen, damit auch – wenn auch über viele Glieder vermittelt – politi-

schen Entwicklungslosigkeit (also genau zum Gegenteil dessen, was beabsichtigt war). Mit einer sol-

chen Hoffnung auf die bruchlose Durchsetzung des pädagogischen und sozialen Fortschritts kann 

man nur „Einbrüche“ erleben, sie desorientiert die „Profis“ wie die „Betroffenen“. Demgegenüber 

muß stets im Bewußtsein gehalten und bei jedem Arbeitsschritt berücksichtigt werden, daß kein(e) 

SozialarbeiterIn/kein(e) SozialpädagogIn dem o.g. Widerspruch von „Freiheitsverbürgung und 
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Freiheitsentzug“ (Habermas) bzw. „von Bildung und Herrschaft“ (Heydorn/Gamm) qua gutem Wil-

len, besten Absichten, politischer Gegenwehr usw. entgehen kann, daß auch sie immer Momente 

von Herrschaft, Unterdrückung und Entfremdung weitergeben. Das bedeutet, daß sie also auch 

dann, wenn sie soziale, pädagogische und politische Gegenmacht erzeugen und entfalten, die Lern-

freude teilweise unterwandern, aushöhlen, auskühlen, fehlleiten usw. (können), und daß die ge-

meinsame Betroffenheit der SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen und „Betroffenen“ von den 

sozialen und pädagogischen Entfremdungsprozessen ein weiteres Moment ihres gemeinsamen 

Strebens nach Zurückdrängung und schließlicher Überwindung dieser Behinderungen ausmachen 

kann – und sollte. 

Diese kritische Einbeziehung der sozialen und pädagogischen Entfremdungsprozesse macht es auch 

möglich, ein Moment in den Erziehungsprozessen aufzuhellen und in konstruktiver Weise anzuge-

hen, auf das der demokratisch gemeinte Normativismus weitgehend hilflos reagiert: den Widerstand 

gegen solche Erziehungs- und Lernprozesse, gegen seine Ziele, Inhalte und Formen. Dieser Wider-

stand resultiert nämlich zunächst aus der Tatsache, daß in die Erziehungsprozesse der entfremdungs-

verursachte Widerspruch von Bildung und Herrschaft zwingend eingelagert ist und daß sich dagegen 

die „Zu-Erziehenden“ spontan, unmittelbar, ggf. auch in personalisierender Weise auflehnen. Es han-

delt sich hier also um eine erste, in gewisser Weise vorläufige „Stellungnahme“, einen Protest gegen 

die immer auch Herrschaft, Unterdrückung, gesellschaftliche Entfremdung und „innere“ Fremdheit 

weitergebenden, nahelegenden, fordernden Erwartungen der SozialarbeiterInnen/SozialpädagogIn-

nen. Diesen Widerstand gilt es als Widerstand zunächst einmal in seiner relativen Berechtigung, in 

seinen spontan-emanzipatorischen Momenten anzuerkennen, und ihn nicht – hier im Namen einer 

demokratischen Zukunftsgestaltung – zu brechen und damit die Ansatzpunkte für selbstbestimmte 

Lernprozesse, damit auch für die Herausbildung von Lernfreude, zunichte zu machen. Aufhebung 

(statt: Abschaffung!) des Lernwiderstandes der Lernenden bedeutet im Grundsatz den Übergang von 

eher passivem Lernprotest hin zur aktiven Umgestaltung der Lernprozesse zu fördern. „Erst in einer 

solchen Perspektive der Überwindbarkeit wird die selbstschädigende ‚Restriktivität‘ des Lernwider-

standes vollends ‚bewußtseinsfähig‘, was ggf. auch die Erkenntnis einschließt, daß man sich mit einer 

Lernverweigerung (als Extremform des Lernwiderstandes) keineswegs einfach im Gegensatz zu den 

herrschenden Interessen, sondern – indem man sich selbst die Voraussetzungen [103] für den bewuß-

ten Widerstand gegen die Beschränkung der eigenen Verfügungsmöglichkeiten vorenthält – letztlich 

(wenn auch widersprüchlich) im Einklang mit ihnen befindet. – Das Lernen ‚als‘ Widerstand wird 

hier also in gewissem Sinne durch das Lernen ‚von‘ Widerstand aufgehoben. Die jeweiligen Beson-

derheiten der für ein solches ‚Widerstandslernen‘ erforderten Realisierungsmodi – von ‚hinweisen-

den‘ Aktivitäten, ‚argumentativen‘ Einlassungen, über individuell geplante Durchsetzungsstrategien 

bis zu den verschiedenen Formen und Graden des Zusammenschlusses mit Gleichinteressierten: Nut-

zung oder Schaffung demokratischer Möglichkeiten der Willensbildung, ‚demonstrative‘ Willensbe-

kundungen, Initiierung von/Beteiligung an Massenbewegungen etc. – ergeben sich wiederum aus der 

Eigenart der jeweiligen Lernproblematik ... Dabei ist (um diesem wohlfeilen Mißverständnis zu be-

gegnen) nicht etwa lediglich an explizit politischen Kampf gedacht: Die Formen und Strategien des 

Widerstandslernens müssen vielmehr genau so vielfältig und vermittelt sein, wie dies die Erschei-

nungsformen ‚herrschender‘ Behinderungen/Bedrohungen subjektiver Verfügungserweiterung in 

den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und Facetten der alltäglichen Lebenspraxis selbst 

sind ...“ (Holzkamp, 1987, S. 31 f)11 Ob die Entfaltung solcher Lernprozesse, damit auch die 

 
11 Daß gerade bei fundamentalen Lernprozessen die Lernfreude immer auch intensive Anstrengungsbereitschaft beinhal-

tet, hatte bereits der geisteswissenschaftliche Pädagoge Copei (1969 S. 67 f) deutlich erkannt, der – in seiner heute etwas 

„altertümlichen“ Sprache – schrieb: „Darum muß jede pädagogische Methode scheitern, die mit dem bloßen Überliefern 

von Selbstverständlichkeiten in Stoff und Methode die Basis für echte schöpferische Leistung gegeben zu haben glaubt. 

Ebenso muß aber gegenüber der Realität auch jene Auffassung versagen, die an ein freies Strömen schöpferischer Einfälle 

und Kräfte ohne Bemühen und ohne Formung glaubt und darum sich mit dem Wecken von Lebendigkeit begnügt. Äußere 

Lebendigkeit ist nicht immer gleichbedeutend mit innerer, geistiger Lebendigkeit. Der Erkenntnisprozeß wird ohne plan-

mäßig straffe Vorbereitung und Zucht der Prüfung nicht über die ersten vagen Intuitionen hinauskommen. Gelänge es 

aber doch, im glücklichen Impuls bis zu jenem großen Aufleuchten vorzustoßen, so bliebe immer noch die ernste Arbeit 

der Prüfung und der Eingliederung in das Erkenntnisganze notwendig, um die Erkenntnis als Leistung abzuschließen und 
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Entfaltung wirklicher Lernfreude gelingt, hängt in hohem Maße davon ab, in diesen Erziehungspro-

zessen interpersonale Subjektbeziehungen aufzubauen, in die sich alle Beteiligten als tendenziell 

lernbereite Subjekte einbringen und vom Grundsatz der wechselseitigen Entwicklungsförderung so 

weit wie schon möglich leiten lassen (und so z. B. die LeiterInnen von Kursen zu „Jugend und Ne-

ofaschismus“ mehr über die Lebenswelt der Jugendlichen wissen als nachher, weil sie sich auf die 

auch anwesenden, neofaschistisch orientierten Jugendlichen wirklich eingelassen haben und sie nicht 

„demokratisch“ abgekanzelt oder gar ausgeschlossen haben, wie sie es zunächst eigentlich vorhatten 

und wie sie es früher zumeist getan hatten). Lernprozesse mißlingen also vorrangig dann, wenn im 

Selbstverständnis der Beteilig-[104]ten diese Erziehungsprozesse ihnen keinen Zuwachs an Hand-

lungsfähigkeit, Lebensfreude, Selbstbestimmung ermöglichen. 

Im Gang solcher Lernprozesse können durch Verarbeitung und Erörterung einerseits die bestehenden 

Einsichten im Grundsatz bestätigt und im Detail ergänzt werden; dadurch festigt sich die eigene Po-

sition, wird vielfältiger und tiefgründiger (vgl. Holzkamp, 1987, S. 22 f, 29, der dann von relativem 

Lernen spricht). Andererseits können sich die vorhandenen Argumentationsweisen (etwa über den 

Zusammenhang von sozialer Lage, enttäuschten Zukunftserwartungen und rechtsradikalen Neigun-

gen Jugendlicher und des pädagogischen Eingehens darauf, wie im obigen Beispiel angedeutet) als 

radikal unzureichend erweisen, weil die auftretenden Fragen und Widersprüche damit objektiv und 

subjektiv nicht befriedigend gelöst werden können, die bisherige Sicherheit (‚ein meinen Veranstal-

tungen dulde ich keine Verbreitung rechtsradikalen Gedankenguts“) sich als naiv, problematisch, wi-

dersprüchlich, kurzsichtig erweist (warum sollen demokratische PädagogInnen nicht mit diesen Ju-

gendlichen reden, wenn diese doch ganz offensichtlich gesprächsbereit sind?!). Dadurch gerät (hier 

für die „Profis“) das Lernen in eine Krise, die nur durch fundamentales Lernen überwunden werden 

kann (vgl. ebd., S. 29). Dies erfordert nicht nur ein neues Problemverständnis und eine neue Heran-

gehensweise (im Beispiel: warum die grundgesetzlich gesicherte Forderung nach Verbot aller neofa-

schistischen Organisationen und der subjektbezogene Disput mit neofaschistischen Jugendlichen sich 

eben nicht ausschließen), sondern auch neue, lebenspraktische Möglichkeiten zu erschließen, um die 

veränderten Auffassungen und Vermutungen real erproben zu können (z. B. im Rahmen stadtteilbe-

zogener politischer Bildungsarbeit mit Jugendlichen, in der diese – „quer durch alle politischen Rich-

tungen und Orientierungen“ – die Chance haben, mit ihren Fragen, Problemen, Hoffnungen, Enttäu-

schungen und Wünschen wirklich ernst genommen zu werden). 

Eine präzise Fassung des Verhältnisses von Subjektförderung und Demokratisierung ist aktuell be-

sonders aus drei Gründen wichtig: 

a) Die demokratische Bewegung ist heute in einem komplizierten Umbruchprozeß, dessen Ausgang 

noch relativ offen ist; es sind neue objektive Probleme entstanden bzw. haben sich verdichtet und 

zugleich sind die subjektiven Verarbeitungsweisen (relevant) andere geworden. Habermas (1985c, S. 

143) spricht hier von der Neuen Unübersichtlichkeit: „Heute sieht es so aus, als seien die utopischen 

Energien aufgezehrt, als hätten sie sich vom geschichtlichen Denken zurückgezogen. Der Horizont 

der Zukunft hat sich zusammengezogen und den Zeitgeist wie die Politik gründlich verändert. Die 

Zukunft ist negativ besetzt; an der Schwelle zum 21. Jahrhundert zeichnet sich das Schreckenspano-

rama der weltweiten Gefährdung allgemeiner Lebensinteressen ab: die Spirale des Wettrüstens, die 

unkontrollierte Verbreitung von Kernwaffen, die strukturelle Verarmung der Entwicklungsländer, 

Arbeitslosigkeit und wachsende soziale Ungleichgewichte in den entwickelten Ländern, Probleme 

der Umweltbelastung, katastrophennah operierende Großtechnologien geben die Stichworte, die über 

Massenmedien ins öffentliche Bewußtsein eingedrungen sind. Die Antworten der [105] Intellektuel-

len spiegeln nicht weniger als die der Politiker Ratlosigkeit. Es ist keineswegs nur Realismus, wenn 

eine forsch akzeptierte Ratlosigkeit mehr und mehr an die Stelle von zukunftsgerichteten 

 
zugleich mit dieser Formung eine Förderung des geistigen Wachstums zu erzielen. Denn die Erkenntnis, die im fruchtba-

ren Momente aufleuchtet, ist nur wie das Aufleuchten einer Leuchtrakete über einem dunklen Gelände, das für einen 

Augenblick das ganze Feld in allen Einzelheiten und deren Zusammenhang unter sich überblicken läßt und dann verlischt, 

alles wieder in Dunkel hüllend. Wird der Überblick nicht festgehalten, so vermag nichts das Bild zurückzurufen und in 

der Seele bleibt nur ein verschwommener Eindruck.“ 
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Orientierungsversuchen tritt. Die Lage mag objektiv unübersichtlich sein. Unübersichtlichkeit ist in-

dessen auch eine Funktion der Handlungsbereitschaft, die sich eine Gesellschaft zutraut.“ 

Die Überwindung dieser Neuen Unübersichtlichkeit ist ein Erfordernis, um die Lebensvoraussetzun-

gen der Gattung Mensch zu sichern und die Lebensbedingungen zu humanisieren; die politischen 

Wege, wie dies geschehen könnte, sind aber heute eher unklar als klar, es bedarf also intensiver po-

litischer Diskussions- und Lernprozesse, um sie zu finden und zu schaffen. Davon kann auch die 

engagierte Sozialarbeit/Sozialpädagogik nicht abstrahieren; im Gegenteil: sie kann und sollte dazu 

einen Beitrag leisten, indem sie die Erfahrungen wirklicher Subjektförderung dokumentiert, auswer-

tet, verallgemeinert, der Öffentlichkeit zugänglich macht und darauf aufbauende Arbeitskonzepte 

hilft sozial und politisch durchzusetzen. 

b) Auch wenn wir nicht mit Habermas’ Schlußfolgerungen übereinstimmen, der vom „Ende der 

arbeitsgesellschaftlichen Utopie“ (Habermas, 1985c, S. 145 ff) und vom „Veralten des Produkti-

onsparadigmas“ (ders., 1985a, Exkurs zu Kap. III) spricht, so ist doch völlig unübersehbar, daß 

sich der Zusammenhang von gesellschaftlichem Arbeitsprozeß und Subjektentwicklung in den letz-

ten 15–20 Jahren erheblich „gelockert“, hat; dem liegen besonders folgende Prozesse zugrunde 

(vgl. dazu Deppe, 1985, S. 227 ff, bes. 233 ff; sowie Wetzel, 1981, bes. Kap. IV; dies., 1983b; 

dies., 1986b): 

– Der Einsatz neuer Technologien bringt für bestimmte Gruppen eine Höherqualifizierung, für andere 

eine Dequalifizierung mit sich; auf die eine oder andere Art wächst die Gefahr der Isolation am Ar-

beitsplatz. 

– Zwar nimmt insgesamt die Wochenarbeitszeit ab und die Freizeit zu, gleichzeitig aber werden die 

Arbeitstätigkeiten z. T. körperlich, besonders aber psychisch immer „belastenden“. 

– Die Lebensarbeitszeit nimmt insgesamt ab. 

– Durch die Massenarbeitslosigkeit werden immer mehr Menschen immer länger zwangsweise aus 

dem Arbeitsprozeß ausgeschlossen. 

– Gerade für Jugendliche gibt es keine direkte Verknüpfung ihrer Lebensperspektiven mit einer Be-

rufstätigkeit (generell bzw. einer speziellen); zugleich wird der Einstieg ins Berufsleben durch ver-

längerte Ausbildungszeiten bzw. Parkschleifen biographisch immer später vollzogen. 

Diese Gesamttendenzen zielen auch auf eine neue Bestimmung des Verhältnisses von Arbeit und Kul-

tur bzw. umfassender: des Verhältnisses von Arbeit-Kultur-Subjektentwicklung. Damit wird subjektiv 

realisiert, was sich objektiv schon seit einiger Zeit vollzogen hat: Ein immer engeres Zusammenwach-

sen von Produktions- und Reproduktionsprozessen. Dadurch entstehen jene neuen Elemente in der 

Subjektivität der Lohnabhängigen, die mit „Wertewandel“ nur sehr vage gefaßt werden. Denn es han-

delt sich hier um eine Ausweitung und Vertiefung der Lebensansprüche, die über Arbeit(splatz) und 

Lohn(höhe) hinausgehen und [106] die Bereiche Bildung, Erziehung, physische und psychische Ge-

sundheitsvorsorge (auch und gerade im Alter), Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Distan-

zierung von der Kulturindustrie und ihren massenmedialen Freizeitangeboten bei gleichzeitiger För-

derung basiskultureller Initiativen, Erprobung neuer Formen zwischenmenschlicher gleichberechtig-

terer Beziehungen umfassen. In allem ist das Bemühen zu sehen, die Diskrepanz zwischen auf indivi-

duelle und gesellschaftliche Humanisierung drängenden Bedürfnissen und den Mitteln zu ihrer Befrie-

digung dadurch ein Stück weit aufzuheben, daß man nach (relativ) neuen Wegen in der materiellen 

und ideellen Alltagskultur sucht. Oder in anderer Wendung: Es wird heute bei relevanten Teilen der 

Lohnabhängigen (zumal der jüngeren Generation) danach gefragt, was der gesellschaftliche Fortschritt 

ihnen als konkretes Individuum „bringt“. Diese Tendenz zur Subjektivierung des gesellschaftlich-his-

torischen Fortschritts muß keineswegs Subjektivismus bedeuten, sondern ist immer auch Motor von 

produktiven Selbstbestimmungsprozessen die immerhin so intensiv waren und sind, daß sie bis heute 

ein bedeutsames Widerstandspotential gegen die konservative bis reaktionäre Wendepolitik darstellen 

und aktuell sogar den Übergang zu einer „gemäßigten“ Reformpolitik (mit-) ermöglichen. In dieses 

Widerstands- und Reformpotential hat sich engagierte Sozialarbeit/Sozialpolpädagogik in produktiver 
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Weise „einzuklinken“, d. h. sowohl diese Entwicklungstendenzen zur Kenntnis zu nehmen als auch 

sie produktiv weiterzuentwickeln. 

c) Die Dynamik der hier angedeuteten gesellschaftlichen Entwicklungen hat die demokratische Be-

wegung (bzw.: die demokratischen Bewegungen) eigentlich überrascht, vieles ist „hinter ihrem Rü-

cken“ abgelaufen, auch in der pädagogischen Arbeit. Diese steht heute nicht nur vor dem Problem, 

einer relativen konzeptionellen Erneuerung, sondern auch vor der Aufgabe, das schnellere Veralten 

der Erfahrungen zur Kenntnis zu nehmen und Wege zu ihrer pädagogischen „Verarbeitung“ zu 

durchdenken und zu erproben. Die Schere zwischen den Erfahrungen der Kinder/Jugendlichen und 

den SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen öffnet sich heute immer mehr und immer schneller; 

mehr denn je sind daher wechselseitige Lernprozesse gefragt, um diese Dynamik erzieherisch frucht-

bar werden zu lassen. – Aber noch eine andere „Schere“ hat sich im letzten Jahrzehnt erheblich ge-

öffnet, nämlich die zwischen den verschiedenen Lebenswelten der Kinder/Jugendlichen (aber auch 

der Erwachsenen), die aus Familien kommen, wo Langzeitarbeitslosigkeit und das Leben von der 

Sozialhilfe zum Alltag gehört, bis zu jenen, deren Eltern (bzw. sie selbst) der lohnabhängigen wis-

senschaftlich-technischen Intelligenz angehören und sich teilweise von dem Milieu der „munteren 

Yuppies“ angezogen fühlen. – Zumeist wird in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik dieses Auseinander-

driften der Erfahrungswelten und -horizonte eher regressiv und selektiv behandelt, konzentriert sie 

sich mit ihren Angeboten in den Jugendzentren, in der Gemeinwesenarbeit, in den Frauenhäusern 

jeweils nur auf jenen Teil der Kinder, Jugendlichen und lernenden, unterstutzungssuchenden Erwach-

senen, die von sozialen Deklassierungsprozessen bedroht bzw. betroffen sind. Soll sich aber die de-

mokratische Bewegung stabili-[107]sieren und verbreitern, und engagierte Sozialarbeit/Sozialpäda-

gogik dazu einen. ihren Beitrag leisten, wird sie solche defensiven Reaktionsformen überwinden müs-

sen. Die systematische Reflexion und kontinuierliche Erprobung aller in diesem Baustein genannten 

Momente und Aspekte der pädagogischen Subjektförderung mögen dazu eine Hilfestellung sein. 

Im Argumentationszusammenhang dieses Unterabschnittes bedeutet kritisch sein, in besonderer 

Weise selbstkritisch die eigene, engagierte Arbeit zu reflektieren, die notwendigen wie vermeidbaren 

Widersprüche im eigenen erzieherischen Handeln zu analysieren, sie mit den Beteiligten und öffent-

lich zu diskutieren und zugleich – darin liegt die konstruktive Komponente – Wege zu suchen und zu 

erproben, wie un- bis antidemokratische Strukturen im wirtschaftlichen, sozialen, politischen und 

kulturellen Bereich schrittweise umgestaltet werden und wie diese Veränderungsprozesse mit den 

Erziehungsprozessen verschränkt werden können. 

2.5 Vertiefende Arbeits- und Literaturhinweise 

Auch in diesem Fall beginnen wir mit den Arbeitshinweisen (wobei die Nr. 1–4 eher empirisch-prak-

tisch, und die Nr. 5–11 eher theoretisch ausgerichtet sind): 

1) Untersuchen Sie mit Hilfe der in Kap. 2.1 dargestellten Dimensionen die objektiven und subjekti-

ven Interessenwidersprüche in verschiedenen, Ihnen zugänglichen Arbeitsunterlagen und -konzepten 

(Sie können dazu etwa die Materialien verwenden, die Sie für die Beantwortung der Fragen in Kap. 

1.4 sich besorgt bzw. erarbeitet haben). 

2) Führen Sie unter Ihren ArbeitskollegInnen, in einer Konzeptionsdiskussionsrunde, bei „Betroffe-

nen“, o. ä. eine „Umfrage“ durch, was mit dem Begriff „Verstehen“ verbunden wird, welchen Stel-

lenwert sie diesem Ansatz in ihrer Arbeit geben (wollen) und warum; analysieren Sie die empirischen 

Befunde mit Hilfe der Überlegungen von Kap. 2.2. 

3) Suchen Sie nach Beispielen für eine soziale, kulturelle oder politische Defizitorientierung in der 

Praxis von Sozialarbeit/Sozialpädagogik, in (engagierten) Reportagen von Zeitungen und Fernseh-

sendungen, in (sozial-) politischen Programmen, und arbeiten Sie – mit Hilfe der Überlegungen von 

Kap. 2.3/2.4 – deren innere Widersprüchlichkeiten und praktische Funktionen heraus. 

4) Erarbeiten Sie aufgrund eigener Erfahrungen und Anforderungen oder aufgrund von Schilderun-

gen anderer ein interessenbezogenes Konzept für einen spezifischen Bereich bzw. eine spezifische 

Institution von Sozialarbeit/Sozialpädagogik. 
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5) Vergleichen Sie verschiedene Konzepte der Erziehungszielformulierung und -begründung hin-

sichtlich deren theoretischen und praktischen Qualitäten; dies kann geschehen z. B. anhand von [108] 

M. Benden (Hrsg.), Ziele der Erziehung und Bildung ‚ Bad Heilbrunn/OBB 1982. 

B. Hafeneger, Führen und Leiten. Lesebuch zu Leitmotiven in der Geschichte von Jugendarbeit und 

Pädagogik, Frankfurt/M. 1988. 

S. Müller u. a. (Hrsg.), Handlungskompetenz in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Bd. II, Bielefeld 

1984. 

6) Setzen Sie sich mit verschiedenen Verstehens-Konzeptionen und ihrer Relevanz für die Sozialar-

beit/Sozialpädagogik auseinander, z. B. anhand ausgewählter Beiträge von 

S. Müller/H.-U. Otto (Hrsg.), Verstehen oder Kolonialisieren?, Bielefeld 1984 

7) Analysieren Sie mit Hilfe des in Kap. 2.2 dargestellten Konfliktmodells eine gesamte Biographie 

bzw. einige relevante Abschnitte derselben; etwa durch Diskussion folgender Texte: 

O. Dreier, Familiäres Sein und familiäres Bewußtsein, Frankfurt/M. 1980 

M. Halhuber-Ahlmann, Georg: Biographie eines kriminologischen Falles, Köln 1987. 

M. Kappeler/K Holzkamp/U H.-Osterkamp, Psychologische Therapie und politisches Handeln, 

Frankfurt/M. 1977. 

8) Untersuchen Sie sozialarbeiterisch/sozialpädagogisch relevante Gesetze und Ausführungsbestim-

mungen hinsichtlich enthaltener Defizitorientierungen und entsprechender pädagogisch-therapeuti-

scher Schlußfolgerungen; z. B. mit Hilfe von 

U.-A. Birk u. a., Bundessozialhilfegesetz. Lehr- und Praxiskommentar, Baden-Baden 1989. 

9) Untersuchen Sie mit Hilfe des in diesem Baustein dargestellten Arbeitskonzeptes Modelle kriti-

scher Sozialarbeit/Sozialpädagogik, die Sie selber kennen bzw. wie sie in der wissenschaftlichen Li-

teratur dokumentiert und analysiert werden; z. B. bei 

G. Feuser, Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim, 

Bremen 1984. 

W Hollstein/M. Meinhold (Hrsg.), Sozialpädagogische Modelle, Frankfurt/M. 1977. 

S. Müller u. a. (Hrsg.), Handlungskompetenz in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Bd. 1, Bielefeld 

1982. 

10) Vergleichen Sie das hier in Umrissen entwickelte Konzept einer pädagogischen Interessentheorie 

mit dem Ansatz von: 

H. Schiefele, Interesse – Neue Antworten auf ein altes Problem, in: Zeitschrift für Pädagogik, 1986, 

H. 2. 

11) Vergleichen Sie hinsichtlich Übereinstimmungen und Differenzen den sozialstaatstheoretischen 

Ansatz von [109] 

1. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, 2. Bd., Frankfurt/M. 1987, Kap. VIII.2 

mit dem von 

H. Jung, Der Klassenkampf als Triebkraft der Sozialpolitik, in: ders. u. a., Der Staat im staatsmono-

polistischen Kapitalismus der Bundesrepublik, Bd. 6/1, Frankfurt/M. 1981; 

und: 

D. Danckwerts, Theoretische Grundlagen und aktuelle Situationen von sozialer Arbeit und Erzie-

hung, in: K.-H. Braun/G. Gekeler (Hrsg.), Objektive und subjektive Widersprüche in der Sozialar-

beit/Sozialpädagogik, Marburg 1984. 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 70 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

Bei den nachfolgenden Literaturhinweisen haben wir auf eine nochmalige Erwähnung der bei den 

Arbeitshinweisen genannten Schriften verzichtet. 

Generell wollen wir zunächst verweisen auf 

H. Eyferth/H.-U Otto/H. Thiersch (Hrsg.), Handbuch zur Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Neuwied und 

Darmstadt 1987 (Studienausgabe). 

Umfassendere sozialstaatstheoretische Begründungen sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen 

Handelns finden sich bei 

D. Danckwerts, Grundriß einer Soziologie sozialer Arbeit und Erziehung, Weinheim und Basel 1978. 

H. R. Schneider, Handlungsspielräume in der Sozialarbeit, Bielefeld 1977. Eine didaktische Aufar-

beitung dieser Befunde bietet 

E. Brandt, Sozialarbeit in antagonistischer Gesellschaft, Köln 1983. Wichtige Beiträge zu einer bil-

dungstheoretisch begründeten Subjektwissenschaft bzw. zu einer subjektwissenschaftlich begründe-

ten Bildungstheorie liefert 

W. Klafki, Konturen eines neuen Allgemeinbildungskonzeptes, in: ders., Neue Studien zur Bildungs-

theorie und Didaktik, Weinheim und Basel 1985. 

W. Klafki, Die Bedeutung der klassischen Bildungstheorien für ein zeitgemäßes Konzept allgemeiner 

Bildung, in: Zeitschrift für Pädagogik, 1986, H. 4. 

W. Klafki, Organisation und Interaktion in pädagogischen Feldern – Thesen und Argumentationsan-

sätze zum Thema und zur Terminologie, in: Zeitschrift für Pädagogik. 13. Beiheft, Weinheim und 

Basel 1977. 

W. Klafki, Normen und Ziele in der Erziehung, in: ders. u. a., Funkkolleg Erziehungswissenschaft, 

Bd. 2, Frankfurt/M. 1970. 

W. Klafki, im Gespräch mit K.-H. Braun/E. Reichmann, Nachfragen an die kritisch-konstruktive Er-

ziehungswissenschaft, in: Jahrbuch für Kritische Erziehungswissenschaft, Bd. I, Marburg 1987. 

Erörterungen zu verschiedenen Konzepten und Problemlagen einer pädagogisch wie psychologisch 

verantwortbaren Subjektförderung finden sich bei: 

K-H. Braun, Genese der Subjektivität, Köln 1982, Kap. 3. [110] 

K.-H. Braun, Überlegungen zur materialistischen Diskussion der genetischen Erkenntnistheorie von 

Jean Piaget und seiner Schule, in: Jahrbuch für Psychopathologie und Psychotherapie III/1983, Köln 

1983. 

K-H. Braun, Psychoanalytische Pädagogik, in: E. Reichmann (Hrsg.), Handbuch der kritischen und 

materialistischen Behindertenpädagogik und ihrer Nebenwissenschaften, Oberbiel 1984. 

K Holzkamp, „We don’t need no education ...“, in: Forum Kritische Psychologie, Bd. 11, Berlin/W. 

1983. 

K. Holzkamp, Lernen und Lernwiderstand, in: Forum Kritische Psychologie, Bd. 20, Berlin/W. 1987. 

U. H.-Osterkamp, Grundlagen der psychologischen Motivationsforschung, Bd. 2, Frankfurt/M. 1976, 

Kap. 5 (Zur Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse). 

U. H.-Osterkamp, Ich tu, was ich tu – du tust, was du tust, in: Demokratische Erziehung, 1984, H. 4 

(Zur Kritik der Gestaltpädagogik). 

K Wetzel, Entfremdung und Subjektivität heute, in: Fortschrittliche Wissenschaft, 1986, H. 3. 

K Wetzel, Kollektive und individuelle Handlungsfähigkeit in der Jugend heute, in: Fortschrittliche 

Wissenschaft, 1986, H. 3. 

[111] 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 71 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

Kapitel 3  

Die Frauenfrage und die Sozialarbeit/Sozialpädagogik:  

Zur Klärung einiger Voraussetzungen 

Bei der Behandlung dieses Themas im Rahmen eines didaktischen Bausteins standen wir vor drei 

Alternativen: 

– Versuch eines weiten argumentativen Brückenschlages von den Grundfragen der Frauenforschung 

bis hin zur Analyse der objektiven und subjektiven Interessenlage von Frauen, die in dieser oder jener 

Weibe mit Institutionen und Personen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik in alltagspraktischen Bezü-

gen stehen. Aufgrund unserer Erfahrungen in der BerufspraktikantInnengruppe, der PraktikerInnen-

gruppe wie auch in Seminaren, die dem Forschungsprojekt beigeordnet waren, hat sich dieses Unter-

fangen als zu komplex herausgestellt. Wir mußten also die Einsicht berücksichtigen, daß weniger in 

diesem Fall mehr ist. 

– Wir konzentrierten uns daher auf unmittelbare Beiträge der Frauenforschung innerhalb der Sozial-

arbeitsforschung; zwar erwies sich das als „praxisnäher“, aber es tauchte immer wieder die „Hoff-

nung“ auf, man könne durch emanzipatorische Sozialarbeit/Sozialpädagogik die Lage von Frauen 

entscheidend bessern, es wurden die strukturellen gesamtgesellschaftlichen Widerstände gegen sol-

che Bestrebungen und Bewegungen unterschätzt. 

– So haben wir in den Veranstaltungen wie auch in diesem Baustein uns für den dritten Weg ent-

schieden: Wir stellen hier einerseits die wesentlichen objektiven Lebens- und Entwicklungsbedin-

gungen von Frauen in der kapitalistischen Gesellschaft dar und analysieren andererseits die typischen 

Widersprüche bei der Realisierung subjektiver Interessen. Dabei konzentrieren wir die Darstellung 

auf jene Aspekte, die für die Sozialarbeit/Sozialpädagogik von Bedeutung sind (an einigen Beispielen 

werden diese Bezüge dann auch explizit gemacht.) 

3.1 Bedingungen der Frauenunterdrückung in der bürgerlichen Gesellschaft 

Der Ursprung der bürgerlichen Gesellschaft ist untrennbar verbunden mit der Deklaration der Gleich-

heit der Menschen. So heißt es in einem der ersten Dokumente des modernen Vernunftsrechts, den 

„Bill of rights“ des Staates Virginia (von 1776) in Art. 1: „Alle Menschen sind von Natur aus in 

gleicher Weise frei [112] und unabhängig und haben unveräußerliche Rechte, namentlich auf Genuß 

von Leben und Freiheit ... Eigentum ... Glück ... und Sicherheit“.1 

Und in der französischen „Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers“ von 1789 heißt es 

u. a.: 

„I. Frei und gleich an Rechten werden die Menschen geboren und bleiben es. Die sozialen Unter-

schiede können sich nur auf das gemeine Wohl gründen. 

II. Der Zweck jeden politischen Zusammenschlusses ist die Bewahrung der natürlichen und unver-

lierbaren Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen 

Bedrückung.“2 

In diesen Traditionen steht auch das Grundgesetz der BRD, wo es in Art. 3 heißt: 

„(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-

ner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benach-

teiligt oder bevorzugt werden.“ 

 
1 Zitiert nach: Meyer u. a. (Hrsg.), Vom Zeitalter der Aufklärung bis zur Gegenwart. Quellenband II, Frankfurt/M. u. a. 

1972, S. 21. 
2 Zitiert nach: Michael/Schepp (Hrsg.), Politik und Schule von der französischen Revolution bis zur Gegenwart, Bd. 1, 

Frankfurt/M. 1973, S. 110. 
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Nun zeigt schon der oberflächliche Blick auf die Lebenswirklichkeit der Frauen in der bürgerlichen 

Gesellschaft, daß von einer auch nur annähernd verwirklichten Gleichheit der Geschlechter keine Rede 

sein kann. Sind daher diese Menschenrechtsdeklarationen überflüssig und nichtssagend? Keineswegs, 

wie F. Engels 1884 feststellte: „In der industriellen Welt tritt ... der spezifische Charakter der auf dem 

Proletariat lastenden ökonomischen Unterdrückung erst dann in seiner vollen Schärfe hervor, nachdem 

alle gesetzlichen Sondervorrechte der Kapitalistenklasse beseitigt und die volle juristische Gleichbe-

rechtigung beider Klassen hergestellt worden; die demokratische Republik hebt den Gegensatz beider 

Klassen nicht auf, sie bietet im Gegenteil erst den Boden, worauf er ausgefochten wird. Und ebenso 

wird auch der eigentümliche Charakter der Herrschaft des Mannes über die Frau in der modernen 

Familie und die Notwendigkeit wie die Art der Herstellung einer wirklichen gesellschaftlichen Gleich-

stellung beider erst dann in grelles Tageslicht treten, sobald beide juristisch vollkommen gleichberech-

tigt sind.“ (Engels, MEW, Bd. 21, S. 75 f) Um nun diese reale gesellschaftliche Ungleichheit genauer 

zu erfassen, sollen im Folgenden drei übergreifende Fragedimensionen verfolgt werden: 

1) Welche Stellung nahm/nimmt die Frauen in einer bestimmten historischen Epoche zugeordnete 

Tätigkeit im Gesamt der gesellschaftlichen arbeitsteilig-kooperativen Beziehungen ein (z. B. als mit-

arbeitende Ehefrau in einem kleinen Gewerbebetrieb am Ausgang des 19. Jahrhunderts oder als teil-

zeitbeschäftigte Ehefrau und Mutter in der spätbürgerlichen Gesellschaft)? [113] 

2) Welche Positionen hatten/haben Frauen in den jeweiligen formationsspezifischen Eigentumsver-

hältnissen zu den entscheidenden, bestimmenden Produktionsmitteln/Produktionsbedingungen (z. B. 

als Ehefrau eines Fabrikbesitzers im Frühkapitalismus oder als Managerin in einem privatmonopo-

listischen Konzern)? 

3) Welche Funktion/Stellung hatten/haben Frauen in den jeweils herrschenden historisch-gesell-

schaftlichen, politisch-ideologischen Verhältnissen, also in den jeweiligen staatlichen, politischen, 

rechtlichen, religiösen bzw. kirchlich-institutionellen Verhältnissen (z. B. als ehrenamtlich tätige So-

zialarbeiterin einer Kirchengemeinde zu Beginn dieses Jahrhunderts oder als Präsidentin des Deut-

schen Bundestages)? 

3.1.1 Kapitalistische Ökonomie, gesellschaftliche Stellung der Frauen und Lohndiskriminierung 

Für die Lage- und Positionsbestimmung der Mehrheit von Frauen im Kapitalismus ist kennzeichnend 

der Widerspruch zwischen ihrer Funktion/Bedeutung für die Aufrechterhaltung des gesamtgesell-

schaftlichen wie privaten Re-Produktionsprozesses und ihrer Abhängigkeit und relativen Rechtlosig-

keit in der Familie, im Staat sowie in der Gesellschaft. Aus diesem Widerspruch von Bedeutung und 

Bedeutungslosigkeit entsprang die sog. Frauenfrage und mit ihr die politische Frauenbewegung. Der 

positive Inhalt der Menschenrechtsdeklaration (S. o.) beruhte auf der äußerlichen Gegenüberstellung 

von Individuum und Gesellschaft und ihrer personalen Dopplung in freien Bourgeois und Citoyen in 

ausschließlich männlicher Form. Frauen wurden lediglich mitgedacht als aus diesem Status abgelei-

tetes unselbständiges Teilmoment (vgl. Klafki, 1986, S. 460). 

Die mit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft im Schoße des Feudalismus charakteristische 

Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit, von „öffentlicher Person“ und „privatem Individuum“, 

von Arbeitszeit und Familie/Freizeit mit ihren typischen Entfremdungsmechanismen entfaltete sich 

zum allgemeinen Wesenszug individueller Lebensweise. Die Existenz des doppelt freien Lohnarbei-

ters (frei von persönlichem Besitz an Produktionsmitteln und frei von persönlichen Bindungen der 

Leibeigenschaft) ist das notwendige Pendant zur Freiheit des Eigentums und der Existenz des Bour-

geois/Kapitalisten. Die uns hier interessierende Existenzform des Lohnarbeiters gilt formal und real 

auch für die Frauen (Zwang zum Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft), wobei sie in diesem Ausbeutungs-

verhältnis als Frauen zusätzlich über vielfältige Mechanismen unterdrückt und diskriminiert werden. 

Betrachten wir zunächst die mit der kapitalistischen Produktionsweise einhergehende Umwälzung 

der alten Form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung.3 [114] Die Entwicklung der großen Industrie 

 
3 Über das Verhältnis von „Marxismus und Feminismus“ hat es in den letzten 20 Jahren eine recht breite Diskussion 

gegeben; ein Problem dieser Diskussionen war und ist, daß dem Mar-[114]xismus teilweise recht pauschale Vorwürfe 
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revolutionierte die arbeitsteilige Kooperation in Handwerk und Agrikultur sowie die Zusammenset-

zung des Arbeitskörpers auf Manufakturebene. „Wir erblicken ... in der Manufaktur die unmittelbare 

technische Grundlage der großen Industrie. Jene produzierte die Maschinerie, womit diese in den Pro-

duktionssphären, die sie zunächst ergriff, den handwerks- und manufakturmäßigen Betrieb aufhob. 

Der Maschinenbetrieb erhob sich also naturwüchsig auf einer ihm unangemeßnen materiellen Grund-

lage. Auf einem gewissen Entwicklungsgrad mußte er diese erst fertig vorgefundne und dann in ihrer 

alten Form weiter ausgearbeitete Grundlage selbst umwälzen und sich eines seiner eignen Produkti-

onsweise entsprechende neue Basis schaffen. Wie die einzelne Maschine zwergmäßig bleibt, solange 

sie nur durch Menschen bewegt wird, wie das Maschinensystem sich nicht frei entwickeln konnte, 

bevor an die Stelle der vorgefundnen Triebkräfte – Tier, Wind und selbst Wasser – die Dampfmaschine 

trat, ebenso war die große Industrie in ihrer ganzen Entwicklung gelähmt, solange ihr charakteristi-

sches Produktionsmittel, die Maschine selbst, persönlicher Kraft und persönlichem Geschick seine 

Existenz verdankte, also abhing von der Muskelentwicklung, der Schärfe des Blicks und der Virtuo-

sität der Hand, womit der Teilarbeiter in der Manufaktur und der Handwerker außerhalb derselben ihr 

Zwerginstrument führten“ (MEW, Bd. 23, S. 403). Somit blieb „die Ausdehnung der bereits maschi-

nenmäßig betriebnen Industrie und das Eindringen der Maschinerie in neue Produktionszweige rein 

bedingt durch das Wachstum einer Arbeiterkategorie, die wegen der halbkünstlerischen Natur ihres 

Geschäfts nur allmählich und nicht sprungweis vermehrt werden konnte.“ (ebd., S. 403) 

Die Maschinerie der großen Industrie sprengt somit die Grenzen der kapitalistischen Produktions-

weise der Manufakturperiode, indem sie die Menschen/Muskelkraft ersetzt durch Naturkräfte und die 

Beschränktheit erfahrungsmäßiger Routine des handwerklichen Teilarbeiters durch „bewußte An-

wendung der Naturwissenschaft ...“ (ebd., S. 407) aufhebt. Diese Revolutionierung in den Produktiv-

kräften hat auf seiten der Produktionsverhältnisse zur Folge, daß sie die Grundlagen der Landwirt-

schaft umwälzt und den Charakter der Produktionsweise in allen anderen Industriezweigen verändert. 

Sie hebt die Bindung des Arbeiters an eine Teilfunktion auf, ein Residuum der alten Arbeitsteilung 

des zunftmäßigen überwiegend männlich dominierten Handwerks, und macht alle freigesetzten Ar-

beitskräfte grundsätzlich disponibel für den kapitalistischen Produktionsprozeß. Deshalb lautete das 

erste Wort der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie: die hemmungslose Einverleibung der 

Frauen- und Kinderarbeit. „Im Gegensatz zur Manufakturperiode gründet sich der Plan der Arbeits-

teilung jetzt auf Anwendung der Weiberarbeit, der Arbeit von Kindern aller Altersstu-[115]fen, un-

geschickter Arbeiter, wo immer es tubar, kurz der ‚cheap labour‘, wohlfeilen Arbeit, wie der Englän-

der sie charakteristisch nennt.“ (MEW, Bd. 23, S. 485) 

Der Heißhunger nach beständiger Erhöhung/Ausdehnung der Mehrwertproduktion führte in der 

Frühphase der industriellen Revolution zum brutalen Mißbrauch weiblicher und unreifer (kindlicher) 

Arbeitskräfte, zum Raubbau an deren Gesundheit sowie deren psychischen und „moralischen“ Kräf-

ten, bis er an die „Naturschranken“ des Arbeitstages stößt. Die Ausweitung des Arbeitstages über die 

gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion des Werts der Arbeitskraft hinaus stößt auf 

natürliche Schranken der Reproduktion der Arbeitskraft (d. h. der Mensch kann nicht 24 Stunden 

rund um die Uhr arbeiten!). Die einzige Alternative hierzu besteht in der Intensivierung der Arbeit 

durch Produktivitätssteigerung, Senkung der notwendigen Arbeitszeit und Erhöhung der Mehrar-

beitszeit, wozu die moderne Industrie in der Lage ist. Die erste Variante der Mehrwertproduktion 

findet sich v. a. in der Manufaktur und in der sog. Hausindustrie/Hausarbeit. Letztere zeichnet sich 

durch katastrophale Arbeits-, Lebens- und Ausbeutungsverhältnisse für die hier v. a. tätigen Kinder 

und Frauen aus. Die Ausbeutung wohlfeiler und unreifer Arbeitskräfte „wird in der sog. Hausarbeit 

schamloser als in der Manufaktur, weil die Widerstandsfähigkeit der Arbeiter mit ihrer Zersplitterung 

abnimmt, eine ganze Reihe räuberischer Parasiten sich zwischen den eigentlichen Arbeitgeber und 

den Arbeiter drängt, die Hausarbeit überall mit Maschinen- oder wenigstens Manufakturbetrieb in 

 
über die mangelnde Beachtung der Spezifik der Frauenfrage gemacht wurden und werden. Ob und inwieweit diese Kri-

tiken berechtigt sind, muß sich immer auch an zentralen Werken des Marxismus ausweisen, wie gerade dem „Kapital“ 

von Marx. Aus diesem Grunde stellen wir zunächst einige relevante Befunde aus Marx’ Analyse dar, die dann interpre-

tativ ausgeweitet werden (wir zitieren im laufenden Text den 1. Band des „Kapital“ mit dem Kürzel: MEW, Bd. 23). 
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demselben Produktionszweig kämpft, die Armut dem Arbeiter die nötigsten Arbeitsbedingungen, 

Raum, Licht, Ventilation usw. raubt, die Unregelmäßigkeit der Beschäftigung wächst und endlich in 

diesen letzten Zufluchtsstätten der durch die große Industrie und Agrikultur ‚überzählig‘ Gemachten 

die Arbeiterkonkurrenz notwendig ihr Maximum erreicht“ (MEW, Bd. 23, S. 486). Das mörderische 

Konkurrenzprinzip Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer, Mensch gegen Mensch egal wel-

chen Alters und Geschlechts auf der Grundlage „freier Menschenverwüstung“ (ebd., S. 499) verlangte 

nach gesellschaftlicher Regelung des Arbeitstages und der Arbeitsverhältnisse im Interesse der Auf-

rechterhaltung des Gesamtsystems. „Die Fabrikgesetzgebung, diese erste bewußte und planmäßige 

Rückwirkung der Gesellschaft auf die naturwüchsige Gestalt ihres Produktionsprozesses, ist, ...‚ 

ebensosehr ein notwendiges Produkt der großen Industrie als Baumwollgarn, Selfactors und der elekt-

rische Telegraph“ (ebd., S. 504 f). Mit der Ausweitung der Fabrikgesetze auf alle anderen Zweige der 

Produktion – gegen den erbitterten Widerstand der Einzelkapitale und, wo einmal zwangsweise ein-

geführt, der Schrei des Kapitalisten nach der Gleichheit der Konkurrenzbedingungen, der gleichen 

Schranken der Ausbeutung, die ihre Verallgemeinerung bzw. Aushöhlung legitimiert – wird das Fun-

dament der Manufakturproduktion und der Hausindustrie untergraben, welche einzig und allein durch 

ihre schrankenlose Anwendung der Frauen- und Kinderarbeit mit der Fabrikproduktion konkurrenz-

fähig sein konnte. Zur immanenten Widersprüchlichkeit der maschinellen kapitalistischen Produkti-

onsweise zählt, daß sie [116] 

– die Mehrwertproduktion nur dadurch steigert, daß sie die Arbeiterzahl verkleinert und damit eine 

„überschüssige“ Bevölkerung hervorbringt; 

– die Steigerung der Produktivität des Maschinensystems als mögliches Mittel zur Verkürzung der 

Arbeitszeit umschlägt in ein Mittel, die Lebenszeit der Arbeiterinnen und ihrer Familien in für die 

Kapitalverwertung disponible Arbeitszeit zu verwandeln; 

– die moderne Industrie eine Tendenz zur Nivellierung der Arbeitstätigkeiten hervorbringt, deren 

Ausübung nur noch nach den Unterschieden des Alters und Geschlechts erfolgt, was gleichbedeutend 

mit der Verallgemeinerung und Erhöhung der Konkurrenz unter den Arbeitskräften ist. 

Dieser bedingungslose Konkurrenzkampf muß gesellschaftlich von Staats wegen eingegrenzt wer-

den, um längerfristig die Reproduktionsfähigkeit dieser eigentümlichen Klasse von Warenbesitzern 

zu sichern. „Soweit die Fabrikgesetzgebung die Arbeit in Fabriken, Manufakturen usw. reguliert, 

erscheint dies zunächst nur als Einmischung in die Exploitationsrechte des Kapitals. Jede Regulation 

der sog. Hausarbeit stellt sich dagegen sofort als direkter Eingriff in die patria potestas [väterliche 

Gewalt, d. Verf.] dar, d. h. modern interpretiert, in die elterliche Autorität, ein Schritt, wovor das 

zartfühlende englische Parlament lang zurückzubeben affektierte. Die Gewalt der Tatsachen zwang 

jedoch, endlich anzuerkennen, daß die große Industrie mit der ökonomischen Grundlage des alten 

Familienwesens und der ihr entsprechenden Familienarbeit auch die alten Familienverhältnisse auf-

löst. Das Recht der Kinder mußte proklamiert werden“ (MEW, Bd. 23, S. 513). In Polemisierung 

gegen den Schlußbericht der englischen Kommission über Kindebeschäftigung von 1866, der den 

Schutz der Kinder beiderlei Geschlechts gegenüber den Eltern forderte, weil diese ihre Kinder zur 

Arbeit zwängen, so ihre körperliche Entwicklung behinderten und sie moralisch und intellektuell de-

gradierten, konstatiert Marx: „Es ist jedoch nicht der Mißbrauch der elterlichen Gewalt, der die di-

rekte oder indirekte Exploitation unreifer Arbeitskräfte durch das Kapital schuf, sondern es ist umge-

kehrt die kapitalistische Exploitationsweise, welche die elterliche Gewalt, durch Aufhebung der ihr 

entsprechenden ökonomischen Grundlage, zu einem Mißbrauch macht. So furchtbar und ekelhaft nun 

die Auflösung des alten Familienwesens innerhalb des kapitalistischen Systems erscheint, so schafft 

nichtsdestoweniger die große Industrie mit der entscheidenden Rolle, die sie den Weibern, jungen 

Personen und Kindern beiderlei Geschlechts in gesellschaftlich organisierten Produktionsprozessen 

jenseits der Sphäre des Hauswesens zuweist, die neue ökonomische Grundlage für eine höhere Form 

der Familie und des Verhältnisses beider Geschlechter“ (ebd., S. 514). 

Die Notwendigkeit zur Verallgemeinerung der Fabrikgesetzgebung von einem Ausnahmegesetz zu-

nächst für die Spinnerei- und Webereiproduktion zu einem Gesetz für die gesamte nationale 
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Produktion entspringt der Notwendigkeit als „physisches und geistiges Schutzmittel der Arbeiter-

klasse“ zu fungieren und beschleunigt zugleich die Produktion auf gesellschaftlicher Stufenleiter, 

damit die Konzentration des Kapitals und seine Vorherrschaft in der Produktionsweise. [117] Der 

besondere Schutz der Kinder in Form des Verbots der Kinderarbeit bis zu einem gewissen Alter und 

die Beschränkung der Frauenarbeit (Verbot der Untertagearbeit im Bergbau seit 1842 in England, 

gesetzliche Regelung der täglichen Maximalarbeitszeit, Mutterschutz etc.) waren historisch notwen-

dige Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen, deren jeweilige gesell-

schaftlich-konkrete Realisierung in hohem Maße von politischen Kräftekonstellationen abhängig ist. 

Wenn wir nun einen kurzen Blick auf die weitere Entwicklung des Kapitalismus werfen, dann wird 

deutlich, daß die hier geschilderten staatlichen Eingriffe in den kapitalistischen Produktions- und Re-

produktionsprozeß – auch zugunsten der Lebenslage der Arbeiterklasse und der anderen Lohnabhän-

gigen – Ansatzpunkte und Vorläufer jenes Komplexes staatlichen Handelns darstellen, die sich seit 

der Jahrhundertwende in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern zur Sozialfunktion verdich-

teten (vgl. auch Kap. 2.1). Durch sie wird das Lohngesetz mit kapitalismusspezifischen Mitteln durch-

brochen, und damit deformiert. „Der Arbeiter erhält ... ursprünglich in der Form des Lohns den Wert 

seiner Arbeitskraft, d. h. die dem Kapitalismus adäquate Form des Reproduktionsfonds der Arbeits-

kraft. Mit diesem Lohn mußte er alle Waren und Dienstleistungen kaufen, die ihm die Reproduktion 

seiner Arbeitskraft ermöglichten. In dem Maße jedoch, wie der Reproduktionsfonds der Arbeitskraft 

Produkte und Leistungen enthält, die keine Waren sind, offenbaren sich bereits im Kapitalismus Ten-

denzen zum Schrumpfen des Charakters der Warenproduktion der Arbeitskraft. Der Mechanismus, 

der im Kapitalismus die Reproduktion der Arbeitskraft gewährleistet, zersetzt sich. Jedoch, solange 

der Kapitalismus existiert und die Arbeiterklasse von der Verfügungsgewalt über die Produktions-

mittel ausgeschlossen ist, kann nur produziert werden, wenn der Arbeiter seine Arbeitskraft verkauft. 

Die relative Losung dieses Widerspruchs liegt unter kapitalistischen Bedingungen in der Ausdehnung 

der gesellschaftlichen Konsumtion, die in zunehmendem Maße über den Staatshaushalt finanziert 

wird.“ (Schäfer, 1975, S. 44) Und insofern bestimmen diese Sozialfunktionen mit ihren kapitalistisch-

patriarchalischen Strukturen auch seit der Jahrhundertwende die Lebensbedingungen der Frauen in 

wesentlicher Weise mit. 

Der Schutz der Kinder- und Frauenarbeit vor bedingungsloser Ausbeutung wurde von Teilen der 

männlichen Arbeiterklasse dahingehend zu wenden versucht, Frauen generell aus dem industriellen 

Produktionsbereich auszusperren und sie von politischen Organisationsformen auszuschließen.4 

[118] Der ökonomische Zwang der Erwerbstätigkeit für Frauen resultierte aus dem geringen Ver-

dienst der Männer, der darüber hinaus noch durch Faktoren wie Unsicherheit des Arbeitsplatzes so-

wie der wöchentlichen Lohnhöhe aufgrund konjunktureller und saisonaler Schwankungen, Krank-

heit, Invalidität, Nachlassen der Leistungsfähigkeit im Alter usw. gekennzeichnet war. Darüber hin-

aus war von maßgeblicher Bedeutung, wieviel Kinder mitversorgt werden mußten, was die Mitarbeit 

von Frauen und Kindern erforderlich machte. Die Lohndiskriminierung der Frauen als allgemeines 

Phänomen der kapitalistischen Produktionsweise läßt sich jedoch nicht aus der Tatsache erklären, daß 

Frauen ungelernte Arbeiten verübten. Dieses Faktum traf auch für eine Vielzahl ihrer Arbeitskollegen 

zu, die dennoch höhere Löhne bezogen (vgl. Rosenbaum, 1982, S. 405). Versuchen wir uns der Klä-

rung dieses Phänomens folgendermaßen zu nähern: „Der Wert der Arbeitskraft, gleich dem jeder 

andren Ware, ist bestimmt durch die zur Produktion, also auch Reproduktion, dieses spezifischen 

Artikels notwendige Arbeitszeit. Soweit sie Wert, repräsentiert die Arbeitskraft selbst nur ein be-

stimmtes Quantum in ihr vergegenständlichter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit. (...) Die zur 

Produktion der Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit löst sich also auf in die zur Produktion dieser 

Lebensmittel notwendige Arbeitszeit, oder der Wert der Arbeitskraft ist der Wert der zur Erhaltung 

 
4 In den Anfängen des „Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins“ wurde die industriemäßige Frauenarbeit abgelehnt aus 

1. national-ökonomischen Gründen wegen ihrer Funktion als Lohndrückerin; 2. aus gesellschaftlich-familienideologi-

schen Gründen (sog., Gefahr der Zersetzung der Familie); und 3. mit dem Hinweis auf die besondere „Natur“ des weib-

lichen Geschlechts, dem solche Arbeit nicht wesensmäßig sei (vgl. Hervé, 1982, S. 22). Des weiteren vgl. zur Funktion 

des Anti-Feminismus in der deutschen ArbeiterInnenbewegung, Steinberg, 1989 sowie Friese, 1989. 
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ihres Besitzers notwendigen Lebensmittel“ (MEW, Bd. 23, S. 184 f). Der jeweilige Umfang der Le-

bensmittel zur Befriedigung der sog. notwendigen Bedürfnisse ist allerdings keine historisch kon-

stante Größe, sondern ist „selbst ein historisches Produkt und hängt daher großenteils von der Kul-

turstufe eines Landes, unter andrem auch wesentlich davon ab, unter welchen Bedingungen, und da-

her mit welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien Arbeiter sich gebildet 

hat“ (ebd., S. 185). In diesem Zusammenhang schlagen die alten Formen der Arbeitsteilung und die 

gesellschaftlich-ideologischen Funktionen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zu Buche: 

(Mit-) Arbeit von Frauen existierte auch in vergangenen Produktionsweisen, so z. B. im feudalisti-

schen bäuerlichen und handwerklichen Bereich als notwendiger Beitrag zur gesellschaftlichen Exis-

tenzsicherung sowie der der „Familie“. Ihre sozialökonomische Grundlage beruhte auf der Einheit 

von Produktion und Haushalt unter der Dominanz patriarchalisch strukturierter sozial-familialer Ab-

hängigkeits- und Unterdrückungsverhältnisse. „Diese Familienform, für die der Begriff des ‚ganzen 

Hauses‘ geprägt worden ist, finden wir traditionell bei Bauern und Handwerkern, seit dem Entstehen 

der Verlagsindustrie, wenn auch mit Modifikationen, bei den Heimarbeitern“ (Rosenbaum, 1982, S. 

19). Unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen neu ist nun die Trennung von gesellschaftlicher 

Produktion und Haushalt, wobei letzterer weitgehend reduziert wird auf individuelle Reproduktions-

tätigkeiten (wie Kochen, Waschen, Putzen, Nähen, Flicken, Bügeln ...‚ Kindererziehung), die mit 

hoher körperlicher Belastung und Arbeitsaufwendungen verbunden sind. Für die geschlechtsspezifi-

sche Unterdrückung der Frauen im Kapitalismus charakteristisch ist, daß sie grundsätzlich disponibel 

für beide Bereiche, die gesellschaftliche Produktion und die private Hausarbeit/Kindererziehung, sein 

müssen. Vom Standpunkt des Ka-[119]pitals/der Kapitalverwertung ist ihre Arbeitskraft von „min-

derer Güte“, weil ihre Anwendung bestimmte Schutzmaßnahmen sowie die Kalkulation von zeitli-

chen Unterbrechungen erforderlich macht. Aber aus diesen Umständen erklärt sich nicht die Lohn-

diskriminierung der weiblichen Arbeitskraft. Kommen wir noch einmal auf die allgemeine Bestim-

mung des Wertes der Ware Arbeitskraft zurück: In den Wert der Ware Arbeitskraft als individuelle 

(Re-) Produktionskosten fließen nicht nur die dazu jeweils gesellschaftlich notwendigen Lebensmit-

tel/Standards“ ein, sondern die „Summe der zur Produktion der Arbeitskraft notwendigen Lebensmit-

tel schließt ... die Lebensmittel der Ersatzmänner ein, d. h. der Kinder der Arbeiter, so daß sich diese 

Race eigentümlicher Warenbesitzer auf dem Warenmarkte verewigt.“ (MEW, Bd. 23, S. 186) Oder: 

„Der Wert der Arbeitskraft war bestimmt nicht nur durch die zur Erhaltung des individuellen er-

wachsnen Arbeiters, sondern durch die zur Erhaltung der Arbeiterfamilie nötige Arbeitszeit. Indem 

die Maschinerie alle Glieder der Arbeiterfamilie auf den Arbeitsmarkt wirft, verteilt sie den Wert der 

Arbeitskraft des Mannes über seine ganze Familie. Sie entwertet daher seine Arbeitskraft. Der Ankauf 

der in 4 Arbeitskräfte, z. B. parzellierten Familie kostet vielleicht mehr als früher der Ankauf der 

Arbeitskraft des Familienhaupts, aber dafür treten 4 Arbeitstage an die Stelle von einem, und ihr Preis 

fällt im Verhältnis zum Überschuß der Mehrarbeit der vier über die Mehrarbeit des einen. Vier müs-

sen nun nicht nur Arbeit, sondern Mehrarbeit für das Kapital liefern, damit eine Familie lebe. So 

erweitert die Maschinerie von vornherein mit dem menschlichen Exploitationsmaterial, dem eigens-

ten Ausbeutungsfeld des Kapitals, zugleich den Exploitationsgrad.“ (ebd., S. 417) 

Die eigentliche Ursache dafür, daß Frauen geringere Löhne als Männer trotz „gleicher Arbeit“ erhal-

ten, liegt nicht darin, wie häufig behauptet wird, daß sie einfachere, unqualifiziertere, leichtere Arbeit 

(aufgrund körperlicher Unterlegenheit) verrichten; vielmehr gilt zu berücksichtigen, daß als Bestand-

teil der gesellschaftlichen Unterdrückungsfunktion der Frauen auch zählt, daß sie nicht als ökono-

misch selbständige Personen gelten, sondern über die Familie als Versorgungsinstanz „verrechnet“ 

werden, d. h. ebenso wie Kinder ihrer elterlichen Familie (als Nichtverheiratete) oder aber der ihres 

Mannes zugeordnet werden, also irgendwie „mitversorgt“ werden. In die Wertbestimmung der weib-

lichen Arbeitskraft geht als historisches und „moralisches“ Element, als außerökonomisches Zwangs-

moment, ein ihre geschlechtsspezifische Unterdrückung in patriarchalisch-strukturierten kapitalisti-

schen Verhältnissen. 

Die objektive Konkurrenzsituation von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt, die sich in Form 

der schlechter bezahlten Stellung von Frauen auch Geltung verschafft, aber nicht notwendig aus ihr 

entspringt, macht Frauen zu einer Gefahr für die eigenen Arbeitskollegen/Klassengenossen, was 
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immer wieder frauenfeindliche Tendenzen in der ArbeiterInnenbewegung unterstützte und zugleich 

ein Moment ihrer Spaltung ausmacht. Zur Illustration sei hier ein Ausschnitt aus einer Zeugenver-

nehmung im Rahmen der Untersuchung über die Einhaltung gesetzlicher Arbeitsbestimmungen in 

englischen Bergwerken ange-[120]führt: Zeugen sind Minenarbeiter, die Advokaten, „die parlamen-

tarischen Examinatoren selbst, darunter Minen-Eigner und Exploiteurs“ (MEW, Bd. 23, S. 520). 

„‚Was denken die Minenarbeiter von Beschäftigung von Weibern bei Bergwerken? – Sie verdammen 

sie allgemein‘ ... ‚Warum? – Sie betrachten es erniedrigend für das Geschlecht ... Sie tragen eine Art 

von Mannskleidern. In vielen Fällen wird alle Scham unterdrückt. Manche Weiber rauchen. Die Ar-

beit ist so schmutzig wie die in den Gruben selbst. Darunter sind viele verheiratete Frauen, die ihre 

häuslichen Pflichten nicht erfüllen können.‘ ... ‚Können die Witwen ein so erträgliches Geschäft (8–

10 sh wöchentlich) anderswo finden? – Ich kann darüber nichts sagen.‘ (...) ‚Und dennoch ... seid Ihr 

entschlossen, ihnen diesen Lebensunterhalt abzuschneiden? – Sicher.‘ (...) ‚Glaubt Ihr, daß die in den 

Bergwerken beschäftigten Arbeiterinnen unmoralischer sind als die in den Fabriken beschäftigten? – 

Der Prozentsatz der Schlechten ist größer als unter den Fabrikmädchen.‘ (...) ‚Hättet Ihr nicht große 

Lust, Weiberbeschäftigung überall abzuschaffen, wo sie degradierend ist? – Ja ... die besten Gefühle 

der Kinder müssen von mütterlicher Zucht herkommen.‘ (...) ‚Ihr habt die Frage‘ (nämlich der Wei-

berbeschäftigung) ‚nicht allgemein studiert? – Ich habe um mich her geschaut und kann so viel sagen, 

daß ich nirgendwo etwas der weiblichen Beschäftigung an den Kohlengruben Paralleles gefunden 

habe. (...) Es ist Mannsarbeit und Arbeit für starke Männer. Die beßre Klasse der Minenarbeiter, die 

sich zu heben und zu humanisieren sucht, statt irgend Stütze an ihren Weibern zu finden, wird durch 

die heruntergezerrt.‘“ (ebd., S. 522 f). In dieser Passage kommen sämtliche Wirkungsmechanismen 

der Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Konkurrenzprinzips zum Vorschein: 

– Männer gegen Frauenarbeit in bestimmten Industriezweigen, aber nicht weil diese schlechter be-

zahlt wird, sondern verbrämt hinter der Funktionszuschreibung der eigentlichen Frauentätigkeit in 

der Privatsphäre; 

– Frauen als soziale und moralische Stütze ihrer Männer und Kinder; 

– Bergarbeiterinnnen gegen Fabrikarbeiterinnen, die „bessere“ Klasse der Minenarbeiter gegen die 

„schlechtere“ usw. 

Diese geschlechts- und klassenspezifische Unterdrückung von Frauen im kapitalistischen Produkti-

onsprozeß wird ergänzt, zusätzlich überlagert/überformt durch ihre gesellschaftlich-ideologische 

Bindung an die privaten Reproduktionserfordernisse in Ehe, Familie und Kindererziehung. Frauen 

waren zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte des Kapitalismus in den gesellschaftlichen (Re-) Pro-

duktionsprozeß einbezogen, wenn auch in je unterschiedlichem Ausmaß und Grad je nach nationalen 

ökonomischen und politischen Erfordernissen. Wie sich der Arbeitsalltag von Arbeiterinnen während 

der letzten Jahrhundertwende vor dem Hintergrund der bürgerlichen Privatfamilie als verallgemei-

nerter gesellschaftlich-ideologischer Maßstab familial-individueller Lebensweise gestaltete, schildert 

eindrucksvoll folgendes: „Wie bei der Untersuchung der Familienformen von Bauern, Handwerkern 

und Heimarbeitern deutlich geworden ist, wuchsen die Kinder dort überall ‚nebenher‘ auf. Eine ‚Ver-

nachlässigung‘ der Kinder und ihrer Erziehung war also durchaus üblich gewesen. Sie hielt sich bei 

der är-[121]meren Bevölkerung unter dem Zwang ihrer Lebensumstände länger als im Bürgertum. 

Neu an dieser Kritik ist, daß nun erstmals bürgerliche Maßstäbe für die Beurteilung der Kindheit im 

Proletariat angewendet wurden. 

Zweifellos aber ist an alledem richtig, daß die gesundheitliche Gefährdung der Kinder von Arbeite-

rinnen schon vor der Geburt beträchtlich war. Gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen und unzu-

reichender Schwangeren- und Wöchnerinnenschutz trugen dazu bei. Aus finanziellen Gründen arbei-

teten die Frauen praktisch bis zum letzten Tag vor der Niederkunft. Das von der Krankenkasse für 

vier Wochen gewährte Wöchnerinnengeld war so knapp bemessen, daß viele Mütter schon früher die 

Arbeit wieder aufnahmen. Unterleibserkrankungen waren infolgedessen häufig. Fabrikarbeit vertrug 

sich auch nicht mit dem Stillen des Säuglings. Die Umstellung auf ‚künstliche‘ Ernährung aber ge-

fährdete ihn im hohen Maße. 
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Für das tägliche familiale Leben gravierender dürfte die übermäßige Belastung der Frauen durch ihre 

Aufgaben als Hausfrau, Mutter und Arbeiterin gewesen sein. Fabrikarbeiterin sein bedeutete tägliche 

Abwesenheit von zu Hause für 12–14 Stunden, bedeutete die Gefahr spezifischer Berufskrankheiten 

(dies galt im übrigen auch für viele Heimarbeiterinnen), bedeutete Suchtgefahren wegen des Verlan-

gens nach Stimulanzien wie Alkohol, bedeutete aber auch, daß die anfallende Hausarbeit in der knap-

pen Zeit vor und nach der Fabrikarbeit erledigt werden mußte. Fuerth zitiert die ausführliche Be-

schreibung des Tagesablaufs einer verheirateten Fabrikarbeiterin aus dem Bericht der Gewerbeauf-

sicht für das Unterelsaß von 1899: ‚Je nach der Entfernung der Wohnung von der Fabrik, nach dem 

Beginn der Fabrikarbeit und je nach dem Arbeitsbeginne des Mannes steht die Frau um 3 ½, 4, 4 ½ 

oder 5 Uhr auf. Nur in den Städten gestatten zuweilen jene Voraussetzungen, daß sie bis 5 1/2 Uhr 

ruhen kann. Dann wird das Frühstück für Mann, Frau und Kinder zubereitet und genossen, das 

Abends vorher schon vorbereitete und angekochte Essen aufs Feuer gebracht und – wenn Mann und 

Frau oder eines von ihnen Mittags nicht heimkehren kann – für diese in Blechtöpfe gefüllt, für die 

Kinder zum Wärmen hergerichtet. Die Kinder werden dann angekleidet, wenn sie größer sind schul-

fertig gemacht, wenn kleiner und der Aufsicht und Wartung bedürftig, genährt und zur Hütfrau ge-

tragen; wo eine Krippe vorhanden ist oder eine Bewahrschule, werden die Kleinsten und Kleinen 

diesen viel billigeren Anstalten anvertraut. Von da geht es zur Fabrik. Entfernungen von 2 bis 3 Ki-

lometer gelten als nahe, es gibt aber auch zahlreiche Arbeiterinnen, welche täglich 10–12 Kilometer 

auf ihren Fabrikwegen zu Fuße zurücklegen müssen. Danach, die nur von der Kaffee-, Vesper- und 

Mittagspause unterbrochene Tagesarbeit. Wo die Frauen während der Mittagspause heimgehen, stellt 

sich diese angebliche Ruhezeit als regelmäßige Arbeit dar. Im Schnellschritt eilt die Frau heim, macht 

Feuer, setzt die in Scheiben geschnittenen Kartoffeln auf, wärmt das vorher fertiggestellte Essen und 

speist mit den Angehörigen, denen sie die weitere Haussorge überlassen muß, um den Beginn der 

Fabrikarbeit nicht zu versäumen. Manch eine hat in der kurzen Pause auch noch den in der Obhut 

älterer Kinder belassenen Säugling zu nähren, oder [122] Kranke oder Altersschwache zu versorgen 

und in Ordnung zu bringen, bevor sie das Haus verläßt. Abends dasselbe, Abendessen, Schularbeiten 

der Kinder, Flicken und Waschen der Kleider und Wäsche, Vorbereitung des Essens für den anderen 

Tag. ‚Vor 9 Uhr endet der Arbeitstag nie, vor 10 Uhr selten und oft erst nach 11 Uhr.‘ ‚16 Stunden 

im besten, ihrer 20 im ungünstigsten Fall‘. Hinzu kam, daß die Hausarbeit unter den durchschnittli-

chen Existenzbedingungen der Arbeiterfamilie, d. h. ohne technische Hilfsmittel, eine große körper-

liche Belastung darstellte“ (Rosenbaum, 1982, S. 4081). 

3.1.2 Eheverhältnis und Arbeit von Frauen im privaten Reproduktionsbereich 

Während also die feudalistische Produktionsweise im wesentlichen gekennzeichnet war durch die 

Einheit von Produktion und Haushalt in der Sozialform des „ganzen Hauses“, die sich zwar in Form 

geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung vollzog, aber nicht nach den Einteilungskriterien produktiv = 

männlich und reproduktiv = weiblich erfolgte, und einen Verbund von persönlichen Abhängigkeits-

verhältnissen und Arbeitsbeziehungen unter patriarchalischer Vorherrschaft darstellte, in dem die 

sachlich-arbeitsorganisatorischen Aspekte gegenüber den emotional-persönlichen dominierten (vgl. 

Rosenbaum, 1982, S. 79 ff), veränderten sich der Produktions-/Reproduktionszusammenhang und 

das soziale Beziehungsgefüge in der bürgerlichen Gesellschaft grundsätzlich: 

– Es kommt zu einer Trennung von gesellschaftlicher Re-Produktion und privater Reproduktion, von 

sozialökonomischen Lohnarbeits-/Kapitalverhältnissen und privaten Reproduktions-/Familienver-

hältnissen, d. h. auch der Zusammenhang von sachlich-ökonomischen Arbeits-/Abhängigkeitsver-

hältnissen und persönlich-privaten Beziehungen löst sich mehr und mehr auf. 

– Das System der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung verfestigt und reproduziert sich in beiden 

Sphären des gesellschaftlichen Lebens mit je lage- und positionsspezifischen Differenzierungen. 

– Es bilden sich ideologische Geschlechts„charaktere“ als sog. allgemeingültige, natürliche, damit 

unveränderbare Wesensbestimmungen heraus. 

Die Vorstellung vom weiblichen Persönlichkeitsideal/Mütterlichkeitskult entsprang der Arbeits- und 

Lebenswelt des Bürgertums. Die Trennung von Arbeitsort und Wohnung brachte auf einem gewissen 
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Niveau materieller Abgesichertheit eine spezifische Familien-, Wohn- und Freizeitkultur hervor, die 

auf folgenden Momenten beruhte: 

– Die bürgerliche Familie als Tradierungsinstanz/Bewahrerin von Privateigentum in Opposition zur 

adlig-höfischen, degoutanten Lebensweise entwickelte in widersprüchlicher Ergänzung der gebote-

nen „Vernunftheirat“ als ökonomischer Geschäftsverbindung/Vermögensbildung zunehmend per-

sönlich-emotionale Kriterien einer Zuneigungs-/Liebesehe, in der die Eheleute als gleiche und freie 

Individuen einwilligen. Wenn auch das Spannungsverhältnis zwischen Wirklichkeit und Ideal voller 

Widersprüche und Negationen sich be-[123]wegte, so war dies gegenüber der geburten- und standes-

bezogenen Praxis der „Zwangsheirat“ dennoch ein gesellschaftlich-individueller Fortschritt. 

– Die Lockerung des Verhältnisses von Geburt in einem gesellschaftlichen Stand und späterer indi-

vidueller Positionsrealisierung beförderten Erziehung und Bildung zu maßgeblichen Elementen für 

eine individuelle Realisierung von zukünftigen gesellschaftlichen Positionen (vgl. dazu auch Gamm, 

1979, Teil II). Frauen mußten über ein bestimmtes Maß an Wissen und Bildung verfügen, da sie als 

Mütter an der Erziehung ihrer Kinder relevant beteiligt waren. 

– Die Kindererziehung als eine wesentliche Funktionsbestimmung der bürgerlichen Familie beein-

flußte auch die emotionale Qualität der Beziehungen zwischen den Eheleuten und den Kindern. 

– Zur Herausbildung einer individuell-emotionalen Privatsphäre gehörte auch die standesgemäße Or-

ganisation und Leitung des häuslichen Lebens insgesamt, deren Durchführung und persönliche „No-

tengebung“ zum Wirkungsbereich der Frau zählte. Die soziale und kulturelle Ausstrahlungskraft, das 

Ambiente der Familie bezog sich darüber hinaus auch auf den privaten geschäftlichen, wissenschaft-

lich-künstlerischen Bekannten- und Freundeskreis, dessen Kultivierung den Frauen bestimmte Fä-

higkeiten, Kenntnisse und Wissensbestände abverlangte. 

Insgesamt entwickelten sich die um die „Häuslichkeit“ gruppierten Funktionsbereiche wie Kinderer-

ziehung, sachlich-personale Leitung und atmosphärische Gestaltung des Hauses sowie deren Reprä-

sentation zum eigenständigen Daseinsbereich von Frauen aus dem Bürgertum (vgl. Rosenbaum 1982, 

S. 277 ff und Steinberg, 1989, S. 13 ff). Der Interimscharakter dieser bürgerlich-familiären Lebens-

weise zwischen Feudalismus und Kapitalismus löst sich mit fortschreitender Kapitalisierung auf5 und 

übrig bleibt eine Ideologie von der weiblichen Minderwertigkeit beruhend auf der geschlechtsspezi-

fischen Arbeitsteilung und ihrer Überhöhung als das in der Familie/Mutterschaft sich verwirklichende 

„Wesen der Frau“. 

Diese Weiblichkeitsideologie wurde zugleich unterlegt mit (doppelbödigen) bürgerlichen Moralvor-

stellungen, deren Verbindlichkeitscharakter ausschließlich dem weiblichen Geschlecht verordnet 

wurde. Dies widerspiegelte sich auch in der Ehescheidungsdebatte der 40er Jahre des 19. Jahrhun-

derts, in welcher Savigny, Justizminister von Preußen, seine prägnanten Vorstellungen über die „Na-

tur“ der Ehe als gesellschaftliche Institution formulierte. Gegen das individuelle Freiheitsrecht auf 

Auflösung des Eheverhältnisses hielt er „die höhere sittli-[124]che Stellung des weiblichen Ge-

schlechts, den auf dem Familienleben ruhenden Segen (sowie) die sichere Übertragung unseres gan-

zen Besitzthums sittlicher Gesinnung auf die nachwachsende Generation“6. Das Erfordernis der un-

abdingbaren ehelichen Treue der Frauen gründete sich in „der Überzeugung, daß die Frau durch den 

Ehebruch tiefer sinkt als der Mann, weil sie vorzugsweise vor dem Manne ihren Lebensberuf in der 

Familie hat, während der Mann in vielen anderen Beziehungen der Welt angehört“.7 

 
5 Die Kindererziehung wird zunehmend eine Angelegenheit von Fachkräften in privat-öffentlichem Zusammenhang; die 

eigentliche Haushaltsführung wird ebenfalls qualifizierten Kräften übertragen und soweit Bildung/Kultur zum Statussym-

bol degeneriert, erhält die Frau des Hauses weitgehend den Status eines Repräsentationsobjektes. Mit der Herausbildung 

von großen Kapitalien in Form von Aktiengesellschaften (auf der Stufe der erweiterten Reproduktion des Kapitals eine 

Notwendigkeit!) wird die ökonomische Funktion der bürgerlichen Ehe/Familie zwecks Vermögenserweiterung und legi-

timer Erbschaftstradierung etwa seit der Jahrhundertwende weitgehend obsolet (vgl. Steinberg, 1989, S. 17 ff). 
6 Gerhard, Verhältnisse und Verhinderungen. Frauenarbeit, Familie und Rechte der Frauen im 19. Jahrhundert, Frank-

furt/M. 1978, S. 172; zitiert nach Friese, 1989, S. 58. 
7 Gerhard, a. a. O., S. 174; zitiert nach Friese, 1989, S. 58. 
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Die Verallgemeinerung der bürgerlichen Familienideologie mit ihren expliziten und impliziten Un-

terdrückungsformen des weiblichen Geschlechts erfolgte noch im Deutschen Kaiserreich über die 

staatliche Sozial-, Ehe- und Familienpolitik. Ehe und Familie als eine Form zwischenmenschlichen 

Zusammen(k)lebens wurde in den Rang staatstragender und herrschaftssichernder Funktion erhoben. 

„Die Durchsetzung bürgerlicher Rechtsnormen in puncto Ehe und Familie und die sich im Verlauf 

der Geschichte immer wieder daran entzündenden Debatten bestätigen anschaulich das ordnungspo-

litische Moment (...) 

Die Ehe wurde als ein grundlegendes gesellschaftliches Verhältnis verstanden, welches für die ‚ganze 

bürgerliche Ordnung und die geistige Wohlfahrt‘ ... entscheidende Bedeutung im Sinne einer Stabi-

lisierung des Zusammenlebens der Klassen und Schichten haben sollte. Sie wird zur Keimzelle bür-

gerlicher Ordnung schlechthin. 

Mit der Durchsetzung dieser Ehenormen erlangte auch der proletarische Mann die Verfügungsmacht 

über seine Frau und die gemeinsamen Kinder. Seine wirtschaftliche Stellung innerhalb der Familie 

wurde durch die Gewährung eines Familienlohnes gestärkt“ (Laudowicz, 1989, S. 102) 

Auf dem Hintergrund der strukturellen Trennung von privater Hausarbeit und gesamtgesellschaftli-

cher profitorientierter Ökonomie einerseits und der Hypostasierung der Ehe/Familie als Keimzelle 

des bürgerlichen Staates andererseits differenzieren sich jedoch unterschiedliche Formen der Haus-

arbeit innerhalb des Kapitalismus heraus je nach Lage- und Positionsspezifik der Frauen. Für die 

Arbeiterfamilie und ihre Angehörigen qualifizierten sich ihre Lebensbedingungen anfangs v. a. unter 

dem Vorzeichen der Verelendung, Erniedrigung und Zerrüttung der Familienverhältnisse (vgl. Kap. 

3.1.1). Betrachten wir die familiale Reproduktion/Hausarbeit zunächst nicht in ihrer ideologischen 

Formbestimmtheit, sondern nach den real existierenden empirischen Tatsachen: Die proletarische 

Frau handelte im Rahmen des Lohnverhältnisses, entweder als selbst Lohnabhängige oder als Frau 

eines lohnabhängigen Mannes. Sie betrieb z. T. bis in die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts auch 

zusätzliche und ergänzende Subsistenzwirtschaft (Kleinviehhaltung, Gemüseanbau, Konservierung 

von Lebensmitteln, Erstellung von Kleidungsstücken usw.) als wichtigen Beitrag zum unmittelbaren 

Lebensunterhalt. 

[125] Anders gestaltet sich die Form der Hauswirtschaft von Frauen, die im Bereich der landwirt-

schaftlichen Produktion oder im gewerbetreibenden selbständigen Familienbetrieb arbeiten: Sie leis-

ten Arbeit im Rahmen gesamtgesellschaftlicher Produktionsverhältnisse (für den kapitalistischen 

Markt) sowie im Kontext der individuellen Konsumtion/Reproduktion, wobei besonders in der Land-

wirtschaft die Bedeutungs- und Funktionszusammenhänge beider Tätigkeitsbereiche „verschwim-

men“. Die Unentgeltlichkeit ihrer Arbeiten im ersten Bereich hat ihre Ursache nicht in der „Unpro-

duktivität“ (denn die Viehhaltung z. B. wird beim Verkauf in gesellschaftliche Waren-/Austausch-

verhältnisse überführt), sondern darin, daß die Arbeit der Frauen aufgeht/verschwindet in den Ein-

künften des Mannes als Familienerwerb. Darüber hinaus fließen bestimmte Tätigkeiten in die volks-

wirtschaftliche Gesamtrechnung als „Eigenverbrauch“ ein, werden also im Sozialprodukt erfaßt/be-

rücksichtigt aber nicht entlohnt. Hingegen nicht erfaßt und nicht entlohnt wird die private Hausarbeit, 

die der individuellen Konsumtion dient. Verdeutlichen wir nun diese ökonomischen Überlegungen 

in kritischer Erörterung der Position von Christine Delphy. Nach ihrer Auffassung gilt es, „die Be-

deutung der ‚Unentgeltlichkeit‘ der Hausarbeit zu präzisieren: Es ist eine Arbeit, die nicht bezahlt, 

auch nicht entlohnt wird, da sie für andere geleistet wird. (...) Folglich kann die Hausarbeit nicht mehr 

die eine oder andere oder sogar als die Gesamtheit der Tätigkeiten definiert werden, aus denen sie 

sich zusammensetzt, sondern nur als eine bestimmte Arbeitsbeziehung, ein bestimmtes Produktions-

verhältnis: Es ist jede im Rahmen des Haushalts oder der Familie für andere ausgeführte Arbeit, die 

nicht bezahlt wird. Aus dieser Sicht besteht keinerlei Unterschied zwischen der ‚Haus‘-Arbeit und 

dem Rest der Arbeit, die Frauen von Landwirten, Handwerkern oder Händlern leisten, zwischen der 

‚Haus‘-Arbeit und der ‚beruflichen‘ Arbeit der weiblichen oder männlichen ‚mithelfenden Familien-

angehörigen‘“ (Delphy, 1985a, S. 184). Der Nicht-Unterscheidung zwischen „Bewirtschaftungsar-

beit“ und „Haus“-Arbeit liegt demnach ein bestimmtes Produktionsverhältnis zugrunde, „auch wenn 

sie sich aus verschiedenen Tätigkeiten zusammensetzen (jedes der beiden Ensembles: ‚berufliche‘ 
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Arbeit und ‚Haus‘-Arbeit ist selbst uneinheitlich, da sie aus nicht zusammenhängenden Tätigkeiten 

bestehen), doch nur ein und dieselbe Arbeit darstellen: die Arbeit der Ehefrau“ (ebd., S. 185). 

U. E. werden die interessanten Überlegungen von Christine Delphy über den Zusammenhang von 

gesellschaftlicher und individueller Reproduktion mit der theoretischen Fassung eines spezifischen 

Produktionsverhältnisses zwischen (Ehe-) Mann und (Ehe-) Frau in gewisser Weise „verkehrt“, per-

sonalisiert und interaktionistisch verkürzt. Die einzelne Frau ist tatsächlich Trägerin mehrerer gesell-

schaftlicher, hier ökonomischer Funktionen (die z. T. gegensätzlich sind). Diese reale Gegensätzlich-

keit wird personalisierend „aufzuheben“ versucht. Nicht die patriarchalischen Geschlechterverhält-

nisse bringen die Unentgeltlichkeit weiblicher Arbeitskraft im Bewirtschaftungsbereich hervor, son-

dern die „Ineffektivität/Unrentabilität“ kleiner und mittlerer Familienbetriebe – vom Standpunkt und 

unter Dominanz intensiver Kapitalverwertung – verunmöglichen gera-[126]dezu ein Lohnarbeitsver-

hältnis nämlich unter der Prämisse der Bewahrung des Privateigentums. (Sozialpolitisch wäre eine 

eigenständige gesetzliche Renten- und Sozialversicherung bei staatlicher Subventionierung ein not-

wendig zu realisierender Zwischenschritt, um die sozialökonomische „Benachteiligung“ von Frauen 

in diesem Bereich abzubauen). 

Die sog. ökonomische Natur der Hausarbeit („Gesamtheit der häuslichen Arbeit“ (ebd., S. 185) unter 

denselben Produktionsverhältnissen) verbirgt ihre widersprüchliche Einbezogenheit in das System 

der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und kommt als geschlechtsspezifisches, „personalisier-

tes“ Produktionsverhältnis zum Vorschein. Die Gesamtheit der häuslichen Arbeit erfolgt daher nicht 

primär unter dem Produktionsverhältnis als Arbeit der Ehefrau, sondern unter der Herrschaft kapita-

listischer Rentabilitäts-/Profitkriterien als Überlebensstrategie: die wirtschaftlichen Produktionskos-

ten (zeitliche Ausdehnung und intensive Anwendung der Arbeitskräfte eingeschlossen) wie die indi-

viduellen Reproduktionskosten so gering wie möglich zu halten. In diesem Zusammenhang wird erst 

die ganze Härte, Arbeitsbelastung, sozialökonomische Unsicherheit/Unwägbarkeit etc. besonders für 

die Frauen in solchen wirtschaftlichen Existenzweisen voll sichtbar. Ein und dieselbe Tätigkeit wie 

z. B. der Gemüseanbau verändert vollständig ihren Charakter, sobald die Produkte für den 

Markt/Austausch und nicht für die individuelle Konsumtion produziert werden. Erst im gesellschaft-

lichen Austauschprozeß werden Produkte zu Waren und erfordern eine Wertgröße (die gesellschaft-

lich durchschnittlich-notwendige Arbeitszeit für ihre Herstellung), damit sie mit anderen Waren ge-

tauscht werden können. Um Ware werden zu können, muß ein Produkt einen Gebrauchswert für 

andere, einen gesellschaftlichen Tauschwert haben und für den, der es gebrauchen will über den 

Tausch mit anderen Waren/Geld zugänglich sein. (vgl. MEW, Bd. 23, S. 55) 

Wie verhält es sich nun mit Arbeiten, deren Produkte unmittelbar in den individuellen/familiären Kon-

sum eingehen, wie dies bei allen sachlichen Aspekten der Hausarbeit in der Privatsphäre der Fall ist? 

Hierbei handelt es sich um den gebrauchswertbezogenen Aspekt von menschlicher Arbeit. „Die Ar-

beit, deren Nützlichkeit sich so im Gebrauchswert ihres Produkts oder darin darstellt, daß ihr Produkt 

ein Gebrauchswert ist, nennen wir kurzweg nützliche Arbeit. Unter diesem Gesichtspunkt wird sie 

stets betrachtet mit Bezug auf ihren Nutzeffekt“ (MEW, Bd. 23, S. 56). Die Arbeitsergebnisse der 

individuellen Reproduktionsarbeit als nützlicher Arbeit von Frauen gehen als Gebrauchswerte für sie 

und ihre Familienmitglieder unmittelbar, also ohne über gesellschaftliche Tauschverhältnisse vermit-

telt zu sein, in den Konsum ein, können und werden demnach nicht bezahlt. Der Nutzeffekt besteht 

hier in der unmittelbaren individuellen Reproduktion als Selbstzweck. Die von Christine Delphy vor-

genommene Definition von Hausarbeit als „ein bestimmtes Produktionsverhältnis: Es ist jede im Rah-

men des Haushalts oder der Familie für andere ausgeführte Arbeit, die nicht bezahlt wird“ (Delphy, 

1985a, S. 184) bezieht sich einseitig auf den gebrauchswertbezogenen Aspekt der Arbeit. Dabei gerät 

aus dem Blick, daß ein [127] Teil ihrer Arbeit/-sprodukte für andere (übrigens auch für sie selbst!) 

durchaus für Konsumenten außerhalb der Familie produziert wird und über den gesellschaftlichen 

Austausch im Verkauf seinen Wert realisiert, also auch bezahlt wird. Daß dieser Umstand nicht un-

mittelbar als ihr Einkommen zu Buche schlägt, ändert nichts an dem Sachverhalt ihrer objektiven Ein-

gebundenheit in den Prozeß kapitalistischer Warenproduktion. Die Nicht-Unterscheidung zwischen 

„Bewirtschaftungs“-Arbeit und „Haus“-Arbeit unter dem Blickwinkel des Produktionsverhältnisses: 
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Arbeit der Ehefrau nivelliert geradezu den Charakter/die Funktion ihrer Arbeit im System kapitalis-

musspezifischer Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse. 

Im Zuge der kapitalistischen Vergesellschaftung wird die Hausarbeit immer weiter ausgehöhlt und 

ihre unproduktiven, sich ständig wiederholenden Aspekte treten in den Vordergrund und bedingen 

die Monotonie, Ermüdung, Unendlichkeit, Unsichtbarkeit etc. dieser Tätigkeiten. Dieser objektiven 

Entfunktionalisierung und subjektiven Sinnentleerung von individueller/familialer Reproduktion 

wurde und wird versucht entgegenzuarbeiten durch Vorstöße im ideologischen und sozialpolitischen 

Bereich, in deren Zentrum die Familie, Hausfrau und Mutter steht. Der entfremdenden, sachlich-

ökonomischen, unpersönlichen, männlichen“ Arbeitswelt wird die scheinbar selbstbestimmte, private, 

persönlich-familiäre, glückverheißende „feminine“ Lebenswelt beiseite bzw. gegenübergestellt. Da-

bei wird der kapitalismusspezifische gesamtgesellschaftliche Entfremdungsprozeß mit seinen umfas-

senden Konsequenzen für den individuellen Lebensprozeß auf die ökonomische Seite verkürzt. Be-

reits in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten (1844) analysierte Marx die Komplexität des 

Entfremdungsprozesses, indem er vier Ebenen herausarbeitete: „Indem die entfremdete Arbeit dem 

Menschen 1. die Natur entfremdet, 2. sich selbst, seine eigne tätige Funktion, seine Lebenstätigkeit, 

so entfremdet sie dem Menschen die Gattung; sie macht ihm das Gattungsleben zum Mittel des indi-

viduellen Lebens“ (MEW, Ergänzungsband, S. 516). Und weiter: „Die entfremdete Arbeit macht also: 

3. das Gattungswesen des Menschen, sowohl die Natur als sein geistiges Gattungsvermögen, zu einem 

ihm fremden Wesen, zum Mittel seiner individuellen Existenz. Sie entfremdet dem Menschen seinen 

eignen Leib, wie die Natur außer ihm, wie sein geistiges Wesen, sein menschliches Wesen. 

4. Eine unmittelbare Konsequenz davon, daß der Mensch dem Produkt seiner Arbeit, seiner Lebenstä-

tigkeit, seinem Gattungswesen entfremdet ist, ist die Entfremdung des Menschen von dem Menschen“ 

(ebd. S. 517). 

Der Entfremdungsprozeß entspringt zwar der Form der entfremdeten Arbeit, durchdringt jedoch 

sämtliche Bereiche gesellschaftlich-individueller Lebenstätigkeit/-äußerung. Für die Privatsphäre als 

dem Ort der individuellen Reproduktion hat der Entfremdungsprozeß zur Folge, daß die Menschen 

in ihr von der Verfügung über ihre gesellschaftlich-individuellen Lebensbedingungen weitgehend 

abgeschnitten sind und sie gleichsam in dieser Isolation einen „Rest“ an Verfügung über subjektiv 

bedeutsame individuelle Lebens-/Liebesbeziehungen erlangen [128] wollen. Die exklusive Zustän-

digkeit von Frauen bei der Realisierung dieser gesellschaftlichen „Privatfunktionen ist Ausdruck ihrer 

geschlechtsspezifischen Unterdrückung, die gesellschaftlich normativ sanktioniert wird.8 Das Ge-

waltmonopol des bürgerlichen Staates auf die Regulation sozialer, zwischenmenschlicher Beziehun-

gen macht mehr als deutlich, wie es sich mit der sog. „Privatsphäre“ in Wirklichkeit verhält. 

Wie aber ist es um die ökonomische Funktion dieser bürgerlichen Privatverhältnisse bestellt? Ist sie 

eine notwendige Bedingung/Voraussetzung für die kapitalistische Produktionsweise? Vom Stand-

punkt der Kapitalverwertung gilt es, die Produktionskosten, also auch die Lohnkosten (das variable 

Kapital) so gering wie möglich zu halten. Wie die Arbeitskraft sich reproduziert, interessiert nur so-

weit, daß sie sich reproduziert – für den funktionellen Einsatz im Produktions-/Reproduktionsprozeß. 

Damit die Klasse der LohnarbeiterInnen produktiv vom Kapital konsumiert werden kann, bedarf es 

der individuellen Konsumtion der Arbeitenden selbst. „Innerhalb der Grenzen des absolut Notendigen 

ist daher die individuelle Konsumtion der Arbeiterklasse Rückverwandlung der vom Kapital gegen 

Arbeitskraft veräußerten Lebensmittel in vom Kapital neu exploitierbare Arbeitskraft. Sie ist Produk-

tion und Reproduktion des dem Kapitalisten unentbehrlichsten Produktionsmittels, des Arbeiters 

selbst. Die individuelle Konsumtion des Arbeiters bleibt also ein Moment der Produktion und Repro-

duktion des Kapitals, ob sie innerhalb oder außerhalb der Werkstatt, Fabrik usw., innerhalb oder au-

ßerhalb des Arbeitsprozesses vorgeht, ganz wie die Reinigung der Maschine, ob sie während des 

 
8 Hier müßte eine gesellschaftlich-historische Analyse über die Ehe-, Familien-, Sozialgesetzgebung sowie den Paragra-

phen 218 ansetzen, die die Möglichkeiten und Begrenzungen des Selbstbestimmungsrechts, v. a. aus der Perspektive der 

Frauen herausarbeitet und damit die Ambivalenz von „Freiheitsentzug und Freiheitsverbürgung“ (Habermas) weiter aus-

differenziert. 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 83 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

Arbeitsprozesses oder bestimmter Pausen desselben geschieht. Es tut nichts zur Sache, daß der Ar-

beiter seine individuelle Konsumtion sich selbst und nicht dem Kapitalisten zulieb vollzieht“ (MEW, 

Bd. 23, S. 597). Die individuelle Konsumtion der ArbeiterInnen stellt also je nach Analyseebene – 

ob von gesamtgesellschaftlicher oder individueller aus betrachtet – zwei total verschiedene Pro-

zesse/Sachverhalte dar: einmal gehört sie zum unpersönlichen, „sachlichen“ Moment der Kapitalver-

wertung ebenso wie das „tote Arbeitsinstrument“ (ebd., S. 598); zum anderen ist sie das unmittelbare 

Leben der Arbeitenden selbst, vollziehen sie die individuelle Konsumtion, ihre Reproduktion in der 

Privatsphäre um ihrer selbst willen, wenn auch um den Preis, daß sie zur produktiven Konsumtion 

durch das Kapital immer wieder gezwungen sind. 

War in der Frühphase des Kapitalismus die individuelle Reproduktion der Arbeiterinnen innerhalb 

der Familie eher gekennzeichnet durch Zerrissenheit, Verelendung der Einzelnen, so bedeutete die 

teilweise seit der Jahrhundertwende, auf breiter Basis seit den 50er Jahren bestehende Möglichkeit 

einer familialen Reproduktion, die die Frauen vom Erwerbsleben graduell „entlastete“, durchaus 

eine Verbesserung in der Lebensqualität. Die Forderung nach einem [129] Familienlohn für die 

männliche Arbeitskraft, in welchem in gewissen Grenzen die privat erbrachten Reproduktionsleis-

tungen der Frauen Berücksichtigung finden, stellte einen relativen Fortschritt im Vergleich zur Aus-

gangslage dar, jedoch auf Kosten und auf dem Rücken wiederum der Frauen: die „billigere“ Repro-

duktion in der Privatfamilie entpuppt sich für die Frau im Falle der Erwerbsarbeit als dreifaches 

Handicap: 

– ihr steht der Familienlohn i. d. R. nicht zu; 

– der Wert ihrer Arbeitskraft wird unter ihrem tatsächlichen Wert bezahlt; 

– die Reproduktionskosten der Männer sinken, soweit sie im Familienlohn enthalten sind. 

Soweit die Frau also in einem Lohnarbeitsverhältnis steht, geht ihr „Zuverdienst“ tendenziell in Rich-

tung auf Lohnsenkung des Mannes und soweit sie eine Familie bilden auf Kosten ihrer Arbeitskraft, 

weil sich die „Poren“ ihres „privaten Arbeitstages“ notwendig verdichten müssen in dem Maße, wie 

die privaten Dienstleistungen z. T. eben nicht eingespart werden können (u. a. wegen fehlender ge-

sellschaftlicher Möglichkeiten). Diese ökonomischen Funktionsbestimmungen der Familie sind nun 

aber keineswegs konstitutiv für die kapitalistische Produktionsweise nach dem Motto: boykottiert die 

bürgerliche Familie und der Kapitalismus steht vor dem Bankrott! Dagegen steht: 

– Der kapitalistische Verwertungsprozeß ist bis heute tendenziell gleichgültig gegenüber der individu-

ellen Reproduktionsform. Nur gegen den Widerstand der Einzelkapitale und ihrer Organisationen setzt 

der Staat bestimmte gesamtgesellschaftliche Reproduktionsbedingungen/-leistungen durch (z. B. den 

8-Stunden-Arbeitstag, die allgemeine Schulpflicht, Renten- und Sozialversicherungssystem usw. 

usf.) nach Maßgabe der Erfordernisse des Gesamtkapitals und der politischen Kräfteverhältnisse. 

– Die Verallgemeinerung der familienförmigen individuellen Reproduktion ist zwar ein Entwick-

lungsprodukt der kapitalistischen Produktionsweise aber nicht die conditio sine qua non, wie die Ent-

wicklungsgeschichte des Kapitalismus selbst in empirisch reichhaltiger Weise bestätigt: Zwangsar-

beit in gesellschaftlichem Maßstab für Insassen der Armen- und Waisenhäuser zählen hierzu ebenso 

wie die auf Sklaverei beruhende Entwicklung des Südens der Vereinigten Staaten. Der menschenver-

achtende Charakter des Kapitalismus des südafrikanischen Apartheidsystems kann heute sogar noch 

ohne familiäre Reproduktion der schwarzen Bevölkerung auskommen, ja macht die Zerstörung ihrer 

Familienstrukturen zu einem Moment politischer Herrschaftssicherung (vgl. Davis, 1982, S. 224 f). 

– Grenzen und Möglichkeiten familiärer-zwischenmenschlicher Beziehungen sind jeweils konkret-

historische Ergebnisse von sozialen und politisch-ideologischen Auseinandersetzungen/Kräftekons-

tellationen (wie aktuell gerade die Auseinandersetzungen um den Paragraphen 218 und das Mem-

minger Skandal-Urteil gegen Theissen zeigen), in deren Rahmen Menschen nach Maßgabe ihres in-

dividuell-gesellschaftlichen Entwicklungs- und Interessenstandpunktes [130] und ihrer emotionalen 

Verbundenheit Beziehungen eingehen, entwickeln, auflösen und wieder aufbauen. 
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Die analoge Übertragung von marxistischen Kategorien der politischen Ökonomie auf zwischen-

menschliche Beziehungskonstellationen, die z. B. den Mann als „Kapitalisten“ darstellen, der sich 

die Reproduktionsarbeit/-fähigkeit der Frau auf unbezahlte Weise aneignet usw. mögen auf den ersten 

Blick radikal strukturelle Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse auf den Begriff bringen, 

verstellen aber u. E. den Blick auf den formationsspezifischen, gesamtgesellschaftlichen Ursachen-

Wirkungszusammenhang von Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnissen sowie objektiven Inte-

ressenlagen und damit auch die Perspektive auf wirklich von Ausbeutung und Unterdrückung befreite 

Entwicklung eines jeden Menschen auf der Grundlage einer freien Entwicklung aller. Denn es gilt 

auch in diesem Zusammenhang: „Der Einzelne kann nicht frei sein, wenn nicht alle frei sind, und alle 

können nicht frei sein, wenn nicht alle in Gemeinsamkeit frei sind“ (Habermas, 1985b, 8. 76). Diese 

Perspektive geht verloren, wenn Christine Delphy unter Hervorhebung zweier Produktionsweisen, 

der industriellen und der familialen, wobei die „erste Produktionsweise ... zur kapitalistischen Aus-

beutung (führt), die zweite zur familialen Ausbeutung oder, genauer: zur patriarchalischen Ausbeu-

tung“ (Delphy, 1985b, S. 163, alle Sperrungen entfernt, d. Verf.) schlußfolgert: „Während der Lohn-

arbeiter vom Markt abhängt (von einer theoretisch unbegrenzten Zahl von Arbeitgebern), ist die Frau 

abhängig von einem Individuum. Während der Lohnabhängige seine Arbeitskraft verkauft, ver-

schenkt die verheiratete Frau sie: Exklusivität des Arbeitgebers und Unentgeltlichkeit der Arbeit sind 

eng miteinander verbunden“ (ebd., S. 165). 

Der Zusammenhang von gesamtgesellschaftlicher Produktionsweise und individueller (privater) Re-

produktion, der als zwei voneinander getrennte Bereiche im individuellen Leben der Lohnabhängigen 

erscheint und real ist, wird hier theoretisch auseinandergerissen und somit das, was an der Oberfläche 

erscheint, auf theoretischer Ebene nur verdoppelt. Die Kennzeichnung der familialen privaten Repro-

duktion als eine eigenständige Produktionsweise ist in sich unsinnig, da diese Form nur existieren 

kann unter der Voraussetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse, welche diese überhaupt erst 

ermöglichen. Gäbe es die kapitalistische Produktionsweise auf ihrem deformierten Vergesellschaf-

tungsniveau nicht, so gäbe es auch diese Art von Möglichkeit der individuellen Reproduktion nicht; 

die Existenz einer familialen Produktionsweise in der Privatsphäre unterstellt, daß Menschen sich auf 

diesem Niveau am Leben erhalten könnten, was jedoch mit katastrophalen (letalen) Folgen verbunden 

wäre. 

Männer wie Frauen sind (un-)gleichermaßen – soweit sie über nichts anderes als ihre Arbeitskraft 

zum Leben verfügen – gezwungen, sich dem Lohnarbeits-Kapital-Verhältnis unterzuordnen. Dies 

äußert sich auch in dem Umstand, daß Frauen in Form der industriellen Reservearmee als Potential 

für den kapitalistischen Verwertungsprozeß in Bereitschaft gehalten werden. Die verdeckte Form von 

Arbeitslosigkeit in privat-familialen (Abhängigkeits-) Verhältnissen bildet dabei eine Variante der 

kapitalistisch-patriarchalischen Unterdrückungsverhält-[131]nisse von Frauen. Die ökonomisch-per-

sonalisierte Verkürzung des Verhältnisses von gesellschaftlicher und individueller Reproduktion mit 

ihrer Gleichgültigkeit/Austauschbarkeit gegenüber den konkreten Menschen, wie sie in der Formu-

lierung der „Exklusivität des Arbeitgebers“ zum Ausdruck kommt, ebnet gerade den übergreifenden 

Unterdrückungsmechanismus ein, worin die Unterdrückung der einen (in der Privatsphäre) notwen-

dig aus der Unterdrückung im gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsbereich erfolgt. Dadurch wer-

den die konkreten Unterdrückungsformen nicht gleich, aber auch nicht besser, wenn sie im Rahmen 

derselben Unterdrückung für beide Geschlechter verbleiben. Am Charakter der Unterdrückungsver-

hältnisse ändert sich nichts, egal ob ich von einem oder „von einer theoretisch unbegrenzten Zahl von 

Arbeitgebern“ abhängig bin, obwohl genau die Vielzahl den Schein von Unabhängigkeit und Freiheit 

hervorbringt. 

Ähnlich verhält es sich mit den geschlechtsspezifischen Formen der Abhängigkeits- und Unterdrü-

ckungsverhältnisse im Privatbereich. Auf dem Hintergrund der realen Vereinzelung/Atomisierung 

der Individuen in der bürgerlichen Gesellschaft besitzen die eingegangenen persönlichen Beziehun-

gen ob nun in Form der Ehe/Familie oder Partnerschaft vom Standpunkt der Subjekte eine gewisse 

Qualität von Exklusivität, i. d. S. daß sie unter einer Vielzahl von möglichen Beziehungen gerade 

diese und keine andere eingehen. Die gesellschaftlichen und privaten Reproduktionserfordernisse 
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holen dabei diese Beziehungen mit ihren Träumen, Wünschen, Ansprüchen etc. immer wieder ein 

und verlangen eine gewisse „Systemkonformität“, die über den ökonomischen Bereich hinaus durch 

staatlich-politische, juristische, ideologische und nicht zuletzt sozialstaatliche Mechanismen zu regu-

lieren versucht wird. Die Notwendigkeit der individuellen Reproduktion in der Privatsphäre macht 

die individuelle Realisierung des Lohnarbeitsverhältnisses i.d.R. zu einem Überlebenserfordernis, 

weil nur hierüber erstere zu gewährleisten ist. (Eine Sonderform stellen die staatlichen sozialpoliti-

schen Interventionen in Form der Sozialhilfe und Unterstützungsleistungen durch das Arbeitsamt 

nach Maßgabe der Anspruchsberechtigung und Bedürftigkeitsprüfung dar). Das kapitalismusspezifi-

sche Produkt der relativen Überbevölkerung in Form der industriellen Reservearmee grenzt systema-

tisch die Frauen aus dem gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß aus (geschlechtsspezifische Ar-

beitsmarktpolitik) und verweigert ihnen so eine selbständige ökonomische Grundlage. Die Zurück-

verwiesenheit/Zurückgeworfenheit auf familiäre Unterstützungsleistungen/-verhältnisse wird so zu 

einer objektiven Tatsache und zu einer subjektiven Aufforderung. Der Verbleib von Frauen in der 

privaten Reproduktionssphäre ist demnach nichts anderes als eine gesellschaftlich (akzeptierte) Form 

des erzwungenen Ausschlusses aus dem gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionsprozeß. 

Somit wäre nicht die Exklusivität des Arbeitgebers und die Unentgeltlichkeit der Arbeit als eng ver-

bunden zu betrachten, sondern die Exklusivität der Hausarbeit als Domäne der Frau als eine Variante 

kapitalismusspezifischer Segmentierung/Spaltung der lohnabhän-[132]gigen Bevölkerung in An-

wendung geschlechtsspezifischer Unterdrückungsverhältnisse. 

Die Perspektive der Befreiung aus diesen Abhängigkeits- und Unterdrückungsverhältnissen läge in 

der Überwindung der Hausarbeit als privatem Verantwortungsbereich der einzelnen Frau durch Ver-

gesellschaftung der Hausarbeit. Die gesellschaftliche Auseinandersetzung um und die Formierung 

des Kampfes für gleichen Zugang von Frauen in alle Bereiche der gesellschaftlichen Reproduktion 

(auch als Voraussetzung der Überwindung der Lohndiskriminierung) wird der Demokratisierung und 

Vergesellschaftung der Hausarbeit den notwendigen Nachdruck verleihen können und der Perspek-

tive nicht der Zerstörung der Familie als solcher, sondern der „Aufhebung des Gegensatzes zwischen 

‚Heim‘ und ‚Welt‘“ (Sontag, 1985, S. 218) Geltung verschaffen. 

3.1.3 Politisch-ökonomische Lage der Frauen im Spätkapitalismus 

Ausgangsbasis für unsere Analyse der gegenwärtigen gesellschaftlichen Stellung und der sozialen Lage 

der Frauen sowie der politischen Bedeutung der Frauenbewegung bildet die Einsicht in die Spezifik des 

Spätkapitalismus, die in der funktionellen Verflechtung von Monopolkapital und Staat als unhinter-

schreitbare Voraussetzung des gesellschaftlichen Produktionsprozesses und Ergebnis der kapitalisti-

schen Vergesellschaftungsform des Produktivkraftsystems besteht.9 Das qualitativ Neue für die Funk-

tionsbestimmung des Staates im staatsmonopolistischen Kapitalismus (SMK) – gegenüber seinen 

früheren Entwicklungsetappen – besteht darin, daß die ökonomischen Aktivitäten des Staates zur Haupt-

achse seiner gesamten Aktivitäten werden, wir es also hier nicht einfach mit einer linearen „Ausweitung 

der Staatsfunktionen“ zu tun haben. Die spezifischen Momente und qualitativen Besonderheiten der 

Funktionsbestimmungen des gegenwärtigen kapitalistischen Staates (als neuem Staatstypus) lassen sich 

folgendermaßen (im Anschluß an unsere Überlegungen in Kapitel 2.1.) charakterisieren: 

Im SMK erfolgt die Verdichtung der staatlichen Sozialpolitik und ihr Umschlag in eine sozialpoliti-

sche Staatsfunktion. Grundlage ist der Vergesellschaftungsprozeß der Reproduktion der Arbeitskraft 

und die zunehmende soziale Instabilität der Gesellschaft. Ihre unmittelbare Antriebskraft ist die Re-

aktion des Systems auf den sozialen Druck und Klassenkampf der Arbeiterklasse unter den neuen 

welthistorischen Konstellationen. 

– Entsprechend der Internationalisierung des Wirtschaftslebens und der zentripedalen Tendenzen der 

Staaten des imperialistischen Weltsystems erhält die Überbauentwicklung eine ausgeprägte Interna-

tionalisierungsdimension (Pakt-[133]gebundenheit, Einbindung in regionale Integrationsgebilde mit 

‚supranationalen‘ Überbaustrukturen etc.). 

 
9 Vgl. zur Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus (SMK) die Beiträge des Instituts für Marxistische Studien 

und Forschungen (IMSF) 6/I, 1981 und 6/II, 1982, besonders Jung, 1981 und 1982. 
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– Ausweitung der ökonomischen Funktion des Staates. Verdichtung der Interaktionsbeziehungen mit 

den Monopolen in staatsmonopolistischen Komplexen. 

– Herausbildung eines Militär-Industrie-Komplexes, der in gewissen Grenzen eine eigene Dynamik 

entwickelt. 

– Expansion des Staatsapparates unter allen wesentlichen Gesichtspunkten (Staatsquote, Staatsver-

brauch, Staatsbeschäftigung usw.) 

– Wesentliche Verstärkung der ideologischen Funktion des Staates durch Kontrolle und Entwicklung 

der modernen Massenmedien. 

– Schwerpunktverlagerung hinsichtlich der Umsetzung der Monopolinteressen in staatliche Politik 

zu den monopolistisch kontrollierten Unternehmerverbänden. Verwissenschaftlichung und ‚Versach-

lichung‘ monopolistischer Einflußnahme im Rahmen der wachsenden Bedeutung und Institutionali-

sierung der Wissenschaft. 

– Staatsfixierungen im Massenbewußtsein als Reflexion der politischen Vermittlungsmomente im 

ökonomischen Prozeß. Zusätzliche Mystifikation des Staates: kapitalistische, monopolkapitalistische 

und imperialistische Interessen erscheinen als Allgemeininteressen. 

Angleichung der inneren Staatsstruktur an die hierarchisch-bürokratischen Strukturen kapitalisti-

scher Konzerne (im Unterschied zum wilhelminischen Obrigkeitsstaat, wo die militaristischen Struk-

turen Prägekraft für die gesellschaftlichen Formen hatten). Bürokratischer Zentralismus als vorherr-

schende Tendenz. 

– Auseinanderfallen von formeller und reeller Entscheidungsstruktur des bürgerlich-parlamentari-

schen Repräsentativstaates. Installierung eines ‚korporatistischen‘ Geflechts“ (Jung, 1981, S. 235) 

Dieser „deformierte Vergesellschaftungsprozeß“ auf dem Niveau des SMK entwickelt sich innerhalb 

der Struktur- und Regulierungskrise des Wirtschaftssystems der BRD: Seit Mitte der 60er und in den 

70er Jahren ist ein starker Schub der internationalen Monopolisierung zu konstatieren. Die darauf 

ausgerichteten staatsmonopolistischen Wirtschaftsaktivitäten zielten dementsprechend auf Außenex-

pansion des Monopol- und Finanzkapitals. Dieser Prozeß bedeutete zugleich eine schrittweise Ab-

kopplung der Aktivitäten vom nationalen Reproduktionsprozeß. Der mit der internationalen Mono-

polisierung einhergehende Typus der intensiven Reproduktion des Kapitals führte 1973/74 in die bis-

her spürbarste Wirtschaftskrise der Geschichte der BRD durch die Verklammerung von zyklischen 

und strukturellen Krisenelementen. Aufgrund des neuen Reproduktionstypus, der Monopolisierung 

der Branchen und der staatlichen Verflechtung konnte die „Reinigungsfunktion“ der Überproduktion 

durch Brachlegung, Vernichtung von Produktionskapazitäten und Preisverfall nicht wirksam werden. 

Die Folge davon ist die seitdem herrschende Struktur- und Regulierungskrise des Wirtschaftssystems, 

der man mit der Modernisierungsstrategie unter Weltmarktdominanz beizukommen versucht. 

[134] Die Anwendung der Ergebnisse der rasanten Wissenschafts- und Technikentwicklung auch im 

zivilen Sektor des Wirtschaftssystems erfolgt vornehmlich in den 80er Jahren – vorangetrieben durch 

den internationalen Konkurrenzdruck um Marktvorteile. Damit verbunden sind Automation und Ro-

boterisierung zunächst in den Kernbereichen der industriellen Massenproduktion, gefolgt von den 

„mittleren“ Betrieben und sodann in den ihnen vor- und nachgelagerten Bereichen (Handel, Banken, 

Versicherungen, Verwaltungen), die zu einer tiefgreifenden Umgestaltung des Systems der Arbeits-

teilung und zu massenhafter Freisetzung von Arbeitskräften führen (werden). 

„Das Revolutionäre der Änderungen im Produktions- und Arbeitsprozeß mit der Verbreitung der 

Mikroprozessoren- und Optotechniken besteht darin, daß die Steuerungs-, Überwachungs-, Gedächt-

nis-, Informationsverarbeitungs-, usw. -funktionen also traditionell geistig-psychische Funktionen 

der Arbeitskraft, auf materielle Systeme übertragen und vernetzt werden können und damit eine ge-

waltige Potenzierung ihres Wirkungsgrades hervorrufen“ (Jung, 1985, S. 20). 

Innerhalb dieses Komplexes ist die Entwicklung der Erwerbsarbeit von Frauen zu betrachten: Im 

Zeitraum von 1977 bis 1987 hat sich der Anteil von Frauen an der Erwerbsarbeit kontinuierlich 
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ausgedehnt: Von 48,9% im Jahr 1977 auf 54,0% 1987 (vgl. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschafts-

politik, 1989, S. 170). Dabei variiert die Erwerbsquote erheblich je nach Zugehörigkeit der Frauen zu 

einer bestimmten Altersgruppe: bei den 20- bis 25-Jährigen liegt sie mit 76,4% an der Spitze (vgl. 

ebd., S. 170). Nach wie vor herrscht das Prinzip der geschlechtsspezifischen Aufteilung des Arbeits-

marktes/der Berufsmöglichkeiten: „Frauen konzentrieren sich in sehr wenigen Berufsbereichen: 1987 

arbeiteten drei Viertel aller erwerbstätigen Frauen in Dienstleistungsberufen, 1973 waren es erst 65% 

gewesen. Auch innerhalb der Dienstleistungsberufe hat sich die Frauenerwerbstätigkeit seit 1973 

weiter auf einige wenige frauentypische Berufe polarisiert. Allein in den drei Berufsgruppen Büro-

fach- und Hilfskräfte, Warenkaufleute sowie Gesundheitsdienstberufe arbeiteten 1987 44,2% aller 

Frauen gegenüber 38,6% 1973“ (ebd., S. 174). Dieser Umstrukturierungsprozeß der Frauenerwerbs-

arbeit ist begleitet von einer Freisetzung der weiblichen Arbeitskräfte im industriellen Fertigungsbe-

reich aufgrund von Automation und Verlagerung der Produktion in „Billiglohnländer“ (hier sind über 

90% aller Industriearbeiterinnen als „Un- oder Angelernte“ beschäftigt gegenüber ca. 40% der In-

dustriearbeiter, so daß der weitere Rationalisierungsschub v. a. diese Frauen treffen wird – vgl. ebd., 

S. 175). Widersprüchlicher hingegen verläuft die Entwicklung im Bürobereich: „Die Ausbreitung 

computergestützter Bürosysteme führt dazu, daß auch hier einfache Bürohilfstätigkeiten, die fast aus-

schließlich von Frauen ausgeführt werden, zunehmend wegfallen. Gleichwohl entstehen im Zuge der 

Büroautomation vermehrt qualifizierte Arbeitsplätze. Die Berufsstruktur im Bürobereich hat sich in-

folgedessen stärker differenziert – einerseits sind bisher typische Bürotätigkeiten durch die Hinzufü-

gung neuer Aufgabenfelder aufgewertet worden, andererseits haben sich neue Berufsprofile heraus-

gebildet. Die Berufsdifferenzierung geht einher mit einer stärkeren Durchlässigkeit der Hierarchie-

ebenen. Durch gezielte [135] berufsbezogene Weiterbildung, die insbesondere computerbezogene 

Zusatzqualifikationen vermittelt, ist in einigen Berufsfeldern, die bisher typische Laufbahn-Sackgas-

sen waren, ein berufliches Fortkommen realistischer geworden (z. B. im Banken- und Versicherungs-

gewerbe)“ (ebd., S. 175). Dieser Prozeß ist gleichbedeutend mit einem wachsenden Konkurrenzdruck 

auf bisher als „frauentypisch“ angesehene Arbeitsbereiche, die zunehmend auch für Männer „attrak-

tiv“/interessant sind. Parallel dazu geraten die bislang gehobenen, qualifizierten Tätigkeitsbereiche 

der Männer „unter einen verstärkten Druck von ‚unten‘, d. h., von den nach höherwertigen Aufgaben 

strebenden gut qualifizierten Frauen“ (ebd., S. 175). 

Des weiteren konzentrieren sich qualifizierte Frauenerwerbstätigkeiten auf die Bereiche Gesundheit, 

Bildung, Sozialpolitik. Die restriktive Haushaltspolitik der „öffentlichen Hand“ in den 80er Jahren 

nimmt sich doppelt negativ für Frauen aus: zum einen als Verknappung von Arbeitsplätzen, zum 

anderen als Verknappung der sie i.d.R. betreffenden sozialen Dienstleistungen. 

Die gegenwärtige beschäftigungspolitische Situation von Frauen läßt sich somit folgendermaßen 

kennzeichnen: 

– Es gibt einen eng begrenzten geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt mit qualifizierten Frauenberu-

fen weitgehend beschränkt auf den öffentlichen Dienst bzw. Dienstleistungsbereich; 

– industrielle Frauenarbeit konzentriert sich kaum auf Großbetriebe, sondern vielmehr auf Klein- und 

Mittelbetriebe im gewerblichen Bereich und zwar als un- und angelernte Tätigkeit; 

– typisch für Frauenarbeit ist ihr „provisorischer“ Charakter in Form von Teilzeitarbeit; 30,3% aller 

erwerbstätigen Frauen gingen 1987 einer Teilzeitbeschäftigung nach, auf sie entfielen 91% aller Teil-

zeitstellen, auf die Männer hingegen nur 1,9%. Davon arbeiteten 56% aller Frauen unter 20 Wochen-

stunden, d. h. in „ungeschützten“ Beschäftigungsverhältnissen (vgl. ebd., 1989, S. 172). 

– Besonders Frauenarbeitsplätze sind das Ziel der neuen Arbeitszeitpolitik von Staat und Unterneh-

mern: zeitlich befristete Beschäftigungsverhältnisse, Job-Sharing, Heimarbeit, kapazitätsorientierte, 

variable Arbeitszeit als sog. individuelle Arbeitszeitflexibilisierung usw. 

Die beschäftigungspolitische Diskriminierung der Frauen widerspiegelt sich auch in ihren Lohn- und 

Einkommensverhältnissen: 

– Mehr als ein Drittel aller Frauen bezog 1987 ein monatliches Einkommen unter 1000,– DM, bei 

den Männern ein Zehntel. 
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– Weibliche Angestellte in der Industrie erhielten ca. zwei Drittel des Bruttojahresgehaltes ihrer Kol-

legen. 

– Arbeiterinnen verdienten im Jahresdurchschnitt 29.977 DM, Arbeiter 43.126 DM. 

– Im Bereich Handel, Banken und Versicherungen lagen die Einkünfte der Frauen um knapp ein 

Drittel unter denen der Männer. 

– Lediglich im BeamtInnenbereich – mit Ausnahme der gehobenen Eingruppierung – ließ sich eine 

Angleichung in der Einkommensstruktur feststellen. (vgl. [136] Arbeitsgruppe Alternative Wirt-

schaftspolitik, 1989, S. 177). Somit hat sich zwar der Anteil der erwerbstätigen Frauen in den letzten 

zehn Jahren ausgeweitet, jedoch auf einem Niveau materieller Abgesichertheit, welches die ökono-

mische Selbständigkeit wiederum einschränkt. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, „daß alleinste-

hende Mütter nicht nur niedrigere Einkommen verkraften müssen, sondern gleichermaßen besonders 

häufig Transfereinkommensbezieherinnen sind. So mußten von den alleinstehenden Müttern mit Kin-

dern unter 18 Jahren 1985 11,5% ihren Lebensunterhalt überwiegend mit Sozialhilfe bestreiten, wei-

tere 5,8% lebten von Arbeitslosengeld bzw. -hilfe. Demgegenüber waren nur 0,3% der verheirateten 

Väter Sozialhilfeempfänger, von den alleinstehenden Vätern mußte nahezu keiner überwiegend von 

Sozialhilfe leben. In letzterer Gruppe spielten allerdings die AFG-Ansprüche – in 8% der Fälle stell-

ten sie den überwiegenden Lebensunterhalt dar – eine überdurchschnittliche Rolle (Bundestagsdruck-

sache 11/2369). Die schlechtere materielle Absicherung der Frau rächt sich auch beim Rentenbezug 

mit der Folge, daß viele Frauen im Alter in die Armut absacken“ (ebd., S. 177/79). 

Im Übergangszeitraum zum nächsten Jahrtausend befinden sich Frauen im Spannungsfeld von (fle-

xibler) Arbeit und Arbeitslosigkeit, „flüssiger“ und „manifester“ Reservearmee, flexibilisierter Ar-

beitszeit-, Freizeit- und Familienverhältnisse. 

Die Dynamik der Produktivkraftentwicklung, v. a. die Einbindung der Naturwissenschaft und Tech-

nik in den Dienst der spätkapitalistischen Produktionserfordernisse hat zur Konsequenz, daß der An-

teil der gesellschaftlichen Arbeit in der unmittelbaren Produktion sinkt und die reproduktive Sphäre 

sich ausweitet. Der Bedeutungszuwachs der gesellschaftlichen Reproduktionssphäre wird unter ver-

schärfenden Krisenbedingungen zu wachsenden sozialen Spannungen führen, welche z. T. aus den 

Reproduktionsinteressen des neuen Produzententypus (neue lohnabhängige Mittelschichten) resultie-

ren. Die Auswirkungen dieser Prozesse auf die Klassen- und Sozialstruktur sind offensichtlich: der 

Anteil der gering qualifizierten Arbeitskräfte alten Typs wird weiter sinken: Gewicht und Differen-

zierung der qualifizierten Berufsgruppen wird zunehmen und die sozialen Auseinandersetzungen um 

die Reproduktionsinteressen, Bildungs- und Kulturbedürfnisse werden sich intensivieren. Die Bedeu-

tung der selbständigen Mittelschichten wird weiter abnehmen und der Umfang der dem staatsmono-

polistischen Kapitalismus funktionell angelagerten/zugeordneten Gruppen (ManagerInnen, oberste 

Staatsfunktionäre) wachsen. Zugleich wird sich das Verhältnis zwischen relativer Überbevölkerung, 

industrieller Reservearmee und Beschäftigten – unter gleichbleibenden gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen – weiter unproportional zugunsten der sozialen Verelendung („Zweidrittelgesellschaft“) 

verschieben und sich somit die Möglichkeiten einer „Zweisektorenwirtschaft“ mit all ihren negativen 

Folgeerscheinungen erweitern („Schattenwirtschaft“, ungesicherte Beschäftigungsverhältnisse etc.). 

Jedoch lassen sich in den 80er Jahren neue Elemente in der Lebensweise/-orientierung der lohnab-

hängigen Frauen und Männer ausmachen, die in Zusam-[137]menhang mit „neuer Arbeitsweise neuer 

Reproduktionsweise – neuer Lebensweise“ stehen. „Aber dieser Zusammenhang darf nicht schema-

tisiert werden, da er gegenüber dem Individuum und in seiner Sozialisation in umgekehrter Reihen-

folge wirksam wird. Die Rolle des Bildungssystems wächst. Mit der Ausweitung der Freizeit erlangen 

soziale Bindungen außerhalb der Arbeitsbeziehungen einen größeren Raum und größeres Gewicht“ 

(Jung, 1985, S. 23). In dieser neuen Lebensweise (Stichwort: Individualisierung der gesellschaftli-

chen Lebensbezüge in Richtung auf mehr Selbstbestimmung) kommen auch die gesellschaftlichen 

Widerspruchsverhältnisse zum Tragen und zwar in der Weise, daß hinterfragt/problematisiert wird 

der Widerspruch von 
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– Individualität/Selbstbestimmung versus Unterordnung/Kontrolle am Arbeitsplatz; 

– Individualität/Selbstbestimmung versus Kontrolle des Privatbereichs; 

– Individualität/Selbstbestimmung versus Entdemokratisierung und bürokratischem Zentralismus auf 

Staatsebene; 

– Individualität/Selbstbestimmung versus Kommerzialisierung der Freizeit; 

– Individualität/Selbstbestimmung versus Massenmedien und Stereotypenbildung 

unter nachdrücklicher Behandlung ihrer Verwobenheit mit den geschlechtsspezifischen Unterdrü-

ckungsformen. 

Die Legitimationskrise auf seiten des Staates im Spätkapitalismus resultiert genau aus diesen Wider-

spruchskonstellationen und zwar in dem Maße, wie die „Begründung der Regierungspolitik und 

Staatsaktivitäten ... dann unglaubhaft und hinfällig (wird), wenn die realen Leistungen, Maßnahmen 

und Ergebnisse dem nicht oder nicht mehr entsprechen und wachsende Bevölkerungsgruppen mit 

diesem Sachverhalt der Legitimationslücke konfrontiert sind“ (Jung, 1982, S. 522) 

Innerhalb dieser Widerspruchskonstellationen gewinnt die Auseinandersetzung um neue Formen der 

demokratischen Kontrolle und direkter Demokratie an objektiver und subjektiver Bedeutung (vgl. 

dazu auch Kap. 1.2.2). Diese Widerspruchskonstellationen bildeten im wesentlichen auch die Grund-

lage für die Herausbildung und Entwicklung der „neuen sozialen Bewegungen“ (Ökologie-, Frauen-, 

Friedensbewegung), die in diese Legitimationslücken vorstießen. In ihnen artikulieren sich (z. T. in 

widersprüchlicher Weise) die geänderten Handlungsweisen und Lebensansprüche von Individuen 

und sozialen Gruppen in bezug auf die objektiven gesellschaftlichen Veränderungen; am intensivsten 

und nachhaltigsten wohl präsentiert sich u.E. diese Entwicklung innerhalb der Geschlechterverhält-

nisse durch die demokratische Frauenbewegung. Unter dem Leitmotiv: „Das Persönliche ist das Po-

litische“ traten breite Teile der Frauenbewegung den Weg in die gesellschaftlich-politische Ausei-

nandersetzung an. „Paragraph 218“‚ „Gewalt gegen Frauen“ waren/sind ihre vorrangigen Themen. 

Das hat zu nicht unerheblichen Kontroversen und Blockierungen innerhalb der Frauenbewegung l)ei-

getragen. Die Gefahr der Vereinseitigung, Reduzierung formations- und klassenspezifischer Behin-

derungen auf eine unmittelbare personali-[138]sierte Sichtweise betrifft nicht allein die Frauenbewe-

gung, sondern im Grundsatz als zu bewältigende Problematik die gesamte demokratische Bewegung, 

die zu den o. g. Widerspruchskonstellationen eine (Systemalternativen offenhaltende) Reformstrate-

gie zu entwickeln versucht. „Die Diskriminierung des organisierten politischen Kampfes gegen die 

kapitalistischen Klassenverhältnisse ist unvermeidbar mit der personalisierenden Sichtweise verbun-

den, die immer zum Vorteil derer, die den Nutzen an den bestehenden Verhältnissen haben und zum 

Nachteil all jener ist, die die gesellschaftlichen Lasten tragen müssen. Da die Frauen als gesellschaft-

liche Gruppe im besonderen Maße unterdrückt und im Vergleich zum Mann in der schwächeren Po-

sition sind, müssen auch gerade sie ein brennendes Interesse an der Überwindung der personalisie-

renden Sichtweise haben und im ureigenen Interesse sich am Kampf gegen die allgemeinen Unter-

drückungsverhältnisse beteiligen.“ (U. Osterkamp, 1984b, S. 60) 

3.2 Subjektentwicklungen von Frauen 

JETZT ERST RECHT 

Jeder Baum, sagst du mir, läßt vom Wind sich biegen 

Weil du siehst, daß ich mich nicht biegen möcht 

Ohne Flügel, sagst du, soll man nicht mehr fliegen 

Aber ich sag: jetzt erst recht 

Wenn ich abgestürzt bin, steh ich auf 

Und steig nochmal hinauf 

Grade jetzt und jetzt erst recht 

Wer sich fügt, sagst du mir, dem kann nichts passieren 

Und der Karpfen lebt besser als der Hecht 
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Wer verlorn hat, meinst du, soll nichts mehr riskieren 

Aber ich mein: jetzt erst recht 

Lieber träumen als immer schlafen 

Lieber Wolf als Schaf unter Schafen 

Lieber Federn lassen als kriechen 

Grade stehn – jetzt erst recht 

Lieber etwas tun als erleiden 

Lieber provozieren als vermeiden 

Lieber sich verbrennen als kalt sein 

Weiter gehn – jetzt erst recht [139] 

Schwache muß, denkst du, immer der Stärke weichen 

Und wer gegen den Strom schwimmt, dem geht es schlecht 

Vor dem Sturm, sagst du, muß man die Segel streichen 

Aber ich sag: jetzt erst recht 

Lieber träumen als immer schlafen (...) 

Gitte Haenning, Michael Kunze, 1987 

3.2.1 Einige typische psychische Konfliktkonstellationen im häuslich-familialen Bereich 

Mit dem Konzept der „neuen Partnerschaft“ in Familie, Beruf und Politik wird eine konservative 

Offensive innerhalb der Frauenpolitik geführt (vgl. hierzu v. a. Süßmuth, 1985), das im Unterschied 

zum gescheiterten Versuch der Reideologisierung vom konservativen Mütterlichkeits-/Weiblich-

keitsideal der „sanften Macht der Familie“ (vgl. Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft CDA, 

1981) bestimmte Veränderungen in der objektiven, sozialökonomischen Stellung der Frauen und im 

subjektiven, politischen Selbstverständnis der Frauenbewegung in Rechnung stellt. Dabei steht im 

Vordergrund nicht mehr so sehr die Stilisierung eines sog. „weiblichen Wesens“ im Funktionsbereich 

von Familie, Haushalt und Kindererziehung, sondern die Propagierung einer „neuen Partnerschaft“ 

in allen Bereichen des gesellschaftlich-individuellen Lebens und der „Wahlfreiheit“ als sog. Verein-

barkeitsstrategie von Familie und Beruf für Männer und Frauen. Dabei werden jedoch weniger die 

Strukturen in der Erwerbsarbeit angegangen (z. B. Neugestaltung des Normal-Arbeitsverhältnisses, 

tarifliche Regelung der Teilzeitarbeitsplätze, Reformierung des Elternurlaubes etc.); vielmehr wird 

der Hebel vornehmlich angesetzt bei der Familienarbeit, die auf unterstem Niveau sozialstaatlich 

subventioniert wird und damit den Charakter einer geschlechtsspezifisch inkriminierten „Prämie“ an-

nimmt (s. Erziehungsgeld). Kernstück dieser Konzeption bildet dabei nach wie vor der familiale Le-

bensraum: 

„Ohne eine ideelle und materielle Aufwertung der in der Familie erbrachten wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Leistungen kann es nicht gelingen, diesen Lebensbereich als zentralen Tätigkeitsbe-

reich für den Menschen zu verankern. (...) Eine Gesellschaft hat die Verpflichtung, Rahmenbedin-

gungen für die Familien zu schaffen, die es zulassen, den jeweiligen besonderen Bedingungen von 

Familien in unterschiedlichen Lebenslagen gerecht zu werden“ (Süßmuth, 1985, S. 119, alle Sper-

rungen entfernt, d. Verf.). Im folgenden wollen wir nun einige typische Konfliktkonstellationen dar-

stellen, die – aus der dargestellten strukturellen Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit resultie-

rend – vom Standpunkt der betreffenden Subjekte spezifische Widerspruchsverhältnisse von Ent-

wicklungsmöglichkeiten und -behinderungen beinhalten. Hierbei handelt es sich nicht einfach um 

„typisch weibliche Verhaltensweisen“, sondern um je kon-[140]kret historische Bedingungs-/Bedeu-

tungskonstellationen (hier der familial-individuellen Reproduktionsverhältnisse) in denen Menschen 

ihre Handlungsfähigkeit entwickeln. Wir fassen diese Problemskizze aus der weiblichen Perspektive, 

weit nach wie vor es Frauen sind, die die Hauptverantwortung für diesen gesellschaftlich-privaten 

Funktionsbereich tragen.10 

 
10 Die folgenden Ausführungen beziehen sich v. a. auf Dreier, 1980, S. 31 ff. 
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Die relative Technisierung der Hausarbeit (Wasch-, Geschirrspülmaschine, Tiefkühltruhe, Staubsau-

ger etc.) und die „billigere“ industrielle Massenproduktion von Konsumgütern/Lebensmitteln die 

zwar einerseits eine Arbeitserleichterung darstellen, lassen jedoch andererseits jene Aspekte der 

„Nur-Hausfrauentätigkeit objektiv und subjektiv an Bedeutung gewinnen, die ihre Leere und Lange-

weile hervorheben.11 Unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. der subjektiv weitgehenden Akzep-

tanz von normativistischen Reinlichkeits- und Ordnungsvorstellungen, der Unmöglichkeit, diese läs-

tigen Arbeiten an bezahlte Kräfte zu delegieren usw.) kann diese Problemsituation der Tendenz nach 

in zweierlei Weise subjektiv bewältigt werden: – indem versucht wird, die Standards und Ansprüche 

an die Haushaltsführung (sachlicher Aspekt) zu erhöhen (z. B. mindestens 1 Mal im Monat Gardi-

nenwaschen, 1 Mal wöchentlich Fensterputz usw.); – oder indem Frauen ihren persönlichen Dienst 

als Liebesdienst (personalisierter, emotionali-[141]sierter Aspekt) überhöhen. In beiden Fällen wird 

die auf gesellschaftlicher Ebene bestehende Verkehrung des Verhältnisses von Person und Sache in 

Verselbständigung der sachlichen Verhältnisse gegenüber der Person und Personifizierung der sach-

lichen Verhältnisse auf familieninterner Ebene nochmals reproduziert und zugleich mystifiziert. Die 

Anstrengung und Ödheit dieser Tätigkeiten wird als subjektiv bedeutsam ausgelegt, einmal im Sinne 

der individuellen Realisierung der objektiv-gesellschaftlichen Normativität einer sog. „ordentlichen 

Haushaltsführung“; zum anderen im Sinne der „Emotionalisierung“ von (sachlichen) Dienstleistun-

gen als „Liebesdienst“ für andere. Darüber hinaus erschwert die Interpretation der Hausarbeit als 

„Liebesdienst“ subjektiv die Möglichkeit, an den realen Belastungen der Hausarbeit Kritik zu üben. 

Denn Kritik wäre hier dann gleichbedeutend mit Lieblosigkeit und emotionaler Kälte. 

Innerhalb der Praxis von Sozialarbeit/Sozialpädagogik hat die normative Seite der „ordentlichen Haus-

haltsführung“ die Funktion der Kontrolle und der Maßregelung für den Fall, daß Frauen ihren Haushalt 

„vernachlässigen“, den geforderten Standards der Reinlichkeit etc. nicht entsprechen. Hier klinkt sozu-

sagen die noch immer weit verbreitete Zusammenhangsannahme zwischen geordneter Haushalts- und 

Lebensführung der Frau/Mutter als Voraussetzung für die „ungestörte“ Entwicklung der Kinder ein 

(vgl. zur Funktion der impliziten Theorie in der Praxis der SozialarbeiterInnen/-pädagogInnen, Holz-

kamp, 1984, S. 90 ff und 114 ff). Besonders für alleinerziehende Mütter, die der Kontrolle des Jugend-

amtes unterstellt sind, erweist sich die mögliche Reglementierung als hohe psychische Belastung. Sie 

stehen unter dem permanenten Druck, diesen fremdgesetzten (z. T. selbstgesetzten) Anforderungen 

genüge zu tun, um ihre Kompetenz als Haushaltsvorstand und Erziehungsberechtigte unter Beweis zu 

stellen. Nicht selten erfolgen Maßnahmen wie Zuordnung einer Familienhilfe, Einweisung der Kinder 

 
11 Unter dem Stichwort „Produktionsbedingungen, durchschaut“ liefert Alfred Andersch in seinem Roman „Winterspelt“ 

(im Vorfeld der Ardennen-Offensive Oktober 1944) folgende Lagebeschreibung: ‚Käthe kehrte auf den Thelenhof zurück, 

übernahm wieder die Hausarbeit. Jeden Vormittag wischte sie Kammern und Hofstube feucht auf. Therese und Elise sagten, 

das sei doch nicht nötig, aber sie ließ sich nicht davon abbringen. Sie wechselte das Wasser im Eimer nach dreimaligem 

Auswringen des Scheuerlappens, legte sich eine Methode rationeller Raumaufteilung zurecht, scheuerte allerdings nicht 

auf den Knien. Was sie zustande brachte, war nicht Glanz, sondern eine Art dunkler und stetiger Reinlichkeit. Staub wi-

schen. Das Kochen des Mittagessens, Abspülen, dreimal täglich. Einmal in der Woche die Wäsche waschen und bügeln. 

Sie verrichtete alle diese Arbeiten, obwohl sie ihr, mit Ausnahme der beiden zuletzt genannten, widerwärtig waren, mit 

verbissener Sorgfalt, weil sie sich sagte, daß sie das sogenannte Los aller Frauen waren und sie den Mechanismus dieser 

Bestimmung einmal in ihrem Leben durchspielen wollte. Bei ihrer Mutter hatte sie, höhere Tochter, immer nur ein wenig 

mitspielen brauchen. Das war es also, was allen Frauen bevorstand, was von ihnen erwartet wurde, auch von denen, die 

einen Beruf ausübten oder reich waren, denn selbst wenn sie nicht alle Haushaltsarbeiten selber auszuführen hatten so 

wurde doch vorausgesetzt, es habe ihren eigentlichen Lebensinhalt auszumachen, das lebende und tote Inventar von Häu-

sern zu beaufsichtigen, zu reinigen und instandzuhalten. Um diese spezielle Form der Ausbeutung, einen vom Aufstehen 

bis zum Schlafengehen währenden und unbezahlten Stumpfsinn, der durch Technologie zu mildern, doch nicht abzuschaf-

fen war, drehte sich das Leben aller Frauen. Aller, aber nicht das ihre. Sie würde die eine, einzige und absolute Ausnahme 

sein. So wenig, wie sie Lust hatte, über Utopien nachzudenken, konnte sie sich ein festes Bild ihres zukünftigen Lebens 

machen, doch war sie entschlossen, niemals wieder Fußböden zu scheuern, Kartoffeln zu schälen, Leintücher zu bügeln. 

Die winterspelter Phase würde in absehbarer Zeit vorbei sein. Sie benutzte sie dazu, eine Erfahrung zu machen. 

‚Wenn du deinen Haushalt nicht in Schuß halten willst, muß es eben jemand anderer für dich tun‘, sagte Marxist Hain-

stock, der in puncto Frau und Haus aber eher ein Reaktionär war. 

‚Allerdings‘, erwiderte Käthe, ungerührt von dieser moralischen Belehrung über die ehernen Gesetze der Arbeitsteilung. 

‚Deine Bude ist immer prima aufgeräumt. Von deinem Fußboden könnte man essen. Dein Bett machst du tadellos. Und 

Kochen kannst du auch ganz leidlich. Das wären für mich die stärksten Gründe, dich zu heiraten.‘“ (Zürich 1974, S. 26 ff). 
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in eine Pflegefamilie oder ein Heim durch das Jugendamt mit dem Verweis auf die „Unfähigkeit“ der 

Frau zur geordneten Haushalts- und Lebensführung und der dadurch bedingten „Entwicklungsgestört-

heit“ der Kinder. Selbst unter der Voraussetzung, daß die betreffenden Frauen diesen Maßnahmen 

„zustimmen“ müssen, bedeutet allein die Kontrollfunktion und Möglichkeit der Konstatierung „ihrer 

Unfähigkeit/Untauglichkeit“ amtlicherseits ein angsterzeugendes Druckmittel. 

Ein weiterer konflikthafter Aspekt innerhalb der privat-individuellen Reproduktion resultiert daraus, 

daß die Frau letztendlich allein verantwortlich für die Schaffung/Aufrechterhaltung der Qualität/Har-

monie des Familienlebens gemacht wird bzw. sich fühlt. Die Ansprüche an die zwischenmenschliche 

Interaktion und Kommunikation gestalten sich quasi nach dem Modus der abstrakten Negation der in 

der Arbeitswelt dominanten Leistungsanforderungen: statt Konkurrenz soll privates Leben auf Ge-

meinsamkeit und Sympathie/Liebe gegründet sein: „In abstrakter Negation der inhaltsentleerten 

Berufsarbeit unter – direktem oder indirektem – Kommando des Kapitals wird die Familie für ihre 

Mitglieder mit notwendiger Scheinhaftigkeit zum ‚Privatbereich‘, in welchem auf der Basis ‚rein 

menschlicher‘ Gemeinsamkeit das ‚eigentliche Leben‘ stattfinden muß [142] Als ‚Bindemittel‘ für 

die Familie erscheint demgemäß nicht der ökonomische Vorteil und die ökonomische Abhängigkeit 

im Zusammenhang mit individueller Konsumtion, sondern die ‚Liebe‘ als Voraussetzung und Inbe-

griff ‚privaten Glücks‘, die ausgeprägteste Form der ‚Sympathie‘ als ‚private‘ Verbundenheit zwi-

schen Menschen. Für die ‚Liebe‘ gilt zugespitzt, was ... über die ‚Sympathie‘ gesagt worden ist: Die 

‚Liebe‘ als abstrakte Negation der ‚Tüchtigkeit‘, die dadurch charakterisiert ist, daß sie sich ‚aus-

zahlt‘, ist der ‚Zweck in sich‘. ‚Wirkliche Liebe‘ ... ist eine Liebe, in der die Partner sich buchstäblich 

für ‚nichts‘ lieben. (...); der Anspruch, um seiner selbst willen geliebt zu werden, bedeutet den An-

spruch auf Liebe obwohl, oder gerade weil man in seinen Lebensäußerungen nicht ‚liebenswert‘ ist“. 

(Holzkamp, 1973, S. 255) 

Der Anspruch auf harmonisches Zusammenleben legt eine Konfliktvermeidungsstrategie nahe, d. h. 

latent oder manifest vorhandene Konflikte so „geschickt“ wie möglich zu verdecken, zu „glätten“, 

auszugleichen versuchen usw. usf. Damit einher geht eine hohe Labilität und Unsicherheit der Be-

ziehungen, denn es existieren keine offen ausweisbaren Kriterien, wonach beurteilt werden kann, 

wann und warum bestimmte Probleme auf „den Tisch“ kommen und ausgetragen werden müssen. 

Verbunden mit der Konfliktvermeidungsstrategie ist die Angst vor dem „Versagen“, so wenn es in 

der Familie „Krach“ gibt, Mann und Kinder das Zuhause meiden etc. Wenn der Mechanismus perso-

naler Schuldzuschreibung im Rahmen der familialen Beziehungen versagt, nehmen offen zutage tre-

tende Konflikte dann den Charakter von Katastrophen, unabwendbaren Schicksalsschlägen an, wel-

che durchzustehen sind und ggf. die Bindungsfähigkeit der Familie einer Prüfung unterziehen. 

Die weitgehende Isolation im Hausfrauengetto bei tatsächlicher Abhängigkeit von anderen gesell-

schaftlichen Lebensverhältnissen äußert sich des weiteren in dem Widerspruch, etwas zusammenhal-

ten zu wollen, was immer wieder auseinandertreibt. Als Ehe-/Hausfrau und Mutter ist sie geradezu 

„genötigt“, ihr Leben nach den Interessen und Bedürfnissen der anderen Familienmitglieder auszu-

richten, welche sich jedoch überwiegend „draußen“, außerhalb der Familie entwickeln und realisie-

ren. In dem Maße, wie das Leben der anderen für ihr Leben bestimmend wird, ist sie nicht nur mate-

riell, sondern auch psychisch abhängig und auf die anderen angewiesen. Hieraus resultieren solche 

Verhaltensstrategien/-legitimationen wie: Aufopferung – anerkennende Dankbarkeit; einfühlende An-

forderungs- und Beeinflussungsstrategien, Zuwendung und Verbundenheit als Ausgleich für ihre Auf-

opferung. „Die Frau ist m. a. W. als alleinverantwortliche das gebundene Glied der Familie. Sie ist 

aber auch Koordinator und Bindeglied des Familienlebens (und eben deshalb gebundenes Glied), was 

sich im Begriff ‚Beziehungsarbeit‘ widerspiegelt. Sie soll die Fäden des Beziehungsnetzes knüpfen 

und zusammenhalten und damit Zentrum des Netzes sein. Sie muß die Anderen motivieren können, 

sich auch psychisch von draußen nach Hause zu kehren. Diese Bewegung kann nicht abgefordert 

werden, denn dann hat sie keinen emotionalen Wert für die Anderen und drückt auch nicht ihre posi-

tive emotionale Bewertung des Familienlebens und der Person der Hausfrau aus, deren Aufgabe [143 

es ja ist, für diese emotionalisierte Qualität zu sorgen, und die deshalb in der positiven Wendung der 

Anderen ihre eigene Bestätigung findet. Es steckt darin eine eigentümliche Mischform von Aktivität 
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und Passivität: Die Frau muß das Verhalten der anderen abwarten, sich also in dem Sinne passiv 

verhalten, während die Anderen sich aktiv bewegen. Andererseits muß sie die Bewegung der Anderen 

hervorrufen können durch eine emotionale Ausstrahlung und die Gestaltung von Bedingungen“ 

(Dreier, 1980, S. 37) 

Frauen sollen also die Fähigkeit entwickeln, durch ihr Einfühlungsvermögen Bedingungen herzustel-

len, die gewollt-gewünschte Reaktionen bei anderen herbeiführen (die sog. Kunst, anderen die Wün-

sche von den Augen abzulesen oder gar die Kunst des „Verführens“). D. h. sie ist auf emotionaler 

Ebene sowohl aktivgestaltend wie passiv-abwartend. 

Die Tendenz zur Passivität wird noch gefördert durch die Doppelfunktion des „Wartens“: einmal i. 

S. des Wartens auf die anderen, sich in ständiger Bereitschaft zu halten und jederzeit abrufbar zu sein; 

zum anderen in dieser Wartezeit, Bedingungen/Dienstleistungen zu erstellen (zu warten), mit denen 

zu entsprechendem Zeitpunkt aufgewartet wird. Diese Tendenz zur Passivität wird des weiteren 

dadurch begünstigt, daß sowohl die externen Bedingungen des Familienlebens (Arbeitsplatz des 

Mannes, Lohnhöhe etc.) als auch die internen Bedingungen ihrer Tätigkeiten (wann Mann und Kinder 

nach Hause kommen, wann gekocht, gegessen, schlafen gegangen wird usw.) außerhalb ihrer Ein-

fluß- und Kontrollmöglichkeiten liegen. Hieraus ergibt sich als weitere psychische Dimension das 

bekannte Gefühl von Ohnmacht und Schwäche gegenüber den individuellen Lebensbedingungen, 

weil die Möglichkeiten/Reichweite ihrer Beiträge zur Vorsorge über die eigenen Lebensbedingungen 

begrenzt sind. „Es ist ein wesentliches, dehumanisierendes Moment an der Kleinfamilie, daß diese, 

und damit zunächst die Hausfrau, ihre eigenen grundlegenden Bedingungen nicht vorgreifend kon-

trollieren kann, daß also die Möglichkeiten der Entwicklung von ‚Vorsorge‘... ihren eigenen Lebens-

bedingungen gegenüber beschränkt sind. Es werden deshalb bei der Hausfrau Verhaltensweisen ge-

fördert, die von einem klagenden Sich-Einrichten in den bestehenden, abhängigen Verhältnissen ge-

prägt sind. Im doppelten Sinne kann man sagen: Sie tut sich leid. Gibt die Hausfrau in dieser Lage 

periodisch auf und sucht emotionale Unterstützung bei den anderen Familienmitgliedern, wird ihr 

diese in einer besonderen Form gegeben, die uns verdeutlicht, daß die Emotionen auch darin, d. h. in 

der Form der emotionalen Unterstützung unter den Familienmitgliedern, durch die erwähnten dahin-

terstehenden realen Bedingungen geprägt sind. Die emotionale Unterstützung und Verbundenheit der 

Anderen zielt implizit darauf hin, daß die Frau wieder bereit ist, die real problematischen Funktionen 

und Funktionsweisen der Hausfrau auf sich zu nehmen. Die Unterstützung tendiert dazu, sich in Trost 

zu verwandeln (was u. U. die einzige und notwendige Möglichkeit sein kann)“ (Dreier, 1980, S. 38). 

Ein weiterer Widerspruch, mit dem die Frau umgehen muß, liegt darin, daß sie einerseits in der Haus-

arbeit als ihrem Kompetenzbereich scheinbar ihr „eigener Herr“, selbstbestimmt ist im Unterschied 

zur fremdbestimmten Lohnarbeit [144] (es schreibt ihr ja keiner vor, was und wann sie etwas zu 

verrichten hat). Hieraus resultiert aber auch eine gewisse Unstrukturiertheit ihrer Tätigkeiten. Ande-

rerseits gründet sich die Unstrukturiertheit auch in der Vielfältigkeit/Unvereinbarkeit der Aufgaben-

bereiche (wenn die Kinder schreien, kann sie nicht kochen/putzen), was ein Moment der Ziellosig-

keit/Planlosigkeit/Chaotik in ihr Leben bringt. Situationen der Überforderung, das Gefühl „verrückt“ 

zu werden, in den eigenen „vier Wänden“ zu ersticken, den ganzen Tag geschuftet und scheinbar 

doch nichts geschafft zu haben, wendet sich in personalisierter und emotionalisierter Form der Kon-

fliktauseinandersetzung letztendlich wieder gegen sie und zwar auf die tückische Art und Weise, „daß 

die Ausdrucksformen der Hausfrau von Unzufriedenheit, Aggression und Anforderungen, da sie ten-

denziell personalisiert ausgerichtet sind und sich gegen ihre Lieben, aber auch gegen eine Ideologie 

vom humanen Freiraum wenden, so indirekt wie möglich und damit unklar gehalten werden müssen. 

Einer Klärung der Fronten und der gemeinsamen Interessen wird auch von ihr selbst entgegengewirkt, 

da zum Aufgabenbereich gerade der Hausfrau gehört, eine positive Stimmung in der Familie auf-

rechtzuerhalten und die Einstellung zu verbreiten, daß man sich in der Familie lieb hat und dort po-

sitive menschliche Gefühle herrschen. Deshalb tendiert sie dazu, selber begonnene Auseinanderset-

zungen einzustellen oder abzubiegen. Es bleibt daher ihr eigener persönlicher Widerspruch, sich 

gleichzeitig mit den anderen Mitgliedern persönlich verbunden zu fühlen und sich in einer problema-

tischen persönlichen Lage zu befinden.“ (ebd., S. 39) 
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Die strukturelle Trennung von Person und Sache in versachlichte Leistungen und „emotionalisierte“ 

Beziehungen, worin sich die Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit, gesellschaftlicher und indi-

vidueller Reproduktion widerspiegelt, durchzieht sozusagen wie ein „roter Faden“ sämtliche Funkti-

ons- und Tätigkeitsbereiche der Hausarbeit, so auch und gerade die Mutter-Kind-Beziehung. Die be-

stehenden Belastungen der Hausarbeit können zwar durch die Interpretation als Liebesdienst subjek-

tiv abgeschwächt, aber nicht aufgehoben werden, so daß der Dienst für die anderen auf unberechen-

bare Weise in Reizbarkeit, emotionale Zurückweisung der anderen, Aggression umzuschlagen droht. 

Gerade Kinder erhöhen die Unterbrechungen in der Haushaltsführung, stören den reibungslosen Ab-

lauf, was zu weiterer Unvorhersehbarkeit und Unplanbarkeit der Hausarbeit beiträgt. Die daraus ent-

stehenden typischen Konfliktkonstellationen sind offenkundig: einerseits eine liebevolle, fürsorgende 

Mutter und andererseits eine „perfekte“, die Arbeit „spielend“ bewältigende Hausfrau sein zu wollen 

schließt sich aus. Das „schlechte Gewissen“ nimmt omnipräsente Dimensionen an: „Rabenmutter“ 

und „Schlampe im Haushalt“. Eine Möglichkeit aus dieser dilemmatischen Situation herauszukom-

men, kann in der Prioritätensetzung auf die Mutter-Kind-Beziehung bestehen. In Anbetracht der re-

lativen Leere und Langeweile des „Nur“-Hausfrauendaseins versprechen Kinder Lebensfülle, Sinn-

haftigkeit, Bedeutungs- und Liebeszuwachs. Selbst unter subjektiver Anerkennung der Tatsache, daß 

unter den heutigen Lebensbedingungen die Entscheidung für Kinder zumindest vorübergehend mit 

einem „Verzicht“ eines Teils der Eltern (meistens [145] der Frau) auf Erwerbstätigkeit verbunden ist, 

impliziert dieser „freiwillige“ Verzicht eine widersprüchliche Situation: Die Mutter-Kind-Beziehung 

bedeutet besonders in ihren Anfängen die weitgehende Anpassung an/Einstellung auf den Lebens-

rhythmus des Säuglings, was zu einer Umstellung der gesamten Lebensweise der Frau/Partner führt. 

Die hohe Beanspruchung, Aufmerksamkeit, Fürsorge und Vorsorge für die Entwicklung des Kindes 

erfolgt um seiner selbst willen. Erst in der Perspektive des Größerwerdens i. S. v. wachsender Selb-

ständigkeit kann die Grundlage gelegt werden für einen intersubjektiven Verständigungs-/Hand-

lungsrahmen. D. h. innerhalb der Mutter/Eltern-Kind-Beziehung sind notwendig sich widerspre-

chende Interessenkonstellationen eingelagert. Solange die Entwicklungsnotwendigkeit der einen 

(hier der Kinder) auf die relative Entwicklungslosigkeit der Frauen durch ihren Rückzug in die Pri-

vatsphäre, damit reduzierter Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen bei erhöhter Abhängig-

keit aufbaut, entwickeln die o. g. widersprüchlichen Interessenkonstellationen eine Eigendynamik i. 

S. v. wechselseitigen manipulativen Abhängigkeitsverhältnissen. In diesen Beziehungskonstellatio-

nen reaktiviert sich der ohnehin nicht konfliktfreie „Verzicht“ der Mutter in Form einer belastenden 

Aufspaltung ihrer eigenen Person mit nicht gewollten sich widersprechenden Reaktionsweisen: Ab- 

und Zurückweisung der Interessen/Bedürfnisse der Kinder und schuldbewußte, reuevolle „Wieder-

gutmachungen“, die beidesmal aus Sicht der Kinder als uneinsichtig, unberechenbar, ihre Subjekti-

vität verleugnend etc. sich ausnehmen. Die (mögliche) Selbstaufopferungs-/Selbstausbeutungsstrate-

gie von Frauen wendet sich demnach nicht nur gegen ihre Entwicklungsinteressen, sondern hat auch 

Konsequenzen für die Entwicklungsorientiertheit der Kinder: die Tendenz, Kinder solange und so 

„nah“ wie möglich bei sich zu behalten, fördert reziprok die Unselbständigkeit/Abhängigkeit auf sei-

ten des Kindes. Die von der Mutter erwartete emotionale Zuwendung und Dankbarkeit des Kindes – 

wegen ihrer persönlichen Aufopferung – kann vom Kind nicht widerspruchsfrei eingelöst werden, 

weil die Erwartungshaltung der Mutter seine eigenen Entwicklungsinteressen blockiert, was wiede-

rum vielfältige, offene oder versteckte Widerstands- und Manipulationsformen subjektiv funktional 

für das Kind macht. 

Die emotionale Seite derartiger Instrumentalbeziehungen zwischen Eltern und Kindern bilden die 

Schuldgefühle: „– Die Konstellation: Zuwendungs- und Dankbarkeitsforderung der Eltern, Demonst-

ration von Zuwendung und Dankbarkeit vom Kind, aber gleichzeitig die Unfähigkeit, die demons-

trierten Gefühle auch tatsächlich zu haben, verstärkt die ... Schuldgefühle der Kinder gegenüber den 

Eltern und verleiht ihnen eine besondere Qualität dadurch, daß man sich selbst der Unaufrichtigkeit 

den Eltern gegenüber beschuldigen muß und diese einem als von einem selbst Hintergangene noch 

besonders leid tun, etc. Solche Schuldgefühle gegenüber den ‚armen Eltern‘, denen man das, was sie 

für einen getan haben, nie vergelten kann, o. ä. ist in der weiteren Entwicklung m. E. eines der zent-

ralen ‚Bindemittel‘ der Kinder an die Eltern, damit der oft lebenslangen emotionalen Abhängigkeit 
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der erwachsenen Kinder von den Eltern: der mit Aggression gemischten sentimentalen Nachsichtig-

keit, der Unfähigkeit, ihnen ge-[146]genüber legitime Lebensinteressen zu artikulieren und durchzu-

setzen, Womit man die Eltern aus ‚Rücksichtnahme‘ von allem, was einem wichtig ist, fernhält, sie 

damit unter dem Vorwand zärtlicher Fürsorge in ihrer kooperativen Lebensentfaltung gravierend be-

hindert, sie, indem man die Auseinandersetzung mit ihnen scheut, nicht ernst nimmt, abschiebt, ghet-

toisiert, sich so für die durch sie erlittenen unaufhebbaren Schuldgefühle rächt, was wiederum deren 

Verstärkung nach sich zieht, etc. Diese bigotte und quälende ‚Anhänglichkeit‘ der Kinder an die El-

tern, die die Subjektentwicklung aller Beteiligten behindert und eine zentrale Grundlage wesentlicher 

Lebensschwierigkeiten ist, ist m. E. die gravierendste Spätfolge von frühkindlichen Eltern-Kind-Be-

ziehungen, sofern sie durch die geschilderte wechselseitige emotionale Instrumentalisierung be-

stimmt sind und bleiben“ (Holzkamp, 1979, S. 33 f., alle Sperrungen entfernt, d. Verf.). 

Der eigentlich menschliche Aspekt der bewußten Fürsorge und freiwilligen Verantwortungsüber-

nahme für die wechselseitige Entwicklung in zwischenmenschlichen Beziehungen, beruhend auf der 

gemeinsamen Vorsorge in Verfügung über die gesellschaftlichen-individuellen Lebensbedingungen, 

nimmt unter privatistisch-isolierten Realisierungsbedingungen Tendenzen/Formen der klein(lich)-ge-

haltenen Fürsorge/Vorsorge, der Verkehrung der bedeutungsreichen, weil bedingungsvollen (Liebes-) 

Beziehungen in bedingungslose, eifersüchtige Überwachung/Kontrolle als Beziehungsmodus an.12 

Unter den Bedingungen weitgehender Isoliertheit und restriktiv-instrumenteller Abhängigkeitsver-

hältnisse der Familienmitglieder untereinander als Resultat der Trennung/Abgrenzung der Menschen 

von anderen Menschen, worin sie (bedeutungsmäßig) ihre „wahre“ Lebenserfüllung suchen durch 

Ausschließlichkeit fordernde personale/familiale Bindungen, wird auch die Forderung nach 

„Schutz“/„Unantastbarkeit“ der Privatsphäre scheinbar plausibel. Die relative Gleichgültigkeit ge-

genüber dem „Schicksal anderer Menschen hat zur „Kehr-[147]seite“ die Überhöhung der Bedeutung 

des eigenen (familiären) Lebens, worin sich z. T. die Undiskutierbarkeit der Beziehungsmodalitä-

ten/Verhaltensweisen, weil „Privatangelegenheiten“, gründet. Die vermeintliche Strukturungleich-

heit, d. h. „Einmaligkeit“ ihrer Problematik, fesselt und isoliert die darin Involvierten nochmals auf 

spezifische Weise: „Man begegnet sich nur, indem man zusammenstößt – und jeder, in den Händen 

die zerrissenen Eingeweide tragend, klagt den anderen an, der die seinen zusammenrafft“.13 

Solange die eingangs skizzierte Konzeption von der „neuen Partnerschaft“ in Familie, Beruf und Po-

litik nicht die Veränderung der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse in Richtung auf erweiterte Ver-

fügungsmöglichkeiten für alle einschließt, verbleibt die Auseinandersetzung lediglich auf dem Ni-

veau der manipulatorisch gestützten Umverteilung von Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnis-

sen. Am Charakter der oben beschriebenen Konfliktkonstellationen in der Familie/Privatsphäre än-

dert sich nichts, selbst wenn die Männer „gleichberechtigt“ in die Funktions- und Aufgabenbereiche 

einbezogen sind. Demokratisierung innerhalb der individuellen, privaten Reproduktionsverhältnisse 

 
12 Als Perspektive über die mögliche „Natur“ zukünftiger Liebesverhältnisse scheint uns folgender Auszug aus Brechts 

„Me-ti/Buch der Wendungen“ diskussionswürdig: „Ich spreche nicht über die fleischlichen Freuden, obgleich über sie 

viel zu sagen wäre, noch über die Verliebtheit, über die weniger zu sagen ist. Mit diesen beiden Erscheinungen käme die 

Welt aus, aber die Liebe muß gesondert betrachtet werden, da sie eine Produktion ist. Sie verändert den Liebenden und 

den Geliebten, ob in guter oder in schlechter Weise. Schon von außen erscheinen Liebende wie Produzierende, und zwar 

solche einer hohen Ordnung. Sie zeigen die Passion und Unhindertbarkeit sie sind weich ohne schwach zu sein, sie sind 

immer au [der Suche nach freundlichen Handlungen, die sie begehen könnten (in der Vollendung nicht nur zum Geliebten 

selber). Sie bauen ihre Liebe und verleihen ihr etwas Historisches, als rechneten sie mit einer Geschichtsschreibung Für 

sie ist der Unterschied zwischen keinem Fehler und nur einem Fehler ungeheuer ... Mach en sie ihre Liebe zu etwas 

Außerordentlichem, haben sie nur sich selber zu danken, fallieren sie, können sie sich so wenig mit den Fehlern des 

Geliebten entschuldigen wie etwa die Führer des Volks mit den Feh km des Volks. Die Verpflichtungen, die sie eingehen, 

sind Verpflichtungen gegen sich selber; niemand könnte die Strenge aufbringen in bezug auf die Verletzungen der Ver-

pflichtungen, die sie aufbringen. Es ist das Wesen der Liebe wie anderer großer Produktionen, daß die Liebenden vieles 

ernst nehmen, was andere leichthin behandeln, die kleinsten Berührungen, die unmerklichsten Zwischentöne. Den Besten 

gelingt es, ihre Liebe in völligen Einklang mit anderen Produktionen zu bringen; dann wird ihre Freundlichkeit zu einer 

allgemeinen, ihre erfinderische Art zu einer vielen nützlichen, und sie unterstützen alles Produktive“. (Brecht, GW 12, 

Frankfurt/M. 1967, S. 571 f). 
13 Flaubert, Briefe an die Geliebte, Stuttgart, o. J., S. 116; zitiert nach Brückner, 1972, S. 115. 
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kann nur in dem Maße gelingen, wie die für sie typischen Konfliktkonstellationen auf die sie hervor-

bringenden gesellschaftlichen Bedingungen/Dimensionen hin erfaßt und im bewußten Verhalten 

dazu, um gesellschaftliche Lösungsalternativen gerungen wird. Den Fallstricken der Verhaftetheit des 

Denkens, Fühlens und Handelns in Bewußtseinsformen der (negativen) Männlichkeitsideologie bzw. 

der (positiven) Weiblichkeitsideologie können wir nur dann entkommen, wenn die Analyse der Ge-

schlechterverhältnisse und ihrer Unterdrückungsformen von den Bedingungen in ihrer Historizität 

und Formationsspezifik ausgeht und dann die individuelle Realisierung von subjektiv funktionalen 

Handlungsstrategien in ihrer Reziprozität für beide Geschlechter erörtert. „Der zentrale Unterschied 

marxistischer Theorie zu den herrschenden Auffassungen von Subjektivität ist gerade der, daß sie 

nicht nur die passive Betroffenheit der Menschen durch die Verhältnisse, sondern immer auch deren 

aktive Gesellschaftlichkeit betont, die zugleich die Verantwortung der Menschen für die Verhältnisse 

einschließt. Diese Verantwortung erscheint nur dann als zusätzliche Belastung, wenn einem die Wege 

verstellt werden, ihr gerecht zu werden. Statt sich der Verantwortung zu entziehen, d. h. zu resignieren 

und zentrale Lebensansprüche zurückzunehmen bzw. im wesentlichen darum bemüht zu bleiben, die 

eigene Benachteiligung oder Überlegenheit anderen gegenüber zu demonstrieren und daraus Ansprü-

che auf entsprechende Bevorzugungen oder ‚Freiheiten‘ abzuleiten, kommt es somit vielmehr darauf 

an, die Bedingungen schaffen zu helfen, um dieser Verantwortung für die gesellschaftlichen Verhält-

nisse und damit auch für die Entwicklungsmöglichkeiten aller gerecht werden zu können. Eine we-

sentliche Voraussetzung hierfür ist aber, daß wir die mannigfaltigen Mechanismen der Ausgrenzung 

und Spaltung, mit denen wir uns selbst entmächtigen, in allen ihren Erscheinungsformen erkennen 

und ihnen entgegenarbeiten. 

[148] Der Klassenkampf ist also nach marxistischer Auffassung nicht in einen besonderen ökonomi-

schen Bereich zu verbannen und auch nicht die zeitliche Voraussetzung für die Möglichkeit, in ande-

ren gesellschaftlichen Bereichen gegen Unterdrückung zu kämpfen. Vielmehr ist unter unseren Ver-

hältnissen jeder Kampf gegen Unterdrückung, auch gegen die Unterdrückung der Frauen – wenn man 

dabei die unmittelbare Betroffenheit auf ihre gesellschaftlichen Bedingungen hin durchdringt – not-

wendig immer Klassenkampf: d. h. Kampf gegen die vielfältigen und systematischen Behinderungen 

menschlicher Entwicklung unter den herrschenden Verhältnissen“ (Osterkamp, 1989, S. 56 f). 

3.2.2 Erscheinungsformen und Inhalte von Gewalt gegen Frauen 

In den bisherigen Darstellungen über die gesellschaftlich hervorgebrachten Bedingungen/Bedeutun-

gen von formations-, klassen-, schichten- und geschlechtsspezifischen Unterdrückungs- und Ausbeu-

tungsverhältnissen sowie den daran anknüpfenden Überlegungen zu möglichen subjektiv funktionalen 

Bewältigungsstrategien von Frauen ist immer auch schon die Problematik der Gewaltverhältnisse als 

explizite oder implizite Dimension enthalten. Das Problem der Gewalt gegen Frauen wird u. E. dann 

grundsätzlich verfehlt – und zwar theoretisch wie praktisch – ‚ wenn man es auf die unmittelbare 

physische Gewaltanwendung durch Männer beschränkt. Die Aufschlüsselung der verschiedenen Ak-

tivitätsursachen – Wirkungs-Relationen (auf ökonomischer, politischer, sozialer, ideologischer, kultu-

reller, personaler Ebene) dient dabei der Beantwortung der Frage, was gegen die je spezifischen Ge-

waltverhältnisse unternommen werden kann. Unter kapitalistischen Lebensverhältnissen, in denen die 

Entwicklung der eigenen Handlungsfähigkeit auf Kosten der Entwicklung anderer Menschen als „na-

türlich“ erscheint und systematisch nahegelegt wird, stellt die psychische Verinnerlichung von Gewalt 

eine notwendige Lebensanforderung dar (vgl. hierzu H. Osterkamp, 1987, S. 211; sowie Kap. 2.2 in 

diesem Band). Dieser Mechanismus der psychischen Verinnerlichung von Gewalt entwickelt sich un-

ter der Voraussetzung, daß in Antizipation von Sanktionsmaßnahmen mit entsprechendem „Wohlver-

halten“, diesen vorgebeugt werden soll/wird. Verinnerlichung von Gewalt dient somit als „Präventi-

onsmaßnahme“ gegenüber realen Bedrohungen der eigenen Lebensführung, die die Anpassung an be-

stehende Abhängigkeits- und Unterdrückungsverhältnisse subjektiv „sinnvoll“ macht. Dieser Funkti-

onsmechanismus tritt ungeschminkt zutage, wenn Frauen ihre (selbst-) unterdrückende Position in ge-

sellschaftlich-individuellen Lebensbezügen nicht mehr hinnehmen und sich dagegen zur Wehr setzen: 

dann werden die offenen und verdeckten Formen von Entmündigung, Einschüchterung, sozialer Aus-

grenzung, finanzieller „Austrocknung“ bis hin zur unmittelbaren Gewaltanwendung manifest spürbar. 
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Diese frauenspezifischen Unterdrückungsverhältnisse sind nun subjektiv nicht folgenlos, d. h. die 

geschlechtsspezifische Formierung der Individualentwicklung durch gesellschaftliche Machtinstan-

zen und ideologische Repräsentanzen (wie [149] Familie, Schule, Erziehung, Staat, Kirche, veröf-

fentlichte Meinung etc.) läßt so etwas wie einen (zeitgemäßen) frauenspezifischen „Idealtypus“ ent-

stehen, wonach Frauen in normativistischer Weise gemessen und bewertet werden und zu dem sie 

sich in der einen oder anderen Weise verhalten müssen.14 Die sog. geschlechtsspezifischen Verhal-

tensweisen und sog. weiblichen (Sekundär-) Tugenden wie „Opferbereitschaft“, „Treue“, „Verständ-

nisinnigkeit“, „Emotionalität“, „Wärme“, „Geborgenheit“ usw. usf. definieren sich paradoxerweise 

immer aus der abstrakten Negation derjenigen des anderen Geschlechts (sie haben also eine Komple-

mentärfunktion) und unterliegen damit einer tautologischen Plausibilität: Unhinterfragt bleibt dabei 

das je konkrete Handlungserfordernis der Individuen, in bestimmten gesellschaftlich-positionellen 

Verhältnissen handlungsfähig zu bleiben bzw. zu werden. 

Als besonders entwicklungsfeindlich und von subjektiv problematisch-explosivem Charakter erwei-

sen sich die gesellschaftlich-ideologischen Überformungsmechanismen der sexuellen Bedürfnisbe-

friedigung unter den Bedingungen bürgerlicher Lebensverhältnisse. Sie reichen von der nuancen- und 

facettenreichen Praxis der rigiden Sexualunterdrückung (unter weltumspannender Schirmherrschaft 

der katholischen Kirche) bis hin zur liberalistischen sexuellen Freizügigkeit (vgl. zu Folgendem aus-

führlich H.-Osterkamp, 1976, S. 367 ff). Die Besonderheit der sexuellen Bedürfnisse15 und ihrer Be-

friedigungsweisen – im Unterschied zu anderen (sinnlich-vitalen oder gar produktiven) Bedürfnisdi-

mensionen – besteht darin, daß man diese allein oder mit anderen Menschen befriedigen bzw. errei-

chen kann und sexuelle Aktivitäten für mich selbst wie für andere offensichtlich nur Befriedigungs-

zuwachs bedeuten. Diese individuelle Erfahrungsqualität steht jedoch in einem krassen Widerspruch 

mit der außergewöhnlich heftigen Zurück-[150]weisung sexueller Betätigung (auch und gerade im 

Zusammenhang (früh-) kindlicher Sexualentwicklung) Die gesellschaftliche und interpersonale Ta-

buisierung und negative Sanktionierung sämtlicher sexueller Aktivitäten bzw. ihre Beschränkung auf 

bestimmte Grenzen, innerhalb derer man nicht anstößig wird, führt zu einem inneren Dauerkonflikt, 

so daß gerade ihre Nichtbefriedigung bzw. ihre unabgesicherte, zensierte Befriedigung „bewußtseins-

füllende Breite“ (H.-Osterkamp, 1976, S. 382) in der individuellen Lebensführung gewinnt. Die gra-

vierende psychische Verletzbarkeit bei Verinnerlichung der gesellschaftlich-ideologisch vermittelten 

Sanktionsmechanismen resultiert dabei aus der unmittelbaren Erfahrung mit der schier „unfaßbaren“ 

Selbstunterdrückung der eigenen sexuellen Bedürfnisse, die für mich keinerlei Sinn ergibt; es sei 

denn, ich spreche ihnen ihre Berechtigung ab. D. h. die individuelle Übernahme der Fremdansprüche 

durch inneren Zwang macht mich „fassungslos“ mir selbst gegenüber. „Sexualität wird nicht um ihrer 

selbst willen unterdrückt. Sie zu unterdrücken, ist vielmehr Mittel zu dem Zweck, Menschen mundtot 

zu machen. Dazu eignet sie sich besonders gut. Sie ist etwas, was einem von Kindheit an mies 

 
14 Wir haben es hier mit der geschlechtsspezifischen Ausprägung des „autoritären Normativismus“ zu tun, wie wir ihn in 

Kap. 2.3 dargestellt haben. 
15 Zum an gemessenen Verständnis der Spezifik menschlicher Sexualität muß deren Stellenwert innerhalb der Gesamtheit 

menschlicher Bedürfnisse beachtet werden; dazu schreibt Holzkamp (1983, S. 2210: „Zwar sind die Bedeutungs-Bedürf-

nis-Dimensionen im Bereich der Sexualität/Fortpflanzung nicht unmittelbar in den phylogenetischen Prozeß der Heraus-

bildung der neuen Lebensgewinnungsform durch vergegenständlichende Arbeit einbezogen, deren Inhalte und Befriedi-

gungsmöglichkeiten sind also nicht – wie bei den primär-existenzsichernden Bedeutungen-Bedürfnissen – kooperativ in 

verallgemeinerter Vorsorge geschaffen, sondern bleiben (relativ) unspezifisch biosozial. Dennoch verändert sich die Na-

turgrundlage der Sexualität i. w. S. im Zuge der allmählichen Durchsetzung der gesellschaftlichen Lebensgewinnungs-

form: die sexuellen Bedeutungs-Bedürfnis-Dimensionen sich nämlich in bestimmten Aspekten immer mehr aus ihren 

artspezifisch festgelegten Bezügen; dies deswegen, weil diese Festlegungen aufgrund der wachsenden sozialen Einbettung 

von Fortpflanzungs- und Sexualaktivitäten durch individuelles Lernen biologisch unfunktional geworden sind. Die Sexu-

alität als Merkmal der ‚gesellschaftlichen Natur‘ des Menschen ist mithin, obzwar nicht in den Prozeß der gesellschaftli-

chen Produktion von Lebensbedingungen und -möglichkeiten einbeziehbar, dennoch in subsidiärem Lernen durch die 

mit der gesellschaftlichen Arbeit einhergehende verallgemeinerte Gestaltung sozialer Beziehungen modifizierbar, also – 

wie wir uns ausdrucken wollen – gesellschaftlich formbar. Aus dieser Charakteristik, einerseits eine elementare sinnlich-

vitale Lebensäußerung des Menschen, andererseits aber gesellschaftlich formbar zu sein, ergibt sich die besondere Weise 

der unmittelbaren Erfahrungsintensität wie der ‚Formierbarkeit‘ und ‚Unterdrückbarkeit‘ der Sexualität durch historisch 

bestimmte Produktions- und Herrschaftsverhältnisse ...“. 
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gemacht, was gleichzeitig angereizt, geleugnet und als Mittel benutzt wird, die persönliche Integrität 

in Zweifel zu ziehen, einem das Rückgrat zu brechen und jede Widerständigkeit auszutreiben.“ (H.-

Osterkamp 1985, S. 174). Der rigiden Sexualunterdrückung als dem dominanten gesellschaftlichen 

Überformungsmechanismus menschlicher Sexualität wurde seit Ende der 60er Jahre immer wieder 

auch die Vorstellung von der „sexuellen Freizügigkeit“ beiseite bzw. gegenübergestellt. Der Doppel-

bödigkeit bürgerlicher Moral- und Sexualvorstellungen wurde damit in gewisser Weise „offiziös“ 

Rechnung getragen, denn der Tabuisierung/Unterdrückung von Sexualität einerseits entspricht durch-

aus ihre Vermarktung andererseits. Inwieweit mit einer freizügigeren sexuellen Praxis(vorstellung) 

eine tatsächliche Entlastung der um die Sexualität zentrierten psychischen Konflikte verbunden war 

und ist, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Allerdings müßte folgender Umstand Berücksich-

tigung finden: Sexualität verdichtet sich in dem Maße zu einer zentralen individuellen Lebensthema-

tik (zu einem „Dauerbrenner“), wie sich Menschen mit ihr und über sie sinnvolle, „glückverheißende“ 

erlebnisreiche und erfahrungsintensive Beziehungen versprechen, also mittels Sexualität emotionale 

Abgesichertheit und soziale Eingebundenheit zu erreichen suchen. Die damit einhergehende perma-

nente Überforderung privater Beziehungen/Verhältnisse setzt eine explosive Eigendynamik frei, weil 

die mit der Sexualität verknüpfte eigentlich viel umfassendere Zielperspektive nach Verfügung über 

individuell bedeutsame gesellschaftliche Lebensbedingungen so nicht eingelöst werden kann. Unter 

diesen Voraussetzungen bietet aber auch die Propagierung einer sexuellen Freizügigkeit keine Alter-

native. Vom subjektiven Standpunkt aus betrachtet bedeutet die Orientierung an einer solchen Vor-

stellung, mich der „Zufälligkeit“ auszuliefern, mich einer meine konkrete Individualität verleugnen-

den und verletzenden Praxis zu unterwerfen, was einer demonstrativen Gleichgültigkeit meiner Per-

son gleichkommt. 

[151] Unter den Bedingungen gesellschaftlicher Fremdbestimmtheit und Unterdrückung stellen sozu-

sagen beide Pole der gesellschaftlichen Formierung und Normierung von Sexualität (sowohl die ri-

gide Unterdrückung als auch ihre größere „Freizügigkeit“) auf eine Funktion ab: nämlich gegenüber 

der eigenen unmittelbaren sexuellen Bedürftigkeit und Erfahrungsintensität zensierend und/oder ver-

gleichgültigend aktiv-selbstregulativ tätig zu werden. In beiden Fällen handelt es sich auch um spe-

zifische Varianten, den äußeren, fremdgesetzten Anforderungen durch psychische Verinnerlichung 

und entsprechendes Wohlverhalten zuvorzukommen. 

Sexualunterdrückung als Mittel der „Gefügigmachung“ von Menschen hat auf seiten der Subjekte die 

individuelle Selbstfeindschaft zur Folge, die auf interpersonaler Ebene die Einbeziehung der anderen 

in diesen Mechanismus zu Mitwissenden in komplizenhafter Mitwirkung erforderlich macht. Die 

wechselseitige aktive Teilhabe an voneinander sich abhängig haltenden Beziehungen macht auch den 

jeweils anderen mitschuldig und scheint als der beste Garant für die Aufrechterhaltung solcher Ver-

hältnisse zu sein. Die folgende Passage aus einem szenischem Telefongespräch in Alfred Anderschs 

Roman: „Die Rote“ (Zürich, 1972) verdeutlicht die psychischen Fallstricke derartiger Beziehungen. 

„‚Glaubst du denn wirklich, Joachim‘, fragte sie, ‚daß es immer so weitergegangen wäre?‘ 

‚Es wird so weitergehen‘, erwiderte er. ‚Du hast es immer sehr gern gehabt.‘ 

Sie spürte wie ihr die Schamröte ins Gesicht stieg, sogar hier, wo sie allein war. Er hat recht. Es hat 

mir immer sehr gefallen. Bis zuletzt habe ich es immer sehr gern gehabt. Obwohl es nie sehr lustig 

gewesen ist, obwohl es eher traurig gewesen ist, besonders hinterher, habe ich es gern gehabt. Dann 

sagte sie sich, daß dies die Methode Kramer sei. Kramer hatte gesiegt, weil er sein Opfer spüren ließ, 

wie wertvoll es war, am Leben zu bleiben. Und das Leben war das, was man gern hatte. (...) 

Er hat unrecht. Es geht nicht mehr so weiter ... Er hat sich einen falschen Zeitpunkt ausgesucht für 

seinen Terror. Ich bin nicht mehr, was Leute wie Kramer und er brauchen: Opfer mit gebundenen 

Händen. Ich bin jemand, der nicht mehr automatisch aufgezogen wird. Obwohl ich etwas erleide, 

obwohl ich nicht mehr wählen kann, muß ich nicht mehr tun, was ich gern gehabt habe“. 

Sie spürte „seinen Haß, den Haß eines Mannes, der wehrlos war, der wollte, daß es weiterging, der 

schon wußte, daß irgend etwas in seinem Leben zerbrach, wenn es nicht weiterging, der mit dem 

Mittel des Terrors darum kämpfte, daß seine Gefangene ihm erhalten blieb, er braucht mich, aber er 
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kann mich nur brauchen, wenn es so weitergeht, es ist eine besondere Art von Perversion, es ist eine 

sadistische Variante ...“ (S. 134–136, alle Sperrungen entfernt, d. Verf.). 

Die aktive Verstrickung von Frauen in gesellschaftlich-individuelle Unterdrückungsverhältnisse kann 

nun allerdings nicht qua „Willenskraft“ aufgekündigt werden, auch wenn dies auf privater Bezie-

hungsebene eine notwendige Voraussetzung für die individuelle Befreiung aus erniedrigenden Ver-

hältnissen sein [152] kann und subjektiv möglich sein muß. Das hieße sonst, den strukturellen Cha-

rakter von Gewalt gegen Frauen zu verharmlosen/verniedlichen. 

„Kern aller sexistischen Gewalt ist, daß Frauen auf die sexuelle Dimension reduziert und für diese 

gewaltsame Einschränkung ihres Lebens zugleich verspottet, verachtet und diskriminiert werden. In 

dem Maße, wie die objektive Realität nicht die Einschränkung der Entwicklung der Frauen auf das 

ihnen zugestandene Maß und Format garantiert, muß dies durch innere Selbstzweifel, d. h. die Bre-

chung des Gefühls individueller Integrität, geschehen, was auf vielfache Weise – häufig unter dem 

Deckmantel der besonderen Liebe, Schonung, Idealisierung etc. – sich vollzieht. Eine unersetzliche 

Funktion hat in diesem Zusammenhang die spezifische Unterdrückung der weiblichen Sexualität, 

wobei die aktive Komplizenschaft der Frauen an ihr dadurch gewonnen wird, daß unter den Bedin-

gungen der aufgezwungenen Abhängigkeit vom Mann die Sexualität für sie zugleich das wesentliche 

Mittel wird, Einfluß auf diesen und über ihn auch auf ihre gesellschaftliche Stellung und Anerken-

nung zu gewinnen. Das Verhältnis der Frauen zu ihrer Sexualität ist entsprechend gebrochen“ (H.-

Osterkamp, 1987, S. 213). 

Diese „innere Gebrochenheit“ der Frauen gegenüber ihrer eigenen Sexualität wird dadurch nochmals 

vertieft, daß das Eheverhältnis ideologisch und juristisch als (an-) dauerndes Tauschverhältnis ver-

standen wird: Der Mann gibt der Frau materielle und soziale Sicherheit und erhält dafür „vereinba-

rungsgemäß“ emotionale und sexuelle Zuwendung. Das bedeutet für den Fall, daß Frauen Gefühle 

und Sexualität verweigern – als Mittel der individuellen Einflußnahme auf ihre Lebenssituation –‚ sie 

sich zugleich auch der Gefahr ausliefern, dadurch ihre soziale Existenzgrundlage zu verlieren (d. h. 

sie befinden sich auf einer Gratwanderung der „richtigen“ Dosierung der Verweigerung, die auch ein 

tödliches Ende – im übertragenen wie manifesten Sinn – nehmen kann). 

In diese Konstellation hinein wirkt das Ideologem, daß „in jeder Frau eine Hure steckt“. In einschlä-

gigen Vergewaltigungsprozessen in denen betroffene Frauen in entwürdigender und erniedrigender 

Weise nachweisen müssen, daß sie weder die Gewalttat provoziert noch an dieser „Lust“ verspürt 

haben, in denen also die „Klägerin“ zur „Beklagten“ und zugleich das rechtsstaatliche Prinzip, wo-

nach die Unschuld solange gilt, bis das Gegenteil erwiesen ist, außer Kraft gesetzt wird, kommt genau 

diese frauenverachtende Stereotypenbildung zur „exekutiven“ Anwendung: „Frauen werden in ihren 

Lebensäußerungen gewaltsam auf die Sexualität beschränkt und zugleich über die Sexualität bestraft; 

ihre Bewertung bewegt sich zwischen den Polen ‚Hure‘, die nach herrschender Auffassung ohnehin 

keine Rücksicht verdient, und ‚hysterischer Ziege‘ = verhinderte Hure, die von ihrer sexuellen Ver-

klemmtheit – notfalls mit Gewalt, aber gleichwohl zu ihrem Glück – befreit werden muß. Die einzige 

Chance, nicht als Hure verdächtigt und zum Objekt männlicher Angriffe zu werden, sei die sexuelle 

Enthaltsamkeit, ... die jedoch im Bedarfsfall zu einer besonders raffinierten = weiblichen Form der 

Heuchelei und Provokation erklärt wird und mit jeder Vergewaltigung als widerlegt gilt“ (H.-Oster-

kamp, 1988b, S. 9). Gewalttätige Frauenunterdrük-[153]kung fungiert also nicht nur als herrschende 

Ideologie, sondern auch als eine handfeste juristisch sanktionierte soziale Praxis. 

Die bisher genannten Formen und Inhalte der Gewalt gegen Frauen haben objektiv auch die Funktion, 

der körperlichen Mißhandlung von Frauen sowie von Mädchen den Boden zu bereiten, sie als nicht 

so „schlimm“, manchmal sogar als „normal“, in jedem Fall aber als „verständlich“ darzustellen. Die 

Privatverhältnisse von Ehe, Familie und Partnerschaft werden (potentiell) zu Zonen, in denen Ge-

waltanwendung „geschützt“ ist (vgl. z. B. die immer noch bestehende Straffreiheit bei Vergewalti-

gung in der Ehe). Gewalt und sexuelle Mißhandlung von Frauen und Kindern/Mädchen erfolgt ent-

gegen weitverbreiteten Annahmen auch und gerade in den privaten Familien- und Verwandtschafts-

verhältnissen und zwar in sämtlichen gesellschaftlichen Klassen und Schichten. 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 100 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

Mehr als 300.000 Kinder werden in der BRD jährlich sexuell mißbraucht oder vergewaltigt (80% 

davon sind Mädchen). Bei einem Drittel der betroffenen Kinder erfolgt der Mißbrauch bereits im 

Säuglings- und Kleinkindalter und dauert in mehr als der Hälfte aller Fälle über mehrere Jahre an 

(vgl. Erb, „Folterberichte aus dem Kinderzimmer“, in: Süddeutsche Zeitung v. 26.5.1988). Der Tä-

terkreis gehört fast ausschließlich zum engsten Familienumfeld und widerlegt das Stereotyp von dem 

„bösen, fremden Onkel“. Je enger das Verwandtschaftsverhältnis, „desto mehr wird der Mißbrauch 

vertuscht und Intensität, Dauer der Beziehung und Ausmaß der angewandten Gewalt nehmen zu“ 

(ebd., S. 24). Nach Aussagen eines amerikanischen Gynäkologen, den die Autorinnen Kavemann und 

Lohstöter in ihrem Buch „Väter als Täter“ zitieren, sind „‚... die Stationen ... voller kleiner Mädchen. 

Sie sind innerlich zerfetzt. Die Reparaturarbeit, die wir leisten, spottet jeder Beschreibung. Es sind 

Folgen aller erdenklichen Arten des Mißbrauchs. Früher behandelten wir Prostituierte, heute vor al-

lem kleine Mädchen aus den besten Familien‘“ (zitiert nach ebd., S. 24). 

In der Art und Weise, wie Peter Brückner die Ursachen der Kindesmißhandlung in der Gewaltför-

migkeit der Privatbeziehungen aufdeckt, hat er zugleich auch die Situation der Frauen in diesen Ver-

hältnissen mitskizziert; er schreibt: „Wo zwischenmenschliche Feindseligkeit zu den Stilmerkmalen 

einer Kultur gehört, die sich über Separierung, Partikularisierung und allseitige Abhängigkeit konsti-

tuiert, kann sich Kinderfeindlichkeit zerstörerisch ausbilden. Wo Individuen dieser Kultur gelernt 

haben, lebensgeschichtlich akkumulierte Aggression gegen Sündenböcke zu wenden, wo also Frust-

ration und hilflose Abhängigkeit und die Kanalisierung entsprechender Feindseligkeit gegen Schwä-

chere zur regelhaften Erfahrung der Individuen gehören, kann dieser Mechanismus unter den Bedin-

gungen genereller Kinderfeindlichkeit auch gegenüber dem Kind zerstörerisch wirksam werden, da 

auch dieses nicht alle Merkmale trägt, die jemand erworben haben muß, um wirklich ‚Unsereiner‘ zu 

sein“ (Brückner, 1972, S. 82). Bei Gegen- und Abwehrmaßnahmen stoßen Kinder (ähnlich wie 

Frauen) auf eine Mauer von Stummheit und Haß, die z. T. Massenmedien, Politik, Polizei und Justiz 

in (ver-)trauter Einheit aufgebaut haben, und die erst in jüngster Zeit an einigen Stellen zu bröckeln 

beginnt. Die gewalttätige Verschwiegenheit [154] des Familien- und Verwandtschaftskreises wirkt 

umso hermetischer als es die eigenen Vertrauens- und Bezugspersonen sind, die einen „mißbrau-

chen“, verletzen, demütigen. Scham, individuelle Schuldgefühle und Angst vor dem Auseinander-

brechen der Familie bilden wesentliche Momente, diesen bedrohlichen Verschwiegenheitskreislauf 

nicht zu durchbrechen. Diese „lautlose Verschwörung“ im Rahmen sexuellen Mißbrauchs von Kin-

dern erfaßt auch die Frauen und Mutter, die aus Angst vor der Wahrheit die Augen verschließen oder 

gar die „Schuld“ bei der betroffenen Tochter suchen, dieser somit den letzten Rest an Schutz und 

Unterstützung verweigern nach der Devise. „Ich glaube nicht, was ich da höre“ oder „Deine Phantasie 

ist noch schmutziger als dein Vater“. 

Der Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismus des „Teile und Herrsche!“, der solange funktio-

niert, wie die Selbstbehauptung auf Kosten und durch Ausgrenzung anderer Menschen erfolgt (z. B. 

die der Mutter durch „Stigmatisierung ihrer Tochter als „Hure“), wodurch zugleich die Hilflosigkeit, 

Gebrochenheit und Brüchigkeit der eigenen Lebensweise vertieft wird, bildet die allgemeine Grund-

lage für die selbstfeindschaftliche Komplizenschaft der Frauen durch Weitergabe ihrer Unterdrü-

ckung an andere. Diese Konstellation der Frauenkonkurrenz untereinander bringt Susan Sontag tref-

fend auf den Begriff: „Es hat mich bestürzt zu sehen, in welch großem Ausmaß Frauen, die ‚es ge-

schafft‘ haben, frauenfeindlich sind. Immer wieder versichern sie, wie dumm, langweilig und ober-

flächlich sie andere Frauen finden und wie sehr sie die Gesellschaft der Männer bevorzugen. Wie die 

meisten Männer im Grunde Frauen verachten und eine Beschützerhaltung einnehmen, schätzen und 

respektieren die ‚befreiten‘ Frauen im allgemeinen die anderen Frauen nicht. Fürchten sie sie nicht 

als Rivalinnen auf der sexuellen Ebene, so haben sie Angst vor ihnen auf der beruflichen. Sie wollen 

nur eines: ihren Status als privilegierte Frauen in einer männlichen Welt behalten. Die meisten der 

Frauen, die für ‚befreit‘ gehalten werden, sind auf eine dreiste Art Onkel Toms: sie sind bereit, ihren 

männlichen Kollegen zu schmeicheln, wenn diese Frauen, die es nicht ‚geschafft‘ haben, erniedrigen. 

Mit der einfältigsten Unehrlichkeit sind sie bereit, die Schwierigkeiten, die sie ihrem Geschlecht ver-

danken, zu verniedlichen. Ihre ganze Haltung scheint auszudrücken, daß jede Frau dahin kommen 
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kann, wo sie sind – vorausgesetzt, daß sie es nur will –‚ und daß die von den Männern aufgerichteten 

Barrieren zerbrechlich sind. Wenn die Frauen sie nicht überspringen, ist es ihr eigener Fehler“ (Son-

tag, 1985, S. 221). 

Die strukturelle Funktionalität der Frauenunterdrückung im Bereich der Sexualität wird besonders 

unter dem Aspekt der Fortpflanzung offenkundig und öffentlich brutal ausgehandelt. Paradigmatisch 

hierfür steht aktuell der Abtreibungsprozeß von Memmingen gegen den Arzt Dr. Horst Theissen, der 

am 5. Mai 1989 wegen angeblichen Mißbrauchs der Notlagen-Indikation zu zweieinhalb Jahren Ge-

fängnis und zu drei Jahren Berufsverbot verurteilt worden ist. Der Aberkennung der „ärztlichen Er-

kenntnis einer Notlage“ in 36 Fällen gingen acht Monate währende hochnotpeinliche Untersuchun-

gen/Verhöre des Arztes und seiner Patientinnen durch Richter und Staatsanwälte voraus. Die richter-

lichen [155] Kriterien, wonach in bestimmten Fällen nachträglich eine Notlagen-Indikation gericht-

licherseits konstatiert oder niedergeschlagen wurde, lesen sich wie ein Dossier psychologischer Kri-

minologie oder besser krimineller Psychologie: „‚Fall 6‘ demonstriert beispielhaft Willkür und Igno-

ranz der Allgäuer Justiz. Diana Krämer, heute 25 und Mutter eines behinderten Kindes, war im Januar 

1989 als Zeugin vor Gericht verhört worden, fast sieben Jahre nach dem Abbruch bei Dr. Theissen. 

Alle Mühe hatte sie sich gegeben, dem Gericht verständlich zu machen, warum sie sich damals nicht 

in der Lage sah, ihr Kind auszutragen. Die damals 17jährige lebte beim Vater, einem Möbelpacker, 

zusammen mit ihren beiden Schwestern, die jeweils ein uneheliches Kind hatten, in einer engen Miet-

wohnung. Tagsüber betreute Diana die Kleinen, deren Mütter berufstätig waren. Abends jobbte sie 

für monatlich 400 Mark als Bedienung in einem Gasthaus. 

Als die Zeugin aussagte, sie habe wegen der Schwangerschaft Angst vor ihrem Vater gehabt, be-

merkte Richter Barner: ‚Die Eltern hatten doch Erfahrung damit. Das war doch für die nichts Neues!‘ 

Dr. Jürgen Fischer, einer der Theissen-Anwälte, wies das Gericht darauf hin, daß es für Diana Krämer 

sehr wohl etwas Neues gewesen wäre, wenn sie das Kind bekommen hätte. Staatsanwalt Herbert 

Krause, 35, wußte es besser: ‚Das schleift sich ab.“16 

Die Möglichkeit eines bewußten Verhältnisses zur eigenen Sexualität und einer verantwortungsvollen 

Entscheidung für ein Kind im Spannungsfeld von sozialstaatlicher „Freiheitsverbürgung und Frei-

heitsentzug“ (Habermas) wird hier in rechtsstaatsdeformierender Weise drastisch eingeschränkt und 

einer strafrechtlichen „Exekution“ unterstellt. Die Doppelbödigkeit der gegenwärtigen Kampagne um 

den sog. Vorrang und Schutz des „ungeborenen Lebens“ offenbart sich als Verachtung und Minder-

bewertung des bereits vorhandenen Lebens von Frauen und Verleugnung ihrer gesellschaftlich-per-

sonalen Verantwortungsbereitschaft. Da werden Frauen zu „Massen-Mörderinnen“ abgestempelt und 

es sollen ihnen auf diesem Wege „Schuldgefühle“ beigebracht werden. Wieder einmal wird der Ver-

such unternommen, ihre individuelle Integrität/Rechtschaffenheit zu brechen und zwar diesmal auf 

eine besonders infame, inquisitorische Weise: wer potentiell zum Kreis der „Mörderinnen“ und ihrer 

„Helfershelfer“ zählt, kann „Gnade vor Recht“ nicht erwarten. Die Weigerung von Frauen und Män-

nern, sich dieser Un-Logik zu unterwerfen, gründet sich auf der legitimen Auffassung, selbst Bedin-

gungen an die bestehenden gesellschaftlich-sozialen Lebensverhältnisse zu stellen, deren Einlösung 

ein erhöhtes Maß an individueller Selbst- und gesellschaftlicher Mitbestimmung versprechen. Eine 

wesentliche Voraussetzung hierfür besteht aber genau in der Aufrechterhaltung je meiner individuel-

len Integrität durch verantwortungsbewußte Mitwirkung an der Schaffung von Bedingungen, die die 

Fähigkeit zur Trauer angesichts gewärtiger inhumaner Lebenspraxis einschließt. Der verordnete in-

dividuelle Leidensweg unter Führung des „schlechten Gewissens“ und „individueller Schuldgefühle“ 

untergräbt nicht nur die [156] individuelle Widerstandskraft gegenüber widrigen Lebensumständen, 

sondern auch die individuelle Anspruchsberechtigung auf Bedingungsveränderung. 

3.3 Aktuelle exemplarische Skizze: Frauen-Leben in sog. „sozialen Brennpunkten“ 

Um die vorausgegangenen Analysen von den objektiven Lebensbedingungen und zur subjektiven 

Lebensweise/-orientierung von Frauen etwas „plastischer“ werden zu lassen (und damit die Relevanz 

 
16 König, „Wenn Richter Doktor spielen“, in: Stern, v. 11. Mai 1989, S. 33 B. 
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solcher grundsätzlicher Überlegungen für den Alltag der Arbeit mit Frauen deutlicher zu machen), 

wollen wir nun einige Aspekte der objektiven und subjektiven Interessen von Frauen, die in sog. 

„sozialen Brennpunkten“ leben (müssen), darstellen17. Dabei ist zunächst auf die übergreifende Ten-

denz in der staatlichen Sozialpolitik zu verweisen, in ökonomischen Krisenprozessen auf Reduk-

tion/Kostensenkung der Sozialleistungen zu drängen, obwohl gerade in diesen Zeiten deren „Be-

darf“/Inanspruchnahme objektiv wie subjektiv notwendiger und dringender wird. Die „neue“ Armut 

betrifft heute relevante Teile der Bevölkerung, v. a. ältere Menschen (hier besonders Frauen), allein-

erziehende Elternteile (auch hier zumeist Frauen), Arbeitslose, ausländische Mitbürger und kinder-

reiche Familien. In diesem Zusammenhang ist die Konzeption des Bundessozialhilfegesetzes 

(BSHG) einem Funktionswandel unterlegen und zwar von der „Ausnahmehilfe“ zur „Massennot-

standsicherung“ (vgl. Birk u. a., 1989, S. 30 ff). (Allein 1986 erhielten 3,03 Mio. Menschen Leistun-

gen nach dem BSHG; vgl. ebd., S. 35). 

Die Autoren des Lehr- und Praxiskommentars zum BSHG stellen die gegenwärtige widersprüchliche 

Funktionsbestimmung der Sozialhilfe in folgenden analytischen Kontext: „Als überwiegend noch für 

Zeiten wirtschaftlicher Prosperität formuliertes Recht setzt die Arbeit mit dem BSHG heute ein Bewußt-

sein vom zugrundeliegenden Spannungsverhältnis voraus, in dem sich die Sozialhilfe in Zeiten ökono-

mischer Krise und zunehmender sozialer Not befindet: Sie soll mit ihrem gesetzlichen Instrumentarium 

das immer noch überwiegend auf ‚Sonderfall-Hilfe‘ für Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs, der Voll-

beschäftigung und des Ausbaues des sozialen Sicherungssystems abstellt, die Notwendigkeit der tausch-

förmigen Reproduktion (Arbeitskraft – Lohn) als beherrschender Grundstruktur durch ein relativ niedrig 

angesetztes Lebensniveau (§ 22 Abs. 3, Satz 2) und durch eine allgemeine Arbeitspflicht (§ 18 Abs. 1,25 

Abs. 1) gegenüber den Hilfesuchenden durchsetzen. Wer nicht zu den durchschnittlichen Lohneinkom-

mensbeziehern gehört bzw. den Sinn der Lohnarbeit angesichts ihrer mangelhaften äquivalenten Ent-

schädigung überhaupt in Frage stellen könnte, soll durch [157] die Sozialhilfe aber auch zugleich an die 

vorherrschende Grundstruktur sozialstaatlich angebunden werden ... 

Dieser Widerspruch verlangt vom herrschenden Sozialhilferecht die doppelte Funktion, die Betroffe-

nen einerseits auf ein materielles Lebensniveau zu drücken, das für attraktive ‚Nischen‘ des erwerbs-

losen Einkommens in der Regel keinen Raum läßt, sie aber andererseits vor Subproletarisierung oder 

völliger Verelendung bewahrt und die Arbeitsfähigen zumindest insofern für eine Reintegration ins 

Tauschverhältnis präpariert ... Für die Sozialhilfe bedeutet das, mittels spezifischer Bewilligungspro-

gramme und -verfahren permanent an die Internalisierung der Grundstruktur des Tauschs zu appel-

lieren, indem unausgesprochen (unterschwellig) individuelle Schuldzuschreibungen vorgenommen 

werden (Einzelfallgrundsatz; Einkommens- und Vermögensüberprüfung; Überleitung privater Un-

terhaltsansprüche und ‚erworbener‘ Rentenansprüche etc.; Kostenersatz des Hilfesuchenden bzw. der 

Erben; Arbeitspflicht etc.). Sowohl die ideologische Komponente (‚Sozialstaats-Appell‘) als auch die 

Reintegrationskomponente führen zu Widersprüchen, die nichts anderes als spezifische sozialhilfe-

rechtliche Konkretisierungen des allgemein widersprüchlichen Konzepts der Sozialarbeit (bzw. des 

Sozialstaats) sind“ (Birk, u. a., 1989, S. 30 f). 

Vor diesem Hintergrund bilden Frauen in sog. „sozialen Brennpunkten“ u. a. drei „Bewältigungsstra-

tegien“ gegenüber ihrer sozialen Realität aus.18 

1.) Der Lebensalltag von Frauen in „sozialen Brennpunkten“ ist wesentlich von dem täglichen Um-

gang mit Behörden und Beratungsstellen bestimmt. Es sind überwiegend Frauen, die die zeitauf-

wendige und nervenaufreibende Tätigkeit der Bitt- und Hilfegesuche auf sich nehmen. Aufgrund der 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung/-hierarchie werden sie scheinbar „naturgemäß“ für die „sozi-

ale Seite“ verantwortlich gemacht (und fühlen sich verantwortlich), obwohl hier die Aufrechterhal-

tung und Qualität der sozialen Beziehungen mit der materiellen Existenzsicherung, die in diesem 

Verständnis „eigentlich Aufgaben des Mannes“ ist, zusammenfällt (vgl. Kap. 3.2.1). Daraus ergibt 

 
17 Weitere exemplarische Konkretisierungen finden sich in den beiden Beispielen, anhand derer in Kap. 4.3 die „Subjekt-

entwicklungs-Analyse“ dargestellt wird. 
18 Einige Überlegungen dazu finden sich bei Wetzel, 1989. 
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sich für die Frauen ein doppelter Konflikt: Auf der einen Seite müssen sie die zu ihren ureigensten 

erklärten familiären Lebensinteressen laufend gegenüber den Sozialinstanzen offenlegen und dabei 

die Berechtigung ihrer Ansprüche belegen bzw. plausibel machen. Auf der anderen Seite stehen die 

Erwartungen ihrer Männer und Kinder nach einer gewissen Lebensqualität, für deren Befriedigung 

sie als Frauen umfassend zuständig gemacht werden. So werden sie mit zwei gegensätzlichen, unver-

einbaren Anforderungen konfrontiert und zugleich zur persönlich Schuldigen erklärt, wenn sie die 

jeweiligen Erwartungen nicht erfüllen. 

Allerdings bestätigt und zementiert die aktive Auseinandersetzung mit den Behörden (besonders der 

Sozialadministration) nicht einfach die geschlechtsspezifischen Arbeitsteilungen: Sie macht es zu-

mindest auch möglich, eigene Rechte und Ansprüche zu erkennen, zu artikulieren, im Konflikt mit 

den Ämtern auszufechten und ggf. durchzusetzen. So demütigend und menschenunwürdig z. T. [158] 

diese „Verhandlungen“ auch verlaufen, es macht subjektiv einen nicht unwichtigen Unterschied aus, 

ob Frauen über ihre Rechte informiert sind, um die möglichen Konflikte wissen und sie eingehen, 

oder ob sie von vornherein, sei es aus Unkenntnis, sei es aus Angst oder Scham, diesen Auseinander-

setzungen „freiwillig“ aus dem Wege gehen. 

Engagement, Selbstbehauptung und „Findigkeit“ gehören ebenso zur Alltagspraxis wie das Wissen 

um die „Brüchigkeit“, Instabilität der dabei „errungenen sozialen Leistungen. Eine spezifische Ver-

arbeitungsform dieser objektiv und subjektiv ungewissen/unsicheren Lebenssituation ist das Mittel 

der „Täuschung“. 

2.) Armut ist für viele junge Frauen in „sozialen Brennpunkten“ biographisch verknüpft mit ihrem 

Status als Sozialhilfeempfängerinnen. Von ihrer sozialen Herkunft her ist ihnen das Problem der Ab-

hängigkeit/Kontrolle von staatlichen Instanzen wie Arbeitsamt, Sozial- und Jugendamt unfreiwillig 

vertraut. Diese können sich jederzeit in die privaten Verhältnisse einschalten, Transparenz verlangen 

und „unzulässige“ Verhaltensweisen sanktionieren (z. B. durch Sperrung/Kürzung der Bezüge des 

Arbeits- und Sozialamtes, durch die Drohung mit der Heimeinweisung der Kinder oder die Aberken-

nung des Sorgerechts der Eltern, und so weiter ohne Ende). D. h., ein bedeutsamer Teil des privaten 

Lebens steht unter einer staatlichen Kontrolle, die Einsicht in doppelter Hinsicht verlangt: einerseits 

Einsichtsberechtigung in die soziale und persönliche Lebenssituation als Voraussetzung dafür, daß 

überhaupt soziale Leistungen gewährt werden (vgl. dazu auch Kap. 4.2.5), und andererseits Einsich-

tigkeit der jeweiligen Leistungsanwärterin in solche Kontrollprozeduren. Damit wird diesen Frauen 

real ein Teil der Verfügung über ihre Lebensbedingungen genommen und das mit der Drohung, bei 

Nichtwohlverhalten die Leistungen zu kürzen oder einzustellen. 

Diese fremdgesetzte Fügung in erhöhte Abhängigkeitsverhältnisse ist bereits in der Konzeption der 

Sozialhilfe angelegt. Danach hat der/die Hilfesuchende zwar einen „ursachenunabhängigen“ Rechts-

anspruch auf Unterstützung (vgl. Birk u. a., 1989, S. 31), der allerdings an die Funktion der „Hilfe 

zur Selbsthilfe“ gebunden ist (§ 1 Abs. 2 des BSHG: „Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger 

der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die 

Hilfe soll ihn soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; hierbei muß er nach seinen 

Kräften mitwirken“, in: ebd., S. 41). 

Dieser ursachenunabhängige Rechtsanspruch – der scheinbar keine Schuldzuschreibung beinhaltet, 

ja gerade von den ökonomischen und gesellschaftspolitischen Ursachen abstrahiert – impliziert je-

doch die individuelle Schuldzuschreibung, die auf seiten der Betroffenen die subjektive Anerkennung 

der Schuld erfordert. „Die individuellen Schuldzuschreibungen erfolgen also nicht ausdrücklich 

(Bundesregierung – BMJFG – 1981, 3: ‚Das BSHG fragt nicht nach den Ursachen der Notlage‘; vgl. 

dies. 1987, 6, 11), sondern erst per Programmablauf an versteckter Stelle (Einkommensüberprüfung; 

Regreßnahme bzw. deren Androhung [159] gegenüber dem Hilfesuchenden bzw. den Verwandten; 

Arbeitspflicht etc.) und per Gewährungspraxis (Mobilisierung aller Filter oder Hemmschwellen 

durch die Ämter; ...)“ (Birk u. a., 1989, S. 31). 

Ein möglicher Weg, den „psychosozialen Belastungsdruck“ dieser Abhängigkeitsverhältnisse abzu-

schwächen, besteht darin, wichtige Informationen über die eigenen Lebensverhältnisse zu filtern, zu 
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verdünnen oder umzuinterpretieren als „individuelle Schutzmaßnahme“ gegenüber den „übermäch-

tigen“ Kontrollinstanzen (vgl. auch Kap. 4, S. 1). Dieser Mechanismus wird des weiteren dadurch 

nahegelegt, daß – entgegen der konservativen Familienideologie – verheiratete oder auch nur offiziell 

in Partnerschaft lebende Eltern in bestimmten Situationen schlechter gestellt sind als – offiziell – 

Alleinerziehende, nämlich dann, wenn der Mann oder die Frau in den untersten Lohngruppen be-

schäftigt ist und damit fast alle Ansprüche auf Sozialhilfe für die gesamte Familie entfallen. Das 

„Einkommen“ ist dann geringer, als wenn sie „offiziell“ getrennt leben und dadurch die alleinerzie-

hende Mutter bzw. der alleinerziehende Vater Anspruch auf sämtliche Leistungen nach dem BSHG 

hat. Hieraus entsteht bei einer ganzen Reihe von Frauen die Tendenz, den Vater ihrer Kinder bzw. 

die Tatsache, daß sie mit ihm oder einem anderen Partner zusammenleben, zu verleugnen, um diese 

von der Unterhaltsverpflichtung zu „befreien“ bzw. um als eigenständiger Haushalt (mit höherem 

Sozialhilfesatz) geführt zu werden. Dies geschieht um den nicht geringen Preis, daß ihre gesellschaft-

liche Reputation und Anerkennung damit in Frage gestellt wird oder zumindest werden kann. 

Die damit verbundenen psychischen Konflikte sind offensichtlich: die Angst, aufgrund der „offiziell“ 

angegebenen Lebensführung das Sorgerecht für die Kinder zu verlieren, die Angst vor der tatsächli-

chen oder vermeintlichen Überwachung ihrer Lebensweise bei dem gleichzeitigen und z. T. recht 

intensiven Wunsch nach „intakten“ Lebensverhältnissen, die ihr, ihren Kindern wie auch ihrem Part-

ner bessere Entwicklungsmöglichkeiten bieten würden. Diese Notlage, bestehende persönliche Be-

ziehungen als nicht existent auszugeben, um das soziale Existenzminimum zu halten, also den wei-

teren sozialen Abstieg zu verhindern, führt auch zu weiteren „psycho-sozialen Belastungen“ dieser 

Beziehungen. Das berechtigte Bedürfnis nach sozialer Anerkennung der eigenen Lebensführung wird 

immer wieder konfrontiert mit der herrschenden Norm „geordneter Verhältnisse“. Der Wunsch, in 

diese „Normalität“ aufgenommen zu werden, ist verknüpft mit der Vorstellung von einem Leben mit 

weniger Reibungsfläche und vor der Zensur der verstaatlichten Öffentlichkeit geschützter Intimität. 

D. h., diese Frauen befinden sich in einer permanenten Auseinandersetzung mit einer und um das 

Erreichen einer „Normalität“, die gegen sie ist (vgl. dazu auch übergreifend Kap. 2.3). 

Das „Lügen“ ist in dieser Lebenssituation einerseits ein Schutz vor diesen staatlichen Zumutungen 

und zugleich ein Weg, um vor sich selber bestimmte Aspekte dieser Realität auszublenden, sie sich 

– zumindest für eine bestimmte Zeit – „vom Halse“ zu schaffen, um doch wenigstens mit dem Wich-

tigsten klarzukommen. Doch dieser Zwang, andere wie sich selbst zu täuschen, hat immer [160] auch 

etwas hilfloses, weil er an der Lebenssituation nur begrenzt etwas ändert. Deshalb ergänzt diese de-

fensive Attacken gegenüber den Sozialbehörden eine weitere Komponente in der subjektiven Lebens-

bewältigung: das konkurrenzbezogene Verhalten. 

3.) Vor allem alleinstehende Frauen (mit Kindern) provozieren die Aufmerksamkeit nicht nur der 

Behörden, sondern auch der unmittelbaren Öffentlichkeit, der Nachbarschaft. Gerade der Klatsch als 

Kommunikationsform eignet sich zum Instrument der sozialen Kontrolle der selber Kontrollierten. 

Mit ihm wird über die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Gruppe oder Clique befunden 

und entschieden. Der Kontakt mit in gleicher oder ähnlicher sozialer Lage lebenden Frauen, die mit 

ihrem Partner offiziell getrennt, aber tatsächlich zusammenleben, oder die schlicht „solo“ sind, bietet 

einerseits die Möglichkeit, Informationen auszutauschen, Tipps für den Umgang mit den Sozialbe-

hörden weiterzugeben, die Kinderbetreuung zu organisieren, mal zusammen zu kochen und dabei 

ggf. über „Probleme“ zu reden, u. v. m. Er hat andererseits auch die Funktion der wechselseitigen 

Selbstvergewisserung über die eigene Lebensweise, ist also immer auch „Organisierung“ der eigenen 

Anerkennung, die zur Not auch gegen Angriffe „von außen“ verteidigt wird. Denn Anfeindungen von 

Nachbarinnen, die verheiratet sind und deren Männer erwerbstätig sind, gipfeln nicht selten in dem 

Vorwurf, daß diese alleinerziehenden Mütter „asozial“ seien, dem „Sozialstaat auf der Tasche lägen“, 

die Behörden hintergingen usw. 

Auf diese Weise entsteht ein differenziertes Gefüge wechselseitiger Aus- und Abgrenzungen, für das 

oberflächliche Einteilungskriterien verwendet werden wie: verheiratet – nichtverheiratet; solo oder 

mit einem Partner verdeckt lebend; Sozialhilfeempfängerin oder nicht; mit einem Deutschen oder 

Ausländer „zusammen“ usw. D. h., das eigene Selbstverständnis, das eigene Selbstbewußtsein 
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gründet sich auf Abgrenzung bzw. soll sich herausbilden aus der Abgrenzung zu anderen, obwohl sie 

übergreifend betrachtet ja vorrangig mit diesen Frauen gemeinsame Interessen haben. Die dabei ge-

wonnene „Anerkennung“, so brüchig sie auch ist, hat die Funktion der (z. T. rigiden) Selbstbehaup-

tung, der Selbstverteidigung der eigenen Lebensweise, der Selbstbestätigung auf Kosten anderer 

Menschen. – In diesem Zusammenhang ist Politik – nicht zuletzt wegen der laufenden Auseinander-

setzungen mit staatlichen Stellen – eigentlich unmittelbar „angesagt“, und zugleich ist sie weit weg. 

Manche LeserInnen mögen von diesen Überlegungen deshalb enttäuscht sein, weil sie nicht deutlich 

genug gemacht haben, wie „schlecht“ es „diesen Frauen“ geht. Wir gestehen offen, daß wir jenen 

links gemeinten sozialen Voyeurismus ablehnen, der aus dieser positionellen Lage von Menschen 

neue Quellen der Kapitalismuskritik machen will. Wir können die objektiven herrschaftsverursach-

ten, geschlechtsspezifischen Beschränkungen der Lebensmöglichkeiten mit der ganzen Wucht unse-

rer Kapitalismuskritik offenlegen und bekämpfen, ohne den Betroffenen ihr Subjekt- und Menschsein 

absprechen zu müssen. Im Gegenteil, wir gewinnen auf diese Weise überhaupt erst einen Blick und 

das Gespür für deren spezifische Widerstandsformen. Zu ihnen gehören z. B. Selbsthilfegrup-

[161]pen von Frauen, ggf. unterstützt von MitarbeiterInnen in sozialen Einrichtungen sowie darauf 

spezialisierten RechsanwältInnen. Die Initiierung von Frauengruppen in „sozialen Brennpunkten“ hat 

die subjektive Bedeutung, den Zusammenhang von eigener Biographie, von Biographien der anderen 

Frauen mit den unmittelbaren und übergreifenden sozialen Lebensbedingungen zumindest mal zu 

thematisieren, ihn u. U. auch an diesem oder jenem Punkt deutlich werden zu lassen. Das Zusam-

mentun mit anderen Frauen bietet die Möglichkeit, eigene wie fremde Bedürfnisse und Ansprüche in 

streitbarer Auseinandersetzung nicht zuletzt bei ihrer Realisierung kennenzulernen und ggf. gemein-

sam umzusetzen. Daß es dabei immer wieder zu Konflikten, zur wechselseitigen Ausgrenzung, zum 

Vorwurf – realer oder nur angenommener – Übervorteilung u. ä. kommt, dürfte nach dem bisher 

Gesagten nicht überraschen. Gleichzeitig gelingt es solchen Gruppen immer wieder, sich gemeinsam 

gegen bestimmte Schikanen und Verschlechterungen der Sozialbehörden zur Wehr zu setzen. So, 

wenn eine solche Frauengruppe etwa auf dem kommunalen Frauentag ihre Lage öffentlich schildert, 

in Sketchen ihre Sozialamtserfahrungen nicht nur darstellt, sondern dabei auch subjektiv verarbeitet, 

wenn sie KommunalpolitikerInnen zur Rede stellen, u. a. m. In solchen und ähnlich gelagerten Initi-

ativen und Aktionen findet eine öffentliche Verteidigung des privaten Schutzraumes statt, wird der 

Aushorchungsanspruch verstaatlichter Öffentlichkeit – demonstrativ – zurückgewiesen. Damit wird 

auch deutlich, daß in bestimmten Lebenszusammenhängen das Subjektive im scheinbar Privaten eine 

wichtige, manchmal sogar die entscheidende Quelle der Unbeugsamkeit und des alltäglichen Wider-

stands gegen Entfremdung und soziale Ausplünderung darstellt; daher hat diese subjektive Wider-

standskraft immer auch politische Implikationen. In diesem Zusammenhang bedeutet die Heraushe-

bung der Abhängigkeit der Frauenfrage von der Klassenfrage gerade nicht, „daß man den gewerk-

schaftlich-politischen Kampf für alle Frauen verpflichtend machen will. Im Gegenteil: Die Möglich-

keit und Notwendigkeit, sich dem organisierten politischen Kampf anzuschließen, ist für jede Frau je 

nach individueller Situation und Position unterschiedlich groß und nur von ihr selbst einzuschätzen. 

Wer sich den politischen Organisationen nicht im wohlverstandenen eigenen Interesse, d. h. im 

Kampf gegen die erfahrenen Behinderungen und zum Zwecke der Erweiterung der eigenen Hand-

lungs- und Erlebnismöglichkeiten, sondern in Erfüllung irgendwelcher abstrakter Normen bzw. zur 

individuellen Selbstbestätigung anschließt, tut damit nicht nur sich selbst Gewalt an, sondern schadet 

zugleich den betreffenden Organisationen“ (H. Osterkamp, 1984b, S. 61). [162] 

3.4 Vertiefende Arbeits- und Literaturhinweise 

Auch in diesem didaktischen Baustein beginnen wir zunächst mit den vertiefenden Arbeitshinweisen, 

die nach aufsteigendem Schwierigkeitsgrad angeordnet sind. 

1) Führen Sie eine Umfrage in Ihrem Seminar, auf einer Weiterbildungsveranstaltung, auf der Straße 

o. ä. zu relevanten Problemstellungen der Frauenunterdrückung durch (z. B. zu den Fragen: „Werden 

Frauen bei uns heute noch unterdrückt?“; „Wenn ja, woher rührt die Unterdrückung der Frau?“; „Bil-

den Frauen einen spezifischen Charakter aus?“; „Was soll Frauen wichtiger sein – Familie oder Be-

ruf?“; „Sollen Frauen in die Politik gehen?“ usw.). – Ggf. „splitten“ Sie Ihre Veranstaltung und lassen 
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Männer und Frauen zunächst getrennt diese Aufgaben bearbeiten und vergleichen dann gemeinsam 

die Resultate. 

2) Untersuchen Sie unter den in Punkt 1) genannten Fragestellungen Tageszeitungen (der ver-

schiedensten politischen Orientierungen), explizit politische Sendungen und Serien (à la Dallas) im 

Fernsehen, Stellungnahmen und Programme der Parteien. Versuchen Sie ggf. Veränderungen in den 

letzten 15–20 Jahren auszumachen. 

3) Diskutieren Sie die Frage, welche positive/negative Bedeutung die Berufstätigkeit der Mutter für 

die psychische Entwicklung der Kinder hat. 

4) Erörtern Sie das Verhältnis von sexueller und politischer Emanzipation der Frau. 

5) Analysieren Sie mit den in diesem Kapitel entwickelten Begrifflichkeiten Erfahrungsberichte und 

Untersuchungen aus Frauenhäusern, z. B. anhand folgender Publikationen: 

S. Haffner (Hrsg.), Frauenhäuser. Gewalt in der Ehe, Berlin/W. 1976. 

Frauenhaus Kassel e.V.: Gewalt gegen Frauen, Kassel 1980. 

Frauenhaus Köln, Nachrichten aus dem Ghetto Liebe. Gewalt gegen Frauen. Ursachen – Auswirkun-

gen – Bewältigungsstrategien, Frankfurt/M. 1980. 

6) Untersuchen Sie die konzeptionellen und politischen Wandlungen im konservativen Frauenver-

ständnis unter Berücksichtigung von: 

Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (Hrsg.), Die sanfte Macht der 

Familie, Königswinter 1981. 

R. Süssmuth, FRAUEN – der Resignation keine Chance, Düsseldorf 1985. 

7) Sammeln Sie Argumente pro und contra zur Initiative von „Emma“, Pornographie zivilgesetzlich 

zu verbieten. Dazu können Sie unter Umständen folgende Texte verwenden: 

A. Schwarzer/H. L. Gremliza, „Wie links ist Porno?“, in: Konkret, 1988, H. 2. 

G. Amendt, Safest Sex, in: Konkret, 1988, H. 10. 

U. H.-Osterkamp, Pornographie und Sexualunterdrückung, in: Deutsche Volkszeitung / die tat, 1988, 

Nr. 20. [163] 

8) Gehen Sie der Frage nach, welchen subjektiven Anteil Frauen an ihrer eigenen Unterdrückung 

haben (wie dies das zentrale Thema der „Opfer-Täter-Debatte“ ist). Das kann anhand von Veröffent-

lichungen geschehen wie: 

F. Haug, Opfer oder Täter? Das Verhalten von Frauen, in: Das Argument 123, Berlin/W. 1980 

U. H.-Osterkamp, Unterdrückung oder Selbstunterwerfung?, in: Das Argument 136, Berlin/W. 1982 

B. Rang/C. Thomas, Dumm und neidisch bis zur Revolution?, in: Das Argument 136, a. a. O. 

9) Vergleichen Sie den in diesem Kapitel dargestellten Ansatz zu den objektiven und subjektiven 

Ursachen der Frauenunterdrückung und Perspektiven der Frauenbefreiung mit anderen feministi-

schen Ansätzen, etwa mit dem von: 

J. Mitchell, Frauenbewegung – Frauenbefreiung, Frankfurt/M., Berlin, Wien 1981. 

A. Meulenbelt, Scheidelinien. Über Sexismus, Rassismus und Klassismus, Reinbek 1988. 

A. Meulenbelt, Feminismus. Aufsätze zur Frauenbefreiung, München 1982. Für die vertiefende Be-

arbeitung der in diesem Kapitel behandelten Fragen bzw. der durch die Arbeitsaufgaben aufgeworfe-

nen Probleme eignet sich u. a. folgende weiterführende Literatur. 

Für das historisch-materialistische Verständnis von Frauenunterdrückung und Frauenemanzipation 

noch immer unverzichtbar: 
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F. Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, in: MEW, Bd. 21, Ber-

lin/DDR 1979. 

E. Bornemann, Das Patriarchat. Ursprung und Zukunft unseres Gesellschaftssystems, Frankfurt/M. 

1979. 

Für die Geschichte der Frauenforschung sind dokumentarisch wichtig: 

A. Kollontai, Die Situation der Frau in der gesellschaftlichen Entwicklung. Vierzehn Vorlesungen 

vor Arbeiterinnen und Bäuerinnen an der Sverdlov-Universität 1921, Frankfurt/M. 1975. 

H. Niggermann (Hrsg.), Frauenemanzipation und Sozialdemokratie, Frankfurt/M. 1981 

Wichtige theoretische und empirische Befunde zur Stellung der Frauen in der spätbürgerlichen Ge-

sellschaft finden sich in: 

Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Memorandum ’89. Gegen Unternehmermacht und Pat-

riarchat: Gleichstellung der Frauen – demokratische Wirtschaftspolitik in der EG, besonders Kap. 5, 

Köln 1989. 

Arbeitskreis Frauenfrage des IMSF (Hrsg.), Emanzipation in der Krise? Materialien zur Lebenslage 

der Frauen, Frankfurt/M. 1985 

H. Flessner u. a., Frauenunterdrückung und Familienverhältnisse, IMSF Forschung und Diskussion 

1, Frankfurt/M. 1989. [164] 

U. H.-Osterkamp, Marxismus Feminismus Arbeiterbewegung in: Forum Kritische Psychologie 13, 

Berlin/W. 1984. 

M Jansen (Hrsg.), FrauenWiderspruch Alltag und Politik, Köln 1987. Verschiedenste Aspekte der 

psychischen Entwicklung von Frauen werden 

untersucht in: 

O. Dreier, Familiäres Sein und familiäres Bewußtsein Therapeutische Analyse einer Arbeiterfamilie 
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Kapitel 4  

Pädagogische Handlungsforschung in der Sozialarbeit:  

Theorie, Methode und Verfahrensweisen 

Blicken wir zunächst knapp zurück auf die zentralen Argumentationsfiguren der ersten drei didakti-

schen Bausteine: Im ersten hatten wir deutlich gemacht, daß ein vernunftgeleitetes und damit ver-

antwortungsbewußtes Handeln in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik eine umfassende Theorie 

menschlicher Subjektivität braucht, daß diese Subjekttheorie Orientierungen und Kriterien für das je 

konkrete Handeln zur Verfügung stellt. – Der zweite und dritte Baustein thematisierte im wesentli-

chen den inneren Zusammenhang von demokratischen bzw. zu demokratisierenden Lebensverhält-

nissen und Subjektentwicklung in pädagogischen Prozessen – unter besonderer und eigenständiger 

Berücksichtigung der „Frauenfrage“ –, warum also eine Demokratisierung aller gesellschaftlichen 

Bedingungen, Institutionen und Prozesse die Förderung individueller wie gemeinschaftlicher Sub-

jektentwicklungen zur Voraussetzung und Folge hat, warum also – von der anderen Seite betrachtet 

– Subjektunterdrückung immer auch ein Moment un- bis antidemokratischer Gesellschaftsstrukturen 

ist. – In diesem vierten Baustein wollen wir diesen Kreis nun schließen, indem wir danach fragen, 

wie eine empirisch abgesicherte wissenschaftliche Theorie sozialarbeiterischen/sozialpädagogi-

schen Handelns beschaffen sein muß, die einen optimalen Beitrag zur Demokratisierung der Berufs-

praxis und damit auch einen – wir immer vermittelten – Beitrag zur Demokratisierung der Gesamt-

gesellschaft leistet. Gefragt ist somit nach einen „Typus“ von wissenschaftlicher Forschung, der in 

der Lage ist, die inneren Verschränkungen von Demokratisierung und Subjektentwicklung systema-

tisch und in praktischer Absicht zu reflektieren. 

Aus dem bisher gesagten (und wie bereits in der Einleitung skizziert) ergibt sich bereits, daß dieser 

Forschungstypus die traditionelle Trennung von Erkennen und Handeln überwinden muß, daß er ge-

rade durch die Einheit von Reflexionszuwachs und Praxisfortschritt (mit-)charakterisiert ist. Insofern 

handelt es sich bei den folgenden Überlegungen (bes. ab Kap. 4.2) stets sowohl um Arbeitsorientie-

rungen und -weisen wie auch um Erkenntnismethoden und -verfahren. 

Zu unseren zentralen didaktischen Überlegungen gehört es, daß sich die eigenen Auffassungen auch 

an fremden, anders gelagerten Auffassungen abarbeiten sollen, daß die Spezifik der eigenen Ge-

danken in ihrer Substanz erst dadurch deutlich wird, wenn sie zu anderen in einen kritischen wie 

konstruktiven Bezug gesetzt werden. Während wir in den ersten beiden Bausteinen vorrangig ein-

zelne Argumente aus verschiedenen theoretischen Zusammenhängen erwähnt bzw. dargestellt ha-

ben, wollen wir hier einen etwas anderen Weg einschlagen (und wir meinen, daß wir unseren Le-

serInnen diesen schwierigeren Weg nun „zumuten“ dürfen): Wir haben einen Ansatz ausgewählt, 

den wir zunächst ausführlicher dar-[166]stellen und mit dem wir uns im zweiten Argumentations-

schritt dann näher auseinandersetzen Die Auswahl dieses einen Ansatzes war nicht schwierig, weil 

die von Kurt Lewin begründete „Feldtheorie“ und „Tat-Forschung“ die zentrale Ursprungsstelle 

der Aktions- und Handlungsforschung auch in den Erziehungswissenschaften und der Sozialpäda-

gogik geworden ist, die sich gerade in besonderer Weise der Einheit von Erkennen und Handeln 

verpflichtet weiß. 

4.1 Von Lewins Feldtheorie zur pädagogischen Handlungsforschung 

Ein Jahr vor seinem Tod im Jahre 1947 schrieb Kurt Lewin den Aufsatz „Tat-Forschung und Minder-

heiten-Problem“ (vgl. Lewin, 1953); dieser Aufsatz ist bisher von zwei verschiedenen Perspektiven 

aus betrachtet worden: Einmal als der (biographische) Endpunkt von Lewins Bemühen eine For-

schungsmethodologie zu entwickeln (zunächst anhand psychologischer Fragen, dann ausgeweitet auf 

die Sozialwissenschaften überhaupt), die die Konkret/zeit der Analyse mit der Wissenschaftlichkeit der 

Argumentation eng verbindet, in der Metatheorie, Theorie und Empirie eine weitgehende Einheit bil-

den. Diesem Ansatz hatte er seit 1939 den Begriff „Feldtheorie“ gegeben. – In anderer Betrachtung 

stellte der erwähnte Aufsatz über die „Tat-Forschung“ den Ausgangspunkt für die Aktions- bzw. Hand-

lungsforschung dar, wie sie dann – international – ab Ende der 60er Jahre entwickelt und entfaltet 

wurde; in diesem Entwicklungsstrang ist unschwer das Bemühen erkennbar, ein Forschungsverfahren 
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zu entwickeln, welches Wissenschaftlichkeit und Subjektorientierung verknüpft.1 Überblickt man nun 

die Gesamtrezeption des „Tat-Forschungs“-Beitrages, so ist auffällig,, daß sein (systematischer) Zusam-

menhang mit der „Feldforschung“ weitgehend unbeachtet geblieben ist. Darin sehen wir nicht nur einen 

(abstrakten) wissenschaftsgeschichtlichen Mangel, sondern eine der Ursachen dafür, daß in den Hand-

lungsforschungsdiskussionen Probleme offen blieben bzw. übergangen wurden, für die es bei Lewin 

bereits Lösungsansätze gibt. Deshalb wollen wir diesen Zusammen-[167]hang in einigen Aspekten her-

stellen und kritisch erörtern. – Zuvor soll aber die Feldtheorie in fünf Punkten charakterisiert werden.2 

a) Ausgangspunkt von Lewins Bemühungen war einerseits die alltägliche Erfahrung, daß wir über 

einen recht beliebigen Sachverhalt (z. B. über eine Familie) sehr viele (potentiell: unendlich viele) 

Informationen haben bzw. haben könnten, daß wir diese aber nach bestimmten Gesichtspunkten „ord-

nen“ müssen (ob z. B. eines der Kinder noch zusätzlich in eine Hausaufgabenbetreuungsgruppe auf-

genommen wird). Nun stellt aber – und dies war die andere Seite von Lewins Ausgangslage – die 

Wissenschaft diese „Ordnungskriterien“ nicht (zumindest aber: nicht hinreichend) zur Verfügung. 

Diesbezüglich findet sich bei den behavioristischen und variablentheoretisch ausgerichteten Strö-

mungen ein Nebeneinander von vagen Begriffen und sauberen, scharfen Operationalisierungen (vgl. 

Lewin, 1982a, S. 47 u. 63 f); oder aber in Strömungen wie der Assoziationspsychologie, der Psycho-

analyse u. ä. finden sich weitgehend spekulative Grundannahmen, die sich empirischen Überprüfun-

gen entziehen (vgl. ebd., S. 42). Durch die Methode der „schrittweisen Annäherung“ (vgl. ebd., S. 

62) wollte Lewin nun Konstrukte erarbeiten, die einerseits in einem logisch ausgewiesenen und aus-

weisbaren Zusammenhang mit anderen Konstrukten stehen, und die andererseits in der Lage sind alle 

empirischen Daten und theoretischen Setzungen zu überprüfen und ggf. integrativ zu berücksichtigen 

(vgl. ebd., S. 47 f). Es bedarf somit der psychologischen Theorie, auch um richtige Fragen stellen 

und vernünftige Entscheidungen fällen zu können. „Das Bedürfnis nach einem engeren Zusammen-

schluß der verschiedenen Zweige der Psychologie ruft nach verbesserten Mitteln der Integration. Die 

praktischen Aufgaben der Psychohygiene und der Erziehung fordern Methoden, welche Voraussagen 

ermöglichen. Keines dieser Postulate kann ohne Theorie erfüllt werden ... Enthusiasmus für Theo-

rien? Ja! Die Psychologie bedarf solcher Begeisterung.“ (Lewin, 1982a, S. 41; übrigens: Die Erzie-

hungswissenschaften wie auch die Sozialarbeit/Sozialpädagogik bedürfen ihrer ebenfalls.) 

b) Den Kern der Lösung der Theoriebildungsprobleme sah Lewin nun in der Betrachtung der Tatsa-

chen als einem dynamischen Feld, in dem jedes Teil vom anderen abhängt und damit das Verhalten 

eines Individuums von der Gesamtheit der Tatsachen (vgl. Lewin, 1982a, S. 65). Dieses Feld ist ein 

rein psychischer Lebensraum, welcher sich als der Lebensraum des je konkreten Individuums dar-

stellt, das zugleich von einer physikalischen und sozialen Welt umgeben ist, wobei es Übergangsmodi 

der äußeren zur inneren Welt gibt. Dies impliziert nun eine Dreiteilung der Theorie: „Innerhalb des 

Bereichs aller zu einer bestimmten Zeit existierenden Fakten kann man drei Bezirke unterscheiden, 

deren Veränderungen den Psychologen möglicherweise interessieren: 

1. Der ‚Lebensraum‘, das heißt die Person und die psychologische Umwelt, wie diese für jene exis-

tiert. Gewöhnlich beziehen wir uns auf dieses Feld, wenn [168] wir von Bedürfnissen Motivation, 

Stimmung, Zielen, Angst oder Idealen sprechen. 

2. Eine Vielzahl von Vorgängen in der physischen oder sozialen Welt, welche zu einer bestimmten 

Zeit den Lebensraum des Individuums nicht beeinflussen. 

 
1 Im Unterschied zu internationalen Tendenzen hat in der BRD das explizite Interesse an der Aktions- bzw. Handlungs-

forschung seit ca. 10 Jahren deutlich abgenommen und werden im Kontext subjektwissenschaftliche,. Ansätze Verfahren 

der objektiven bzw. subjektiven Hermeneutik – und Kombinationen – (wieder) stärker favorisiert; vor welchen Problemen 

solche Auffassungen stehen und was die pädagogische Handlungsforschung aus diesen Erörterungen lernen kann, wird 

bei Braun (1987) na er untersucht. – Ab er auch diejenigen, die als Alternative zur Aktions- bzw. Handlungsforschung 

heute wieder traditionelle (neo-) positivistische bzw. kritisch-rationalistische Verfahren propagieren, können diese heute 

nur unter Berücksichtigung der verstärkten Selbst- und Mitbestimmungsansprüche aller Beteiligten praktizieren; vgl. 

dazu Klafki (1987a Pkt. 3; ders., 1987b, S. 18 ff). 
2 Wir beschränken uns an dieser Stelle auf die methodischen Erörterungen Lewins; mit seinen gegenstandsbezogenen 

Auffassungen und Forschungen hat sich bes. H .-Osterkamp (1978, Pkt. 6 u. 7) auseinandergesetzt. 
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3. Eine ‚Grenzzone‘ des Lebensraums: gewisse Teile der physischen oder sozialen Welt beeinflussen 

zu einer bestimmten Zeit den Zustand des Lebensraumes. (Lewin, 1982c, S. 147) 

Nun konzentrierte Lewin sein Interesse nicht nur auf das „psychologische Feld“ und den „sozialen 

Ort“ als der Gruppe von Menschen, die die unmittelbare Umgebung der konkreten Person bilden, 

sondern er präzisierte auch seine Vorstellung von der Dynamik dieses psychologischen Feldes, wenn 

er betonte, daß von einer „gänzlichen Flüssigkeit“ der Person nicht gesprochen werden kann; im Zu-

sammenhang mit der feldtheoretischen Fassung des Konstrukts „(psychische) Spannung“ schrieb er: 

„Wäre das Feld sehr flüssig, so würden alle Unterschiede der Spannungsgrade der verschiedenen 

Systeme in kürzester Zeit verschwinden, weil ja die Tendenz zur Angleichung, die aus den verschie-

denen lokalen Spannungen resultiert, gar keinem Widerstand begegnen würde ... Andererseits darf 

man aber die Person auch nicht als gänzlich starr voraussetzen. Denn dann könnte die Wirkung, wel-

che ein Bedürfnis auf andere Bedürfnisse und auf den Spannungsgrad der ganzen Person ausübt, nicht 

erklärt werden. Man muß also annehmen, daß die Person, was die wechselseitigen Verbindungen 

ihrer Spannungssysteme betrifft, einen mittleren Grad von Flüssigkeit aufweist. Es leuchtet ein, daß 

dieser Flüssigkeitsgrad sowohl von Person zu Person wie auch für dieselbe Person von Situation zu 

Situation variieren kann.“ (Lewin, 1982a, S. 52) Diese generelle Dynamik des psychischen Feldes ist 

Voraussetzung menschlichen Verhaltens; in die dynamischen Konstrukte gehen also Einsichten so-

wohl über das „Wesen“ wie die Wirkungsweise psychischer Gesetzmäßigkeiten ein. „Die Psychologie 

sollte sich ebensosehr mit der Frage, was Frustration psychologisch ‚’st‘, wie mit ihren Wirkungen 

befassen. Die Feldtheorie hält es für ausgeschlossen, Wirkungsgesetze der Frustration, der Hoffnung, 

Freundschaft oder Herrschaft aufzustellen, ohne nicht zugleich nach dem psychologischen Wesen 

von Frustration, Hoffnung, Freundschaft oder Herrschaft zu fragen.“ (Lewin, 1982b, S. 78) 

c) Um dieses dynamische Feld zu einem bestimmten Zeitpunkt3 in seiner Gesamtheit und seiner Kon-

kretheit erfassen zu können, erschien Lewin die traditionelle, an Aristoteles orientierte Vorstellung 

vom Allgemeinen bzw. von der Ver-[169]allgemeinerung untauglich; denn: „Für die aristotelische 

Physik ist die Zugehörigkeit eines Gegenstandes zu einer bestimmten Klasse von entscheidender Be-

deutung, weil die Klasse für Aristoteles das Wesen des Gegenstandes bezeichnet und damit sein Ver-

halten in positiver und negativer Hinsicht bestimmt ... Die Art der aristotelischen Abstraktion, bei der 

ein Aufstieg zum Allgemeinen zugleich ein Fortlassen der konkreten Unterschiede bedeutet, zwingt 

schließlich dazu, sich entweder auf einen engen Gegenstandsbereich zu beschränken oder bei der 

Ausdehnung des Bereiches die Begriffe immer mehr zu verdünnen.“ (Lewin, 1981a, S. 236). Dem 

liegt die Auffassung zugrunde, daß gesetzlich und damit begrifflich faßbar ist, „was ausnahmslos 

geschieht.“ Ferner, und das betonte er besonders, auch das, was häufig geschieht. Ausgeschlossen aus 

dem Kreise des begrifflich Faßbaren, nur ‚zufällig‘, ist das Einmalige, das Individuum als solches. In 

der Tat: „Ist das Verhalten jedes Dinges durch sein ‚Wesen‘ (Begriff) bestimmt und setzt man das 

Wesen gleich der abstraktiv definierten ‚Klasse‘, also gleich dem Inbegriff dessen, was einer ganzen 

Gruppe von Gegenständen gemeinsam ist, so wird damit das Einzelne als Einzelnes zufällig. Denn 

für die Klasse in diesem aristotelischen Sinne entfallen die individuellen Unterschiede.“ (ebd., S. 237) 

In dieser Vorstellung wird das Individuum in seiner Einmaligkeit und Konkretheit unerfaßbar, ja es 

gilt als wissenschaftlich uninteressant; Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses sind Gleichför-

migkeiten, sind Häufigkeiten; der Gesetzesbegriff selber hat hier quasi-statistischen Charakter. Damit 

gerät nicht nur der einzelne in einen unüberbrückbaren Gegensatz zum Allgemeinen, sondern es wird 

schroff zwischen „normalem = statistisch häufigem“ und „pathologischem/abweichendem = statis-

tisch seltenem Verhalten“ unterschieden. 

 
3 Entgegen oberflächlicher, aber immer wieder geäußerter Vermutung ist mit der Formel „Feld zu einer bestimmten Zeit“ 

nicht einem schlichten Aktualismus das Wort geredet, denn: „Eine ‚Situation zu einer bestimmten Zeit‘ ist in Wirklichkeit 

nicht eine Situation ohne zeitliche Dauer, sondern stellt eine bestimmte Periode dar.“ (Lewin, 1982c, S. 1390 Daraus 

ergibt sich dann auch das Verständnis der „Zeitperspektive“: „Sie umfaßt die psychologische Vergangenheit und die 

psychologische Zukunft auf der Realitätsebene sowie den verschiedenen Irrealitätsebenen insgesamt. Die zu einer gege-

benen Zeit wirksame Zeitperspektive hat sich in verschiedenen Problemkreisen als höchst wichtig erwiesen, so zum Bei-

spiel bei Anspruchsniveau Stimmung, Konstruktivität und Initiative eines Individuums.“ (ebd., S. 143) 
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Solche affirmativen Auffassungen begegnen uns in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik laufend, sie ste-

cken hinter so Formulierungen wie: „Das müßte das Kind aber eigentlich schon können!“; oder: „Die-

ser Pessimismus der alleinerziehenden Mutter ist aber nicht mehr normal!“; oder: „Das können die 

anderen in deiner Klasse doch auch, wieso du nicht?!“ Würden wir bei solchen o. ä. Äußerungen 

genauer nachfragen (im Sinne der Begründung von Erziehungszielen; vgl. Kap. 1.2/1.3), dann würde 

sehr schnell deutlich werden, wie vage diese handgreiflichen Vorstellungen sind. Dabei können Ge-

genbeispiele als Gegenargumente gut abgefedert werden, indem sie ins argumentative Niemandsland 

der Ausnahmen verwiesen werden (vgl. dazu auch Kap. 2.3). – Solche Auffassungen können nicht 

nur nicht unterscheiden zwischen menschlicher Subjektivität und ihrer Entfremdung, sondern ihnen 

wohnt auch direkt eine widerspruchsbeseitigende, selektive und repressive Betrachtungsweise inne 

(vgl. auch Kap. 2.3): Sie schließt einerseits bestimmte Personengruppen (z. B. Langzeitalkoholiker, 

die mehrfach bereits Therapien abgebrochen haben) von bestimmten Versorgungsangeboten (statio-

näre oder ambulante Behandlung) mit statistischen Pseudo-Argumenten aus („Das haben wir schon 

häufig mit dem probiert und es hat nicht geholfen“; oder: „Das ist uns schon so häufig passiert, da 

kann man nichts mehr machen“), sondern diejenigen, die in dieses Angebot einbezogen werden, wer-

den in Richtung auf eine statistisch gehäufte Normalität „erzogen“ [170] (wobei diese Häufigkeit 

eigentlich nur angenommen ist, weil sie gar nicht ausweisbar ist). Zugleich ist diese Betrachtungs-

weise statisch, entwicklungsfeindlich, weil sie das Neue (in der Biographie, in der Lebensweise, an 

bestimmten Versorgungsansprüchen) als unbedeutend ausklammert, um das man sich weder küm-

mern kann noch muß. 

Eben weil „es ‚Durchschnittssituationen‘ schlechterdings nicht gibt, so wenig wie es ein Durch-

schnittskind gibt“ (Lewin, 1981a, S. 268) und weil jede Situation und jedes Individuum Anspruch auf 

wissenschaftliche Aufklärung hat (vgl. ders., 1982a, S. 49) und weil diese „aristotelische“ Betrach-

tungsweise eine entwicklungsorientierte Erklärung der Dynamik des psychologischen Feldes nicht 

zuläßt, deshalb plädierte Lewin für die Orientierung am „galileischen“ Verallgemeinerungskonzept. 

Programmatisch heißt es gegen Ende des hier mehrfach zitierten Beitrages: „... es gilt, eine konkrete 

psychische Situation so darzustellen, daß die dynamischen Eigenheiten des Ganzen gerade dieser 

Situation in ihrer besonderen Konstellation voll wiedergegeben werden; es gilt ferner, die konkrete 

Aufbaustruktur der psychischen Person, ihre ‚inneren‘ dynamischen Fakten, einer wirklichen Abbil-

dung zu unterziehen ... Es gilt zur Einsicht zu bringen, daß Allgemeingültigkeit des Gesetzes und 

Konkretheit des individuellen Falles keine Gegensätze sind, und daß an die Stelle der Bezugnahme 

auf einen historisch möglichst ausgedehnte,: Bereich häufiger Wiederholungen die Bezugnahme auf 

die Totalität einer konkreten Gesamtsituation treten muß. Das bedeutet methodisch, daß die Wich-

tigkeit eines Falles und seine Beweiskraft nicht nach der Häufigkeit seines Vorkommens gewertet 

werden darf. Das bedeutet endlich in Psychologie und Biologie ebenso wie in der galileischen Physik 

einen Übergang von einem klassifikatorisch-abstraktiven zu einem wesentlich konstruktiven Verfah-

ren.“ (Lewin, 1981a, S. 270 f; vgl. auch ders., 1982e, S. 91). Und in einem späteren Beitrag heißt es 

dann ergänzend: „Der Aufstieg von der Erfahrung am einzelnen Fall zum allgemeinverbindlichen 

Gesetze entspricht dem Aufstieg vom ‚Beispiel‘ zum ‚Typus‘, einem Typus, der invariant ist gegen-

über den historisch-geographischen Raum-Zeit-Indices. Dieser Aufstieg ist nicht vergleichbar dem 

Fortgang von einigen Gliedern der Menge zur ganzen Menge, sondern besteht in dem Übergang von 

‚diesem‘ hic et ‚nunc vorliegenden ‚Fall‘ zu ‚einem solchen‘ Fall.“ (Lewin, 1981b, S. 290) 

Lewin ging somit davon aus, daß es einen wissenschaftlichen Erkenntnisweg gibt von den aktuellen 

Erfahrungen zu den übergreifende,: Kategorien/Konstrukten (vgl. etwa Lewin, 1982a, S. 46); und 

noch eine weitere Konsequenz ergibt sich aus diesem Spannungsverhältnis von Beispiel und Typus: 

„Als Grundlage für die wissenschaftliche Beschreibung eines Typus genügt im Prinzip ein Exemplar. 

Es wäre sinnlos, verschiedene Vertreter desselben Typus zum Beweise der Richtigkeit der Beschrei-

bung des betr. Typus heranziehen zu wollen, da ja ‚ein solcher Typus‘ lediglich durch das ‚Sosein‘ 

des betr. Gebildes definiert ist. Die Aussage ‚ein anderer Vertreter desselben Typus hat dieselben 

Eigenschaften‘ ist also eine Tautologie.“ (Lewin, 1981b, S. 292) Dies erlaubt noch eine weitere, 

wichtige Konsequenz: Ausnahmen widerlegen jetzt die Regeln, sie erhalten gegenüber [171] dem 
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aktuellen Stand der Theoriebildung jetzt eine kritische, auffordernde Funktion; sie verweisen auf 

Mängel, die es gilt zu beheben und nicht hinzunehmen – im praktischen wie theoretischen Sinn.4 

d) Nun wäre es allerdings ein Mißverständnis zu meinen, Lewin würde mit seiner Orientierung am 

„galileischen“ Verallgemeinerungskonzept generell auf die Mathematisierung und Formalisierung 

in der psychologischen Forschung, also in der Feldtheorie, verzichten; im Gegenteil: er hielt sie für 

die Gütekriterien einer reifen Wissenschaft. Er warnte davor, sie zu früh einzusetzen, also wenn das 

empirische Material und seine Interpretation mittels Konstrukten noch nicht hinreichend möglich ist 

(dann, aber nur dann, würden Mathematisierung und Formalisierung zu Hemmnissen der psycholo-

gischen, aber auch generell der sozialwissenschaftlichen Forschung; vgl. z. B. Lewin, 1982a, S. 41). 

– Was sich bei seiner Kritik am „aristotelisch“ ausgerichteten Häufigkeitsdenken bereits indirekt an-

deutete, wird bei seiner Entfaltung der Feldtheorie dann präzisiert: Es ist nach seiner Auffassung 

falsch, die mathematischen Probleme der Psychologie auf solche der Statistik zu reduzieren (vgl. z. B. 

Lewin, 1982b, S. 73). Aufgrund seines dynamischen Feldverständnisses, seiner Orientierung an den 

dort wirkenden Kräften (und gewiß auch durch seine physikalischen Kenntnisse „inspiriert“), plä-

dierte er für eine primär geometrische Darstellung und Analyse der feldtheoretischen Problemstel-

lungen. „Koordiniert man bestimmte physikalische Prozesse mit bestimmten geometrischen Verhält-

nissen, so kann man bestimmte physikalische Voraussagen machen. Die Fruchtbarkeit solcher Zu-

ordnungen von physikalischen Prozessen zu Gegebenheiten eher der einen als der andern Art von 

Geometrie ist alles, was es bedeuten kann, wenn man sagt, daß eine bestimmte Geometrie auf den 

physikalischen Raum zutreffe oder nicht zutreffe. Das Vorgehen ist genau das gleiche, wenn be-

stimmte psychologische Prozesse (wie zum Beispiel soziale Lokomotion) bestimmten Verhältnissen 

in der topologischen oder hodologischen Geometrie (Weg) zugeordnet werden. Es gibt keinen andern 

Sinn und keinen andern Nachweis für die Anwendbarkeit dieser Geometrien auf die Psychologie als 

die Ergiebigkeit von Voraussagen, die aus der Zuordnung hervorgehen.“ Zugleich verwies er darauf, 

„daß die Verwendung räumlich-geometrischer Begriffe nicht notwendig etwas mit physikalischen 

Begriffen zu tun hat. Was die logisch-mathematische Deduktion betrifft, gibt es grundsätzlich keinen 

Unterschied zwischen numerischen und geometrischen Begriffen.“ (Lewin, 1982a, S. 62 f; vgl. auch 

ebd., S. 68) Durch diese Formalisierungen sollen nun übergeordnete Begriffe, Konstrukte, entwickelt 

werden, die eine logische Doppelfunktion ausüben: Sie sollen die Träger formaler Beziehungen sein 

und die [172] angemessene Präsentation empirischer Daten ermöglichen; auf diesem Weg soll dann 

auch die – schon erwähnte – Diskrepanz zwischen operativer Genauigkeit und begrifflicher Vagheit 

überwunden werden (vgl. ebd., S. 64). 

e) Wir kehren jetzt zum Ausgangspunkt unserer Lewin-Darstellung zurück: zur Aktionsforschung; 

wir tun dies auf „höherem Niveau“, weil jetzt – zumindest in Umrissen – die Einbettung dieses spe-

zifischen Forschungsverfahrens in die allgemeine Konzeption der Feldtheorie deutlicher geworden 

sein dürfte. Es geht hier, auch hier (vgl. das Lewin-Zitat in Pkt. a dieses Abrisses) um die Verbesse-

rung der theoretischen Forschungen in praktischer Absicht und die Verbesserung des praktischen 

Handelns durch theoretisch begründete Perspektivbestimmungen. In kritischer Distanzierung von den 

„Bewunderern des gesunden Menschenverstandes“ wie auch in unbekümmerter Hoffnung auf die 

„sozialwissenschaftliche Technokratie“ (vgl. Lewin, 1953, S. 293 u. 294) verfocht er die Einheit von 

Handeln, Forschen und Erziehen als eines Dreiecks, „das um jeder seiner Ecken willen zusammen-

zuhalten ist. Es ist selten möglich, die Handlungsweise ohne Erziehungspersonal zu verbessern. In 

der Tat ist heutzutage das Fehlen von geeignetem Erziehungspersonal eins der größten Hindernisse 

für die verstärkte Durchführung weiterer Experimente. Die Ausbildung großer Mengen von Sozial-

wissenschaftlern die mit wissenschaftlichen Problemen umzugehen verstehen, aber auch für die 

 
4 In den Beiträgen zwischen Ende der 20er Jahre und Anfang der 30er Jahre hatte Lewin noch vom Übergang im Ver-

hältnis von „aristotelischer und „galileischer“ Denkweise gesprochen; in den amerikanischen Übersetzungen ab ca. Mitte 

der 30er Jahre wird dann aber von einem Konflikt zwischen den beiden Richtungen gesprochen (vgl. Graumann, 1982, S. 

19; aber z. B. auch Lewin, 1982 f, S. 169 ff). Das ist bis heute zweifellos zutreffend, nicht nur in der Psychologie, sondern 

auch in den Erziehungswissenschaften, wo bei Erörterungen der Verallgemeinerungsprobleme in empirischen Forschun-

gen meistens stillschweigend von der Gültigkeit der „aristotelischen“ Vorstellungen ausgegangen wird. 
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schwierige Aufgabe gerüstet sind, mit Praktikern produktive durchgreifende Arbeitsgruppen zu bilden, 

ist eine Voraussetzung für den Fortschritt der Sozialwissenschaft wie für die Sozialarbeit auf dem 

Gebiet der Intergruppenbeziehung“ (ebd., S. 291 f) Durch diesen Forschungsansatz sollte das wissen-

schaftliche Anspruchsniveau nicht gesenkt, sondern angehoben werden (vgl. ebd., S. 280), es sei also 

„ein realistischeres das heißt wissenschaftlicheres Verfahren der Auswertung und Selbstauswertung 

...“ (ebd., S. 286) Dies bedeutet zugleich, daß nicht nur die WissenschaftlerInnen ein (objektives) In-

teresse an den PraktikerInnen haben, sondern die PraktikerInnen selbst auch ein Interesse an den wis-

senschaftlichen Verfahren und Resultaten. „Es scheint für den Fortschritt der Sozialwissenschaft ent-

scheidend zu sein, daß der Praktiker begreift, daß er durch die Sozialwissenschaften und nur durch sie 

hoffen kann, die zur Erfüllung seiner Aufgaben nötige Fähigkeit zu erhalten.“ (ebd., S. 294 f) 

Soweit unsere kursorische Darstellung von Lewins Feldtheorie. 

Für die Entwicklung einer angemessenen Methodologie pädagogischer Handlungsforschung in der 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik erscheint es uns nun wichtig drei Aspekte herauszuheben, teils weil sie 

problematisch, teils weil sie beherzigenswert, aufhebenswert sind: 

aa) Die inhaltliche Fassung des psychischen Feldes beinhaltet gegenüber anderen Richtungen der Psy-

chologie bzw. der Anthropologie insofern einen Fortschritt, als sie die Dynamik der psychischen Pro-

zesse betont, und aus diesem entwicklungstheoretischen Verständnis zugleich Perspektiven zu ge-

winnen sucht für eine integrative Betrachtung dieser Prozesse. Damit entfallen Unterteilungen in 

Denkpsychologie Wahrnehmungspsychologie usw. einerseits und in Kinderpsychologie, Jugendpsy-

chologie usw. andererseits (einschließlich entsprechender [173] Richtungen in der – pädagogisch ori-

entierten – Sozialisationsforschung). Zugleich wird eine rein isolationistische Betrachtung des Indi-

viduums aufgebrochen, werden die interpersonalen Einbettungen psychischer Entwicklungen mitre-

flektiert, wird die allgemeine Psychologie zugleich Sozialpsychologie (d. h.: auch diese Unterscheidung 

wird eigentlich überflüssig). – Damit sind wir aber auch schon bei den Grenzen der Feldtheorie an-

gelangt: Wenn Lohr (1963, S. 33) der Auffassung ist, daß eine umfassende psychologische Theorie 

des Lebensraumes nur unter Einbeziehung der Resultate der Rechtswissenschaft, der Soziologie, der 

Ökonomie und der Physik möglich ist, dann übersieht er nicht nur, daß solche Fragen trotz der Einfüh-

rung des Terminus und Forschungszweiges der „Psychologischen Ökologie“ (vgl. Lewin, 1982d) 

diesem Ansatz eigentlich fremd sind (worauf auch Graumann, 1982, S. 30 hinweist), sondern auch 

und gerade, daß die gesamte Feldtheorie davon ausgeht, daß sich die Dynamik auf den vorgegebenen, 

d. h. statischen Rahmen des ökologischen Umfeldes beschränkt, daß es eine eingefriedete, eingekap-

selte Dynamik ist. Die rein äußerliche Addition anderer Forschungszweige der Sozialwissenschaften 

ändert daran im Grunde solange nichts, wie nicht der innere Zusammenhang von gesellschaftlichen 

und individuellen Lebensgestaltungsprozessen theoretisch wie empirisch herausgearbeitet wird und 

damit auch die innere Beziehung zwischen Vergesellschaftung und Subjektentwicklung. Um also der 

Absicht von Lohr gerecht zu werden, muß man den Boden der Feldtheorie u.E. verlassen, muß man 

beginnen Handlungs-Forschung zu betreiben. Denn im Handlungsbegriff (wie wir ihn in Kap. 1.3 

näher erläutert haben) ist einerseits die Einsicht festgehalten, daß sich das konkrete Individuum aus 

inneren Entwicklungsnotwendigkeiten vergesellschaften will und kann, und daß in die Entfaltung der 

eigenen Handlungsstrategien die objektiven Voraussetzungen als vermittelte veränderbare Prämis-

sen eingehen. Die Menschen sind also nicht nur durch ihre Lebensumstände bedingt, sondern können 

sie auch verändern, bestimmen und indem sie das tun verobjektivieren sie ihre subjektiven Absichten, 

Gründe, Ziele usw. In diesem Prozeß begegnen sie als individuelle Subjekte anderen individuellen Sub-

jekten mit vergleichbaren Bedingungen und Zielen, die sie als solche wahrnehmen, verstehen und 

begreifen (können), und sich mit ihnen ggf. zu überindividuellen Subjekten zusammenschließen. 

Wenn die Handlungsforschung zu Recht Handlungs-Forschung heißt, dann muß sie methodische For-

schungsverfahren bereitstellen bzw. entwickeln, mit denen diese Intersubjektivität menschlicher Bezie-

hungen nicht unterschritten wird, in der die subjektive Selbstentfaltung (im o.g. Sinne!) aller Betei-

ligten zur unhintergehbaren Voraussetzung aller theoretischen und empirischen Anstrengungen wird. 

Indem Lewin die individuelle Subjektivität im psychologischen Feld ein- und abschließt, versperrt er 

sich auch den Weg zur Aufklärung der subjektiven Handlungsgründe. Im Anschluß an die 
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Überlegungen in Kap. 1.3 (bes. in Kap. 1.3.3) sei hier nochmals darauf verwiesen, daß meine je indi-

viduellen Handlungsgründe nicht für sich stehen, sondern immer die Realisierung allgemeiner Hand-

lungsmöglichkeiten (z. B. in meiner Behinderteneinrichtung) darstellen. Die subjektive Umsetzung 

von Möglichkeiten ist nicht nur für mich, sondern auch für [174] meine Mitmenschen (die anderen 

Kolleginnen, die Betroffenen) von Interesse. Zwar sind einerseits die Erfahrungen, die ich in meiner 

Arbeit mache zunächst einmal meine Erfahrungen, aber sie sind nicht einfach nur meine Erfahrungen, 

weil sie zugleich „nur“ eine Variante von Erfahrungen unter gegebenen, widersprüchlichen Bedin-

gungen sind. Es sind also zunächst die organisatorischen, institutionellen u. a. Bedingungen aufzude-

cken, durch die ich mit meinen Erfahrungen auch mit den anderen Subjekten (in einer gemeinsamen 

Institution, in einem gemeinsamen oder ähnlichen Arbeitsgebiet, wie etwa der Behindertenarbeit in 

einem Landeswohlfahrtsverband) verbunden bin. Deshalb bin ich auch in der Lage, andere Praktike-

rInnen mit ihren Erfahrungen, Problemen, Schwierigkeiten, Unsicherheiten usw. zu verstehen (vgl. 

auch Kap. 2.2), auch Wenn ich unmittelbar nicht ihre Erfahrungen gemacht habe. Daher ist es über-

haupt möglich, an die Handlungsforschung den Anspruch zu stellen, daß sie objektive Resultate her-

vorzubringen hat ohne die Subjektivität aller Beteiligten zu unterschreiten, Aspekte ihrer Subjektivi-

tät auszuklammern usw., sie also in ihrer ganzen und konkreten Subjektivität zu erfassen (vgl. dazu 

auch Holzkamp, 1985b, S. 31 ff). 

bb) Das komplizierteste aber auch das wichtigste Element der Feldtheorie ist u. E. zweifellos das 

„galileische“ Verallgemeinerungskonzept.5 Die Schwierigkeiten mit seinem Umgang und seiner Re-

zeption resultieren u. a. aus folgenden Sachverhalten: 

– Lewin hat selber nirgends begründet, warum dieser aus der Physik stammende Ansatz in der Psy-

chologie, aber auch in der Sozialisationsforschung und der Pädagogik verwendet werden kann. Sein 

Hinweis, daß die Rechtfertigung sich aus dem methodischen Erklärungswert ergebe (vgl. oben, Pkt. 

d) bezieht sich einmal konkret nur auf die „Vektorpsychologie“ und andererseits ist er bestenfalls 

„pragmatisch“ zu verstehen. Es liegt hier die Vermutung nahe, daß Lewin an dieser Stelle dem Trend 

der traditionellen Psychologie gefolgt ist und sich die konstituierenden Elemente des eigenen (me-

thodischen) Selbst-[175]verständnisses aus den Naturwissenschaften entliehen hat (vgl. dazu Holz-

kamp, 1988, Pkt. 2.1). 

– Betrachtet man ferner die vielen empirischen Untersuchungen, die Lewin vorgelegt hat, so fällt auf, 

daß das „galileische“ Verallgemeinerungskonzept dort keine stringente Anwendung findet, es ent-

steht der Eindruck eines sich häufig wiederholenden Bruchs zwischen dem methodischen Grundbe-

kenntnis und der real-empirischen Verfahrensweise. Das erklären wir uns u. a. daraus, daß Lewin 

keinen Weg gefunden hat, seine „Konstrukte“ so zu begründen, daß sie einerseits als empirisch ab-

gesichert gelten können und zugleich andererseits nicht erst das Resultat dieser empirischen For-

schungen sind, sondern ihnen logisch wie historisch vorausgehen. Er ist wohl an eine ähnliche Er-

kenntnisgrenze gelangt wie Habermas bei dem Versuch, den „universellen Kern klinischer Intuitio-

nen“ freizulegen (vgl. das Zitat in Kap. 1.2), die nur zu überwinden wäre, wenn er seinen dynamischen 

 
5 Wir konnten in unserem Arbeitszusammenhang nicht klären, inwieweit Lewins Darstellung der Ansätze von Aristoteles 

und Galilei zutreffend ist; das schien uns allerdings auch nicht zwingend notwendig, weil wir in unserem Forschungszu-

sammenhang den Lewinschen Ansatz selber (und nicht seine Interpretation anderer Ansätze) in seiner Relevanz für die 

Sozialwissenschaften zu erörtern haben. – Eine der Lewinschen Kritik ähnliche Problematisierung des Häufigkeitsden-

kens findet sich übrigens schon bei K. Marx/F. Engels (Deutsche Ideologie ‚MEW Bd. 3, S. 74 f): „Es geht aus der ganzen 

bisherigen Entwicklung hervor, daß das gemeinschaftliche Verhältnis, in das die Individuen einer Klasse traten und das 

durch ihre gemeinschaftlichen Interessen gegenüber einem Dritten bedingt war, stets eine Gemeinschaft war, der diese 

Individuen nur als Durchschnittsindividuen angehörten, nur soweit sie in den Existenzbedingungen ihrer Klasse lebten, 

ein Verhältnis, an dem sie nicht als Individuen, sondern als Klassenmitglieder teilhatten. Bei der Gemeinschaft der revo-

lutionären Proletarier dagegen, die ihre und aller Gesellschaftsmitglieder Existenzbedingungen unter ihre Kontrolle neh-

men, ist es gerade umgekehrt; an ihr nehmen die Individuen als Individuen Anteil. Es ist eben die Vereinigung der Indi-

viduen (innerhalb der Voraussetzung der jetzt entwickelten Produktivkräfte natürlich), die die Bedingungen der freien 

Entwicklung und Bewegung der Individuen unter ihre Kontrolle gibt, Bedingungen, die bisher dem Zufall überlassen 

waren und sich gegen die einzelnen Individuen eben durch ihre Trennung als Individuen, durch ihre notwendige Verei-

nigung, die mit der Teilung der Arbeit gegeben, und durch ihre Trennung zu einem ihnen fremden Bande geworden war, 

verselbständigt hatten.“ 
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Ansatz zu einem umfassend historischen Ansatz ausgebaut hätte, in dessen Kontext dann auch zwei 

Arten von Empirie entstanden wären: die historische Empirie, die zur Begründung und Absicherung 

der (Grund-)Kategorien dient, und die aktuelle Empirie, die für die (Einzel-) Begriffe, die Einzelthe-

orie relevant ist. 

– Nicht zuletzt muß darauf verwiesen werden (und das trifft dann auch die Inanspruchnahme der ho-

lodologischen Geometrie), daß Menschen als konkrete Subjekte in pädagogischen Prozessen nicht auf 

Grund von mathematischen Regeln und formalisierten Gesetzmäßigkeiten aktiv werden, sondern auf 

Grund von subjektiven Gründen und Absichten, in denen ihr Gestaltungswille, ihre Veränderungsfä-

higkeiten, ihre Glücksbestrebungen zum Ausdruck und zur Umsetzung kommen. Ihre Welt ist ihnen 

nicht nur vorgegeben (wie dies physikalische Sachverhalte sind), sondern sie sind als von Menschen 

hervorgebrachte auch veränderbare. Davon aber – und so schließt sich der argumentative Bogen zum 

ersten Einwand (vgl. Pkt. aa) – abstrahiert die traditionelle, sich dann naturwissenschaftlich verste-

hende Psychologie (vgl. dazu Holzkamp, 1985c, S. 17 ff, bes. S. 21 ff): Sie hatte zunächst einmal die 

Relevanz, Funktion bestimmter individueller/organischer Fähigkeiten usw. in eine mathematische 

Formel gebracht. Diese Mathematisierung des Funktionsbegriffs ermöglichte es Quantifizierung und 

Messung psychischer Prozesse in eine neue, strengere Form zu überführen. (Während sich Fechner – 

wie auch Wundt – noch bewußt waren, daß es sich hier nur um die Messung der physiologischen 

Grundlagen des Psychischen handeln sollte und konnte, wurde diese Eingrenzung später völlig aufge-

geben und auf die Erfassung aller psychischen Prozesse ausgedehnt; darin liegt die – von den pädago-

gischen RezipientInnen dieses Ansatzes meist völlig übersehene – offene wie schleichende Tendenz 

zum physiologistischen Objektivismus in der traditionellen Psychologie.) Gesetzmäßige Prozesse stel-

len sich jetzt als quantitative Zusammenhänge dar (darin besteht die Operationalisierung), die zum 

zentralen Kriterium für die Wissenschaftlichkeit von Aussagen und Theorie avanciert, und sie werden 

durch Experimente, die von den Versuchspersonen nicht verändert werden können/dürfen, überprüft 

[176] (d. h. es handelt sich um eine reine Bedingungsanalyse subjektive Handlungs- und Verände-

rungsgründe gelten als nicht vorhanden oder unerforschbar). Weil nun – anders als in der Physik – in 

der Psychologie (wie auch in der Pädagogik) Abweichungen nicht selten, sondern häufig, gehäuft auf-

treten, von daher auch nicht einfach vernachlässigt werden können, sondern zu berücksichtigen sind, 

hat die experimentelle Bedingungskontrolle dann den Charakter der statistischen Bedingungskontrolle 

angenommen, wird hier – nach dem oben dargestellten – „aristotelischen“ Ansatz verfahren. 

Wir haben nun den Eindruck, daß Lewins widersprüchlicher Umgang mit dem „galileischen“ Verall-

gemeinerungskonzept daher rührt, daß er in seinem Gegenstands- und Methodenverständnis der „Va-

riablenpsychologie“ insoweit „entgegen gekommen“ ist, als er deren Vorstellung von der Mathemati-

sierung der Funktionen und der rein bedingungsanalytischen Ausrichtung akzeptierte, aber die statis-

tische Fassung der Bedingungsanalyse ablehnte (bzw. ihr zumindest keinen entscheidenden Stellen-

wert zumaß). Mit diesem „Kompromiß“, der sich auch darin niederschlägt, daß an die Stelle des kate-

gorialen Rückgrats der Theorie jetzt das methodische tritt, hat er aber auch zugleich die subjektwis-

senschaftlichen Implikationen des „galileischen“ Ansatzes aufgegeben; diese gilt es aber auch im In-

teresse der pädagogischen Handlungsforschung u.E. zu verteidigen und zu entfalten.6 Wie aber kann 

verhindert werden, daß das „galileische“ Kind mit dem physikalistischen Bade ausgeschüttet wird? 

Der Lösungsansatz liegt in folgender Überlegung: Verallgemeinerung durch den Einzelfall hindurch 

bedeutet in der Subjekttheorie verallgemeinerte Erfassung der konkreten Fülle des gegebenen Falles 

(z. B. eines Behinderten in einer psychiatrischen Einrichtung), bedeutet Analyse des Zusammenhan-

ges zwischen den übergreifenden und alltäglichen Bedingungen und den subjektiven Erfahrungen, 

 
6 In diesem Sinne schreibt auch Holzkamp (1985b, S. 36): „Wenn man von der mit Beschäftigung den subjektwissen-

schaftlichen Vorhaben hoch und in die Runde blickt, um den eigenen historischen Standort, außerhalb der Variablenpsy-

chologie aber innerhalb der Psychologie, genauer zu erkunden, so werden einem vielfältige Bezüge sichtbar.“ So „wird 

man dabei auf die alte Kritik Lewins am Häufigkeits- und Durchschnittsdenken in der Psychologie und auf sein metho-

dologisches Konzept des Aufsteigens vom Einzelfall zum ‚reinen Fall‘ stoßen: Könnte es sein, daß hier Möglichkeiten 

einer Vermeidung der variablenpsychologischen Sackgasse gelegen hätten, die Lewin in der Emigration unter dem Druck 

der behavioristischen Ideologie In den USA dann selbst aus dem Auge verloren hat?“ 
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Erlebnisverarbeitungen, Absichten usw. in der Weise, daß an dem vorliegenden Fall die spezielle 

Ausprägung eines allgemeinen Falles (im Beispiel: des Lebens in einer Behinderteneinrichtung) be-

greifbar und verstehbar wird. Dieser Vermittlungszusammenhang zwischen den objektiven Bedin-

gungen und dem subjektiven Befinden (auf den wir schon in Kap. 1.3 hinwiesen, und den wir in den 

Kap. 2 und 3 ausführlicher thematisiert haben) ist nun nicht unmittelbar offensichtlich, Spontan für 

mich und andere erkennbar, sondern dazu bedarf es der wissensgeleiteten/wissenschaftsgeleiteten 

Selbstaufklärung Eben weil es keinen linearen Zusammenhang zwischen Lebensverhältnissen und 

ihrer individuellen Erkenntnis und Bewertung gibt, kann ich mich (und können andere sich) über 

[177] diese Zusammenhänge auch täuschen, können sie – aus Nicht-Wissen oder aufgrund „psycho-

dynamischer“, „psycho-logischer“ Abwehrprozesse (vgl. speziell Kap. 2.2.) – von sich und der Welt 

ein falsches Bild haben. Erst indem sie – an einem für sie bedeutsamen Problem – die objektiven und 

subjektiven Beschränkungen an einem bestimmten Punkt, in einem bestimmten Bereich aufbrechen 

und so ein Stück mehr individuelle Selbstbestimmung und gesellschaftliche Mitbestimmung realisie-

ren, erkennen sie auch sich selbst „ein Stück mehr“ (im Beispiel: so erfährt auch ein schwer geistig 

Behinderter sich ein Stück mehr, wenn er es – nach vielen subjektiven Widerständen – doch lernt 

nach über 6–7 Jahren „seine“ Station zu verlassen und eigenständig im Park des Krankenhauses und 

schließlich auch ab und zu außerhalb des Geländes spazieren zu gehen, sich auszuruhen, dort die 

Natur zu beobachten, usw.) – Zusammengefaßt: „Die generelle Zielsetzung subjektwissenschaftlicher 

Forschung besteht also in der verallgemeinernden Herausarbeitung der Vermittlungsebenen, durch 

welche subjektive Erfahrungen unter bestimmten gesellschaftlichen Widerspruchsverhältnissen von 

den Betroffenen als besondere individuelle Erscheinungsformen der unter den jeweiligen Verhältnis-

sen gegebenen objektiven Handlungsmöglichkeiten und -beschränkungen begriffen werden können. 

Dies ist gleichbedeutend mit der Herausarbeitung der in der jeweils analysierten gesellschaftlichen 

Konstellation für die Betroffenen gegebenen gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten und -notwen-

digkeiten. Das subjektwissenschaftliche Erkenntnisinteresse erweist sich so als eine verallgemeinerte 

Form der Interessen der Individuen an der Erweiterung der Verfügung über ihre Daseinsbedingungen, 

damit Erhöhung subjektiver Lebensqualität.“ (Holzkamp, 1985b, S. 35) 

cc) Vor dem Hintergrund unserer bisherigen Überlegungen zur Objektivierung des Subjektiven und 

zur Verallgemeinerung des Einzelnen ergeben sich die Aspekte zur Weiterentwicklung von Lewins 

Tat-Forschungsansatz: Wenn die Einheit von Praxisgewinn und Erkenntniszuwachs, von Praxisnähe 

und Wissenschaftlichkeit tatsächlich realisiert werden soll (und das soll sie), dann müssen folgende 

zusätzliche (und in manchem den Rahmen von Lewin sprengende) Elemente berücksichtigt werden: 

– Die Forschung kann ihren Ausgang nicht nur bei den Problemen und Entwicklungsherausforderun-

gen der Betroffenen nehmen (z. B. der SozialarbeiterInnen in einer psychiatrischen Einrichtung), 

sondern muß zugleich deren aktuelles, sich veränderndes Problembewußtsein systematisch einbezie-

hen. Das Alltagsbewußtsein darf nicht in einen unüberbrückbaren Gegensatz zum wissenschaftlichen 

Bewußtsein gestellt werden (wie dies Lewin, z. B. 1982b, S. 74 ff, tut), sondern es muß als auf klä-

rungsbedürftige Erkenntnisquelle angesehen werden, die in ihm enthaltenen Vor-Begriffe müssen im 

Gang der handlungsorientierten Aufklärung in wissenschaftliche Begriffe überführt werden (vgl. 

dazu auch Holzkamp, 1983, S. 48 ff; und Kap. 4, S. 2). Mit der Formel „das wissenschaftliche Denken 

ist die Fortsetzung des Alltagsdenkens mit spezifischen Erkenntnismitteln“ ist das Verhältnis von 

Bruch und Fortsetzung schon angedeutet: De „spezifischen“ Erkenntnismittel sind zunächst primär 

die katego-[178]rialen Bestimmungen; sie stehen in der unmittelbar aktuell ausgerichteten Forschung 

nicht zur Disposition (sie werden ja historisch-empirisch abgesichert). Diese kategorialen Bestim-

mungen dienen dann (u. U. verknüpft mit schon erarbeiteten, vorhandenen historisch-spezifisch aus-

gerichteten Begrifflichkeiten aus einzeltheoretischen Befunden) zur Analyse der unmittelbar auftre-

tenden Probleme und Entwicklungsherausforderungen und dem sich entwickelnden Problemver-

ständnis der Beteiligten. In dem Maße, wie mir als betroffener/m SozialarbeiterIn, die/der z. B. die 

Arbeit mit einer schizophrenen Patientin erlernen will, diese „Legierung“ von alltäglichem und wis-

senschaftlichem Problemverständnis gelingt, hört für mich wissenschaftliches Wissen und Denken 

auf etwas Äußerliches zu sein, wird es selbstverständliches Element meines integrativen Begreifens 
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meiner objektiven Wirklichkeit wie meiner eigenen Subjektivität (im Beispiel: meiner Arbeitsmög-

lichkeiten und -absichten in der psychiatrischen Institution und mit bestimmten Patientinnen). 

– Bei Lewin hat die Tat-Forschung (darauf verweist auch Graumann, 1982, S. 30) eine deutlich sozi-

altechnologisch-affirmative Grundausrichtung (vgl. Lewin, 1953, etwa S. 282 u. 283). Die Überwin-

dung der feldtheoretischen Beschränkungen verleihen dann auch der Aktionsforschung bzw. der pä-

dagogischen Handlungsforschung eine gesellschafts-kritische Dimension. Denn wenn es bei der Ver-

allgemeinerung um die praktische Ausweitung menschlicher Lebensmöglichkeiten geht, dann kann 

Tat-Forschung bzw. Handlungsforschung nur dann relevante empirische Befunde hervorbringen, 

wenn sie genau diesen Emanzipationsprozeß gegen die herrschenden Unterdrückungs- und Entfrem-

dungsprozesse Schritt für Schritt vorantreibt und die dabei gemachten Erfahrungen und Befunde ver-

allgemeinert; und insofern ist sie immer auch konstruktiv. 

Fassen wir zum Abschluß dieses Unterkapitels unsere positiven Bestimmungen dessen was pädago-

gische Handlungsforschung ist und was sie zu leisten hat, besonders unter Beachtung unserer Über-

legungen im zweiten und dritten didaktischen Baustein, knapp zusammen: 

– Die pädagogische Handlungsforschung orientiert sich übergreifend an einer Unterstützung und För-

derung individueller wie kollektiver Subjektentwicklung durch Demokratisierung der wirtschaftli-

chen, sozialen, politischen und kulturellen Lebensverhältnisse; sie ist daher Subjekt- und Demokrati-

sierungsforschung. 

– Sie hat zur Grundlage die Realisierung von Entwicklungsaufgaben, das Bemühen eine neue, güns-

tigere Vermittlung zwischen objektiven und subjektiven Interessen herzustellen; so verstanden ist sie 

Entwicklungsforschung. 

– Indem sie diese Subjektentwicklungen unterstützt und absichert durch das Hervorbringen und Be-

reitstellen von entwicklungsförderndem Wissen, welches in die subjektiven Handlungsbegründungen 

eingeht bzw. eingehen kann, ist sie Handlungsbegründungsforschung in pädagogischer Absicht. 

– Weil sich die Verschränkung von objektiven und subjektiven Interessen weder gradlinig noch un-

mittelbar vollzieht, sondern durch die Lösung von wider-[179]sprüchlichen Problemstellungen auf 

vielschichtigen Vermittlungsebenen, deshalb ist sie auch widerspruchsaufdeckende Vermittlungsfor-

schung. 

– Die pädagogische Handlungsforschung erkennt eine relative Arbeitsteilung zwischen ForscherIn-

nen, PraktikerInnen und „Zu-Erforschenden“ an, sie betont aber die Relativität dieser Unterschei-

dung, will also die ForscherInnen immer auch zu Mit-PraktikerInnen, und die „Zu-Erforschenden“ 

zu MitforscherInnen werden lassen; insofern ist sie kooperative Forschung mit dem Ziel der Verwis-

senschaftlichung des Alltagsbewußtseins. 

– Sie will die Subjektivität der „Betroffenen“ konkret erforschen, also von deren Individualität nicht 

abstrahieren, sondern „durch“ die Einmaligkeit der Situationen und Verhältnisse und durch die Indi-

vidualität der einzelnen „hindurch“ zu Verallgemeinerungen gelangen; sie zielt nicht auf Häufigkeits-

verallgemeinerungen (im Sinne des „aristotelischen“ Ansatzes), sondern auf strukturelle Verallge-

meinerungen, also auf die Herausarbeitung je typischer Verhältnisse von Ermöglichung und Be-

schränkung der Subjektentwicklung und damit auf das je typische Verhältnis von Demokratieentfal-

tung und -behinderung (hier: in den Institutionen und Prozessen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik). 

– Aus alledem ergibt sich bereits, daß die konkreten Verfahrensweisen der pädagogischen Hand-

lungsforschung ihren theoretischen Voraussetzungen und ihrer methodischen Grundausrichtung nicht 

widersprechen dürfen, denn sonst würde diese „unter der Hand“, „hinterrücks“ unwirksam gemacht; 

insofern sind hier subjektangemessene Verfahrensweisen erforderlich.7 

 
7 Auf diese Gefahr einer folgenreichen destruktiven Spaltung zwischen subjektbezogenem Forschungsanspruch und sub-

jektverleugnenden forschungsrealisierenden Methoden und Verfahrensweisen in engagierten Arbeiten verweist auch 

Holzkamp (1983, S. 530 f): Die subjektverleugnende, herrschaftskonforme „strukturelle Parteilichkeit der Variablenpsy-

chologie [aber auch der entsprechenden Ansätze in den Erziehungswissenschaften und der Sozialarbeitsforschung d. 
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Alle diese Ziele und Ansprüche der pädagogischen Handlungsforschung scheinen uns am ehesten in 

der pädagogischen Kasuistik verwirklicht bzw. umsetzbar [180] zu sein. Diese hat seit Ende der 

70er/Anfang der 80er Jahre in der erziehungswissenschaftlichen Forschung generell wieder an Be-

deutung gewonnen.8 Mit dieser methodischen Forschungsausrichtung die wir im Unterschied zu Bin-

neberg (1985, S. 783) und wohl in Übereinstimmung mit Brügelmann (1982, S. 609, 6170 für eine 

begründete Alternative zur traditionell-empirischen Forschung halten und die die vorliegenden Fälle 

als exemplarische Praxis betrachtet, ist es möglich die Wirklichkeit sozialarbeiterischen und sozial-

pädagogischen Handelns zu erfassen und zu begreifen; und genau dies hatte Roth in seiner (fast schon 

legendären) Antrittsvorlesung über „Die realistische Wendung in der Pädagogischen Forschung“ zum 

entscheidenden Erkenntnisgegenstand und zur entscheidenden Erkenntnisperspektive erklärt: Es ge-

hörte für ihn zu den großen Verdiensten der geisteswissenschaftlichen Pädagogik „die Erziehungs-

wirklichkeit als das tragende Fundament der Erziehungswissenschart entdeckt und der erziehungs-

wissenschaftlichen Forschung aufgegeben zu haben. Es geht heute beim fortschreitenden wissen-

schaftlichen Ausbau dieses Fundaments und Auftrags um den Ausbau der erfahrungswissenschaftli-

chen Methoden zur Vergewisserung, Kontrolle, Kritik und Steuerung dieser Wirklichkeit durch Er-

fassen und Abklärung des ständigen Kreislaufes zwischen Idee und Wirklichkeit, Normen und Tat-

sachen, Utopien und Erfahrungen, Maßnahmen und ihren Folgen. Es geht um die Leitung, Kontrolle 

und Anreicherung des gesamten Lebens- und Wirkungszusammenhanges zwischen gegebenen päda-

gogischen Ausgangslagen, erstrebten Zielen und vermittelnden Methoden.“ (Roth, 1962, S. 484) Da-

bei stellt er sofort klar (ebd., S. 485): „Empirische Forschung heißt nicht, die normative Macht des 

Faktischen anzuerkennen, sich der Wirklichkeit zu fügen, sondern umgekehrt, die angeblichen Fak-

ten, das scheinbar unabänderlich Gegebene, unter der produktiven Fragestellung, die die pädagogi-

sche Idee entwickelt, auf die noch verborgenen pädagogischen Möglichkeiten hin herauszufordern. 

Forschung ist gerade Offenheit für neue Erfahrungen, Infragestellen bloßer Meinungen und angebli-

cher Tatsachen.“ 

Nun ein Hinweis zum Fortgang dieses didaktischen Bausteins: Nachdem wir in diesem Kap. 4.1 uns 

sozusagen in den „Höhen“ der wissenschaftlichen Methodendiskussionen bewegt haben, wollen wir 

nun – mit diesem Wissen! – „zurückkehren“ zum Alltag der BerufspraktikantInnen und Berufsprak-

tikerInnen. Der Bogen dieser Brücke zwischen theoretisch-methodischer Grundsatzorientierung und 

Berufsalltag ist in diesem Fall besonders weit gespannt, weil es bei unserem Typus von Praxisfor-

schung (vgl. auch die Einleitung zu diesem Band) vorrangig um die Selbsterforschung der Berufstä-

tigkeit durch die Kooperation von Professionellen und „Betroffenen“ geht, ohne die (umfassende) 

Unterstützung oder Begleitung von WissenschaftlerInnen bzw. wissenschaftlichen Institutionen. Um 

den [181] PraktikerInnen bei diesem „Brückenbau“ zu helfen, sind die nachfolgenden Gedanken ei-

nerseits angeordnet wie in Praktikumsberichten bzw. wie in konkreten Berufspraxisanalysen (Kap. 

 
Verf.] ist auch dadurch nicht zu neutralisieren, daß man sie ... – aufgrund des nicht voll überwundenen Mißverständnisses 

von wissenschaftlichen Methoden als ‚neutralen‘ Instrumenten, die jedem Interesse dienen können – radikal in den Dienst 

fortschrittlicher Zielsetzungen und Fragestellungen nehmen will ... Hier wird mithin der fortschrittlich gemeinte Inhalt 

der Förderung der kollektiven Selbstbestimmung der Individuen notwendig dadurch zurückgenommen, daß man nach 

den fremdgesetzten Bedingungen für diese Selbstbestimmung fragt. Es können hier (aufgrund der Struktur des methodi-

schen Verfahrens) niemals die von den Individuen selbst zu schaffenden Bedingungen der Verbesserung ihrer Lebens-

möglichkeiten gemeint sein, sondern immer nur Bedingungen, die ‚man‘ für sie setzt, wobei in dem ‚man‘ nicht eine 

Verallgemeinerung des Standpunkts der Betroffenen liegt, sondern eine implizite Verallgemeinerung des Standpunkts 

derer, die ‚für sie‘ die Bedingungen setzen. Es ist ein gravierender Widerspruch, wenn der Forschende, der politisch mit 

den Betroffenen zusammen auf deren Standpunkt die Verfügung über die gemeinsamen Lebensbedingungen erweitern 

will, sobald er sein wissenschaftliches Instrumentarium in die Hand nimmt, die Unterworfenheit von Individuen unter 

fremdgesetzte Bedingungen hypostasieren muß, also vom ‚Standpunkt außerhalb‘ herauszufinden versucht, wie man ‚die 

anderen‘ dazu bringen kann, unsere gemeinsamen, damit auch ihre ureigensten Interessen zu erkennen und zu vertreten.“ 

(alle Sperrungen entfernt; d. Verf.) – Ganz offensichtlich handelt es sich hier um eine forschungsstrategisch ausgerichtete 

Variante des engagierten, „demokratischen“ Normativismus, mit dem wir uns in Kap. 2.4 auseinandergesetzt haben. 
8 Vgl. dazu die Sammelbände von Baacke/Schulze 1979, 1985; Fischer, 1982; sowie die Aufsätze von Binneberg, 198.5; 

Brügelmann 1982, Kröll, 1981; bei diesen Erörterungen wurde auf einen älteren, wichtigen Beitrag von Gamm, 1967, 

zurückgegriffen. – Diese Diskussionen wurden dann – mit etwas Verzögerung- auch in der Sozialarbeitsforschung auf-

genommen; vgl. dazu bes. den Sammelband von B. Müller u. a., 1986. 
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4.2: Institutions-Analyse; Kap. 4.3: Subjektentwicklungs-Analyse) und andererseits wird auf metho-

dische Probleme ihrer Erarbeitung (Kap. 4.4: Zusätzliche methodische Hilfestellungen; Kap. 4.5: 

Ausgewählte Verfahrensweisen) speziell eingegangen. Besonders im Themenbereich der Instituti-

ons-Analyse haben wir unsere Überlegungen bis zu spezifischen, ausgewählten Leitfragestellungen 

vorangetrieben. 

4.2 Institutions-Analyse 

Wir hatten besonders im zweiten, aber auch im dritten Baustein deutlich gemacht, daß sozialarbeite-

risches und sozialpädagogisches Handeln immer auch eine Verschränkung und Vermittlung von ob-

jektiven und subjektiven Interessen einschließt, daß deren wechselseitiger Übergang ein wesentliches 

Moment von Entwicklung darstellt, um die es kritisch und konstruktiv ausgerichtetem Handeln stets 

geht. Die jeweiligen Institutionen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik (Frauenhaus, Gemeinwesenzent-

rum, Drogenklinik, Sozialamt, Jugendamt, usw.) stellen unter einem bestimmten Aspekt betrachtet 

eine situations- und einzelfall-überdauernde, damit längerfristige Vermittlung zwischen objektiven 

und subjektiven Interessen dar, sie bilden als Institutionsstrukturen quasi das „Gelenkstück“ zwischen 

den Gesellschaftsstrukturen und den Handlungsstrukturen. Damit stellt sich die erkenntnisleitende 

Frage, inwieweit die konkret vorfindlichen Institutionsverhältnisse pädagogisch gestützte und abge-

sicherte Subjektentwicklungen ermöglichen und wieweit und wodurch sie sie behindern. – Dieser 

Problemstellung wollen wir bezogen auf die sechs Hauptdimensionen der Institutionsstrukturen nach-

gehen, wobei wir ausdrücklich betonen, daß bei aller relativen Eigenständigkeit dieser „Ebenen“ sie 

alle in einem intensiven, jeweils zu analysierenden Wechselverhältnis stehen.9 

4.2.1 Die politische Grundsatz- oder Einzelentscheidung, auf der die Existenz „meiner“ Institution 

beruht 

Die Institutionen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik gehen in dieser oder jener Form auf politische, 

und das heißt vorrangig: staatliche Entscheidungen zurück (wobei es hier in vielen Fällen zu einer 

Verschränkung von bundespolitischen, [182] landespolitischen und kommunalpolitischen Entschei-

dungen kommt; z. B. bei der Sozialhilfe, bei den Förderplänen für die Frauenhäuser, bei der Reform 

der Psychiatrischen Kliniken und ihrer Behindertenarbeit, usw.). Diese Entscheidungen sind (vgl. 

dazu Kap. 2.1) zunächst einmal die – zumeist defensiven – Reaktionen auf einen entsprechenden 

Bedarf an sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Angeboten (im Beispiel: nach Hilfen für geschla-

gene und vergewaltigte Frauen, für geistig behinderte Kinder, usw.). Zugleich sind diese Entschei-

dungen als Ausfluß des allgemeinen sozialstaatlichen Widerspruchs zwischen „Freiheitsverbürgung 

und Freiheitsentzug“ (Habermas) bzw. zwischen „Bildung und Herrschaft“ (Heydorn/Gamm) stets 

von spezifischen Widersprüchen gekennzeichnet; drei sind besonders wichtig herauszuheben: 

– Der Widerspruch zwischen Repression und Unterstützung, und damit der zwischen Kontrolle und 

Bedürfnisentfaltung zeigt sich u. a. darin, daß bestimmte Leistungen (z. B. Behandlung in einer Dro-

genklinik) von einem bestimmten Wohlverhalten (im Beispiel: Akzeptieren des Arbeitskonzeptes, 

der Institutionsregeln, aktive Mitarbeit im pädagogisch-therapeutischen Prozeß, usw.) abhängig ge-

macht werden, obwohl dies keineswegs pädagogisch einsichtig sein muß (wie z. B. das Verbot in die 

Klinik irgendwelche „privaten“ Gegenstände wie Schallplatten, Bücher, Bilder, die an die „eigene 

Drogenzeit“ erinnern könnten, mitzubringen). Von der Einführung solcher o. ä. „Regeln“ zur Kon-

trolle und Repression wird in der politischen Grundsatz- oder Einzelentscheidung die Finanzierung 

abhängig gemacht bzw. es wird – im Rahmen der Dienstaufsicht – auf ihre Durchsetzung und Ein-

haltung „geachtet“. 

– Der Widerspruch zwischen Selektion und Verallgemeinerung äußert sich darin, daß in der Entschei-

dung zwar eine Aufgabe (z. B. Hilfsangebote für alle vergewaltigten Frauen) anerkannt wird, aber 

die Umsetzung dieser Aufgabe (z. B. durch ausreichende Finanzierung von Beratungsangeboten, 

 
9 Dabei orientieren wir uns übergreifend an Klafki (1970a; ergänzend auch ders., 1977); ferner beziehen wir unveröffent-

lichte Materialien und Diskussionen aus der „Theorie-Praxis-Konferenz“ ein (vgl. zur Gründung und Zielsetzung dies er 

Einrichtung den Briefwechsel in: Forum Kritische Psychologie, Bd. 10, Berlin/West 1982, S. 145 ff). 
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Frauenhäusern, Kommunikationszentren u. ä.) nicht gewährleistet wird, so daß es zu bedeutsamen 

Ungleichgewichten bei der sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Versorgung in bestimmten 

Stadtteilen, Städten und Regionen kommt (im Beispiel: daß solche Frauen in ländlichen Regionen 

häufig lange und unzumutbare Anfahrtswege bis zu der nächsten Beratungsstelle oder dem nächsten 

Frauenhaus haben). Der allgemein formulierte und anerkannte Anspruch wird also nur (sehr) begrenzt 

umgesetzt. 

Der Widerspruch zwischen Zersplitterung und Vereinheitlichung zeigt sich einmal besonders darin, 

daß für einen Fall (z. B. eine kinderreiche Familie, die wegen Mietschulden von einer Zwangsräumung 

bedroht ist) ganz verschiedene Institutionen (hier: die Wohnungsbaubehörde das Gemeinwesenzent-

rum das Jugendamt, das Sozialamt, das Ordnungsamt, das Gericht, der eingeschaltete Rechtsanwalt 

sowie die ggf. bereits eingeschalteten politischen Instanzen – Magistratsmitglieder Vertreterinnen des 

Kommunalparlaments, u. ä.) zuständig sind bzw. sich mit ihm befassen, wobei – selbst wenn nur die 

gesetzlich vorgeschriebenen Institutionen eingeschaltet sind – deren Zusammenarbeit – und das ist die 

andere Seite des Widerspruchs – weitgehend Zufall ist bzw. [183] (Konsequenz aus den anderen Wi-

derspruchsverhältnissen) sich ein einheitliches Vorgehen nicht herstellen läßt (hier: Soll das Sozialamt 

die Mietschulden übernehmen oder nicht? Soll die Wohnung durch das Ordnungsamt beschlagnahmt 

und die Mieter wieder in sie eingewiesen werden oder nicht? Ist es „pädagogisch“ sinnvoll oder 

schlichtweg unverantwortlich eine kinderreiche Familie in die Obdachlosenwohnung einzuweisen 

„um ihr die Konsequenz ihres eigenen Verhaltens deutlich zu machen“? usw. usf.) Die immer wieder 

beklagten „Kooperationsschwierigkeiten“, das feststrukturierte Chaos ist eben nicht Zufall, entsteht 

nicht vorrangig auf Grund von mangelndem Interesse und unzureichender Initiative, sondern ist Kon-

sequenz dieses Widerspruchsverhältnisses, das – in dieser oder jener Form – bereits in der politischen 

Grundsatz- oder Einzelentscheidung enthalten ist (im Beispiel: wenn bei der kommunalen Ämterauf-

teilung für die Obdachlosigkeit bereits verschiedene Ämter zuständig gemacht werden). 

Die prinzipielle Entscheidung, auf der die Existenz „meiner“ Institution beruht bzw. von der sie lau-

fend abhängig ist (z. B. durch den jährlichen Finanzierungsmodus) fällt nicht vom Himmel, sondern 

ist – in dieser oder jener Form – Ausdruck politischer Bewegungen und Kräfteverhältnisse, in ihr 

kommt das je spezifische lokale, regionale oder gesamtnationale Verhältnis zwischen den herrschen-

den Kräften und Instanzen (Unternehmerverbände, deren – direkte oder indirekte – Machtträger, herr-

schaftskonform orientierte Parteien und Zusammenschlüsse, usw.) einerseits und den auf Demokra-

tisierung drängenden Bewegungen und Organisationen (an der gesellschaftlichen Autonomie orien-

tierte Gewerkschaften und ihre Gliederungen, an den Interessen der Lohnabhängigen ausgerichtete 

Parteien, neue soziale Bewegungen, usw.) zum Ausdruck. Element und Vermittler dieser politischen 

Bewegungen und Auseinandersetzungen ist die öffentliche bzw. die veröffentlichte Meinung (z. B. 

die regionale oder überregionale Presse sowie Rundfunk- und Fernsehsender, Verlautbarungen der 

Parteien und Bewegungen, eigenständige Öffentlichkeitsarbeit) und die Resultate und Veröffentli-

chungen der wissenschaftlichen Forschung und darauf aufbauende Aktivitäten von Forschungs- und 

Ausbildungsinstitutionen (z. B. einer ProfessorInnengruppe oder eines Fachbereichs, die bzw. der die 

Einrichtung eines Frauenhauses befürwortet und unterstützt). 

Zur eigenen Analyse dieses Komplexes können u. a. folgende Leitfragen beitragen: 

– Auf welcher Grundsatz- oder Einzelentscheidung beruht „meine“ Institution? Wann und durch wen 

wurde sie gefällt, wie lange ist sie gültig? 

– Auf welchen artikulierten, vorhandenen bzw. ggf. erwarteten „Bedarf“ an sozialarbeiterischen/so-

zialpädagogischen Angeboten „reagiert“ diese Entscheidung, welche objektiven und subjektiven In-

teressen gehen in sie ein? 

– In welcher Weise sind die übergreifenden Widerspruchsverhältnisse „Repression-Unterdrückung“, 

„Selektion-Verallgemeinerung“ und „Zersplitterung-Vereinheitlichung“ in diesen Entscheidungen 

enthalten? Oder anders: Handelt [184] es sich bei der Entscheidung um einen Fortschritt oder einen 

Rückschritt bei der Durchsetzung von Demokratisierungs- und Subjektförderungsansprüchen? 
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– Welche konzeptionellen Vorstellungen von Sozialarbeit/Sozialpädagogik (vorwissenschaftlicher, 

wissenschaftlicher, un- oder gar antiwissenschaftlicher Ausprägung) gehen in die Entscheidung ein 

und wie ist dieser Gehalt (besonders aufgrund unserer Überlegungen im zweiten und dritten Baustein) 

einzuschätzen? 

– Welche politischen und sozialen Instanzen und Bewegungen haben die Entscheidung und ihren 

konkreten Inhalt hervorgerufen, möglich gemacht, beeinflußt, versucht zu verhindern; wodurch ha-

ben sie dies getan und inwieweit haben sich die politischen Kräfteverhältnisse durch die Entscheidung 

und seit ihr geändert? 

– Welche Veränderungen im „Bedarf“ bzw. in den politischen Reaktionen auf diesen „Bedarf“ sind 

für die – nähere oder weitere – Zukunft zu erwarten und wie können engagierte SozialarbeiterIn-

nen/SozialpädagogInnen in diese Prozesse eingreifen? 

– Für wie sinnvoll und begründet halte ich selber diese politische Entscheidung, was würde oder will 

ich fordern und warum, und wie setze ich mich für meine eigenen Vorstellungen ein? 

4.2.2 Die relative Eigenständigkeit („Autonomie“) der eigenen Institution 

Es wäre nun irritierend, ja desorientierend, wenn wir unterstellen würden, daß die politische Entschei-

dung, auf der die eigene Institution beruht, der sie ihre Existenz verdankt, als Voraussetzung auch 

unmittelbar die institutionelle Wirklichkeit bestimmen würde. Das Verhältnis der politischen Ent-

scheidung (Kap. 4.2.1) zu den „sozialen und pädagogischen Zielsetzungen der eigenen Institution“ 

(Kap. 4.2.3) ist kein einliniges, einbahnstraßenartiges Ableitungsverhältnis, sondern ein Prozeß 

wechselseitiger Verschränkung, in dem jedes Moment eine gewisse, relative Eigenständigkeit hat. – 

Weil es sich bei der Anleitung der BerufspraktikerInnen, in den Abschlußberichten zum Anerken-

nungsjahr, aber auch in den Diskussionen der beigeordneten Seminare immer wieder zeigte, wie 

schwierig es ist, diesen Vermittlungs- und Verschränkungsprozeß sich vorzustellen und analytisch zu 

fassen, also das Verhältnis von politischen und institutionellen Zielen als einen wechselseitigen Ent-

wicklungsprozeß deutlich zu machen, deshalb meinen wir, daß es hilfreich ist, diesen Vermittlungs-

prozeß zu einer eigenständigen analytischen Dimension zu machen. Bei der Charakterisierung der 

Widersprüchlichkeit dieses Verhältnisses können wir unmittelbar der Bestimmung folgen, die Klafki 

in Bezug auf die Schule formuliert hat, weil sie wie auch die Institutionen der Sozialarbeit/Sozialpä-

dagogik Bestandteil der Sozialfunktion des bürgerlichen Staates sind; Klafki (1989a, S. 23) schreibt: 

„Diese relative Autonomie kann ... zur Blindheit und zur Absonderung der Schule von Entwicklungen 

in Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur führen, zu der so oft [185] beklagten ‚Le-

bensferne‘ der Schule. Sie kann dazu führen, daß die Schule Mechanismen der Selbsterhaltung ent-

wickelt und gerade dadurch sozialkonservative Wirkungen auslöst, daß in ihr überholte Vorstellungs-

muster konserviert werden und daß in den Kindern ein falsches Bewußtsein über die außerschulische 

Realität, über die gesellschaftlichen Verhältnisse erzeugt wird ... Aber in dieser relativen Autonomie 

liegt doch andererseits auch die positive Möglichkeit, in einer gewissen Distanz zu den gegebenen 

wirtschaftlichen und gesellschaftlich-politischen Verhältnissen Aufklärungsprozesse anzuregen, kri-

tisches Bewußtsein zu vermitteln, Perspektiven zur Veränderung und Verbesserung der gegebenen 

Wirklichkeit anzusprechen, Alternativen wenigstens zu denken ... Gewiß, solche Möglichkeiten wer-

den immer wieder gefährdet und eingeschränkt werden: von außen durch bürokratische Kontrollen, 

durch Versuche politischer Mächte, Kritik und Erörterung von Alternativen zum Gegebenen in der 

Schule zu unterbinden, von innen durch mangelnden Mut, mangelndes Engagement, mangelnde 

Phantasie der Lehrer und der Schüler. Aber die prinzipielle Möglichkeit einer relativen Autonomie 

der Schule kann dadurch glücklicherweise nicht gänzlich vernichtet werden.“ Mit anderen Worten: 

Vom Standpunkt der einzelnen Institutionen wie auch der in ihr arbeitenden SozialarbeiterInnen/So-

zialpädagogInnen ist die relative Eigenständigkeit zunächst eine Chance: Sie haben die Möglichkeit, 

die o.g., durch den Sozialstaatskompromiß erzeugten Widerspruchsverhältnisse zwischen „Repres-

sion-Unterstützung“, „Selektion-Verallgemeinerung“ und „Zersplitterung-Vereinheitlichung“ in po-

sitiver Hinsicht zu „verschieben“, d. h. den subjektfördernden und demokratisierenden Momenten 

mehr Gewicht, u. U. sogar ein gewisses Übergewicht zu verschaffen (dies u. U. entgegen der Ge-

wichtung in der politischen Entscheidung). So kann z. B. ein relativ autonomes Drogenprojekt sich 
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bemühen seinen „KlientInnen“ mehr Schutz vor Strafverfolgung zu gewähren als „eigentlich“ vorge-

sehen ist (z. B. durch Nichtweitergabe entsprechender Informationen an die Polizeibehörde bzw. die 

Staatsanwaltschaft). Eine Institution kann auch – entgegen der politischen Festlegung – versuchen 

ihre finanziellen Mittel relativ anders einzusetzen (z. B. ein Gemeinwesenzentrum, das die für not-

wendig erachtete juristische und soziale Beratungstätigkeit einführt, obwohl es dafür nicht finanziert 

wird). Insgesamt geht es also darum, die vorhandenen Entscheidungsspielräume zwischen politischer 

und institutioneller Zielsetzung produktiv auszufüllen und sie möglichst noch zu erweitern (bzw. Ini-

tiativen zu starten, auch die übergreifende politische Entscheidung in positiver Hinsicht zu korrigie-

ren); dafür trägt die Institution und dafür tragen die in ihr wirkenden SozialarbeiterInnen/Sozialpäda-

gogInnen auch die konkrete Verantwortung. 

Nun beinhaltet diese relative „Autonomie“ aber für die engagierte Arbeit auch Gefahren: Sie kann 

von den politischen Entscheidungs- und Kontrollinstanzen als ein bewußt vorgesehenes Disziplinie-

rungsmittel eingesetzt werden: Je unklarer die politische Grundsatz- oder Einzelentscheidung (z. B. 

bezüglich der Finanzierung eines autonomen Frauenhauses) ist, so sehr kann – je nach finanzieller 

Situation, politischer Groß- und Kleinwetterlage, Interessen einzelner [186] kommunaler Ämter, usw. 

– dieser Entscheidungsinhalt „ausgestaltet“, „konkretisiert“, „spezifiziert“, den „praktischen Belan-

gen angepaßt“ werden – u. U. gegen die objektiven und subjektiven Interessen der „Betroffenen“ wie 

der „Profis“. An die Stelle der „relativ autonomen, bedürfnisbezogenen Ausgestaltung“ tritt dann die 

„regressive flexible Anpassung“. Dazu gehört insbesondere das Verfahren, die (zunächst) prokla-

mierten sozialen und pädagogischen Ziele der Entscheidung den finanziellen und administrativen 

Mitteln anzupassen, was in diesem Fall auf eine Untergrabung und Aushöhlung der Ziele hinausläuft, 

deren einfachste Form die völlig unzureichende Finanzierung anerkannter Aufgaben ist (vgl. dazu 

auch insgesamt H.-Osterkamp 1988a, S. 14 ff). 

Als Hilfestellung können bei dieser Dimension u. a. folgende Leitfragen dienen: 

– Worin besteht organisatorisch die relative Eigenständigkeit „meiner“ Institution (z. B. darin, daß 

ihr Träger ein privater Verein oder Verband ist, weil sie einem wissenschaftlichen Modellversuch 

angehört, weil sie selbstverwaltet ist, usw.)? 

– Worin besteht personell die relative Autonomie (z. B. im Verbot der/in der Verhinderung von Äm-

terhäufung etwa in der kommunalen Sozialverwaltung und im Trägerverein eines Gemeinwesenzent-

rums)? 

– Worin besteht pädagogisch-inhaltlich diese relative Autonomie (z. B. hinsichtlich der Arbeitsin-

halte der Arbeitsformen, der Adressat Innengruppen, usw.)? 

– Durch welche sozialen, politischen und administrativen Kräfte und Initiativen wird diese relative 

Autonomie gefördert und durch welche gefährdet, was sind die Hauptangriffspunkte und mit wel-

chem (Miß-)Erfolg werden sie vorgetragen? 

– In welcher Weise wird von der eigenen Institution, ihren MitarbeiterInnen und „BesucherInnen“ 

diese relative Autonomie bedürfnisbezogen und demokratisierend ausgestaltet, verteidigt und ausge-

weitet bzw. umgekehrt: ignoriert, ausgehöhlt, zu internen Machtkämpfen mißbraucht? 

– Wie konstruktiv gehe ich selber mit dieser relativen Autonomie um, wie unterstütze ich ihre pro-

duktive Ausgestaltung und Erweiterung, d. h. wie verantwortlich handele ich selber? 

4.2.3 Die generelle soziale und pädagogische Zielsetzung und Aufgabenbestimmung der eigenen In-

stitution 

Wir haben diese Ebene ja bereits mehrfach angesprochen: Es geht hier – zusammengefaßt – darum 

zu klären, welche spezifischen Ziele (im Sinne von Aufgabenbestimmungen) die eigene Institution 

hat, in welcher Weise die vorgeordneten politischen Entscheidungen und die darin enthaltenen Ziel-

setzungen konkret für die eigene Institution „interpretiert“, „übersetzt“, konkretisiert und spezifiziert 

werden; und dies heißt immer auch: wie werden die Gewichte der ver-[187]schiedenen Wider-

spruchsverhältnisse in diesem „Interpretationsverfahren“ ausgestaltet. 
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Nun stößt die Beantwortung dieser Frage nach den Zielsetzungen der eigenen Institution auf zumin-

dest drei bedeutsame Schwierigkeiten: 

– Zwar gibt es in bestimmten Fällen – etwa aufgrund der Inhalte der politischen Entscheidung und 

der damit verbundenen Finanzierungsbedingungen – institutionelle Selbstdarstellungen, die für die 

politisch, sozial und pädagogisch interessierte Öffentlichkeit bestimmt sind und die klar umrissene 

deklarierte Zielsetzungen enthalten. Die realen, realisierten Ziele weichen davon aber in mehr oder 

weniger bedeutsamer Weise ab (in positiver bzw. negativer Hinsicht). Sofern diese Kluft der Leitung 

und den MitarbeiterInnen der Institution bekannt, ja selbstverständlich ist, handelt es sich hier haupt-

sächlich um eine Differenz zwischen der Außendarstellung und dem Selbstverständnis (so wird z. B. 

für bestimmte Gemeinwesenzentren der Arbeitsbereich „Einzelfallhilfe“ nicht finanziell anerkannt; 

hält die Institution diese aber doch für wichtig, muß sie diese Arbeit unter anderen „Posten“ verbu-

chen, einem anderen, anerkannten Arbeitsbereich eingliedern, z. B. der Gruppenarbeit, wobei jeder! 

jedem klar ist, daß das pädagogisch uneinsichtig bis falsch ist). – In anderen Fällen ist diese Kluft 

zwischen deklarierten und tatsächlichen Zielen der Leitung und den MitarbeiterInnen nicht (hinrei-

chend) bekannt, hat sie sich – z. B. aufgrund des geänderten unmittelbaren Praxisdrucks – „hinter 

ihrem Rücken“ durchgesetzt, ahnen zwar die meisten, daß sie tatsächlich etwas anderes machen als 

sie wollen (oder auch: können), aber sie bringen das nicht „auf den Punkt“, machen es sich und an-

deren nicht klar, verlangen von sich und anderen darüber keine Rechenschaft, sondern nehmen das – 

mit mehr oder weniger großen „Magenschmerzen“ und Unbehagen – hin (so sehen sich z. B. viele 

Jugendzentren und Jugendfreizeitheime durch die Jugendarbeitslosigkeit und angelagerte soziale De-

klassierungs- und Verelendungsprozesse vor die Aufgabe gestellt, soziale, pädagogische, manchmal 

schon fast therapeutische „Feuerwehr“ zu spielen, wodurch u. U. immer mehr die Hauptaktivitäten 

in diesen Bereich sich verlagern und damit Jugendliche mit anderen objektiven und subjektiven Inte-

ressen sich nicht mehr angesprochen fühlen oder vielleicht de facto sogar ausgegrenzt werden). 

– Eine weitere Schwierigkeit bei der Beantwortung dieser Frage liegt darin, daß gerade die Instituti-

onen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik nicht nur ein Ziel oder doch zumindest ein Hauptziel verfolgen 

(sollen), sondern ein ganzes Bündel von häufig noch ungewichteten Zielen zu realisieren haben und 

daß es aufgrund dessen dann recht schwierig ist, die zentrale Aufgabenstellung auszumachen (so 

wenn z. B. ein Gemeinwesenzentrum Rechtsberatung, Sozialberatung, Frauenarbeit, Männerarbeit, 

AusländerInnenarbeit, Kinderarbeit, Jugendarbeit und Altenarbeit macht). – In manchen Fällen wird 

diese Zielunklarheit zur Tugend der Zieloffenheit umfunktioniert oder uminterpretiert, die (wie wir 

bei in Kap. 4.2.2 gesehen haben) zweischneidig ist: Sie kann Grundlage zur Verbesserung des sozi-

alarbeiterischen/sozialpädagogischen Angebots [188] sein; das wird sie aber nur sein, wenn die fest-

gestellte Zielunklarheit als produktiv zu überwindendes Übergangsstadium angesehen wird, an des-

sen relativem Ende eine neue, den objektiven und subjektiven Interessen der „Betroffenen“ angemes-

senere Ziel- und Aufgabenbestimmung steht. Sie kann aber andererseits ein Mittel zur Disziplinie-

rung der gesamten Institution oder einzelner Arbeitsbereiche bzw. MitarbeiterInnen sein (wenn z. B. 

die Frauenarbeit aus dem Gemeinwesenzentrum im Namen seiner „originären“ Aufgaben ausge-

grenzt und damit die Praktizierung eines feministischen Konzeptes unterdrückt wird). 

– Auch wenn nach einem – ggf. recht mühseligen – Erkenntnisprozeß deutlich(er) ist, welche Ziele 

und Aufgaben die eigene Institution verfolgt und umsetzt, bleibt noch die bedeutsame Frage, wie 

begründet diese Zielsetzung eigentlich ist, welche objektiven und subjektiven Interessen hier aufge-

nommen bzw. übergangen werden, welche Entwicklungsperspektiven diese Ziele für die Kinder, Ju-

gendlichen, lernenden und Unterstützung suchenden Erwachsenen sie bieten, usw.; d. h. es stellen 

sich dann alle die Fragen, die wir in den bisherigen Bausteinen ausführlicher thematisiert haben. Ihre 

Beantwortung ist nun nicht nur ein Moment der eigenen sozialen und pädagogischen Standortfindung, 

damit auch der sozialen und pädagogischen Verantwortbarkeit des eigenen wie des institutionellen 

Handelns, sondern hat zugleich eine ausdrücklich politische Dimension, weil jetzt auch die politi-

schen Voraussetzungen der institutionellen Arbeit auf ihre soziale und pädagogische Begründetheit 

und Verantwortbarkeit hin kritisch zu befragen und ggf. im Sinne von mehr Vernünftigkeit, Demo-

kratie und Subjektentwicklung konstruktiv umzugestalten ist. 
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Aus diesen Überlegungen ergeben sich u. a. folgende Leitfragen: 

– Welches sind die deklarierten Ziele der eigenen Institution, in welchem Verhältnis stehen sie zu 

der politischen Grundsatz- oder Einzelentscheidung? 

– In welcher Form sind diese Ziele festgehalten (z. B. in dem gesetzlichen Institutionsauftrag, in einer 

kommunalpolitischen Vereinbarung, in der offiziellen Darstellung der Institution gegenüber den 

„Geldgebern“)? 

– Wie genau ist dieses Ziel, sind diese Ziele fixiert, wie verhalten sich Haupt- und Nebenaufgaben 

zueinander und inwieweit gibt es dafür verbindliche Festlegungen? 

– Welche Haupt- und Nebenziele verfolgt die Institution tatsächlich, wie groß ist die Kluft zwischen 

den vorgegebenen bzw. den deklarierten Zielen, wodurch wurde diese Kluft hervorgerufen, welche 

objektiven und subjektiven Interessen gehen in sie ein? 

– Wie begründet und damit verantwortbar sind diese Ziele „an sich“ und für mich, inwieweit und 

wodurch versuche ich sie in Richtung auf mehr Vernunft, Demokratie und Subjektivität zu verändern, 

welche Erfahrungen habe ich dabei gemacht und wie bewerte ich diese? [189] 

4.2.4 Die innerorganisatorischen Arbeitsteilungen, Professionalitäten und Mitbestimmungsmög-

lichkeiten 

Um die übergreifenden sozialen und pädagogischen Ziele der Institution zu verwirklichen bedarf es 

innerinstitutionell einer Koordination zwischen den verschiedenen Personengruppen und Personen, 

damit auch eines geregelten Systems von Aufgaben, Pflichten und Verantwortungen einerseits sowie 

von Befugnissen und Rechten andererseits. Unter unseren gesellschaftlichen Bedingungen gehen in 

diese Kooperations- und Koordinationsprozesse immer auch herrschaftsverursachte und -vermit-

telnde Abhängigkeitsverhältnisse ein, damit ein Geflecht von innerorganisatorischen Über-, Unter- 

und Nebenordnungen. In diesem Zusammenhang sind für uns drei Aspekte von Bedeutung: 

– Um die Haupt- und Nebenziele der Institution umsetzen zu können, muß die Gesamtarbeitsfähig-

keit, also die kooperative Arbeitskompetenz, diesen im Grundsatz entsprechen. Es müssen also auch 

die entsprechenden Personen in der notwendigen Anzahl am notwendigen „Platz“ vorhanden sein (so 

muß z. B. der Heimleiter in der Lage sein und die Zeit haben die pädagogische Arbeit „seiner“ Insti-

tution zu konzipieren, zu planen und entsprechende Diskussionen und Entscheidungen mit zu initiie-

ren, und darf nicht durch die notwendigen Verwaltungsarbeiten völlig „zugedeckt“ werden). In ihrer 

einfachen Form werden diese Zusammenhänge zwischen Institutionszielen und unmittelbaren Ar-

beitsplatzanforderungen durch die Stellenpläne und damit durch die Arbeitsplatz„beschreibungen“ 

rudert (wobei auch hier zwischen deklarierten und tatsächlichen Zusammenhängen unterschieden und 

damit der Grad der Übereinstimmung jeweils konkret geklärt werden muß). 

– Diese Stellenpläne enthalten ferner sowohl die Besoldungseinstufung wie auch die Befugnisse der 

StelleninhaberInnen. Schon die Tatsache, daß es verschiedene Besoldungsstufen und Befugnisreich-

weiten gibt, verweist darauf, daß die kooperativen Strukturen einer Institution nicht nur nach Kriterien 

optimaler Arbeitsfähigkeit, sondern auch – und manchmal sogar vorrangig – in Hinblick auf die Er-

haltung bzw. den Ausbau von Machtbefugnissen organisiert werden. Die daraus resultierenden Kon-

flikte und Widersprüche zwischen pädagogischen Nützlichkeitsfragen und rein herrschaftsbezogenen 

Machtfragen können einerseits institutionsöffentlich (z. B. in MitarbeiterInnenbesprechungen, den 

Personalvertretungssitzungen, den Institutionsversammlungen) oder aber informell (in persönlichen 

Kontakten, durch politische Beziehungen „neben“ den institutionellen Gremien, usw.) bzw. in eigen-

ständigen Zusammenkünften (z. B. der Gewerkschaftsmitglieder, der politischen Betriebsgruppen, 

von Mitgliedern einer Bürgerinitiative) ausgetragen bzw. organisiert werden. Dieser Aspekt läßt sich 

zusammenfassen als Frage nach den realen innerinstitutionellen Mitbestimmungsmöglichkeiten.10 

[190] 

 
10 Wir klammern hier das Verhältnis von Institutionsstrukturen und interpersonalen Beziehungen der Mitarbeiterinnen 

weitgehend aus, da dies in Kap. 5 ausführlicher dargestellt wird. 
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– Die Frage nach den Mitbestimmungsmöglichkeiten stellt sich auch (und in gewissem Sinne sogar 

vorrangig) für die „BesucherInnen“ und „Betroffenen“, denn für sie ist die Institution ja „eigentlich“ 

da, wenn sie ihren sozialen und pädagogischen Auftrag in einer demokratischen Perspektive wirklich 

ernst nimmt (das haben wir besonders im zweiten Baustein bereits ausführlich erklärt, deshalb belas-

sen wir es bei diesem Hinweis). 

Um in dieses komplexe Geflecht von innerinstitutionellen objektiven und subjektiven Interessenstruk-

turen einen gewissen Einblick zu erhalten, können u. a. folgende Leitfragen nützlich sein: 

– Welche professionellen Anforderungen stellt bzw. erfüllt die Institution (insgesamt, in bestimmten 

Arbeitsbereichen, bei einzelnen Arbeitsplätzen) und in welcher Form und mit welcher Verbindlich-

keit sind diese Anforderungen fixiert und welche Interessen gehen in sie ein? 

– Welche Besoldungsstufen existieren in der Institution, in welchem Maße werden sie eingehalten, 

wie stehen sie zu den formellen bzw. den realen Qualifikationen der StelleninhaberInnen und welche 

Abhängigkeitsverhältnisse gehen in sie ein? 

– Welche Machthierarchien bestehen in „meiner“ Institution, in welcher Weise sind diese juristisch 

bzw. durch Arbeitsanweisungen und Stellenbeschreibungen festgelegt, wie verhalten sie sich zum 

Institutionsauftrag (Kap. 4.2.3) und zur politischen Entscheidung (Kap. 4.2.1) und welchen Stellen-

wert haben sie für Demokratisierungsbestrebungen? 

– Wie sehen konkrete Entscheidungsprozeduren aus, welche Positionen innerhalb der Hierarchien 

und Personengruppen nehmen darauf wie Einfluß, welchen Stellenwert haben – sofern vorhanden – 

offizielle Mitbestimmungsorgane (Gewerkschaft, Personal- und Betriebsräte, usw.), und welchen in-

formelle Gruppenbildungen (nach persönlichen Bekanntschaften, gemeinsamen politischen Überzeu-

gungen bzw. nach Organisationszugehörigkeiten usw.)? 

– Wer sind die wichtigsten personellen und Gruppenträger von Demokratisierungsbemühungen? 

– Wie verorte ich selber mich – objektiv und subjektiv – in den Qualifikationsstrukturen, in den 

Hierarchien und wie stehe ich konkret zu den Mitbestimmungs- und Demokratisierungsbemühun-

gen? 

4.2.5 Die Zugangsberechtigungen und Sanktionsgewalten 

Bei dieser Dimension geht es darum zu klären, welche Personengruppen eine Institution mit welcher 

Berechtigung „besuchen“ dürfen, somit welche Ansprüche auf Hilfe und Unterstützung sie in welcher 

Form geltend machen können und inwiefern sie davon ausgeschlossen werden können. Oder umge-

kehrt: Inwieweit eine Institution berechtigt, ggf. sogar verpflichtet ist in die Lebenswelt von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen „einzugreifen“. – Da die konkrete und spezifische Ausformung zwi-

schen dem positiven Moment „Zugangsberechtigung“ [191] und dem negativen Moment „Sanktions-

gewalten“ als Teil des übergreifenden Widerspruchs von „Hilfe und Kontrolle“ sehr vielschichtig und 

vielfältig ist, wollen wir als zusätzliche analytische „Brücke“ unter diesem Aspekt zwischen vier ver-

schiedenen Institutionsformen unterscheiden: 

– Zunächst einmal gibt es einen ganzen Komplex von Institutionen (z. B. Gemeinweseninstitutionen, 

Jugendzentren), die im strengen Sinne gar keine Zugangsberechtigungen eingeführt haben, weil dies 

entweder hinderlich wäre (nämlich Interessierte vom Besuch der Institution abhalten würde) oder 

weil es überflüssig ist (so ist z. B. klar, daß Neigungsgruppen in einem Jugendzentrum für diejenigen 

gedacht sind, die sich damit – etwa Filmemachen – beschäftigen wollen, also nicht mit Töpfern, Dra-

chenbauen o. ä.). – Diese Selbstregulation der Zugangsberechtigung wird allerdings in dem Moment 

verkompliziert, wo bestimmte BesucherInnen mit ihren Ansprüchen und Ansichten in einen grundle-

genden Konflikt mit dem Institutionsauftrag geraten. Das geschieht z. B. dann, wenn arbeitslose Ju-

gendliche von einem Jugendfreizeitheim erwarten, daß es ihnen bei der Vermittlung einer Lehrstelle 

bzw. eines Arbeitsplatzes hilft, daß es bestimmte Ausbildungsteile selber anbietet, usw. Niemand 

wird diesen Jugendlichen den Zutritt verweigern, dennoch wird es u. U. notwendig sein, bestimmte 

Hilfs- und Unterstützungserwartungen zurückzuweisen. 
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– Beim nächsten Komplex von Institutionen (z. B. therapeutisch betreuten Wohngemeinschaften, 

Drogenkliniken usw.) muß die Zugangsberechtigung „erworben“ und anerkannt werden (nicht zuletzt 

deshalb, weil diese „Hilfe“ bezahlt werden muß und dies nicht „aus eigener Tasche“ geschehen kann); 

d. h. der Anspruch auf Unterstützung = Eintritt in die Institution muß in dieser oder jener Form gel-

tend gemacht und bestätigt werden (z. B. durch Antrag beim Sozialamt, beim Jugendamt, bei der 

Krankenkasse). Die Institutionen haben nun jeweils ihre Regeln, bei deren Nichtbefolgung Sankti-

onsandrohungen und -vollzug erfolgen (z. B. kein Alkoholkonsum in der Drogenklinik, und wenn er 

doch vorkommt sofort oder nach der zweiten Ermahnung Ausschluß von diesem Hilfsangebot, wobei 

die „Betroffenen“ in bestimmten Fällen dann – z. B. von der Krankenkasse – regreßpflichtig gemacht 

werden können). 

– Der dritte Komplex von Institutionen gehört der sogenannten Leistungsverwaltung (z. B. das Sozi-

alamt) an (vgl. Grauhan/Leibfried, 1982, S. 206 f) und an sie können – zumeist gesetzlich fixierte – 

Ansprüche gestellt werden. Diese bestehen in Geld-, Dienst- oder Sachleistungen, sie müssen von 

den Anspruchsberechtigten beantragt werden und die Entscheidung über den Antrag orientiert sich 

am Einzelfall (im Beispiel: es wird geklärt, ob der Antragsteller Anspruch auf Leistungen nach dem 

BSHG hat). Um die staatlichen Sozialausgaben möglichst gering zu halten, werden Leistungsansprü-

che nicht nur ggf. eingeschränkt, sondern wird auch versucht die Kluft zwischen Anspruchsberechti-

gung und tatsächlicher Leistungsgewährung möglichst groß zu halten (vgl. ebd., S. 209), indem eine 

Reihe administrativer Filter mit offenem oder verdecktem Sanktionspotential eingeschaltet werden (im 

Beispiel: diskriminie-[192]rende Behandlung alleinerziehender Mütter durch die zuständige Bearbeite-

rin auf dem Sozialamt, Ablehnungsbescheid trotz eindeutig gegenteiliger Rechtslage und -sprechung, 

Verzögerung der Antragsbearbeitung, usw.) 

– Die vierte Gruppe von Institutionen kann unter dem Begriff Eingriffsverwaltung (z. B. das Jugend-

amt) zusammengefaßt werden (vgl. auch dazu Grauhan/Leibfried 1982, S. 205 f) und ist vorrangig 

orientiert an dem sanktionsandrohenden bzw. -begleitenden Eingriff in die Lebenswelt der Kinder, 

Jugendlichen und Erwachsenen, sofern in dieser (bedeutsame) „Unregelmäßigkeiten“ festgestellt 

bzw. dem Amt oder einer ähnlichen Institution bekannt werden (im Beispiel: sexueller Mißbrauch 

des Mädchens durch den Vater). Sofern tatsächlich eingegriffen wird (z. B. das Mädchen aus der 

Familie „herausgenommen“ wird), trägt die Eingriffsverwaltung dann auch die Verantwortung dafür, 

daß ein Ersatz für die Familienerziehung bereitgestellt wird (daß – im Beispiel – das Mädchen zu 

Verwandten, zu einer Pflegefamilie, in ein Heim kommt). D. h. sie muß dann selber die sozialen und 

pädagogischen Dienstleistungen bereitstellen bzw. deren Bereitstellung sichern. Insofern erzeugen 

bestimmte Sanktionen zugleich Ansprüche. 

Für diesen Komplex lassen sich u. a. folgende Leitfragen formulieren: 

– Welchem „Typus“ von Institution gehört die eigene Arbeitsstelle (vorrangig) an? 

– Welche Hilfs- und Unterstützungsansprüche haben die BesucherInnen „meiner“ Institution, wie 

erwerben sie diese Ansprüche und wie machen sie sie geltend und welche Bedeutung hat das für ihre 

Lebensweise? 

– Welche soziale und pädagogische „Problemsicht“ liegt der konzeptionellen bzw. der tatsächlichen 

Handhabung der Zugangsberechtigungen und Sanktionsgewalten zugrunde (z. B. Verstehenskon-

zepte Defizitansätze, engagierter Normativismus usw.; vgl. Kap. 2)? 

– In welcher Form sind die Zugangsberechtigungen bzw. die Sanktionsgewalten geregelt (durch all-

gemeine Gesetze, durch Entscheidungen der Amts- bzw. Institutionsleitung, durch die einzelnen Mit-

arbeiterinnen)? Und wie verhalten sich deklarierte und faktische Regelungen zueinander? Wem „nüt-

zen“ diese Regelungen? 

– In welchem Verhältnis stehen diese Regelungen zu den politischen Entscheidungen (Kap. 4.2.1) 

und den institutionellen Zielen (Kap. 4.2.3)? 

– Welche Möglichkeiten haben die „Betroffenen“ sich gegen die Verweigerung des Zutritts bzw. 

gegen die Ausübung der Sanktionen zu wehren (z. B. Einlegen von Widerspruch, Gerichtsverfahren 
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Dienstaufsichtsbeschwerden, formelle und informelle Gespräche, Einschaltung anderer Institutionen, 

Veröffentlichung des Falles, politischer „Druck“)? 

– Welche Personen(gruppen) – Professionelle wie „Betroffene“ – bemühen sich mit welchem Erfolg 

um die Ausweitung der Zugangsmöglichkeiten und die konstruktive, unterstützungsbezogene Hand-

habung der Sanktionsgewalten und in welchem Verhältnis steht dies zu den generellen Demokrati-

sierungsbemühungen? [193] 

– Wie verhalte ich selber mich zu Inhalt und Form der Zugangsgewährung und Sanktionsausübung, 

wie begründe ich das vor mir und anderen, was will ich verändern und was unternehme ich – gemein-

sam mit anderen – diesbezüglich? 

4.2.6 Die institutionelle Handhabung der Arbeitsanalysen und Erfolgskontrollen 

Aus der politischen Entscheidung (Kap. 4.2.1), aus der institutionellen Zielsetzung (Kap. 4.2.3), der 

kooperativen Arbeitskompetenz (Kap. 4.2.4) sowie den Zugangsberechtigungen und Sanktionsge-

walten (Kap. 4.2.5) ergibt sich nun insgesamt, daß die Institutionen sich selbst gegenüber sowie ge-

genüber den „Geldgebern“ und den Kontrollbehörden, ggf. auch gegenüber der Öffentlichkeit „Re-

chenschaft“ ablegen müssen, „was sie eigentlich machen“, ob sie „erfolgreich“ sind, ob die verschie-

denen Ebenen (im Sinne realer Arbeitsstrukturen!) einigermaßen bis relativ optimal aufeinander ab-

gestimmt sind, usw. Jede Institution muß also in dieser oder jener Form Arbeitsanalysen und Erfolgs-

kontrollen ein- und durchführen. Selbstredend gehen in diese Analysen alle in den vorgenannten Un-

terpunkten umrissenen Probleme und Widersprüche ein; ihre Konsequenz bzw. ihren Ausdruck fin-

den sie u. a. in folgenden Schwierigkeiten: 

– Wir hatten in Kap. 2.1 grundsätzlich deutlich gemacht, daß die Bestimmungen und Zielsetzungen 

der Sozialarbeit/Sozialpädagogik ihrem Wesen nach widersprüchlich sind; insofern kann von einer 

harmonischen Gestaltung der Arbeit keine Rede sein. Mehr noch: Die herrschaftsverursachten Wi-

dersprüchlichkeiten beinhalten immer auch eine gewisse Paralysierung der Arbeit, ein „Reiben“ der 

Widersprüche und ihrer Wirkungsebenen „aneinander“, erzeugen – wie schon erwähnt – eine Art von 

„feststrukturiertem Chaos“. Dies erschwert bis verunmöglicht jede konsequente, verobjektivierende 

Arbeitsanalyse und Erfolgskontrolle. 

– Eine mögliche defensive Reaktion auf diese Situation ist die Konzentration auf bürokratisch-admi-

nistrative Arbeitsanalysen sowie Erfolgskriterien und -kontrollen. Das Hauptaugenmerk richtet sich 

dann auf Registrierprozesse (z. B. die Anzahl der BesucherInnen einer Institution, der TeilnehmerIn-

nen an bestimmten Freizeitaktivitäten, ihre alters-, geschlechts- und nationalitätenspezifische, u. U. 

auch schichten- und klassenspezifische Zusammensetzung, die Häufigkeit von Besuchen, Verände-

rungen in Bezug auf den vorangegangenen bzw. während des laufenden Berichtszeitraumes, usw.); 

auf die Darlegung von 

Organisationsmaßnahmen (z. B. die Dokumentation der Arbeitspläne, Erstellen von sachlichen und 

personellen Bedarfsplänen, von Finanzplanungen); und auf Kontrollprozesse (z. B. die Abrechnung 

von Ausgaben, An- und Abwesenheit von Institutionsmitgliedern, u. ä.). – Auf alles dies kann und 

soll auch eine kritische Institutionsanalyse nicht verzichten, aber sie muß diese administrativen Kon-

trollen übergreifenden sozialen und pädagogischen Kriterien unterordnen, sie muß danach fragen, 

was alle diese Dokumente und Daten in Be-[194]zug auf die „eigentliche“ Aufgabe der Institution 

besagen – und was sie nicht besagen. 

– Eine andere, ebenfalls defensive Reaktion auf die analytischen Schwierigkeiten besteht in einer 

mehr oder weniger weitreichenden Kluft zwischen offizieller Darstellung und innerinstitutionellem 

Selbstverständnis, wobei die offizielle Darstellung an den Abnehmer dieser Darstellung orientiert ist 

(„Geldgeber“, Kontroll- und Aufsichtsbehörden, Parteien, Verbände, soziale Bewegungen, usw.), 

und das interne Selbstverständnis eher unsystematisch und diffus bleibt. – Allerdings kann diese Re-

aktionsform auch eine offensive Komponente erhalten, wenn diese Kluft nämlich dazu verwendet 

wird, eine gute, sinnvolle, pädagogisch und sozial ausgewiesene Arbeit zu verteidigen, und dies in 

einer Situation, wo eine offizielle Anerkennung politisch (noch) nicht durchsetzbar ist (sie ist aber 
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nur dann tatsächlich offensiv, wo dieses Ziel der Anerkennung nicht aufgegeben wird, sondern kon-

krete Zwischenschritte dazu formuliert und realisiert werden). 

– Aber selbst dann, wenn eine realistische, „schonungslose“ Analyse möglich ist, wenn diese nicht 

vorrangig zur inter- und innerinstitutionellen Machtauseinandersetzung mißbraucht wird, wenn sie 

von den übergeordneten Stellen und Instanzen tatsächlich gewollt oder aber zumindest geduldet wird, 

selbst dann bildet dieses „Chaos“ eine relevante Erkenntnisschwierigkeit, weil diese ja auch Hand-

lungsschwierigkeit ist. Ausgangspunkt des eigenen kritischen wie konstruktiven Erkenntnisprozesses 

bilden einerseits die eigenen pädagogischen und sozialen Zielsetzungen (vgl. dazu bes. unseren zwei-

ten und dritten Baustein) – die mit denen der Institution mehr oder weniger übereinstimmen –, und 

andererseits die bisher praktizierten und vorhandenen Verfahren der pädagogisch akzentuierten Ana-

lyse (z. B. durch Aktenführung, Filmaufzeichnungen, protokollierte Teamsitzungen, Fallanalysen, 

ausgewertete Supersvision, usw.). Diese vorhandenen Verfahren und empirischen Materialien gilt es 

dann auf ihre Aussagefähigkeit hin auszuwerten und ggf. neue, begründetere, praktisch folgenrei-

chere Verfahren einzuführen und entsprechende Materialien zu produzieren (dieser ganze vierte Bau-

stein ist ja ein konkreter Vorschlag für solche Analysen). 

Die Leitfragen zu diesem Abschnitt sind u. a.: 

– Welche Verfahren der Arbeitsanalyse und Erfolgskontrolle werden in „meiner“ Institution verwen-

det? Werden von verschiedenen Teilen, Personengruppen und Einzelpersonen verschiedene Verfah-

ren verwendet? 

– Sind die vorhandenen Verfahren vorrangig administrativ oder vorrangig pädagogisch ausgerich-

tet? 

– Gibt es bedeutsame Unterschiede zwischen offizieller und interner Arbeitsanalyse und Erfolgskon-

trolle? Wenn ja, wie sind diese zu erklären, haben sie eher einen defensiven oder eher einen offensi-

ven Charakter? 

– Welche Bedeutung haben inter- und innerinstitutionelle Machtgefälle auf die konkreten Verfahren 

bzw. die Resultate? [195] 

– Wie müßte eine auf Demokratisierung und Subjektförderung ausgerichtete Arbeitsanalyse und Er-

folgskontrolle konzipiert werden bzw. sein, welche Widerstände gegen ihren Einsatz gäbe oder gibt 

es und inwieweit und wodurch kann bzw. könnte dieser zurückgedrängt werden? 

– Wie versuche ich mir selbst und anderen Rechenschaft über meine Arbeit zu geben, wie genau weiß 

ich was ich tue, und für wie begründet halte ich mein Handeln und wie und mit wem versuche ich es 

zu verbessern? 

4.3 Subjektentwicklungs-Analyse11 

Um den theoretischen Stellenwert und die besonderen methodischen Schwierigkeiten der nachfol-

genden Überlegungen deutlich zu machen, sollen einige Bemerkungen vorangestellt werden: 

– Wir hatten im ganzen zweiten Baustein (besonders in Kap. 2.1) deutlich gemacht, daß pädagogische 

Ziele in der Sozialarbeit auf die Unterstützung und Absicherung von Entwicklungsprozessen ausge-

richtet sind, auf eine verbesserte, befriedigendere „Abstimmung“ zwischen den objektiven und sub-

jektiven Interessen. 

– Wir hatten ferner (bes. in Kap. 2.2 und Kap. 3.2) dargestellt, daß individuelle Subjektentwicklung 

sich im Spannungsfeld von psychischer Konfliktabwehr und -verarbeitung vollzieht, daß die sozial 

und pädagogisch abgesicherte und unterstützte Verarbeitung ein wesentliches „innerpsychisches“ 

Moment bei der besseren Abstimmung zwischen den objektiven und subjektiven Interessen darstellt, 

weil hier die subjektiven Interessen durch Veränderung der objektiven Bedingungen sich Raum und 

Geltung verschaffen. 

 
11 Vgl. zu den nachfolgenden Überlegungen generell Braun (1985), Markard (1988) und SUFKI (1984,1985) 
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– In Kap. 2.3/2.4 und Kap. 3.3 hatten wir dann gegen den autoritären bzw. engagierten Normativismus 

in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik argumentiert, weil dieser (wie immer seine subjektiven Absich-

ten aussehen mögen) die konkret vorfindlichen Subjekte nach pädagogisch-psychologischen bzw. 

nach politischen Defizitkriterien behandelt und den Subjekten Entwicklungen oder zumindest Ent-

wicklungsnotwendigkeiten vorschreiben will, ohne die subjektiven Interessen systematisch zu reflek-

tieren und zu berücksichtigen (häufig werden dabei sogar die konkreten objektiven Interessenstruk-

turen vernachlässigt oder übergangen). Demgegenüber hatten wir darauf hingewiesen, daß Subjekt-

förderung nur durch Verbesserung der Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betroffenen in ihrem All-

tag, also durch die Demokratisierung der Lebensbedingungen wie auch der Institutionen der Sozial-

arbeit/Sozialpädagogik gelingen kann. 

[196] Daraus ergeben sich nun einige Schlußfolgerungen für unsere Subjektentwicklungs-Analyse: 

– „Gegenstand“ solcher Analysen sind nicht nur individuelle Subjekte, sondern auch Gruppen, also 

kollektive Subjekte (z. B. eine Frauengruppe, eine Männergruppe, usw.), deren „Agieren“ selbstre-

dend nur vor dem Hintergrund der objektiven Lebensbedingungen verständlich ist. 

– Es kann sehr gut sein, daß diese Subjekte während eines bestimmten Zeitraumes (z. B. während des 

Anerkennungsjahres) zwar recht aktiv sind, auch eine „Menge bewegen“ (z. B. die Finanzierung der 

Frauengruppe durch die kommunalen Behörden erreichen), daß sie sich aber dennoch nicht im enge-

ren Sinne weiterentwickeln daß sie „nur“ das machen, was sie bereits können (und dieses Fähigkeits-

niveau kann ggf. recht hoch sein), sich ihnen aber keine neuen Fragen stellen. In einem solchen Fall 

stellen sich die „Betroffenen“ keine relevanten Entwicklungsaufgaben, und es wäre im Sinne unseres 

„Non-Problem-Ansatzes“ auch völlig falsch, den Betroffenen jetzt Probleme „einreden“ zu wollen 

(etwa – um einen anderen Beispielbereich zu wählen – einer alleinerziehenden Mutter mit fünf Kin-

dern und sechs Enkelkindern, die seit 20 Jahren von der Sozialhilfe lebt, einreden zu wollen, daß auch 

schlechtbezahlteste Arbeit – als Putzfrau, als Lagerarbeiterin, u. ä. – besser sei als „diese Art Leben“, 

das sie führt, weil dies schon hinsichtlich der objektiven Interessenlage in bestimmten Fällen nicht 

stimmt – die untersten Lohngruppen sozial u. U. ungünstiger dastehen als die Sozialhilfeempfänge-

rInnen –‚ und weil es die subjektiven Interessen völlig übergeht). Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist 

also auch dann notwendig und sinnvoll, wenn sie in bestimmten Zeiträumen zu keinen relevanten 

Veränderungen in den Lebensbedingungen und den Lebensstrategien der „Betroffenen“ beiträgt, son-

dern bezüglich der Reproduktionsmöglichkeiten „nur“ einen Ergänzungscharakter hat. 

– Wirklich subjektbezogene (subjektfreundliche) Sozialarbeit/Sozialpädagogik erarbeitet und erhält 

sich aber in besonderem Maße das „Gespür“ für subjektive Entwicklungsinteressen die „von außen“ 

betrachtet manchmal geringfügig erscheinen, deren Realisierung aber für die „Betroffenen“ von grö-

ßerer oder großer Bedeutung sind, nicht zuletzt weil sie u. U. den Anstoß geben, den Auslöser bilden 

für bemerkenswerte Weiterentwicklungen. Entsprechend unseren Überlegungen in Kap. 2.4 können 

wir bei solchen Entwicklungen zwischen relativen und fundamentalen Lernprozessen unterscheiden, 

ob es sich also um die ausgestaltende Weiterentwicklung der vorhandenen Fähigkeiten, des bereits 

erreichten Handlungsniveaus handelt, oder um die qualitative Überschreitung des aktuell vorhande-

nen Erfahrungshorizontes, der gegenwärtigen Problemsicht, der vorfindlichen Fähigkeiten, Fertig-

keiten und Bereitschaften. – Es muß somit in der jeweiligen Fallanalyse geklärt werden, welche Art 

von Entwicklungsprozeß vorliegt bzw. wie u. U. relative Lernprozesse in fundamentale übergehen. 

– Eine besondere Schwierigkeit für die Subjektentwicklungs-Analyse besteht darin, daß in bestimm-

ten Fällen relative wie fundamentale Entwicklungs-[197]schritte unabhängig und „außerhalb“ der 

sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Prozesse stattfinden, also vom professionellen Handeln 

wenig bis gar nicht unterstützt und abgesichert. In solchen Fällen können die SozialarbeiterInnen/So-

zialpädagogInnen über diese Entwicklungen, obwohl sie sie in besonderem Maße begrüßen (müßten), 

nichts Relevantes sagen. 

Nach diesen Vorüberlegungen wollen wir nun unser Konzept vorstellen, wie einige der „Kettenglie-

der“ innerhalb eines relativen bzw. fundamentalen Entwicklungsprozesses genauer theoretisch-me-

thodisch erfaßt und praktisch-pädagogisch gehandhabt werden können. Dabei betonen wir an dieser 
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Stelle ausdrücklich, daß die Unterscheidung dieser „Kettenglieder“ in dem Sinne rein analytisch ist, 

daß die argumentativ-logische Reihenfolge keine chronologisch-praktische Abfolge darstellt, daß 

also logisch unterschiedliche Momente in der Praxis durchaus gleichzeitig auftreten können und dies 

auch tun.12 

4.3.1 Eine subjektiv bedeutsame, relative oder fundamentale Lern- und Entwicklungsaufgabe wird 

gestellt 

Der Ausgangspunkt (der Ausgangswiderspruch) einer subjektiven Entwicklung besteht zunächst da-

rin, daß eine Aufgabe erkannt und anerkannt wird, deren Verwirklichung einerseits im Grundsatz 

gewollt wird, wozu aber andererseits momentan (noch) die erforderlichen Mittel, Fähigkeiten usw. 

fehlen. 

B I: Eine alleinerziehende Mutter erhält vom Sozialamt den Bescheid, daß der Zuschuß für den Tor-

nister ihres vor der Einschulung stehenden Jungen abgelehnt wurde; das empört sie, aber sie weiß 

nicht – hinreichend – was sie dagegen unternehmen kann. 

B II: Eine Frau mittleren Alters verläßt nach jahrelangen Auseinandersetzungen ihren Mann; sie will 

so nicht weiterleben, aber sie weiß nicht – hinreichend – wie sie in Zukunft leben kann und will. 

In dieser Situation werden Institutionen und Personen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik eingeschal-

tet, mit der „Bitte“ zu helfen, weiterzuhelfen. 

B I: Die Mutter kommt zur Sozial- und Rechtsberatung „ihres“ Gemeinwesenzentrums. – B II: Die 

Frau sucht ein Frauenhaus auf. 

In einem ersten Gespräch stellen die „Betroffenen“ ihr „Problem“, ihre Ansichten und Fragen dar. 

Dieses erste Gespräch ist dann – vorerst – auch das letzte, wenn das Ergebnis darin besteht, daß auf 

die Realisierung der Aufgabe „verzichtet“ wird. [198] 

B I: Wenn hier die Rechtslage eindeutig gegen die Absicht der Mutter ist; oder sie sich durch einige 

Informationen – andere Paragraphen, Gerichtsurteile, o. a. – allein weiterhelfen kann. 

B II: Wenn die Frau jetzt erfährt, was da „alles auf sie zukommt“ und sie „das nicht gewollt hat“ bzw. 

sich nicht zutraut „das durchzustehen“. 

Sofern das Gesprächsergebnis im Grundsatz „positiv“ ist, in ihm also die Entwicklungsaufgabe bestä-

tigt wird, tritt ein neuer (schon angedeuteter) Widerspruch zutage: Es ist nie völlig eindeutig, ob die 

„Betroffenen“ eine Lernaufgabe annehmen oder nicht, die jeweilige Lernbereitschaft enthält stets ent-

weder ein „eher ja“ oder ein „eher nein“, also ein Ja und Nein; d. h. die Betroffenen wollen und sie 

wollen nicht die Angelegenheit angehen, das Problem versuchen zu lösen, sich den Herausforderungen 

stellen usw. (vgl. dazu Holzkamp, 1987, S. 25 f). Und deshalb kann ein bedeutsamer Teil dieser ersten 

Kontaktaufnahme, dieses ersten Gesprächs bzw. dieser ersten Gespräche sich gerade darum „drehen“, 

wieviel Konflikte sie bereit sind einzugehen, sie versuchen wollen durchzustehen, für wie „belastbar“ 

sie sich halten, welche Erfolgsaussichten und Konsequenzen ihr Engagement hat usw. 

B I: So könnte sich herausstellen, daß die Mutter mit Aussicht auf Erfolg Einspruch erheben kann, 

dann aber bestimmt vom Vermittlungsausschuß eingeladen wird zu einer Anhörung, wo sie ihre Auf-

fassungen den „Honoratioren“ des Sozialamtes, des Magistrats, den Beisitzern und Experten – in der 

großen Mehrheit: männlichen – darlegen muß, und sie muß sich dann fragen, ob sie sich das zutraut, 

denn das hat sie noch nie gemacht. 

B II: So erfährt die Frau erst jetzt, welchen „Bürokratenkram“ sie auf sich nehmen muß, wie be-

stimmte Behörden auf Fälle wie den ihren reagieren, welche finanziellen und sozialen Existenzrisiken 

 
12 Um die praktische Bedeutung sowohl dieser Kettenglieder wie auch der Unterscheidung zwischen verschiedenen Ent-

wicklungsdynamiken deutlicher zu machen, werden wir zwei durchlaufende Beispiele einfügen, wobei Beispiel 1 (= B 

1) für einen relativen und Beispiel II (= B II) für einen fundamentalen Lernprozeß steht. Um die Beispiele nicht zu sehr 

zu verkomplizieren, beschränken wir uns im wesentlichen auf die Darstellung individueller Entwicklungen, wobei deren 

Bezug zu Gruppenentwicklungen u. ä. selbstverständlich immer wieder miteinbezogen wird. 
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mit dem Verlassen des Mannes bzw. auch mit einer Scheidung verbunden sind, und sie fragt sich 

dann, wie schwer sie das brutale Verhalten ihres Mannes, seine Beleidigungen, Erpressungen, Ge-

walttätigkeiten usw. einschätzt, wie wichtig es ihr ist, das alles nicht mehr erleben zu müssen, usw. 

Schon in diesen ersten Gesprächen wird bereits in einem „ersten Anlauf versucht einige Aspekte der 

objektiven und subjektiven Lebenssituation gemeinsam aufzuhellen. Damit befinden wir uns schon 

im fließenden Übergang zum zweiten Kettenglied. 

4.3.2 Eine konkrete Analyse der objektiven und subjektiven Interessen und der Widerstände gegen 

ihre Verwirklichung wird erarbeitet 

Wenn Sozialarbeit/Sozialpädagogik den „Betroffenen“ tatsächlich helfen will, muß sie deren objek-

tiven und subjektiven Interessen genau kennen, muß damit – unter Einsatz des professionellen Wis-

sens – auch klären, was ihrer Verwirklichung konkret entgegensteht und welche Mittel und Wege es 

gibt, diese Wider-[199]stände an diesem oder jenem Punkt zu durchbrechen und zu überwinden. Be-

trachten wir diese Momente genauer: 

– Zur objektiven Interessenlage gehört eine Klärung der bedeutsamen Elemente der objektiven Le-

benssituation; sie umfaßt besonders die Finanzen (Einkommensart und -höhe, Regel- oder Unregel-

mäßigkeit, Verschuldung, Unterhaltsverpflichtungen, usw.), die Wohnverhältnisse (Größe, Qualität, 

Kosten, MieterInnenschutz, usw.) und das unmittelbare soziale und ökologische Umfeld (städtischer 

oder ländlicher Raum, Stadtteil und sein Charakter, soziale, ethnische und demographische Zusam-

mensetzung der Mit- und AnwohnerInnen, die Freizeitmöglichkeiten, usw.). – Da die Analyse der 

objektiven Situation kein Selbstzweck ist, muß sie nur soweit stattfinden, wie dies in Bezug auf die 

festgestellte Aufgabe notwendig ist. 

B I: Hier ist beiden „Seiten“ relativ klar – da sie sich wechselseitig kennen –‚ daß die Beantragung 

des Zuschusses schon ein wichtiges objektives Interesse ist, weil die Mutter als Sozialhilfeempfän-

gerin einfach nicht das Geld hat, ihrem Kind den angemessenen Schulranzen zu kaufen. 

B II: Hier müssen diese Aspekte bezogen auf die bisherige Situation näher geklärt werden, wenn die 

Frau eine Rückkehr zu ihrem Mann erwägt, denn daraus könnten sich dann u. U. Veränderungsvor-

schläge ergeben, wie z. B. gemeinsamer Umzug in einen anderen Stadtteil oder in eine ländliche bzw. 

eine städtische Region, Aufnahme einer Berufstätigkeit oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit durch 

die Frau, usw. – Will die Frau aber nicht mehr zurückkehren, muß die Analyse auf die zukünftig 

möglichen objektiven Lebensverhältnisse gerichtet werden, wie sie also ihr Leben finanzieren kann, 

ob sie u. U. Arbeit findet, in welchem Ort oder Stadtteil preisgünstige Wohnungen vermietet werden, 

wie die Verkehrsverbindungen sind, damit sie Bekannt- und Freundschaften aufbauen bzw. erhalten 

kann, usw. 

– Zur subjektiven Interessenlage gehört besonders die Frage nach den vorhandenen Fähigkeiten, Qua-

lifikationen, den Erwartungen und Hoffnungen, der Bereitschaft Konflikte einzugehen und durchzu-

stehen, emotionale Verunsicherungen und „Durststrecken“ auf sich zu nehmen, die persönlichen Be-

ziehungen, Freundschaften und andere soziale Beziehungen, die bisherigen Erfahrungen mit solchen 

oder ähnlichen Konflikten. 

B I: Es geht der Mutter vorrangig nicht um die Qualität der Schultasche, sondern darum, daß ihr Kind 

nicht dadurch in der Schulklasse ausgegrenzt wird, daß es eine Schultasche mit schlechterer Qualität 

hat und die anderen sofort erkennen „von wo es kommt“ – nämlich aus dem „sozialen Brennpunkt“. 

Auch findet die Mutter die Antragsablehnung überhaupt eine „Frechheit“ und will „denen“ einfach 

mal zeigen, daß sie sich so nicht behandeln läßt, daß sie gerade von der Sachbearbeiterin nicht mit 

sich „den Molli“ machen läßt usw. 

B II: Die Frau leidet schon seit Jahren unter der Gewalttätigkeit ihres Mannes, sie war nach heftigen 

Auseinandersetzungen ein paarmal zu ihrer Mutter gefahren, aber seit deren Tod hat sie keinen 

„Fluchtort“ mehr, zumal sie auch erkannt hat, daß das Trinken die Probleme nicht löst, und so ist sie 

an dem [200] Punkt angekommen, wo sie einfach nicht mehr weitermachen will wie bisher, denn sie 

fühlt, daß es „für sie nur noch besser werden kann“. Dabei sieht sie, daß die Chancen eine Arbeit zu 
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bekommen, sehr schlecht sind, sie also auf Unterhaltszahlungen ihres Mannes bzw. auf Sozialhilfe 

angewiesen ist; das will sie aber hinnehmen. Ferner will sie neue persönliche Beziehungen aufbauen, 

wo sie mit den „Leuten“ tatsächlich über ihre „Probleme“ reden kann, wo nicht nur geklatscht und 

getratscht wird, und wo ihr auch immer abgeraten worden ist, sich von ihrem Mann zu trennen. 

– In diese Analysen mittelbar einbezogen ist immer schon die Frage nach den sozialen und pädago-

gischen, aber auch nach den juristischen, administrativen und ggf. auch politischen Mitteln und We-

gen, um diese objektiven und subjektiven Interessen durchsetzen zu können, und so auch die Frage, 

welchen Stellenwert die Personen und Institutionen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik dabei haben 

können bzw. sollen. D. h. es gilt den Charakter und die Qualität der Widerstände vor dem Hintergrund 

ihrer Veränderbarkeit und teilweisen Überwindbarkeit so weit wie möglich schon jetzt zu klären, um 

damit auch mehr Klarheit darüber zu gewinnen, ob die vorhandenen bzw. die noch zu schaffenden 

Mittel und Wege voraussichtlich ausreichen, um die Widerstände so weit zurückzudrängen und zu 

überwinden, daß zumindest relevante Aspekte der objektiven und subjektiven Interessen durchgesetzt 

werden können. Zu diesen Mitteln gehören ggf. auch die Institutionen der Sozialarbeit/Sozialpäda-

gogik, einzelne MitarbeiterInnen oder aber Gruppen (z. B. eine Frauengruppe, eine Selbsthilfeinitia-

tive, ein Gesprächskreis, usw.), die nur locker oder gar nicht mit der professionellen Sozialarbeit/So-

zialpädagogik in Zusammenhang stehen. 

B I: Es zeigt sich, daß juristischer Einspruch gegen den Ablehnungsbescheid möglich ist und Aussicht 

auf Erfolg hat, daß aber ein ärztliches Attest, warum die teuere Schultasche notwendig ist, für den 

Entscheidungsprozeß unbedeutend wäre. Über die Angelegenheit wurde auch in der Frauengruppe 

des Gemeinwesenzentrums, in der auch die Sozial- und Rechtsberatung stattfindet, gesprochen, und 

die anderen Frauen teilen die Auffassung der Mutter, auch sie meinen, „daß es so nicht weitergehen 

kann“, verweisen aber auch darauf, daß sie dann diese Anhörung mitmachen muß, und daß das gar 

nicht so leicht ist. Die Sozialarbeiterin sagt aber zu, daß sie mitgeht, weil die anderen Frauen kein 

Recht haben dabeizusein. Man einigt sich darauf, daß die Mutter Widerspruch einlegt, obwohl sie vor 

der ganzen Aktion „ganz schön Schiß hat“. 

B II: Zunächst kann der Frau zugesichert werden, daß die Adresse des Frauenhauses weitgehend 

unbekannt ist, daß sie also ihr Mann dort nicht „besuchen“ kann, weil Männern durch das Hausrecht 

der Zutritt – zur Not mit Hilfe der Polizei – verwehrt werden kann und auch verwehrt wird; ferner ist 

klar, daß die Frau eine gewisse Zeit im Frauenhaus bleiben kann, daß sie aber – bis zur Klärung der 

Unterhaltsansprüche – Sozialhilfe beantragen muß, um selber Geld zu haben und damit das Frauen-

haus sein Geld erhält. Während des Aufenthalts im Frauenhaus muß sie sich an die Hausordnung 

halten – keine Män-[201]nerbesuche, kein Alkoholkonsum, Mitarbeit in der Küche und bei der In-

standsetzung der Gemeinschaftsräume, usw. –‚ und zugleich wird Mitarbeit in den verschiedenen 

Gruppen bzw. Einzel- und Gruppengespräche angeboten sowie Unterstützung beim Aufsuchen der 

Ämter, beim Besuch des Rechtsanwaltes, bei der Arbeits- und Wohnungssuche, usw. Aufgrund dieser 

vielfältigen Unterstützungs- und Schutzangebote entschließt sich die Frau, die Trennung von ihrem 

Mann zu versuchen und bleibt zunächst im Frauenhaus. 

Es dürfte schon deutlich sein, daß die gemeinsame Analyse der objektiven und subjektiven Interes-

senlagen sowie der Widerstände stets in lebenspraktischer Absicht erfolgt, daß also gedanklich schon 

immer die teilweise Durchsetzung dieser Interessen angenommen wird, also die praktischen Hand-

lungen antizipiert werden, um für die „Betroffenen“ die – mehr oder weniger – neue Lebenssituation 

„erahnen“ zu lassen, damit sie so weit wie möglich vorher wissen, worauf sie sich „da einlassen“. 

Insofern befinden wir uns auch an dieser Stelle bereits im fließenden Übergang zur nächsten Ent-

wicklungsstufe. 

4.3.3 Die lebenspraktische Durchsetzung bestimmter objektiver und subjektiver Interessen durch 

die relative Überwindung der entsprechenden objektiven und subjektiven Widerstände 

Auf dieser Stufe wird es nun tatsächlich „ernst“, jetzt muß sich zeigen, ob die Hoffnungen, Wünsche, 

Vermutungen, Ratschläge, praktischen und analytischen Hilfestellungen, die persönliche und institu-

tionelle Unterstützung, usw. realistisch bzw. tragfähig sind, ob sie die objektiven wie die subjektiven 
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Widerstände angemessen erfaßt haben, wie groß und zu wessen „Gunsten“ sich eine Kluft zwischen 

vermuteten und tatsächlichen Widerständen auftut und wie dies subjektiv aufgenommen wird, inwie-

weit und welche Verunsicherungen dadurch entstehen, aber auch welche spontanen Widerstands-

handlungen dadurch hervorgerufen werden, inwieweit in der Situation scheinbar plötzlich Fähigkei-

ten entstehen, mit denen niemand gerechnet hat („das hätte ich auch von mir nicht gedacht, daß ich 

so etwas kann“). In diesem Zusammenhang können nun wichtige Interessenverschiebungen stattfin-

den: So kann es passieren, daß die Wahrnehmung bestimmter objektiver Interessen (z. B. Verhinde-

rung der Zwangsräumung aufgrund von Mietschulden) Ausgangspunkt und Grundlage der ganzen 

Aktivitäten war, diese aber nicht befriedigend durchgesetzt werden konnte (im Beispiel: nur der Um-

zug in die Obdachlosenwohnung verhindert werden konnte, aber nicht der Umzug in eine andere, 

nicht so gute Wohnung), daß aber das dabei immer auch befriedigte Bedürfnis Widerstand zu leisten 

gegenüber bestimmten Instanzen (hier: gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft, der Ordnungsbe-

hörde, dem Sozialamt) doch so wichtig geworden ist, daß die „Betroffenen“ schließlich mit der gan-

zen „Aktion“ eigentlich recht zufrieden sind, obwohl sie das materielle Resultat unannehmbar finden 

und dagegen auch „noch mal was“ unternehmen wollen. D. h. bei dieser – analytischen – Stufe der 

Entwicklung muß genau darauf geachtet [202] werden, wie die objektiven und subjektiven Interessen 

ineinander übergehen, wie sich die Gewichte verlagern, wie neue Komponenten in den objektiven 

und subjektiven Interessen entstehen. 

B I: Nachdem die alleinerziehende Mutter die letzten Nächte vor dem Anhörungstermin nicht mehr 

richtig geschlafen hat und obwohl sie sich gefragt hat, ob sie es nicht „doch lieber bleiben läßt“, 

„packt“ sie es dann doch und ist auch schon eine Stunde vor dem Termin im Amt. Den angebotenen 

Kaffee lehnt sie ab, weil ihr die Hände zu stark zittern und das will sie „denen“ nicht zeigen. Mit der 

unterstützenden Sozialarbeiterin spricht sie die letzten taktischen Einzelheiten ab. Nervös, aber ener-

gisch verfolgt sie dann vor dem Ausschuß – einem reinen Männergremium – ihr Anliegen. Dabei läßt 

sie sehr schnell alle taktischen juristischen Ratschläge beiseite und pocht auf ihr Recht, daß ihr Sohn 

nicht die schlechteste Schultasche von allen Kindern haben soll. Die Sozialarbeiterin stützt dies durch 

Darlegung der Rechtsposition, durch „Ausnutzung“ divergierender Gesetzesinterpretationen durch Zi-

tieren entsprechender Gerichtsentscheidungen und Amtsanweisungen usw. Am Ende steht ein Kom-

promiß: die Mutter erhält die Hälfte des beantragten Zuschusses. Danach sind die Mutter, aber auch 

die Sozialarbeiterin „ein bißchen fertig, aber doch ganz zufrieden“ und gehen erst einmal zusammen 

einen Sekt trinken. Dabei wird auch klar, daß der Mutter die „Aktion“ selber teilweise schon wichtiger 

ist als die 60,00 DM, obwohl sie die natürlich braucht, damit der Junge seine Schultasche bekommt. 

B II: Für die Frau wird die Zeit im Frauenhaus zu einer wichtigen Übergangsphase. Mit einer Sozi-

alpädagogin, die sie – als „Bezugsfrau“ – auf eigenen Wunsch besonders „betreut“, spricht sie über 

ihre Ängste, aber auch über ihre Hoffnungen, sie bereiten gemeinsam den ganzen „bürokratischen 

Kram“ vor, in manchen Fällen begleitet die Sozialpädagogin sie auch zu den Ämtern bzw. zum 

Rechtsanwalt. Die Frau beginnt sich im Frauenhaus „einzurichten“: Sie lernt andere Frauen kennen, 

übernimmt kleine zusätzliche Aufgaben, kann ihre organisatorischen Fähigkeiten besonders zur Gel-

tung bringen, kann in einer Reihe von Konflikten zwischen den Bewohnerinnen vermitteln, usw. – 

Daß sie sich im Frauenhaus wohlfühlt, ist einerseits günstig für den Ablösungsprozeß von ihrem 

Mann und der alten gewohnten Umgebung; aber andererseits birgt dies auch Gefahren, weil das Frau-

enhaus für sie nur ein Übergang sein kann, denn es kann ihr das neue Leben nicht bieten. Deshalb 

konzentrieren sich die Bemühungen bald auf den Aufbau einer neuen Existenz (Suche einer Woh-

nung, Wahrnehmung ehrenamtlicher Aufgaben im Frauenhaus und in einer Frauengruppe, vorsichti-

ges Erschließen eines neuen Bekanntenkreises usw.). Nach einer bestimmten Zeit lebt die Frau ei-

genständig – aber alleine –‚ hat noch intensiven Kontakt zum Frauenhaus, arbeitet in der Frauen-

gruppe „ihres“ Gemeinwesen-Zentrums mit. Sie hat es „erst einmal geschafft“. 

In den Gesprächen und Diskussionen dieser Entwicklungsstufe werden selbstverständlich bereits die 

Erfahrungen bei der praktischen Vertretung der eigenen Lebensansprüche und bei der professionellen 

Unterstützung ihrer – teilweisen – Durchsetzung erörtert, sich und anderen vergegenwärtigt, in eine 

Bezie-[203]hung zu den Vorbereitungen und Vermutungen (Kap. 4.3.2) gestellt („Ich hätte nicht 
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gedacht, daß das so schwer ist.“ – „Das mir das noch in der Situation gelungen ist, finde ich sehr 

wichtig für mich“.), aber u. U. auch zur gesamten Biographie („Das war zum ersten mal, daß ich mich 

mit dem Sozialamt so angelegt habe“. – „Ich hätte nie gedacht, daß ich mal so über meinen Mann 

reden würde.“) Damit befinden wir uns aber wiederum schon im fließenden Übergang zur nächsten, 

der letzten – logischen – Entwicklungsstufe. 

4.3.4 Sicherung, Auswertung und Verallgemeinerung der lebenspraktischen bzw. berufsprakti-

schen Interessendurchsetzungserfahrungen 

So sehr schon während der praktischen Interessenvertretung über die dabei gemachten Erfahrungen 

gesprochen wurde, so sehr unmittelbar und „spontan“ neue Einsichten entstehen, Lücken in den ei-

genen Fähigkeiten und im eigenen Wissen, die eigenen „Belastungs“möglichkeiten wie auch Unter-

stützungsmöglichkeiten und -fähigkeiten, usw. deutlicher werden, so sehr ist es sinnvoll – quasi „nach 

der Schlacht“ – darüber nochmals „in Ruhe“ nachzudenken, das alles also sich selbst und anderen 

bewußter zu machen und damit ein Stück Verarbeitung zu leisten. Das geschieht häufig schon allein 

dadurch, daß man anderen (den MitbewohnerInnen, FreundInnen, in der Frauengruppe, den Mitar-

beiterInnen, in der Supervision, usw.) davon berichtet, „wie es gelaufen ist“, was erreicht wurde und 

was nicht, wie man sich jetzt „so fühlt“, ob man weitermacht, was man in Zukunft anders machen 

will, usw. Damit es aber nicht bei diesem einmaligen „Erlebnis“ bleibt, sondern damit die Erfahrun-

gen zu einem integrierten Moment des eigenen Selbstverständnisses und der eigenen Lebensweise 

werden, ist es sinnvoll sie in geeigneter Weise festzuhalten (sie dokumentarisch zu sichern), sich über 

sie nochmals Gedanken zu machen (sie also auszuwerten) und sich schließlich zu fragen, was aus 

ihnen für die Zukunft gelernt werden kann (sie also zu verallgemeinern). In welcher Form, in welchen 

Arbeitszusammenhängen, mit welcher Intensität dies geschieht, hängt sehr stark von der Intensität 

der Zusammenarbeit zwischen den „Betroffenen“ und den Professionellen wie auch von der subjek-

tiven Bedeutung dieses Lern- und Entwicklungsschrittes ab (einige konkrete, „technische“ Vor-

schläge finden sich in Kap. 4.5). Insgesamt geht es also darum, das hier praktisch gewordene Verän-

derungswissen (oder umfassender: Demokratisierungswissen) in verallgemeinerter Weise aufzuspei-

chern, um bei anderen Fällen gemeinsam zu prüfen, was von diesen Erfahrungen und deren Verar-

beitung gelernt werden kann, ob es sich hier um gleich oder ähnlich gelagerte Verschränkungen von 

objektiven und subjektiven Interessenlagen und entsprechenden Widerständen handelt. 

B I: Noch am gleichen Tag berichtet die Sozialarbeiterin in der Teambesprechung, wie die Anhörung 

verlaufen ist, was finanziell herausgekommen ist, wie die Mutter „sich gehalten hat“, welche Schluß-

folgerungen aus dem Verhalten des Sozialamtes und der anderen Institutionen, die im Ausschuß ver-

treten sind, zu [204] ziehen sind, wie der sich andeutenden restriktiven Bewilligungspraxis des Sozi-

alamtes besser begegnet werden kann, wie man geeignete Fälle zusammenfassen kann und an ihnen 

exemplarisch in der Öffentlichkeit deutlich macht, welche unmittelbaren Konsequenzen die Aussied-

lerpolitik für die „sonstigen“ Sozialhilfeempfängerinnen hat, usw. Am Abend des gleichen Tages 

berichtet die Mutter in der Frauengruppe, „erntet“ allgemein Lob und Anerkennung, während das 

Sozialamt einhellig verurteilt wird. Zugleich wird beschlossen, den ganzen Vorgang in einem Sketch 

festzuhalten und zu verarbeiten, um anderen – z. B. auf dem nächsten kommunalen Frauentag – be-

kannt und deutlich zu machen, wie „die vom Amt“ mit „Leuten wie uns umspringen“. 

B II: Die Sozialpädagogin, die die Frau betreute, hat sowohl in der Teambesprechung wie auch in der 

Supervision immer wieder von „ihrem Fall“ berichtet, sich dazu auch Aufzeichnungen gemacht und 

diese dann mit der Frau durchgesprochen. Weil die Sozialpädagogin hier ihr Anerkennungsjahr 

machte, hat sie – in anonymisierter Form und mit Einverständnis der „Betroffenen“! – über diesen Fall 

auch in der Praxisreflexionsgruppe berichtet und ihn im Abschlußbericht dargestellt. Die „betroffene“ 

Frau hat – nach längerem Zögern und nach Überwindung vieler Ängste – in einem kleineren Kreis von 

interessierten Frauen über ihren bisherigen Lebensweg und die weiteren Perspektiven berichtet. 

Fassen wir nun nochmals knapp zusammen, worum es uns in diesem Unterkapitel „Subjektentwick-

lungs-Analyse“ ging: Ausgangspunkt der gesamten Überlegungen des zweiten und dritten Bausteins 

war die Einsicht, daß pädagogisches Handeln in der Sozialarbeit ihrem Wesen nach auf die Unter-

stützung und Absicherung von Subjekt-Entwicklungen zielt, daß durch sie den „Betroffenen“ ein 
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Mehr an Selbst- und Mitbestimmung sowie Solidarisierung (jeweils im weiten Sinne der Wörter) 

ermöglicht werden soll. Die dabei gemachten Erfahrungen sind daher in ihrem Kern Entwicklungs-

erfahrungen das dabei gewonnene Wissen ist Entwicklungswissen, und dies bedeutet auch, daß es 

immer auch Demokratisierungswissen ist. Der wissenschaftliche Verallgemeinerungsanspruch ist da-

bei zugleich lebenspraktischer Verallgemeinerungsanspruch: „Damit stehen die vielen verschiede-

nen Individuen hier nicht mehr scheinhaft isoliert nebeneinander, sondern es ist ihre reale Beziehung 

untereinander expliziert, in der sie aufgrund gemeinsamer gesellschaftlicher Handlungsmöglichkei-

ten ... stehen, und ihre personalen Unterschiede lassen sich für sie selbst als unterschiedliche Formen 

der subjektiven Realisierung dieser gemeinsamen Verfügungsmöglichkeiten fassen ... Mit einer sol-

chen ‚theoretischen‘ Verallgemeinerung ist dabei zwingend auch die Perspektive der ‚praktischen 

Verallgemeinerung‘ unserer Handlungsmöglichkeiten gesetzt: Diese vollzieht sich im Maße der 

Überwindung der objektiven und subjektiven Behinderungsbedingungen und Mystifikationen durch 

Annäherung unserer (durch ihre Beschränktheit verschiedenen) personalen Handlungsräume an all-

gemeine gesellschaftliche Möglichkeiten der bewußten gemeinsamen Verfügung über unsere eigenen 

Angelegenheiten.“ (Holzkamp, 1983, S. 548 f) [205] 

4.4 Ergänzende methodische Hilfestellungen zur Erarbeitung von Fallstudien 

Nach unseren grundsätzlichen Bestimmungen der pädagogischen Handlungsforschung (in Kap. 4.1) 

hatten wir – von der Einsicht ausgehend, daß die pädagogische Handlungsforschung in der Erarbei-

tung von Fallstudien einen zentralen Bestandteil ihrer Arbeit sieht – zwei unterscheidbare, aber nicht 

trennbare Aspekte dargestellt: Die jeweilige Institution der Sozialarbeit/Sozialpädagogik (in Kap. 

4.2) und die in deren Zusammenhang stattfindenden Subjektentwicklungen (in Kap. 4.3). Für deren 

Analyse hatten wir jeweils ein differenziertes Frageraster“ entwickelt, um die analytische Arbeit der 

PraktikerInnen bei der kooperativen Selbsterforschung ihrer Handlungen zu unterstützen. Nun hat 

sich sowohl im „Theorie-Praxis-Seminar“ („Pädagogische Handlungstheorie“) wie auch in der Be-

rufspraktikantInnengruppe immer wieder gezeigt, daß es auch weiterhin methodische Probleme gibt, 

für deren Lösung es weiterer Hilfestellungen bedarf. 

4.4.1 Von der Empirie zur Theorie: Fallbeobachtung – Fallbeschreibung – Fallanalyse 

Als besonders hilfreich, sowohl bei der Abfassung der Praktikumsberichte und einiger Diplomarbei-

ten wie auch im Seminar „Biographische Fallstudien“ (das dem Forschungsprojekt zugeordnet war) 

hat sich der Vorschlag von Binneberg (1985, bes. S. 775) erwiesen, zwischen drei „Ebenen“, „Di-

mensionen“, „Stufen“ der Fallstudien zu unterscheiden: 

a) Fallbeobachtung 

Darunter wird verstanden die Wahrnehmung und Betrachtung dessen, was der Fall ist, also die Samm-

lung, Zusammenstellung und Dokumentation der möglichst allgemein zugänglichen bzw. ggf. nach-

weisbaren Daten, also die Primärinformationen (z. B. über die Gründung der eigenen Institution, über 

die daran beteiligten politischen und sozialen Kräfte, über die finanzielle Situation einer zu betreuen-

den Familie, über die einzelnen Aktivitäten in einem bestimmten Fall, usw.). – Nun können von ei-

nem Fall im Grundsatz unendlich viele Daten erhoben werden; die notwendige Auswahl richtet sich 

bei der Institutionsanalyse danach, welche zum Verständnis ihres Bestehens, ihrer Entwicklung, ihrer 

konkreten Arbeitsweise, ihrer Konflikte usw. notwendig sind (oder pragmatisch ausgedrückt: 

welche Daten zur Beantwortung der „Leitfragen“ erforderlich sind). Bei der Subjektentwicklungs-

analyse richtet sich die Datenerhebung und -auswahl nach den Handlungsnotwendigkeiten im Sinne 

von Lern- und Entwicklungsnotwendigkeiten (muß ich über die finanzielle Situation, die Verwandt-

schafts- und Freundschaftsbeziehungen, über das ökologisch-soziale Umfeld usw. „Bescheid“ wis-

sen, und wenn ja: wie genau; oder wieder pragmatisch: Welche Daten brauche ich, um die vier Ent-

wicklungsstufen analysieren zu können?). 

[206] So sehr bei der Abfassung der Fallanalyse auf die Eigenständigkeit dieser Ebene geachtet wer-

den muß, so wenig ist sie von den folgenden zu trennen, gehen immer schon beschreibende und auch 

theoretische Momente in die Datenerhebung ein. 
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b) Falldarstellung 

Hier geht es um die Beschreibung von Situationen, Abläufen, Begebenheiten, also die Herstellung von 

empirischen Zusammenhängen (noch unterhalb der Theorieebene), die den Fall ausmachen (z. B. zwi-

schen den faktischen und deklarierten Zielen der Institution, zwischen den formellen und faktischen 

Qualifikationen der Mitarbeiterinnen, zwischen finanzieller Situation und Eheschwierigkeiten). D. h. 

die einzelnen Daten stehen jetzt nicht mehr relativ isoliert für sich, sondern sie werden in einem ers-

ten, noch empirisch orientierten Interpretationsdurchgang miteinander verknüpft, es werden Bezie-

hungen und Ordnungen zwischen ihnen hergestellt (z. B. werden zeitliche Reihenfolgen oder die 

Gleichzeitigkeit von Ereignissen beschrieben). 

Nun haben wir immer wieder festgestellt, daß die Unterscheidung zwischen dieser „obersten“ Empi-

rieebene und der nachfolgenden Theorieebene vielen StudentInnen und PraktikerInnen schwer fällt, 

daß sie sie häufig ineins werfen, daß in beiden Abschnitten (z. B. des Abschlußberichtes) fast das 

gleiche steht. Sofern die Neigung besteht aus dieser empirischen Erkenntnisebene bereits eine theore-

tische zu machen und damit die Vielfältigkeit und Mannigfaltigkeit des Fallgeschehens an dieser Stelle 

und zumeist methodisch unreflektiert einzuschränken (indem diese Vielfältigkeit durch die theoreti-

schen Begriffe „vergewaltigt“ und nicht erklärt wird) hat sich eine „Eselsbrücke“ als hilfreich erwie-

sen: Der selbstauferlegte Verzicht nämlich auf jede Art von theoretisch-wissenschaftlicher Begriff-

lichkeit in diesem Schritt der Fallstudie, d. h. die „sture“ Verwendung einer alltagsbezogenen, lebens-

weltlichen Sprache. Nur wenn das gelingt, bleibt – sowohl bezogen auf den individuellen Lernprozeß 

wie auch auf den wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß – die kritische Funktion der Empirie gegenüber 

der Theorie gewahrt, auf die Adorno (1972, S. 214) hinwies: „Korrektiv ist die empirische Sozialfor-

schung nicht nur insofern, als sie blinde Konstruktionen von oben her verhindert, sondern auch im 

Verhältnis von Erscheinung und Wesen. Hat die Theorie der Gesellschaft den Erkenntniswert der Er-

scheinung kritisch zu relativieren, so hat umgekehrt die empirische Forschung den Begriff des We-

sensgesetzes vor Mythologisierungen zu behüten.“ Damit ist schon angedeutet, daß auch in eine em-

pirische Analyse bzw. in diese Analyseebene bereits wissenschaftliche bzw. an bestimmten theoreti-

schen Konzepten orientierte Begrifflichkeiten eingehen, die schon auf die nächste Stufe verweisen. 

c) Fallanalyse 

Darunter wird der Prozeß der eigentlichen Theoriebildung verstanden, die Erschließung wesentlicher, 

und d. h. gesetzmäßiger Zusammenhänge, also von Entwicklungsmerkmalen, von strukturellen Mo-

menten der Institution bzw. der Subjektivität. Hier überschreitet die Fallstudie die Feststellung, daß 

etwas geschehen ist (z. B. der Mann die Frau wiederholt geschlagen hat) und daß an der Oberflä-

[207]che bestimmte Zusammenhänge bestehen (z. B. zwischen sozialer Lage, Eheschwierigkeiten, 

Alkoholkonsum und Gewaltanwendung) und richtet sich auf die Erklärung, warum das und das ge-

schehen ist, warum bestimmte Zusammenhänge bestehen; das schließt selbstverständlich die sehr 

wichtige Frage ein, ob solche Zusammenhänge überhaupt bestehen, ob also bestimmte zeitliche Rei-

henfolgen auf ursächliche Zusammenhänge verweisen oder nicht (ob also – im Beispiel – tatsächlich 

ein entwicklungsnotwendiger Zusammenhang zwischen sozialer Lage, Eheschwierigkeiten, Alkohol-

konsum und Gewaltanwendung besteht oder ob nicht der eigentliche Ursachenzusammenhang zwi-

schen der engen Beziehung des Mannes zu seinen in der Nachbarschaft lebenden Eltern und anderen 

nahen Verwandten, der Ablehnung seiner Frau durch die Verwandten und den daraus resultierenden 

Eheschwierigkeiten besteht, in diesem Zusammenhang die ungünstige soziale Lage zwar vielleicht 

verschärfend, aber nicht hervorrufend, hinzukommt). D. h. auf der Stufe der Fallanalyse wird das 

eigentliche gesellschaftlich-subjektive Zusammenhangs- und Widerspruchswissen erarbeitet (vgl. 

Holzkamp, 1988, S. 32), dessen eine Berufspraxis bedarf, die kritisch wie konstruktiv ist. Hierzu wird 

mit Hilfe der Theorie die Fallbeobachtung und Fallbeschreibung, und damit auch die so erfaßte Rea-

lität bzw. die entsprechenden Realitätsaspekte erklärt, findet also eine die jeweilige Fallspezifik er-

fassende Verschränkung zwischen den im zweiten und dritten Baustein dargestellten Widersprüchen 

des pädagogischen Handelns und den erfaßten bzw. dokumentierten Daten und Beschreibungen statt. 

Durch diese Verschränkung wird einerseits die Besonderheit des je vorliegenden Falles erfaßt und 

andererseits im günstigen Fall das theoretische Wissen erweitert (im Beispiel: über die Ursachen der 
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Gewalt gegen Frauen). Auch insofern ist es das Ziel des ganzen Erkenntnisprozesses einen produkti-

ven, wechselseitigen Übergang zwischen den empirischen Befunden und den theoretischen Interpre-

tationen und Erwägungen herzustellen. – Wir haben diese logischen Stufen des fallanalytischen Er-

kenntnisprozesses auch deshalb getrennt dargestellt, um das eigenständige Gewicht jeder Stufe zu 

betonen. Als gelungen ist eine Fallstudie also dann anzusehen, wenn zwischen diesen drei Stufen ein 

reflektiertes Gleichgewicht besteht (vgl. Binneberg, 1985, S. 778), denn nur dann ist der Erkenntnis-

vorgang einerseits erfahrungsgestützt bzw. -gesättigt und weist er andererseits theoretische Qualitäten 

auf. Diese sind nun wiederum zwingend notwendig, damit die Wissenschaft, damit auch die pädago-

gische Handlungsforschung, ihre kritische Funktion erfüllen kann und konstruktive Schlußfolgerun-

gen gezogen werden können. Was Adorno bezüglich der Soziologie im sogenannten „Positivismus-

streit“ schrieb, gilt im Grundsatz auch für die Pädagogik und die Sozialarbeitsforschung: „Sobald die 

Soziologie sich gegen die Erkenntnis dessen [der Gesetzeserkenntnis, die Verf.] sperrt, sich dabei 

bescheidet, zu registrieren und zu ordnen, was ihr Faktum heißt, und die dabei abdestillierten Regeln 

verwechselt mit dem Gesetz, das über den Fakten selber waltet und nach dem sie verlaufen, hat sie 

sich bereits der Rechtfertigung verschrieben, selbst wenn sie nichts davon ahnt ... Kein Sozialatlas, 

im wörtlichen und übertragenen Sinn, repräsentiert die Gesellschaft. Insofern diese nicht im [208] 

unmittelbaren Leben ihrer Angehörigen und den darauf bezogenen subjektiven und objektiven Tat-

sachen aufgeht, greift eine Forschung daneben, die in der Ermittlung solcher Unmittelbarkeit sich 

erschöpft.“ (Adorno, 1972, S. 210) Dies bedeutet positiv gesprochen: Die Theorie „muß die Begriffe, 

die sie gleichsam von außen mitbringt, umsetzen in jene, welche die Sache von sich selber hat, in das, 

was die Sache von sich aus sein möchte, und es konfrontieren mit dem, was sie ist. Sie muß die Starr-

heit des hier und heute fixierten Gegenstandes auflösen in ein Spannungsfeld des Möglichen und des 

Wirklichen: jedes von beiden ist, um nur sein zu können, aufs andere verwiesen. Mit anderen Worten, 

Theorie ist unabdingbar kritisch.“ (ebd., S. 197) – Es dürfte unübersehbar sein, daß wir damit quasi 

wieder bei der Aufgabenbestimmung angekommen sind, die Roth (in der Schlußüberlegung von Kap. 

4.1 zitiert) für die realistische Forschung, also auch die Selbsterforschung, in der Pädagogik formuliert 

hatte; es dürfte aber nun schon etwas deutlicher sein, welcher Typus von Wissenschaft, von theoreti-

scher und empirischer Forschung in der Lage ist jenes auf Demokratisierung und Subjektentfaltung 

gerichtete Wissen im Sinne von Handlungs- und Veränderungswissen hervorzubringen. 

4.4.2 Einige Hinweise zur Bewertung der Datenqualität 

Bei den Überlegungen zur Fallbeobachtung wurde (indirekt) vorausgesetzt, daß es sich hier um die 

„Kontaktebene und -„fläche“, das „Gelenkstück“ zwischen Theorie und höheren Formen der Empirie 

einerseits und der gesellschaftlichen Wirklichkeit andererseits handelt, daß somit hier in wesentlicher 

Weise mit darüber entschieden wird, welche Aspekte der pädagogischen und sozialen Wirklichkeit 

wie genau erfaßt werden und damit in die Beschreibungs- und Theoriebildungsprozesse eingehen. Im 

Gegensatz zu dieser Bedeutung der Daten im und für den gesamten Erkenntnisprozeß ist uns immer 

wieder aufgefallen, wie oberflächlich mit den Daten und ihrer Dokumentation umgegangen wird (sei 

es in der Praxisreflexionsgruppe, in dem „Theorie-Praxis-Seminar“ oder im projektbeigeordneten Se-

minar „Handlungsforschung in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik: Theorie, Methode und Verfahrens-

weisen“, aber auch in den Diplomarbeiten und Praktikumsberichten); „oberflächlich“ dabei in einem 

doppelten, gegensätzlichen Sinne: Einmal wurden Angaben in Jahresstatistiken, in Fallstudien, in 

Akten für „bare Münze“ genommen, wurde nach deren Objektivität überhaupt nicht gefragt; oder 

aber solche Daten und Datendokumentationen wurden für überflüssig oder gar hinderlich gehalten 

(„Das weiß doch eh’ jeder.“ – „So ein Aufwand für so wenig Erkenntnis.“ – „Wenn ich dauernd an 

so was denken soll, kann ich mich nicht mehr unvoreingenommen mit den Menschen beschäftigen.“ 

usw.) – Zur Überwindung eines solchen naiven Verhältnisses zu Daten können [209] u. a. folgende 

Hinweise dienen (wobei sie zugleich als Leitfragen eingesetzt werden können).13 

a) Daten sind – ganz allgemein betrachtet – Ereignisse, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an 

einem bestimmten Ort „abgespielt“ haben („so war es“) oder gerade „abspielen“ („so ist es“) oder 

 
13 In diesem Abschnitt nehmen wir Überlegungen aus unveröffentlichten Vorarbeiten von K. Holzkamp zu seiner „Grund-

legung der Psychologie auf, die auch in Braun (1982, Kap. 2.5.2/2.5.4.2) und SUFKI (1983, S. 109 ff) eingegangen sind. 
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sich im Sinne einer Möglichkeit hätten „abspielen“ können („so hätte es sein können“). Die Objekti-

vität einer entsprechenden Angabe (ob z. B. die Auszahlung des Weihnachtsgeldes an eine sozialhil-

feempfangende Familie stattgefunden hat oder nicht) kann im Zweifelsfall überprüft werden (dies 

wäre – im jetzt fortlaufend verwendeten Beispiel – die Voraussetzung für eine Beschwerde beim 

Sozialamt). 

b) Diese Daten können auf Realbeobachtungen beruhen (z. B. ist die Sozialarbeiterin dabei, wie der 

Familie das Geld ausgezahlt wird) oder aber auf der begründeten Annahme, daß es das Ereignis ge-

geben hat (daß, wenn der entsprechende Bescheid vorliegt, auch gezahlt wurde in diesem Zeitraum); 

im Zweifels- oder Konfliktfall muß aber die Annahme in eine Realbeobachtung überführt werden 

(hier im Sinne der Nachprüfung). 

c) Nun gibt es Ereignisse, die der Fremdbeobachtung relativ einfach oder aber im Grundsatz zugäng-

lich sind, wo also die Objektivität der entsprechenden Angaben mehr oder weniger einfach gesichert 

werden kann; und zwar (im Zweifelsfall) auch ohne die Mitwirkung der „Betroffenen“ (also hier die 

Auszahlung des Weihnachtsgeldes durch Überprüfung der Kontoaus- und -eingänge). – Es gibt aber 

auch eine relevante Gruppe von Ereignissen in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik, die etwas über die 

Subjektivität der Beteiligten aussagen und diese können nur durch die Selbstbeobachtung der „Be-

troffenen“ ermittelt werden. (Im Beispiel: Es stellt sich heraus, daß die Familie das Weihnachtsgeld 

tatsächlich erhalten hat; damit stellt sich die Frage, warum sie der betreuenden Sozialarbeiterin das 

Gegenteil gesagt hat. Die möglichen Antworten können sein: Sie wußten es tatsächlich nicht anders, 

weil sie die Kontoauszüge nie aufheben; oder sie haben es vergessen oder sie haben das Weihnachts-

geld mit dem Winterbrand verwechselt, oder sie wollten „einfach mal probieren“, das Sozialamt 

„übers Ohr zu hauen“, oder es fällt ihnen schon gar nicht mehr auf, daß sie „lügen“, so selbstver-

ständlich ist ihnen das „Lügen“ als Moment ihrer subjektiven Lebensbewältigung schon geworden.) 

– Es ist offensichtlich, daß eine Einschätzung über diese Fragen nur mit den „Betroffenen“ gemein-

sam erarbeitet werden kann. Das wiederum setzt aber voraus, daß diese überhaupt ein Interesse daran 

haben. Dies kann grundsätzlich dann ausgeschlossen werden, wenn sie sich dabei ganz offensichtlich 

selber schaden (so werden sie es bestimmt nicht dem Sachbearbeiter auf dem Sozialamt sagen). 

Hier „lauert“ nun eine große Gefahr: In dem Moment, wo die „Betroffenen“ ihr „Innerstes nicht 

preisgeben“, neigen SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen [210] in bestimmten Fällen dazu, ihrer 

Fremdbeobachtung die Qualität einer Selbstbeobachtung zu unterstellen; sie machen sich dann „ihr 

Bild“ von den „Betroffenen“ („Natürlich belügen die mich dauernd“. – „Ach, die Familie kenn ich 

schon, die ist für mich wie ein aufgeschlagenes Buch“. usw.) und dies wird dann ggf. auch aktenkundig 

(bei entsprechenden Stellungnahmen) bzw. reguliert „unter der Hand“ den Umgang mit ihnen (z. B. 

durch restriktive Auslegung der entsprechenden Kann-Bestimmungen im BSHG oder dadurch, daß 

man deren Anträge liegen läßt, oder sie sogar ablehnt, obwohl sie berechtigt sind, usw.). – Damit 

dürfte schon deutlich geworden sein, daß in diesem Fall die Frage nach der Objektivität der subjekt-

bezogenen Daten, also nach den Daten, die etwas über die subjektiven Begründungen des Handelns 

der Betroffenen aussagen (vgl. auch Kap. 1.3.3) eine wichtige selbstkritische Funktion für die Sozi-

alarbeiterInnen und SozialpädagogInnen haben, weil sie sie auf mögliche Voreingenommenheiten, 

Vorurteile oder schlichte Irrtümer hinweisen und so zum Ausgangspunkt für praktische Umorientie-

rungen werden können. 

d) Wie schon mehrfach erwähnt, sind nicht alle Daten gleichbedeutend; entscheidendes Auswahlkri-

terium ist hier die Handlungs- und Entwicklungsrelevanz der Daten (vgl. Kap. 4.2/4.3) (so können 

die vorgenannten Versuche, das Sozialamt „übers Ohr zu hauen“, für die Arbeit des Gemeinwesen-

zentrums in dem die Kinder und die Frau regelmäßig „mitmachen“, völlig uninteressant sein – und 

werden lediglich mit einem Schmunzeln kommentiert –; oder sie haben für diese Arbeit im Verhältnis 

zur Sozialamts-„Interpretation“ eine gegenteilige Bedeutung, weil darin der Versuch der „Betroffe-

nen“ gesehen wird, sich endlich – wenn auch mit untauglichen und ungeschickten Mitteln – gegen 

die Schikanen des Sozialamts zur Wehr zu setzen). Damit ist schon angedeutet, daß in die Datener-

hebung einerseits bestimmte institutionelle Zusammenhänge (diese sind im Gemeinwesenzentrum 

andere als im Sozialamt) wie auch das eigene Arbeitskonzept (vgl. dazu insgesamt den zweiten und 
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dritten Baustein) eingehen. Es existieren also sozialpolitische, institutionelle, arbeitskonzeptionelle 

und theoretische Vorgaben für die Datenerhebung, sie gehen in diese – gewollt oder nicht – in dieser 

oder jener Weise ein, sie dienen zugleich als Auswahl- und Relevanzkriterien und sie müssen deshalb 

auf ihre Reichweite und Begründetheit hin befragt und ggf. korrigiert werden. 

e) Die Handlungs- und Entwicklungsrelevanz der Daten läßt sich nun nochmals differenzieren: Da 

sind zunächst die erstrangigen Daten. Dies sind solche, die zum Verständnis eines Prozesses und 

einer Entscheidung absolut unverzichtbar sind (etwa – um den Beispielbereich zu wechseln – alle die 

Ereignisse, die die politische Entscheidung zur Gründung einer Institution hervorrufen und sie damit 

ermöglichen). – Die zweitrangigen Daten sind nicht etwa nebensächlich, sondern beziehen sich auf 

die Umsetzung und die konkrete Ausgestaltung der Entscheidung, also die Gestaltung des Entwick-

lungsprozesses (beinhalten u. U. konkrete Auflagen, was die Institution in einem bestimmten Bereich 

zu leisten hat, welche finanziellen Spielräume gewährt werden, welche „Erfolgsauflagen“ gemacht 

werden, usw.). – Und dann gibt es noch die zusätzlichen und die anschauli-[211]chen Daten; sie sind 

zum Verständnis der Prozesse und Entscheidungen nicht unabdingbar, sie können aber dazu beitra-

gen, sie besser zu verstehen (z. B. auf welcher Sitzung des Stadtrates die Entscheidung gefällt wurde, 

wer sie dort eingebracht hat, wie die lokale und regionale Presse darauf reagiert hat, usw.) 

Es dürfte einleuchtend sein, daß auch diese Gewichtung der Daten von den sozialpolitischen, institu-

tionellen, arbeitskonzeptionellen und theoretischen Vorgaben abhängig ist; zugleich ist aber auch 

deutlich, daß diese Daten die Gewichtungen und Relevanzkriterien wiederum verändern können (vgl. 

dazu die Hinweise zur kritischen Funktion der Daten gegenüber der Theorie in unseren Überlegungen 

zur Fallbeschreibung, in Kap. 4.4.1). 

f) Mit diesem letzten Gedanken haben wir bereits auf einen weiteren Aspekt der Datenverarbeitung 

hingewiesen: Daß nämlich aufgrund von Daten nicht nur Beschreibungen und Analysen angefertigt 

werden, sondern daß aus ihnen ggf. auch praktische (Umgestaltungs-) Schlußfolgerungen gezogen 

werden. Hier ist dann stets zu fragen, inwieweit durch die vorhandenen Daten bzw. durch die im 

Prinzip erhebbaren Daten und ihre begründete Gewichtung die Beschreibungen, die Analyse und die 

praktischen Schlußfolgerungen „gedeckt“ sind, wo alternative Interpretationen und Schlußfolgerun-

gen denkbar und zu diskutieren sind und aufgrund welcher Argumente die bisher formulierten Inter-

pretationen und Schlußfolgerungen als die hauptsächlich richtigen anzusehen sind (im Beispiel: 

inwieweit es in der Institution tatsächlich einen Besucherinnenrückgang bei der Frauengruppe gibt, 

wenn ja, inwieweit dies u. U. mit der konkreten Arbeit, oder mit den sozialen und ökologischen Ver-

änderungen im Stadtteil zusammenhängt, und welche Schlußfolgerungen – Verlagerung auf andere 

Arbeitsschwerpunkte, Entwicklung eines neuen Konzeptes für die Frauenarbeit, Kooperation mit an-

deren Institutionen wie Frauenhaus oder Volkshochschule – daraus gezogen werden). 

Wir haben – wie wohl deutlich geworden sein dürfte – in diesem Abschnitt nicht nur einige Kriterien 

zur Einschätzung der Datenqualität vorgestellt, sondern wir haben zugleich – und das war von der 

Sache her auch ganz unvermeidbar – nochmals einige Aspekte der Wechselbeziehungen zwischen 

Fallbeobachtung, Falldarstellung und Fallanalyse thematisiert; sie zeigen, daß diese Unterscheidun-

gen „flexibel“, aber nicht beliebig zu handhaben sind. 

4.5 Exemplarische Darstellung einiger Verfahrensweisen der pädagogischen Handlungsfor-

schung in der Sozialarbeit 

Nun hatte der in Kap. 4.4.1 zitierte Adorno nicht nur stets die Bedeutung der theoretischen Erkennt-

nisstufe für die Begründung der Gesellschaftskritik herausgestellt, sondern auch hervorgehoben, daß 

die Forschungsmethoden dem Gegenstand angemessen sein müssen (vgl. Adorno, z. B. 1972, S. 200 

f, 212 f). Dies bedeutet einerseits, daß auch die konkreten Verfahrensweisen (traditionell aus-[212]ge-

drückt: die „Techniken“) dem Gegenstand, hier also der sozialen und pädagogischen Subjektförderung 

angemessen sein müssen, also die tatsächlich notwendigen Daten in der entsprechenden Qualität her-

vorbringen können müssen, die zur Erfassung und Analyse der Erziehungswirklichkeit notwendig 

sind. Es bedeutet andererseits auch, daß diese Verfahrensweisen von den PraktikerInnen der Sozialar-

beit/Sozialpädagogik unmittelbar „anwendbar“, „beherrschbar“ sein müssen. Hierzu ist ein wichtiger 
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Ansatzpunkt die Frage, welche konkreten Dokumentations- und Erkenntnisverfahren in Form von Ar-

beitsverfahren und Erfolgskontrollen (vgl. Kap. 4.2.6) im Alltag der Institution zu finden sind, wie 

ihre Funktion und ihr Gehalt einzuschätzen ist und wie sie für eine kritische Berufs- und Forschungs-

praxis umgestaltet bzw. fruchtbar gemacht werden können. – Drei dieser Verfahren wollen wir nun 

exemplarisch vorstellen. Die Auswahl richtet sich einerseits danach, wie sehr diese Verfahren uns 

selber vertraut sind bzw. während des Forschungsprojektes eingesetzt wurden; und andererseits inwie-

weit sich dadurch eine bestimmte Herangehensweise deutlich machen läßt, die dann auch eigenständig 

von den PraktikerInnen auf andere Verfahrensweisen „übertragen“ werden können. 

4.5.1 Aktenanalyse und -führung 

Das „selbstverständlichste“ administrative Arbeits- und Erkenntnisinstrument der Sozialarbeit/Sozi-

alpädagogik ist immer noch die Akte, die Aktenführung. Im Gegensatz zu ihrer tatsächlichen Ver-

breitung liegen bisher ganz wenige kritische Analysen zu ihrer Funktion und ihren Erkenntnismög-

lichkeiten vor; zu den wenigen gehört die Studie von S. Müller (1980; vgl. ergänzend auch H. W. 

Müller/S. Müller, 1987), an der wir uns im weiteren wesentlich orientieren. 

Akten werden vorrangig nicht um ihrer selbst willen eingerichtet und geführt, sondern im Zusam-

menhang mit sozialen und pädagogischen Unterstützungsprozessen, es handelt sich also um ein pro-

zeßbegleitendes Dokumentations- und ggf. Erkenntnisverfahren es beinhaltet den Anlaß, den Verlauf 

und den (vorläufigen) Abschluß dieser Prozesse (z. B. wenn eine Familie erstmals Sozialhilfe bean-

tragt, werden die erhobenen Sozialdaten, die angemeldeten Ansprüche, die ggf. stattfindenden Über-

prüfungen dieser Angaben, der Bescheid über die gewährten oder nicht gewährten Leistungen und 

ggf. die Reaktionen der „Betroffenen“ aktenmäßig festgehalten; sie bilden bei späteren Anträgen eine 

Voraussetzung der Antragsbearbeitung indem z. B. die wieder angegebenen Sozialdaten verglichen 

werden, usw.). Akten sind also „alle im Zusammenhang mit dem sozialarbeiterischen Handeln ent-

standenen schriftlichen Dokumente, die aus mehreren, in sich unselbständigen Einzelschriftstücken 

bestehen; in Akten können auch Urkunden enthalten sein. Aufgrund dieser Definition ist – unabhän-

gig behördeninterner Festlegung – die Grundgesamtheit aller Akten zu bestimmen. Dazu gehören 

dann die Akten im verwaltungsinternen Sinn (also alle in einem Ordner zusam-[213]mengefaßten 

und in einem Aktenplan registrierten Schriftstücke) wie die sogenannten Handakten ... wie die ‚losen 

Vorgänge‘“ (S. Müller, 1980, S. 46) 

Damit ist schon angedeutet, daß in die Akten, in die Aktenführung auf jeweils spezifische Art alle 

Widersprüche des sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns eingehen, die wir als Konse-

quenz aus dem Widerspruch zwischen „Freiheitsverbürgung und Freiheitsentzug“ (Habermas) bzw. 

zwischen „Bildung und Herrschaft“ (Heydorn/Gamm) in Kap. 2, in Kap. 3 und in Kap. 4.2/4.3 dar-

gestellt haben. D. h. die dort dargestellten Widersprüchlichkeiten der sozialarbeiterischen/sozialpä-

dagogischen Handlungskonzepte müssen sich in den Akten „niederschlagen“. Dies nicht in dem 

Sinne, daß man nun für „bare Münze“ nehmen dürfte oder müßte, was in den Akten steht, denn es 

zeigt sich immer wieder, „daß über die inhaltliche Auswertung von Aktendokumenten nur in sehr 

begrenztem Umfang Erkenntnisse zu gewinnen sind über das konkrete Verhalten des Klientels der 

Sozialarbeit. Der Erkenntniswert von Aktendokumenten bezieht sich somit in erster Linie auf die 

empirische Fundierung der Analyse der professionellen Deutungsschemata und Handlungsmuster in 

bürokratischen Organisationen.“ (S. Müller, 1980, S. 55) Es gilt also einen systematischen, fallspezi-

fischen, institutions- und subjektentwicklungsspezifischen Zusammenhang zwischen den übergrei-

fenden Widerspruchsverhältnissen und den konkreten Widersprüchen der eigenen Institution und des 

eigenen Handelns in der jeweils aktenmäßigen Dokumentationsform herzustellen. Dazu kann – ent-

sprechend den Überlegungen in Kap 4.4 – die Beantwortung u. a. folgender Leitfragen beitragen: 

– Wie sicher sind die in den Akten angegebenen Daten (z. B. über die Familienverhältnisse eines 

Kindes, das wegen mehrfacher Mißhandlung „aus der Familie herausgenommen“ werden soll)? 

– Welche Daten werden erhoben und welche nicht (z. B. nur Daten über die zwischenmenschlichen 

Verhaltensweisen, aber nicht über die soziale und ökologische Lebenssituation der betreffenden Fa-

milie)? 
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– In welchen beschreibenden Zusammenhang werden die Daten gebracht (z. B. in den Zusammen-

hang „Eheschwierigkeiten – Kindesmißhandlung“), inwieweit werden dabei schon erhobene Daten 

„übergangen“, „ausgelassen“, inwieweit werden „unter der Hand“ neue Daten eingebracht (z. B. über 

die Beziehungen der Eltern zu anderen Verwandten), wie plausibel, einleuchtend, ggf. auch einsichtig 

begründet ist die aktenmäßige Fallbeschreibung? 

– Welche vortheoretischen, alltagstheoretischen oder auch ausdrücklich theoretischen Interpretatio-

nen finden sich in der Akte, inwieweit und in welcher Form sind sie als Vorannahmen in die Daten-

sammlung und Fallbeschreibung eingegangen (daß – im Beispiel – die Eheschwierigkeiten und die 

daraus folgenden Kindesmißhandlungen auf dem aggressiven Charakter des Mannes beruhen, gegen-

über dem sich die Mutter aufgrund mangelnder Willensstärke nicht durchsetzen kann bzw. den offe-

nen Konflikt noch nie „riskiert“ hat)? Für wie begründet halten wir die theoretischen Vorannahmen 

und die Fallinterpretation? Welche Alternativen haben wir anzubieten? [214] 

– Welche praktischen Schlußfolgerungen sozialer und pädagogischer Art werden aus der Fallanalyse 

gezogen (z. B., daß das Kind in ein offenes Heim mit intensiver sozialpädagogischer Einzelfallbe-

treuung „eingewiesen“ werden soll), für wie begründet oder zumindest plausibel halten wir das und 

welche Alternativen sollten u.E. erörtert werden (im Beispiel: ob nicht eine Ersatzfamilie im Stadtteil 

die bessere Lösung wäre, weil dadurch die Freundschaftsbeziehungen nicht zerstört werden, bzw. 

weil das Kind nicht zu weit von den Eltern wohnen will, damit es sie jederzeit besuchen kann)? 

– In welchen institutionellen Zusammenhängen werden die Akten angelegt, geführt, aufbewahrt, 

wann und warum und an wen weitergegeben (z. B. erstellt vom Jugendamt, dann – teilweise – wei-

tergegeben an das Heim, in das das Kind gekommen ist und an die Staatsanwaltschaft, die gegen die 

Eltern ermittelt)? 

– Die letzte Frage hat es „in sich“: Inwieweit beruhen festgestellte Mängel in der Datenerhebung, 

ihrer beschreibenden theoretischen und praktischen Interpretation, also die „Ungereimtheiten“ in der 

Aktenführung, darauf, daß die entsprechende Institution bzw. die aktenführenden SozialarbeiterIn-

nen/SozialpädagogInnen die „Betroffenen“ so weit wie möglich schützen bzw. ihnen konkret helfen 

wollen und aus diesem Grunde die Akte entsprechend „frisiert“ haben? (Im Beispiel: Es haben sich 

alle Beteiligten, also auch und gerade das Kind, darauf geeinigt, daß die Lösung „Heim“ die güns-

tigste ist, diese aber zu aufwendig ist und von den Eltern nicht bezahlt werden kann, und daß deshalb 

die Falldarstellung so konzipiert werden muß, daß das Jugendamt bzw. das Sozialamt die Kosten 

tragen muß; und daß aus diesem Grunde auf die „charakterologische“ Erklärung des Aggressionsver-

haltens „gesetzt“ und das soziale und ökologische Umfeld ausgeklammert wurde.) Mit anderen Wor-

ten: Wenn vorliegende Akten uns in dieser oder jener Hinsicht problematisch erscheinen, müssen wir 

fragen, ob hier das einzelne Subjekt zum „Aktenmenschen“, zu einem „administrativen Homuncu-

lus“, zu einer „bürokratischen Karikatur seiner selbst“ gemacht wurde (vgl. S. Müller, 1980, S. 56), 

ob das Subjekt also diesen administrativ-repressiven Handlungs- und Deutungsmustern rigide unter-

worfen wurde, oder ob die Akten so geführt wurden, um – im Rahmen der aktuellen institutionellen 

Verhältnisse und juristischen Bedingungen die objektiven und subjektiven Interessen der Betroffenen 

mit ihnen gemeinsam so weit wie möglich schon durchzusetzen. 

Nun kann sich kritische Sozialarbeit/Sozialpädagogik nicht darauf beschränken in vorrangig defensi-

ver Weise die bestehenden Spielräume zu nutzen; sie muß immer auch Ziele formulieren und Wege 

finden, diese im Sinne der Demokratisierung und der verbesserten sozialen und pädagogischen Sub-

jektförderung auszuweiten. Für die Aktenführung heißt dies u. a.: 

– Ein wichtiger Ansatzpunkt für die kritische Aktenführung ist die Einrichtung von „privaten“ Hand-

akten, ggf. also eine „doppelte Aktenführung“; mit ihr können u. U. Erfahrungen mit diesem Er-

kenntnisinstrument und Dokumentationsverfahren gewonnen und gesammelt werden, die deutlicher 

machen, wie [215] hier handlungsleitendes Unterstützungs- und Absicherungswissen „produziert“ 

und dann auch in der Lehre und Ausbildung vermittelt werden kann (z. B. durch Berichte über das 

Anerkennungsjahr). – Allerdings muß sofort darauf verwiesen werden, daß diese Handakten – offi-

zielle – der Institution gehören, also im Zweifels- und Konfliktfall „herausgegeben“ werden müssen, 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 142 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

weil die SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen kein allgemeines Zeugnisverweigerungsrecht ha-

ben. 

– Entscheidend ist (wie wir das am Beispiel des Familienzentrums in Melbourne, vgl. Kap. 2.3, ge-

sehen haben), daß die „Betroffenen“ unmittelbar in die Aktenführung miteinbezogen werden, daß 

also die Akte nicht „über sie“, sondern „mit ihnen“ und im günstigsten Fall „von ihnen“ geführt wird. 

Es muß sich hier also um einen gemeinsamen Erkenntnis- und Dokumentationsprozeß handeln, der 

zugleich ein Moment des gemeinsamen Handlungsprozesses ist (wie dies auch in den durchlaufenden 

Beispielen von Kap. 4.3. dargestellt wurde). Dies bedeutet, daß die professionellen Einschätzungen, 

Vermutungen und Analysen offenzulegen sind und die Mitwirkung der Betroffenen auch in dem 

Sinne zu sichern ist, daß sie „ihre Meinung“ hierüber zu Papier bringen, also – im immer wieder 

auftauchenden Konfliktfall – beide Auffassungen festgehalten werden, und so auch beide Seiten in 

den „Zugzwang“ setzen, sich mehr Klarheit zu verschaffen. Es bedeutet auch, daß die Betroffenen 

selber ungehinderten Zugang zu den Akten haben (wenn sie sie nicht schon selber führen und aufbe-

wahren) und daß sie letztlich das entscheidende Wort darüber haben, ob bestimmte Informationen 

erhoben, gesammelt, dokumentiert und ggf. weitergegeben und aufbewahrt werden. Dabei gilt so-

wohl für die Informationssammlung wie die -weitergabe: im Zweifelsfalle nie! 

– Wenn wir nun die Überlegungen des zweiten und teilweise des dritten didaktischen Bausteins auf 

diese Verfahrensweise beziehen, dann dürfte schnell deutlich werden, daß die Hauptschwierigkeiten 

einer kritischen Aktenführung nicht bei den betroffenen Subjekten zu suchen sind. Gewiß bedarf es 

viel Phantasie, um geeignete Kommunikations- und Dokumentationsformen zu finden, aber diese 

Phantasie wird ja auch gebraucht um entsprechende kooperative pädagogische Praxisformen zu ent-

wickeln. Der Hauptwiderstand rührt vielmehr daher, daß die Akten ein wichtiges Instrument sind, um 

Repression auszuüben, um das Machtgefälle zu stabilisieren, um sich Kontrollmöglichkeiten zu si-

chern, usw. Das wissen die „Betroffenen“ sehr genau und deshalb begegnen sie auch dem Ansinnen 

kritischer SozialarbeiterInnen und Sozialpädagoginnen mit deutlicher und sehr berechtigter Skepsis. 

Dieser Widerstand wird nur in dem Maße konstruktiv aufhebbar sein, wie die Betroffenen den Daten-

schutz als Subjektschutz selber sichern und kontrollieren und ihnen die „Profis“ dabei helfen. Kritische 

Aktenführung hat somit die Demokratisierung der Institution zu ihrer Voraussetzung und ist zugleich 

ein zentrales Mittel und Auseinandersetzungsfeld, um diese Demokratisierung voranzutreiben. [216] 

4.5.2 Lautes Denken und Inhaltsanalyse 

Wie wir im fünften Baustein näher ausführen werden, finden sich in der subjektiven Verarbeitung 

und Zielsetzung der objektiven Handlungsanforderungen bei den SozialarbeiterInnen/Sozialpädago-

gInnen typische Widersprüche, die aus der kommunikationsauflösenden Spaltung von Erfahrung und 

Wissen, der handlungsblockierenden Trennung von Kognition und Emotion sowie der entpolitisie-

renden Entgegensetzung von „kleinen Schritten“ und „großen Perspektiven“ resultieren. Innovative 

pädagogische und Sozialarbeitsforschung muß somit Methoden und Verfahrensweisen entwickeln 

und bereitstellen, die in der Lage sind, den PraktikerInnen bei der tendenziell produktiven Bewälti-

gung dieser Widersprüche zu helfen. Dazu zählen u. a. die Verfahrensweisen des „lauten Denkens 

und Inhaltsanalyse“ wie die „dialogischen Interviews und Inhaltsanalyse“ (vgl. Kap. 4.5.3). Deren 

Beitrag zur übergeordneten Aufgabenbestimmung dieses ganzen Buches läßt sich mit Klafki (1989b, 

S. 158) nochmals so umreißen: „Erziehung muß systematisch und kontinuierlich auf die Entwicklung 

der Diskursfähigkeit der nachwachsenden Generation bzw. der Lernenden ausgerichtet sein. Das be-

deutet auch: Alle normativen Vorgriffe, die Erziehende/Lehrende im pädagogisch-intentionalen Han-

deln vollziehen, haben zunächst nur den Status vorläufiger, vermuteter Geltung. Solche Vorgriffe 

müssen im pädagogischen Prozeß letztlich der erneuten, argumentativen Bewährungsprobe im prak-

tischen Diskurs mit den Lernenden ausgesetzt werden. Ohnehin haben die Erziehenden bzw. Lehren-

den im Hinblick auf die Fähigkeit zu praktischen Diskursen immer nur einen graduellen Kompetenz-

vorsprung gegenüber den Jüngeren/Lernenden. Verantwortliches pädagogisches Handeln unter den 

Bedingungen der Moderne muß darauf gerichtet sein, diesen graduellen Kompetenzvorsprung gezielt 

abzubauen ... Erziehungswissenschaft muß dementsprechend in Kooperation mit Erziehungsprakti-

kern langfristige Modell-Versuche in verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern – im Bereich 
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der Schule, der Sozialpädagogik und außerschulischen Jugendbildung sowie der Erwachsenenbildung 

– anregen. In solchen Versuchen geht es um die Erprobung und die Untersuchung von Möglichkeiten 

und Schwierigkeiten der Entwicklung der Fähigkeiten zum Vollzug praktischer Diskurse. Es scheint 

mir eine Konsequenz des Diskurs-Konzepts zu sein, daß die methodische Anlage solcher Projekte 

Grundsätzen der Handlungsforschung entsprechen müßte.“ In diesem Sinne wollen die beiden nach-

folgend dargestellten Verfahren zur Selbstaufklärung der am pädagogischen Prozeß Beteiligten bei-

tragen; nur aus pragmatischen Gründen stellen wir in diesem Falle die „Profis“ (quasi exemplarisch) 

in den Vordergrund. 

Die Methode des lauten Denkens bzw. des nachträglichen lauten Denkens wurde bisher vorrangig in 

der Unterrichtsforschung angewendet (vgl. dazu die Übersicht bei Koch-Priewe, 1986, Kap. 1.3, 4.1, 

6.4); ergänzend auch Weidle/Wagner, 1982), wir meinen aber, daß sie auch in der Sozialarbeit/Sozi-

[217]alpädagogik hilfreich sein kann14. Dies wollen wir an sechs Momenten dieses Ansatzes deutlich 

machen15: 

a) „Lautes Denken und Inhaltsanalyse“ kann wie die nachfolgend dargestellte Verfahrensweise des 

„dialogischen Interviews“ Lernprozesse auslösen und fördern, wobei es sich bei ersteren eher um 

selbstorganisierte, also nicht pädagogisch (-institutionell) vermittelte und geförderte handelt, wäh-

rend bei letzteren explizit pädagogische Überlegungen eingehen. Gemeinsam ist beiden, daß sie von 

praktischen Problemen ausgehen (vgl. zum folgenden auch Kap. 4.3): Im Handeln der Sozialarbeite-

rInnen/SozialpädagogInnen tut sich eine Diskrepanz auf zwischen den Entwicklungsanforderungen 

eines Falles und den subjektiv vorhandenen professionellen Fähigkeiten. Zugleich besteht die sub-

jektive, kognitive und emotionale Notwendigkeit, also der Wille, die zur Überwindung der Diskre-

panz notwendigen Fähigkeiten zu erwerben, um damit diese und ähnlich gelagerte Fälle lösen zu 

können bzw. den Lösungsprozess unterstützen und absichern zu können. Wie bei Lernprozessen über-

haupt (vgl. Kap. 2.4), können auch hier die notwendigen Lernprozesse relativer wie fundamentaler 

Art sein, sie können die Weiterentwicklung einer vorhandenen professionellen Handlungsfähigkeit 

notwendig machen (z. B. den Erwerb vertiefter juristischer Kenntnisse über den gesamten Komplex 

der Obdachlosigkeit), sie können aber auch das ganze Selbstverständnis in Frage stellen, „umkrem-

peln“ (z. B. grundsätzliche Zweifel hervorrufen an einer Obdachlosenarbeit, die von der lokalen und 

regionalen Wohnungsbaupolitik entkoppelt ist). – Dabei kann nicht grundsätzlich vorher eingeschätzt 

werden, um welche Art von Lernprozessen es sich handelt. 

B: „Liese ist für mich zum Thema dieser Selbstevaluation geworden, weil ich ratlos war und nach 

Konsequenzen, anderen Verhaltensweisen und Denkmodellen suchte. Ich erhoffe mir von dieser Art 

der Auseinandersetzung in erster Linie mehr Klarheit, Denkanstöße, einen Schritt hin zu zukünftigen 

Lösungen“. Dabei stellt sie sich Fragen wie die folgenden: „Wie war ich in diese Sackgasse geraten? 

Warum fiel mir nichts mehr ein? Warum fühlte ich mich gegenüber dieser Art Jugendlicher so hilflos? 

Warum reagierte ich nur auf ihr Agieren? Was steckte dahinter an (vielleicht falschen) Annahmen, 

Wertungen, Erklärungsmustern und Deutungen? Gab es typische Lücken in meinem Denken? Wo 

waren die Stellen, an denen ich nicht mehr weiterdenken wollte/konnte?“ (Holste, 1988, S. 269) 

b) Um der Klärung solcher und ähnlicher Fragen näherzukommen, bedarf es zunächst einer gewissen 

Distanz zu diesem Fall, diesem Problem, also einer gewissen Entlastung vom unmittelbaren Hand-

lungsdruck (z. B. indem man den Fall, [218] so möglich, für eine gewisse Zeit „liegenläßt“, oder ein, 

zwei Urlaubstage nimmt oder ein freies Wochenende opfert, um sich „mal in Ruhe“ mit ihm zu be-

schäftigen). Insofern halten wir das laute Denken im unmittelbaren Handlungsprozeß nur begrenzt 

für sinnvoll, und sehen seine Hauptmöglichkeiten in einer nachträglichen Vergegenwärtigung 

 
14 Das zeigt für uns das Beispiel von Holste (1988); wir werden zur besseren Verständlichkeit der nachfolgenden Über-

legungen am Ende der einzelnen Aspekte dieser Verfahrensweise (mit der Kennzeichnung B = Beispiel) Passagen aus 

dem Text von Holste zitieren, bei dem es sich um die Analyse der Betreuung des Mädchens Liese durch die Autorin im 

Rahmen der Abteilung „Erziehungshilfe“ eines kommunalen Jugendamtes handelt. 
15 Dabei betonen wir (nochmals), daß die Reihenfolge dieser Momente nach logisch-systematischen, also nicht nach chro-

nologischen Kriterien erfolgt, daß also alle Momente – mit unterschiedlicher Gewichtung – gleichzeitig auftreten (kön-

nen). 
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bestimmter Prozesse und ungelöster Probleme (woraus sich schon ergibt, daß wir die Verschränkung 

mit der Inhaltsanalyse für zwingend halten). 

B: „Mangels anderer Klärungsmöglichkeiten war es mir gerade in diesem Fall wichtig, mich noch-

mals gedanklich intensiv darauf einzulassen und durch dieses Mir-Zeit-Nehmen und Mich-noch-ein-

mal-Hineinversetzen eine Klärung für mich und für das weitere Vorgehen bei Liese, aber auch bei 

vielen anderen Klienten zu finden und mein eigenes Denken und die Art, wie ich mich mit einem 

solchen Fall auseinandersetze, einer Analyse zu unterziehen.“ (Holste, 1988, S. 260) 

c) Die „technische“ Seite dieses Verfahrens besteht darin, alle Ereignisse, Eindrücke, Abläufe, Über-

legungen, Stimmungen, Vermutungen, praktischen Schlußfolgerungen usw., die man im Zusammen-

hang mit dem Fall hatte und hat, sich „geistig“ zu vergegenwärtigen, sie auszuspreche,: und das ge-

sprochene Wort zu dokumentieren, also „festzuhalten“ (vorrangig durch eine Tonbandaufzeichnung 

seltener wohl durch eine Videoaufzeichnung) In diesem Prozeß steht das aktuelle Problemverständnis 

und der Ist-Zustand des Falles (seine Entwicklung bis zum Zeitpunkt dieses Selbstgesprächs) im Vor-

dergrund. 

B: „Am leichtesten fällt es mir, Situationen durch Reden im Sinne von lautem Denken klarer zu 

bekommen. Die vergangenen Situationen und Bilder noch einmal lebendig werden zu lassen, verhel-

fen mir zu weiteren Gedanken, Phantasien und Erklärungen ... Diese Gedanken gleich aufzuschrei-

ben, ist für mich deswegen keine Alternative, weil durch das relativ langsamere Schreiben meine 

Gedanken und Erinnerungen stark gebremst würden und ich somit ‚unfreier‘ beim Durcharbeiten 

würde.“ (Holste, 1988, S. 260) Und weiter (ebd., S. 262): „Ich habe beim Diktieren wohl gemerkt, 

daß die Darstellung der Situation einen sehr viel größeren Raum einnimmt, als ich es ursprünglich 

wollte, und daß die Reflexion dadurch zu wenig Platz und Stellenwert bekam. Trotzdem konnte und 

wollte ich damals beim Diktieren die Situationsschilderung nicht kürzen, weil mir zum damaligen 

Zeitpunkt alles sehr wichtig war.“ 

d) Doch damit der Fall in seinem ganzen empirischen Aspektreichtum deutlich wird, bedarf es vor 

der systematischen, theoriegeleiteten Reflexion einerseits der Verschriftlichung des Selbstgesprächs, 

um es als verobjektiviertes Denkprodukt einer Inhaltsanalyse unterziehen zu können. Und anderer-

seits ist es sinnvoll, weiteres empirisches Material (wie Aktenaufzeichnungen, Tagebucheintragun-

gen, Fotos/Fotoserien Videoaufzeichnungen u. ä.) herauszusuchen und zusammenzustellen, und zwar 

im Sinne einer möglichst aspektreichen Vergegenwärtigung des Falles. 

e) Die originäre Reflexion der eigenen Berufspraxis, hier wesentlich durch das Mittel der Inhaltsan-

alyse des produzierten und empirisch systematisierten Materials vorangetrieben, besteht nun darin, 

die unterschiedlichen Erklärungsebenen [219] und -reichweiten der „praktischen“ und symbolisch-

diskursiven Begriffe (hier im Sinne einer an wissenschaftlichen Befunden und Zusammenhangsana-

lysen orientierten Fachsprache) in ein produktives Spannungs- und Wechselverhältnis zu bringen. 

Dies ist (wie wir schon knapp in Kap. 1.3.3 umrissen haben) nötig und möglich, weil die „prakti-

schen“ Begriffe unmittelbar an den sich real vollziehenden Handlungsprozeß „angekoppelt“, in ihn 

„eingelagert“ sind und so dessen (relative) Zielgerichtetheit ideell antizipieren und zum Ausdruck 

bringen. Die Begrenztheit dieser „Sichtweise“ kann und muß durch jene symbolischen Formen des 

kommunikativen Handelns aufgebrochen werden, die durch ihren diskursiven Charakter über diese 

Unmittelbarkeit schon immer hinausweisen und die gesellschaftliche Vermitteltheit auch des sozial-

arbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns thematisieren (vgl. auch Holzkamp, 1983, S. 228 u. 

2320. Dieser Prozeß der Vermittlung von Umgangs- und Alltagssprache und wissenschaftsorientier-

ter Fachsprache findet im Medium der Bildungssprache statt, deren wesentliche Funktion es ist, 

„Fachwissen in die einheitsstiftenden Alltagsdeutungen einzubringen ... Die Bildungssprache ist ein 

Medium, durch das Bestandteile der Wissenschaftssprache von der Umgangssprache assimiliert wer-

den.“ (Habermas, 1981, S. 346) Die „Legierung“ von Umgangssprache und Wissenschaftssprache 

auf relativ oder fundamental neuem Niveau gelingt in dem Maße, wie in dieser Selbstreflexion der 

eigenen Arbeit ein Kippeffekt entsteht bzw. erzeugt wird: „Indem wir einen Ausdruck, der auf theo-

retische Zusammenhänge verweist, auf bisher naiv verstandene Lebensverhältnisse anwenden, 
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gewöhnen wir uns daran, diesen Teil unserer Umwelt anders zu interpretieren, mit anderen Augen zu 

sehen.“ (ebd., S. 350) 

Zur Herausbildung dieser Neusicht der „Dinge“, hier: des Falles, die notwendig geworden war, weil 

man so wie bisher nicht mehr weitermachen konnte, weil man nicht weiterkam (vgl. Pkt. a), können 

alle die Leitfragen beitragen, wie wir sie in der abschließenden Zusammenfassung von Kap. 4.1 und 

im Zusammenhang mit der Aktenanalyse und -führung (vgl. Kap. 4.5.1) formulierten, aber – weiter 

ausholend – auch in Kap. 4.2/4.3 genannt haben (wir brauchen sie an dieser Stelle nicht mehr zu 

wiederholen). Mehr noch: Es könnte u. U. sogar nützlich sein, in einem weiteren Selbstgespräch ge-

nau diese Fragen (bzw. Teile davon) sich „vorzunehmen“ und versuchen sie in freier (Selbst-)Rede 

zu beantworten und diese Überlegungen dann wie das andere „Vergegenwärtigungsmaterial“ der 

selbstreflexiv ausgerichteten Inhaltsanalyse zu unterziehen. 

B: Holste fiel bei ihrer Selbstanalyse u. a. auf, 

– „ ... daß meine Deutungsmuster/Hypothesen sich daran orientieren, was ich äußerlich am Verhalten 

von Liese wahrnahm. Die darunterliegenden Signale habe ich in den verschiedenen im Protokoll be-

schriebenen Situationen nicht beachtet, sondern nur sehr allgemein und vage als Wunsch nach Nähe 

beschrieben: 

– ... daß sich meine charakterisierenden Phantasien, Schlußfolgerungen und Empfindungen zu einem 

großen Teil auf das bezogen haben, was Liese in ihren äußeren Handlungen zeigte. Ich habe versucht, 

‚besser‘ mit diesem Ver-[220]halten umzugehen, ‚bessere‘ Alternativen aufzuzeigen. Die Chance, 

auf das sich dahinter verbergende tatsächliche Bedürfnis von Liese einzugehen, habe ich jedoch nicht 

genutzt; 

– daß mein Bedürfnis geprägt ist, von den Jugendlichen nicht nur ‚geduldet‘ und ‚ertragen‘ zu werden, 

sondern eine gute Beziehung zu ihnen zu haben. Ich erwarte also, daß sie meine Einmischung in ihre 

privaten Angelegenheiten, in ihre Familie immer als Hilfe erleben. Wenn sie sich abgrenzen und 

wenn sie mir damit verdeutlichen, daß meine Hilfe immer auch Kontrolle ist, weil ich nun einmal 

eine ‚Amtsperson‘ bin, dann reagiere ich doch insgeheim gekränkt und sehe darin wieder einen Hin-

weis auf Lieses Schwierigkeiten, sich zu binden oder zumindest einen kontinuierlichen Kontakt zu 

ertragen.“ (Holste, 1988, S. 276 f) 

f) Was wir oben als kommunikativen „Kippeffekt“ bezeichnet haben, können wir aus einem anderen 

Blickwinkel auch als „fruchtbaren Moment“ bezeichnen (vgl. dazu unseren Hinweis auf Copeis An-

satz in Kap. 2.4, Anm. 11). Und in diesem Zusammenhang wird dann auch deutlich, daß dieser Er-

kenntnisgewinn in diesem Moment erst noch ein hypothetischer ist. Über die wirklichen Ursachen 

und damit die wirklichen Lösungsmöglichkeiten der fallspezifischen Problematik (wie sie in den Bei-

spielpassagen zu Pkt. a) und e) dargestellt wurden) ist also noch nicht entschieden. Spätestens jetzt 

müssen (wie in Kap. 2.3 dargestellt) die „Betroffenen unmittelbar in den Erkenntnisprozeß einbezo-

gen werden; optimal wäre es, wenn sie sich in ähnlicher Weise wie die „Profis“ mit dem eigenen Fall 

intensiviert beschäftigen würden und dann diese Zwischenresultate und Vermutungen in den weiteren 

Klärungsprozeß einbrächten. Im Sinne unseres Entwicklungskonzeptes (vgl. Kap. 4.3) müssen sich 

nun die hypothetisch gewonnenen Einsichten in dem Lebensprozeß der „Betroffenen“, in den bis zu 

einem gewissen Grade Institutionen und Personen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik „eingeklinkt“ 

sind, bewähren (was wir nun nicht mehr ausführen müssen). 

Bei diesem weiteren, enger praktisch orientierten Klärungsprozeß können auch andere Kolleginnen 

einbezogen werden. In diesem Sinne äußert sich auch in unserem Beispiel Holste (1988, S. 277): 

„Diese Form des Diktierens, der Verschriftlichung und der anschließenden Inhaltsanalyse hat sehr 

viel mehr Verbindlichkeit und fordert mehr und intensivere Konzentrationen, Auseinandersetzung als 

nur das laute Denken. Als weiteren Schritt zur Überprüfung dieser Selbstevaluation könnte ich mir 

vorstellen, das Protokoll als Grundlage für einen weiteren Austausch mit Kollegen zu nutzen.“ Dieser 

„kollegiale Diskussionsprozeß“ kann sich – durchaus mit Gewinn – auf die Weiterführung der unter 

d) und e) genannten Momente beschränken. Er kann aber auch eine neue Qualität erreichen, wenn 
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nämlich nun eine nochmals erheblich intensiviertere „Suche“ nach den subjektiven Handlungsgrün-

den stattfindet. Ein Verfahren dazu sind die „dialogischen Interviews“, wie wir sie vorrangig in un-

serem Projekt verwendet haben (von denen einige auszugsweise in Kap. 6 abgedruckt sind, weshalb 

wir in den nachfolgenden Überlegungen auf Beispiele verzichten). [221] 

4.5.3 Dialogisches Interview und Inhaltsanalyse 

Weil die didaktischen Probleme einen Spezialfall sozialer Kommunikation darstellen (vgl. Gamm, 

1979, S. 107, sowie das Schaubild auf S. 109), deshalb kann man in gewisser Weise das dialogische 

Interview als die Fortsetzung des Selbstgesprächs in Form des (nachträglichen) lauten Denkens durch 

Einbeziehung einer(s) Gesprächspartners/in betrachten, die/der mit Hilfe der dialogischen „Unter-

richts“gestaltung sich in diesen Selbstaufklärungsprozeß einschaltet und ihn durch Widerspruchsauf-

deckung und -lösung unterstützt und absichert. Dabei lassen sich vier Momente in logischer, nicht in 

chronologischer Hinsicht unterscheiden: 

a) Bezogen auf den „problematischen Fall“ werden in einer relativ handlungsentlasteten Gesprächs-

situation vorrangig narrativ bestimmte Aspekte des Falles unmittelbar (wieder) ins Bewußtsein ge-

hoben, geistig und kommunikativ präsent gemacht. In dieser Komponente besteht das dialogische 

Moment im Nachfragen bei unmittelbaren und offensichtlichen Unverständlichkeiten, im eher wider-

spruchsfreien Einbringen von weiteren Aspekten (z. B. eigenen Erfahrungen mit dem Fall, zusätzli-

che Informationen über sein soziales und ökologisches Umfeld, Kenntnisse aus anderen strukturell 

ähnlichen Fällen) und möglicherweise fallrelevantem Wissen (z. B. über Bestimmungen des BSHG, 

die Tendenzen in der gegenwärtigen ständigen Rechtssprechung und die Auslegung der entsprechen-

den Bestimmungen durch das örtliche Sozialamt). 

b) Die eigentliche Qualität des dialogischen Interviews entfaltet sich dort, wo die Sichtweise, die 

Interpretation des Falles samt der praktischen Schlußfolgerungen, damit auch bestimmte Seiten der 

empirischen Darstellung im Sinne von Pkt. a) relativ oder fundamental in Frage gestellt werden. Be-

sonders an dieser Stelle haben wir Copeis Interpretationen der Mäeutik (speziell bezogen auf den 

„intellektuellen“ Bereich; vgl. Copei, 1969, S. 28 ff) für unsere Verfahrensweise fruchtbar gemacht; 

hier sind uns drei Aspekte wichtig geworden: 

– Zunächst geht es um die Problematisierung von Selbstverständlichkeiten. Diese hat schon damit 

begonnen, daß ein Fall überhaupt „problematisch“ geworden ist. Der/Die InterviewerIn braucht nicht 

unbedingt sofort und richtig zu erkennen, worin das Problematische besteht. Es kann sein, daß der/die 

InterviewerIn zunächst nur den Eindruck hat – der durchaus auch einmal falsch sein kann! –‚ daß 

„hier etwas nicht stimmt“, „über etwas hinweggeredet wird“, (ungewollt) „Schönfärberei betrieben“ 

oder Hilflosigkeit durch „kernige“ Sätze überdeckt wird. Das Problematisieren des (bislang) Selbst-

verständlichen kann zunächst durch suchendes Nachfragen, Aufforderung zu weiterer Erläute-

rung/Erklärung, Gewohnheiten aufbrechendes Behaupten des Gegenteils usw. unterstützt werden. 

Solche Interventionen, die Gewohnheiten in Frage stellen bzw. (vorgebliche) Sicherheiten durchkreu-

zen, können irritierend sein für die/den Interviewte/n, sind aber eingebettet in den Prozeß gemeinsa-

men Ringens um ein angemesseneres Verstehen der problematischen Situation bzw. um entspre-

chende Lösungen. [222] 

– „Leeres Staunen“, das sich etwa in Äußerungen wie „Das ist ja ein Ding!“, „Jetzt bin ich aber 

fertig!“ oder „Daran habe ich noch nie gedacht“ zeigt, ist selbstverständlich kein Endpunkt der Aus-

einandersetzung, es signalisiert wesentlich ein diffuses Aufgeschlossensein für einen weitergehenden 

Prozeß, in dem sich relativ oder fundamental neue Sicht- und Handlungsweisen konstituieren können. 

Dazu bedarf es einer Präzisierung des Problems, einer „Einkreisung“ der Fragestellung, einer Spezi-

fizierung der Lernaufgabe, also einer Aussonderung des zu behandelnden Problems von anderen, 

ebenfalls interessanten, aber aktuell für die Fallbearbeitung nicht so wichtigen. Hier wird es dann zu 

einer Verschränkung von narrativ-beratenden mit dialogisch-hinterfragenden Interventionen kom-

men, in denen sowohl gezielt fallbezogenes theoretisches und empirisches Wissen wie auch alterna-

tive theoretische Erklärungen und praktische Schlußfolgerungen erörtert werden. 
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– Subjektiver „Höhepunkt“ eines solchen dialogischen Interviews ist jener „fruchtbare Moment“ (Co-

pei), in dem die Idee einer Problemlösung „aufscheint“, in unmittelbar überzeugender Weise deutlich 

wird, es also einen „Aha-Effekt“, einen „Geistesblitz“ gibt. Streng methodisch betrachtet handelt es 

sich hier aber „nur“ um eine unmittelbar überzeugende Hypothese zur Problemklärung und -lösung. 

Diese erfordert noch eine theoretische Ausfaltung. Möglicherweise muß die zunächst unmittelbar 

plausibel erscheinende Hypothese im Rahmen dieses Prozesses als unbrauchbar verworfen werden. 

Letztlich ist die Hypothese der praktischen Bewährung zu unterziehen. 

Nun kann dieser „fruchtbare Moment“ u. U. tatsächlich während des Interviews selber auftauchen; 

aber er kann auch – durch das Interview gefördert – außerhalb davon entstehen, beim nochmaligen 

Durchdenken der erörterten Probleme, bei der nachträglichen Lektüre des Interviews, u. U. auch 

„erst“ bei der Inhaltsanalyse. Selbst wenn er „erst dann“ eintritt, kann das die Qualität des Interviews 

nicht schmälern, denn es geht insgesamt um ein neues Niveau der „Legierung“ von Erfahrung und 

Wissen, von „praktischen“ und theoretischen Begriffen (vgl. auch Pkt. c) in Kap. 4.5.2), damit des 

„begreifenden Alltagsdenkens“ (Holzkamp) bzw. des „arbeitenden Wissens“ (Klafki). 

c) Eben weil es sich hier um Lernprozesse mit lebenspraktischer Relevanz handelt, weil eine „neue 

Sicht der Dinge“ auch eine „neue Weise des Handelns“ erforderlich macht, weil hier das „professio-

nelle“ Selbst- und Weltverständnis zwei Seiten einer Medaille sind, nämlich der (professionellen) 

Handlungsfähigkeit, deshalb können solche Lernprozesse auch umgangen, verweigert, blockiert, in 

ihrer subjektiven oder objektiven Notwendigkeit bezweifelt oder ignoriert werden, also scheitern. D. 

h. es kann sein, daß aus dem Interview „nichts herauskommt“, daß die PartnerInnen aneinander vor-

beireden, oder daß die/der InterviewerIn den Eindruck hat vor eine „kommunikative Mauer“ zu laufen, 

oder dem Gegenüber alles „aus der Nase“ ziehen zu müssen, usw. Die InterviewpartnerInnen können 

sich umgekehrt durch die Intervention der InterviewerInnen „genervt“, „blockiert“ oder „mißverstan-

den“ fühlen. Alles dies ist dann vorrangig kein methodischer Kunstfehler, sondern Ausdruck des Sach-

verhaltes, daß das Inter-[223]view nicht in eine tendenziell subjekthafte Beziehung eingebaut ist bzw. 

werden konnte (vgl. dazu Kap. 2.1), daß also – aus welchen Gründen auch immer – kein wechselsei-

tiges Entwicklungsinteresse die Kommunikation trägt und sich so das dialogische Moment nicht ent-

falten kann (das haben wir auch in unseren Interviews mehrfach erlebt). Vergegenwärtigt man sich 

beispielhaft die Schlußfolgerungen, die Holste (in Pkt. e) von Kap. 4.5.2) aus der Inhaltsanalyse zieht 

(die teilweise ans „Eingemachte“ gehende Einschätzung über die eigene subjektive Verwicklung in 

den Fall), dann wird deutlich, welche psychischen Konfliktverarbeitungsbereitschaften und -prozesse 

(insbesondere auf Seiten der Interviewten) erforderlich sind, um ein dialogisches Interview „fruchtbar“ 

zu machen. Hinzu kommt ein Sachverhalt, auf den Habermas (1981, S. 356 f) aufmerksam macht: 

Sobald das Orientierungswissen über die theoretisierende Bildungssprache „mit dem Wissenschafts-

system rückgekoppelt wird, verliert es ... seine traditionsfeste, naturwüchsige Verläßlichkeit. Theore-

tisches Wissen besteht aus Hypothesen [genauer: immer auch aus hypothetischen Momenten; d. Verf.], 

die veralten können. Deshalb wirkt sich die in den Alltag eingewanderte Begrifflichkeit der Sozial- 

und Verhaltenswissenschaften als ein Element der Verunsicherung aus ... Nicht nur die Alltagsgewiß-

heiten, auch die professionellen Gewißheiten sind angegriffen; denn im Umgang mit ‚verwissenschaft-

lichten‘ Problemen unterstellen wir, daß sie grundsätzlich theoretisch gelöst werden können, daß wir 

aber nicht sicher sein können, ob die heute akzeptierten Lösungen schon durch die Argumentation von 

morgen entwertet sein werden. Wo das theoretische Wissen nicht mit technischen Erfolgskontrollen 

rückgekoppelt ist, sondern über die Bildungssprache in das moralisch-praktische Bewußtsein orientie-

rungsbedürftiger Menschen eingeht, wächst eine eigentümliche Spannung zwischen theoretischen Un-

gewißheiten und dem immer weniger befriedigten Bedürfnis nach praktischen Gewißheiten.“ 

d) Auch das dialogische Interview wird in angemessener Weise (zumeist wohl durch ein Tonband) 

aufgezeichnet und dann verschriftlicht, um es einer systematischen Inhaltsanalyse zu unterziehen, in 

die dann auch weiteres empirisches und theoretisches, fallspezifisches wie fallübergreifendes Wissen 

einbezogen wird, aufgrund dessen dann die theoretischen Erklärungs- und praktischen Lösungshypo-

thesen erarbeitet werden, die dann der „Bewährung“ auszusetzen sind (dazu gilt das in Pkt. e) von 

Kap. 4.5.2 Gesagte; vgl. ferner auch Kap. 6.1, wir brauchen es hier nicht nochmals darzustellen). 
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4.6 Vertiefende Arbeits- und Literaturhinweise 

Was die Arbeitshinweise betrifft, ist eine Vorbemerkung notwendig: Wie in der Einleitung zu diesem 

Buch insgesamt wie auch in den Vorbemerkungen zu Kap. 4.2 deutlich gemacht wurde, haben wir 

gerade in den Kap. 4.2–4.5 uns sehr eng an den „praktischen“ Problemen orientiert und in diesem 

Zusammenhang auch [224] zahlreiche Einzelaufgaben benannt, deren Realisierung wir für wichtig 

halten. Die „Abarbeitung“ an diesen Aufgaben sollte in jedem Fall erfolgen bevor sich die LeserInnen 

den nun genannten, mehr übergreifend-systematischen, theoretisch orientierten Fragestellungen zu-

wenden. 

1) Untersuchen Sie mit Hilfe des in Kap. 4.2 vorgeschlagenen „Rasters“ Ihnen vorliegende Instituti-

onsanalysen und schätzen Sie deren Stärken und Schwächen ein. Reichhaltige Anregungen dazu bie-

ten etwa die Beiträge in 

M. Heiner (Hrsg.), Selbstevaluation in der sozialen Arbeit, Freiburg 1988. 

2) Untersuchen Sie unter den Problemaspekten „Institutionsanalyse“, „Subjektentwicklungs-Ana-

lyse“ und „pädagogische Hilfestellungen“ den Fall „Gregor“, in: K Rehbein, Öffentliche Erziehung 

im Widerspruch, Stuttgart-Wiesbaden 1980, Kap. C. 

3) Vergleichen Sie das hier entwickelte Konzept der pädagogischen Fallstudien mit anderen Ansät-

zen; das kann geschehen anhand des Bandes 

B. Müller u. a. (Hrsg.), Sozialpädagogische Kasuistik, Bielefeld 1986, in dem die verschiedensten 

Konzeptionen (unter Einschluß des hier vorgestellten) das Protokoll einer Heim-Teamsitzung analy-

sieren. – 

Eine andere Möglichkeit bietet die Dokumentation verschiedenartiger Analysen einer Studentinnen-

Biographie in 

Th. Heinze/H.W Klusemann/H.-G. Soeffner (Hrsg.), Interpretationen einer Bildungsgeschichte, Bens-

heim 1980. 

Der Vergleich verschiedener Ansätze kann auch geschehen anhand der Aufsätze von H. Brügelmann, 

Fallstudien in der Pädagogik, in: Zeitschrift für Pädagogik, 1982, H. 4. 

und/oder von 

K. Binneberg, Grundlagen der pädagogischen Kasuistik, in: Zeitschrift für Pädagogik, 1985, H. 6. 

4) Vergleichen Sie den hier vorgestellten Ansatz der pädagogischen Handlungsforschung mit vorran-

gig hermeneutisch ausgerichteten Ansätzen; z. B. dem von U. Oevermann u. a., Die Methodologie 

einer „objektiven Hermeneutik“ und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozial-

wissenschaften, in: H. G. Soeffner (Hrsg.), Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissen-

schaften, Stuttgart 1979. 

Bezüglich vertiefender Literatur verweisen wir auf folgende Arbeiten: Der Ansatz einer subjektwis-

senschaftlich ausgerichteten aktual-empirischen Forschung wird in der Auseinandersetzung mit tra-

ditionellen Ansätzen entwickelt bei 

K. Holzkamp, Grundlegung der Psychologie, Frankfurt/M. 1983, Kap. 9. 

Zum Verständnis dieser Ausführungen wichtig ist der Beitrag von 

K. Lewin, Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psycho-

logie, in: Kurt-Lewin-Werkausgabe, Bd. 1: Wissenschaftstheorie 1, Bern und Stuttgart 1981. 

[225] Der aktualempirische Forschungsansatz der Kritischen Psychologie wird zur konkreten Pra-

xisanalyse spezifiziert bei 

M. Markard/K. Holzkamp, Praxis-Portrait. Ein Leitfaden zur Analyse psychologischer Berufstätig-

keit, in: Forum Kritische Psychologie, Bd. 23, Berlin/W. 1989. 
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Die Grundüberlegungen der pädagogischen Handlungsforschung werden programmatisch entwickelt 

bei 

W. Klafki, Handlungsforschung im Schulfeld, in: ders., Aspekte kritisch-konstruktiver Erziehungs-

wissenschaft, Weinheim und Basel 1976; eine exemplarische Darstellung bietet 

W. Klafki, Der Verlauf des Marburger Grundschulprojekts – Brennpunkte und Probleme eines Hand-

lungsforschungsprojekts zur schulnahen Curriculumentwicklung, in: ders. u. a., Schulnahe Curricu-

lumentwicklung und Handlungsforschung, Weinheim und Basel 1982. 

Eine Übersicht zu den verschiedenen subjektwissenschaftlich ausgerichteten Verfahren bietet 

K-H. Braun/K Holzkamp (Hrsg.), Subjektivität als Problem psychologischer Methodik, Frankfurt/M. 

1985. 

Den besten Überblick zu den gegenwärtig diskutierten Methoden in der Psychologie und Erziehungs-

wissenschaft vermittelt 

E. Köckeis-Stangl, Methoden in der Sozialisationsforschung, in: K. Hurrelmann/D. Ulich (Hrsg.), 

Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim und Basel 1980. 

Über praxisnahe Forschungsansätze in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik geben die beiden folgenden, 

bilanzierend und exemplarisch ausgerichteten Sammelbände einen zutreffenden wie vielschichtigen 

Eindruck: 

M. Heiner (Hrsg.), Praxisforschung in der sozialen Arbeit, Freiburg 1988. 

M. Heiner (Hrsg.), Selbstevaluation in der sozialen Arbeit, Freiburg 1988. Vielfältige Anregungen 

enthalten ferner die Sammelbände 

D. Baacke/Th. Schulze (Hrsg.), Aus der Geschichte lernen, München 1979. 

D. Baacke/Th. Schulze (Hrsg.), Pädagogische Biographieforschung, Weinheim und Basel 1985. 

D. Fischer (Hrsg.), Fallstudien in der Pädagogik, Konstanz 1982. 

F.-J. Kaiser (Hrsg.), Die Fallstudie, Bad Heilbrunn/OBB., 1983. 

[227] 
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Zweiter Teil  

Dialogische Interviews zu den objektiven und subjektiven Widersprüchen in der 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik 

Überzeugung (neuer Sinn des Wortes) 

Um von Volksherrschaft zu reden, muß man 

dem Wort Überzeugung einen neuen Sinn verleihen. 

Es muß bedeuten: Das Überzeugen der Menschen. 

Volksherrschaft bedeutet Herrschaft der Argumente. 

Bertold Brecht, 

(aus: Brecht, B.: Gesammelte Werke, 

in 20 Bänden, Bd. 12, S. 53, Frankfurt 

a. M. 1967) 

[229] 

Kapitel 5  

Interpretatorische Einführung in die dialogischen Interviews: Typische Widersprüche bei der 

Begründung sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns 

Das später folgende sechste Kapitel enthält eine Reihe von Auszügen aus Interviews, die wir mit den 

BerufspraktikantInnen und BerufspraktikerInnen im Rahmen unseres Projekts gemacht haben. Zur 

besseren Verständlichkeit haben wir einerseits in Kap. 6 Hinweise auf bestimmte Überlegungen in 

den Bausteinen eingefügt, um so die Verknüpfung zwischen dem didaktischen und dem empirischen 

Teil dieses Buches deutlicher zu machen. Andererseits sollen iii diesem Kapitel 5 einige typische 

Widersprüche, wie sie sich in den Interviews finden, systematisch dargestellt werden, um den „Blick“ 

für bestimmte sozialarbeiterische/sozialpädagogische Problemlagen generell zu „schärfen“1. 

5.1 Der kommunikationsvermittelte Widerspruch zwischen Erfahrung und Wissen 

Erfahrungen sind ein zentrales Medium unseres Weltkontaktes, durch sie begegnen wir handelnd den 

Bedingungen unseres Lebens sowie dem Grad und der Art unserer Lebensgestaltung. Niemand kann 

uns unsere Erfahrungen – und damit auch unsere Irrtümer – nehmen; allerdings wird der Prozeß des 

notwendig-selber-Erfahrungen-machens „abgekürzt“, und zwar dadurch, daß wir mit verallgemeiner-

ten historisch gewachsenen Bedingungen Erfahrungen machen (z. B. einem bestimmten, historisch 

gewachsenen psycho-sozialen Versorgungsmodell und den entsprechenden Stützungsmaßnahmen, 

usw.) sowie ihren objektiven, teilweise verallgemeinerten Interpretationen (z. B. in Form bestimmter 

Krankheits- und Therapietheorien); und andererseits dadurch, daß unsere Wahrnehmung immer 

durch unser Wissen, durch die Begriffe „hindurch“ erfolgt. Dieses Wissen entsteht zwar durch Ver-

allgemeinerungen von Erfahrungen, aber es besteht dann – gesellschaftlich wie individuell – zugleich 

relativ unabhängig von ihnen. Deshalb gehen Erfahrung und Wissen wechselseitig nie ineinander auf, 

ist das Wissen immer reicher als die Erfahrungen – und umgekehrt. 

[230] Wesentliches Medium der Vermittlung dieser beiden Pole unserer kognitiven Welt- und Selbst-

begegnung und damit auch unserer rationalen Zielerkenntnis ist die diskursiv-symbolische Kommu-

nikation, denn erst durch sie kann der Zusammenhang zwischen den übergreifend-gesellschaftlichen 

und den alltäglichen Tendenzen und Aufgaben einerseits und der individuellen Position in ihnen an-

dererseits bewußt hergestellt und damit diskutiert und ggf. verändert werden. Die Begründetheit von 

Handlungszielen korrespondiert also mit ihrer kommunikativen Erörterbarkeit (vgl. dazu auch Kap. 

1.3.2 und Kap. 4.5.2). Umgekehrt zeigt sich die Brüchigkeit und mangelnde Bewußtheit über das 

eigene Handeln und die dabei – de facto – verfolgten Ziele in der wechselseitigen Abschottung von 

Wissen und Erfahrung. Dem liegen folgende Prozesse zugrunde bzw. dies findet in folgenden Phä-

nomenen seinen Ausdruck: 

 
1 Vgl. zur nachfolgenden Skizze auch Dreier (1987), Holzkamp (1988, Pkt. 4) und Vathke (1985); einige Vorüberlegun-

gen finden sich bei Braun/Wetzel (1989). 
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– Im traditionellen, variablentheoretisch-(neo)positivistisch ausgerichteten Selbstverständnis der 

Wissenschaft sind – wie in der Einleitung zu diesem Buch schon erwähnt – Theorie und Praxis, For-

schung und Anwendung weitgehend voneinander getrennt, gibt es keinen konsequenten Weg von der 

Grundlegung der Sozialarbeit/Sozialpädagogik zu ihrer Praxis. Damit wird auch ein sinnvoller Kom-

munikationsprozeß zwischen beiden Arbeitsrichtungen und Personengruppen weitgehend unmöglich 

gemacht (zumindest aber für unnötig gehalten). 

– Das beinhaltet die wesentliche Konsequenz, daß die Erfahrungen sich gegenüber dem Wissen ver-

selbständigen und das Erfahrungen-machen-und-haben zum Kern der Berufsqualifikation erklärt wird 

(und z. B. eine wichtige Einstellungsvoraussetzung ist). Auf diese Weise werden die Erfahrungen ein-

gekapselt, privatisiert und freischwebend das Erfahrung-machen zu einem kurzschlüssigen Bedürfnis, 

also Selbstzweck, und dies hindert mich dann daran, zu bestimmten Fragen meiner Praxis und der der 

anderen Stellung zu nehmen, eben weil ich selber (auch) meine, daß mir dazu noch mehr Erfahrungen 

fehlen. Indem diese Art von Erfahrung-machen meine Standpunktfindung verhindert, werden die Er-

fahrungen gleichzeitig zu einem Medium der Wirklichkeitszuwendung und -abwendung. Und zu-

gleich tritt an die Stelle der Begründung von Handlungszielen die Präsentation von Erfahrungen: Ich 

habe nicht diskutierbare Gründe, warum ich z. B. einem Drogenabhängigen mit der und der Maß-

nahme helfen will, sondern ich habe die Erfahrung, daß dies hilft, weil es schon mal in einem Fall 

geholfen hat. Erfahrungen statt Argumente lautet hier meine Maxime; ihre Kehrseite heißt: Zur Ver-

antwortung kann ich nicht gezogen werden, denn die Erfahrungen der anderen sind nun mal nicht 

meine – und umgekehrt – und deshalb fehlen auch für das zur-Verantwortung-ziehen die individu-

umsübergreifenden Kriterien (ich kann dann auch dem konkreten Drogenabhängigen nicht helfen, 

weil mir dazu die Erfahrungen fehlen und deshalb bin ich in dieser Situation auch nicht verantwortlich 

und ich brauche daraus zugleich auch keine entwicklungsorientierten Konsequenzen zu ziehen). [231] 

– Durch diese Abkoppelung der Erfahrungen vom Wissen wird auch mein Wissen steril, beschränkt 

es sich auf stereotype Antwortmuster; der lebendige Kontakt zu meiner Arbeitswirklichkeit verliert 

sich und stirbt ab. Dann reduziere ich mein Wissen z. B. auf die Kenntnis von Verfahren und Tech-

niken, die grundsätzlich unabhängig von den konkreten Menschen existieren, die es nur anzuwenden 

gilt, nicht aber durch Erfahrungen begründet weiterzuentwickeln. Oder aber ich hebe in erfahrungs-

verweigernder Weise „Persönlichkeitsmerkmale“ hervor (z. B. Ängstlichkeit, Aggressivität, Neuro-

tizismus), mit deren Hilfe ich Menschen einordne („die Aggressivität ist für solche Menschen – etwa 

Fußballfans – typisch“) und wo ich aufgrund meiner Einordnung dann auch für die Betroffenen (statt: 

mit ihnen) Handlungsziele als Entwicklungsziele setze, sie ihnen vorsetze – und wenn sie sie nicht 

anerkennen, sie als „uneinsichtig“, „störrisch“, „undankbar“ o. ä. abqualifiziere (vgl. dazu auch die 

Kritik am „klinischen Paradigma“ in Kap. 2.3). In diesem Fall treten an die Stelle subjektbezogener 

Ziele normative Setzungen; „Normen statt Argumente“ heißt hier der Grundsatz – und mit ihm dele-

giere ich – vor mir und anderen – meine Verantwortung an die, die diese Ziele als Normen fordern 

(z. B. ein Stadtjugendamt, das das Fanclubprojekt finanziert). 

Das Auseinanderreißen der Widerspruchspole „Erfahrung“ und „Wissen“ äußert sich – wie schon 

angedeutet – gerade in der Unfähigkeit, berufspraktische Probleme kommunikativ und diskutierend 

zugänglich zu machen. Zwar erlebten und erleben wir in vielen Reflexionsgruppen und Weiterbil-

dungsveranstaltungen (auch in unserem Projekt), auf Kongressen und Tagungen so etwas wie einen 

„kommunikativen Stau“ von PraktikerInnen, der sich dadurch Luft schafft, daß sehr viel erzählt und 

berichtet wird, daß aber – bei näherem Hinsehen – eigentlich wenig gesagt wird. Ohne jeden Zweifel 

ist der Austausch von Erfahrungen wichtig, weil ich damit meinem Gegenüber den eigenen Verständ-

nishorizont deutlich mache, weil ich mir selbst („bei dieser Gelegenheit“) meine eigenen Erfahrungen 

vergegenwärtige und weil ich mir auf diesem Wege erst einmal alles „von der Leber rede“, was mich 

bedrückt und beschäftigt. Problematisch wird ein solcher Prozeß allerdings dann, wenn diesem ersten 

Schritt nicht der zweite folgt: Die Interpretation, die Aufarbeitung, die Aufschlüsselung und Erklä-

rung dieser Erfahrungen (vgl. dazu auch die Überlegungen zur Bedeutung des „lauten Denkens“ bzw. 

der „dialogischen Interviews“ und der anschließenden Inhaltsanalyse in Kap. 4.5.2/4.5.3). Dann ent-

steht das Paradoxon einer privatisierten Sprache, einer antikommunikativen Kommunikation mit der 
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schleichenden Tendenz einer Begründungsverweigerung für meine Ziele und Handlungen (ich habe 

dann für mein Handeln meine Erfahrungen, nicht meine Gründe, ich besitze ich-eingeschlossene Mei-

nungen und nicht wirklichkeitszugewendetes Wissen). Eine derartige sprachlich inkompetente Kom-

petenz ist für die Betroffenen immer ein Warn- und Alarmsignal, beinhaltet immer die Aufforderung, 

über die eigene Praxis – gemeinsam mit anderen – genauer nachzudenken und das eigene Handeln 

wieder kommunikativ einzuholen, um auf diese Weise aus solchen Diskus-[232]sionen möglichst viel 

für die eigene Praxis zu lernen, also die eigenen Ziele und Gründe besser und genauer zu fassen. 

Diese – knapp skizzierten – Tendenzen zur subjektiven Kommunikationsunfähigkeit und Begrün-

dungsverweigerung sind nun nicht primär individueller Unfähigkeit und persönlichem Unwillen ge-

schuldet, sondern werden primär durch die objektiv-institutionellen Bedingungen hervorgerufen und 

nahegelegt; denn: 

– Durch sie werden die hierarchischen Strukturen verfestigt, weil Anordnungen, Arbeitsgrundlagen 

u. ä. nicht (hinreichend) hinterfragt werden; 

– durch sie entschwindet die Schere zwischen institutionellem Selbstverständnis und realer Praxis, 

zwischen formellen und informellen Prozessen, zwischen offizieller und faktischer Verantwortung, 

im Nebel von Absichtserklärungen, „Sonntagsreden“ und „Moralisierungen“; 

– durch sie wird die Theoriebildung privatisiert und so deren institutionsveränderndes Potential 

„schlafengelegt“; 

– durch sie werden die Betroffenen aus der Kommunikation ausgeschlossen und damit deren Mithilfe-

angebote ausgeschlagen (vgl. dazu auch die verschiedenen Ebenen der Institutionsanalyse in Kap. 4.2). 

Insgesamt fußt der Prozeß der institutionellen wie der individuellen Zielformulierung dann immer 

weniger auf einem im Prinzip unabschließbaren Entwicklungswissen, also dem Wissen um optimale 

Entwicklungsförderung durch Erkenntnis der eigenen objektiven Interessen und Durchsetzung der 

eigenen Bedürfnisse (wenn ich z. B. mit einer Schülerin und gegen die erklärten Absichten der Eltern 

den – „intuitiv“ – gewollten Besuch einer weiterführenden Schule durchsetze), sondern immer mehr 

auf einem unklaren und unvermittelbaren „Erfahrungsschatz“ von know-how, auf dessen Rückseite 

sich völlig unbemerkt und unbegriffen leicht ein geschlossenes Kontrollwissen etablieren kann (ich 

weiß, wie ich die Betroffenen zu kontrollieren habe, wie ich ihnen fremde Ziele „aufdrücken“ oder 

als eigene „verkaufen“ kann und besitze dazu auch das notwendige operative Können.) 

Was Dreier diesbezüglich zusammenfassend über die Probleme therapeutischer Arbeit schreibt, gilt 

im Grundsatz auch für die in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik: Die Interessen, die der Psychologe 

„durch seine Arbeit vertritt, und die Interessenwidersprüche, in die er dabei gerät, treten nicht unmit-

telbar zutage. Lernen Psychologen nicht, die widersprüchlichen Interessen, Bedingungen und mögli-

chen Handlungsgründe anderer Beteiligter zu analysieren und anzusprechen, so personalisieren sie 

gegebene Möglichkeiten und Beschränkungen der Zusammenarbeit und enden leicht als isolierte Ein-

zelkämpfer, die sich (abwechselnd) nach außen, oben oder unten zurückziehen, resignieren, versuchen, 

alles individuell zu kontrollieren, usw. Gegenwärtig verläuft Kooperation im Therapiebereich meis-

tens erstaunlich schlecht. Sehr oft ist man auf rein individuelle Bewältigungsstrategien verwiesen, auf 

die isolierte Arbeit mit ‚seinen‘ Fällen. Das beinhaltet eine entscheidende praktische Beschränkung 

der Handlungsräume therapeutischer Arbeit, die sich auf der subjektiven Ebene in den bekannten un-

mittelbarkeitsverhafteten deutenden, personalisierenden Denkwei-[233]sen, widersprüchlichen Hand-

lungsgründen und problematischen Befindlichkeiten den (gegenwärtigen wie künftigen) unabgesi-

cherten Handlungsmöglichkeiten gegenüber widerspiegelt. Die subjektive Fixiertheit auf unmittelbare 

Handlungsnöte der Fallarbeit ist durch diese Ohnmacht bedingt und überläßt anderen die Bestimmung 

darüber, welche Interessen der Psychologe durch seine Arbeit vertreten kann. (Dreier, 1987, S. 53 f) 

Die inneren Widersprüchlichkeiten enthalten nun aber auch eine Reihe von Ansatzpunkten, um die-

sen Anpassungsprozessen entgegenzuarbeiten und subjektbezogenen Handlungsstrategien und Ziel-

begründungen mehr Geltung zu verschaffen. Wir verweisen hier nur – ohne Anspruch auf Vollstän-

digkeit – auf folgende Aspekte: 
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– In fast allen Institutionen gibt es mittlerweile Falldiskussionen, Teambesprechungen und Instituti-

onsversammlungen und in ihnen kommt die subjektive Notwendigkeit zum Ausdruck, daß die Ar-

beitskompetenz nicht auf ihre personalen Träger reduziert werden kann, sondern ein kooperatives 

Geflecht darstellen muß, in dessen Rahmen offensichtlich auch über gemeinsam zu verfolgende Ziele 

rational diskutiert und entschieden werden kann und auch muß (ob z. B. in einem Gemeinwesenpro-

jekt in bestimmten Fällen gegenüber einzelnen Kindern und Jugendlichen ein – begrenztes – Haus-

verbot ausgesprochen werden soll oder nicht). 

– Auch theorieskeptisch eingestellte PraktikerInnen arbeiten nicht völlig orientierungslos, sondern 

verwenden in dieser oder jener Form „Leitlinien“ oder Prinzipien, die Verallgemeinerungsaspekte 

enthalten, die als solche in ihrem Gehalt und ihrem Anspruch diskutiert werden können. 

– Zwar haben viele Formen der Supervision die Tendenz, durch Abkoppelung der subjektiven Be-

findlichkeiten von den objektiven gesellschaftlich-institutionellen Bedingungen die Ziel- und Be-

gründungsprobleme eher zuzudecken als sie aufzudecken, aber dennoch liegt auch darin ein Ansatz 

zu einer handlungsentlasteten Reflexion, in deren Rahmen eine Diskussion und Klärung der gemein-

samen Arbeitsgrundlagen angestrebt werden kann. 

5.2 Der handlungsvermittelte Widerspruch zwischen Emotion und Kognition 

Die Verschränkung von Theorie und Praxis im eigenen Handeln ist immer auch ein emotionales 

Problem, weil die positive Bewertung handlungsrelevanten Wissens eine notwendige subjektive Vo-

raussetzung zu seiner Realisierung ist. Die entwicklungsblockierende und handlungseinschränkende 

Spaltung von Kognition und Emotion wird u. a. durch folgende Prozesse hervorgerufen: 

– Ich habe Angst, durch die Offenlegung meines Wissens und meiner Ziele die gewünschte Stelle 

nicht zu bekommen oder zu behalten. Eine solche diffuse Orientierung in meiner eigenen Arbeit als 

„Prinzip“ (und nicht als Durch-[234]gangsstadium) bietet mir den großen „Vorteil“, daß ich jede Art 

von Argument, von Zielvorstellung, von Problemsicht und Handlungsweise „berücksichtigen“ kann, 

ohne daraus für meine Ziele und Arbeitsweise relevante Konsequenzen ziehen zu müssen. Mit dem 

Motto „Man kann es so sehen oder so und manchmal sehe ich es so, manchmal auch anders“ (z. B. 

bin ich manchmal dafür, Frauen vor die Alternative zu stellen, entweder das Frauenhaus zu verlassen, 

oder sich von dem Mann zu trennen, das kommt auf den Fall an, darüber kann ich nichts Verallge-

meinerungsfähiges sagen, ich habe auch keine entsprechenden Kriterien) halte ich mir alles offen und 

bin für niemanden angreifbar. 

– Gerade bei Berufseintritt werden durch die Diskrepanz zwischen den objektiv notwendigen und den 

subjektiv erst vorhandenen Fähigkeiten Verunsicherungen in den eigenen Handlungsabsichten und 

Handlungsvorstellungen ausgelost, die u. U. nicht entwicklungsorientiert durchgestanden werden, 

sondern das relative Kompetenzvakuum wird durch Konzepte (z. B. aus der alten Fürsorgeerziehung, 

der traditionellen Drogenarbeit, aus der Sonderpädagogik usw.) „aufgefüllt“, die den eigenen Auffas-

sungen eigentlich grundsätzlich widersprechen. So bin ich z. B. in „einem Fall“ dafür, Kindheitser-

fahrungen in psychoanalytischer Deutung einzubeziehen und in „einem anderen“ beschränke ich 

mich auf die Erschließung gegenwärtiger Befindlichkeiten mit Hilfe gesprächspsychotherapeutischer 

Techniken; oder aber ich wende beide (in sich unvereinbare) Ansätze sogar in einem Fall an. Auf 

diese Weise kann ich ebenfalls jeder Grundsatzdiskussion über meine sozialarbeiterische/sozialpäda-

gogische Arbeitsrichtung entgehen – und gleichzeitig vor mir und anderen behaupten, ich besäße eine 

solche Grundsatzorientierung. 

– Ich verweigere mich der Kommunikation, weil ich die Gefahr spüre, daß so meine teilweise Inkom-

petenz mir und anderen deutlich würde. Ich will nicht so sehr als qualifiziert und kompetent, sondern 

als „nett, „freundlich“ und „hilfsbereit“ angesehen werden. 

– Ich spüre die Konfliktträchtigkeit meiner Theorie und meiner Ziele (weil ich z. B. entgegen immer 

noch verbreiteter Auffassung nicht der Meinung bin, daß Alkoholismus vererbbar ist bzw. zu geneti-

schen Schäden führt) und habe deshalb Angst in die Isolation zu geraten, EinzelkämpferIn zu werden. 

Oder aber ich bejahe „offensiv“ dieses Einzelkämpfertum und kann dann meine Erfolglosigkeit bei 
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der Überzeugung der anderen, traditionell ausgerichteten KollegInnen und bei der institutionellen 

Ziel- und Selbstverständnisveränderung (im Beispiel: zu mehr Offenheit gegenüber den Entwick-

lungsmöglichkeiten von Alkoholikern) umdeuten, indem ich dafür der „Verblendung“, der „Träg-

heit“, der „Dummheit“ der anderen die Schuld gebe und mich dann von denen selbstprofilierend und 

entlastend absetzen kann („Mir ist klar, daß die Auffassung Einmal Alki, immer Alki, falsch ist, aber 

für die anderen ist das ja so bequem, so ‚funktional‘, was willst du da machen, da bist du einfach 

machtlos“). Durch diese Personalisierung der Probleme und die Vereigenschaftung meines Verhält-

nisses zur Institution erkläre ich allerdings auch meine gesell-[235]schaftlichen Umgestaltungsper-

spektiven zu meiner intrapsychischen Angelegenheit – nach dem Motto: „Ach ich hab in meinem 

Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz ...“ Und zugleich handele ich hier nicht mehr nach 

meinen kritischen Einsichten, sondern ich versuche meine traditionelle Praxis mit kritischen Grunds-

ätzen scheinhaft zu untermauern – und belüge so mich selbst und die anderen. 

Wesentlichste Konsequenz dieser und ähnlicher Prozesse ist, daß die gesellschaftliche Eingebunden-

heit der eigenen Arbeit, ihre objektiv notwendige Widersprüchlichkeit aus dem subjektiven Verständ-

nishorizont ausgeblendet wird. Der Zusammenhang zwischen meinem Handeln und den gesamtge-

sellschaftlichen Verhältnissen ist für mich entweder nicht vorhanden, oder nicht wichtig, oder aber 

ich meine, mich ihnen – qua gutem Willen, kritischer politischer Einstellung o. ä. – entziehen zu 

können. Da mich aber diese objektiven Interessenwidersprüche tagtäglich einholen, muß ich immer 

wieder das Gefühl haben, daß mein Handeln nicht erfolgreich ist, daß zumindest „unsere Institution“ 

nicht ihren Aufgaben hinreichend nachkommt (und wenn sich alle nur anstrengen würden, und wir 

ein neues Konzept erarbeiten und durchsetzen würden, dann ginge das schon), daß die Kommune 

entscheidend mehr tun könnte, u. ä. Sofern ich mich bei einer solchen rein alltagsbezogenen Prob-

lemlösung voll engagiere, damit aber nicht genug erreiche, besteht die Gefahr, daß ich „ausbrenne“, 

daß mir die Kraft verloren geht, mich in bestimmte Aufgaben hineinzuhängen, daß ich die mir jetzt 

bewußt werdenden subjektiven Widersprüche meines Handelns nicht aushalte, nicht durchstehe, daß 

sie mich „auffressen“ und daß ich mich dann zurückziehe, entweder mit dem selbstkritischen Ver-

ständnis, daß ich da was falsch gemacht habe, aber noch nicht die Kraft habe, was Neues, Besseres 

zu beginnen; oder aber mit der Haltung „Ich habe es ja versucht, ich weiß, daß das nicht geht, ihr, die 

ihr mir nicht glaubt, werdet das schon sehen.“ 

Nun ist es auch in diesem Problembereich so, daß diese Anpassungsprozesse nicht gradlinig oder 

widerspruchsfrei verlaufen; auch hier gibt es immer wieder Ansatzpunkte zur produktiven Bewälti-

gung dieser Schwierigkeiten. Genannt seien hier u. a.: 

– Der Widerspruch zwischen ökonomischer Existenzsicherung (deren wesentlichstes Mittel der „Er-

folg“ ist, z. B. bessere Noten durch Hausaufgabenbetreuung in einem Gemeinwesenprojekt) und der 

eigenen Weiterentwicklung ist zwar unausweichlich, aber er betrifft ja auch die anderen Institutions-

mitglieder und kann deshalb auch als ein Aspekt der gemeinsamen Berufspraxis thematisiert und 

durch schrittweise Veränderung der Bedingungen angegangen werden (indem z. B. in einer Drogen-

klinik die Teamsitzungen gemeinsam vorbereitet und ausgewertet werden und ggf. offiziell ohne die 

kontrollierende Leitung stattfinden). 

– Die skizzierten subjektiven Entwicklungshemmungen lösen immer Stimmungen der Unzufrieden-

heit aus. Zwar besteht hier die Gefahr, daß ich meine Ansprüche anfange zu demontieren und die 

Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, um nur noch kurzfristig zu überleben. Aber wir haben in unseren 

Interviews [236] immer wieder festgestellt, daß diejenigen, die ein anspruchsvolles emanzipatori-

sches Welt- und Selbstaufklärungskonzept in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik vertreten, nicht so 

schnell zufriedenzustellen sind, daß ihre Herangehensweisen zwar phasenweise verschüttet, aber 

nicht so schnell begraben werden. Der bedrückende Eindruck, daß ich „zwar richtig denke, aber falsch 

handele“ oder „daß ich mich mit meinen kognitiven Anstrengungen versuche über meine emotionalen 

Bedenken hinwegzusetzen und -zutrösten“, kann ein wichtiger Ausgangspunkt für das Bemühen um 

die gemeinschaftliche Veränderung der Arbeitsbedingungen sein: Wer (noch) unzufrieden ist, ist 

auch potentiell handlungs- und veränderungsbereit. 
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– Gewiß haben die institutionellen Arbeitsstrukturen immer auch die Funktion der Abwehr instituti-

ons„gefährdender“ Vorstellungen; aber sie sind auch ein Aspekt der Kooperativität und können so zu 

einem wichtigen Hebel der Institutionsreform werden. Auch in diesem Zusammenhang könnte eine 

sinnvoll verstandene Supervision die Aufgabe übernehmen, zur emotionalen und kognitiven Klärung 

praktischer Veränderungsschritte beizutragen. In diesem Sinne schreibt Dreier (1987, S. 54 f): „Zent-

raler Aspekt der Supervision muß ... gegenwärtig deren eigene Analyse im Sinne expliziter For-

schungsvorhaben sein, um dadurch Zugang zu Erfahrungen und Fähigkeiten, Konflikten und Entwick-

lungsmöglichkeiten der therapeutischen [aber auch: der sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen; d. 

Verf.] Arbeit und ihrer aktualempirischen Verallgemeinerung zu gewinnen. Die Teilnehmer kommen 

damit über den Druck und oft die Isolation des eigenen unmittelbaren Arbeitszusammenhangs hinaus 

und erhalten in der Supervision eine institutionalisierte und anerkannte Möglichkeit zu dessen Refle-

xion. Gegenwärtige konflikthafte Handlungsräume, subjektive Verhaltensweisen, Gründe und Be-

findlichkeiten können verarbeitet und neu bewertet, neue Perspektiven auf die Veränderbarkeit des 

Handlungsraums darauf erprobt werden. Eine typisierende Verallgemeinerung über solche konflikt-

haltigen Handlungsräume und ihre Veränderbarkeit kann erarbeitet werden. Die Ebene bloßen Bei-

spieldenkens und deutend-personalisierende Denkweisen können in dieser Weise überschritten wer-

den, ohne die Unterschiedlichkeit von Einzelpersonen und -situationen zu negieren. Ein intersubjek-

tives Lernen durch Perspektivenwechsel und Vergleich kann auf der Grundlage von Gemeinsamkei-

ten und Unterschieden der Handlungsräume, Begründungsstrukturen und Verhaltensweisen stattfin-

den. Die Entwicklung eines derartigen interpersonalen Prozesses, damit die Entwicklung der Super-

visionsprozesse selber, bleibt ein zentrales Anliegen der Supervision als ‚Verarbeitungsmittel‘.“2 

Für alle diese Überlegungen gilt: Auch Vertreterinnen eines kritischen Konzeptes von Sozialar-

beit/Sozialpädagogik sind nicht grundsätzlich vor Eklektizismus, Pragmatismus, damit praktischem 

Opportunismus geschützt, aber sie haben auf-[237]grund ihres Wissens die Möglichkeit, in besonde-

rer Weise zur Aufklärung und Umgestaltung der objektiven Arbeitsbedingungen und der subjektiven 

Arbeitsansprüche beizutragen; darin liegt zugleich ihre spezifische Verantwortung begründet. Damit 

diese Möglichkeiten Wirklichkeit werden und damit die Verantwortung praktisch wird, bedarf es 

eben der handelnden Verschränkung von kognitiver Zielerkenntnis und emotional-motivationaler 

Zielbewertung: Erst in dem Maße, wie mir mein eigenes berufspraktisches Handeln zum Problem 

wird, wie ich in bestimmten Verordnungen (z. B. über das elterliche Sorgerecht) Probleme sehe, die 

meine Arbeit (z. B. mit den Kindern in der Gemeinweseninstitution) schwierig bis unmöglich ma-

chen, erst dann habe ich als SozialarbeiterIn/Sozialpädagog(e)In ein elementares eigenes Interesse an 

der praktischen Handhabung dieser Bestimmungen durch das örtliche Jugendamt) und werde auch 

meine „theoretisch-konzeptionellen Ziele und Verfahrensweisen daraufhin überprüfen (ob ich – im 

Beispiel – das Verhältnis zwischen privater Familienerziehung und öffentlicher Ersatzerziehung tat-

sächlich richtig bestimmt habe). Erst wenn ich selber mich durch mein eigenes Denken und z. T. auch 

durch meine eigene Emotionalität (z. B. die eigenen Abstumpfungstendenzen) eingeschränkt weiß 

und fühle, werde ich anfangen den objektiven Ursachen nachzugehen, werde ich mir meine eigenen 

Anpassungs- und Unterwerfungstendenzen bewußt zu machen versuchen und mich zugleich darum 

bemühen, mein Verhältnis zu den anderen MitarbeiterInnen, zum Vorstand, zur Gesamtinstitution, 

zu den kommunalen Finanzierungs- und Aufsichtsbehörden usw. zu verändern. Ob und wie mir das 

gelingt, hängt weitgehend davon ab, wie groß die institutionellen Widerstände sind, inwieweit ich 

Bündnispartner“ finde und inwieweit mir selber eine solche Verbesserung meiner Berufspraxis wich-

tig ist und ich bereit und in der Lage bin, die dabei in jedem Fall entstehenden institutionellen und 

psychischen Konflikte durchzustehen. 

5.3 Der politikvermittelte Widerspruch zwischen den „kleinen Schritten“ und den „großen Per-

spektiven“ 

Ob die jeweiligen Veränderungsmöglichkeiten der Institution und die handlungsleitenden Ziele ver-

wirklicht werden können, hängt selbstredend ganz wesentlich auch davon ab, inwieweit es gelingt, 

 
2 Insofern ist unser Forschungsprojekt und dieser Forschungsbericht auch ein Beitrag zur Theorie der Supervision im 

Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. 
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die überinstitutionellen Rahmenbedingungen umzugestalten. Insofern ist stets zu fragen, inwieweit 

die jeweiligen Arbeitsschritte und Etappenziele generell zur Demokratisierung der Berufspraxis und 

darüber vermittelt letztlich auch zu der der Gesamtgesellschaft beitragen. Das tagtägliche Ringen um 

gesellschaftliche Mitbestimmungsmöglichkeiten ist dabei auch in meinem ureigensten Interesse, weil 

damit auch meine Selbstbestimmungsmöglichkeiten erweitert werden. Die praktische Vermittlung 

dieser beiden Pole der Demokratisierung vollzieht sich im Prozeß der Solidarisierung. [238] Auch in 

diesem Fall führt eine Trennung der Elemente zu Entwicklungsblockaden: Wenn ich die „kleinen 

Schritte“ von den „großen Perspektiven“ trenne, mache ich die unmittelbaren Handlungen orientie-

rungslos und die Perspektiven „blutleer“; wenn ich meine Entwicklungsansprüche privatisiere, er-

kläre ich Politik für individuumsunabhängig (bis -feindlich) und Solidarisierung für überflüssig. – 

Daß solche Tendenzen heute3 recht stark auftreten, liegt auch daran, daß einerseits die Erfahrungen 

der Reformbemühungen und -projekte der 70er Jahre bisher nicht systematisch aufgearbeitet wurden; 

und daß andererseits heute eine umfassende wie bereichsorientierte Reformstrategie fehlt, die sowohl 

objektiv durchsetzbar wie subjektiv breit zustimmungsfähig ist Was sich in der alltäglichen Arbeit 

als die konkrete Vernünftigkeit sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen Handelns darstellt, als der 

Wille und die Bereitschaft, die eigenen Handlungsvoraussetzungen und -ziele rational zu diskutieren, 

das ist vom gesamtgesellschaftlichen Standpunkt mit der Frage nach der „Zukunft der Aufklärung 

auf das engste verknüpft. Dazu vermerkt Habermas (1988c, S. 67): „Die Zukunft der Aufklärung – 

worin könnte die bestehen? Es müßte uns gelingen, klarzumachen, wie in immer enger werdenden 

Handlungsspielräumen gleichwohl unsere gemeinsamen Verantwortlichkeiten für immer längere und 

immer unübersichtlichere Handlungsketten wachsen ... Eine skeptische, aber nicht-defätistische Auf-

klärung kann sich heute durch die Tatsache ermutigt fühlen, daß sich in den Auseinandersetzungen 

der politischen Öffentlichkeit, und angetrieben von den sozialen Bewegungen, die kulturellen Orien-

tierungen der breiten Bevölkerung neu formieren. Sie kann sich ermutigt fühlen, weil sich mit den 

subkutan revolutionierten Einstellungen ein Mentalitätswandel vollzieht, der die politischen Selbst-

verständlichkeiten von gestern wie Ruinen hinter sich läßt. Die sozialen Strukturen selbst scheinen 

sich für eine kulturelle Mobilisierung zu öffnen. Die Kultur kann eine verkrustete Politik unterspü-

len.“ Dieses Verhältnis zur Aufklärung bietet eine breite Plattform für die Sammlung der Reform-

kräfte, nicht nur im Bildungs- und Sozialbereich, sondern in allen gesellschaftlichen Sektoren. Damit 

würden konzeptionelle Differenzen zwischen den verschiedenen Reformkräften nicht übergangen, 

sondern damit würde ihnen überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, sich kritisch und konstruktiv zu 

entfalten. 

[239] 

 

 
3 Wir schließen hier unmittelbar an die Schlußüberlegungen zum aktuellen Verhältnis von Demokratisierung und Sub-

jektentwicklung in Kap. 2.4 an. 
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Kapitel 6  

Dialogische Interviews zu ausgewählten Problemen der Handlungsbegründung in der Sozial-

arbeit/Sozialpädagogik 

6.1 Methodische und verfahrenstechnische Vorbemerkungen 

Wie in der Einleitung und in Kap. 4.5.3 bereits erwähnt, waren die dialogischen Interviews das Ver-

fahren, mit dem wir unser empirisches Material „produziert“ haben. Insgesamt wurden im Projekt-

verlauf mit 20 Personen Interviews durchgeführt (mit 2 Personen 2, S. u.); dies ergaben verschriftlicht 

793 Seiten. Davon wurden 2 Interviews mit Studenten, 8 Interviews mit BerufspraktikantInnen (aus 

den Arbeitsbereichen Vorschule, Allgemeiner Sozialdienst, Sozialarbeit im Krankenhaus, Sozialar-

beit mit Frauen, Jungendzentrum), 7 Interviews mit BerufspraktikerInnen (aus den Bereichen Dro-

genarbeit, Gemeinwesenarbeit, Behindertenpädagogik und Therapie) und 5 Interviews mit Lehrenden 

an Fachhochschulen durchgeführt. 

Wie in einem Handlungsforschungsprojekt nicht anders zu erwarten, hat sich Charakter und Einsatz 

auch dieses Forschungsinstruments im Projektverlauf verändert. Wir wollen knapp die Ausgangs-

überlegungen und die fortlaufenden Modifikationen skizzieren; zum Schluß ergab sich ein fünfstufi-

ges Verfahren: 

1. Stufe: Kontaktaufnahme und Vorbereitung des ersten Interviews 

Grundlage der Kontaktaufnahme war entweder die Zugehörigkeit „zu unserer“ Praxisreflexions-

gruppe (4. Ausbildungsjahr) im Fachbereich Sozialarbeit der Fachhochschule Fulda oder das gene-

relle Interesse an dem Projekt. Zur wechselseitigen Vorbereitung und „Einstimmung“ wurde ein Fra-

gebogen entworfen, verschickt und flexibel beantwortet. Er hatte als Rundbrief Nr. 2 vom 16.11.1987 

folgenden Text: 

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Rahmen des o.a. Forschungsprojektes wollen wir eine Reihe von Interviews machen, um die ob-

jektive und subjektive Arbeitssituation derjenigen genauer kennenzulernen, deren Handlungsziele 

untersucht werden sollen. Diese Interviews sind grundsätzlich offen, d. h. ihre Struktur wird durch 

die Art der jeweiligen Sichtweise, der jeweiligen Probleme usw. bestimmt. Zur Vorbereitung dieser 

Interviews durch euch wie auch durch uns ist es aber sinnvoll, sich einige [240] Sachverhalte zu 

vergegenwärtigen bzw. darüber schon vorher Informationen auszutauschen. Dazu und nur dazu dient 

dieser Rundbrief und die Fragen. Es ist selbstverständlich niemand verpflichtet, sie zu beantworten; 

eingegangene Informationen werden gemäß den Vorschlägen der „Deutschen Gesellschaft für Erzie-

hungswissenschaft“ vertraulich behandelt. 

Noch eine Vorbemerkung: Nicht alle Fragen treffen auf alle zu; ihr beantwortet also nur die Fragen, 

die euch betreffen. Dafür schon jetzt vielen Dank. 

1) Geburtsjahr/-ort 

2) Wo aufgewachsen 

3) Schulausbildung (ggf. mit Schwerpunkten) 

4) Berufsausbildung (wenn 2. Bildungsweg o. ä.) 

5) Berufstätigkeit und/oder ehrenamtliche Tätigkeit(en) vor/während des Studiums 

6) Studium 

a) Von wann bis wann wo studiert 

b) Schwerpunkte 

c) Mitarbeit in Praxisprojekten 

d) Thema der Abschlußarbeit (Diplom o. ä.) 

7) Anerkennungsjahr (wenn an einer Fachhochschule studiert) 

a) Welche Stelle, wem institutionell an- und eingegliedert, wie zu der Stelle gekommen 

b) Offizielle/reale Aufgaben (wie/wo/durch wen fixiert) 

c) In welchem Verhältnis stehen die bisherigen Praxiserfahrungen und Studienschwerpunkte zum 

jetzigen Arbeitsfeld 
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d) Welche Erwartungen an das Jahr gehabt, welche wurden erfüllt, welche nicht und warum (nicht) 

e) Wo lagen die kooperativen Hauptkonflikte, Entwicklungswidersprüche, Probleme und wie 

wurde damit umgegangen (gelöst, verdrängt, übergangen ...) 

f) Gibt/gab es gewerkschaftliche und/oder politische Interessenvertretung, daran beteiligt, wie und 

warum 

8) „Normale“ Berufstätigkeit 

a) Welche Stelle, wem institutionell an- und eingegliedert, wie zu der Stelle gekommen 

b) Offizielle/reale Aufgaben (wie/wo/durch wen fixiert) 

c) In welchem Verhältnis steht diese Arbeit zum Theorieteil/Praxisteil der Ausbildung und wie zu 

früheren Praxis- und Interessenfeldern 

d) Wo liegen die kooperativen Hauptkonflikte, Entwicklungswidersprüche, Probleme und wie 

wird damit umgegangen (gelöst ...) 

e) Gibt es gewerkschaftliche und/oder politische Interessenvertretung, wie/warum dazu verhalten 

[241] 

9) Vorschläge zur Studienreform 

a) Wie soll der Theorieteil verändert werden 

b) Wie soll der Praxisteil (Projekt/Anerkennungsjahr) verändert werden 

c) Welche Erwartungen an die Weiterbildung.“ 

2. Stufe: Durchführung und Verschriftlichung des Erstinterviews 

Hierzu bedarf es nach den Erläuterungen in Kap. 4.5.3 keiner weiteren Hinweise. 

3. Stufe: Erarbeitung von Interpretationshypothesen und Aufforderung zu einer (schriftlichen) Stel-

lungnahme 

Hier handelt es sich um die inhaltsanalytische Aufdeckung zentraler objektiver und subjektiver Wi-

dersprüche, wobei – ebenfalls hypothetisch – Entwicklungsaufgaben und -schritte formuliert wurden. 

Solche Hypothesen wurden explizit für 8 Interviews erarbeitet (und in 3 Fällen indirekt in Bezug auf 

eine übergreifendere Handlungsfeldanalyse), es gab aber nur 2 schriftliche Stellungnahmen dazu; von 

den anderen Interviewten waren – trotz mehrfacher Aufforderung – keine zu erhalten. Die objektiven 

und subjektiven Ursachen dafür konnten wir bisher nicht aufklären. Wir konnten lediglich unser Ver-

fahren ändern und forderten dann nicht mehr zu einer relativ kurzfristigen Stellungnahme auf, son-

dern verlagerten diese auf die Stufen 4 bzw. 5. 

4. Stufe: Schriftliche Erarbeitung einer Institutions- und Subjektentwicklungsanalyse 

Eine derartige Arbeit war als Bericht über das Anerkennungsjahr von den BerufspraktikantInnen oh-

nehin zu verfassen (und mit Blick darauf wurden besonders die Kap. 4.2/4.3 konzipiert). Daran haben 

wir angeknüpft und im Rundbrief Nr. 3 vom 10.12.1987 folgendes vorgeschlagen: 

„Es ist ja nicht Sinn dieses Berichtes euch eine uneinsehbare Leistung abzufordern, sondern euch ein 

Instrument an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe ihr diese Phase der Ausbildung besser meistern 

und optimaler für euch ‚ausnutzen‘ könnt. Damit ist schon gesagt, daß der Abschlußbericht nicht erst 

am Ende geschrieben werden kann, sondern daß er eine permanente Aufgabe während des ganzen 

Jahres ist; ihr also darin eine Aufforderung sehen könnt, euch fortlaufend über euch selbst und die 

berufspraktischen Aufgaben und Probleme reflektiert zu vergewissern. 

Eine solche fortlaufende Erarbeitung hat auch einen großen Vorteil: Ihr könnt euere Zwischen- und 

Teilergebnisse bereits in der Reflexionsgruppe vorstellen, zur Diskussion stellen, wir können euch 

gemeinsam helfen, diese oder jene Frage genauer zu stellen und besser zu beantworten. – Solche 

Teilberichte würden dann auch ein Moment der jeweiligen Sitzungen, wobei sie global ja einem der 

drei Bereiche zugeordnet werden können. 

Als inhaltliche und formale Struktur schlagen wir vor: 
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1) Darstellung des bisherigen Bildungsganges (vgl. dazu auch die Interviewfragen in Rundbrief Nr. 

2) [242] 

2) Analyse der Institution 

3) Konkrete Analyse der eigenen Arbeitstätigkeit (hier wird es zum Einsatz eines für euch geeigne-

ten/handhabbaren empirischen Instruments kommen müssen, also etwa einer Zeitplananalyse dem 

Interview mit einem Betroffenen oder dem Praxisanleiter oder sonst einer Form; d. h. in jedem Fall: 

ihr müßt das empirische Material selber hervorbringen – wie das gehen kann, werden wir immer 

wieder diskutieren. 

4) Analyse eines Falles aus der eigenen Arbeit 

5) Vorschläge zur Verbesserung der Praktikantenbetreuung bzw. zum Studium überhaupt.“ 

Im Grundsatz gilt eine ähnliche Aufgabenstellung auch für die BerufspraktikerInnen. Explizite Vor- 

oder Teilarbeiten zum Abschlußbericht sind zwar in die Sitzungen der Reflexionsgruppe nicht einge-

bracht worden, aber eine Reihe von Fragenkomplexen die dann auch im Abschlußbericht eine Rolle 

spielten, wurden diskutiert. Zugleich wurde im Abschlußbericht in einigen Fällen auch zu den Inter-

viewinterpretationshypothesen Stellung genommen. – In einem Fall war der ausgefüllte Interview-

fragebogen, der Abschlußbericht und seine Begutachtung Grundlage des Interviews (vgl. Kap. 6.4). 

In 5 Fällen wurde mit den BerufspraktikerInnen nicht nur ein Erstinterview durchgeführt, sondern sie 

stellten im Theorie-Praxis-Seminar auch ihre Institution und ihre eigene Arbeit darin vor (vgl. die 

Hinweise in der Einleitung); leider wurde in keinem Fall – trotz Unterstützungsangebote unsererseits 

– eine schriftliche Analyse vorgelegt. Diese (u. U. aber auch das Abhören der Tonbandaufzeichnun-

gen der mündlich vorgetragenen Analyse wie Teile der Diskussion) könnten eine sinnvolle Grundlage 

für das Zweitinterview darstellen. 

5. Stufe: Durchführung und Verschriftlichung des Zweitinterviews 

Das Zweitinterview (ca. 6–9 Monate nach dem ersten) thematisierte für die BerufspraktikantInnen 

(nur mit ihnen wurden bisher zwei Interviews durchgeführt) am Ende des Anerkennungsjahres die 

gesamte Ausbildungszeit und bot so auch die Möglichkeit, zu den verschiedensten Vermutungen, 

Fragen und Hypothesen mündlich Stellung zu nehmen (vgl. als Beispiel Kap. 6.3). Das scheint uns 

gegenwärtig die insgesamt günstigste Form zu sein, so daß wir bei der modifizierten Weiterführung 

des Projektes auf die schriftliche Stellungnahme verzichten wollen und diese ins Zweitinterview zu 

verlegen beabsichtigen. 

Mit diesen fünf Stufen ist ein „Zyklus“ abgeschlossen; je nach Interessenlage kann die S. Stufe (nach 

einem längeren Zeitraum) wieder zur 1. Stufe werden, also ein neuer „Zyklus“ eröffnet werden. So-

fern die Kontakte und Motivationen erhalten bleiben, wollen wir mit einigen der bisherigen Projekt-

teilnehmerInnen einen solchen neuen „Zyklus“ in ca. 2–3 Jahren beginnen. 

Bei der Auswahl und Gestaltung der nachfolgend abgedruckten Interviewauszüge haben wir uns u. a. 

von folgenden Überlegungen leiten lassen: [243] 

– Der Umfang war durch finanzielle Vorgaben festgelegt; diese haben es auch verunmöglicht, einen 

eigenständigen Band von ca. 100–130 Seiten ausschließlich mit Interviewauszügen herauszubringen 

(was wir zunächst geplant hatten). 

– Bei der Auswahl wurde versucht, einerseits ein gewisses Spektrum an sozialarbeiterischen/sozial-

pädagogischen Arbeitsfeldern abzudecken, und andererseits – und dies aufgrund der Themenstellung 

des gesamten Forschungsprojektes schwerpunktmäßig – typische Schwierigkeiten bei der subjektiven 

„Verarbeitung“ der objektiven Arbeits- und Handlungsanforderungen zu dokumentieren; d. h. die 

Interviewauszüge sollen vorrangig über subjektive Handlungsbegründungen Auskunft geben1. 

 
1 Dazu können nur Gesprächsverläufe beitragen, in denen die entsprechenden tatsächlichen subjektiven Schwierigkeiten 

und Lösungsbemühungen relativ offen thematisiert werden. Die Spezifik solcher praktischer Diskurse hat A. Andersch 
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– Wir haben die Interviews weitgehend in ihrer ursprünglichen Form belassen, d. h. nur dort gram-

matikalische und stilistische Korrekturen vorgenommen, wo uns dies für das Verständnis (Außenste-

hender) unabdingbar erschien. Insofern ist der „Ton“ manchmal recht salopp, unmittelbar, manchmal 

eher von der Umgangssprache als von der Bildungssprache bestimmt bzw. es findet häufig ein schein-

bar abrupter Wechsel von der Umgangs- zur Wissenschaftssprache – und umgekehrt – statt. Weder 

dies noch daß manchmal ausgiebig gelacht wurde, schien uns aber der „Sache“, d. h. dem Reflexi-

onsfortschritt, abträglich2. [244] 

– Wir haben auf eine unmittelbare analytische Kommentierung der Interviews bewußt verzichtet, um 

einmal die Argumentations- und Gesprächsdynamik sowie den Erfahrungsreichtum, und zum ande-

ren auch die Eigenart der dialogischen Interviews als Handlungsforschungsmethode bis zu einem 

gewissen Grade deutlich werden zu lassen. Wir überlassen die Interpretation und kritische Einschät-

zung der Interviews den LeserInnen selber; die in den Fußnoten genannten Hinweise auf bestimmte 

Bausteine bzw. Teile davon können dabei gegebenenfalls behilflich sein. 

– Im Interesse des Datenschutzes wurden sämtliche Hinweise auf Lokalitäten, Institutionen und Per-

sonen entweder ausgelassen oder so umgeändert, daß „Identifizierungen“ nach „menschlichem Er-

messen“ nicht möglich sind (die Überschriften kennzeichnen also nur den jeweiligen Arbeitsbereich). 

Ferner wurden kleinere und größere Auslassungen entsprechend gekennzeichnet; die Interviewten 

sind jeweils mit A und die Interviewer bzw. die Interviewerin mit B gekennzeichnet. 

6.2 Sozialpädagogin in einer Vorschulklasse: Erwartungen an das Berufspraktikum und erste 

Erfahrungen 

Du hast es ja eben schon angedeutet, also du würdest sagen daß in der gegenwärtigen Situation, wo 

du ja auch mit teilweise behinderten Kindern zu tun hast, dir das Projekt da unmittelbar was gebracht 

hat oder habe ich dich da eben falsch verstanden? 

A: Ja. 

B: Kannst du das noch mal ein bißchen versuchen, genauer zu charakterisieren, was es dir genauer 

gebracht hat? 

A: Da muß ich halt jetzt wieder den Feuser mit seiner Studie mit reinbringen3 und seinen Möglich-

keiten, die er dargestellt hat, wie mit Kindern umgegangen werden soll, wenn es heißt, die Problem-

situation kommt. Das hilft dann halt weiter, wenn ich in der Schule bin. 

 
(in: Winterspelt, Zürich 1974, S. 313 f) so charakterisiert: „Aus manchen Gesprächen mit Schefold kannte er die Neigung 

dieses schweren Deutschen, sich zu erregen, beispielsweise, wenn es um Bilder ging. ‚Ich meine‚ sagte Foster, es steckt 

etwas dahinter‘. Auf diese außerordentlich freie Weise übersetzen wir eine so gut wie unübersetzbare idiomatsche Re-

densart, deren universale Bedeutung in der amerikanischen Umgangssprache auf dem Wort trouble-maker beruht. Der 

Gefreite Poster hat nämlich gesagt, Schefold mache auf ihn nicht den Eindruck eines trouble-makers. Das Wort Unruhe-

stifter, das einzige deutsche Wort, welches den Sinn des amerikanischen wenigstens einigermaßen trifft, ist ein sehr schö-

nes Wort, aber gerade weil es so schön, auf dialektische Weise zugleich wohlklingend und kompliziert ist, läßt es sich für 

idiomatische Redensarten von universaler Bedeutung nicht verwenden. Auch hätte das Wort Unruhestifter Schefold ja 

keineswegs so disqualifiziert wie das Wort trouble-maker (wenn er einer gewesen wäre, in welchem Falle man gegen ihn 

einen sogenannten trouble-shooter hätte aufbieten müssen, denn so universal ist der Begriff, daß er einen Gegenbegriff 

hervorgerufen hat). Indem Poster seinen Satz negativ formulierte (‚I think he’s no trouble-maker‘), definierte er Schefold 

so positiv wie nur möglich: wenn dieser kein trouble-maker war, dann steckte etwas hinter dem, was er mitzuteilen hatte.“ 
2 Auch anderen stellt sich das Verhältnis von Wissenschaft und Humor nicht als Ausschließungsverhältnis dar. So schreibt 

z. B. D. Granin (in: Der Genetiker, Köln 1988, S. 148 f) über die von N. Timofejew-Ressowski geleiteten wissenschaftli-

chen Kolloquien: „Unser Kolloquium war organisiert, wie ich alle meine Kolloquien organisiere: In jeder Sitzung wurde 

ein Provokateur bestimmt. Seine Aufgabe war es, eine Diskussion zu provozieren. Er formulierte kurz, fast aphoristisch 

und unbedingt humorvoll das Problem, damit es recht lebhaft und nicht zu ernst zuging. Die ernsthafte Entwicklung ernst-

hafter Wissenschaften ist am besten durch Lockerheit und eine gewisse Ironie zu fördern. Man darf sich selbst nicht zu 

ernst nehmen. Natürlich gibt es Leute, die meinen, daß alles, was mit ernster Miene geschieht, vernünftig ist. Aber sie sind 

nur nicht klug genug, um närrisch zu werden, wie die Engländer sagen. In Wirklichkeit ist es so: Je tiefgreifender ein 

Problem ist, um so wahrscheinlicher ist es, daß es auf eine komische, paradoxe Weise und nicht tierisch ernst gelöst wird.“ 
3 Gemeint ist 6. Feuser, Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim. Ein Zwi-

schenbericht, Bremen 1984. 
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B: Also, ich frage jetzt karikiert, weil ich nicht glaube, daß du das so machst, du hast ein Problem mit 

einem Kind ... 

A: Wenn ich das irgendwo gelesen hab, dann kann ich darüber nachdenken, wie könnte ich das ma-

chen. Da hat man seine Theorie und da ist es so und so gemacht worden und wie mache ich das jetzt, 

wie setze ich das dann selber um. [245] Aber ich würde nicht hergehen und den guten Feuser da 

wortwörtlich zitieren oder dann mich so verhalten, wie er sich das vorstellt. 

B: Wie machst du es denn? Was ist denn das Nachdenken? Was passiert denn da bei dir? 

A: Ich versuche, auf das Kind einzugehen und zu überlegen, wenn ich jetzt aggressiv reagiere, rea-

giert es evtl. so und so, obwohl es natürlich nicht trennbar ist, da ich ja emotional ziemlich genauso 

bin. Und wenn die Kinder emotional reagieren, kann ich genauso auf bestimmte Sachen emotional 

reagieren. So ist halt das Problem für mich. 

B: Die Situation ist die: Du hast jetzt ein Problem mit einem Kind und denkst jetzt über das Kind 

nach. Daß man sich mit dem Kind einlassen muß und sich fragen muß, was mit dem Kind ist und wie 

es gegebenenfalls auf bestimmte Reaktionen deinerseits reagiert. Das war das erste Element des 

Nachdenkens. 

A: Dann versuche ich, wenn es zu solch einer Situation gekommen ist, daß es wichtig ist, wieder 

Körperkontakt aufzunehmen, meiner Meinung nach, mit dem Kind reden, über andere Sachen, nicht 

mehr über den Streitpunkt, sondern ablenken und versuchen, es dann wieder in die Gruppe zu integ-

rieren, wenn es in der Gruppe passiert ist, ohne daß es auffällt. 

B: Ja, aber das geht alles über eine Theorie. Das fällt dir selber auch jetzt gerade auf. – Ich würde 

eine Vermutung äußern, daß es so läuft: Es gibt bestimmte Theorieelemente, die sind für dich prak-

tisch in deine Alltagsfunktion schon abgesunken oder so eingelassen, daß sie dir als eigenständig 

reflektierte schon gar nicht mehr auffallen. Z. B. welche Fragen du jetzt stellst, wenn das Kind so 

unmittelbar reagiert. Dies ist irgendwie so selbstverständlich für dich, daß du dies gar nicht theoreti-

sieren könntest. Obwohl es letztendlich Theorieelemente sind, die deine Wahrnehmung jetzt da steu-

ern. Aber dabei bleibt es auch. D. h. ich glaube, daß der Sprung bei dir darin besteht, daß du dich von 

dieser Situation nicht mehr distanzieren kannst, um über sie zu reflektieren. Also, um auf Abstand 

nochmal zu gehen und zu sagen, ich habe da jetzt so und so reagiert, was ist denn da eigentlich mit 

dem und mit mir passiert und wo könnte ich gegebenenfalls da etwas besser machen oder wo habe 

ich, wenn ich später noch mal überlegt hab, vielleicht auch einen Fehler gemacht. Könnte das ein 

Fehler gewesen sein? Woran hat der Fehler dann gelegen, wenn es einer ist? Welche Konsequenzen 

hatte er? Das weiß ich jetzt nicht so genau und dann sehe ich da und da nach, ob es dazu verallgemei-

nerte Einschätzungen gibt, ohne daß die jetzt auf den Fall aufgepfropft werden. Den zweiten Schritt 

den machst du so nicht. 

A: Selten. Oder wenig. 

B: Weißt du ein Beispiel, wo du es gemacht hast? 

A: Ich hab’s einmal gemacht und da habe ich dann in einem Beuch nachgeschaut. 

B: Und was ist dabei rausgekommen? 

A: Das Mädchen hat auf einmal Angst bekommen. Wir hatten Übungen mit rechts und links und es 

hat sie nicht mehr verstanden. Da war sie halt noch nicht weit genug. Ich hab dann noch versucht, auf 

sie einzureden und dann fing sie an [246] zu weinen. Ich hab mir dann das Buch rausgeholt und hab 

bei „Schulängsten“ nachgeschaut, was da drin steht, um auch für mich zu sehen, wie ich bei der 

nächsten Übung, wenn es vielleicht wieder um irgendwelche Übungen geht, die vielleicht noch nicht 

verstanden wurden, ihr das dann begreiflich machen kann. 

B: Gut, das wäre ein Beispiel, wie man versucht, aus den eigenen Erfahrungen wieder theoretischere 

Überlegungen zu kriegen und das ist eigentlich auch der Sinn, wenn wir das mit dem Projekt nochmal 

ansprechen, eigentlich der Sinn dieser Projekte, daß solche praktischen Erfahrungen auch in das 
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Studium mit rückvermittelt werden, also auch von jedem einzelnen ... Dieser Rückkoppelungsprozeß 

ist dann ungeheuer kompliziert. Und insofern gibt es dann so ein Einbahnstraßendenken: Die Theorie 

ist irgendwie klar und hat mit der Praxis eigentlich auch gar nichts zu tun, die ist auf die Praxis 

draufgeklatscht.4 

B: Würdest du eine Kluft sehen zwischen deiner Ausbildung und dem, was du jetzt machst; und wenn 

ja, wo? 

A:. Das ist halt die Frage dann, wie läuft die Praxis seitens der Fachhochschule. Das ist für mich halt 

die Frage. 

B: Na gut, das ist jetzt das Gesamtproblem. Du mußt doch jetzt den Eindruck haben, auf dich bezogen, 

also das liegt eigentlich irgendwie in der Kontinuität meiner Ausbildung und es werden zwar neue 

Fragen an mich herankommen und neue Probleme, und die muß ich auch noch lösen, aber im Grund-

satz würde ich sagen, habe ich einen guten theoretischen und praktischen Background. So könntest 

du ja argumentieren. Würdest du es auch so tun? 

A: Ja. 

B: So, jetzt sagst du also, wir brauchen im Prinzip dir nicht bei einem Übergangsproblem zu helfen, 

weil dir im Prinzip die Materie vertraut ist, nur die Art und Weise, damit umzugehen, bereitet dir auf 

einem bestimmten Niveau Probleme. Aber nicht auf dem elementaren Niveau? 

A: Nein. 

B: Du agierst ja auch schon einige Zeit, ohne daß wir was tun können, brauchen, müssen. 

A: Ja. 

B: Das ist ein Pluspunkt. Ich denke, daß es bei vielen einfach ein Problem ist, daß sie in der Ausbil-

dung etwas völlig anderes gemacht haben. Bei einem Freund von mir (vgl. Kap. 6.5), der hat gewerk-

schaftliche Jugendbildungsarbeit gemacht und arbeitet heute mit psychisch Kranken zusammen und 

das ist dann doch eine erhebliche Kluft. Nun fühlt der sich auch relativ überfordert mit seiner Auf-

gabe. Aber so ein Problem taucht bei dir nicht auf? g 

A: Nein. Aber da war die Angst bei Bewerbungsschreiben, ob ich damit konfrontiert werde. 

B: Würdest du nach diesen zwei Monaten sagen, es gab in der Eingewöhnungszeit zumindest keine 

Situation extremer Überforderung? [247] 

A: Nein, gab es nicht. 

B: Vielleicht kommen wir noch einmal dazu, was erwartest du dir eigentlich von dem Jahr, generell 

für dich jetzt erstmal gesprochen? Was hast du dir vorgenommen, gerade auf dem Hintergrund, was 

du zwei Monate schon gemacht hast: 

Das und das möchte ich ganz gerne wirklich lernen. Und inwieweit, wie sehr ist das für dich integriert 

in die Gesamtidee, daß das ja eine vierjährige Ausbildung ist, die du da machst 

A: Also für mich ist es jetzt wichtig, daß wir auch einige Problemkinder haben, und da die Praxisan-

leiterin wenig Zeit hat, daß ich noch jemand habe, eine andere Stelle, mit der ich über bestimmte 

Situationen reden kann, wie ich bei bestimmten Problemen vorzugehen habe. 

B: Da kommen wir noch drauf. Was für Erwartungen hast du auf das gesamte Jahr hin an dich, an 

Eigenentwicklungserwartungen? 

A: Daß ich den Kindern weiterhelfen kann, das ist für mich die größte Erwartung und daß ich sie in 

dem Jahr auf das vorbereite, was dann in der Grundschule auf sie zukommt. 

B: Jetzt von deinen eigenen Erkenntnisinteressen: du müßtest ja auch welche haben für das Jahr. 

 
4 Zum Verhältnis von Erfahrung und Wissen vgl. Kap. 5.1. 
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A: Für mich selber? Das hängt dann wieder von meiner Berufsperspektive ab, daß ich gern drinblei-

ben möchte, daß ich für die Institution nicht so ein Mitläufer 

bin, eine Praktikantin, die durchgeschleust wird, sondern daß ich auch die Erwartungen erfülle, daß 

der Sprachunterricht, was jetzt für mich wichtig ist, daß ich das noch mit den Kindern machen kann, 

der Sprachunterricht, und daß ich da vorbereitet werde, wenn es wieder zu solchen Situationen kommt 

mit Kindern, die Schwierigkeiten haben. 

B: Aber aus alle dem ergibt sich noch nicht, was du in dem Jahr lernen willst. Hast du keine eigenen 

Lernziele, die jetzt unmittelbar mit den Kindern gar nichts zu tun haben? – Oder Entwicklungsziele, 

wie du es nennen magst. 

A: Daß ich halt für mich selber lerne, mit den Situationen fertig zu werden. 

B: Das ist so ein bißchen technokratisch, nicht. Ich meine, das muß irgendwo sein, daß muß man 

auch lernen, so eine Situation durchzustehen, wenn es kompliziert wird, wissen, wie man reagiert. 

Aber das ist mehr so Gewöhnung an die Berufstätigkeit. 

A: Im Zusammenhang mit den Kindern möchte ich weitere Erfahrungen sammeln, mit autistischen 

Kindern, wenn die in die Vorschule kommen. Daß ich lerne, mit bestimmten Kindern umzugehen, 

die irgendwelche Defizite haben. Das sind die Lernziele, die ich mir selber gesetzt habe. 

B: Also würde man das evtl. so sagen können: Deine Grundidee ist mehr erfahrungsorientiert, du 

willst in dem Jahr berufspraktische Erfahrungen machen und willst einen gewissen sicheren Umgang 

mit bestimmten Situationen aufgrund dieser Erfahrungen und des Nachdenkens über die Erfahrungen 

erreichen. Also im Prinzip wäre es so, wenn man jetzt mal insgesamt deine Ausführungen sieht, [248] 

dann verfolgst du im engeren Sinne keine wissenschaftlichen Erkenntnisinteressen. 

A: Nein, glaube ich auch nicht, weil ich mich eigentlich wesentlich mehr als jemand bezeichnen 

würde, der gern praktisch mit Kindern arbeitet. 

B: Also kommen wir noch mal kurz darauf, was du für Erwartungen an die Praxisdozentin, an die 

Praxisanleiterin vor Ort hast, und dann noch mal, welche an die Fachhochschule, in diesem Fall kon-

kret an mich oder an unser Forschungsprojekt. 

A: Die Erwartungen an die Frau sind, daß sie mir besser zeigen kann, wie ich vorgehen soll, wenn es 

zu irgendwelchen Situationen kommt; theoretisch und auch mit dem Arbeitsmaterial, was wir zur 

Verfügung haben, damit ich das besser kennenlerne und besser damit umgehen kann. Was für mich 

noch wichtig wäre, evtl. an einer anderen Vorschule am Unterricht teilzunehmen als Beobachter. Das 

haben wir auch schon mal angesprochen, und das wollen wir versuchen, daß es irgendwie geht. 

B: Und du verstehst dich auch gut mit ihr? Seid ihr pädagogisch auf der gleichen „Wellenlänge“? 

Das wäre ja wichtig. 

A: Ja, doch. 

B: Also ihr habt, zumindest bisher, keine ernst zu nehmenden Konflikte? 

A: Nein. 

B: Aber es liegt nicht daran, daß du deine eigene pädagogische Meinung aufgibst? 

A: Nein. 

B: Gut, wolltest du dazu noch was sagen, sonst kämen wir direkt zur Fachhochschule: Kannst du 

deine Erwartungen auf ein paar Punkte zuzuspitzen? 

A: Die sind im Moment noch allgemein, weil ich auch nicht weiß, inwieweit die Fachhochschule 

selber für die Praxis jetzt zuständig ist, weil das ja nie irgendwie gesagt worden ist. Für mich ist es 

wichtig, daß das in ... weiterlaufen kann, daß es überhaupt eine Praxisbetreuung ist und ich dann mit 

Fragen oder mit Situationen dann herkommen kann und die dann durchgesprochen werden, also nicht 

nur mit der Frau ...‚ sondern dann auch hier, und wie sich dann die Fachhochschule dazu stellt ... 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 164 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

B: Also praktisch soll sie, wenn ich das so richtig sehe, eine situative Hilfe mit Feuerwehrcharakter 

sein, oder so was ähnliches? Aber wenn du keine Probleme hast, dann ist das eigentlich nicht so 

wichtig. Du willst praktisch die Reserve haben, wenn was ist, mußt du kommen können? 

A: Ja, das auch. Wir hatten ja jetzt den Termin vereinbart. Daß ich dann wirklich auch erscheine, dir 

das zeige, was wir an Wochen- und Monatsplänen haben, wir das dann durchsprechen und was dann 

halt so kommt. Mit dem Kinder Kennenlernen müßtest du dir selbst ein Bild machen, denn ich glaube 

nicht, daß die Vorgeschichten, die schriftlich niedergelegt worden sind, noch viel helfen. Die geben 

nur ein allgemeines Spektrum. [249] 

B: Also das wäre dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eine Kombination aus situativer Feuerwehr 

und relativ regelmäßigem, auch sehr häufigem, sagen wir mal normalen Gesprächskontakt, wobei 

man sich ein bißchen offen läßt, worüber da gesprochen wird. 

A: Ja. 

B: Gut; noch irgendeine Erwartung? 

A: Im Moment nicht. 

(...) 

6.3 Sozialarbeiterin in einer Klinik: Spontanes Handeln, Verunsicherungen, Reflexionen 

Erstinterview 

(...) 

B: ...Gut, fangen wir einfach mal mit der konkreten Arbeit an. Vielleicht versuchst du mal darzustel-

len, wie bei euch eigentlich der Arbeitsplan oder noch genauer der Arbeitsprozeß zustandekommt. 

Wovon hängt das ab? Wie gestaltet sich das? Aufgrund welcher Gründe werdet ihr eigentlich aktiv? 

Oder du aktiv? 

A: Also, du meinst jetzt nicht, wie ein Arbeitstag aussieht, sondern wie ich praktisch an meine Auf-

gaben komme? 

B: Das wäre ein Element. 

A: Wie ich eigentlich merke, daß ich jetzt in Aktion treten muß? 

B: Einfach rauszukriegen, wie ihr als Team eigentlich arbeitet. Von mir aus kannste das an einem 

Tag darstellen, du kannst es auch an einer Woche darstellen. Das ist völlig egal. Ihr müßt ja in Gang 

kommen. Eine Lokomotive kommt in Gang, weil die Schienen da sind und weil es einen Fahrplan 

gibt und weil Kohle draufgeschmissen wird, oder heute die Elektronen. Deshalb weiß man, warum 

der Zug fährt, das kann man sich erklären. Wie kommt ihr denn als „kollektive Maschine“ oder „Lo-

komotive“ eigentlich in Gang? 

A: Die „kollektive Maschine“ besteht aus zwei Personen im Moment. Wir kommen so in Gang, daß 

wir informiert werden. Hauptsächlich von Ärzten, aber auch noch vom Pflegepersonal, von Pfarrern 

oder auch manchmal vom Herrn Psychologen, wozu ich mich jetzt aber nicht äußern möchte. Das ist 

nämlich echt der letzte ... Jedenfalls sind das halt die Leute, die uns praktisch informieren, wenn 

irgendwas ansteht, wo wir dann was machen müßten. 

B: Versuch das doch mal ein bißchen genauer zu charakterisieren, wie erstens der Informationsfluß 

zustandekommt und was ihr eigentlich erfahrt. 

A: Da muß ich unterscheiden, weil es auch verschieden ist. Also hauptsächlich haben wir mit Ärzten 

zu tun. Da läufts halt so ab: Kurzes Telefongespräch, auf der und der Station liegt der und der Patient 

und dann kriegt man kurz die Diagnose hingeknallt, weil die Herren und Damen Ärzte ja nie Zeit 

haben, und dann sagen die, wir sollten uns mal drum kümmern, es ginge da um Anschlußheilbe-

[250]handlung oder berufliche Schwierigkeiten oder das Kind müßte versorgt werden oder einfach 

nur Gespräch. Dem geht’s nicht gut, können Sie mal mit dem reden. Dann muß man aber auch schon 

nachfragen, worum geht’s denn da, und dann kriegt man ein paar Sachen gesagt, man kriegt praktisch 
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das Bild vom Arzt widergespiegelt. Also im Grunde nichts. Aber mehr wäre auch gar nicht gut, weil 

das nur verwirrend wäre. Wenn z. B. der oder die Pfarrer uns auf jemanden aufmerksam machen, 

läuft es etwas anders ab. Die kommen dann erstmal zu uns ins Büro, machen das nicht telefonisch. 

Die setzten sich dann hin, trinken eine Tasse Kaffee und reden in Ruhe über den Patienten, was sie 

bis jetzt mit dem/der für Erfahrungen gemacht haben und wie sie den Menschen einschätzen aus ihrer 

Sicht und sagen dann, warum sie es für nötig befänden, daß von uns mal jemand hingeht. Man kriegt 

von denen viel mehr Informationen. Ich merk da auch, daß da auch dieser Mensch viel wichtiger ist 

als z. B. bei den „Doks“. Obwohl ich in der Inneren bin, ist es auch da so, daß der Mensch aus Kör-

perteilen besteht in vielen Fällen. Es geht also um den Herzinfarkt und nicht darum, wieso der einen 

gekriegt hat. Die haben halt auch keine Zeit, und das sehe ich auch alles ein, die haben selber Druck, 

aber trotzdem ist es unterm Strich so. Ich komme mir schon so vor und meine Kollegin auch, wir sind 

dann da die beiden, auf die sich 65 Ärzte stürzen, die für die Seele zuständig sind. So ist es im End-

effekt. 

B: Ihr beide seid praktisch die „Seelenfeuerwehr“ des Krankenhauses? 

(...) 

A: Nicht nur Seelenfeuerwehr, ich würde sogar so weit gehen, daß wir für allen Dreck zuständig sind, 

wo die keine Lust zu haben. 

B: Versuch diese Vermutung mal zu erklären. 

A: Verallgemeinern kann ich es jetzt auch nicht. Das ist mir wichtig zu sagen, es sind nicht alle Ärzte 

so; es gibt auch ein paar, mit denen man ganz gut kann. Aber im allgemeinen ist es so. Einfach aus 

der Art und Weise, wie sie praktisch einen Patienten ankündigen. Allein, wie die darüber reden. Die 

sind also vollkommen fertig und ich hör unheimlich oft „ich weiß jetzt nicht mehr, was ich damit 

machen soll, und jetzt kümmern Sie sich mal darum“. So nach dem Motto: Dafür sind Sie ja da. Das 

sagen sie zwar nie, aber ich hör’s raus. Ich hör den Satz unheimlich oft: „Ich weiß nicht mehr, was 

ich mit dem machen soll.“ Oder ich sage dann oft: „Wozu brauchen Sie da mich, das können Sie doch 

auch selber machen“. Aber die führen das Telefongespräch und sagen: „Wozu sind Sie denn da?“ 

(...) 

A: Erstmal so allgemein finden wir uns ständig in diesem Kampf, für mich ist das so ein kleiner 

Kampf, nach außen hin klarzumachen, ich bin jetzt nicht nur für den Dreck da, sondern ich habe ja 

auch noch andere Funktionen, und mit mir könnt ihr nicht alles machen. Wir gehen so damit um, daß 

wir es sagen. Daß wir einfach sagen, ich denk mir, Sie können das sehr gut alleine mache, das ist eh 

besser, wenn Sie’s machen. Dann machen sie s auch. Man muß halt schon erklären. Man muß denen 

einfach erklären, daß wir nicht so ein Dienstleistungsbetrieb sind. [251] 

B: Was seid ihr denn? 

A: In der Realität sind wir es schon. 

B: Das heißt also, ihr verleumdet eure Realität? 

A: Nein, das nicht, aber wir sind nicht nur Dienstleistungsbetrieb. 

B: Was seid ihr denn? 

A: Auch, wir sind es auch, wir sind auch „Seelsorger“. 

B: Das ist auch eine Dienstleistung. 

A: Findest du? 

B: Ja, was sonst. 

A: Fällt für mich nicht darunter. 

B: Gut. Dann erklär mal, was eine „seelsorgerische Nicht-Dienstleistungstätigkeit“ ist. Ihr seid der 

wissenschaftliche Vertreter des lieben Gottes. 
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A: Nee. Unter Dienstleistungsbetrieb versteh ich mehr organisatorische Dinge und nichts, was mit 

psychischen Problemen oder so zu tun hat. Ich weiß schon, was du jetzt meinst mit dem „Seelsorger“ 

sein. Ich finde das Wort blöde, muß ich dazu sagen. Aber mir ist grad nichts anderes eingefallen. Das 

Seelsorger sein ist schon eine Dienstleistung, indem ich jemandem Dienste am Herzen tue oder wie 

auch immer ich es nennen will. Aber ich meine mit Dienstleistung eigentlich etwas anderes. 

B: Gut, dann versuch mal deutlich zu machen, wo du diese spezifische Aufgabe von euch siehst, was 

man als pädagogisch-therapeutische Hilfeleistung oder psycho-hygienische Hilfestellung oder wie 

immer umschreiben kann ... 

A: Als meine Hauptaufgabe sehe ich an, Gespräche mit den Patienten zu führen. Ich sage jetzt mit 

Absicht Gespräch, weil ich alles, was mit therapeutisch oder so zu tun hat, ich ein bißchen vermessen 

finde, das so auszudrücken, aber die meisten machen das. Verstehst du, was ich mit Gespräch meine? 

B: Ich will das jetzt genauer wissen: Im Prinzip kann man immer noch provokativ sagen, ihr seid die 

aus Versehen wissenschaftlich ausgebildete „Oma“ oder „Mamma“ oder „Psycho-Feldwebel“ der 

Krankenhaus-Kompanie. 

A: Im Moment komme ich mir auch noch ein bißchen so vor, aber ich habe vor, das zu ändern. 

B: Das müßtest du mal erklären. 

A: Ich habe vor, in Kürze eine Zusatzausbildung zu machen, eine gesprächstherapeutische in irgend-

einer Form. Ich weiß nur nicht genau, welche. Es ist halt noch ein finanzielles Problem da. Sonst hätte 

ich schon längst angefangen. 

(...) 

B: Gut. Dann frage ich jetzt einfach mal in eine andere Richtung. Wie führst du denn die Gespräche? 

Was leitet dich denn bei solchen Gesprächen? 

A: In erster Linie höre ich mal zu. Das halte ich für etwas sehr Wichtiges. Ich habe unheimlich oft 

festgestellt, daß es den Leuten oft darum geht, einfach mal nur zu labern. Obwohl dieses Labern jetzt 

sehr abwertend klingt. Ich empfinde das so, daß viele in der Klinik liegen, voll sind bis hier oben hin 

und froh sind, wenn sie einfach mal Dinge erzählen können, die sie wahrscheinlich sonst noch nie 

erzählt haben oder selten. [252] 

B: Das ist mir zu wenig. 

A: Es sind ja nicht alle so. 

B: Wenn man das jetzt interpretieren würde, was du da gesagt hast, hieße das, deine Qualifikation 

besteht darin, daß man sein „Psychisches Ohr“ öffnet, um sich die Leute anzuhören. 

A: Ich denke mir aber, das kann auch nicht jeder. Ich denk mir schon, daß es wichtig ist, dazusitzen 

und zuzuhören. Oder zu merken, daß man zuhören soll. Oder findest du das so einfach? 

B: Aber das beantwortet meine Frage überhaupt nicht: Wo wären denn jetzt eigentlich deine Quali-

fikationen? Ich meine, das Ohr aufzumachen, sich da hinzusetzen, das ist ja nun eine Sache, die kann 

man in drei Wochen erwerben als Fähigkeit. Dafür braucht man nicht – wie du –‚ sechs Jahre zu 

studieren. Also, du bist da im Prinzip fehl am Platze? 

A: Nein, finde ich überhaupt nicht. Finde ich von daher nicht, weil ich Erfolgserlebnisse habe, ein 

paar hatte. 

B: Ist keine Begründung. Das kommt mir so ähnlich vor, als wenn ein Bundesligaspieler in einen 

Kreisklasse-Verein geht und da seine Tore schießt; dann kann er sagen, ich hab ein Erfolgserlebnis, 

weil ich da mehr Tore schieße als in der Bundesliga, aber im Prinzip ist der völlig unterfordert. Im 

Grunde müßte den das unheimlich frustrieren, als Bundesligaspieler in der Kreisklasse seine Tore zu 

schießen und nicht in der Nationalmannschaft. So käme mir das vor. 

A: Das finde ich jetzt ein bißchen überzogen. Also ich finde, daß mich das da auf die Dauer auch nicht 

befriedigen wird. Kann aber jetzt nicht genau sagen, warum. Weil es schon immer dasselbe ist und 
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weil ich auch keine Lust habe, mein Leben lang nur zuzuhören und vielleicht mal an bestimmten 

Punkten, wenn ich mit Leuten rede, mal nachzufragen, oder so. Deshalb meine ich, das wird mich 

nicht auf 10 Jahre hin befriedigen. Aber im Moment, so für den Einstieg finde ich das echt gut, und da 

komme ich mir auch nicht überqualifiziert vor oder so, find ich ein bißchen arrogant, das so zu sagen. 

B: Das müßteste aber erklären. 

A: Ja, jetzt kommt’s mir doch so klar und deutlich, weil ich im Grund nichts von meiner Ausbildung 

verwenden kann. 

B: Also müßtest du doch sagen, daß dein Studium umsonst war. 

A: Umsonst nicht. Aber mir fallen nur Wischi-waschi-Sachen ein. Ich hab mich schon verändert als 

Person, aber ich kann noch nicht genau sagen, wieso. Ich hab halt auch ein paar Sachen gelesen, aber 

das sind keine Dinge, die ich konkret anwenden kann beim Arbeiten. Wenn ich das jetzt mal ganz 

überspitzt ausdrücke, dann arbeite ich nach Gefühl. 

B: Aber die Gefühle fallen ja nicht vom Himmel. 

A: Nein, wie die aber jetzt zustande gekommen sind, weiß ich grad nicht. 

B: Ich frag jetzt nochmal schärfer nach. Wie begründest du eigentlich dein eigenes Handeln dort? [253] 

A: Ich hab das Gefühl, daß es einigen Leuten, mit denen ich zu tun habe, daß es für die positiv ist, 

sich mit mir zu unterhalten. 

B: Woher weißt du, daß dein Gefühl dich nicht trügt? Betrügt, belügt? 

A: Ich merk’s. 

B: Das haben wir gestern im Seminar schon gehabt, daß es da natürlich Kreislaufprozesse im Ab-

wehrverhalten gibt5. Das ist im Grunde genommen kein Argument. 

A: Ich kriege halt schon des öftern praktisch eine Antwort drauf, nochmal eine Rückmeldung. 

B: Kann ja falsch sein. Die Rückmeldung als Information ist ja kein hinreichendes Kriterium. Wenn 

dir z. B. einer der Ärzte, von denen du nicht viel hältst, sagt, das und das haben Sie gut gemacht, dann 

müßtest du dir eigentlich sagen, da habe ich was falsch gemacht. 

A: Nein, von den Leuten selbst. 

B: Ist ja nur ein Beispiel. Die Leute können sich ja auch falsch selber interpretieren und wenn du dich 

dann sozusagen auf ihre falsche Lebensweise einläßt, würdest du das sagen, was notwendig wäre, 

würden sie gegebenenfalls sagen, mit der „doofen Kuh“ will ich nicht mehr reden. Könnte passieren. 

Also du mußt das nochmal überprüfen, was die Leute als Rückmeldung geben. Die Rückmeldung für 

sich genommen ist ja weder eine Bestätigung noch eine Widerlegung. Du interpretierst die ja. 

A: Wenn mir einige Leute sagen, das hat jetzt gut getan, mit Ihnen darüber zu sprechen oder mir geht 

es jetzt schon viel besser als vor einer Stunde, finde ich, daß das schon klar ist. 

B: Nein. 

A: Nicht? Also du meinst, die können auch deshalb so reagieren, weil ich ein bißchen ihre Seele 

gestreichelt habe und sonst gar nichts?! 

B: Ja, und weil es auch folgenlos für sie ist. 

A: Aber ich mein, ich muß ja auch die Situation betrachten. Das ist ja so, ich arbeite ja da nicht 

therapeutisch, will ich auch gar nicht. Mit den meisten Leuten habe ich im Höchstfall dreimal zu tun, 

wenn überhaupt. Das ist meistens eine einmalige Angelegenheit. Und da kann ich nicht wer weiß was 

für Erwartungen haben. 

 
5 Hier wird das für die Praxisreflexionsgruppe verfaßte Papier „Typische Formen psychischer Konfliktabwehr“ angespro-

chen, das in Kap. 2.2 dieses Buches eingegangen ist; dort wird auch der Stellenwert von Verstehens-Konzepten in der 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik erörtert. 
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B: Das ist jetzt die völlig falsche Fragestellung. 

A: Ja? 

B: Ja. Es ist doch die Frage, ob ich in der Stunde oder der halben Stunde oder dreiviertel Stunde oder 

vielleicht auch zwei Stunden, die ich mit ihm zu tun habe, ob das, was ich da mache, richtig ist oder 

ob es falsch ist. Das ist immer noch ein Unterschied, und zwar unabhängig von der Zeit. Und die Frage 

ist doch, ob, wenn ich bei jemandem, die Tendenz fördere, daß er sich emotional folgenlos bei [254] 

mir auskotzt“, dabei nichts rumkommt und der das dann gut findet ...‚ dann wäre das ja eine Art von 

Bestätigung, von der du eigentlich sagen mußt, das ist ein Desaster, was ich da angestellt habe. 

A: So ist es nicht. Das ist eigentlich selten der Fall, daß ich Leute bestätige. 

B: Ja, du sollst es mir ja erklären. 

A: Was mich jetzt wirklich sehr in die Enge treibt, obwohl ich ganz viel im Kopf habe, und ich werde 

auch mit der Arbeit weitermachen, aber ich kann es nicht begründen, das ist das Problem. Ich breche 

mir jetzt echt einen ab. Mir fällt immer wieder nur ein, das ist mein Gefühl, und ich vertraue meinem 

Gefühl ziemlich stark. 

(...) 

A: Ich bin im Moment dermaßen verwirrt, weil es mir wichtig ist, Sachen klarzumachen, daß ich 

eigentlich denke, ich mache das da ganz gut bei der Arbeit. Irgendwo weiß ich es auch. Ich weiß 

zwar, daß eine Menge fehlt, und deshalb möchte ich auch auf alle Fälle noch eine Ausbildung machen, 

aber ich komme mir da nicht vor, wie die „letzte Doofe“ oder „Blöde“, wie du immer so sagst. Über-

haupt nicht. Und trotzdem, ich kann es nicht begründen, stimmt. 

B: Wir haben ja nun einen kommunikativen Stau in dem Interview: Versuch dir das doch einfach mal 

relativ ungeschützt von der Leber runter zu erzählen. Worin besteht unmittelbar für dich in der Ge-

sprächssituation dieses Interviews das Problem? Du hast das Gefühl, du kommst dabei ungerechtfer-

tigterweise schlecht weg? 

A: Wobei? 

B: Bei dem Interview. Oder du kannst zumindest nicht die Dinge sagen, aufgrund meiner Fragen, die 

du eigentlich sagen möchtest. Dann versuch das jetzt mal zu sagen. 

A: Erstmal komme ich mir schon grad so vor, irgendwo wie in einer Prüfungssituation, weil ich mir 

jetzt denk, daß du denkst, sowas wird auf die Menschen losgelassen. Was ich arroganterweise manch-

mal über andere Leute sage, so komme ich mir jetzt vor. Gut. Bin aber nicht der Meinung, daß es so ist. 

B: Das ist auch nicht von meiner Seite so, keine Angst. 

A: Ja, aber dann ist doch schon ganz dick und fett da: wofür habe ich eigentlich studiert? Was ist das 

eigentlich, womit arbeite ich da eigentlich? Mit einem Wissen, das ich mir im Studium angeeignet 

hab? Oder mit Lebenserfahrung? Da würde meine Mutter eine bessere Sozialarbeiterin sein, denn die 

hat viel mehr Lebenserfahrung als ich. Und da denke ich mir, da muß man sich nicht wundern, wenn 

Sozialarbeiter nicht ernstgenommen werden, was ja auch der Fall ist. Wieso auch? 

B: Kannste jetzt nochmal die Interview-Situation genauer charakterisieren, wo denn diese Diskrepanz 

zwischen der Enge meiner Fragen und der Breite deiner Antwortversuche nun wirklich liegt? Denn 

das ist ja im Prinzip das, was diesen Stau ausgelöst hat. 

A: Die Frage nach der Daseinsberechtigung in dem Job. [255] 

B: Du bist sicher, daß du da richtig am Platz bist, hast aber keine subjektiv verfügbaren Gründe dafür. 

Selbstbewußtsein ohne Boden. 

A: Nein, auch nicht, nicht ohne Boden. 

B: Ohne bewußten Boden. 

A: Ja, das trifft’s wohl eher. 
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Zweitinterview 

B: Wir haben ein Eingangsinterview gemacht, hast du die Abschrift und die Interpretationshypothe-

sen gekriegt, du hast einen Abschlußbericht geschrieben, und jetzt sitzen wir wieder hier ... Ich fange 

jetzt einfach mal an mit einem Problem, das ich im Praktikumsbericht gesehen habe. Du sagst auf der 

ersten Seite, daß es für dich wichtig ist, dich in die Patienten hineinzuversetzen. Ich verstehe das so, 

und das kommt auch später noch einmal, daß du deine Mitmenschen oder die dir anvertrauten, dir 

anbefohlenen, angezwungenen Leute verstehen willst. 

A: Ja, sicher, weil ich denke, wenn ich die nicht verstehe, wenn ich nicht die gewisse Problematik 

verstehe, die die Leute haben, dann kann ich auch nichts für die tun. D. h. natürlich nicht, daß ich den 

ganzen Menschen, den ich da vor mir habe, an sich verstehe, weil das zu umfassend wäre. Aber ich 

muß zumindest das Problem, was die haben und womit die an mich rantreten, das muß ich verstehen 

können. Sonst kann ich nichts für die tun. 

B: Was heißt das denn, daß du einen Menschen „verstehen“ willst? 

A: Wenn ich mich in den reinversetzen kann. 

B: Was ist das denn? 

A: Daß ich versuche, die Probleme, die der oder die beschreibt, nachvollziehen kann. 

B: Warum mußt du die nachvollziehen? Er erzählt sie dir doch sowieso. 

A: Aber wenn ich Sachen nicht nachvollziehen kann, dann ist das was Abstraktes. Und da sehe ich 

keine besonders gute Möglichkeit, darauf einzugehen oder damit umzugehen. 

B: Wozu brauchst du das denn? Derjenige kann dir doch sagen, ich will das und das, und dann sagst 

du, okay, die wollen das, dann machen wir das auch. 

A: Es kommt natürlich darauf an, worum es geht. Wenn einer sagt, ich mochte gern wissen, in welcher 

Etage man beim Sozialamt das Geld kriegt, kann ich dem das natürlich schon sagen, ohne daß ich 

mich in den reinversetzen muß. Aber wenn einer etwas Persönliches hat, irgendwelche Beziehungs-

schwierigkeiten oder sonstwas, finde ich es schon wichtig, daß ich ungefähr auch spüren kann, worum 

es dem oder der geht. 

B: D. h. du willst spekulativ in den/die hineingucken, damit der sich darüber freut, daß du über ihn 

spekulierst? 

A: Nein, spekulieren ist das nicht. Ich merke, wenn ich mit Leuten rede, mit Patienten oder die mit 

mir, und wenn ich dann antworte, dann fällt mir immer wieder auf, daß dann, wenn ich der Meinung 

bin, ich kann das gerade sehr gut [256] verstehen, was derjenige, der da sitzt, sagt, weil ich es nach-

vollziehen kann, daß genau dann so ein Gespräch gut wird. 

B: Könnte ja sein, kannste ja nicht ausschließen, daß der/die lügt; der/die kann sich ja selber belügen. 

A: Es ist ja nicht so, daß ich nur dasitze und sage, das kann ich gut verstehen. Bei unserem ersten 

Interview hatte ich gesagt, für mich spielte eine unheimliche Rolle, daß ich den Leuten zuhöre; ein-

fach nur dasitze und zuhöre, und das reicht. Und als ich das gelesen hab, ist mir aufgefallen, daß das 

nicht so ist. Ich habe das dann selber nochmal überprüft in den letzten Wochen an der Arbeit. Ich bin 

da ganz mächtig dabei, auch selber mit den Leuten zu reden. 

B: Das mußt du jetzt mal genauer machen. Die Frage ist: was wäre denn jetzt das ‚Verstehen‘? Wenn 

du sagst, wenn ich die Leute verstehe, reduziert sich das für mich nicht darauf, daß ich einfach platt 

akzeptiere, was die mir sagen. 

A: Nein, ich versuch – es ist schwierig, weil ja auch jeder anders ist – dann zu forschen und fange an, 

zu bohren bei den Leuten. 

B: Bring mal ein Beispiel, wo du das gemacht hast und dann können wir das vielleicht aufdröseln. 

A: Am besten eine Frauenproblematik. Eine Frau ist ganz fertig, weil das mit ihrem Mann nicht 

klappt. Weil sie erhebliche Schwierigkeiten hat, weil der Mann in der Zeit, wo sie im Krankenhaus 
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liegt, fremd geht usw. Und da leidet sie natürlich und wird auch nicht schnell gesund, das ist ein 

Zusammenspiel. Dann setze ich mich da nicht hin und sage zu der: ich verstehe das sehr gut, und mir 

würde es auch schlecht gehen an Ihrer Stelle, und Ihr Mann ist ja auch ein Arsch. Das mache ich also 

nicht. Da gehe ich dann schon hin und fange erstmal an, sie auszufragen über die Beziehung: Wie das 

so in den letzten Jahren gelaufen ist und ob sich da was verändert hat, wie es ihr in der Beziehung 

geht, ob sie vielleicht am Anfang der Ehe noch andere Sachen gemacht hat, die sie jetzt sein gelassen 

hat, ob sie überhaupt glücklich ist mit ihrem Dasein, jetzt mal abgesehen von dem Mann, und so. Ich 

drück mich ja schon gewählt aus. 

B: Ist relativ eindeutig, ja. 

A: Und das ist für mich jetzt nicht nur eine Bestätigung für die Frau, also, ich verstehe sie, und damit 

ist alles in Ordnung. Natürlich verstehe ich sie auch gleichzeitig, ich wäre auch verletzt, wenn ich in 

ihrer Situation wäre. Aber auf der anderen Seite versuche ich auch, mit ihr zusammen bestimmte Ur-

sachen dafür zu finden, warum das so geworden ist, wie es jetzt ist: Warum kümmert der Mann sich 

nicht so um sie, wo sie es besonders nötig hat? Warum ist er häßlich zu ihr? Warum hat er andere 

nebenbei? Ich kann ja nichts über den Mann sagen, weil ich den ja nicht kenne. Der hätte bestimmt 

eine andere Version von dem ganzen. Ich versuche halt herauszufinden, was bei der Frau passiert ist. 

B: Bisher hast du gesagt: zunächst versuche ich aufzunehmen, was die Frau konkret über ihr Selbst-

verständnis sagt und dann fange ich an, Fragen zu stellen. Aber bei den Antworten kann sie sich noch 

immer selber täuschen, ohne daß sie es weiß. [257] 

A: Ja, das stimmt. 

B: Da stehst du noch im luftleeren Raum. Wenn du jetzt anfängst zu verstehen, bist du vielleicht 

wieder auf ihrem falschen Dampfer. Das weißt du aber nicht. – Dann kann es aber auch sein, daß du 

ihr eine Interpretation aufdrückst, die sie vielleicht aus Hilflosigkeit annimmt und daß du sie so dann 

praktisch vergewaltigst. 

A: Ich bin mir nie so vorgekommen in der Situation, als würde ich es sonderlich kraß machen. 

B: Man kann es auch sehr lieb machen. 

A: Ich stelle halt viele Fragen und sage nicht, für mich ist das ganz klar, es ist so und so und so. 

B: Ja, aber nach den vielen Fragen, das hast du ja auch als Antwort auf diese Interpretationshypo-

these6 gesagt, steht ja doch auch eine relativ dezidierte Feststellung über eine Problemstellung. Und 

was macht dich jetzt relativ sicher (absolut ist es ja eh nie), daß du dann in dem Moment recht hast? 

A: Mich macht relativ sicher, daß ich aus vielen Erfahrungen weiß, daß es bestimmte Strukturen gibt, 

 
6 In den Interpretationshypothesen zum Erstinterview hatten wir u. a. geschrieben: „Die Möglichkeiten und Schwierig-

keiten ihres professionellen Selbstverständnisses ... lassen sich zuspitzen auf das Problem der Begründung des eigenen 

Handelns, also auf den Punkt, wo ich mir selbst und gegebenenfalls vor anderen Rechenschaft ablege. Die Ausrichtung 

des eigenen Handelns an den eigenen Gefühlen, der aktuellen emotionalen Befindlichkeit ist richtig und problematisch in 

einem: Sie ist als subjektiver, ‚persönlicher‘ Bezug zu dem was ich tue wichtig, unverzichtbar (denn die Alternative wäre 

eine emotionslose Technokratin), denn die Gefühle haben eine erkenntnisleitende Funktion. Nur: sie sind nicht die Er-

kenntnis selber, damit auch nicht schon die vertretbare Begründung des je individuellen Handelns, sondern sie sind die 

Aufforderung dazu, dieses Wissen in einer bestimmten ‚Richtung‘ zu suchen. Eine solche gerichtete Suchbewegung deu-

tet sich an manchen Stellen auch an: z. B. wenn sie meint, 

– daß diese Art er Arbeit sie auf Dauer nicht befriedigen könne; 

– daß sie in jedem Fall eine Zusatzausbildung in der Gesprächspsychotherapie machen wolle; 

– daß sie für bestimmte Sachen hellhöriger werden will, worin ja die – indirekte – Einsicht enthalten ist, daß man Menschen 

nur verstehen kann, wenn man auch ein gewisses Vorweg-Wissen, in gewissem Sinne sogar ein Vorweg-Wissen, hat ... 

Entgegen dem unmittelbaren Eindruck und Selbstverständnis nimmt sie ihre eigenen Gefühle nicht hinreichend ernst, das 

heißt, sie folgt nur recht begrenzt den darin enthaltenen Erkenntnis- und Entwicklungsaufforderungen ... Erkenntnis und 

Emotion sind aufeinander angewiesen wie zwei Fußballmannschaften, fehlt die eine, bedeutet das auch immer, daß man die 

andere als Partner und Herausforderer nicht ernst nimmt. – Dieser Gedanke dürfte ihr übrigens nicht ganz fremd sein, denn 

hintergründig merkt sie schon, daß ihre Gefühle mit (Studien-) Erfahrungen und (Studiums-) Wissen legiert sind (z. B. mit 

ihrem Wissen über die Frauenfrage), die Erfahrungen also keineswegs so jungfräulich‘ sind, wie sie manchmal andeutet.“ 
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meinetwegen in einer Beziehung. Und die sind bei vielen oder den meisten Leuten gleich. Die sind 

zwar inhaltlich anders gefüllt, aber die grobe Form ist bei vielen gleich. 

B: Das weißt du ja, ohne daß du die betreffende verstehst. Du brauchst die Frau gar nicht viel zu 

fragen. Die sagt: Beziehungsproblem, und dann kannst du sagen, da gibt es die und die Strukturen. 

Die braucht noch nicht einmal einen Satz zu sagen in dem Moment. [258] 

A: Es gibt aber auch andere Strukturen. In dem Fall ist es halt das Übliche, was oft vorkommt: Eine 

Frau, die ihren Beruf aufgibt und dann zu Hause bleibt und frustriert ist und der Typ, der Karriere 

macht und dann mächtig auf den Putz haut. Ich denke mir, das ist schon was Normales, was man oft 

vorfindet. Und so ist es schon in vielen Beziehungen ähnlich. 

B: Jetzt schwankst du zwischen dem Versuch, dich auf die konkrete Person einzulassen und relativ 

entindividualisierten Erklärungsmustern im Sinne von Strukturen. Aber daß das was miteinander zu 

tun hat, der Beweis steht noch aus. Das unterstellst du ja einfach nur7. 

(...) 

B: Ja. Nehmen wir das jetzt mal so: Die Frau nennt einen Beziehungskonflikt, und im Prinzip müßte 

es dir gelingen, das Individuumsspezifische an der Sache zu entdecken und dabei gleichzeitig nicht 

auf das reine Verstehensniveau zurückzusinken. Also auf das Selbstverständnis der Frau. Wie machst 

du das denn? 

A: Ich mache es mit einer absoluten Unsicherheit. 

B: Aber auch mit einer relativen Sicherheit. 

A: Das Problem ist, ich habe auch nicht das Gefühl, ich mache das bei jedem gleich. Ich habe absolut 

kein Konzept in dem Sinne. 

B: Nein, nach Schema geht das sowieso nicht, das ist klar, sonst würdest du ja dem Verstehen keine 

Bedeutung geben, wenn du 08/15 machen würdest. Ich verstehe dein Plädoyer für das Verstehen 

immer so, daß du an das Subjekt dran willst. An das konkrete Subjekt, das vor dir ist. Und du hast 

auch schon verstanden, daß du dich auf das Selbstverständnis nicht einfach verlassen kannst, obwohl 

das schon einmal ein wichtiger Ansatzpunkt ist. Jetzt ist die Frage, wie kannst du dich auf das Subjekt 

einlassen, ohne auf das falsche Selbstverständnis hereinzufallen? Das ist dein Problem, das du hast. 

Und jetzt hast du was vorgeschlagen, was natürlich nicht funktioniert, nämlich relativ überindividu-

elle Reaktionsmuster/Beziehungsmuster einzubeziehen. Du müßtest ihr zeigen, welche konkrete Ge-

stalt diese bei ihr als konkretem Individuum haben. Verstehst du das? 

(...) 

A: Erstmal richtig dahinter komme ich sowieso nicht, weil einfach nicht genug Zeit da ist. Wenn 

überhaupt, kann ich es nur anreißen. 

B: Ist klar, aber in der Richtung hast du eine relative Sicherheit. Ich müßte mich schon sehr irren. 

A: Ja, welche Gründe habe ich dafür? Das ist eine gute Frage. Was ich vorhin zu Anfang gesagt habe. 

Das sind die einzigen Gründe, die mir einfallen, die eigentlich auch klar sind. Nämlich, daß ich weiß, 

daß es oft so ist. Und dann schließe ich vom Allgemeinen aufs Spezifische. 

B: Aber eben hast du gesagt, das wäre ein Individuierungs- und Konkretisierungsprozeß und jetzt 

schließt du nicht einfach, sondern klatschst es platt drauf. 

A: Weil du gefragt hast, wo ich die Sicherheit hernehme. [259] 

B: Die relative Sicherheit, daß das stimmt. Die muß ja auf das Individuum bezogen sein. Da kannst 

du nicht mit Quantitäten argumentieren. Es könnte sein, diesen Fall gibt es nur einmal, und trotzdem 

bist du dir sicher. Es kann auch sein, daß der dir noch gar nicht begegnet ist. Aber du bist dir sicher, 

in der Richtung liegt das Problem ... 

 
7 Generell geht es hier um die Methode der Subjektentwicklungs-Analyse (vgl. Kap. 4.2) sowie die fallstrukturelle Ver-

allgemeinerung (vgl. dazu Kap. 4.1, Pkt. c) und bb)). 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 172 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

(...) 

A: Mir ist schon klar, das habe ich ja auch im ersten Interview gesagt, ich will jetzt auch nicht ablen-

ken, daß ich unbedingt eine Zusatzausbildung brauche: Wie ich praktisch ein Gespräch strukturiert 

führen kann und daß ich das vor allem auch mal begründen kann, warum ich das jetzt so und so 

mache, oder warum ich jetzt an diesem Punkt gerade die Frage stelle. 

(...) 

A: Natürlich. Jetzt trau ich mich schon gar nichts mehr zu sagen. Ich trau mich wirklich schon bald 

nichts mehr zu sagen. Ich habe nicht nur mit dir Gespräche darüber geführt, sondern auch in ... schon 

total mit irgendwelchen Leuten rumgehampelt, wo es um das gleiche Thema geht. Die halten dieje-

nigen, die das nach Gefühl machen, aus dem hohlen Bauch, für Wald- und Wiesen-SozialarbeiterIn-

nen; so ist es schon betitelt worden. Und auf der anderen Seite sind das Leute, die einen total theore-

tischen Hintergrund haben. Meinetwegen fünf verschiedene Therapieformen drauf haben. Aber wenn 

ich mir vorstelle, wie die das anwenden, wird mir übel. Dann ist da halt eine Riesenkluft. Ich stehe 

auf der Gefühlsseite, fühle mich da aber auch nicht so richtig wohl. Und auf die andere Seite will ich 

aber nicht. Ich bin also wirklich arg verwirrt. 

B: Diese Verwirrung war ja beim ersten Interview nicht da. 

A: Ja stimmt, danach ist es schlimmer geworden. 

B: Versuch mal zu kennzeichnen, was dir da problematisch geworden ist an deiner Arbeitsorientierung. 

A: Problematisch ist geworden, daß ich die einzige Begründung, die ich für mein Tun habe, ist immer 

noch aus dem Gefühl heraus. Obwohl ich mir darüber schon viele Gedanken gemacht habe. Aber das 

ist immer das einzige, was mir einfällt. Weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt gut, also Intuition. 

B: Wie entstand jetzt der Verunsicherungsprozeß? Warum war das früher nicht so problematisch wie 

es jetzt ist? Da müßtest du zumindest ein paar Ahnungen haben. 

A: Erstmal, weil ich mir immer vorgekommen bin, als würde ich total wirr und unorientiert durch die 

Klinik rennen und eins nach dem andern fertig machen, ein Fall nach dem anderen fertig machen, 

daß ich kein grundlegendes Konzept im Kopf habe, sondern immer nur in einer bestimmten Situation 

reagiere. 

B: Hast du das Gefühl, daß du wirklich so bist oder daß du nur so angesehen wirst? 

A: Das frage ich mich auch schon länger, ob ich mir da nicht von anderen Leuten etwas aufdrücken 

lasse. 

B: Das ist eine wichtige Frage. [260] 

A: Ich bin mir sicher, daß ich das mache, denn ich bin unheimlich beeinflußbar in dieser Beziehung 

und sitze dann herum und grübele tagelang und komme zu keiner Antwort. Ich bin dann einfach 

durcheinander, bei mir ist keine Klarheit da. Und wenn dann der eine aus der Wissenschaftlerecke 

mich anmacht und sagt, was ich da mache, wäre im Grunde genommen alles „Scheiß“, dann bin ich 

total getroffen. Und wenn meine Arbeitskollegin, die unheimlich viel von mir hält, ständig sagt, wie 

toll ich das alles mache, dann bin ich zwar geschmeichelt, aber so richtig ist das auch nicht. Aber ich 

kann nicht sagen, warum. Denn irgendwie gefällt mir das auch nicht so, was ich so mache. Eben – 

was ich vorhin sagte – wegen dieser Wirrheit. Wo ich merke, ich habe keinen Grund in mir, keine 

Bodenständigkeit. Und ich reagiere nur. 

B: Du meinst, du hast keinen konzeptionellen Vorausblick bei Fragestellungen: Da in der Richtung 

muß ich dann irgendwie arbeiten und gucken, wie ich vorankomme. 

A: Deshalb ist auch jeder Arbeitstag für mich vollkommen anders gewesen. 

B: Und das ist anders als in der Zeit, wo du hier im Projekt gearbeitet hast? Für dich biographisch ist 

es eine relativ neue Erfahrung? 
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A: Ja, schon anders, weil wir schon ein Konzept hatten in der „Raute“. Ich weiß nicht, ob man das so 

vergleichen kann. Acht Stunden täglich sind etwas anderes als zwei Stunden in der Woche. 

B: Das muß ja nun nicht der entscheidende Differenzpunkt sein, warum die eine Arbeit dich sehr 

verunsichert und die eine dir – zumindest beim letzten Interview – doch viel Sicherheit gegeben hat. 

Das ist ja doch ein erheblicher Kontrast. 

A: Die Sicherheit ist von daher noch da bei mir, daß ich immer noch der Meinung bin, daß ich es gut 

gemacht habe und daß ich auch gut gearbeitet habe. Ich habe nicht an der konkreten Arbeit gezweifelt, 

die ich mit Patienten gemacht habe. Da habe ich nie gedacht, ich bau da Mist. Aber dieses „Warum“ ... 

B: Es müßte dir vorkommen, daß diese Frage relativ überflüssig ist, es sei denn, du begegnest irgend-

welchen intellektualisierenden Freunden und Freundinnen oder so einem Interview, und dann müß-

teste eine Antwort haben auf eine Frage, die praktisch irrelevant ist. So hört sich das für mich jetzt an. 

A: Was mich durcheinander gebracht hat, war ein Gespräch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, 

auch SozialarbeiterInnen, in ...‚ die mir gesagt haben, als es um Arbeitsstile ging, es wäre schlechter, 

wenn ich eine gute Arbeit machen würde, die aber nicht begründen kann, als wenn ich Mist bauen 

würde, den ich aber begründen könnte. Die haben mich total durcheinander gebracht, weil das so 

direkt und massiv kam. 

B: Warum hast du denen nicht erklärt, sie wären ungeheuer blöd? 

A: Das habe ich mich nicht getraut. 

B: Das wäre die einzige angemessene Antwort auf solche Sprüche. Die Begründung kann ja kein 

Selbstzweck sein, das ist unsinnig. Mangelnde Begründung ist mangelnde Klarheit über richtige Ar-

beits- und Handlungsschritte, und [261] dann müssen bei mangelnder Klarheit Fehler passieren, die 

einem aber nur solange verborgen bleiben können, wie auch nicht mehr Klarheit existiert 

A: Ich hatte immer das Gefühl, als würdest du auch in die Richtung gehen. 

B: Nein. 

A: Das wichtigste ist die Begründung für mein Tun. 

B: Nein, mit der Begründung verändert sich das Tun. Letztendlich geht es darum, optimal zu handeln. 

Nur darum kann es gehen. Dazu sind Begründungen notwendig, das ist meine These. Begründungen 

sind für mich kein Selbstzweck. – Kann man das Problem oder den Widerspruch so charakterisieren, 

daß du zwar einerseits an dich selber, offensichtlich von Fremden stark induziert, den Anspruch hast, 

sozusagen eine – nennen wir es mal – vernünftigere, reflektiertere Praxis zu machen, daß du andererseits 

aber gar nicht sehen würdest, daß eine reflektiertere Praxis zu einer veränderten Praxis bei dir führen 

würde? Insofern ist es sehr fragwürdig, warum du reflektieren sollst, wenn du es eh richtig machst. 

A: Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ich habe das Gefühl, daß ich es richtig mache. Warum 

habe ich das Gefühl? Nur, weil ich von außen keine negative Rückmeldung gekriegt habe. Mir hat in 

dem ganzen Jahr niemand gesagt, da haste „Scheiße gebaut“. (...) 

B: Deinen Verunsicherungsprozeß begreifst du nicht als Lernprozeß? 

A: Begreife ich deshalb nicht als Lernprozeß, weil ich das Gefühl habe, daß das schon immer so war. 

B: Das haste vorhin anders gesagt. 

A: Jedenfalls ist das mir nichts Unbekanntes. 

B: Aber die Diskrepanz zu der Äußerung von vor 35 Minuten ist dir wahrscheinlich klar? 

A: Da habe ich gesagt, ich bin mir sicher, daß ich die Arbeit gut gemacht habe. 

B: Und gleichzeitig bist du bei der Frage der Begründung dessen, was du tust, warum das denn ei-

gentlich richtig sein soll, da bist du verunsichert. Und da müßtest du eigentlich was machen, denn 

eigentlich paßt dir das auch nicht, hast du damals gesagt. 
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A: Ja. 

B: Und das wäre was Neues gegenüber dem, was du relativ zu Beginn beim ersten Interview gesagt 

hast. Da war das eigentlich subjektiv kein relevantes Problem, wenn ich das richtig gesehen habe. 

A: Ja, stimmt. Aber trotzdem ist es danach, als es ein relevantes Problem wurde, ist es mir nicht so 

gegangen, daß ich das Gefühl hatte, das ist jetzt was vollkommen Neues, sondern das war vorher 

auch schon da, nur ich habe es gar nicht richtig wahrgenommen. 

B: Na gut, das wäre ja trotzdem mal ein Schritt, solche Dinge wahrzunehmen. A Ja, aber wie gesagt, 

ich habe nicht das Gefühl gehabt, daß diese Unsicherheit oder Verwirrtheit etwas vollkommen Neues 

war, daß mich das umgeschmissen hat, sondern das ist schon dagewesen. [262] 

B: Du hast entweder am Telefon oder in einem anderen Zusammenhang gesagt, du hättest, seitdem 

das mit dem Interview gewesen ist, nicht mehr so selbstsicher arbeiten können. 

A: Nach außen hin schon so selbstsicher. 

B: Nach außen hin ist die Selbstsicherheit eh Lug und Trug. 

A: Ja, klar. Aber ich habe mich oft gefragt, warum mache ich das? Was mache ich? Immer dieses 

Reagieren auf bestimmte Aufträge usw. Und das habe ich vorher nicht gemacht. 

B: Und das würdest du nicht als Lernprozeß sehen? 

A: Doch. 

B: Was würdest du jetzt daraus lernen? 

A: Daß ich das weiter so machen sollte. Das geht ja auch nicht mehr weg, selbst, wenn ich mit dir 

keine Gespräche mehr führe. Das Gefühl ist ja da, diese Erkenntnis ist ja da, daß ich vor einem Jahr 

meinetwegen noch ganz toll in den blauen Dunst hinein gewerkelt hab und ein paar Monate später 

schon ein paar Zweifel kamen. Das letztere ist ja Tatsache, und das bleibt auch. 

6.4 Sozialarbeit mit Frauen: Beratung zwischen „feministischem Normativismus“ und Selbst-

bestimmungsperspektiven? 

B: Nehmen wir doch mal als interpretativen Ansatzpunkt deines Beispiels diesen „feministischen 

Normativismus“, wie ich im Gutachten zu deinem Praktikumsbericht geschrieben habe.8 Die Frauen 

verhalten sich nicht so, wie ihr wollt. [263] Das scheint ja offensichtlich auch ein Diskussionspunkt 

bei euch zu sein, oder nicht? 

 
8 Im Gutachten zum Abschlußbericht hatten wir u. a. geschrieben: „Eine spezifische Akzentuierung erfährt die Wider-

spruchsproblematik bei dem Arbeitsprinzip ‚Parteilichkeit‘. Im Sinne einer grundsätzlichen politischen Ortsbestimmung, 

die zugleich als übergreifendes Strukturierungskriterium dienen soll, ist sie schon einsichtig; aber wenn es um die Mühen 

des Alltags geht, wird von dem Prinzip – so es hilfreich und ernsthaft sein soll – mehr erwartet. Das merkt die Autorin 

auch recht intensiv und probiert sich als Gratwanderin bei Nebel mit einem nicht immer ganz zuverlässigen Kompaß. 

Beispiele: (...) 

– Die Autorin ist auch in der Hinsicht sehr ehrlich, daß sie auf die Gebrochenheit dieser Parteilichkeit verweist; bleibt 

aber noch die aufklärende Frage, was an der ‚Distanz‘ eigentlich notwendig bzw. was überhaupt eine ‚emotionale Ver-

strickung‘ ist und inwieweit sie denn den gegenteiligen Fehler (individuumsverleugnende Routine, emotionsverleugnende 

Problemlösungssuche, alternativenverleugnende Mängelverwaltung) erkennen und vermeiden will? – Gerade diese Frage 

spitzt sich zu: Sie steht voll hinter der Arbeit – aber sie will sie nicht längere Zeit machen; ist die feministische Partei-

lichkeit nur für eine bestimmte, begrenzte Lebensspanne als Arbeitsprinzip tauglich? 

– Die Frauen sollen selbständig werden; schön und gut. Aber: Wissen die Mitarbeiterinnen es besser als die Betroffenen 

selber? Warum sind sie enttäuscht, wenn die Betroffenen ihren professionellen und feministischen Auffassungen nicht fol-

gen? Wollen sie Selbstbestimmung fremdbestimmt verordnen – oder wie soll das gehen. [263] 

– Es werden die subjektiven Interessen- und Orientierungsunterschiede zwischen den Mitarbeiterinnen und den betroffe-

nen Frauen thematisiert, aber warum wird nicht zunächst nach den objektiven Interessenunterschieden gefragt, bevor die 

Frauen einem feministischen Normativismus unterworfen werden? (zu hart formuliert? Eingesehen, aber es ist schon ein 

sehr ernstes Problem). – Oder noch mal anders: Steht da nicht irgendwie doch hinter, daß diese Frauen sich irrational 

verhalten?“ – Vgl. zum Problemkreis engagierter Normativismus“ auch Kap. 2.4. 
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A: Nein, eigentlich nicht. 

B: Dann wäre das ein Beispiel dafür, wie man Konzepte hinterfragen kann. Betreibt ihr nicht femi-

nistischen Normativismus in eurem ganzen Herangehen? Ihr schreibt euch zwar die Selbstbestim-

mung der Frau auf die Fahnen, aber de facto unterwandert ihr sie. 

A: Ich würde erstmal sagen, wir betreiben keinen Normativismus. Und ich würde sagen, wir versu-

chen, soweit es uns möglich ist, das ist natürlich auch eine Frage einzelner Persönlichkeiten, wie wir 

damit umgehen, Selbstbestimmung quasi zu realisieren, sowohl für uns als auch für die Frauen. – Ich 

weiß jetzt nicht, ob ich einsteigen soll und dieses Konzept rechtfertigen soll. 

B: Du mußt ja wissen, ob du an der Stelle deine Arbeit hinterfragst oder nicht. Ich hab sie hinterfragt. 

A: Ja, du behauptest, wir betreiben Normativismus. Ich behaupte, wir betreiben keinen, und ich be-

gründe das so: Ich denke – das habe ich auch in der Arbeit geschrieben –‚um ein Zusammenleben zu 

organisieren und einen bestimmten Rahmen aufrecht zu erhalten, ist eine Hausordnung notwendig. 

B: Das mit der Hausordnung brauchen wir nicht zu diskutieren. Hausordnung ist kein Diskussions-

thema, weil da Regelungen gefunden werden müssen und natürlich Widersprüche zwischen Selbstän-

digkeit und Repression usw., das ist eh klar, das hat mit Normativismus nichts zu tun. Das habe ich 

auch nicht als Beispiel gebracht, sondern daß ihr wissen wollt, was für die Frauen gut ist, das habe 

ich gesagt. 

A: Nein, ich habe mehrfach betont, die Frauen haben jederzeit die Möglichkeit, sich zu entscheiden, 

wie auch immer sie wollen. Und ich habe geschrieben, daß wir da an unsere Grenzen stoßen, denn 

unsere Vorstellungen, die wir davon haben, was gut und was nicht gut ist, fließen in so ein Beratungs-

gespräch mit ein, auch, wenn wir uns bemühen, der Frau die Möglichkeiten offenzulassen. Das Bemü-

hen ist da, den Frauen die Möglichkeiten zu geben, sich selbständig zu entscheiden und zu verhalten. 

B: Also Klartext: Seite 17: „Dementsprechend unterstützen wir Bemühungen dieser Art und lehnen 

Entscheidungen ab, die wir als entwicklungshemmend beurteilen.“ – Also ihr beurteilt, was für die 

Frauen gut ist. 

A: Ja. 

B: Das ist doch Normativismus, ist doch klassisch! 

A Ja. Ich habe das auch so hart geschrieben, weil es tatsächlich im Grunde so abläuft. Wir haben 

bestimmte Beurteilungen dafür bereit. Wir finden das entwe-[264]der gut oder nicht gut, klar. Damit 

muß die Frau halt leben, daß wir bestimmte Sachen nicht gut finden, und sie kann es trotzdem anders 

entscheiden. Wir hindern sie ja nicht daran, eine andere Entscheidung zu fällen 

B: Jetzt mal ein Vergleich: Du sitzt in einem unserer schönen Seminare an dieser Fachhochschule 

und dann sitzt der Herr Kollege Professor da, der sagt: Frau XY, sie sind unheimlich blöd und be-

scheuert und gehören hier überhaupt nicht hin, aber sie können natürlich in ein anderes Seminar gehen 

und können auch glauben, daß das, was ich jetzt gesagt habe, nicht richtig ist. Du wirst aber trotzdem 

die Substanz der Aussage irgendwie als für dich in irgendeiner Form relevant, und wenn es auch nur 

in Form der Abwehr ist, betrachten. Im Prinzip manövrierst du dich aus dem Problem heraus: Du hast 

gesagt, wir sagen ihnen, was wir für richtig halten, sie können natürlich anderer Meinung sein, aber 

wir kämen nicht auf die Idee, unsere Meinung zu ändern. 

A: Ich finde es ganz schwierig, das so allgemein zu diskutieren. So allgemein zu sagen, wir beurteilen 

ganz klar und sagen es ihnen ganz klar und sie haben keine anderen Möglichkeiten. Ich würde einfach 

behaupten, es ist nicht so, sie haben die Möglichkeit. 

B: Ja, aber sie haben die Möglichkeit nicht, die Alternativsituation zu verändern. In der Alternativsi-

tuation können sie sich zwar verhalten. Sie können abhauen, oder sie können ganz was anderes tun. 

A: Nein, solche Entscheidungsprozesse laufen ja auch nicht so ab, daß wir denen etwas anbieten, das 

und das sind die Möglichkeiten, was anderes gibt es nicht. Die Frauen kommen meistens mit ihren 
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eigenen Vorstellungen zu uns und fragen uns dann, was es für Möglichkeiten noch gibt, zu dem, was 

sie sich jetzt ausgedacht haben. Oder kommen mit ihren eigenen Vorstellungen und fragen, was wir 

davon halten. Die wollen es ja auch oft wissen, wie wir es beurteilen. 

B: Ist ja noch gefährlicher. 

A: Wenn sie es wissen wollen. Man holt sich ja den Rat da, wo man ihn haben will oder wo man ihn 

gerade greifbar hat. Und die wissen ja, auf welcher Seite wir stehen. Wir legen das ja auch offen. So 

wie du das auch immer tust in deinen Seminaren. 

B: Du hast aber trotzdem das Problem, daß natürlich Menschen, die in einer relativen orientierungs-

losen Situation leben oder Orientierungsschwierigkeiten haben, sich ganz gern an jemand orientieren. 

Du hast ja gerade in therapeutischen und quasi therapeutischen Gesprächen immer das Problem, daß 

die jetzt von dir als Fachfrau oder Fachmann die Lösung haben wollen und du dich an der Stelle 

weigern müßtest, überhaupt einen Rat zu geben, weil du ihr im Prinzip keinen Rat geben kannst, weil 

dein Standpunkt nicht der ihre sein kann. Ich würde eure Variante, das, was du jetzt darstellst, als 

einen Versuch des defensiven feministischen Normativismus begreifen. 

A: So von hinten durch die Brust, oder was meinst du? 

B: Nein, ihr konfrontiert sie traditionell normativ mit eurer Auffassung zugleich seid ihr Feministen, 

Feministinnen, aber wenn die jetzt nicht feministisch werden wollen, dann sagt ihr, ist halt Pech, kann 

man nichts machen. [265] 

A: Wenn eine Frau für sich entscheidet, daß es gut für sie ist, wenn sie beispielsweise ihre Ehe wei-

terführt, finde ich das nicht negativ, dann finde ich das positiv, wenn sie das klar hat. Weil ich ganz 

oft die Erfahrung gemacht habe, daß dieser Schritt, die Ehe in Frage gestellt zu haben, unheimlich 

wichtig war für die Frauen und für sie auf jeden Fall ein Schritt nach vorn war, ein Schritt dahin, zu 

merken, daß sie was tun kann, daß sie aus ihrer Handlungsunfähigkeit raus kann bzw. neue Möglich-

keiten von Handlungsfähigkeiten sich auftuen mit diesem Schritt ... Was ich natürlich ablehne, wo 

ich dann Beurteilungen mit einfließen lasse, ist eine Situation, wenn eine Frau weggeht und immer 

wieder kommt und sich bei uns dann aussprechen kann, sich dann ein bißchen entlastet und dann in 

ihrer alten „Scheiße“ bleibt, dort unheimlich leidet und dann wiederkommt, um sich wieder zu ent-

lasten. Und wenn das dann fünf-, sechsmal passiert ist, dann beurteile ich das als negativ für die Frau, 

dann beurteile ich das als Stagnation, als fehlende Bereitschaft, mal was zu verändern, also immer 

nur klagen wollen, als Problemfestschreibung oder so. Und das teile ich ihr auch mit. Und dann hat 

sie natürlich klar meine Beurteilung, mit der sie sich konfrontiert sieht. 

B: Aber was sind denn die Kriterien deiner Beurteilung? 

A: Ich erwarte im Grunde genommen, daß eine Frau sich auch entwickelt, weil ich davon ausgehe, 

daß jeder Mensch, wenn er leidet, das Bedürfnis hat, aus dem Leid herauszukommen und günstigs-

tenfalls dadurch rauskommt, daß er sich weiterentwickelt, daß er sich neue Möglichkeiten schafft, 

mit bestimmten Situationen umzugehen, um dem Leid etwas entgegenzusetzen, um nicht mehr zu 

leiden eben.9 

B: Warum? 

A: Warum jemand nicht leiden möchte? Das ist dann die Frage, ob das Leid vielleicht genügend 

Vorteil bringt. Aber wenn ich immer wieder vermittelt bekomme, ich will aus meiner blöden Situation 

heraus, das ist ja immer der Inhalt der Beratungsgespräche, oft jedenfalls oder bei den Frauen, die ich 

jetzt vor Augen habe, wenn das immer wieder das Thema der Beratungsgespräche ist und der Appell 

an mich geht, ich soll da beratend tätig sein und mir das anhören und ich merke, sie will eigentlich 

gar nicht aus ihrem Leid raus, dann sage ich ihr das. Dann soll sie mich auch nicht weiter belasten. 

Und das ist ganz klar eine Beurteilung. Ich sage ihr, wie du das machst, finde ich das nicht okay, 

wenn du leiden willst, dann leide auch von mir aus bewußt, aber komm nicht dauernd an und laber 

mir die Ohren voll. 

 
9 Vgl. zum Problemkreis psychisches Leiden und Konfliktverarbeitung“ Kap. 2.2. 
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B: Dann wär das noch normativistisch. Normativismus bestände darin, du sollst nicht leiden. So ähn-

lich wie in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen. 

A: Sie kann schon leiden, aber ... 

B: ... aber so, wie du es dir vorstellst, soll sie leiden. 

A: Nein, aber dann soll sie mich nicht damit belasten, weil sie ja in ihrem Leid bleiben will und dann 

soll sie nicht ankommen und mir vermitteln, eigentlich will ich was verändern und jetzt gib mir deine 

Zeit. Meine Zeit ist ja immer nur be-[266]grenzt, denn man hat ja viel zu tun. Dann bin ich auch nicht 

bereit, mich immer wieder dafür herzugeben, wenn letztendlich die Bereitschaft nicht da ist, irgend-

was zu verändern, obwohl sie das am Anfang gesagt hat. 

B: Nehmen wir mal an, wir hätten eine relativ günstige Stellensituation oder man hätte dir als Be-

rufspraktikantin gesagt, gut, es ist kein Problem, bei uns kannst du dich die ganze Zeit mit der einen 

Frau beschäftigen. Damit wäre dann dein instrumentelles Argument weg. Ist ja im Prinzip eh kein 

Argument gewesen. Dann sagste dir auch, leck mich am ...‚ dann gehe ich lieber ins Muckefuck. Du 

sagst es vielleicht vornehmer, aber es läuft doch darauf hinaus, oder? 

A: Nein. Also angenommen, ich darf mich jetzt ausführlich mit dieser Frau beschäftigen und muß 

mich um nichts anderes kümmern. Das wäre eine völlige Veränderung meiner realen Arbeitssituation. 

Und da würde ich der Frau sagen, wir müssen an anderen Punkten ansetzen. Wenn wir miteinander 

reden wollen, müssen wir woanders ansetzen, um miteinander zu diskutieren und nicht immer wieder 

auf den gleichen Punkt zurückkommen. Ich hätte manchmal keine Lust darauf, würde ich mal so 

sagen, aber das ist ja kein Argument. 

B: Nein, aber es ist bestimmt eine reale Handlungstaktik von dir. Merkste jetzt, was normativistisch 

ist? Fällt dir das jetzt auf? 

A: Klar, ich habe bestimmte Vorstellungen, was ich in Beratungsgesprächen machen möchte und was 

nicht. Also was dabei rumkommen soll und was nicht. 

B: Das ist zu abstrakt oder zu formal. Die könntest du auch haben und müßtest trotzdem nicht so 

vorgehen wie du. 

A: Es ist ja nicht einfach irgendwie eine Regel, die ich mir auferlege, daß ich am bestimmten Punkt 

sage, stop, so nicht mehr weiter, weil ich keine Lust habe. Es ist ja nicht so platt, sondern ich habe ... 

B: ... nein, du wartest eine Viertelstunde und sagst dann, du hast keine Lust 

A: ... nein, ich gehe davon aus, sie will doch damit was erreichen, daß sie immer ankommt und auch 

das Gespräch sucht, sonst würde sie ja nicht kommen und dann will ich versuchen darauf zu kommen, 

was will sie denn tatsächlich erreichen? Worum geht es ihr eigentlich? Wenn es nicht darum geht, 

die Leidenssituation zu verändern, dann muß es ja um was anderes gehen. Und das würde ich versu-

chen, rauszufinden. Ich würde diesen einen Prozeß mal abbrechen, wenn ich merke, da kommt man 

nicht voran; bzw. ich würde offenlegen, so ist es und laß uns mal nach was anderem gucken, wenn 

du schon das Bedürfnis hast zu reden. 

B: Was ist daran jetzt feministisch? Wo sind jetzt deine feministischen Auffassungen, die die Grund-

lage deines Nachdenkens sind? Also die feministisch-politischen Ziele würde ich jetzt gerne in deiner 

Gesprächstaktik wiedererkennen. 

A: Feministisch daran ist, der Frau erstmal eine Möglichkeit zu geben, sich in ihren Bedürfnissen 

überhaupt wahrzunehmen und ernstzunehmen und das ist genauso feministisch wie menschenwürdig 

oder so. Sich wahrnehmen und ernstnehmen und rausfinden, was sie tatsächlich will und sich als Frau 

wert genug empfinden, auch dafür zu sorgen, daß ihre Bedürfnisse befriedigt werden. [267] 

B: Das ist ein ganz allgemein menschenfreundlicher, subjektbezogener Standpunkt. Hat überhaupt 

nichts mit Feminismus zu tun, das kann ich auch bei Rogers lesen. 

A: Feminismus ist ja nichts, das aus dem Himmel fällt, sondern es hat ja schon was damit zu tun, daß 

die Bedürfnisse sowohl von Männern als auch von Frauen gleichberechtigte Bedürfnisse sind und die 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 178 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

wahrzunehmen und zu erkennen, denke ich, ist die Grundlage für alle möglichen weiteren Schritte, 

die man tun kann. Ich verlange ja nicht von der Frau, daß sie die Fahne schwingt und demonstriert. 

Das wäre nett, das würde ich gut finden. Das haben auch ein paar Frauen gemacht, das hat mich auch 

sehr gefreut, aber ich denke, das ist nicht der Punkt, um den es geht. Sondern sich als Mensch auch 

gegenüber dem Mann, der sie unterdrückt hat, der sie geschlagen hat, sich ernst zu nehmen. Und die 

Arbeit, die sie beispielsweise gemacht hat, die Hausarbeit, die Kindererziehung, die sie geleistet hat, 

das ernstzunehmen und wertzuschätzen im Gegensatz zu dem, was sie sowohl meistens in ihren so-

zialen Zusammenhängen an Wertmaßstäben mitbekommen hat und gegenüber dem, was man in einer 

patriarchalen Welt immer wieder erfährt. Ich habe das auch so erlebt, daß es für viele Frauen eine 

ganz neue Situation war, tatsächlich mal auf sich zu gucken, was sie eigentlich wollen, darüber hinaus 

ist es natürlich klar, daß dann auch aktive Schritte kommen. Von denen erwünscht und von mir er-

hofft, aktiv an ihrer Situation was zu verändern. Aber bevor ich irgendwas aktiv tue, muß mir klar 

sein, was ich eigentlich will. 

(...) 

B: Du hast eben in deiner Formulierung von der patriarchalischen Gesellschaft gesprochen, in der die 

Frauen ja leben und wo sie Erfahrungen machen, auch mit Wertorientierungen; du hast damit angedeu-

tet, daß du schon bestimmte Zusammenhänge siehst. Die irre komplizierte Frage ist, wie diese über-

greifenden Grundsatzeinschätzungen der Situation der Frau in unserer Gesellschaft jetzt im interperso-

nalen Hilfsprozeß/Beratungsprozeß/Aufklärungsprozeß denn nun eigentlich konkret eingebracht wer-

den. Und ich bin mir bei dir immer noch nicht sicher, was du da eigentlich machst: Ob du nicht sozu-

sagen eine Kombination hast von ‚ich zieh mich raus‘ und ‚ich drücke ihnen meine Normen auf‘. Viel-

leicht nicht so demonstrativ, ein bißchen netter schon, aber in der Art und Weise, wie ich die Ratschläge 

orientiere, konturiere und so, kommt de facto schon raus, sie soll in die und die Richtung. Und mir ist 

immer noch nicht klar, ob deine intrapsychische Ermäßigung der Argumentation nicht genau darin be-

steht, in dem Moment, wo der Normativismus dir zu deutlich wird, dich herauszuziehen. 

A: Was heißt denn: ich ziehe mich raus? Das verstehe ich jetzt nicht. 

B: Du überläßt die Frau der Hilflosigkeit. Das hast du mehrfach angedeutet. Wir machen ihr ja keine 

Vorschriften, was sie machen soll. Dann ziehen wir uns zurück, das ist dann ihre Sache, sie können sich 

so entscheiden, wie sie wollen. Das ist ja auch ein Rausziehen. Nach dem Motto: ich fahre mit meinem 

Auto in die Werkstatt, und der sagt, ich weiß nicht, wo das Ding kaputt ist, kann das oder jenes sein, 

ich probier es gerade mal aus, mehr weiß ich nicht, wenn’s nicht [268] klappt. So, dann zieht der sich 

von deinem Motor zurück, und dein Motor ist immer noch kaputt. – Mal auf den Punkt gesetzt: Ich 

habe schon angedeutet, ich habe den Eindruck, daß du zwar Kritische Psychologie machst, oder sie hat 

dich in deinem Denken beeinflußt, daß du dich aber auf das Subjektproblem, das da drin steckt, eigent-

lich gar nicht einläßt. Ich habe das in der letzten Bemerkung in dem Raster zu den Abwehrprozessen 

angedeutet10: Der Grundgedanke dabei ist ja eigentlich, die Menschen bewegen sich immer im Span-

nungsfeld zwischen Selbstfeindschaft und Standpunktfindung. Und in den Prozeß muß ich mich ein-

klinken, das ist das einzige, was ich tun kann. Und da bin ich nicht normativistisch und nichts, und 

trotzdem bin ich hart auseinandersetzend, aber ich laß mich auf ihre Entwicklungslogiken ein ... 

A: Natürlich ist es so, daß der Optimalfall eines Beratungsgesprächs der ist, daß ich mich so verhalte, 

daß ich gucke, an welchem Punkt die Frau steht, was ist ihre Situation, was sind ihre Bedürfnisse, 

was will sie und was kann sie jetzt auch, was ist überhaupt möglich? Unabhängig von irgendwelchen 

Vorstellungen, die ich von der „optimalen Frau“ hätte. Ich würde auch behaupten, daß das mein An-

satz ist, daß ich davon ausgehend auch in Beratungsgespräche reingehe. Die Arbeit, die ich geschrie-

ben habe, ist zum Teil, wie ich sie geschrieben habe, auch provokativ gemeint, was für dich vielleicht 

nicht rüber kam, was für die Frauen vielleicht eher rüber kommt, die da drin arbeiten, weil diese 

intensive Auseinandersetzung, während ich die Arbeit geschrieben habe, sich sehr zugespitzt hat auf 

bestimmte Punkte, wo ich denke, daß man das auch etwas relativieren könnte. 

 
10 Gemeint ist wiederum das Seminarpapier „Typische Formen psychischer Konfliktabwehr“, das wesentlich in Kap. 2.2 

eingegangen ist. 
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6.5 Sozialpädagoge in einem Wohnheim für psychisch Kranke: Die schwierige Suche nach ei-

nem professionellen Selbstverständnis 

B: Gut, machen wir jetzt mal die Zeit nach dem Anerkennungsjahr. Das wechselt ja zwischen ver-

schiedenen Stellen und Arbeitslosigkeit, bis du an der Stelle gelandet bist wo du jetzt bist. 

A: Nach 16 Monaten Zivildienst bin ich arbeitslos geworden und habe mich mehrfach um Stellen 

bemüht. Das hat lange Zeit nicht geklappt. Ich habe zwar mehrere Vorstellungsgespräche gehabt, 

bin aber z. T. auch abgelehnt worden aus politischen Gründen – selbst bei ABM-Stellen, und in 

einem Falle vermute ich, daß meine Mitarbeit im Projekt Jugendarbeitslosigkeit an der Fachhoch-

schule auch zu einer Nichteinstellung auf einer ABM-Stelle geführt hat, bei der Kirche. Dann bin 

ich über ein Jahr arbeitslos gewesen und habe dann eine Rest-ABM-[269]Stelle – insgesamt 6 Mo-

nate beim „Verein zur Hilfe psychisch Kranker“ im Bereich der Freizeitorganisierung für psychisch 

Kranke – annehmen können. Danach war dann auch wieder Schluß. Dann habe ich bei der Arbeiter-

wohlfahrt einen 10-Stunden-Vertrag gehabt; 10 Stunden pro Woche, sozialpädagogische Einzelfall-

hilfe, insgesamt drei Monate. – Dabei muß ich sagen, daß ich während der gesamten Zeit der offizi-

ellen Arbeitslosigkeit Seminare, sowohl Bildungsurlaubsseminare als auch Zivildienst-Seminare, 

vierwöchige Einführungslehrgänge für Zivildienstleistende an der vorangegangenen Berufsprakti-

kantenstelle gemacht habe, weil ich da noch recht gute Verbindungen zu hatte und auch im Vorstand 

des Vereins war und bin. Dann habe ich bis Ende 85 diese sozialpädagogische Einzelfallhilfe ge-

macht, Betreuung eines Jugendlichen. Das war organisiert vom Jugendamt. Dann ist der damalige 

Vorstand des „Vereins zur Hilfe für psychisch Kranke“ auf mich zugekommen. Es hatte da interne 

Schwierigkeiten gegeben im Verein mit Mitarbeitern, und zu der Zeit ging es auch darum, neue 

Mitarbeiter für das neu geschaffene Wohnheim zu finden. Der Vorstand ist auf mich zugekommen 

und hat mich gefragt, ob ich als Sozialarbeiter/Sozialpädagoge im Wohnheim arbeiten möchte. Und 

da habe ich Ende Dezember ’85 zugesagt und bin Anfang ’86 im Januar meine jetzige Arbeitsstelle 

angetreten. 

B: Wenn man das mal so zusammen betrachtet, fällt eigentlich auf, daß du einerseits eine ganze 

Menge praktische Erfahrungen gesammelt hast, sowohl vor dem Studium wie während des Studiums 

und dann nach dem Studium; und zweitens fällt auf, daß die ungeheur disparat sind, diese Erfahrun-

gen. Dies nicht zuletzt zugespitzt darauf, daß du jetzt eigentlich in einem Bereich tätig bist, der in 

deiner ganzen Studienqualifizierung gar keine große Rolle gespielt hat. Darauf werden wir bestimmt 

nochmal kommen. Aber wie bewertest du denn die Disparatheit dieser Erfahrungen? Hat das was 

miteinander zu tun? Hast du versucht, Beziehungen herzustellen? Oder sind das doch letztendlich 

sehr voneinander getrennte Bereiche, die für sich auch so dahinschlummern? 

A: Da hatte ich auch Schwierigkeiten, von der Erwachsenenbildung, das war ja ganz konkret ’85, von 

der Erwachsenenbildung in diesen Bereich der Betreuung psychisch Kranker oder seelisch Behinder-

ter reinzukommen. Ich habe lange gebraucht, um zuzusagen. Aber es war doch die Möglichkeit 

dadurch vorhanden, mal wieder zu arbeiten und die erfahrene Arbeitslosigkeit – anderthalb Jahre –

war stärker. Und da habe ich halt zugesagt und gedacht, daß man sich sicherlich auch in diesem 

Praxisbereich der sozialen Arbeit und Erziehung einarbeiten kann und habe dann auch auf die Mitar-

beit und Unterstützung der Kollegen! Kolleginnen in der Klinik und auch im „Verein zur Hilfe psy-

chisch Kranker“ gesetzt, die ich auch in Anspruch genommen habe. Daß die natürlich rein medizi-

nisch ausgerichtet war, habe ich erstmal so hingenommen. Ich war also erstmal derjenige, der Infor-

mationen brauchte und lernen wollte und hab dann so mit der Zeit mein eigenes Profil und meine 

eigene Einstellung dazu entwickelt. 

A: Im jetzigen Arbeitsfeld sieht es so aus, daß ich mit psychisch Kranken arbeite, die ausgegliedert 

werden aus der Gesellschaft und ich jetzt also in dem [270] konkreten Arbeitsfeld im Verein bei uns 

oder im Wohnheim bei uns mit denen arbeiten muß, das ist ja mein Auftrag; daß ich auch nicht einfach 

so über die Interessen und Bedürfnisse der Leute weggehe, sondern mit den Leuten zusammen, an 

einer individuellen, persönlichen Weiterentwicklung arbeite und mit den Bewohnern zusammen auch 

diese Arbeit so angehe. 
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B: Du hast ja gesagt, bei deiner Umorientierung während des Berufspraktikums spielte die Tatsache 

eine Rolle, daß du mit einem bestimmten pädagogischen Prozeß unzufrieden warst, weil deine An-

sprüche sich verändert haben, gewachsen sind. Ist ein ähnlicher Prozeß des Unzufriedenseins und 

dann der Umorientierung in der bisherigen Arbeit in dem Verein für dich feststellbar? Und wenn ja, 

wo und warum? 

A: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja eingangs schon gesagt, daß ich zunächst mal große Schwierigkeiten 

hatte, mich in das Praxisfeld einzuarbeiten und war auf die Hilfe der Vorstandsmitglieder, der Kolle-

gen damals, als ich diese Rest-ABM gemacht habe, angewiesen. Der Verein ist sehr stark klinikori-

entiert. Es sind sehr viele Klinikbeschäftigte in dem Verein drin und auch im Vorstand drin, und es 

herrscht da auch das medizinische Modell vor; so ganz platt gesagt: psychische Erkrankungen sind 

erstmal Sache der Mediziner, der Psychiater und evtl. auch der Psychologen. Und das war natürlich 

so, daß uns die Vorsitzende des Vereins, die sehr engagiert war und uns anfangs im Wohnheim ent-

sprechend unterstützt hat und recht häufig da war, gesagt hat: so und so müßt ihr das machen. Sie hat 

eigentlich sehr stark Einfluß genommen auf die Arbeit, auf die inhaltliche Arbeit, auf die pädago-

gisch-therapeutische Arbeit im Wohnheim. Diese Frau hat beispielsweise im Umgang mit den Be-

wohnern häufig ein Verhalten gezeigt, was ich nicht so billigen konnte, was für mich in die Richtung 

von Subjektfeindlichkeit ging. 

B: Kannst du Beispiele sagen? 

A: Beispielsweise den Bewohnern nicht zuzutrauen, daß sie irgendwelche Entscheidungen treffen kön-

nen. Ich hab jüngst nochmal wieder, das ist mir ganz aktuell präsent, noch mal wieder eine Auseinan-

dersetzung mit der ehemaligen Vorsitzenden gehabt, als es um eine Bewohnerin ging, die die Entschei-

dung getroffen hatte, sie kündigt bei uns im Wohnheim. Wir haben die Kündigung ernst genommen 

und haben gesagt, das geht okay, wir werden dich dabei unterstützen. Dann hat sie einen Rückzieher 

gemacht, und wir haben auch das ernst genommen und gesagt, die Kündigung besteht nach wie vor. 

Wir müssen sehen, welche Möglichkeit es gibt, daß du woanders unterkommst, usw. Und diese ehe-

malige 1. Vorsitzende, die damals sehr großen Einfluß auf unsere Arbeit hatte, hat sich mit mir mal 

darüber unterhalten und klar gesagt, diese Frau ist schizophren, die ist nicht in der Lage, vernünftige 

Entscheidungen zu treffen. Folglich konntet ihr auch nicht einfach sowas zulassen. Also das war ein 

jüngstes Schlüsselerlebnis, und so war eigentlich der Einfluß dieser Frau und die Begleitung der An-

fangszeit in dem für mich neuen Praxisfeld Wohnheim, wo die Betreuung noch eine ganz andere 

Qualität hatte wie in der Wohngemeinschaft, in der ich 6 Monate gearbeitet habe während meiner Rest-

ABM. Das ist jetzt eine Zeitlang her. Ich weiß [271] nicht mehr die einzelnen Situationen. Auf jeden 

Fall ist mir das unheimlich sauer aufgestoßen und hab gesagt: das gibts doch wohl nicht, man kann sich 

doch so nicht den Leuten gegenüber verhalten. Und vor allen Dingen habe ich auch nicht eingesehen, 

daß jetzt die Mediziner sagen: ja, die sind nun für immer und ewig psychisch krank, da gibt es auch 

gar keinen Ausweg mehr. Die bekommen jetzt Medikamente, dann sind sie bei uns auf der Klinik und 

dann werden sie in die gleichen Verhältnisse zurück entlassen. Es ändert sich im Prinzip nichts im 

Umfeld oder in den sozialen Beziehungen des Betroffenen, und irgendwann sind sie wieder in der 

Klinik und bekommen wieder Medikamente. Und so setzt sich der Kreislauf immer fort. 

B: Das ist ja das Dilemma des medizinischen Modells in der Psychiatrie. Die Frage ist natürlich jetzt: 

ist deine Kritik an dieser medizinischen Orientierung eigentlich von Anfang an da gewesen oder ist 

sie irgendwann gewachsen? 

A: Sie ist nicht von Anfang an dagewesen, sondern im Laufe der Zeit gewachsen. 

B: Was hat das Wachstum gefördert? 

A Das waren einfach Fragen, die ich mir gestellt habe: Hast du dich in dem Moment richtig verhalten? 

Hast du dich in der Situation richtig verhalten? Ich wollte einfach wissen: ist das wirklich so, wie die 

Mediziner sagen oder was unsere damalige Vorsitzende gesagt hat, daß das für immer und ewig so 

ist, daß man psychisch krank ist. Woher kommt das genau? Und was kann man evtl. besser machen? 

Wie kann die Betreuung ganz konkret im Wohnheim aussehen, wo wir ja Rund-um-die-Uhr-
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Betreuung zu leisten haben? Es war anfangs beispielsweise so, daß wir permanent im Wohnheim 

anwesend waren, also auch in den einzelnen Wohngruppen, ständig rumgefahren sind und da eine 

wahnsinnige Konsumhaltung bei den Betroffenen, bei den Klienten, erzeugt haben. Dann kamen wir 

da an und dann haben die die Sozialarbeiter in der Türe gesehen und haben dann sofort gesagt: „Uns 

gehts schlecht, unterhalte dich mal mit mir.“ Also, das waren Situationen, die mich zum Nachdenken 

angeregt haben, um eine ganz andere Betreuungskonzeption jetzt auch für mich, auch mit den anderen 

Kollegen, zu entwerfen. Das ging alles sehr schleppend, weil wir anfangs im ersten Jahr nur zu zweit 

waren und ein ABM-ler, der eigentlich für einen anderen Bereich zuständig war, als zusätzliche Kraft 

hatten. Die Anfangszeit ist bekanntlich immer eine schwierige Zeit, woran sich auch die Betroffenen, 

die Bewohner erst gewöhnen mußten. Es war aber mehr möglich, und unsere Arbeit hat sich mehr 

auskonturiert, jetzt wo wir mehr Zeit haben, mehr Kollegen da sind, also auch mehr Zeit haben, unsere 

Arbeit zu reflektieren auf den täglichen Teamsitzungen. 

B: Gut, ich würde jetzt eine interpretative These wagen. Ich würde also sagen: 

ja, es leuchtet mir ein, daß es in diesem Zusammenhang eine erfahrungsgestützte Korrektur der the-

oretischen Orientierung gegeben hat. Erfahrungsgestützt, weil dir aufgefallen ist, daß diese betroffe-

nen, diese angeblich völlig hilflosen und weitgehend bewußtlosen Individuen, die da psychisch krank 

sind oder noch dafür gehalten werden, eine Konsumhaltung vorspiegeln oder eine Konsumhaltung 

[272] einsetzen, indem sie eine Passivität vorspiegeln, die sie eigentlich gar nicht haben. Das medi-

zinische Modell unterstellt ja diese totale Konsumhaltung. Und dir ist aufgefallen, daß die diese Vor-

spiegelung ganz bewußt einsetzen, um bestimmte Formen von Zuwendung zu erreichen. Und das hat 

dich nun darüber nachdenken lassen: kann dieses medizinische Modell mit seinem kontemplativen 

Menschenbild eigentlich richtig sein als Orientierung für die psychiatrische Arbeit? Das wäre also 

einleuchtend. Es wäre aber natürlich zu fragen: wenn dir die Subjektorientierung in den Lernprozes-

sen, von denen du vorhin gesprochen hast, deutlich gewesen wäre, hätte es dann nicht so sein müssen, 

daß dir das sowieso von Anfang an klar war, daß das medizinische Modell eigentlich falsch sein muß 

im Umgang mit psychisch Kranken? Also warum, in anderer Wendung gesagt, bereitete es dir 

Schwierigkeiten, die Subjektorientierung aus dem Bildungsprozeß oder aus dem Lernprozeß jetzt in 

eine Subjektorientierung des pädagogisch-therapeutischen Handelns zu transformieren? Warum 

mußtest du da derartige Erfahrungen machen? 

A: Ich denke, daß auch die Zeit der Arbeitslosigkeit eine Rolle gespielt hat, daß da ein ziemlicher 

Druck da war, auch in der beruflichen Lebensgeschichte und sicherlich vieles verloren gegangen ist, 

auch mit dem Anspruch, die Arbeitslosigkeit zu überstehen, daß man sich hier und da schon weiter-

bildet, aber daß das auch irgendwann im Sande verlaufen ist und die Resignation oder Frustration 

ihren Teil dazu beigetragen haben, daß man eigentlich immer weniger auf die gewonnenen Erfahrun-

gen und auf die Fähigkeiten, die man sich erarbeitet hat, zurückgreifen konnte. Und dann natürlich, 

wenn man in einen Praxisbereich reinkommt, der erstmal dem vorangegangenen Praxisbereich ge-

gensätzlich ist, gegenübersteht, wenn es ein Praxisbereich ist, wo eine ganze Menge anderer Fach-

leute herumlaufen wie Psychologen und wie Psychiater, also Ärzte, und wenn man weiß, daß dieser 

Bereich ja nun hierarchisch strukturiert ist, wo der Arzt an erster Stelle steht und letztendlich sagt, 

was mit den psychisch Kranken auf der Akutstation, wo ich meine Erfahrungen auch gesammelt habe, 

auf der Station für psychisch Kranke, wo der Arzt eben sagt, das und das ist letztendlich entscheidend, 

das mag zwar einen demokratischen Schein haben, wo jeder seinen Beitrag dazu leisten darf auf den 

Übergabesitzungen, aber irgendwo entscheidet der Arzt letztendlich, was mit dem Einzelnen gemacht 

wird. Und wenn man sich selber dann als Unwissender vorkommt, weil man ja in dem Praxisbereich 

noch nicht gearbeitet hat, gar keine Erfahrungen da gesammelt hat und auch nicht die Erfahrungen, 

die man vorher gemacht hat, ohne weiteres in diesen Bereich hineinbringen kann oder transformieren 

kann, dann entsteht eine große Unsicherheit, jetzt wieder eine neue Aufgabe zu machen. Und dies hat 

es für mich auch so schwer gemacht, von Anfang an das medizinische Modell kritisch zu betrachten. 

Ich war erstmal froh, daß ich eine Unterstützung hatte von jemand, die in dem Bereich eine Menge 

Erfahrung gesammelt hatte und die mir hier und da mal so Handlungsperspektiven aufzeigen konnte. 

Daß sie sich im Nachhinein für mich als falsch herausgestellt haben, ist eine andere Sache. Aber 
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damals war es für mich und auch für die Kollegin, das haben wir also in einem gemeinsamen [273] 

Gespräch festgestellt, eine Hilfe, eine Unterstützungsmaßnahme in der Anfangszeit zu haben. 

B: Gut, machen wir da wieder mal einen Schnitt ... Ich würde jetzt noch mal gerne ein anderes Problem 

ansprechen, das wäre folgendes: Also es ließe sich ja von völlig außen betrachtet, also ich aus der 

Ferne dich betrachtend, sagen: Naja, es läßt sich bei dem eine konzeptionelle Kontinuität feststellen, 

nämlich die Kritische Psychologie oder die materialistische Pädagogik oder beides zusammen oder 

wie immer auch. Also eigentlich hat der ja eine Kontiunität, er hat immer gesagt, er rechnet sich diesem 

Ansatz zu, du hast ’ne gute Diplomarbeit über dieses Thema geschrieben und hast versucht, mit diesem 

Ansatz ein Thema auch sehr eigenständig zu bearbeiten, also war zumindest doch mal eine gewisse 

theoretische Souveränität da; und heute beziehst du dich ja auch wieder auf die Kritische Psychologie. 

Also meine Frage wäre jetzt folgende: Wie würdest du dein berufspraktisch orientiertes oder berufs-

praktisch erfahrungsmäßig gestütztes Verhältnis zur Kritischen Psychologie als einer möglichen kon-

tinuierlichen Orientierung für diese Zeiten, die du berufspraktisch tätig bist, charakterisieren? 

A: Kannst du das nochmal kurz formulieren? 

B: Die Frage ist, wie hat sich dein Verhältnis zur Kritischen Psychologie gegebenenfalls gewandelt, 

inwieweit ist sie für dich in welchen Etappen welche Orientierung oder Hilfe gewesen. Damit relativ 

unabhängig von dem, was die anderen sagen, weil das ja alles – wenn ich richtig informiert bin – 

keine Kritischen Psychologen waren. 

A Ja, ja, das ist richtig. Es war so, daß ich am Ende des Studiums, genau während des Examens mir 

die Aufgabe gestellt habe, über Arbeit und Arbeitslosigkeit zu schreiben und bin immer mehr in die 

Richtung gekommen, das in kritisch-psychologischer Sicht zu machen, obwohl ich vorher keine Se-

minare in der Richtung besucht hatte und dann auch ganz froh war, daß ich eine Anleitung von außen 

bekommen habe über euch, weil die Anleitung an der Fachhochschule einfach nicht da war und ich 

da ziemlich auf mich allein gestellt war und es für mich eine Mordsarbeit war, daß ich auch die 

Klamotten wegschmeißen wollte, weil diese Anleitung, die ich mir auch erhofft hatte, von der Hoch-

schule einfach nicht da war. Und dann bin ich in das Praxisfeld Erwachsenenbildung reingekommen, 

wo ich mit dem erstmal gar nicht viel anfangen konnte, weil es ganz einfache Arbeiter waren, Arbei-

terinnen, Kolleginnen und Kollegen, mit denen mußte ich erstmal in einer ganz anderen Sprache re-

den, in einer ganz normalen Alltagssprache. Und da konnte ich nicht mit dem kommen, was ich im 

Rahmen meines Examens gemacht habe. Und ich hab erstmal beobachten müssen, und hab dann 

irgendwann mal den Anspruch gehabt, aus dem Seminar mehr zu machen und bin dann auf die ma-

terialistische Pädagogik gekommen und hab mir dann einiges angelesen, um da dann auch mal wieder 

Impulse zu bekommen für diese Berufspraxis. – Und dann war es so, daß eben dieser Bruch da war, 

Arbeitslosigkeit und sozialpädagogische Einzelfallhilfe und dann dieser völlig neue Praxisbereich 

kam und ich eigentlich anfangs immer noch der Möglichkeit nachgehangen bin, wieder in die Er-

wachsenenbildung zurückzugehen, weil mir das [274] persönlich unheimlich viel gebracht hatte und 

das eigentlich so das Arbeitsfeld ist, das ich auch jetzt am liebsten machen würde, wenn ich auswäh-

len könnte, was aber leider nicht geht. Also ich hatte erstmal Akzeptanzschwierigkeiten, also zu ak-

zeptieren, in dem Bereich zu arbeiten und hab’ das lange mit mir herumgetragen. Das war sicherlich 

auch eine Schwierigkeit, die ich hatte, die sich auch in der konkreten Arbeit niedergeschlagen hat, 

also nicht mit so viel Motivation. Ich hab zwar dies und jenes nachgefragt oder hintergefragt, aber 

bin irgendwo dann doch eine Zeitlang bereit gewesen, jetzt auch die Unterstützungsmaßnahmen der 

anderen, also der Vorstandsleute, nicht absolut kritiklos hinzunehmen, aber doch einfach so hinzu-

nehmen und zu gucken, wie die Arbeit denn weiterhin aussieht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit 

euch, wo ich von meinen Schwierigkeiten erzählt habe, die ich im Praxisfeld habe und auch erzählt 

habe, wie ich das und das jetzt mit den Leuten mache: Daß wir anfangs eigentlich unheimlich autoritär 

waren, wenn jemand sein Zimmer nicht aufgeräumt hatte und sagten: entweder heute, bis morgen ist 

es spätestens erledigt. Und in der Auseinandersetzung damit und auf Anregung von euch mich auch 

intensiver damit auseinandergesetzt habe mit der Hinterfragung der Berufspraxis. Ein wichtiges Er-

lebnis war für mich auch, daß man nicht ständig irgendeiner Sache hinterherlaufen kann, die man 

gegenwärtig nicht realisieren kann, daß man nicht zurückgehen kann in die Erwachsenenbildung, 
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sondern es auch akzeptieren muß, für sich akzeptieren muß, daß man jetzt in diesem Praxisbereich 

arbeitet und da jetzt auch ein Verhältnis zu entwickeln muß. 

B: Jetzt wäre eine interessante Frage: Warum kehrst du dann aber immer wieder zur Kritischen Psy-

chologie, im weiteren Sinne gefaßt, zurück. Würdest du das für dich primär durch deine politische 

Kontinuität und Stabilität erklären oder würdest du sagen, es ist gar keine unmittelbare Kontinuität 

da und ich habe eigentlich immer wieder, wenn ich in die Bereiche gekommen bin, zunächst mich 

erstmal an dem orientieren müssen oder wollen, was die sowieso gemacht haben, habe dann aber die 

Erfahrung gemacht, daß das, was die konkret mit den Menschen machen, eigentlich sehr unzu-

reichend ist und bin insofern immer wieder ein Rückkehrer zur Kritischen Psychologie aber, nicht 

ein permanenter Anhänger von ihr. 

A: Ja, Rückkehrer trifft sicherlich zu, aber Anhänger trifft auch zu. Rückkehrer deswegen, weil auch 

biographische Brüche da waren. In der Arbeitslosigkeit ist einfach vieles verlorengegangen. Da habe 

ich mich nicht permanent hingesetzt und hab weitergemacht mit der Kritischen Psychologie, weil es 

hier auch nicht die infrastrukturellen Bedingungen gab, so daß da irgendwo ein Arbeitskreis existierte 

„Kritische Psychologie“, zu dem ich gehen konnte und dann mit anderen Kollegen oder Kolleginnen 

darüber mich unterhalte oder diskutiere, was die Kritische Psychologie dazu sagt usw. usf. Ich hatte 

selbst unter bekannten Kolleginnen und Kollegen niemand, der sich auf die Kritische Psychologie be-

rufen hat oder auf den Grundlagen der Kritischen Psychologie arbeitet. Und ich denke, es ist unheimlich 

schwierig, in einem Bereich immer weiter tätig zu sein, wenn man nicht jemand hat, mit dem man sich 

austauschen kann. Das ist hier bei uns sehr, [275] sehr schwer. Und ich kann eigentlich nur von Glück 

sagen, daß ihr ab und zu aufgetaucht seid, um zumindest mal wieder eine Anregung zu bekommen. 

Eine Anregung vonseiten der Kritischen Psychologie, mal dies und jenes mal anders zu hinterfragen. 

Und dieses Gespräch, das ich vorhin erwähnt habe, war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis. Nach 

diesem Gespräch habe ich sehr viele Dinge hinterfragt und habe entsprechend auch meine Berufspraxis 

verändert, und habe eigentlich einen noch besseren Zugang zur Kritischen Psychologie gefunden. 

B: Also nochmal das mit dem Schlüsselerlebnis. Ich würde vielleicht zwei interpretatorische Vermu-

tungen haben: Die erste wäre, es gibt bei dir eine hohe Bereitschaft, sich subjektmäßig zu orientieren, 

und zwar möglichst konsequent, sonst hätte es kein Schlüsselerlebnis werden können, so ein relativ 

kurzes Gespräch zwischen Pizza und Rotwein. Es muß offensichtlich auch eine hohe Bereitschaft da 

sein, in diese Richtung zu denken, in der wir argumentiert haben. – Und das zweite wäre, es bedarf 

offensichtlich einer irgendwie gearteten Hilfe in der Verarbeitung dieser Irritationen oder auch dieses 

noch sehr dumpfen Unbehagens, um überhaupt wieder dahinterzukommen, daß es um ein eher prin-

zipielleres Problem geht, was auch einer prinzipiellen Umorientierung in der Berufstätigkeit bedarf. 

Also von deiner Seite eine Bereitschaft, aber es muß auch eine unterstützende Hilfe kommen, sonst 

versackt die Bereitschaft, zumindest längerfristig. 

A: Ja, so würde ich das auch sehen. 

B: Dann spreche ich nochmal ein Problem kurz an: Du weißt es ja, die Kritische Psychologie hat seit 

einigen Jahren versucht, sich diesen Praxisbereichen anzunähern. Wir haben nach Klafki einige Pla-

nungs- und Ordnungsraster entwickelt, also Raster, mit denen man die Arbeit planen kann und die 

Erfahrungen dabei auch ordnen kann; du kennst ja zumindest für deinen Bereich des pädagogisch-

therapeutischen Handelns dieses Raster. Wir haben aber auch Raster gemacht, die mehr prinzipiell 

die Theorie-Praxis-Vermittlungsebene betrachten.11 Meine Frage wäre jetzt nochmal relativ global: 

 
11 Das Konzept der Raster zur Planung der eigenen pädagogischen Arbeit und zur Auswertung der gern achten Erfahrun-

gen ist entwickelt bei W. Klafki/H. Stöcker, Innere Differenzierung des Unterrichts, in: Zeitschrift für Pädagogik, 1976, 

H. 4, S. 507 ff. 

– Für den Bereich Sozialarbeit/Sozialpädagogik sei hier u. a. verwiesen auf 

K.-H. Braun, Vermittlungsebenen zwischen Theorie und Praxis in der Kritischen Psychologie, in: K.-H. Braun/G. Gekeler 

(Hrsg.), Subjektbezogene Handlungsstrategien in Arbeit, Erziehung, Therapie, Oberbiel 1985. 

K. Wetzel, Logische Entwicklungszüge der Ontogenese und die Jugendphase in der bürgerlichen Gesellschaft, in: dies. 

(Red.) Karl Marx und die Wissenschaft vorn Individuum, Marburg 1983. 

K.-H. Braun, Kritische Psychopathologie und Psychotherapie in der Gegenwart, in: K. Wetzel (Red.), Karl Marx ..., a. a. O. 
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Spielen solche Orientierungen für dich in der konkreten Arbeit, und damit meine ich die tagtägliche 

Arbeit, eigentlich eine Rolle? [276] 

A: Der Beitrag von dir, den du in Graz gehalten hast über kritische Psychopathologie und Psychothe-

rapie hat für mich eine ganz große Rolle gespielt. Das habe ich mehrfach durchgearbeitet und ver-

sucht, Dinge herauszufiltern, die ich für meine Berufspraxis sinnvoll anwenden kann. Beispielsweise 

Demokratisierung der sozialpädagogischen Einrichtung, also auch unseres Wohnheimes, Demokra-

tisierung des Heimbetriebes. Was wir da bislang gemacht haben und was längst nicht normal ist, in 

Anführungsstrichen, weil es in anderen Einrichtungen nicht gemacht wird. Dann auch die konkrete 

Arbeit mit den Betroffenen, mit den Klienten. Wichtig waren natürlich auch andere Publikationen der 

Kritischen Psychologie, gerade auch auf der letzten Ferienuniversität12 habe ich sehr viele Anregun-

gen bekommen für meine unmittelbare Arbeit vor Ort, für die pädagogisch-therapeutische Arbeit vor 

Ort, also Anregungen und Dinge bekommen, um mal dies und jenes zu hinterfragen: Verhältst du 

dich jetzt in der Situation richtig? Und was hat das noch mit der Kritischen Psychologie zu tun? – 

Um nochmal auf den Aufsatz zurückzukommen. Es ist so, daß ich versuche, mit den Betroffenen 

zusammen langfristig pädagogisch-therapeutisch zu arbeiten, d. h. wie das in den Prinzipien quasi so 

angedeutet ist, an der jeweiligen subjektiven Befindlichkeit anzusetzen, um dann da eine Arbeit zu 

machen, die einmal durchschaubar ist, die von meiner Seite durchschaubar ist, die gemeinsam mit 

dem Betroffenen gemacht wird; d. h. wenn Gespräche ganz konkret mit Bewohnern gemacht werden, 

dann ist es nicht so, wie es häufig in entsprechenden Situationen ist, daß ich vorgebe, was zu machen 

ist, sondern mein Handeln ist danach ausgerichtet, daß ich zusammen mit dem Bewohner X oder Y 

erarbeite, welche Handlungsmöglichkeiten er ganz konkret in der Situation hat unter Berücksichti-

gung der schlechten oder subjektiven Befindlichkeit des Betroffenen. Daß das in der Praxis sehr 

schwierig umzusetzen ist, sehe ich auch immer wieder, weil unsere Bewohner, die z. T. schon lange 

Psychiatriekarrieren hinter sich haben, immer wieder in die „Rolle“ reinkommen, daß sie eigentlich 

nicht verantwortlich sind oder sein wollen und sehr schnell die Alleinverantwortlichkeit für eine Ver-

besserung ihrer Situation dem Sozialarbeiter, also jetzt in meinem Falle, „abgeben“ oder auch an den 

Psychiater oder Psychologen, an die sie sich dann wenden, an andere Fachleute, wenn das Gespräch 

mit uns oder mit mir zu brisant wird. Damit meine ich, wenn wir jetzt sagen, daß ich nicht dafür 

verantwortlich bin, daß seine Befindlichkeit sich jetzt verbessert, sondern daß er auch seinen Teil 

dazu beitragen muß, daß dann sehr schnell ein Rückzug gemacht wird: „Nein, ich bin krank, ich 

schaff das nicht, ich komm ja schließlich zu dir her, um konkrete Hilfe von dir zu bekommen.“ Und 

wenn sie sehen, daß ich dazu eine andere Position habe und die in Gesprächen äußere, kommt es hier 

und da schon mal vor – das ist auch so eine Sache, die ich als Problem mir aufgeschrieben habe –‚ 

daß sie andere Fachleute in der Klinik aufsuchen oder Allgemeinärzte aufsuchen und sa-[277]gen: 

ich hab die und die Ängste, bitte gib mir mal die und die Spritze oder Psychopharmaka. 

6.6 Lehrender Sozialarbeiter: Eigener Bildungsweg, Projektarbeit, Unterstützung subjektiver 

Theoriebildungsprozesse 

(...) 

B: Ich würde jetzt sagen, zum Einstieg des Interviews wäre es eigentlich ganz gut, du versuchst mal 

knapp zu charakterisieren, was du nach deiner Ausbildung zum Sozialarbeiter und dann zum Dip-

lompädagogen an Praxis gemacht hast und wo du die Hauptanforderungen gesehen hast, damals in 

der Praxis mehr oder weniger tapfer überstehen zu können. Und wir werden das dann in dem nächsten 

Schritt versuchen zu verlängern, was das gegebenenfalls curricular und institutionell heißt. 

A: Ich müßte etwas eher anfangen, weil ich hab mit der Sozialarbeit begonnen praktisch, bevor ich 

Sozialarbeit studiert habe. Vielleicht kann ich’s mal in einem Satz so sagen: Ich komm also vom 

zweiten Bildungsweg, ich bin Groß- und Außenhandelskaufmann, hab dann das übliche gemacht, 

Betriebswirtschaft studiert, nach einigen Schwierigkeiten, die ich im Betrieb hatte und hab dann in 

 
Braun/G. Gekeler,  Drogenarbeit: Fallstudien, subjektive Widerspruchsverhältnisse, Handlungsstrategien, in: J. Dehler/K. 

Wetzel (Hrsg.), Zum Verhältnis von Theorie und Praxis in der Psychologie, Marburg 1988. 
12 Vgl. J. Dehler/K. Wetzel (Hrsg.), Zum Verhältnis von Theorie und Praxis in der Psychologie, Marburg 1988. 
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einem Jugendzentrum mitgearbeitet. Das war damals ’71, ’72, ’73, wie die selbstverwalteten Jugend-

zentren entstanden und ich war in ... als erster Vorsitzender und hatte von daher, bevor ich studierte, 

eigentlich Kontakte zur Sozialarbeit gekriegt. Hab dann aber gleichzeitig angefangen, Betriebswirt-

schaft zu studieren und mehr oder weniger in meiner Freizeit, soweit das möglich war, Sozialarbeit 

gemacht. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen – aus vielerlei Gründen –, daß es mir mehr Spaß 

machen würde, auch von der Berufsperspektive her, Sozialarbeit zu studieren. Das hat dann einige 

Semester gedauert, wo ich hin und her gerissen war und beides zunächst einmal studiert habe, Be-

triebswirtschaft bis zum Vordiplom und Sozialarbeit schon drin war, hab dann, wenn man so will, 

damals das große Glück gehabt, ich konnte überwechseln ohne große bürokratische Schwierigkeiten. 

Ja, ich hab das Studium dann zu Ende geführt an der Fachhochschule und hab schließlich gearbeitet 

im Jugendfreizeit- und -bildungszentrum, fünf Jahre lang, ein Jahr davon Anerkennungsjahr. Die 

Schwierigkeiten des Anerkennungsjahrs waren: es gab keinen Anleiter im eigentlichen Sinne, son-

dern die ganze Mannschaft bestand aus Berufspraktikanten, es waren drei Stellen da, die wurden dann 

zu sechs Stellen gemacht, die von Berufspraktikanten eingenommen waren. Und hab während dieser 

Zeit der Arbeit nach dem Berufsanerkennungsjahr an der Universität studiert, Diplom-Pädagogik, 

und hab das 1980 abgeschlossen. Das erstmal so zu dem Weg. 

[278] Praktika hab ich darüber hinaus gemacht während meines ersten Studiums, nach dem ersten 

Studium, das war einmal ein Projekt „ausländische Arbeiter“, hauptsächlich in ...‚ und hab da die 

Möglichkeit gehabt, das erste Mal darüber nachzudenken, was an unseren Projekten, wie sie übli-

cherweise an der Fachhochschule gelaufen sind damals, was daran verbesserungswürdig ist: Das war 

für mich zum einen die relative Unverbindlichkeit, die von allen Teilnehmern, sowohl von Dozenten 

wie auch von Studenten da war. Und die Möglichkeit, die wir damals gesehen haben, war eigentlich 

nicht, den Weg über das Projekt zu gehen, sondern eigenständig. Das hatte einige Ursachen, wir hat-

ten damals Schwierigkeiten gekriegt mit der Schule, in der wir arbeiteten, das war eine spanische 

Schule, der Grund waren hauptsächlich politische Dinge, der Streitpunkt ist auch unwichtig, es han-

delte sich um die Franco-Zeit, die es damals gab; jedenfalls kurz und knapp, es führte dazu, daß wir 

rausgeschmissen wurden. Wir haben dann als Studenten mit einem Dozenten quasi ein eigenständiges 

Projekt gemacht. Ein Projekt, was nicht angelehnt war an eine Institution in erster Linie, sondern was 

einen völlig neuen Anfang bedeutete. Also Vereinsgründung des Projekts „Deutsche und ausländi-

sche Arbeiter“, Gründung eines Kindergartens, eines internationalen Begegnungszentrums und so 

weiter. Das wurde vollständig von uns alleine gemacht, also geleitet, geführt, neue Maßnahmen ge-

macht, abgesichert, finanziell abgesichert. Und bei allen Schwierigkeiten, die das gemacht hat, denk 

ich doch, daß wir die Möglichkeit gehabt haben, nicht nur in einige Praxisfelder hineinzugehen, son-

dern auch organisatorische Absicherung, finanzielle Absicherung, dafür zu sorgen, für personelle 

Ressourcen zu sorgen, die langfristig bereitzustellen sind und so weiter, wobei ich auch heute noch 

denke, daß es natürlich besser gewesen wäre, wenn wir auf den verschiedensten Ebenen Fachleute 

aus der Sozialarbeit gehabt hätten, die uns zur Seite gestanden hätten. 

B: Ja, ich möchte dann direkt mal einhaken: nehmen wir mal den ersten Teil deiner Antwort. Dein 

Studieninteresse ist also in hohem Maße verdichtet gewesen, als du dich der Sozialarbeit zugewendet 

hast. 

A: Ja. 

B: Ich mein, rein quantitativ betrachtet; ist ja nicht sehr häufig, daß es eine relativ dezidierte Vorstel-

lung bei den Studenten gibt, wie sie Sozialarbeit studieren wollen. Das provoziert sofort die Frage, 

welche Unterschiede haben sich für dich ergeben, in deinem praktischen Wirken in der Sozialarbeit 

vor deinem Studium und nach deinem Studium. Würdest du dort im Rückblick – unabhängig jetzt 

von der Institution – eine Veränderung in deinem Qualifikationsprofil erkennen, was in dieser oder 

jener Weise auch praktisch wirksam geworden ist? 

A: Ja. Der Enthusiasmus, der vorher da war, hat im Grunde auch dazu geführt, zu sagen, ich muß mir 

mehr Kenntnisse aneignen. Die Arbeit, die praktische, aber auch schon die theoretische Arbeit im 

Jugendzentrum war mit vielen Schwierigkeiten verbunden, das heißt, das Jugendzentrum mußte 
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anerkannt werden, wir brauchten Gelder, wir mußten Öffentlichkeitsarbeit leisten, wir mußten dann 

aber auch, als das Jugendzentrum diese Hürden genommen hatte, dafür sorgen, daß Angebote da 

waren, weil unsere Vorstellung, die einfache Vor-[279]stellung, ein selbstverwaltetes Jugendzentrum 

zu machen, „jeder macht alles und jeder macht jedes, wir verwalten uns selber“, doch daran gebunden 

war, daß gewisse Kenntnisse auf verschiedenen Gebieten da waren. Wir mußten mit der Kasse um-

gehen, wir mußten darüber hinaus über die Arbeit auch Angebote machen, wir hatten zum Beispiel 

damals eine Antifa-Gruppe, eine Filmgruppe, wir mußten uns Kenntnisse aneignen, schon auf den 

kleinsten praktischen Gebieten, du brauchst einen Filmvorführschein, weil sonst bekommt man kei-

nen Film. Das sind einfache Sachen; wir brauchten für die Vermittlung oder für die Weitergabe von 

Bildungsangeboten Kenntnisse, also ein gründliches Studium wär damals schon sehr gut gewesen, 

wenn wir das gehabt hätten. Natürlich hatten wir uns schon einige Sachen aneignen können, aber in 

einem Studium, so hatten wir uns jedenfalls gedacht, oder einige von uns, haben wir die Möglichkeit, 

in einem zwar zeitlich befristeten Rahmen, aber doch in relativen Freiräumen, uns aus dem Angebot 

der Fachhochschule zu bedienen und das, was wir brauchen, uns zu holen. Vielleicht muß man das 

noch sagen: damals in der Fachhochschule, in der Aufbauphase, gab es die Möglichkeit, mit Dozenten 

und anderen Studenten zusammen auch Forderungen zu stellen, die direkt aus der Praxis erwuchsen. 

Das heißt: Wir konnten zum Beispiel dieses Projekt, das wir in ... gestartet hatten als Eigeninitiative 

auch überführen in die Fachhochschule, hineintransportieren und dort Hilfe kriegen, in rechtlicher 

Hinsicht, nachfragen in theoretischer Hinsicht und so weiter. 

B: Ja, versuch doch, diesen Punkt jetzt mal zu präzisieren. Also für mich klingen die Beispiele, oder 

die Elemente des Wissens, die du zusätzlich gebraucht hast, eigentlich so: Naja, da kann man entwe-

der mal in einem Buch nachgucken oder man fragt halt jemanden, also zum Beispiel zu wissen, wie 

man eine Kasse verwaltet, oder, ob der und der vielleicht Sozialhilfeanspruch hat, und wenn einer 

anfängt, im Jugendzentrum zu kiffen, was für Rechtsprobleme das beinhaltet, dafür, so sage ich jetzt 

ganz provokativ, braucht man kein Studium. Wenn man das selber nicht irgendwie weiß, kann man 

zumindest jemanden wissen, der es weiß. Jetzt versuch doch mal zu charakterisieren, weil das auch 

eine günstige Situation ist, die Wandelungen der Arbeit, die dadurch entstanden sind, daß du und 

einige andere, die jetzt dort ein sozialarbeiterisches Praxisfeld hatten, in dem sie agiert haben, jetzt 

Studenten werden, also in gewisser Weise ihren sozialen Status wechseln, in eine Ausbildung eintre-

ten und jetzt doch – wenn ich das richtig verstehe – Wandlungen eintreten, daß die jetzt einen anderen 

Blick auf ihre Arbeit kriegen und dann eine andere Arbeit machen. Das wäre ja die These, daß das 

Studium was gebracht hat, oder daß es dabei war, etwas zu bringen. Wo würdest du denn jetzt die 

Wandlungen eigentlich sehen, was habt ihr dann eigentlich praktisch anders gemacht? 

B: Daß es dabei war, etwas zu bringen, oder mir zu bringen; das Problem für mich besteht im Moment 

darin, im Nachhinein die Elemente oder die neuen Elemente, vielleicht auch die qualifizierenden 

Elemente des Studiums herauszubringen, weil es ja kein Bruch war in dem Sinne: erst Praxis, dann 

Studium, dann wieder Praxis, sondern ich habe während des Studiums ja weiterhin in diesem [280] 

Zentrum gearbeitet und die neuen Erkenntnisse, oder die Aneignung von neuen Erkenntnissen ja, wie 

gesagt, ist so peu à peu passiert und quasi in die Arbeit hineingeflossen. Ich vermute aber, daß es – 

soweit ich mich erinnern kann – über die eben kurz skizzierten neuen Möglichkeiten wie Rechtsfra-

gen und, wie du provokativ sagst, ein paar neue Bücher gelesen zu haben, daß es darüber hinaus auch 

so etwas war, wie ein allgemeines sozialarbeiterisches Verständnis. Das Verständnis, was Sozialar-

beit in dieser Gesellschaft überhaupt bedeuten könnte. Also eine theoretische und praktische Refle-

xion der eigenen Handlungen, der eigenen Handlungen im Berufsvollzug, die ich als Sozialarbeiter, 

beziehungsweise vorher als Mitarbeiter dieses Jugendzentrums, gehabt habe, daß das durch das Stu-

dium in dieser oder jener Weise möglich war. 

B: Ja, das beantwortet möglicherweise die Frage jetzt doch noch nicht. Also man konnte ja wiederum 

provokativ sagen: ihr habt mit dem Studium euer privates Aufklärungsinteresse befriedigt, oder pri-

vates Erkenntnisinteresse, es ist aber eigentlich für eure praktische Arbeit folgenlos gewesen. Also 

du müßtest jetzt versuchen, Elemente zu charakterisieren, gegebenenfalls an Einzelpersonen oder an 

Einzelprozessen, wo du sagen würdest, ja, an den und den Stellen hat sich unser Blick auf ein 
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praktisch zu lösendes Problem durch diese Aneignung von neuem Wissen, von übergeordneten the-

oretischen Einschätzungsmöglichkeiten so geändert, daß wir erstens das Problem anders verstanden 

haben und zweitens andere Lösungsvarianten vorgeschlagen oder zumindest erprobt haben. Wären 

dir solche Beispiele irgendwie präsent? 

A., Ich muß eins vorwegschicken jetzt, zum Verständnis. Ich habe bis zwei Semester vor Ende des 

Studiums in dem selbstverwalteten Jugendzentrum gearbeitet und dann nach Beendung des Studiums 

mein Anerkennungsjahr nicht in diesem Jugendzentrum gemacht und auch nicht machen können, 

sondern in einem städtischen Jugendfreizeit- und -bildungszentrum. Das heißt, die Bedingungen in 

diesen beiden Zentren waren unterschiedlich. Aber es bleibt die Frage bestehen, ob in dieser oder 

jener Weise Veränderungen eingetreten sind. Ja, vielleicht zwei Beispiele; ich muß es festmachen an 

bestimmten Punkten. Also einmal, ich meine, daß die Gruppen, ich beziehe mich jetzt auf meine 

Arbeit, die ich geleitet habe, vergleichbare Gruppen, antifaschistische Gruppen, die sich mit antifa-

schistischer Arbeit beschäftigten, von einem anderen Verständnis, wie man mit Menschen zusammen 

lernen kann, getragen wurden. In der ersten Phase war es ein relativ unreflektiertes Herangehen, von 

Euphorie getragen, wir lesen gemeinsam Texte und versuchen, das einzubringen, umzusetzen in die 

Praxis, versuchen, über diese antifaschistische Arbeit andere Jugendliche zu erreichen, versuchen 

durch Filme, Medien überhaupt, ein größeres Verständnis für diese Arbeit zu schaffen. Und das 

zweite Mal, im Jugendfreizeit- und -bildungszentrum war es zum Beispiel getragen davon, daß ein 

didaktisches Vorverständnis da war, daß eine Planung zusammen mit anderen vorher auch da war, 

daß eine Planung mit anderen Institutionen da war, daß es damals – eben weil ich es als Notwendig-

keit angesehen habe – mit anderen politischen Organisationen Zusammenarbeit gab. Das heißt, es 

war ganz konkret eine Verbindung da mit den Antifaschi-[281]sten, das beißt, daß wir von dort Ka-

meraden und Kameradinnen hatten, die uns auch berichtet haben, die ihre Erfahrungen aus der dama-

ligen Zeit weitergegeben haben. Und darüber hinaus habe ich versucht, dieses Feld für die Jugendli-

chen, die Interesse daran hatten, wenn man so will, pädagogisch aufzubereiten, das heißt, von einem 

ganz bestimmten Vorverständnis ausgehend über eine Historisierung des alten Faschismus zu Konti-

nuitäten und Diskontinuitäten bis hin zu heute zu kommen. Das heißt, es war drin, was ich eben im 

Studium gelernt habe, mal auf den Punkt gebracht, so, daß ich nicht einfach sagen kann, wir lernen 

zusammen; daß ich auch eine Vorstellung davon haben muß, wo sind eventuelle Schwächen, bei den 

Leuten, bei mir, wie kann ich da Verbesserungen oder wie können Verbesserungen von uns gemein-

sam erreicht werden, was kann ich dazu beitragen, wie kann ich dazu beitragen, daß die Thematik 

von den Leuten besser verstanden werden kann und sie auch tatsächlich etwas davon mitnehmen 

können in die Praxis und für sich umsetzen können, auch in einer gemeinsamen politischen Praxis. 

Und ich denke, daß da ein qualitativer Unterschied liegt. 

Das andere ist jetzt nicht ein Beispiel, sondern ich könnte da viele Punkte nennen, daß ich durch das 

Studium, durch die Auseinandersetzung mit Theorien natürlich auch in die Lage versetzt wurde, be-

stimmte Zusammenhänge besser zu durchschauen. Beispiel Drogenabhängigkeit: Drogenabhängig-

keit wurde von mir gesehen als ein Problem, was auftaucht in kapitalistischen Gesellschaften, ableit-

bar ist; die Schwierigkeiten des Kapitalismus führen dazu, daß Menschen Drogen nehmen, was ja 

auch irgendwo richtig ist. Nur, die konkreten Verbindungslinien, was kann ich jetzt da tun, wie ist 

die Verantwortung des Subjekts, meine, was für Unterstützungsmöglichkeiten hab ich, die hab ich 

vorher im Prinzip nicht gestellt. Ich war, wenn man so will, der hilflose Helfer, der zwar ein gutes 

Herz hatte und viel Verständnis hatte für einen solchen Drogenabhängigen, der aber keine Möglich-

keit hatte, irgendetwas zu tun. Und ich glaube, daß das in Ansätzen durch das Studium der Sozialar-

beit/Sozialpädagogik, wohlgemerkt in Ansätzen, sich geändert hat, zumindest für ein gewisses Ver-

ständnis, für mögliche Unterstützungsfunktionen, für mögliche Zusammenarbeit mit anderen Institu-

tionen und so weiter. 

(...) 

B: Ja, die Art von manchen Antworten ist mir noch ein bißchen zu abstrakt. Also es ist ja so, das 

könnte man ja auch in jedem Lehrbuch so lesen, der Mensch braucht Erfahrung und Wissen und 

irgendwie soll es ja auch etwas miteinander zu tun haben, das ist dann für die Erfahrung besser und 
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für das Wissen besser. Ich will das mal zuspitzen, die Frage hier ist: Brauchen denn Sozialarbeiter, 

um eine vernünftige Sozialarbeit zu machen, Erfahrungen? 

A Erfahrungen haben sie immer, in welcher Form auch immer, es gibt keinen Sozialarbeiter, der nicht 

mit einem Vorverständnis von Theorien, mit seiner Alltagstheorie, mit seinen Erfahrungen zur Fach-

hochschule kommt. Das verdichtet sich natürlich in dem Moment, wo er – bleiben wir mal dabei – in 

den Institutionen der Sozialarbeit – ich denke, du hebst jetzt darauf ab, wo da auch Momente hinzu-

kommen von Einsichten, wo Zwänge gesehen werden, wo aber [282] auch Möglichkeiten gesehen 

werden und so weiter. Und diese Erfahrungen, die er sieht, in seiner Institution, in der er meinetwegen 

innerhalb des ersten Praktikums vor der Ausbildung oder auch nach dem ersten Semester mit kon-

frontiert wird, da denke ich, daß es ungeheuer notwendig ist, diese Erfahrungen in die Fachhochschule 

einzubringen, möglicherweise, wäre eine gute Form, durch eine Institutionsanalyse, um mal näher 

begreifen zu können, was passiert da allgemein, was für Behinderungen sind häufig da, was für Mög-

lichkeiten gibt es, wie habe ich mich selbst eingebracht. Das heißt, auf den verschiedensten Ebenen 

unter Einschluß von selbstreflexiven Anteilen auch mal zu erkennen, was war los mit mir in dieser 

Organisation, wie ist diese Organisation, Institution aufgebaut, was für Möglichkeiten sehe ich, be-

ziehungsweise, welche sind objektiv da, oder auch nicht da natürlich, in dieser Organisation zu ar-

beiten und möglicherweise darüber hinaus was zu verändern. 

B: Ja, aber warum brauche ich da Erfahrungen? Da könnte ich jetzt ja provokativ sagen, na gut, dann 

machen wir in der Fachhochschule Simulationsübungen, das heißt, wir simulieren institutionelle Be-

dingungen, wir simulieren interpersonale Konfliktkonstellationen und diskutieren in diesem Zusam-

menhang bestimmte Lösungsvarianten. Also ich könnte als Beispiel dieses Buch da „Sozialpädago-

gische Kasuistik“ nehmen13, was du ja auch kennst, und da ist ein Teamkonflikt dargestellt, protokol-

larisch, und dann gibt es da Interpretationen aus den unterschiedlichen Richtungen. Zugleich versu-

chen die einzelnen Beiträge von jeweils ihrem Standpunkt aus, Lösungsvarianten darzustellen. Wenn 

es so ist, daß Erfahrungen nach deiner Auffassung unabdingbar sind für ein angemessenes Verständ-

nis sozialarbeiterischer Aufgabenfelder und für eine angemessene Realisierung, dann müßtest du die 

These vertreten, daß eine Auseinandersetzung mit solchen Dokumenten, die man ja gegebenenfalls 

auch nachspielen kann im Rollenspiel, unzureichend ist. 

A: Ja. 

B: Wenn du das mal so versuchst zu erklären, dann kämen wir vielleicht auch ein bißchen genauer 

dahinter, warum du der Meinung bist, daß Erfahrungen im Sinne des individuellen Wahrnehmens 

und Bewertens von bestimmten Situationen und Prozessen unabdingbar sind. 

A Du hast das Beispiel der „Sozialpädagogischen Kasuistik“ genannt. Da wird ein Fall beschrieben, 

da wird ein Junge beschrieben, der in einem Heim „auffällig“ wird. Dieses ist ein sehr gutes Material, 

um in Seminaren aus verschiedenen Perspektiven und theoretischen Richtungen diesen Fall zu bear-

beiten und man sieht, daß, wenn man diesen Fall von unterschiedlichen theoretischen Richtungen her 

angeht, es auch unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten gibt, die ergeben sich notwendigerweise da-

raus. Ich denke, man könnte damit auch Simultanspiele veranstalten, das wird häufig getan; ich halte 

es auch für notwendig und richtig, das in Seminaren zu tun. Es fehlen aber bestimmte Elemente dabei. 

Ein Element ist zum Beispiel, daß ich durch solche Simultanspiele oder durch das Lesen und [283] 

Diskutieren solcher Fälle auch nicht rauskriegen kann, ist der eigene Anteil der Verarbeitung, die in 

einem konkreten Praxisfeld vorliegen muß, notwendigerweise. Ich denke, das kann ich durch ein 

Simultanspiel nur unzureichend, wenn überhaupt einbringen. Das heißt, meine eigene Entschlossen-

heit, was zu tun, das eigene Erleben von, oder das eigene tatsächliche Nachvollziehen von Situatio-

nen, die in der Praxis zum Beispiel dann entstehen, wenn ich meine Möglichkeiten auch zusammen 

mit anderen, die da sind, wenn ich die erweitern will; die Schwierigkeiten, die dann entstehen, bei 

mir und bei anderen, die lassen sich durch Simultanspiele nur unzureichend abwägen, die Angst, die 

entsteht zum Beispiel, in einer solchen konkreten Situation. Die ist zwar beschreibbar, natürlich, und 

 
13 Vgl. B. Müller u. a. (Hrsg.), Sozialpädagogische Kasuistik, Bielefeld 1986. 
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auch nachvollziehbar bis zu einem bestimmten Punkt. Aber diese Alternative, die ich dann habe, die 

Angst, die in diesem Fall da ist, die zu überwinden und die Situation, vor der ich dann stehe, tu ich’s, 

geh ich diesen Schritt, der möglicherweise gefährlich ist, der mir aber auch etwas bringt, dann, wenn 

ich ihn erreicht habe, oder lasse ich es lieber sein, diese vielfältigen, auf der subjektiven Ebene ange-

siedelten Prozesse, wie weiche ich zurück, oder verdränge ich das jetzt erst mal, oder schaffe ich es 

jetzt tatsächlich, das ist meiner Ansicht nach in so einem Simultanspiel sehr schwer nachvollziehbar, 

nur in Grenzen. Das macht aber ein wesentliches Element aus, weil es ja immer in der Praxis darauf 

ankommt, daß ich mich, wenn ich mich entscheide, nicht einfach nur eine positive Entscheidung habe, 

so, hurra, jetzt geht es einen Schritt weiter, sondern daß auch die subjektive Verarbeitung fast immer, 

was die Ängste, Bedrückung angeht, nicht nur möglich macht, sondern fast immer notwendig wird. 

B: Ja, und das positive auch, die Freude. 

A: Das positive, die Freude wenn’s gepackt ist. Das kenne ich aus der Sozialarbeit natürlich, aus 

meiner Situation, und ich denke, ich kann im Nachhinein nicht mehr diese Situation nachvollziehen 

und für andere nachvollziehbar machen, jedenfalls nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe selbst 

das versucht; und habe gemerkt, die Unzulänglichkeit und von daher auch wie wichtig Praxiserfah-

rung ist. Etwa in der Situation wo wir zusammen mit Jugendlichen das Rathaus besetzt haben. Meine 

eigene Ängstlichkeit, die ich hatte, aber die Schilderung, die eine Nacht wachgelegen zu haben, oder 

auch andersrum die Freude hinterher, als wir die Stelle mehr hatten, ja, die kann ich zwar beschreiben, 

aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich finde, von daher ist es notwendig, daß die Ausei-

nandersetzungen mit der Praxis auch auf dieser Ebene gemacht werden. 

B: Das heißt, wenn ich deine Interpretation oder deinen Ansatz auf den Punkt bringe, dann haben alle 

Formen von Erfahrungssimulation einen wesentlichen Mangel, daß sie lebenspraktisch ja relativ fol-

genlos sind. Das heißt, die Studentinnen und Studenten können sich zu diesen Diskussionen ja doch 

relativ distanziert verhalten, weil es für sie selber ja eigentlich, erstmal persönlich, keine Konsequen-

zen hat. Und das begrenzt notwendigerweise auch die Lernmöglichkeiten in so einer Situation. [284] 

A: Begrenzt die Lernmöglichkeiten, die Grenzen sind verschoben, es sind andere. An der Fachhoch-

schule gibt es häufig dieses Stadtteilspiel: Übliche Situation, Jugendzentrum, Konflikte, wollen neue 

Leute haben. Das Spiel geht ja manchmal so aus, daß das Jugendzentrum gewinnt, alles freut sich, 

alles lacht. Das Jugendzentrum verliert, ja, man hat verloren, hat eben einen Fehler gemacht, Analyse 

betrieben. Das Problem ist doch, in der Praxis, wenn ich in dieser Situation verloren hätte, würde ich 

auf der Straße stehen, oder ich hätte ungeheuer erschwerte Arbeitsbedingungen, und die kriege ich in 

dieses Simultanspiel nicht mit rein, oder nur, wie gesagt, unzureichend; und von daher ist die Ausei-

nandersetzung mit der Praxis auch in den Formen, wie wir sie betreiben können, in 10 Wochen, wie 

wir es haben im Grundstudium, ist unumgänglich. Wobei ich dazu sagen muß, man kann nicht einfach 

sagen, man schickt die Leute raus, in die Praxis, rein in die Kartoffeln und nach 10 Wochen raus aus 

den Kartoffeln und damit ist die Sache gegessen, sondern auch da gehört dazu eine Praxisvorberei-

tung und eine Praxisnachbereitung und auch ein Besuch des Praxisanleiters während der Zeit, wo sich 

der Student in dieser Praxis befindet. Also eine systematische Vor-, Auf- und Nachbereitung, Dis-

kussion über das, was in der Praxis gelaufen ist und nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern 

unter Einschluß der eigenen vorgefundenen Befindlichkeit, was man in der Praxis erlebt hat, was man 

gefühlt hat, wie man Auseinandersetzungen gescheut hat oder angegangen ist oder wie auch immer. 

(...) 

B: Ich würde dann jetzt beim weiteren Nachfragen den Brennpunkt mal auf die Studenten legen wol-

len. Ich will mal als erstes einige Fragen aufwerfen, die aus meiner Erfahrung mit Studenten in der 

Projektarbeit resultieren, von denen ich annehme, sie werden bei euch auch auftreten oder sind schon 

aufgetreten und welche Lösungsmöglichkeiten dann du dafür eigentlich siehst. Erstens: ein solches 

Projekt steht vor der Schwierigkeit abgedämpfter Praxiserwartungen. Das heißt, wir haben bei uns in 

Fulda immer wieder das Problem festgestellt, daß Projekte, die selbst organisiert sind, dazu gehörte 

dann ja eures auch, von seiten der Adressaten eigentlich, mal etwas salopp gesagt, nicht so wirklich 

ernstgenommen werden, weil man der Meinung ist, naja, das sind halt Studenten oder so komische 
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Intellektuelle, oder es heißt noch, das sind doch die Komischen von der Fachhochschule, die kommen 

da und gucken mal, aber eigentlich haben die mit dem Problem gar nichts zu tun. Damit kombiniert 

sich für uns immer das Problem, von dem ich vermute, daß es bei euch auch aufgetreten ist oder 

auftreten wird, daß die notwendige Kontinuität, die eine institutionelle Form von Sozialarbeit natür-

lich hat, indem sie einfach da ist, in dem Stadtteil, daß die so eigentlich doch ungeheuer schwer her-

stellbar ist. Also, daß insofern die Studentinnen und Studenten jetzt bei den möglichen Lernprozessen, 

die sie vollziehen können, eigentlich immer vor der Schwierigkeit stehen, daß die eigentlichen Prob-

leme, mit denen sich die Sozialarbeiter auseinandersetzen müssen, so an sie gar nicht herangetragen 

werden, obwohl sie gewiß auch in dem Stadtteil, in dem sie da versuchen zu agieren, vorhanden sind. 

[285] Mein zweites Element wäre, das würde in gewisser Weise schon damit zusammenhängen, du 

setzt voraus, daß du Studenten mit einem ungeheuren hohen Aktivitätsniveau und einer ungeheuer 

hohen Lernbereitschaft hast, weil die einerseits versuchen müssen, die institutionellen Instabilitäten, 

die so ein Projekt einfach als selbstorganisiertes hat, durch ungeheuren intensiven persönlichen Auf-

wand so weit wie überhaupt möglich zu kompensieren, um eine irgendwie geartete Praxis da zu ge-

währleisten. Das scheint mir außerordentlich kompliziert und nach meinen Erfahrungen ist das zu-

mindest in vielen Fällen nicht zu realisieren, weshalb dann einige Frustrationen und ähnliches über-

bleiben. 

Drittes Element, was ich sehe: ich favorisiere ja auch diesen Gedanken, daß man versuchen muß, den 

subjektiven Theoriebildungsprozeß der Studentinnen und Studenten möglichst frühzeitig zu fördern. 

Dazu ist bestimmt jetzt auf der methodischen Ebene die Handlungsforschung das angemessene In-

strumentarium. Die ungeheuer große Schwierigkeit, die ich sehe oder die auch aufgrund meiner Lehrer-

fahrung immer wieder auftritt, ist folgende: Im Studium eignen sich die Studentinnen und Studenten 

eine bestimmte Art von Wissen an, das ist eigentlich dominant-reproduktiv, oder eher passiv, selbst 

wenn man eine ganze Reihe relativ guter didaktischer Elemente einbaut, wie die exemplarischen Her-

angehensweisen, wenn man häufiger mal Fälle diskutiert, wie zum Beispiel da aus der „Sozialpäda-

gogischen Kasuistik“, wo wir vorhin drüber sprachen, also auch wenn man das alles tut, ist doch der 

reproduktiv-passive Anteil dieser Lernprozesse insgesamt relativ hoch. Und die ungeheure Schwierig-

keit, vor der sie jetzt einfach gestellt werden, ist, daß sie dieses reproduktive Element ihrer Wissensa-

neignung relativ schnell überwinden müssen um zu einer, sagen wir mal, subjektiv-produktiven The-

oriebildungsphase überzugehen, indem sie nämlich das Wissen, was sie sich angeeignet haben, diese 

übergeordneten Erklärungsmöglichkeiten, Erklärungsansätze, diese Instrumente der Interpretation 

von sozialen Tatbeständen und Informationen, in einem ganz bestimmten Feld, in einer ganz bestimm-

ten Situation, auf ganz bestimmte Individuen, mit denen sie es da zu tun haben, zu konkretisieren und 

zu spezifizieren und damit überhaupt praxiswirksam werden zu lassen. Das heißt, du mußt ja im Prin-

zip einen Prozeß da in Gang setzen, mit der Theorie individuell produktiv-vorwärtsweisend umzuge-

hen, wobei sie gewiß natürlich hier den Vorteil haben, daß sie Praxisdozenten und Forscher dabeiha-

ben, die diesen Prozeß selber fördern können, die ihnen dabei helfen, das zu machen 

A: Ich will versuchen, in die Beantwortung der Fragen meine Situation oder meine Erfahrungen als 

Praxisanleiter hineinfließen zu lassen, als Praxisanleiter bei der Stadt ... in dem von mir zuvor schon 

kurz angesprochenen Jugendzentrum. Abgedämpfte Praxiserwartungen hatten wir als Leiter dieses 

Jugendzentrums damals auch und ich denke aus gutem Grund. Konkrete Situation: Die Studenten 

kommen für einen begrenzten Zeitraum in eine solche Institution, können und wollen häufig Gruppen 

aufbauen, Arbeitsgruppen, Beratungsgruppen und vieles mehr und sind nach einem kurzen Zeitraum 

zwischen 8 Wochen und ¼ Jahr, wenn es ein Projekt ist, das begleitend ist, wieder verschwunden. 

[286] Da ergibt sich natürlich die Frage der pädagogischen Verantwortung. Die Frage der pädagogi-

schen Verantwortung insofern, als daß ich nicht Leute in einer Beratungsgruppe oder in einer Gruppe, 

die einen intensiven Austausch von Erfahrungen sich vorgenommen hat, jemanden 8 Wochen lang 

arbeiten lassen kann und der dann sozusagen spurlos für die Menschen, mit denen er zusammengear-

beitet hat, verschwindet. Das ist eine Sache, die geht nicht ... Die eigentlichen Probleme, daraufhin 

hattest du abgehoben, der Praxis bleiben häufig in der Auseinandersetzung vor Ort, die die Studenten 

vorfinden, außen vor, weil die Probleme, die relevanten Probleme häufig auch von den Studenten 



Braun/Gekeler/Wenzel: Subjekttheoretische Begründungen sozialarbeiterischen Handelns – 191 

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 26.06.2022 

nicht gelöst werden können beziehungsweise weil es einfach nur als erschwerend gesehen wird, jetzt 

auch noch die Studenten in Prozesse hineinzubeziehen, von denen man annimmt, daß sie sie erstens 

nicht lösen können und zweitens wo auch gewisse Unsicherheiten da sind, zum Beispiel soll dieses 

Problem nicht nach außen dringen und vieles mehr. Lösungsmöglichkeiten sehe ich einfach nur darin, 

einmal bestimmte, begrenzte Aufgaben zusammen mit den Vertretern der Praxis und den Studenten 

zusammen zu besprechen und den Studenten selbständige Arbeitsgebiete anzubieten, natürlich immer 

in Verbindung mit der gesamten praktischen Arbeit, die geleistet werden muß. Das andere ist: Eine 

Ernsthaftigkeit, wenn sie entstehen soll, fordert von vornherein ein genaues Festlegen der Zuständig-

keiten der Arbeit, des zeitlichen Aufwandes und, das ist vielleicht für mich das wichtigste, der tat-

sächlichen Zusammenarbeit mit Organisationen. Für uns heißt das, daß wir zum einen den Zusam-

menhang herstellen wollen zwischen den Forschungsleuten und zwischen denen, die in der Praxis 

arbeiten.14 Der Zusammenhang ist zum Teil dadurch hergestellt, daß es übergreifende politische 

und/oder gewerkschaftliche Positionen und Beziehungen gibt, die sozusagen von vornherein eine 

Verquickung mit diesem Stadtteil gewährleisten. Konkret: die Studenten, die dort arbeiten werden, 

haben, über einen kürzeren oder längeren Zeitraum, alle schon einmal in diesem Stadtteil gearbeitet. 

Wir kennen Leute, Experten, das ist ein Pfarrer, das sind mehrere Sozialarbeiter, einige Lehrer aus 

diesem Stadtteil; wir haben gleichzeitig auch Kontakt aufgenommen zu einer politischen Organisa-

tion, die zusammen mit uns und vor allem mit den Studenten in diesem Stadtteil arbeiten will. Wir 

würden es begrüßen, wenn langfristig natürlich auch die Studenten sich dieser oder auch einer ande-

ren Organisation anschließen und ihre Arbeit dann auch zu einer politischen Arbeit werden lassen. 

Diejenigen, die Forscher an dem Projekt sind, sind gleichzeitig auch, bevor sie zu diesem Projekt 

kamen, Leute gewesen, die politisch, zwar nicht in diesem Stadtteil, aber in einer ähnlichen Form, 

gearbeitet haben und zwar auch gearbeitet haben in der antifaschistischen Jugendarbeit, die also selbst 

auch schon praktisch, sozial und politisch gearbeitet haben. Und von daher denke ich, ist diese [287] 

übliche Trennung zwischen Forschung und Politik, zwischen Forschung und Praxis zumindest in An-

sätzen aufgehoben. 

(...) 

B: Ja, ich würde sagen, in dem Moment, wo es den Projekten an unseren Fachbereichen nicht gelingt, 

einen derartig übergreifenden Zusammenhang herzustellen, den man vielleicht im politischen Sinne 

als Beitrag zur Demokratisierung formulieren könnte, daß wenn das also nicht gelingt, die Projekte 

eben keinen Liebestod, sondern einen schleichenden Tod erleben, von einer inneren Aushöhlung be-

droht sind, wo es ab und zu mal im unmittelbaren Sinne sozialarbeiterische oder sozialpädagogische 

Erfolgserlebnisse gibt, die aber notwendigerweise situativ und punktuell sind und sich kein Zusam-

menhang herstellt und von daher man sich immer fragen muß, was soll eigentlich das Projekt, was 

haben wir eigentlich bewirkt, warum bin ich als Studentin oder Student eigentlich in so einem Pro-

jekt? Also ich meine auch, daß in dem Moment, wo es nicht gelingt, solche übergreifenden Orientie-

rungen als projektrelevant und als individuumsrelevant durchsichtig zu machen, diese Projekte durch 

die Biografie und den Fachbereich als Leichen und als Gespenster schweben. 

A: Du hast gesagt, die situativen und punktuellen Erfolgserlebnisse, das heißt, dieses Hangeln von 

Erfolg zu Erfolg, was viele dann gerade noch dazu hält, doch noch die Sache durchzustehen, sind 

keinesfalls ausreichend; das denke ich auch. Aber das heißt doch auch, daß wir mit den Beteiligten 

zusammen, und zwar mit allen Beteiligten zusammen, versuchen sollten, realistische Perspektiven zu 

schaffen, also realistische Perspektiven, die angegangen werden von uns. Nochmal: wenn es nur diese 

punktuellen, situativen Erfolge gibt, dann ist es tatsächlich ein Hangeln von Erfolg zu Erfolg und 

langfristig nicht sehr erfolgversprechend. Ich muß die Bedingungen begreifen, die da sind in meinem 

Projekt, ich muß die Bedingungen analysieren mit den Leuten zusammen und aus der Analyse der 

Bedingungen, der Möglichkeiten und Grenzen, muß ich mit allen Beteiligten eine realistische Per-

spektive ableiten, die es zu erarbeiten gilt. Und daß dann natürlich zwischendurch auch Mißerfolge, 

 
14 Es handelt sich hier um das Projekt „antifaschistische Jugendarbeit im Stadtteil“, das im Sinne der Handlungsforschung 

von ForscherInnen, Studentinnen und BerufspraktikerInnen gemeinsam durchgeführt wird. 
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Frustration, nicht ausbleiben, denke ich, kann man voraussetzen. Aber, daß es langfristig oder wenn 

es langfristig Perspektiven gibt, diese Mißerfolge auch als eine Möglichkeit begriffen werden, Ände-

rungen vorzunehmen, zu begreifen, daß das, was ich mir da vorgenommen habe, aus diesem oder 

jenem Grunde gar nicht gehen konnte, möglicherweise weil ich das falsch angepackt habe oder beim 

nächstenmal besser machen kann, das hat eigentlich zur Voraussetzung, daß ich auch eine langfristige 

Perspektive habe, oder zumindest eine mittelfristige Perspektive habe in dem Projekt, an dem ich 

mich abarbeiten kann. Wenn das nicht ist, dann muß ich eigentlich scheitern. 

(...) 

[289] 
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